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Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Politik zur Kleinkindbetreuung im 
Großherzogtum Luxemburg und fokussiert die politische Gestaltung des Wandels 
und des Wechselverhältnisses der Betreuung von nicht-schulpflichtigen Kindern 
in Familien, in Organisationen außerfamilialer und nicht-schulischer Tagesein-
richtungen, in familienähnlicher Tagespflege sowie in Einrichtungen fakultativer 
Früherziehung. Vor dem Hintergrund europäischer politischer Trends sowie den 
nationalen Besonderheiten steht das Ziel im Vordergrund, die Luxemburger Poli-
tik zur Kleinkindbetreuung im Laufe der 1990er und 2000er Jahre systematisch 
unter dem Gesichtspunkt ihrer Konsequenzen für Wandel und Differenzierung der 
Kindheit als kulturelles Muster zu betrachten. Die Arbeit fokussiert die Auswir-
kungen der Politik und ihrer Regulierungen der Kleinkindbetreuung auf die Nor-
mierung und Strukturierung der frühen Kindheit. Die Untersuchung wird dabei 
von der zentralen These geleitet, dass die politischen Regelungen und Maßnah-
men zur Luxemburger Kleinkindbetreuung, die im Kontext des Wandels wirt-
schaftlicher Produktionsverhältnisse und familialer Lebensformen stehen, seit 
Ende der 1990er Jahre auf eine modifizierte Konstitution und Ausdifferenzierung 
früher Kindheit zwischen familialer Betreuung sowie den Organisationsformen 
der Tagesbetreuung und Früherziehung hinauslaufen. Der Wandel und die Diffe-
renzierung früher Kindheit vollziehen sich durch eine Veränderung des rechtli-
chen Status von Kleinkindern und der Verlagerung ihrer gesellschaftlichen Positi-
on zwischen Familie, Staat und Arbeitsmarkt. Dabei gewinnt der Arbeitsmarkt für 
die frühe Kindheit an Bedeutung, indem die Abhängigkeit von Kleinkindern vom 
Erwerbseinkommen der Eltern anwächst, der Teilarbeitsmarkt professioneller 
Betreuung für Kleinkinder an Bedeutung gewinnt und ihre Relevanz als zukünfti-
ge Arbeitskraft zunimmt. 
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Die nationale Politik orientiert sich an transnationalen Vorgaben der Europäischen 
Union (EU), teils auch an den Vorschlägen der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und überträgt sie auf die national-
staatliche Situation Luxemburgs im Sinne einer »Europäisierung des Aufwach-
sens« (Ostner, 2009). Während in den 1990er Jahren der Akzent der EU-Politik 
stärker auf der Förderung der Betreuung von Kleinkindern in der Familie lag, so 
setzt sie in den 2000er Jahren vermehrt auf die Förderung organisierter Formen 
außerfamilialer frühkindlicher Betreuung und Erziehung (Lewis, 2009c). Am 
deutlichsten sichtbar wird diese Politik in Luxemburg in dem beeindruckenden 
quantitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung und vorschulischen Erziehung 
seit den Beschlüssen der europäischen Staats- und Regierungschefs in Lissabon 
(Europäischer Rat, 2000) und Barcelona (Europäischer Rat, 2002). Die supranati-
onalen Vorgaben und Beschlüsse treffen jedoch auf nationale Besonderheiten. 
Nationalstaatliche Systeme der Betreuung und Erziehung variieren stark innerhalb 
Europas, was ihre Vergleichbarkeit in systematischer und auch empirischer Hin-
sicht erschwert (Plantenga u. a., 2008; Scheiwe und Willekens, 2009).  

In Luxemburg haben sich neben der familialen Kleinkindbetreuung die administ-
rativen Strukturen und Organisationsformen der außerfamilialen frühkindlichen 
Betreuung sowie der vorschulischen Erziehung unsystematisch und aufgrund des 
Einflusses unterschiedlicher Traditionen entwickelt und weisen eine hohe Diversi-
tät auf. Sie ist bestimmt durch zahlreiche Trennungen und Grenzziehungen admi-
nistrativer und organisationaler Art: zwischen privat und öffentlich, zwischen in-
formell, semi-formal und formal, zwischen Tagesbetreuung und Vorschulerzie-
hung, zwischen familienpolitischer und bildungspolitischer Zuständigkeit sowie 
zwischen gewerblicher, gemeinnütziger und öffentlicher Trägerschaft (Honig und 
Haag, 2011). Anders als die vorschulische Erziehung, erfüllt die Tagesbetreuung 
primär eine Dienstleistungsfunktion für Eltern und Familien. Ein kohärenter und 
expliziter (non-formaler) Bildungsauftrag ist – anders als in der vorschulischen 
Erziehung – gegenwärtig mehr Programm als Wirklichkeit im Betreuungsalltag 
von Tageseinrichtungen. Eine weitere Besonderheit der luxemburgischen Betreu-
ungspolitik besteht darin, dass die quantitative Expansion und der Strukturwandel 
insbesondere der Kindertagesbetreuung bisher nicht durch einen wissenschaftlich 
fundierten frühpädagogischen Diskurs begleitet wurden, sondern sich fast aus-
schließlich im Horizont gesellschaftspolitischer Zielsetzungen vollzogen (Honig, 
2012b). Neben den zentralen und verbreiteten Herausforderungen einer Überalte-
rung der Gesellschaft sowie der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und einer 
darauf bezogenen Sicherung von Beschäftigung, stehen in Luxemburg zudem 
Fragen sozialer Inklusion von sozioökonomisch benachteiligten oder nicht luxem-
burgischen Bevölkerungsgruppen im Vordergrund. Das Großherzogtum ist ein 
vergleichsweise wohlhabendes Land mit einem hohen Lebensstandard, zugleich 
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ein überaus kleines Land, in dem auf einer Fläche von gut 2.500 km2 gerade ein-
mal etwas mehr als eine halbe Million Menschen leben. Mehr als ein Fünftel der 
Bevölkerung besitzt nicht die luxemburgische Nationalität. 

Die Politik zur Kleinkindbetreuung zielte bislang am wenigsten unmittelbar, ge-
schweige denn ausschließlich auf Kinder ab. Dennoch betreffen sie einen politi-
schen Handlungsbereich, dessen Veränderung die Lebensverhältnisse von Kin-
dern und vor allem das Kindheitsmuster entscheidend tangiert und maßgeblich 
beeinflusst. Der Bedeutungszuwachs des Dienstleistungssektors oder die Auflö-
sung des Normalarbeitsverhältnisses sowie der strukturelle Wandel von Familien-
formen und Haushalten, wirken sich auf den Stellenwert von Familie – neben der 
Schule – als zentrale Determinante moderner Kindheit aus. Ihre Bedeutung wird 
durch die den Arbeitsmarkt begleitenden politischen Maßnahmen zur Kleinkind-
betreuung verändert, erweitert und differenziert. Kleinkindbetreuung im weitesten 
Sinne sowie die Kindertagesbetreuung und Früherziehung im Besonderen, sind 
dabei in erster Linie politische Instrumente. Die Ausgestaltung dieser Instrumente 
ist Gegenstand eines gesellschaftspolitischen Schauplatzes und damit eines Dis-
kussions- und Handlungskontextes, in dem über Kleinkinder hinaus ganz unter-
schiedliche Interessen, Motive und Ziele aufeinandertreffen – seien sie arbeits-
markt-, sozial-, familien-, gleichstellungs-, demografie-, bildungs- oder professi-
onspolitischer Art (Michel, 2002). Die Gestaltung der Praxis in frühpädagogi-
schen Einrichtungen wird somit durch die politische Instrumentierung der Klein-
kindbetreuung allererst definiert. Eine frühpädagogische Engführung der Perspek-
tive auf das Kind und seine Entwicklungs-, Lern- und Bildungsprozesse in Orga-
nisationen der Tagesbetreuung und Vorschulerziehung verdeckt somit die weitge-
hende Relevanz, die der Kleinkindbetreuung als politisches Instrument für die 
Gestaltung des kulturellen Musters früher Kindheit zukommt. 

Um dieser Engführung zu entgehen wählt die Dissertation einen kindheitssoziolo-
gischen, im Besonderen differenztheoretischen Zugang (Honig, 2009a, 2009b; A. 
James und James, 2004). Kinder werden als Kinder erst durch die relationale Dif-
ferenz gegenüber Erwachsenen positioniert und wahrnehmbar (Jenks, 1996/2005). 
In einer differenztheoretischen Perspektive fungiert Kindheit als Erkenntnismuster 
durch die Unterscheidung zwischen Kindern und Erwachsenen. Diese Unterschei-
dung stellt eine historische und soziale Konstruktion dar, die durch Differenzie-
rungen zwischen erwachsenen Personen und der nachwachsenden Generation 
immer wieder aufs Neue erzeugt und hergestellt wird. Die »Entdeckung der Kind-
heit« (Ariès, 1975) ist das Resultat einer fortschreitenden Unterscheidungspraxis, 
die Kinder in ein bestimmtes Verhältnis gegenüber der Welt der Erwachsenen 
setzt und sie etwa – anders als in vormodernen Gesellschaften – vom wirtschaftli-
chen Produktionsprozess und von Erwerbstätigkeit ausschließt. Die soziale und 
kulturelle Unterscheidung zwischen Kindern und Erwachsenen, die vermeintlich 
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natürlich gegebene Unterschiede zwischen ihnen sozial relevant macht, stellt eine 
soziale Institution dar, an die kulturell variierende Organisationsformen des Auf-
wachsens wie Einrichtungen der Betreuung und Erziehung geknüpft sind (Nemitz, 
1996). Vor diesem Hintergrund fasst die Dissertation die soziale Konstruktion von 
Kindheit als Prozess ihrer Institutionalisierung im Horizont spezialisierter Maß-
nahmen der Organisation des Aufwachsens (Zeiher, 2009a, b). Dabei stützt sich 
die Arbeit auf die kulturtheoretische Weiterentwicklung klassischer institutionen-
theoretischer Ansätze durch den Anfang der 1980er Jahre aufkommenden und 
gegenwärtig an Bedeutung gewinnenden neuen soziologischen Institutionalismus 
(Zucker, 1977). Dieser Ansatz betrachtet über die regulativen und normativen 
Bestandteile von Institutionen hinaus, ihre kulturell-kognitive Konstitution in 
ihrer Bedeutung zur Stabilisierung von Handeln (Scott, 2008). Das Konzept der 
Institutionalisierung versteht sich nicht wie in klassischen Ansätzen als ein rein 
durch Gesetze oder gültige Normen erzeugter Vorgang, sondern darüber hinaus 
als ein wissenssoziologischer Prozess von habituellem Handeln und implizitem 
Wissen (Berger und Luckmann, 1969/2010; Douglas, 1991), der auch Normen 
und Gesetze konstituiert. 

Kindheit erschließt sich in dieser institutionentheoretischen Perspektive als ein 
kulturelles, epistemisches Muster, in dem Prozesse der Unterscheidung zwischen 
Kindern und Erwachsenen organisiert werden und sich als Wissen über ihre rela-
tionalen Unterschiede ausdrückt. Veränderungen dieses Wissens und der Unter-
scheidungsprozesse stellen sich als institutioneller Wandel und damit als Re-
Institutionalisierung dar. Die Unterscheidung zwischen Kindern und Erwachsenen 
geht jedoch nicht darin auf, eine Unterscheidung zwischen einer jüngeren und 
einer älteren Generation zu sein. In Kindheit als Erkenntnismuster ist ebenso ein 
Wissen eingelagert, das unterschiedliche Kindergruppen voneinander differen-
ziert. Diese Zusammenhänge verdeutlichen sich anhand von typischen Unter-
scheidungen, auf dessen Grundlage etwa Politik Unterschiede zwischen Kindern 
und Erwachsenen sowie zwischen Kindergruppen hervorbringt: etwa grundlegend 
biologisch in Bezug auf die kindliche Entwicklung, rechtlich in Bezug auf die 
Zuweisung eines Status oder sozial in Bezug auf die Positionierung. Die zentrale 
vertikale Unterscheidung der Erwachsenen- und Kindergeneration ist in diesem 
Sinne die zwischen den Status der Voll- und Minderjährigen, an die unterschiedli-
che Rechte und Pflichten gebunden sind. Diese Unterscheidung ist darüber hinaus 
konstitutiv für weitere horizontale Unterscheidungen verschiedener Gruppen von 
Kindern innerhalb der nachwachsenden Generation: etwa jüngere versus ältere 
Kinder, Vorschul- versus Schulkinder, arme versus reiche Kinder oder einheimi-
sche versus ausländische Kinder. So sind etwa Altersgrenzen konstitutiv für die 
Organisation des Betreuungs- und Bildungssystems oder die Unterscheidung von 
Kindergruppen konstitutiv für bestimmte pädagogische Fördermaßnahmen.  
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Durch Unterscheidungen werden rechtliche und soziale Unterschiede erzeugt und 
manifestiert, die bloß physischen Unterschieden von Kindern Bedeutung verlei-
hen, etwa in Bezug auf die Tatsache ihrer physischen Entwicklung. Die politisch 
erzeugten Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen sowie zwischen Kin-
dergruppen repräsentieren ein implizites, institutionalisiertes Wissen um Kindheit 
als kulturelles Muster. In Prozessen der Re-Institutionalisierung drücken sich Mo-
difizierungen dieses Musters aus. Die Konstitution von Kindheit durch die Politik 
zur Kleinkindbetreuung als Re-Institutionalisierung aufzufassen, erlaubt somit 
Aussagen darüber wie zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort 
Kinder im Unterschied zu Erwachsenen gedacht werden und wie sich dieses Den-
ken verändert. 

Dieser Ansatz ist ungewöhnlich. Die Forschung zur Betreuung, Erziehung und 
Bildung in früher Kindheit wird von der Entwicklungs- und Pädagogischen Psy-
chologie, der (Sozial-) Pädiatrie und seit einigen Jahren auch der Hirnforschung 
dominiert. Wie die im engeren Sinne frühpädagogische Forschung, verstehen sie 
die Betreuung von Kindern mehrheitlich als eine Aufgabe pädagogischer Gestal-
tung in Organisationen der Tagesbetreuung und Vorschulerziehung und blenden 
ihren wohlfahrtspolitischen Zusammenhang aus. Der gewählte kindheitstheoreti-
sche Zugang hingegen öffnet über diese Organisationen hinaus den Blick auf die 
politische Regulierung des wohlfahrtsstaatlichen Kontextes, in dem sich die früh-
pädagogische Gestaltungsaufgabe erst stellt. Die Politik ist demnach ein zentraler 
– wenn auch nicht der einzige – Akteur der Gestaltung von Kindheit im Modus 
der Kleinkindbetreuung. Sie leistet einen eigenständigen und fundamentalen Bei-
trag zur Erzeugung eines kulturspezifischen Kindheitsmusters und verändert und 
differenziert es durch ihre Regulierungen zur Kleinkindbetreuung (Mierendorff, 
2010). Diesen Zusammenhang als Re-Institutionalisierung zu konzipieren erlaubt 
eine Sicht auf den kulturellen Bedeutungswandel und die Differenzierung der 
Vorstellungen von Kleinkindern, die Veränderung des Wissens um Kindheit und 
die Art und Weise wie Kindheit gedacht wird. Im Sinne des differenztheoreti-
schen Denkansatzes basiert die Politik zur Kleinkindbetreuung grundsätzlich auf 
der epistemischen Unterscheidung zwischen Kindern und Erwachsenen, mit der 
Personen der nachwachsenden Generation der Status ›Kind‹ zugeschrieben wird. 
Sie konkretisiert und operationalisiert diese Differenzierung jedoch in der ange-
wandten Unterscheidung zwischen Kindern und einem ausgewählten Teil der Er-
wachsenenbevölkerung, nämlich der leiblichen und rechtlich legitimierten Eltern 
als primäre Bezugspersonen sowie Sorge- und Erziehungsberechtigte von Kin-
dern.

Vor dem Hintergrund dieses Ansatzes der Re-Institutionalisierung von Kindheit 
schließt sich die Frage an, in welcher theoretischen Perspektive die Politik der 
Kleinkindbetreuung und die Dimensionen ihrer politischen Regulierung als ein 
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abgrenzbarer Handlungsbereich sichtbar werden. Es bleibt zu klären, worauf eine 
Politik zur Kleinkindbetreuung antwortet und worauf sie reagiert, wenn es nicht 
vordergründig Kinder sind. Die vorliegende Arbeit stellt den Prozess der Re-
Institutionalisierung von Kindheit in den Kontext des Wandels und der Umstruk-
turierung moderner Wohlfahrtsstaaten. Hierzu erfolgt der Bezug auf die verglei-
chende Forschung zu Wohlfahrtsstaaten und Wohlfahrtspolitiken, vorwiegend 
solcher westlich geprägter Staaten. Der Kontext des wohlfahrtsstaatlichen Wan-
dels umfasst das veränderte Verhältnis zwischen Familie, Arbeitsmarkt und Wohl-
fahrtsstaat (Ostner und Schmitt, 2008). Neben der Tertiarisierung von Arbeits-
märkten (Kaufmann, 1997), sind die Pluralisierung von Familienformen sowie der 
Wandel der Arbeitsteilung zwischen bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter Be-
treuungsarbeit von männlichen und weiblichen Haushaltsmitgliedern maßgebliche 
Entwicklungsphänomene (Lewis, 2001).  

Die politische Umstrukturierung stellt darauf bezogen strategische Reaktionsmus-
ter auf den wohlfahrtsstaatlichen Wandel dar, in denen unterschiedliche national-
staatliche Lösungen für strukturelle Defizite zum Tragen kommen (Mahon, 2002). 
Diese Umstrukturierung verändert damit aber auch grundlegend das Verhältnis 
von Eltern, Staat und Kind und damit die pädagogische Form der Kindheit 
(Lewis, 2006). Die Sozialpolitik reagiert unter anderem auf ein strukturelles Be-
treuungsdefizit post-fordistischer familialer Lebensformen (Honig, 2007) sowie 
auf die für Familien und ihre Mitglieder entstehenden neuen, auf die soziale Si-
cherung durch Erwerbstätigkeit bezogenen Unsicherheiten und Risiken (Bonoli, 
2007). Der strukturelle Wandel des Arbeitsmarktes und der Familienformen sowie 
die darauf bezogenen politischen Strategien, eröffnen den theoretischen Horizont 
der wohlfahrtsstaatlichen Determinanten von Kindheit, vor dem sich ihre Re-
Institutionalisierung vollzieht. 

Innerhalb der Europäischen Union und vor dem Hintergrund EU-politischer 
Richtlinien zeigen sich dabei unterschiedliche Wahlmöglichkeiten, um mit spezi-
fischen politischen Strategien auf die Herausforderung des wohlfahrtsstaatlichen
Wandels zu reagieren; Kleinkindbetreuung verdeutlich sich in den 1990er und 
2000er Jahren vordergründig als ein Instrument einer Politik der Balancierung von 
Erwerbstätigkeit und Familie (Work-family balance policy, Lewis, 2009b). Ad-
ressaten dieser Politik sind prinzipiell Eltern, und aufgrund des geschlechter-bias 
in der Verteilung zwischen Erwerbs- und Betreuungsarbeit sind es faktisch vor 
allem Mütter. Die politischen Regulierungen wirken sich damit innerhalb von 
Familien auf das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern aus. Die Politik der Ba-
lancierung von Erwerbstätigkeit und Familie lässt sich vor allem durch zwei zent-
rale, empirisch relevante Dimensionen und deren wechselseitige Schwerpunktset-
zung charakterisieren, deren Justierung auch die Eltern-Kind-Relation verändert. 
Es handelt sich um die Verhältnisbestimmung zwischen Dienstleistungsangeboten 
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organisierter Kleinkindbetreuung einerseits sowie staatlicher Transferleistungen
zur monetären Unterstützung von Familien zur Betreuung der eigenen Kinder 
andererseits (childcare services und cash for care, Lewis, 2009b). Damit wird der 
Terminus der Kleinkindbetreuung politisch sowohl in seiner infrastrukturellen 
Dimension von Bildungsangeboten und Betreuungsdienstleitungen, als auch in 
seiner Dimension der monetären Förderung durch Sozialtransfers betrachtet. Die 
konkrete politische Ausgestaltung der Kleinkindbetreuung betrifft dabei die jewei-
lige Schwerpunktsetzung von und wechselseitige Verhältnisbestimmung zwischen 
Childcare services (etwa Tageseinrichtungen, Tagespflege, vorschulische Früher-
ziehung) und Cash for care (etwa Elterngeld, Finanzierung von Elternurlaub, Be-
treuungsgutscheine). In diesen beiden Dimensionen und der in ihnen enthaltenen 
spezifischen Organisationsformen der Kleinkindbetreuung und –erziehung, erfolgt 
die operative Re-Institutionalisierung des Kindheitsmusters im Horizont einschlä-
giger politischer Regulierungen und der mit ihnen aufgerufenen Maßnahmen. Ent-
lang dieser beiden Dimensionen und ihrer Wechselseitigkeit, verdeutlicht sich 
eine Veränderung und Differenzierung des impliziten Wissens um Kindheit, das 
sich anhand der Unterscheidungen zwischen Kindern und Eltern – als Repräsen-
tanten der Erwachsenengesellschaft – sowie anhand von Unterscheidungen unter-
schiedlicher Gruppen von Kindern herleiten lässt. 

Dieser Bezug eröffnet einerseits den wohlfahrtsstaatlichen Interpretationskontext,
in dem die Problemstellung verortet wird. Zum anderen erschließt er der empiri-
schen Untersuchung seine entscheidenden und in Bezug auf die Betreuung von 
Kleinkindern politisch relevanten Untersuchungsdimensionen. Die Analyse der 
Re-Institutionalisierung von Kindheit in der Politik zur Kleinkindbetreuung in 
Luxemburg erfolgt durch eine qualitative Dokumentenanalyse, die vor allem die 
inhaltliche Ausrichtung der Politik des Gesetzgebers in Bezug auf die Kleinkind-
betreuung seit Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre bis in die Gegenwart 
fokussiert. Zu den einschlägigen zu analysierenden Dokumenten gehören vor al-
lem Gesetzestexte und die daraus abgeleiteten Rechtsverordnungen, die im Hori-
zont einer Politik der Balancierung von Erwerbstätigkeit und Familie die Klein-
kindbetreuung durch spezifische Maßnahmen regulieren. Sie repräsentieren als 
Ergebnis eines Gesetzgebungsprozesses eine ›dokumentarische Wirklichkeit‹ 
(Wolff, 2012) der Administration und Organisation der Betreuung von Kleinkin-
dern in und außerhalb von Familien. 

Unter methodischen Gesichtspunkten werden in dieser dokumentarischen Wirk-
lichkeit der rechtlichen Regulierungen in Anlehnung an die Analyse von Deu-
tungsmustern (Lüders und Meuser, 1997), Muster der Unterscheidung zwischen 
Kindern und Eltern sowie zwischen unterschiedlichen Kindern herausgearbeitet. 
Dabei unterscheidet die Untersuchung zwei Ebenen. Zunächst wird die Ebene der 
rechtlichen Gestaltung und Normierung des politischen Handlungsbereichs der 
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Kleinkindbetreuung beschrieben. Dann werden auf einer zweiten Ebene die darin 
enthaltenen impliziten Vorstellungen von Kleinkindern herausgearbeitet. Im Hin-
blick auf die Dimension sozialstaatlicher Transferzahlungen (Cash for care) be-
ziehen sich die ausgewählten Dokumente vor allem auf die Leistungen im Rah-
men des Erziehungsgeldes (allocation d’éducation, seit 1988) und der finanziellen 
Entschädigung bei Inanspruchnahme eines Elternurlaubs (indemnité de congé 
parental, seit 1999). Darüber hinaus wird die staatliche Alimentation eines Gut-
scheinsystems für die Inanspruchnahme von Betreuungsdienstleistungen (chèque-
service accueil, seit 2009) in dieser Dimension berücksichtigt. In Bezug auf die 
Dimension der Infrastruktur (Care services) rekurrieren die ausgewählten Doku-
mente auf die, der obligatorischen Vorschule vorangehenden, fakultativen Früher-
ziehung (éducation précoce, seit 1998), der diversen Organisationsformen der 
Tageseinrichtungen (structures d’accueil, das sind vor allem kommerzielle oder 
gemeinnützige crèches, seit 1998 gesondert gesetzlich geregelt; kommunale mai-
sons relais pour enfants, seit 2005) sowie auf die Tagespflege durch Tageseltern 
(assistance parentale, seit 2007 gesetzlich formalisiert).

Anhand dieser rechtlichen Regulierungen der Kleinkindbetreuung und ihrer Ent-
wicklung über den Untersuchungszeitraum hinweg, wird das Luxemburger Sys-
tem zwischen Bildungsangeboten und Betreuungsdienstleistungen einerseits so-
wie der familienunterstützenden Transferzahlungen andererseits seit Ende der 
1980er Jahren expliziert. Die darin zum Ausdruck kommende Veränderung und 
Ausdifferenzierung der Relationierung von Kindern und Eltern sowie der Unter-
scheidung unterschiedlicher Kindergruppen, verdeutlichen eine Modifizierung 
und Differenzierung der impliziten Vorstellungen von Kleinkindern und damit 
eine Re-Institutionalisierung der frühen Kindheit als kulturelles Muster. Im Er-
gebnis zeigt sich, dass für das kulturelle Muster der frühen Kindheit die Abhän-
gigkeit und die Bindung an den Arbeitsmarkt eine hervorgehobene Bedeutung 
erlangt. Dies ist schließlich als Vermarktlichung früher Kindheit zu interpretieren. 

Diese Arbeit stellt ein Wissensfundament und eine Grundlage des Verstehens der 
Besonderheiten und Eigenheiten der weitgehend unerforschten luxemburgischen 
Situation der Kleinkindbetreuung dar und schafft Anschlussmöglichkeiten für die 
frühpädagogische, die kindheitssoziologische und die vergleichende Wohlfahrts-
staatsforschung. Sie bildet sowohl in ihrer systematischen Ausrichtung als auch in 
ihrer empirischen Fundierung zudem eine wichtige Wissensgrundlage für weitere, 
auch anwendungsbezogene Forschung in diesem expandierenden und gesell-
schaftspolitisch relevanten Feld. Sie erlaubt es weiterführender Forschung die 
Besonderheiten und vielfältigen gesellschaftspolitischen Bezüge der Kleinkindbe-
treuung in Rechnung zu stellen, etwa zum Aufbau einer systematischen und da-
tengestützten Dauerbeobachtung und der Vergleichbarkeit mit anderen Betreu-
ungs- und Erziehungssystemen, aber auch zur reflexiven Implementierung aus-
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ländischer pädagogischer Konzepte und Programme oder der konkreten Gestal-
tung von Praxis der Betreuung und Erziehung in Einrichtungen. Nicht zuletzt er-
öffnet sie eine theoretische Anschlussperspektive für eine Forschung, die vor dem 
Hintergrund der Rolle der Politik, ebenso die Re-Institutionalisierung von Kind-
heit in pädagogischer Praxis von Professionellen, der Gestaltung der Kleinkindbe-
treuung durch Eltern und der alltagskulturellen Praxis von Kindern betrachtet. 

Die Arbeit umfasst zwei Teile. Der erste Teil entwickelt den kindheitstheoreti-
schen Forschungsansatz vor dem Hintergrund der Problemstellung der Politik zur 
Kleinkindbetreuung im Kontext moderner Wohlfahrtsstaaten. Ausgehend von 
einer Entgrenzung des verengten frühpädagogischen Betreuungsbegriffs, wird 
dieser im 1. Kapitel zunächst in seiner Relevanz aus der Perspektive der Politik 
betrachtet und rekonstruiert. Das 2. Kapitel stellt sodann die Politik zur Klein-
kindbetreuung in den Kontext des wohlfahrtsstaatlichen Arrangements von Ar-
beitsmarkt, Privathaushalt und Wohlfahrtsstaat und betrachtet die politischen Ver-
änderungen im Zuge wohlfahrtsstaatlicher Restrukturierung. Im 3. Kapitel wird 
im kindheitssoziologischen Forschungszusammenhang und der dort diskutierten 
dekonstruktiven Forschung zur Kleinkindbetreuung und -erziehung, der Ansatz 
der Re-Institutionalisierung von Kindheit entfaltet. Dies erfolgt vor einem diffe-
renztheoretischen Hintergrund anhand eines doppelten Kindheitsbegriffs als kul-
turelles Muster, der sowohl die generationale Unterscheidung zwischen Erwach-
senen und Kindern, als auch die intragenerationale Unterscheidung zwischen un-
terschiedlichen Kindern enthält. 

Der zweite Teil beginnt im 4. Kapitel mit der Darlegung der methodologischen 
und methodischen Grundlagen der Untersuchung der rechtlichen Regulierungen 
zur Kleinkindbetreuung in Luxemburg und unterteilt den Untersuchungszeitraum 
in drei betreuungspolitische Phasen. Das 5. Kapitel nimmt entlang dieser Phasen 
zunächst eine Beschreibung der rechtlichen Regulierungen zur Kleinkindbetreu-
ung in Luxemburg vor und verdeutlicht ihre Genealogie. Im 6. Kapitel erfolgt die 
Analyse der Re-Institutionalisierung früher Kindheit in den politisch-rechtlichen 
Regulierungen der Kleinkindbetreuung entlang der identifizierten Ausprägungen 
des institutionalisierten kulturellen Kindheitsmusters und markiert die entschei-
denden Schnittstellen, Überschneidungen und Überlagerungen der betreuungspo-
litischen Phasen. Das 7. Kapitel führt die Ergebnisse der Untersuchung zusammen 
und stellt sie zur Diskussion. 
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Erster Teil

Die Politik zur Kleinkindbetreuung
in kindheitstheoretischer Perspektive
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1 Kleinkindbetreuung ist die Antwort – aber was war die Frage? 
Politische Entgrenzung des frühpädagogischen Betreuungsbegriffs 

Der Begriff Kleinkindbetreuung wird in dieser Arbeit keinesfalls zufällig gewählt, 
sondern möchte eine Unterscheidung treffen gegenüber dem weitläufigen, vor 
allem im frühpädagogischen Diskurs mehrheitlich ex- oder implizit aufgerufenen 
Begriff der Kindertagesbetreuung. Während ersterer die Betreuung von Kindern 
mehrdimensional fassen möchte, reduziert der zweite Terminus Phänomene der 
Kleinkindbetreuung auf ihre organisierten und einrichtungsbezogenen Formen 
sowie deren professionelle pädagogische Praxis. Im Mittelpunkt der folgenden 
Erörterungen steht die Differenz zwischen einem frühpädagogisch verengten Be-
griff von Kleinkindbetreuung, wie er vor allem in der deutschen Frühpädagogik 
reproduziert und als Fachterminus auch nur unpräzise kommuniziert wird, und 
einem politischen Begriff der Kleinkindbetreuung, in dem eine Entgrenzung und 
Erweiterung des frühpädagogischen Betreuungsbegriffs vor dem Hintergrund der 
Mehrdimensionalität von Betreuungsphänomenen vorgenommen wird. Für die 
Politik, die in dieser Untersuchung in ihrer Relevanz für die Konstitution, Modifi-
kation und Ausdifferenzierung des Kindheitsmusters betrachtet wird, ist Klein-
kindbetreuung darüber hinaus eine funktionale und keine unmittelbar auf das Kind 
bezogene Antwort auf vielfältige gesellschaftspolitische Probleme. Die Klein-
kindbetreuung wird damit zu einem politischen, vor allem wohlfahrtspolitischen 
Instrument, um bestimmte strategische Politikziele als Reaktion auf die wahrge-
nommenen Probleme zu erreichen, die durch Kleinkindbetreuung gelöst werden 
sollen. Die Frühpädagogik versteht Kleinkindbetreuung hingegen alleinig als or-
ganisierte pädagogische Gestaltungsaufgabe in den engen Grenzen von Organisa-
tionsformen und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und widmet sich vor-
wiegend normativen Fragen der pädagogischen Ausgestaltung der Berufspraxis 
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der Betreuung von Kindern.1 Die politischen Rahmenbedingungen werden ledig-
lich als äußere, rechtliche und administrative Gegebenheiten und Vorgaben hin-
genommen ohne sie als Bedingung der Möglichkeit frühpädagogischer Praxis zu 
identifizieren. Stattdessen geht diese Arbeit davon aus, dass pädagogische Praxis 
in ihren Möglichkeiten und Grenzen allererst durch die Politik zur Kleinkindbe-
treuung definiert wird, die ihren politischen Einfluss- und Regulierungsbereich 
keinesfalls auf die Tagesbetreuung von Kindern beschränkt. Diese politische De-
finition wird allerdings auch nur dann sichtbar, wenn sich der Fokus auf die Real-
politik konzentriert und sich die fachlichen Debatten nicht auf die Erfordernisse 
und Aufgabenbestimmungen für eine auf das Kind bezogene oder um das Kind 
zentrierte mögliche oder erforderliche Politik reduzieren.

Die Frühpädagogik verliert eine entscheidende Grenze ihres Handlungsfeldes wei-
testgehend aus dem Blick. Sie bezieht sich auf Organisationen und Einrichtungen 
der Kindertagesbetreuung, blendet dabei aber – von Ausnahmen abgesehen – in-
formelle Formen von Betreuung, vor allem durch die Eltern, systematisch aus. Die 
Politik, insbesondere die Sozialpolitik, hat diese Grenze jedoch deutlich vor Au-
gen, ja: denkt Kleinkindbetreuung im Kontext von Familienpolitik zunächst vom 
familialen Kontext aus, bevor sie ihr Augenmerk auf organisierte, formelle For-
men der Kleinkindbetreuung richtet. Im Kontext der Herausforderungen der Inter-
dependenzen von elterlicher, vor allem mütterlicher Erwerbstätigkeit sowie den 
häuslichen Verpflichtungen der Betreuung von Kindern, ist Kleinkindbetreuung
Gegenstand einer Politik zur Balancierung von Erwerbsleben und einem Leben 
mit Kindern. Die Frühpädagogik sieht diesen Zusammenhang, antwortet aber le-
diglich mit einer Betreuung der Kinder außerhalb des häuslichen Kontextes und 
macht diesen nicht selbst zum Gegenstand frühpädagogischer Auseinanderset-
zung. Vor diesem Hintergrund erscheint das frühpädagogische Betreuungsver-
ständnis als eindimensional in Bezug auf die Komplexität von Phänomenen der 
Betreuung von Kindern. In konzeptioneller Hinsicht bedarf es darum eines poli-
tisch rekonstruierten Verständnisses von Kleinkindbetreuung, das sich in seiner 
Mehrdimensionalität entfaltet und die Gleichzeitigkeit von informeller und for-
meller Betreuung im Begriff Kleinkindbetreuung aufnimmt. Für die vorliegende 
Arbeit ist es dabei von zentraler Bedeutung, dass Kleinkindbetreuung nicht nur 
Kindertagesbetreuung meint, sondern auch die Betreuung von Kindern im häusli-
chen Kontext berücksichtigt, sofern diese wohlfahrtspolitisch aufgegriffen wird, 

1 Trotz des Fokus auf die deutschsprachige Frühpädagogik, zeigt ein Blick auf die internationale 
Diskussion ebenso eine Fokussierung von Gestaltungsaufgaben der Early Years Education und der 
Selbstvergewisserung der historisch-pädagogischen und ideengeschichtlichen Klassiker, Fragen 
curricularer Gestaltung, einer Betreuungspolitik als Gestaltungsaufgabe oder eine wissenschaftli-
che Forschung, die sich vordergründig auf Fragen der Effektivität frühpädagogischer Programme 
und Maßnahmen bezieht (vgl. hierzu das umfassende internationale vierbändige Kompendium 
Early Years Education, hrsg. von Parker-Rees und Willan, 2005). 
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aber ebenso die Grenze zum Bildungssystem aufgreift, sofern darin vor dem Ein-
treten der Schulpflicht bereits Maßnahmen der Früherziehung stattfinden, die 
Kleinkinder betreffen. 

Die politische Rekonstruktion entfaltet sich im Folgenden in zwei Schritten. Zu-
nächst bezieht sich die Argumentation kritisch auf die deutsche frühpädagogische 
Diskussion und deren dominanten Rekurs auf und ihr Verständnis von Kleinkind-
betreuung als Kindertagesbetreuung. In einem zweiten Argumentationsschritt 
wird das frühpädagogische Verständnis von Kleinkindbetreuung konfrontiert und 
irritiert mit der Wahrnehmung des Problemzusammenhangs der Kleinkindbetreu-
ung wie er sich auf der Ebene des wohlfahrtsstaatlichen Zusammenhangs in seiner 
Vielfalt darstellt. Von dort aus erfolgt die Rekonstruktion und Entgrenzung des 
Begriffs der Kleinkindbetreuung im Kontext seiner terminologischen Diskussion 
wie sie innerhalb der Wohlfahrtsstaatsforschung geführt wird. Diese begriffliche 
Erweiterung des frühpädagogischen Betreuungsbegriffs sowie seine Rekonstruk-
tion als Kleinkindbetreuung sowie seiner zentralen, wohlfahrtspolitisch relevanten 
Dimensionen, die der weiteren Untersuchung zugrunde gelegt werden, leitet über 
in die Erörterung des wohlfahrtsstaatlichen Zusammenhangs der Untersuchung 
sowie der inhaltlichen Konkretisierung der Wohlfahrtspolitik, die auf die Klein-
kindbetreuung rekurriert. 

1.1 Eindimensionalität der Kleinkindbetreuung als Kindertagesbetreuung 

In einem ersten Schritt werden zunächst die terminologischen Grundlagen referiert 
wie sie innerhalb der Frühpädagogik als Kindertagesbetreuung zum Gegenstand 
gemacht werden. Dazu werden einschlägige Beiträge aus Handbüchern herangezo-
gen, um anhand von systematisierenden Überblicksdarstellungen eine repräsentati-
ve Skizze zum Stand der Diskussion und Forschung zu zeichnen und kritisch zu 
würdigen. Die Darstellung wird dabei von den Fragen geleitet, wie Kleinkindbe-
treuung in der deutschsprachigen Frühpädagogik thematisiert wird, was die zentra-
len Termini sind und wie diese bestimmt werden, worin die theoretischen Grundla-
gen und Bezüge bestehen, auf die sich die Frühpädagogik stützt sowie wie sich die 
empirische Forschung gestaltet und welche Befunde sie bereithält. Für die Erörte-
rung ist dabei die These leitend, dass es der deutschsprachigen Frühpädagogik an 
konzeptioneller Schärfe mangelt, weil sie sich ihren Gegenstand primär von admi-
nistrativen und juristischen Rahmenbedingungen vorgeben lässt und dieser folglich 
für eine erziehungswissenschaftliche Forschung theoretisch und terminologisch 
unklar bleibt. Die vorliegende Untersuchung hingegen macht gerade die administra-
tive, vor allem juristische Rahmung im Kontext der Politik zur Kleinkindbetreuung 
zu ihrem Gegenstand und betrachtet diese unter einer kindheitstheoretischen For-
schungsperspektive wie in ihr Kindheit politische gedacht wird. 



16

Der Begriff Kleinkindbetreuung dient hier zunächst als heuristischer Arbeits- und 
Sammelbegriff, um die unterschiedlichen öffentlich organisierten und ebenso in-
formellen Formen und Kontexte der Betreuung und Erziehung von Kindern in 
einem Oberbegriff zusammenzufassen. Eine Darstellung des State of the Art ist in 
der gegenwärtigen Situation der frühpädagogischen Forschung und Praxis mit der 
Herausforderung konfrontiert, sich mit einem Gegenstandsbereich auseinanderzu-
setzen, der sehr heterogen und uneinheitlich sowie von starken Veränderungen 
gekennzeichnet ist.2 Systematische Darstellungen der Kleinkindbetreuung organi-
sieren sich dabei anhand unterschiedlicher Fachbegriffe, worin die Heterogenität 
im Besonderen zum Ausdruck kommt. Ungeachtet dessen werden im Folgenden 
in Bezug auf den frühpädagogischen Diskussionszusammenhang die heterogenen 
Bezeichnungen auf einen terminologischen Grundkonsens gebracht, der sich der 
Organisationsstruktur der frühkindlichen Betreuung und Erziehung verdankt. Da-
bei wird als Oberbegriff der Terminus der Kindertagesbetreuung aufgegriffen, der 
sich wiederum unterteilt in die Organisationsformen der Kindertageseinrichtun-
gen und der Kindertagespflege (siehe unten). 

Das Handwörterbuch Erziehungswissenschaft (Andresen u. a., 2009) identifiziert 
Kleinkindbetreuung mit dem Titel Frühkindliche Erziehung, rekonstruiert sie je-
doch in der Darstellung als »frühkindliche Bildung« und zwar in ihrer histori-
schen Entwicklung, in ihrer gegenwärtigen Neubestimmung sowie Ausgestaltung 
und berücksichtigt zudem Besonderheiten anderer europäischer Staaten 
(Wustmann, 2009). Auch im Handbuch Bildungsforschung (Tippelt und Schmidt, 
2010) tritt die Kleinkindbetreuung als Bildung in frühpädagogischen Institutionen 
hervor (Schmidt, Roßbach und Sechtig, 2010). Der Schwerpunkt dieser Ausei-
nandersetzung liegt vor allem auf Forschungsbefunden einer frühpädagogischen
Bildungsforschung in Bezug auf Einstellungen und Berufspraxis frühpädagogi-
scher Fachkräfte, der Inanspruchnahme von frühpädagogischen Angeboten sowie 
in Bezug auf Auswirkungen frühpädagogischer Maßnahmen auf die kindliche 
Entwicklung. Seit den Reformen der 1970er Jahre kennt das deutsche Bildungs-
system Einrichtungen der Kleinkindbetreuung konzeptionell als Elementarbe-
reich, auch wenn sie der Administration der Kinder- und Jugendhilfe zugeordnet 
ist. In der Überblicksdarstellung Das Bildungswesen in der Bundesrepublik 
Deutschland (Cortina u. a., 2008) taucht sie darum unter dem Begriff Vorschuli-
sche Erziehung auf (Roßbach, 2008). Neben einer Bezugnahme auf den europäi-
schen Kontext, werden die Entwicklung und die Gestaltung der vorschulischen 
Erziehung dargestellt sowie auf curriculare und konzeptionelle Grundlagen einge-
gangen. Als Elementarbereich des Bildungswesens widmet sich die Darstellung 

2 Ein Beispiel für die Uneinheitlichkeit zeigt sich darin, dass die Betreuung von Klein- und Vor-
schulkindern im Zusammenhang der Frühpädagogik diskutiert, dort aber ebenso die außerschuli-
sche Betreuung von Kindern im Schulalter berücksichtigt wird, die im engeren Sinne außerhalb 
der Grenzen der Frühpädagogik liegen. 
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im Besonderen dem Übergang in den Primarbereich des Bildungssystems. Ein 
weiterer Schwerpunkt liegt auf Fragen der frühpädagogischen Qualität und der 
Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung. Ebenso auf das Bildungssystem 
bezogen und im Kontext internationaler Vergleichsstudien in der Grundschule 
entstanden, wird die frühkindliche Betreuung, Erziehung und Bildung im Kontext 
quantitativ-empirischer Bildungsforschung im Überblicksbeitrag Der vorschuli-
sche Bildungsbereich im internationalen und nationalen Vergleich (Fried und 
Voss, 2010) im Sammelband IGLU 2006 – die Grundschule auf dem Prüfstand. 
Vertiefende Analysen zu Rahmenbedingungen schulischen Lernens (Bos u. a., 
2010) zum Gegenstand der Durchsicht von zentralen Forschungsbefunden. Vor 
allem im Rekurs auf nationale und internationale, teils Längsschnitts- und Effek-
tivitätsstudien, diskutiert dieser Beitrag Forschungsbefunde zum Einfluss der Er-
ziehung in vorschulischen Einrichtungen sowie darüber hinaus im Kontext der 
vorschulischen Erziehung im Elternhaus und hier im Besondern in Bezug auf ein-
schlägige Einflussfaktoren des häuslichen Settings wie etwa dem sozioökonomi-
schen Status. Im Fokus stehen dabei die Auswirkungen und Einflüsse auf die 
Kompetenzen und Leistungen von Kindern in der, an die organisierte und familia-
le Vorschulerziehung anschließenden Grundschule. 

Als klassisches Handlungsfeld sozialpädagogischer Professionen taucht die Klein-
kindbetreuung unter dem Titel Kindertagesbetreuung – Frühpädagogik (Thiersch, 
2011) zudem im Handbuch Soziale Arbeit auf (Otto und Thiersch, 2011). Der Bei-
trag beleuchtet den strukturellen Rahmen und die Funktionsbestimmung der Kin-
dertagesbetreuung, betrachtet sie in ihrer historischen Entwicklung sowie im euro-
päischen Kontext und hebt im Besonderen Fragen der Bildungsfunktion in der Kin-
dertagesbetreuung hervor. Seit 2006 liegt zudem ein eigenes Handbuch und Nach-
schlagewerk für die Pädagogik in der frühen Kindheit vor, das inzwischen in zwei-
ter Auflage erschienen ist und auf eine Initiative der Kommission Pädagogik der 
frühen Kindheit in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft zurück-
geht (Fried und Roux, 2009). Das Handbuch richtet sich in mehreren Perspektiven 
verstärkt auf die pädagogische Praxis und die Frühpädagogik als professionelles 
Arbeits- und Handlungsfeld. Zu diesen Perspektiven gehören Beiträge zu Kind und 
Kindheit, zur pädagogischen Programmatik und Ansätzen, zu konzeptionellen 
Grundlagen für die Gestaltung von Erziehungs- und Bildungsbereichen, zur Rele-
vanz professioneller Hilfen in der Frühpädagogik, historische und strukturelle As-
pekte frühpädagogischer Institutionen sowie zum Berufsfeld und der Professionali-
sierung der Frühpädagogik. Von besonderem Interesse ist dabei der Beitrag zu 
Funktionen der institutionellen Früherziehung. Bildung, Erziehung, Betreuung, 
Prävention (Laewen, 2009). 

In systematischen Darstellungen kristallisiert sich in der verwendeten Begriffs-
vielfalt und in begrifflichen Neubestimmungen ein zentraler Oberbegriff heraus, 
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der die frühkindliche Betreuung sowie Erziehung und Bildung in sich aufnimmt. 
Kindertagesbetreuung ist der Fachausdruck zur Rahmung von Betreuung, Erzie-
hung und Bildung außerhalb der – und das ist ein entscheidendes Kennzeichen der 
Diskussion – Kernfamilie und des Bildungssystems, in dem sich die frühpädago-
gischen Auseinandersetzungen überwiegend bewegen (prägnant bei Thiersch, 
2011). Der Begriff Kindertagesbetreuung umfasst dabei unterschiedliche Organi-
sationsformen der Kleinkindbetreuung, wie sie sich seit dem 19. Jahrhundert zwi-
schen sozialer Hilfe und öffentlicher Erziehung entwickelt haben. Auch wenn die 
Darstellungen um pädagogische Grundbegriffe wie Erziehung oder Bildung orga-
nisiert werden, kreisen sie letztlich um das Gefüge an Einrichtungen und Maß-
nahmen, welche Kinder für einen Teil des Tages in formalisierten oder weniger 
formalisierten Settings betreuen. Die Kindertagesbetreuung umfasst zum einen die 
organisierte Betreuung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen mit entspre-
chend ausgebildetem Fachpersonal (vorwiegend Erzieherinnen) sowie zum ande-
ren in der familienähnlichen Kindertagespflege mit vergleichsweise gering quali-
fizierten Tagesmüttern – und kaum Tagesvätern (für die systematischen und 
terminologischen Zusammenhänge siehe auch Oberhuemer und Schreyer, 2010, 
S. 72–80). Letztere stellt eine Betreuung von Kindern dar, die anders als in Tages-
einrichtungen in familienähnlichen Settings stattfindet. Sie gewinnt gegenwärtig 
im Horizont der politischen Ausbaubestrebung der Kindertagesbetreuung auf-
grund ihrer flankierenden Möglichkeit an Gewicht, zusätzliche Betreuungsplätze 
für den politisch antizipierten Bedarf zu schaffen (Thiersch, 2011, S. 736). 

Der traditionelle (deutsche) Kindergarten ist die Kindertageseinrichtung schlecht-
hin. Als Alternative zu den Bewahranstalten und christlichen Kleinkinderschulen
im 19. Jahrhundert, geht der Kindergarten auf den Pädagogen Friedrich W. A. 
Fröbel (1782–1852) zurück, hat die Theoriegeschichte der sozialpädagogischen 
Tradition der Kindertagesbetreuung maßgeblich geprägt und bis heute über die 
Grenzen Deutschlands hinaus Beachtung gefunden (Roßbach, 2008, S. 285). Mit 
zunehmenden Vergleichen internationaler Betreuungssysteme, liefern der Kinder-
garten und die mit ihm verbundene sozialpädagogische Tradition die Bezeichnung 
für einen eigenständigen Typ der organisierten Kleinkindbetreuung. Neben Be-
treuungssystemen, die als »Vorschultypen« bezeichnet werden (Scheiwe, 2009), 
gehören neben Deutschland auch zahlreiche andere Staaten wie etwa Dänemark 
zum »Kindergartentyp«; so erfolgt auch die Unterscheidung zwischen einer Early
education tradition, einer in Vorschulen organisierten und auf die Schulvorberei-
tung der Kinder gerichtete Tradition, und einer Social pedagogy tradition, in der 
der Kindergarten als sozialpädagogisches Programm verortet ist (Roßbach, 2008, 
S. 285; Wustmann, 2009, S. 322). Die Dominanz des Kindergartens als Teil kind-
licher Normalbiografie (Fried und Voss, 2010; Rauschenbach, 2011) und als die 
am stärksten frequentierte Einrichtungsform, scheint es dann auch zu rechtferti-
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gen, den Ausdruck Kindergarten indifferent als Stellvertreter für sämtliche Ein-
richtungsformen der Tagesbetreuung zu verwenden (Thiersch, 2011, S. 736). Der 
Kindergarten ist gemeint, wenn ein Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe zu-
gleich als Elementarbereich des Bildungswesens ausgewiesen wird (Roßbach, 
2008). Die Zielgruppe des Kindergartens sind Personen zwischen drei Jahren und 
dem Eintreten der gesetzlichen Schulpflicht – wobei gegenwärtig zunehmend 
auch Jüngere aufgenommen werden –, die diese Tageseinrichtung entweder halb- 
oder ganztags besuchen. Jüngere Kinder hingegen, in der Regel in einem Alter bis 
zu drei Jahren, werden in so genannten Kinderkrippen betreut. Interessanterweise 
firmieren unter der frühpädagogischen Kindertagesbetreuung zudem auch Kin-
derhorte, die über das Vorschulalter hinaus auch schulpflichtige Kinder bis zu 14 
Jahren adressieren und eine Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten ermögli-
chen.

Kennzeichnend für die frühpädagogische und erziehungswissenschaftliche Ausei-
nandersetzung mit organisierter Kindertagesbetreuung ist eine funktionale Duali-
tät ihres Selbstverständnisses und ihrer Aufgaben. Es handelt sich dabei um die – 
nicht zwangsläufig konfliktfreie und zudem an unterschiedlichen Adressaten ori-
entierte – Gegenüberstellung der Funktionen der Ermöglichung der »Vereinbar-
keit von Familie und Beruf«, vorwiegend für Mütter, sowie der »frühen Bildung« 
von Kindern (Thiersch, 2011). Während die erste Funktion darauf gerichtet ist, 
eine Dienstleistung breitzustellen, die es beiden Eltern ermöglichen soll, einer 
Erwerbstätigkeit nachzugehen und zum Haushaltseinkommen beizutragen – ehe-
mals als Nothilfe vor allem für einkommensschwache Haushalte –, wachsen in 
den vergangenen Jahren, vor allem angetrieben durch das schlechte Abschneiden 
in internationalen Vergleichsstudien, die Ansprüche an die gleichzeitige bildungs-
bezogene Förderung kindlichen Lernens und Kompetenzen (vgl. zur Doppelfunk-
tion auch Joos, 2002). Die beiden Topoi der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sowie der frühen Bildung erfahren dabei je nach Diskussionskontext eine unter-
schiedliche Gewichtung, die mit der jeweiligen Perspektive und der begrifflichen 
Bestimmung der Kindertagesbetreuung einhergeht. Während in einem sozialpäda-
gogisch bestimmten Zusammenhang die bereits in der historischen Entwicklung 
vorfindliche doppelte Motivlage von »Bildungsmotiv« und »Haushaltsmotiv« 
(Reyer, 1987) auch als nach wie vor gültige Funktionen der Kleinkindbetreuung 
bestimmt werden (Thiersch, 2011, S. 736 f.), werden in allgemein erziehungswis-
senschaftlichen Zusammenhängen stärker Aspekte frühkindlicher Bildung betont 
(Wustmann, 2009). In der empirischen Bildungsforschung bleibt zudem der Be-
zug auf die haushaltsbezogene Funktion gänzlich außen vor (Schmidt, Roßbach 
und Sechtig, 2010). 

Mit dem Begriff der Kindertagesbetreuung trifft die frühpädagogische Diskussion 
eine Unterscheidung, durch die Prozesse der Betreuung und Erziehung durch die 
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Eltern und in der Kernfamilie ausgeschlossen werden. Zwar wird die Kernfamilie 
zu den Betreuungs- und Erziehungsumwelten von Kindern und damit zur »vor-
schulischen Erziehung« gezählt, jedoch wird sie mehrheitlich in Überblicksdar-
stellungen keiner gesonderten Betrachtung im Sinne einer eigenständigen Betreu-
ungsfunktion unterzogen (explizit bei Roßbach, 2008, S. 283; implizit bei 
Thiersch, 2011; Wustmann, 2009). Eine Ausnahme bildet die Darstellung von 
Fried und Voss (2010), die klar zwischen institutioneller und häuslicher Vor-
schulerziehung unterscheiden und die primäre Funktion für die Erziehung der 
Kinder – hier nicht im engeren Sinne für die Betreuung gemeint – durch die Eltern 
betont wird. Die explizite Einbeziehung der Familie neben der vorschulischen 
Erziehung im Kindergarten, ist dabei dem Forschungskontext geschuldet. Im 
Rahmen quantitativer Bildungsforschung und internationaler Vergleichsstudien ist 
das Erkenntnisinteresse an den familiären Auswirkungen für den Bildungserfolg 
gestiegen, und es wird verdeutlicht, dass sich sowohl die organisierte als auch die 
familiäre Erziehung vor Beginn der Schule auf die Lesekompetenz von Grund-
schülern auswirkt (Fried und Voss, 2010). 

Abgesehen von dieser Ausnahme, ist die Kindertagesbetreuung in dem Sinne 
klassisch sozialpädagogisch ausgerichtet, wie sie ex negativo zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts von Gertrud Bäumer in Abgrenzung zu Familie und Schule bestimmt 
wurde und damit auch die gesetzlichen Entwicklungen des damaligen Reichsju-
gendwohlfahrtsgesetzes, heute Kinder- und Jugendhilfegesetz, mitbestimmt hat 
(Bäumer, 1929). So gewinnt offensichtlich die sozialpädagogische Tradition der 
Kindertagesbetreuung auch heute noch ihre Identität durch diese Abgrenzung, 
auch wenn im Laufe des 20. Jahrhunderts die Position der Eltern und ihre Ver-
antwortung in Bezug auf die Erziehung der Kinder gegenüber öffentlichen Ein-
richtungen gestiegen ist (Mierendorff, 2010). Daran knüpft sich die Frage nach 
den konzeptionellen Ressourcen an, mit der Darstellungen der frühpädagogischen 
Kindertagesbetreuung ihr Arbeitsfeld umreißen. Dabei wird deutlich, dass die 
Bestimmung dessen, was Kindertagesbetreuung in ihren Einrichtungsformen und 
Aufgaben ist, eine hohe Übereinstimmung mit den Formulierungen im achten 
Buch der deutschen Sozialgesetzgebung findet (SGB VIII, Kinder- und Jugendhil-
fegesetz). Das führt zugleich dazu, dass zur Bestimmung dessen, was neben der 
Pflege und Betreuung von Kindern unter Erziehung und Bildung zu verstehen ist, 
implizit das SGB VIII paraphrasiert wird (Roßbach, 2008, S. 285)3 oder explizit 

3 »Bildung und Erziehung beziehen sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Ent-
wicklung der Kinder und die Ausbildung von Werthaltungen; sie umfassen die Bereitstellung eines 
den kindlichen Bedürfnissen entsprechenden, die Entwicklung herausfordernden sozialen und 
räumlich-materiell angemessenen Erfahrungsraums« (Roßbach, 2008, S. 285). Im Artikel 3 des 
§ 22 SGB VIII (Grundsätze der Förderung) heißt es: »Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, 
Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und 
geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. 
Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähig-
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als gesetzliche Vorgaben zitiert wird (§ 22, Thiersch, 2011, S. 735). Die Betreu-
ung, Erziehung und Bildung außerhalb der Familie sowie außerhalb der Schule 
gewinnt somit ihre innere Ordnung an Einrichtungen und Aufgaben durch die 
gültigen administrativ-gesetzlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen. Was 
jedoch genau unter den Termini Betreuung, Erziehung und Bildung zu verstehen 
ist, bleibt ebenso wie im Gesetz unbestimmt. 

Der internationale Bezug wird lediglich in einer Gegenüberstellung europäischer 
Systeme der Kleinkindbetreuung vollzogen, in der vergleichend zentrale Gemein-
samkeiten und Unterschiede zweier zentraler Typen, der Vorschul- und der sozi-
alpädagogischen Tradition folgend (siehe oben), herausgestellt werden. Interes-
santerweise wird der Einfluss der deutschen Geschichte der Kleinkinderziehung 
mit dem Kindergarten in seiner Wirkung auf andere Staaten erkannt. Welche Wir-
kungen der europäische Kontext jedoch auf die deutsche Situation hat, bleibt hin-
gegen weitgehend unreflektiert. In diesem Zusammenhang bleibt etwa der starke 
Einfluss einer europäischen Arbeitsmarktpolitik auf die Strukturen und Funktio-
nen informeller und formaler, öffentlich organisierter Kleinkindbetreuung uner-
kannt. Der europäische Kontext stellt sich nämlich nicht in der Form ausgewählter 
Einzelstaaten und ihrer Systeme der Kleinkindbetreuung heraus, sondern ebenso 
als politische Institution der Europäischen Union (EU) als ein Bündnis unter-
schiedlicher Staaten mit gemeinsam verabschiedeten und geteilten politischen 
Richtlinien, die seit mehr als zehn Jahren Konsequenzen für die nationalen Sys-
teme der Betreuung und Erziehung haben. Die starke gesetzlich-administrative 
Bindung der deutschsprachigen Frühpädagogik weist somit ein unreflektiertes 
Verständnis dessen auf, was sich im Zuge einer europäischen Richtlinienpolitik in 
den gesetzlichen Grundlagen manifestiert und wie stark dadurch die von der 
Frühpädagogik wahrgenommene Gestaltungsaufgabe pädagogischer Praxis defi-
niert wird (siehe etwa die Gesetze zur Novellierung des SGB VIII: TAG 2004, 
KICK 2005, KiföG 2008). Diese Änderungen werden hingenommen, in ihrem 
Gehalt und ihrer Bedeutung für die Frühpädagogik jedoch keiner tiefergehenden 
Betrachtung unterzogen. 

Die begriffliche Unklarheit und Unbestimmtheit werden innerhalb der Frühpäda-
gogik jedoch auch in Ausnahmen als kritischer Punkt herausgestellt (Laewen, 
2002, S. 24; 2009, S. 96). Man könnte pointiert formulieren, dass die Frühpäda-
gogik keinen klaren und eindeutigen Begriff von dem hat, was ihr Gegenstand ist: 
die frühkindliche Betreuung, Erziehung und Bildung. Sofern diese Unklarheiten 
bestehen bleiben, stoßen somit auch die pädagogische Praxis und die an ihr orien-

       
keiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientie-
ren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen« (In der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.12.2006, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22.12.2011, letzter Zugriff: 28.09.2012, 
http://dejure.org/gesetze/SGB_VIII). 
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tierte Forschung an Grenzen. Der Soziologe (sic!) Hans-Joachim Laewen (2009) 
hat darum auch einen Beitrag zur kritischen Klärung dieser Begriffe primär für die 
Weiterentwicklung pädagogischer Praxis geleistet. So stellt er den Betreuungsbe-
griff in seiner Bedeutung als wechselseitige, nicht einseitige Abhängigkeit von 
Kindern und Erwachsenen und ebenso in Bezug auf die Wahrung der Autonomie 
von Kindern heraus. Damit löst er den Begriff aus seinem vorherrschenden all-
tagssprachlichen Verständnis. Den Bildungsbegriff hingegen rekonstruiert er im 
Sinne der neuhumanistischen Tradition Wilhelm v. Humboldts (1767–1835) und 
weist damit Bildungsprozesse als kindliche Konstruktionsprozesse eines »inneren 
Weltmodells« (S. 98) aus. Mit dem Begriff der Erziehung hingegen wird die Rolle 
von Erwachsenen und Erziehern bestimmt, die keinen unmittelbaren Zugriff auf 
die Konstruktionsprozesse von Kindern haben, jedoch ihre Aufgabe im Arrangie-
ren von kindlichen Umwelten und Interaktionen mit Kindern finden (S. 100). Vor 
diesem Hintergrund schafft Laewen für die pädagogische Praxis – nicht für die 
Forschung – Arbeitsbegriffe, die nicht lediglich die allgemein geteilte und gesetz-
lich verankerte Trias von Betreuung, Erziehung und Bildung reproduzieren und 
voraussetzen, sondern handlungstheoretisch aufeinander beziehen: »Erziehung, 
die auf Bildung zielt und sich auf Betreuung stützt« (Laewen, 2009, S. 100). Es 
wird deutlich, dass die Art der Begriffsbestimmung zugleich ein bestimmtes Bild 
vom Kind mittransportiert (hilflos versus eigentätig), das diesen Betreuung-, Bil-
dungs- und Erziehungsvorstellungen innewohnt (Laewen, 2009, S. 97). 

Der Begriff der Betreuung als eine unter mehreren Funktionen institutioneller 
Früherziehung auszuweisen, grenzt ihn von der Mehrheit der unbestimmten Be-
griffsverwendung ab und leistet eine terminologische Präzisierung. Er überschrei-
tet dabei ein Begriffsverständnis, das Betreuung als asymmetrische Beziehung 
zwischen einem ›hilflosen‹ und ›abhängigen‹ Kind sowie einer überlegenen er-
wachsenen Person beschreibt. Dieses Begriffsverständnis entspricht demnach 
nicht dem Bild vom kompetenten Kind, wie es als Anspruch für Kindertagesein-
richtungen formuliert wird. Ein zeitgemäßer Betreuungsbegriff bezieht sich dem-
nach nicht auf Hilflosigkeit und Abhängigkeit, sondern ist zu verstehen als »Ver-
hältnis wechselseitiger Anerkennung von Bedürfnissen und Interessen« (Laewen, 
2009, S. 98). Im Diskussionszusammenhang der Frühpädagogik wird hier jedoch 
nicht mit einem empirischen, sondern mit einem normativen Begriff von Betreu-
ung argumentiert, der einen Anspruch an Beziehungen von Professionellen ge-
genüber Kindern formuliert. Betreuung als Funktion der Früherziehung reduziert 
sich dabei auf das interpersonelle Geschehen zwischen Kindern und Erwachsenen 
im Kontext von Einrichtungen der Tagesbetreuung. 

In dieser Richtung fokussiert auch Liegle (2008) einen interpersonellen Betreu-
ungsbegriff und stellt ihn in den Zusammenhang einer frühpädagogischen Didak-
tik und eines professionellen Aufgabenverständnisses pädagogischer Fachkräfte in 
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Tageseinrichtungen: »Systematisch betrachtet stellt Betreuung (Sorge, care) einen 
integralen Teil der ›Erziehung‹ dar. Insofern schließt Didaktik als Theorie (pro-
fessionellen) erzieherischen Handelns auch eine Didaktik der Betreuung ein« 
(Liegle, 2008, S. 101). Laewen und Liegle sehen den Ursprung von Betreuungstä-
tigkeiten – und das ist entscheidend – in den Sorgetätigkeiten von Eltern, buchsta-
bieren diese Tätigkeiten jedoch für Professionelle und ihre Beziehung zu Kindern 
in frühpädagogischen Einrichtungen der Tagesbetreuung aus. Der primäre Aus-
gangspunkt für Tätigkeiten der Betreuung, der Sorge und Pflege, wird bei den 
Eltern gesehen und von dort aus auf die Professionalisierung dieser Tätigkeiten 
übertragen. Damit wird der Familie respektive dem häuslichen Setting und der 
Beziehung zwischen dem Kind und seinen Eltern – wenn auch zur Bestimmung 
organisierter pädagogischer Praxis – ein eigenständiger Stellenwert zuerkannt. 

Trotz der Präzisierung des Betreuungsbegriffs im Kontext anderer Funktionen der 
organisierten Kleinkinderziehung, stellt dieses Begriffsverständnis dennoch eine 
reduzierte Perspektive auf Betreuungsphänomene dar, die sich ausschließlich auf 
die professionelle Praxis in pädagogischen Einrichtungen der Kindertagesbetreu-
ung konzentriert. Zudem findet eine normative Begriffsbestimmung statt, die le-
diglich einer evaluativen Betrachtung, nicht aber einer deskriptiv-analytischen 
Sichtweise gerecht werden kann. Rauschenbach hat bereits im Jahr 2000 darauf 
hingewiesen, dass dieses dominierende Verständnis von Betreuung lediglich auf 
die pädagogische Binnenwelt von Tageseinrichtungen Bezug nimmt, jedoch die 
äußeren politischen und sozialen Strukturen und Bedingungen ausspart, auf wel-
che diese Binnenwelt angewiesen ist, durch die diese Binnenwelt gesteuert wird 
und die das Geschehen innerhalb pädagogischer Einrichtungen politisch und 
rechtlich rahmen. Es fehlt demnach an einer »bildungspolitischen, jugendhilfepo-
litischen und (für diese Arbeit im Besonderen relevant) sozialpolitischen Perspek-
tive, […] in der Kindertageseinrichtungen zu einem Bestandteil im System der 
sozialen Infrastruktur, zu einem Baustein der personenbezogenen sozialen Dienst-
leistungen werden« (Rauschenbach, 2000, S. 174, Erg. u. Hervorh. CH). 

Eine solche Außenperspektive auf die Binnenwelt frühpädagogischer Einrichtun-
gen hat vor allem mit einem empirischen und deskriptiv-analytischen Anliegen 
die Bildungsberichterstattung in Deutschland aufgenommen. Dieses Instrument 
der wissenschaftlichen Expertise und Politikberatung hat seit seiner Einführung 
im Jahr 2006 die frühkindliche Betreuung, Erziehung und Bildung als Bestandteil 
einer integrativen Sicht auf das deutsche Bildungssystem einbezogen (Konsortium 
Bildungsberichterstattung, 2006, S. 33 ff.). So betrachtet die neueste Ausgabe des 
deutschen Bildungsberichts die Strukturen frühkindlicher Betreuung, Erziehung 
und Bildung durch einen Außenblick (Autorengruppe Bildungsberichterstattung,
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2010, S. 45–60). Hier werden einerseits die Angebotsformen der Kindertagesbe-
treuung und Früherziehung dargestellt, differenziert nach adressierten Altersgrup-
pen, der Trägerstruktur in der Unterscheidung von gemeinnützig und gewerblich 
sowie nach der Anzahl der öffentlich geförderten Tagespflegepersonen. Anderer-
seits wird die Darstellung des verfügbaren Angebots ergänzt und erweitert durch 
die Beteiligung der Kinder der entsprechenden Bevölkerungsgruppen.4 Die Betei-
ligung wird dabei nach dem Alter der Kinder, nach regionalen Unterschieden, 
nach dem Ausmaß der täglichen Betreuungszeit, nach Kindern mit Behinderung 
und Kindern mit Migrationshintergrund differenziert. Der frühpädagogische Be-
reich wird damit in einen Gesamtzusammenhang mit dem gesamten Bildungssys-
tem gebracht. Demnach werden auch die Beteiligung der Kinder an den Angebo-
ten der Infrastruktur expressis verbis als Bildungsbeteiligung aufgefasst und die 
dahinter liegenden sozialen Verhältnisse und Bedingungen berücksichtigt. In die-
ser Außenperspektive auf frühpädagogische Einrichtungen dienen politische Steu-
erungsmaßnahmen, wie etwa der Ausbau von Angebotsformen, die öffentliche 
Subventionierung von Tagespflegepersonen oder die Einführung eines Elterngel-
des, als wichtige Verständnisgrundlage, um die Entwicklung der Strukturen inter-
pretieren zu können. Allerdings erfolgt der Bezug auf die Kleinkindbetreuung hier 
dezidiert unter einer Perspektive des Bildungssystems und spart ebenfalls die Re-
levanz der Familie als eigenständige Betreuungsinstanz aus. 

Hier verdeutlicht sich eine entscheidende Erweiterung der Perspektive auf Be-
treuungsphänomene, die bereits ansatzweise deutlich machen kann, dass es sich 
bei dem Betreuungsbegriff um ein mehrdimensionales Konstrukt handelt. Betreu-
ungsphänomene sind demnach nicht nur als Praxis in Betreuungseinrichtungen 
oder in den interpersonellen Beziehungen zwischen pädagogischen Fachkräften 
und Kindern zu sehen. Sie sind ebenso außerhalb der professionellen Organisati-
onsformen der Kindertagesbetreuung im Zusammenhang von familialen Bezie-
hungen zwischen Eltern und ihren Kindern sowie zugleich – und auch darauf re-
kurrierend – auf der strukturellen und politischen Ebene des Betreuungs- und Bil-
dungssystems zu verorten. So wichtig diese Erweiterung der Perspektive auf die 
Tagesbetreuung von Kindern auch ist, sind damit dennoch nicht alle relevanten 
Perspektiven ausgeschöpft. Die Erweiterung der Sichtweise durch die Bildungsbe-
richterstattung ist dabei konzentriert auf das Bildungssystem und dessen pädago-
gischen Einrichtungen und kann auch nur von dort aus die Infrastruktur der 
Kleinkindbetreuung betrachten. »Kindheit (wird dabei) lediglich als pädagogisch 
organisierte Lebensphase des Lernens und der Entwicklung betrachtet« (Honig, 
2011). Phänomene der Betreuung von Kindern gehen jedoch nicht in den Maß-
nahmen und Dienstleistungen auf, die sich im Rahmen des Systems der frühkind-

4 Darüber hinaus betrachtet der Bildungsbericht 2010 auch gesondert das pädagogische Personal im frühpä-
dagogischen Bereich sowie den Übergang in die Schule. Zur Wahrung der Übersichtlichkeit, werden diese 
Aspekte an dieser Stelle ausgespart.  
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lichen Betreuung und Erziehung und professionellen Organisationsformen der 
Kindertagesbetreuung finden lassen. Kleinkindbetreuung ist zunächst und vor 
allem auch Teil von interpersonellen, informellen familialen Beziehungen zwi-
schen Eltern und Kindern. In struktureller und politischer Perspektive wird diese 
Erweiterung auf Phänomene der Kleinkindbetreuung berücksichtigt und zum Ge-
genstand einer Politik zur Kleinkindbetreuung gemacht. Ein frühpädagogischer 
Betreuungsbegriff bietet jedoch keine konzeptionelle Grundlage, um die Vielfalt 
der Phänomene der Kleinkindbetreuung in ihrer Mehrdimensionalität zu berück-
sichtigen. Kleinkindbetreuung ist zwar auch, aber nicht nur Kindertagesbetreuung.

1.2 Die politische Relevanz eines erweiterten Begriffs der Kleinkindbetreuung:
Informelle, semi-formale und formale Betreuungsarbeit 

Ein frühpädagogischer Blick auf die Betreuung von Kindern, der sich vordergrün-
dig auf Interaktionen und deren Gestaltung in Einrichtungen der Tagesbetreuung 
richtet und auch die entscheidenden Außenbeziehungen wie etwa zur Schule, 
Gemeinde oder Familie lediglich in ihrer pädagogischen Bedeutsamkeit betrach-
tet, weist einen entscheidenden blinden Fleck auf. Mehrheitlich führen frühpäda-
gogische Argumentationen – wenn überhaupt – die vielfältigen gesellschaftspoli-
tischen Problem- und Diskussionszusammenhänge der elterlichen – vor allem 
mütterlichen – Problematik der Harmonisierung von Familie und Beruf, die de-
mografische Entwicklung, damit einhergehend sinkende Geburtenziffern und die 
Überalterung der Gesellschaft, oder auch ökonomische Armutslagen von Familien 
und Kindern sowie die Bildungsarmut des Nachwuchses, lediglich als Rahmenbe-
dingungen auf, vor deren Hintergrund sich frühpädagogische Praxis vollzieht und 
auf die sie reagiert. Diese Rahmenbedingungen und ihre Wirkungen auf das früh-
pädagogische Handlungsfeld werden jedoch kaum reflektiert. Dieser frühpädago-
gische Blickwinkel wird hier keinesfalls disqualifiziert, sondern soll um eine Per-
spektive erweitert werden, in der diese Problem- und Diskussionszusammenhänge 
in einem anderen Licht erscheinen und weitaus aussagekräftiger sind. Darum ist 
für die vorliegende Arbeit der Zusammenhang zwischen Kleinkindbetreuung und 
Kindheit weitaus aufschlussreicher, wenn ihre politische Relevanz und nicht ihre 
frühpädagogische Gestaltung in Anschlag gebracht wird. Vor diesem Hintergrund 
wird es möglich, die Relevanz der Kleinkindbetreuung für das kulturelle Muster 
früher Kindheit aus Sicht der politischen Problemwahrnehmung abstecken zu 
können.

Ein soziologischer Blick auf Wohlfahrtsstaaten und Wohlfahrtspolitiken (siehe 
Kap. 2), in dessen Kontext die Betreuung von Kindern gegenwärtig einen ge-
wachsenen Stellenwert besitzt, klärt darüber auf, dass die Gemengelage von fami-
lien-, arbeitsmarkt-, demografie-, armuts- und bildungspolitischen Herausforde-
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rungen nicht lediglich die gesellschaftliche Rahmung der, in Einrichtungen orga-
nisierten Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern darstellt. Der scheinbar 
unschuldige und harmlose Begriff der Kleinkindbetreuung wird stattdessen in 
vielerlei Hinsicht und weitreichend als, vor allem gesellschaftspolitisches Prob-
lemlösungsmuster instrumentalisiert (vgl. auch Honig, 2012a). In diesem multip-
len politischen Problemgeflecht, in dem sich Kleinkindbetreuung – in welcher 
Form auch immer – als eine Maßnahme zur Erreichung unterschiedlicher, teils 
divergierender Ziele darstellt, sind damit notwendigerweise zahlreiche Probleme 
und Konflikte eingelagert. Das betrifft nicht nur das strukturelle Betreuungsdefizit
(Honig, 2007, S. 358 ff.) moderner Wohlfahrtsstaaten, nach dem die familialen 
Konflikte durch die gewachsenen Verpflichtungen gegenüber Erwerbstätigkeit 
und der Sorge um pflegebedürftige Familienmitglieder nicht ausreichend kompen-
siert werden können. Es betrifft ebenso eine Vielfalt an Dilemmata, die sich auf-
grund unterschiedlicher Interessen und Interessensgruppen im Feld der Klein-
kindbetreuung ergeben und vor allem diskursiv ausgetragen werden (v. a. aus 
Sicht des feministischer Forschung Michel, 2002). Kleinkindbetreuung ist somit 
nicht nur ein frühpädagogischer, sondern vor allem auch ein gesellschaftspoliti-
scher Schauplatz, in dem die Frühpädagogik und ihre Vertreter nur eine von meh-
reren Positionen innehat. Zu den zentralen Knotenpunkten der Dilemmata und 
Interessenskonflikte gehören etwa die folgenden (Michel, 2002). 

Zu einem der zentralen, vor allem für die feministische Wohlfahrtsstaatsforschung 
relevanten Knotenpunkt gehört die Gleichheit respektive Ungleichheit zwischen 
Männern und Frauen bzw. Vätern und Mütter in Bezug auf die innerhäusliche 
Verteilung von bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter Betreuungsarbeit, die 
nach wie vor eine Benachteiligung von Frauen respektive Mütter darstellt (vgl. 
auch Lewis, 2009a). Die Betreuung, Sorge und Pflege von abhängigen Personen 
wie Kindern rekurriert zudem auf die moralische, emotionale und auf intime Be-
ziehungen gerichtete Besonderheit von Betreuungsarbeit gegenüber anderen, vor 
allem im Unterschied zu professionalisierten Arbeits- und Dienstleistungsformen 
sowie die damit einhergehende Schwierigkeit, unbezahlte Betreuungsarbeit ledig-
lich zu kommodifizieren, also als Dienstleistungsware in den sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsmarkt zu integrieren (vgl. auch Lewis, 2009b; Ostner, 2011). 
Vor diesem Hintergrund zeigen sich als weiterer Knotenpunkt zudem die unter-
schiedlichen elterlichen Idealvorstellungen in Bezug auf die adäquate Betreuung 
der Kinder im eigenen Haushalt oder in außerhäuslichen Betreuungseinrichtun-
gen. Dieser Knotenpunkt betrifft darüber hinaus die Begrenzung der Umsetzung 
dieser Idealvorstellungen aufgrund der Abhängigkeit moderner Haushalte mit 
Kindern von mehr als nur einem Erwerbseinkommen und dem damit wachsenden 
Druck, die doppelte elterliche Erwerbstätigkeit in Einklang zu bringen mit einem, 
den Idealvorstellungen entsprechenden Leben mit Kindern (vgl. auch Pfau-
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Effinger, 2006). In diesem Kontext wird zudem der Konflikt deutlich zwischen 
einer häuslichen, mütterlichen Betreuung von Kindern und den gewachsenen An-
forderungen an stetige Erwerbsbiografien sowie die entstehenden sozialen Un-
gleichheiten zwischen hoch und gering qualifizierten Frauen, die vor dem Hinter-
grund ihrer beruflichen Ambitionen von einer häuslichen Kleinkindbetreuung 
unterschiedlichen Gebrauch machen. 

Darüber hinaus zeigt sich als weiterer Knotenpunkt der Dilemmata die sozial-
strukturelle Ungleichheit im kommodifizierten Betreuungsmarkt, in dem professi-
onelle Betreuungsarbeit fast ausschließlich von Frauen geleistet wird, sich der 
Teilarbeitsmarkt der Betreuung jedoch durch deutlich niedrigere Gehaltsstruktu-
ren auszeichnet als in anderen Dienstleistungsbereichen (vgl. auch Lewis, 2009b). 
Ferner steht die gewachsene Notwendigkeit der außerhäuslichen Betreuung von 
Kindern im Gegensatz zu einer wahrgenommenen fragwürdigen Qualität dieser 
organisierten Betreuung, vor allem von Kleinkindern. Die Koppelung der, an der 
Nachfrage orientierten Dienstleistung der Kleinkindbetreuung mit dem wachsen-
den Anspruch der Bildungsförderung von Kindern (der Shift von einem Betreu-
ungs- zu einem pädagogischen Diskurs, vgl. Moss, 2006) tritt zudem in einen Wi-
derspruch mit dem, für Wohlfahrtsstaaten grundlegenden Anspruch auf Gerech-
tigkeit von Bildungschancen, wobei andererseits mit einer selbstverständlichen 
Anerkennung wie sie etwa die Schulpflicht erfährt, in Bezug auf die Betreuung 
von, vor allem kleinen Kindern, nicht gerechnet werden kann und diese meist 
freiwilligen Charakter besitzt. Nicht zuletzt sehen sich moderne Wohlfahrtsstaaten 
vor allem auch mit der Frage der Finanzierung von Kleinkindbetreuung konfron-
tiert sowie der entsprechenden finanziellen Verteilung zwischen den relevanten 
Akteuren wie den Familien bzw. Eltern, aber auch dem Staat selbst und unter 
Umständen auch dem Arbeitsmarkt. 

In dieser Skizze von einschlägigen Problemen im Kontext der Kleinkindbetreu-
ung, wie sie vor allem eine soziologische Sicht auf den Wohlfahrtsstaat und seine 
Politik erlaubt, macht zudem deutlich wie sich in diesen Problemzusammenhän-
gen unterschiedliche Interessen, Interessensgruppen und deren Vertreter konfligie-
rend und ungleich einflussreich gegenüberstehen. Dazu gehören etwa Eltern, im 
Besonderen Mütter und feministische Interessensgruppen, Vertreter von Arbeits-
nehmern und Arbeitgebern, Professionelle und Fachvertreter auf dem Teilar-
beitsmarkt der Kleinkindbetreuung, politische Parteien und Verbände, die Regie-
rungen und deren Vertreter selbst, aber auch wissenschaftliche Vertreter aus un-
terschiedlichen auf Kinder bezogenen Disziplinen wie Medizin, Psychologie oder 
Pädagogik. Die Bedeutung von Kindern hängt dabei vom jeweiligen Problemzu-
sammenhang ab; ihre vermeintlichen, nur stellvertretend in Anschlag gebrachten 
Interessen werden dabei teils für eigene Positionen instrumentalisiert, weil etwa 
die Stärkung der eigenen Position mit der Argumentation von kindlichen Bedürf-
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nissen weitaus mächtiger ist als etwa Forderungen der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau (Michel, 2002). Dennoch zeigt sich in der Gesamtschau der Prob-
lem- und Interessenslagen, dass sowohl im politischen als auch im pädagogisch-
praktischen Handlungsfeld der Kleinkinderziehung und -betreuung, Kinder als 
Kinder, mit ihren Interessen und Bedürfnissen, immer noch eine nachgeordnete 
Position innehaben (Honig, 2012b; Lewis, 2006). 

Nicht die Frühpädagogik, sondern die diese rahmende und regulierende Politik 
greift die zahlreichen gesellschaftspolitischen Problemzusammenhänge auf – je 
nach Position mehr oder weniger stark – und ist damit konfrontiert; sie schafft 
Leitlinien und Maßnahmen, um in dieser Gemengelage durch die Regulierung und 
politische Gestaltung der Kleinkindbetreuung auf die gegebenen Herausforderun-
gen zu reagieren. Um etwas über Kindheit, insbesondere die frühe Kindheit und 
die Re-Institutionalisierung des kulturellen Kindheitsmusters aussagen zu können, 
wird somit eine wohlfahrtsstaatliche und wohlfahrtspolitische Rahmung erforder-
lich, die über die Grenzen einer rein frühpädagogischen Perspektive hinaus führt. 
Die skizzierten diskursiven Knotenpunkte rekurrieren dabei auf die erweiterten 
Problemzusammenhänge der Kleinkindbetreuung, auf die sich die Politik bezieht 
oder beziehen muss. Auch wenn die vorliegende Arbeit keine Diskursanalyse der 
Thematisierungen der Kleinkindbetreuung durch unterschiedliche Interessensver-
treter darstellt, so sind in diesen Problemthematisierungen jedoch zentrale Ge-
sichtspunkte enthalten, die in die inhaltliche Bestimmung einer Politik zur Klein-
kindbetreuung eingehen.

Vor diesem Hintergrund wird es erforderlich, den Begriff der Kleinkindbetreuung 
wohlfahrtspolitisch und für den wohlfahrtsstaatlichen Zusammenhang zu konkre-
tisieren und zu rekonstruieren und damit den engen frühpädagogischen Bedeu-
tungsgehalt zu entgrenzen. Damit wird die Frage aufgeworfen, worin eben nicht 
nur der frühpädagogische Handlungsbereich, sondern darüber hinaus der politisch 
relevante Handlungsbereich der Kleinkindbetreuung besteht, und wie die Politik 
die Kleinkindbetreuung in diesem Zusammenhang inhaltlich fasst. Dieser Hand-
lungsbereich eröffnet sich, indem im Hinblick auf Phänomene der Kleinkindbe-
treuung einerseits danach gefragt wird, in welchen sozialen Beziehungen Phäno-
mene der Kleinkindbetreuung auszumachen sind, wodurch sich diese Beziehun-
gen auszeichnen und worin sich differente Beziehungen unterscheiden. Von dort 
aus ist zu fragen, in welchen strukturellen und kontextuellen Zusammenhängen 
diese sozialen Beziehungen bestehen und sich wechselseitig ergänzen, ausschlie-
ßen oder beeinflussen. In diesem Geflecht eröffnet sich der gesellschaftliche 
Handlungsbereich, den die Politik in Bezug auf die Betreuung von Kindern vor 
Augen hat und ihre wohlfahrtsstaatlichen Maßnahmen und Leistungen in An-
schlag bringt, um diesen Bereich zu gestalten und zu regulieren. 
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Es ist keinesfalls eine Selbstverständlichkeit, Kleinkindbetreuung alleinig als eine 
rein professionelle, in dafür spezialisierten Betreuungseinrichtungen sich vollzie-
hende Praxis zu verstehen. Der zentrale Ausgangspunkt für Betreuungstätigkeiten 
sind die familiären Beziehungen, vor allem zwischen Eltern und Kindern (Pfau-
Effinger, 2006). Wie bereits mit Laewen (2009) und Liegle (2008) angedeutet, 
geht aller Professionalisierung und auch Pädagogisierung von Betreuungstätigkei-
ten die ursprüngliche Betreuungstätigkeit voraus, die sich zwischen Eltern – ins-
besondere der Mutter – und Kindern in einem privaten und intimen Kontext voll-
zieht. Aber gerade darin sind die Schwierigkeiten zu identifizieren wie Betreuung 
(in der englischen Fachdiskussion »Care«) zum Gegenstand sozialwissenschaftli-
cher und soziologisch-politikwissenschaftlicher Forschung werden kann. Betreu-
ung scheint in seiner inhaltlichen Bestimmung alles mögliche zu umfassen und als 
»Allerweltsreparaturarbeit« keiner Spezifizierung der betreuenden Tätigkeiten zu 
unterliegen; sie konkretisiert sich zudem als eine »Beziehungs- und Gefühlsar-
beit« in zwischenmenschlichen Interaktionen, die den Anschein einer unhinter-
fragten alltäglichen Selbstverständlichkeit besitzt (im Rekurs auf Jean C. Tronto, 
Ostner, 2011). 

Diese Auffassungen von Betreuungstätigkeiten repräsentieren den geringen Sta-
tus, den diese Tätigkeiten besitzen. Zentrale Gesichtspunkte geraten damit aus 
dem Blick wie etwa die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern in der Vertei-
lung von Betreuungstätigkeiten oder dem geringen gesellschaftlichen Prestige von 
professioneller Betreuung wie sie vor allem von der feministischen Wohlfahrts-
staatsforschung aufgegriffen werden. Betreuung respektive Care ist vor allem mit 
vermeintlich naturgegebenen Tätigkeiten von Frauen konnotiert, die keiner be-
sonderen Qualifizierung oder Kompetenz zu bedürfen scheinen, die aber entspre-
chend aufgrund der vermeintlichen Selbstverständlichkeit eine nur geringe Aner-
kennung erfahren (vgl. auch Brückner, 2010). Phänomene der Betreuung von 
Kindern umfassen alltägliche und im Privaten vollzogene Tätigkeiten, die sich in 
zwischenmenschlichen, intimen, sozial-emotional aufgeladenen und moralisch-
verpflichtenden Beziehungen abspielen. Phänomene der Betreuung verlagern sich 
jedoch auch zunehmend, angetrieben durch wohlfahrtsstaatliche und wohlfahrts-
politische Tendenzen, aus der Privatsphäre heraus und werden in wachsendem 
Maße formalisiert und in den Bereich bezahlter Erwerbsarbeit integriert (und da-
mit kommodifiziert, Lewis, 2009b). Dies erzeugt zugleich eine professionelle Dis-
tanz in den sozialen Beziehungen zwischen einer betreuungsbedürftigen und einer 
betreuenden Person und verändert den Charakter der Beziehungen entscheidend. 
»Care wird als gesellschaftlich relevante sphärenübergreifende reproduktive Ar-
beit angesehen, deren geringe Wertschätzung … u. a. durch Formalisierung, Pro-
fessionalisierung und Neuverteilung überwunden werden kann« (Ostner, 2011, 
S. 476 f.). Betreuung von Kindern ist somit sowohl der intimen häuslichen Pri-



30

vatsphäre als auch der öffentlichen außerhäuslichen Sphäre zuzuordnen. Die öf-
fentliche ersetzt dabei keinesfalls die private Sphäre, sondern beide existieren 
gleichzeitig und rekurrieren wechselseitig aufeinander. Im Rahmen einer aktiven 
Beschäftigungs- und Wirtschaftspolitik versuchen moderne Wohlfahrtsstaaten 
jedoch zunehmend, die schon immer informell ausgeführten Betreuungstätigkei-
ten, durch professionelle zu erweitern, um somit Arbeitsplätze zu schaffen, die 
Wirtschaft zu stärken und auf diesem Wege die öffentlichen Einnahmen zu erhö-
hen (Lewis, 2009b). 

Die zum Mindesten zweiwertige Nature of Care Work (Lewis, 2009b, S. 77) in 
den qualitativen Unterschieden zwischen privaten und professionellen Beziehun-
gen der Betreuung, stellen jedoch eine zentrale Herausforderung moderner Wohl-
fahrtsstaaten dar, wonach private Betreuungsbeziehungen nicht ohne Weiteres 
durch professionelle Betreuungsverhältnisse ersetzt werden können (ebd.). Der 
sozial-emotionale und verpflichtende Charakter von privaten Betreuungsbezie-
hungen spiegelt sich in unterschiedlichen Arrangements innerhalb sozialer Netz-
werke der Kleinkindbetreuung wider, die vor allem aus Angehörigen und Ver-
wandten, aber auch aus Freunden und Nachbarn bestehen. Vor allem Großeltern 
übernehmen einen gewichtigen Teil der Betreuung von Kindern (vgl. Igel, 2011) 
und leisten somit einen entscheidenden unentgeltlichen Beitrag, der sich sowohl 
von seiner Qualität als auch seinem quantitativen Umfang nur bedingt durch pro-
fessionelle Betreuungsverhältnisse substituieren lässt (Lewis, 2009b, S. 77). Die 
in den meisten Staaten Europas lediglich partiell vorhandene, teils nur halbtags 
verfügbare Betreuung durch professionelle Dienstleistungsangebote in Tagesein-
richtungen für Kinder, werden nach wie vor mit diesem verwandtschaftlichen 
Netzwerk verknüpft, um zeitliche Lücken der Kleinkindbetreuung bei Erwerbstä-
tigkeit beider Eltern zu schließen (ebd., S. 77 f.; vgl. hierzu für Deutschland 
Schreiber, 2005). Das öffentlich zugängliche Angebot kann häufig den Bedarf an 
Betreuungsmöglichkeiten nicht decken und muss durch das Beziehungsnetzwerk 
kompensiert werden. In diesem Zusammenhang wird auch auf schattenwirtschaft-
liche Arrangements zurückgegriffen, deren Betreuungstätigkeiten außerhalb des 
offiziellen Arbeitsmarktes liegen. 

Zudem empfinden Frauen respektive Mütter eine qualitativ andere Verpflichtung 
zur Betreuung der eigenen Kinder als dies bei Vätern der Fall ist. »Women’s repu-
tations as carers are often socially and culturally important, which may weaken 
their negotiating power at home and in the labour market« (Lewis, 2009b, S. 78). 
Für sie besteht in soziokultureller Hinsicht ein größerer Druck, Verpflichtungen 
der Betreuung von Kindern im häuslichen Kontext wahrzunehmen und darum auf 
Erwerbstätigkeit und Karriereambitionen zu verzichten oder diese zumindest zeit-
lich einzuschränken. Die Politik ist somit mit dem grundsätzlichen Problem kon-
frontiert – jenseits des normativ Wünschbaren –, dass sich private Betreuungsbe-
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ziehungen und -verpflichtungen nicht ohne weiteres einem Arbeitsmarkt der 
Kleinkindbetreuung zuführen lassen, sondern der Notwendigkeit der Vermittlung 
dieser beiden interdependenten Formen der Kleinkindbetreuung gerecht werden 
müssen.

Um das Geflecht der Interdependenzen zwischen unterschiedlichen privaten und 
professionalisierten Betreuungsbeziehungen und -tätigkeiten der Kleinkindbetreu-
ung in ihren Konstellationen begrifflich fassen zu können, sei hierzu eine Termi-
nologie aus der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung aufgegriffen, mit der 
zentrale und wohlfahrtspolitisch relevante Unterscheidungen getroffen werden 
können (Pfau-Effinger, 2006). Betreuungstätigkeiten werden in dieser Terminolo-
gie als Betreuungsarbeit verstanden, vor allem um den wechselseitigen Bezug zu 
Erwerbsarbeit sowie die damit für Volkswirtschaften und die Gesellschaft im Ge-
samten erbrachte Leistung in Anschlag zu bringen (vgl. hierzu auch Daly und 
Lewis, 2000; grundlegend Ostner, 1982). Die erste Unterscheidung betrifft dabei 
die zwischen unbezahlter, nicht monetär entgoltener (Unpaid Care Work) sowie 
bezahlter, volkswirtschaftlich berücksichtigter Betreuungsarbeit (Paid Care Work) 
(vgl. hierzu auch Lewis, Campbell und Huerta, 2008); vor allem die zunehmende 
Verlagerung von Tätigkeiten der Kleinkindbetreuung auf den Arbeitsmarkt, also 
die Kommodifizierung von Betreuungsarbeit (Lewis, 2009b), repräsentiert For-
men bezahlter und entgoltener Betreuungsarbeit. 

Eine weitere zentrale Unterscheidung betrifft zudem den Grad der Formalisierung 
und Generalisierung der Betreuungsarbeit, die nicht zwangsläufig mit der Unter-
scheidung zwischen unbezahlter und bezahlter Betreuungsarbeit einhergeht. Den 
Ausgangspunkt bilden dabei die Betreuungstätigkeiten in familiären, verwandt-
schaftlichen oder diesen ähnlichen Beziehungen, die als informelle Betreuungsar-
beit respektive Informal Unpaid Care Work bezeichnet werden und diachron so-
wie synchron aller professionalisierten Betreuungsarbeit vorausgehen (Pfau-
Effinger, 2006, S. 138 f.). Davon unterschieden wird die formale, meist bezahlte 
Betreuung von Kindern, die als personenbezogene Dienstleistung – meist im So-
zial- oder Erziehungssektor der Kindertagesbetreuung – angeboten wird und da-
mit in den Arbeitsmarkt integriert ist; sie ist professionalisiert, beruht auf entspre-
chenden Qualifikationsanforderungen und wird als Formal Paid Care Work be-
zeichnet (Pfau-Effinger, 2006, S. 139). Die Unterscheidung zwischen informell-
unbezahlten und formal-bezahlten Formen der Betreuungsarbeit rekurriert somit 
auf die beiden Sphären der Privatheit und Öffentlichkeit und verweist damit auf 
die Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit von Betreuungsarbeit. Denn informelle Be-
treuungsarbeit … 

… is linked to the traditional model of the housewife marriage and is essentially 
characterized by the fact that it is unpaid, takes place in the family household out 
of the public eye and results in the marginalization or exclusion of those who 
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provide it. In contrast, paid work is seen as the core of social integration and is 
also seen as the key factor determining social recognition, the earnings of in-
come and the acquisition of prestige (Pfau-Effinger, 2006, S. 138). 

Das Wechselverhältnis zwischen dem Grad der Formalisierung von Betreuungs-
arbeit und seiner monetären Entschädigung geht jedoch nicht in dieser zweiwerti-
gen Unterscheidung auf. Neben informeller und formaler Betreuungsarbeit ist ein 
intermediärer Bereich zu identifizieren, der sich auf politische Maßnahmen zu-
rückführen lässt, welche auf die fehlende Entschädigung von informeller Betreu-
ungsarbeit abhebt, ohne sie zugleich zu formalisieren. Die Betreuungsarbeit in 
familiären Beziehungen erfährt dabei eine wohlfahrtsstaatliche finanzielle Unter-
stützung und Alimentierung wie sie durch Familienleistungen in Bezug auf spezi-
fische Regelungen der Beurlaubung und Freistellung von Erwerbspflichten von 
Eltern gewährleistet werden. Dabei handelt es sich um so genannte Leave
Schemes oder Parental Leave wie den deutschen Elternurlaub, der finanziell 
durch den Staat alimentiert wird. Diese im informellen Kontext des Haushalts 
erbrachte, aber dennoch finanziell durch den Staat entschädigte Form der Betreu-
ungsarbeit lässt sich klassifizieren als Semi-formal Types of Care Work (Pfau-
Effinger, 2006, S. 139 f.). Über diese wohlfahrtsstaatlichen Maßnahmen wird so-
mit auch die ursprünglich informelle Betreuungsarbeit in Privathaushalten sicht-
bar und teils ihrer Marginalisierung entzogen.5

Im Gegensatz zur Betreuung von pflegebedürftigen erwachsenen Personen mit 
körperlichen, geistigen oder vor allem altersbedingten Einschränkungen, zeichnet 
sich die Betreuung von Kindern durch einen weiteren zentralen Aspekt aus. 
Kleinkindbetreuung wird programmatisch eben nicht nur als Betreuung verstan-
den, sondern zugleich als Maßnahme der Erziehung von Kindern und der Förde-
rung kindlicher Lern- und Bildungsprozesse (siehe Kap. 1.1, Laewen, 2009). Der 
Funktion der Betreuung als (soziale) Dienstleistung von Tageseinrichtungen, um 
Eltern Möglichkeiten zu eröffnen, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, wird zu-
nehmend und vor allem im Horizont öffentlicher, politischer und fachlicher De-
batten mit Anforderungen der frühen Bildung und des Kompetenzerwerbs kon-
frontiert (Joos, 2002; Moss, 2006). Vor allem vor dem Hintergrund internationaler 
Vergleichsstudien wie PISA oder IGLU werden im wachsenden Maße Fragen der 
Bildungsbedeutsamkeit sowie der Möglichkeiten der frühzeitigen Bildungsförde-

5 Neben diesen drei Konfigurationen zwischen informell, semi-formal und formal sowie unbezahlt 
und bezahlt, unterscheidet Pfau-Effinger (2006, S. 140) zudem eine Commodofication without 
Formalisation. Damit sind Formen bezahlter Betreuungsarbeit gemeint, die allerdings keine For-
malisierung aufweisen. Hierzu zählen vor allem schattenwirtschaftliche Arrangements wie sie 
durch Hausangestellte getroffen werden, um einen Teil der Betreuungsarbeit jenseits des offiziel-
len Arbeitsmarktes zu leisten. Auch diese Form entzieht sich der öffentlichen Sichtbarkeit und 
stellt in Bezug auf die Rechtssituation auf dem Arbeitsmarkt eine illegale Form der Betreuungsar-
beit dar. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass Hausangestellte zugleich offiziell angemeldet 
sind.
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rung durch die Kindertagesbetreuung aufgeworfen. Jedoch ist für die deutsche 
Situation festzustellen, dass sowohl die Dienstleistungsfunktion als auch die An-
forderungen an die Bildung und Kompetenzförderung durch die Kleinkinderzie-
hung historisch und programmatisch stets nebeneinanderher existieren und wech-
selseitig aufeinander bezogen sind; sowohl das Haushaltsmotiv als auch das Bil-
dungsmotiv organisierter Kleinkinderziehung sind seit ihren Anfängen im 19. 
Jahrhundert Ausgangspunkt programmatischer Erwägungen (siehe Kap. 1.1, Rey-
er, 1987). Während die frühpädagogische Diskussion, im Kontext der zunehmend 
wachsenden äußeren Bildungsanforderungen durch öffentliche und politische De-
batten, den Begriff der Bildung konzeptionell überwiegend programmatisch als 
Selbstbildung von Kindern fasst (Laewen, 2009), werden diese Anforderungen 
vonseiten des Wohlfahrtsstaates und der Politik als zukunftsorientierte Investition 
in das Humankapital der Gesellschaft gesehen (Olk, 2007). Dabei ist die Annah-
me leitend, dass Investitionen in die frühe Bildung und Förderung von Kindern, 
ihren Erfolg im Bildungssystem und daran anschließend auf dem Arbeitsmarkt 
erhöhen und somit zukünftige volkswirtschaftliche Erträge zu erwarten sind, wel-
che die Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit der Volkswirtschaft sichern. 

Mit der Kategorisierung von unterschiedlichen Betreuungsbeziehungen und -
tätigkeiten zwischen informell, semi-formal und formal im Hintergrund sowie der 
Erweiterung um das pädagogische Moment der Kleinkindbetreuung, eröffnet sich 
eine Perspektive, die deutlich über ein frühpädagogisches Verständnis hinaus-
reicht und diejenigen Aspekte in den Vordergrund rückt, die Gegenstand der in-
haltlichen Bestimmung einer Politik zur Kleinkindbetreuung sind. Damit wird ein 
Rahmen eröffnet, der die zahlreichen mikrosoziologischen Aspekte der Klein-
kindbetreuung auf ihre strukturellen und makrosozialen Zusammenhänge bezieht 
und die politischer Einwirkungen unterliegen (vgl. hierzu auch das wohlfahrts-
staatliche Konzept Social Care nach Daly und Lewis, 2000; vgl. auch Ostner, 
2011). Dieser Rahmen erlaubt es somit, die strukturellen und interdependenten 
Formen der Kleinkindbetreuung zu identifizieren, die innerhalb eines national-
staatlichen Kontextes für die jeweilige Politik zur Kleinkindbetreuung relevant 
sind und berücksichtigt werden. 

Um diesen strukturellen Zusammenhang unterschiedlicher, politisch relevanter 
Formen der Kleinkindbetreuung zu verdeutlichen sowie die Interdependenzen
zwischen Betreuungsformen zu veranschaulichen, sei zu illustrativen Zwecken ein 
Vergleich zwischen europäischen Staaten im Hinblick auf die Versorgung mit 
Möglichkeiten der Kleinkindbetreuung im hier erweiterten Sinne herangezogen 
(Plantenga u. a., 2008). Hintergrund dieses Vergleichs sind die für die Mitglieds-
staaten der Europäischen Union festgesetzten Ausbauziele für Angebote der Kin-
dertagesbetreuung wie sie im Rahmen der Lissabon-Strategie (Europäischer Rat, 
2000) in den Barcelona-Zielen (Europäischer Rat, 2002) festgelegt sind (im Detail 
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siehe Kap. 2.2.2). Dabei zeigen sich zunächst deutliche Unterschiede zwischen 
den Betreuungssystemen der ausgewählten 25 Staaten im Hinblick auf die Mög-
lichkeiten informeller, semi-formaler und formaler Betreuungsformen sowie in 
Bezug auf die jeweilige nationalstaatliche Tradition der vorschulischen Betreuung 
und Erziehung (sozialpädagogisch oder vorschulisch, vgl. Scheiwe, 2009). Zu-
gleich wird ebenso deutlich, dass unterschiedliche Betreuungsformen auch inner-
halb einzelner nationalstaatlicher Betreuungssysteme nebeneinanderher bestehen, 
sich überlagern und gegenseitig beeinflussen können. Neben den Tageseinrich-
tungen für Kinder, werden zugleich auch Organisationsformen der Vorschulerzie-
hung berücksichtigt sowie die bestehenden Möglichkeiten des Elternurlaubs. Auf 
diesem Wege wird eine Verknüpfung möglich, welche die bestehenden Angebote 
der Kleinkindbetreuung mit der Sicht der Nachfrageseiten der Eltern verknüpft. 

A relatively low percentage of children enrolled in childcare services, for exam-
ple, should be assessed differently if the same country offers an extensive system 
of parental leave and/or a low admission age for (pre-primary) education. An in-
formed assessment of childcare services, therefore, necessitates a broad focus on 
care, taking into account differences in institutional framework (Plantenga u. a., 
2008, S. 28). 

Daran wird deutlich, dass die strukturellen Zusammenhänge von Angeboten und 
Dienstleistungen der Kleinkindbetreuung sowie vor allem auch Alternativen zur 
Betreuung von Kindern über die Betreuung in formalen Tageseinrichtungen oder 
formaler Tagespflege hinausgehen kann und ein ganzes Netz von Möglichkeiten 
eröffnet, die in ihrer Wechselseitigkeit zu betrachten sind. Je nach nationalstaatli-
chem System richten sich die Nutzung und auch die Nicht-Nutzung von Angebo-
ten der Tagesbetreuung auch danach, welche weiteren Optionen existieren. So 
kann etwa ein bestehendes semi-formales Angebot an Leave Schemes wie einem 
bezahlten Elternurlaub oder auch Einrichtungen der vorschulischen Erziehung, zu 
einem unterschiedlichen Nutzungsverhalten seitens der Eltern führen, was sich 
wiederum auf die Nachfrage nach Dienstleistungsangeboten der Kindertagesbe-
treuung auswirkt. Um also die jeweilige Konfiguration der auf die Betreuung von 
Kindern gerichteten Maßnahmen innerhalb eines nationalstaatlichen Kontextes 
erfassen zu können, die im Horizont politischer Gestaltung der Kleinkindbetreu-
ung berücksichtigt werden, reicht eine auf die Betreuung von Kindern in Tages-
einrichtungen gerichtete, frühpädagogische Perspektive nicht aus. 

Wie deutlich wurde, ist eine Politik mit vielfältigen gesellschaftspolitischen Prob-
lemzusammenhängen konfrontiert, auf die sie im Modus der Gestaltung der 
Kleinkindbetreuung reagieren und Lösungen finden muss. Die frühpädagogische 
Gestaltung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen erscheint dabei nur als 
ein Gegenstandsbereich unter mehreren. Um einen gegenstandsadäquaten Zugang 
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zu Betreuungsphänomenen zu gewinnen, muss demnach ein erweitertes Ver-
ständnis von Kleinkindbetreuung zugrunde gelegt werden, um eine darauf gerich-
tete Politik untersuchen zu können. Hierzu bietet sich eine Begrifflichkeit von 
Kleinkindbetreuung an wie sie in der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung 
vorgeschlagen wird. Sie erlaubt es, die Mehrdimensionalität von Betreuungsphä-
nomenen terminologisch zu fassen und einer soziologischen Untersuchung der 
Politik zugänglich zu machen. In Bezug auf den wohlfahrtsstaatlichen Kontext 
und die diesen gestaltende Wohlfahrtspolitik, ist die Betreuung von Kindern als 
Betreuungsarbeit aufzufassen die in unterschiedlichen Kontexten und damit mit 
einem unterschiedlichen Grad der Formalisierung erfolgt. Neben der informellen 
und unbezahlten Betreuungsarbeit in privaten Kontexten, die grundsätzlich die 
Ausgangsbasis der wohlfahrtspolitischen Bezugnahme auf Kleinkindbetreuung 
bilden, kristallisieren sich vor allem die semi-formale, zwar im informell-privaten 
Kontext vollzogene, jedoch staatlich alimentierte Betreuungsarbeit heraus sowie 
darüber hinaus die formalisierte und monetär entgoltene Betreuungsarbeit außer-
halb des informell-privaten Kontextes. In dieser Konzeptualisierung finden sich 
auch die Organisationsformen der Kindertagesbetreuung, die Kindertageseinrich-
tungen sowie die Kindertagespflege als formale Betreuung wieder. Das politisch 
relevante Verständnis von Kleinkindbetreuung geht jedoch nicht in diesen spezifi-
schen Organisationsformen auf, sondern erweitert das Spektrum um die Dimensi-
on der komplementären, semi-formalen Betreuung von Kleinkindern jenseits die-
ser Organisationsformen. 
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2 Politik zur Kleinkindbetreuung im wohlfahrtsstaatlichen Kontext 

Das erste Kapitel hat zunächst eine Entgrenzung des frühpädagogischen Begriffs 
der Kindertagesbetreuung vollzogen. Aus einer Perspektive der politischen 
Problemwahrnehmung erfolgte daraufhin eine Erweiterung des Begriffs der 
Kleinkindbetreuung in seinen informellen, semi-formalen und formalen Dimen-
sionen, an die auch der frühpädagogisch verengte Begriff der Kleinkindbetreu-
ung anschlussfähig ist. Eine solche Begriffserweiterung aus der Perspektive der 
Politik verweist über frühpädagogische Einrichtungen und deren Praxis hinaus 
auf den wohlfahrtsstaatlichen Kontext, auf den sich die Politik bezieht. Mit einer 
soziologischen Perspektive auf Politik konkretisiert sich dieser Kontext in unter-
schiedlichen Sphären der Herstellung individueller und kollektiver Wohlfahrt. 
Dazu zählen der Markt der Erwerbsarbeit, die Privatsphäre des Haushalts sowie 
der Wohlfahrtsstaat selbst. Für diesen Kontext weist die Wohlfahrtsstaatsfor-
schung insbesondere seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts deutliche Ver-
änderungen auf. Diese wirken sich auch maßgeblich auf die Situation der Be-
treuung von Kleinkindern aus, welche die drei Sphären vor neue Herausforde-
rungen stellt. Zu einer der zentralen Herausforderung zählt dabei die Harmoni-
sierung eines Erwerbslebens und einem Leben mit Kindern. Die Kleinkindbe-
treuung, vor allem in ihrer semi-formalen und formalen Dimension, wird dabei 
zu einem zentralen Gestaltungsfeld von Wohlfahrtspolitik, um auf die neuen 
Herausforderungen zu reagieren. Das folgende Kapitel 2.1 führt zunächst die 
relevanten Termini soziologischer Wohlfahrtsstaatsforschung ein, um einen de-
skriptiv-analytischen Zugang zum wohlfahrtsstaatlichen Kontext zu ermögli-
chen. Das anschließende Kapitel 2.2 richtet den Fokus dann auf die wohlfahrts-
politischen Reaktionsweisen, mit denen sich der Wohlfahrtsstaat auf die Heraus-
forderungen bezieht. Im Vordergrund steht dabei eine soziologische Perspektive 
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auf die Politik zur Balancierung von Erwerbs- und Familienleben auf der Ebene 
der Europäischen Union. Diese Forschungsperspektive liefert die zentralen Di-
mensionen der Kleinkindbetreuung, die für den weiteren Verlauf dieser Unter-
suchung von Relevanz sind.6

2.1 Begriff und Wandel des wohlfahrtsstaatlichen Arrangements zwischen Ar-
beitsmarkt, Privathaushalt und Wohlfahrtsstaat 

2.1.1 Begriffsbestimmungen zur wohlfahrtsstaatlichen Kontextualisierung: 
Wohlfahrtsstaat und Wohlfahrtsproduktion 

Das folgende Kapitel ruft die zentralen Termini auf, die für die Erörterung des 
wohlfahrtsstaatlichen Kontextes sowie für die Konkretisierung des Kontextes der 
Politik zur Kleinkindbetreuung erforderlich sind. Dazu werden im Rekurs auf die 
soziologische Politikwissenschaft und die vergleichende Wohlfahrtsstaatsfor-
schung die Begriffe Wohlfahrtsstaat und Wohlfahrtsproduktion bestimmt. Der 
zentrale, den Fachtermini vorangestellte Begriff der Wohlfahrt nimmt in den fol-
genden terminologischen Bestimmungen eine dominante Rolle ein. Er wird in 
dieser Arbeit jedoch nicht als eigenständige objekttheoretische und empirische 
Analysekategorie genutzt oder als Forschungsinteresse ausgewiesen, wie es etwa 
in anderen Untersuchungen in Bezug auf die Wohlfahrt und das Wohlbefinden 
von Kindern im Horizont von Lebenslagenkonzepten und der empirischen Le-
bensverhältnisse von Kindern geschieht (vgl. etwa Joos, 2001; Leu, 2002). Der 
normative Wohlfahrtsbegriff findet keine Anwendung als empirisch zu operatio-
nalisierende Forschungskategorie, sondern als Gegenstand und Aufgabenbereich 
wohlfahrtsstaatlicher Politik, die wiederum in ihrer inhaltlichen Ausrichtung den 
zentralen Gegenstand der vorliegenden Untersuchung darstellt. Die Wohlfahrt und 
das Wohlergehen der Staatsbürger und des gesamten politischen Gemeinwesens 
zum Ziel, wird die Politik daraufhin untersucht, wie im Modus der Regulierung 
und Sicherstellung der Wohlfahrtsproduktion, hier im Besonderen im Modus einer 
Politik zur Kleinkindbetreuung, das Kindheitsmuster zum Ausdruck kommt sowie 
modifiziert und differenziert wird. Diese Untersuchung beteiligt sich somit nicht 

6 Die Auseinandersetzung mit den politischen Reaktionsweisen auf die Veränderungen des wohl-
fahrtsstaatlichen Kontextes rekurriert im Folgenden auf Forschungsarbeiten der vergleichenden 
Wohlfahrtsstaatsforschung, vor allem solcher, die sich auf geschlechtsspezifische Ungleichheit in 
Bezug auf Erwerbs- und Betreuungsarbeit konzentrieren. Das macht eine Übertragung auf die 
generationale Differenzierung zwischen Kindern und Erwachsenen erforderlich (siehe unten). 
Zudem wird es in den folgenden Ausführungen nicht möglich sein, auf die zahlreichen empiri-
schen Details und Unterschiede einzelner europäischer Wohlfahrtsstaaten einzugehen, die in die-
sen Forschungsarbeiten einer differenzierten Analyse unterzogen werden. Stattdessen werden 
allgemeine Trends und zentrale Tendenzen für Nord- und Westeuropa aufgezeigt, vor allem aber 
auf der Politik-Ebene der Europäischen Union. 
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an den normativen Debatten, wie individuelle oder kollektive Wohlfahrt für die 
Bevölkerung oder insbesondere für Kinder zu definieren sind, sondern macht die 
Wohlfahrtspolitik und die in ihr vollzogenen normativen Bestimmungen zum Ge-
genstand, um danach zu fragen wie in dieser politischen Normierung und Regulie-
rung Kinder und Kindheit gedacht werden. Der Forschungszugang ist somit ein 
dezidiert deskriptiv-analytischer. 

Der zu fokussierende wohlfahrtsstaatliche Analyserahmen, der hier mit Kaufmann 
(2003) als Arrangement der Wohlfahrtsproduktion oder dem wohlfahrtsstaatli-
chen Arrangement begrifflich gefasst wird, spannt sich zwischen den drei zentra-
len wohlfahrtsstaatlichen Sektoren des Arbeitsmarktes, des Staates und der Fami-
lienhaushalte auf, dem so genannten Wohlfahrtsdreieck (Evers, 1990). Diese drei 
Sektoren sowie ihre interdependente Konfiguration werden als Bezugspunkt 
wohlfahrtsstaatlicher Politik gesehen, jedoch nicht als Referenz der wissenschaft-
lichen Analyse. Die Politik zur Kleinkindbetreuung rekurriert auf das jeweilige 
Verhältnis zwischen diesen drei Sektoren, und die jeweiligen Schwerpunktsetzun-
gen der Politik erlauben Aussagen über die Beschaffenheit und inhaltliche Aus-
richtung von Politik, etwa eine Stärkung des Marktes, der Familienhaushalte oder 
des Staates innerhalb dieses Dreiecks. Die drei Sektoren konkretisieren sich dabei 
auf zwei Ebenen: einerseits auf einer empirischen und strukturellen Ebene, auf der 
sich Veränderungen der Sektoren ausfindig machen lassen, die sich auch auf das 
Wechselverhältnis aller drei Sektoren zueinander auswirken; andererseits auf der 
Ebene der normativen politischen Gestaltung, Steuerung und Regulierung der 
Sektoren und ihres Verhältnisses zueinander, eine politisch intendierte Betonung 
des Arbeitsmarktes, des Staates oder der Familienhaushalte. Die wohlfahrtsstaatli-
che Kontextualisierung durch das Wohlfahrtsdreieck zwischen Familienhaushal-
ten, Arbeitsmarkt und Staat entstammt dabei der typologischen Forschung zu 
Wohlfahrtsstaaten, die unterschiedliche Typen im Hinblick auf die spezifische 
Konfiguration zwischen den drei Sektoren identifiziert (im Überblick Kaufmann, 
2003, S. 21; prominentestes Beispiel Esping-Andersen, 1990, 1998; vgl. zu einer 
kritischen Sicht auch Ostner, 1998). Der Rekurs auf eine solche wohlfahrtsstaatli-
che Kontextualisierung der Politik zur Kleinkindbetreuung setzt jedoch einen ana-
lytisch tragfähigen Begriff des Wohlfahrtsstaates sowie der Wohlfahrtsproduktion
voraus, der zwar den analytischen Bezug zu spezifischen, politischen und norma-
tiven Programmatiken eines Wohlfahrtsstaates erlaubt, selbst aber keiner normati-
ven Bestimmung anheimfällt. 

Franz-Xaver Kaufmann (2009a, 2009b) entwickelt in Abgrenzung von einer nor-
mativen Bestimmung, einen systematischen und soziologischen Begriff des Wohl-
fahrtsstaates. Er bestimmt den Terminus als … 
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… die politische Verfassung von Gesellschaften des privatkapitalistisch gesteu-
erten Modernisierungstyps, die die Folgeprobleme ihrer Modernisierung auf der 
Individualebene mit Hilfe der Einräumung von sozialen Rechten und der Schaf-
fung bzw. Förderung von Einrichtungen zur Gewährleistung dieser Rechte zu lö-
sen versucht (Kaufmann, 2009b, S. 234). 

Diese Begriffsbestimmung versteht die staatliche Verantwortung für ausnahmslos 
sämtliche Mitglieder und Staatsbürger eines politischen Gemeinwesens »und sieht 
in der Entwicklung des Wohlfahrtsstaates vor allem den Ausbau sozialer Rechte 
als Korrelat zu den älteren individuellen Freiheitsrechten« (Kaufmann, 2009b, 
S. 230). Damit grenzt sich das vertretene Verständnis vom Wohlfahrtsstaat von 
solchen Paradigmen ab, die in ihm entweder die staatliche Fürsorge nur für die 
von Armut betroffene Bevölkerung (v. a. Großbritannien) oder im Besonderen die 
soziale Situation der Arbeiter (v. a. Deutschland) als Herausforderung für Armen-
fürsorge, sozialversicherungsrechtliche oder arbeitsrechtliche Regelungen sieht 
(ebd., S. 230). Das Medium Recht besitzt in diesem Verständnis eine hervorgeho-
bene Bedeutung für die soziale Organisation des Wohlfahrtsstaates, aber ebenso 
sind spezifische wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen oder formale Organisationen 
relevant, mit denen die Inanspruchnahme der Rechte sichergestellt wird. 

Die Bereitstellung und Garantie sozialer Sicherheit ist im Begriffsverständnis 
des Wohlfahrtsstaates nach Kaufmann somit keine partikulare Aufgabe für einen 
bestimmten Teil der Bevölkerung, sondern eine universelle Herausforderung für 
das gesamte betreffende Gemeinwesen. Kaufmann betont jedoch die Unter-
scheidung gegenüber ideologischen Vorstellungen des Wohlfahrtsstaates, etwa 
als umfassender Versorgerstaat (v. a. Skandinavien), die vor allem im Kontext 
ideologischer Diskurse zur Krise des Wohlfahrtsstaates herangezogen werden. 
So handelt es sich bei den Begriffen Sozialpolitik oder Sozialstaat um »ideelle 
Konstrukte« (Kaufmann, 2009b, S. 232) des speziell deutschen Wohlfahrtsstaa-
tes – Konstrukte, die mehr über die historische, normative und programmatische 
Ausrichtung dieses Wohlfahrtsstaates in Bezug auf spezifische Problemlagen 
aussagen (seit dem 19. Jahrhundert die soziale Frage und die Arbeiterfrage), als 
einen systematisch-begrifflichen und deskriptiv-analytischen Begriff des Wohl-
fahrtsstaates zu begründen. »Wir unterscheiden … zwischen … Wohlfahrtsstaat
als objektsprachlicher Bezeichnung und … Wohlfahrtsstaatlichkeit als theoreti-
schem Begriff zur Kennzeichnung der spezifischen Programmatik von Wohl-
fahrtsstaaten« (Kaufmann, 2003, S. 16; vgl. auch Mierendorff, 2010). Aus die-
sem Grunde wird hier darauf verzichtet, die Begriffe Sozialstaat oder Sozialpoli-
tik unbesehen auf einen nicht deutschen Kontext zu übertragen. Es wird stattdes-
sen die international gebräuchliche Begrifflichkeit des Wohlfahrtsstaates (Wel-
fare state) als deskriptiv-analytische Kategorie übernommen. Der (deutsche) 
Sozialstaat ist somit ein empirischer Einzelfall und eine Variante innerhalb der 
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Kategorie Wohlfahrtsstaat, und die (deutsche) Sozialpolitik wiederum ein spezi-
fisch nationalstaatliches Programm der Wohlfahrtsstaatlichkeit. 

Weniger eindeutig ist hingegen die Bestimmung des Begriffes der Wohlfahrt
selbst. Entsprechend der soziologisch-systematischen Definition des Wohlfahrts-
staates handelt es sich dabei nicht um eine selektive Perspektive auf die Situation 
ausgewählter Bevölkerungsgruppen wie Arbeiter oder von Armut betroffener 
Staatsbürger. Ebenso wie sich der Begriff des Wohlfahrtsstaates als analytischer 
Terminus auf die Gesamtbevölkerung bezieht, rekurriert auch die Analyse der 
politischen Zielperspektive in Bezug auf die Wohlfahrt sowohl auf den individuel-
len als auch auf den kollektiven Nutzen und das Wohlergehen auf der Ebene des 
gesamten politischen Gemeinwesens. Vor diesem Hintergrund kann der Wohl-
fahrtsbegriff nicht eindeutig und final bestimmt werden, da kein einheitlicher und 
universell gültiger Maßstab für die Gesamtbevölkerung gültig sein kann, da die 
individuellen und normativen Präferenzen und Definitionen von Wohlfahrt nach 
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und Lebensstilen notwendigerweise aus-
einandergehen. »Was auch immer unter individueller Wohlfahrt im einzelnen ver-
standen werden mag, der Ort menschlichen Wohlbefindens liegt in der uns direkt 
nie zugänglichen sinnlich-geistigen Erfahrungswelt jedes einzelnen Menschen« 
(Kaufmann, 2009c, S. 271). Ausgangsbasis sind dabei unterschiedliche, auch em-
pirisch ausweisbare Einstellungen und Präferenzen individueller Wohlfahrt und 
individuellem Nutzen innerhalb der Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund ist die 
normative und politische Bestimmung von individueller und kollektiver Wohl-
fahrt Gegenstand ständiger politischer und öffentlicher Diskurse und beruht in 
seiner jeweiligen Gültigkeit auf einem demokratisch zu legitimierenden und 
mehrheitsfähigen Konsens. 

Als normatives Phänomen ist Wohlfahrt somit stets variabel und kontingent, nicht 
eindeutig zu definieren und Gegenstand von Aushandlungsprozessen. Vor diesem 
Hintergrund fasst Kaufmann (2009c, S. 271; Hervor. i. Orig.) den Begriff der 
Wohlfahrt in einem soziologisch-systematischen und deskriptiv-analytischen Sin-
ne als »eine Problemformel öffentlicher Kommunikation …, die sich auf die Ver-
mittlung zwischen den partikularen Formen der Lebensführung (individueller
Nutzen, CH) und dem Zustand bzw. den Entwicklungsperspektiven eines Gemein-
wesens (kollektiver Nutzen, CH) bezieht«. Die Bestimmung dessen, was in einem 
demokratischen Gemeinwesen individuell und kollektiv sowie normativ als Wohl-
fahrt gilt, ist Anlass gesellschaftlicher und politischer Auseinandersetzungen und 
auch Konflikte, die von politischen Kräfteverhältnissen und dem Einfluss von 
gesellschaftlichen Interessensgruppen abhängen (siehe Kap. 1.2 zu den diskursi-
ven Formationen der Kleinkindbetreuung bei Mahon, 2002). Die soziologisch-
politische Analyse betrachtet hingegen die mehrdimensionalen Konfigurationen 
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zwischen der Betonung von kollektivem Nutzen gegenüber individuellem Nutzen7

und enthält sich dabei einer normativen (Mit-) Bestimmung, worin Wohlfahrt und 
Wohlergehen der Bevölkerung bestehen. 

Auch wenn die Aushandlung und Definition individueller und kollektiver Wohl-
fahrt für ein ausgewähltes politisches Gemeinwesen in spezifischer und eigensin-
niger Weise erfolgt, so ist dennoch von einem minimalen normativen Grundkon-
sens auszugehen, der sich an den internationalen Menschenrechten ausrichtet. 
Inwiefern diese Normen respektiert und in adäquater Weise umgesetzt werden, 
muss dabei zunächst außen vor bleiben. In diesem Zusammenhang ist es vor allem 
Aufgabe und Ziel von Wohlfahrtsstaaten respektive Wohlfahrtsstaatlichkeit die 
Inklusion der gesamten Bevölkerung zu gewährleisten, vor allem über die Ein-
räumung spezifischer und allgemeiner Rechte. »Das Leitbild eines soziale Teilha-
berechte gewährleistenden politischen Gemeinwesens hat sich im Vorfeld der 
Gründung der Vereinten Nationen und im Zusammenhang mit der internationalen 
Doktrin der Menschenrechte entwickelt« (Kaufmann, 2003, S. 39; Hervorh. 
i. Orig.) wie sie in die UN-Menschenrechtserklärung von 1948 einging. Im Kon-
text internationaler Menschenrechte wurde ausgehend von einem Leitbild der »in-
ternationalen Wohlfahrtsverantwortung« (ebd., S. 39, Hervorh. i. Orig.) im Jahre 
1966 zudem der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte geschlossen, der »eine Selbstverpflichtung der (ihn) ratifizierenden Staaten 
gegenüber ihren Bürgern (darstellt), diese Rechte nach ihren Möglichkeiten zu 
gewährleisten« (Kaufmann, 2003, S. 40, Erg. CH).8 Kaufmann (ebd.) fasst die 
entsprechenden Rechte wie folgt zusammen:  

Wirtschaftliche Rechte: Recht auf Arbeit, Recht auf gerechte und günstige Ar-
beitsbedingungen, Gewerkschaftsrechte; Soziale Rechte: Recht auf soziale Si-
cherheit, Schutzrechte für Familie, Mütter und Kinder, Recht auf einen ange-
messenen Lebensstandard, Recht auf Gesundheit; Kulturelle Rechte: Recht auf 
Bildung und Teilhabe am kulturellen Leben, Wissenschaftsfreiheit. 

Allerdings besitzt diese internationale Konvention als Selbstverpflichtung der 
Staaten nur eine geringe Verbindlichkeit, da Klagen seitens von Staatsbürgern in 
Bezug auf die Nichteinhaltung dieser Konvention ausgeschlossen sind. Dennoch – 
und die Selbstverpflichtung von ratifizierenden Nationalstaaten angenommen – 
verdeutlicht diese internationale Konvention einen normativen Rahmen von 
Wohlfahrtsstaatlichkeit, der weit über die Adressierung einzelner Bevölkerungs-

7 Siehe hierzu die Vierfelder-Matrix bei Kaufmann (2009c, S. 272), die zwischen der jeweiligen 
Betonung der individuellen und/oder kollektiven Interessen, unterschiedliche soziologische Inter-
pretationen darstellt. Werden beispielsweise die individuellen Interessen im Gleichgewicht mit den 
kollektiven Interessen gehalten, lässt sich von Synergie sprechen; die Überbetonung des kol-
lektiven Interesses gegenüber individuellen Interessen kann hingegen zu Phänomenen der Ausbeu-
tung führen. 
8 Dieser Pakt wurde 1983 vom Großherzogtum Luxemburg ratifiziert. 



43

gruppen hinausgeht. Von Interesse ist dabei insbesondere, dass Bildung und kultu-
relle Teilhabe ebenfalls als Teil einer wohlfahrtsstaatlichen Verantwortung ange-
sehen werden. Dies geht über die typisch deutsche Trennung zwischen Sozialpoli-
tik und Bildungspolitik hinaus, wobei in analytischer Perspektive eine Integration 
und Verschränkung von Sozialem und Bildung im Kontext von Wohlfahrtsstaat-
lichkeit zu vollziehen ist und in der internationalen Diskussion zu Wohlfahrtsstaa-
ten ohnehin Eingang findet (vgl. auch Allmendinger, 1999; vgl. auch in Bezug auf 
die Debatte von materieller und Bildungsarmut im Kontext von PISA Merten, 
2004).

Einen jeweils für ein politisches Gemeinwesen geltenden Konsens von individuel-
ler und kollektiver Wohlfahrt vorausgesetzt, ist es für die soziologische Analyse 
und die Spezifizierung des wohlfahrtstaatlichen Analyserahmens entscheidend, 
die Mechanismen und Modi zu fokussieren, wie und durch welche Instanzen die 
normativ bestimmte Wohlfahrt und das Wohlergehen der gesamten Bevölkerung 
hergestellt, gesichert und garantiert werden. Damit rückt der weitere zentrale und 
basale Terminus der Wohlfahrtsproduktion als Kategorie einer systematisch-
soziologischen Theorie des Wohlfahrtsstaates in den Blick, mit dem vor allem 
auch die staatliche Intervention zur Sicherstellung gesellschaftlicher Inklusion – 
vor allem durch die Gewährleistung sozialer Rechte – in den Fokus gerät. Ein 
nicht normativer Grundbegriff der »›Wohlfahrtsproduktion‹ bezeichnet die Ge-
samtheit der Nutzen für Dritte stiftenden Transaktionen, seien sie öffentlicher o-
der privater Art, entgeltlich oder unentgeltlich, formell oder informell« (Kauf-
mann, 2003, S. 42 f.). Unterschiedliche Wohlfahrtsstaaten kennzeichnet im Ver-
gleich dabei eine differente Schwerpunktsetzung in der Relevanz unterschiedli-
cher wohlfahrtsstaatlicher Instanzen und Teilsysteme – mit Ostner (2008) auch als 
Institutionen des Bedarfsausgleichs bezeichnet – für die Wohlfahrtsproduktion, 
die sich zwischen dem Arbeitsmarkt, dem Staat selbst, aber auch privaten und 
assoziativen respektive verbandlichen Formen aufteilt (Kaufmann, 2003). Die 
jeweilige, für ein politisches Gemeinwesen existente Gestalt der Aufteilung zwi-
schen den Teilsystemen bezeichnet Kaufmann (2003) als Arrangement der Wohl-
fahrtsproduktion, das vor allem auch von den gegebenen politischen Rahmenbe-
dingungen und der jeweils gültigen wohlfahrtsstaatlichen Programmatik beein-
flusst wird, die in unterschiedlichen Wohlfahrtsstaaten zu differenten Ausformun-
gen und Bedeutungsverschiebungen zwischen den Teilsysteme führen: Betonung 
der erwerbswirtschaftlichen (Arbeitsmarkt), der wohlfahrtsstaatlichen (Staat) oder 
der privaten (Familienhaushalt) Formen der Wohlfahrtsproduktion (vgl. auch 
Kaufmann, 2009c, S. 274 ff.; vgl. auch Blum, 2012). Unabhängig von der jeweili-
gen relativen Gewichtung der einzelnen Teilsysteme, leisten in der hier erörterten 
theoretischen Perspektive alle drei einen eigenständigen Beitrag zur Wohlfahrts-
produktion.
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Die Perspektive auf die Trias von Arbeitsmarkt, Staat und Privathaushalten als 
Wohlfahrtsdreieck (Evers, 1990; vgl. auch Ostner, 1998) und die theoretische Per-
spektive auf eine gemischte Wohlfahrtsproduktion im Konzert der drei Teilsyste-
me im Sinne eines Wohlfahrtspluralismus (Evers, 1993; Evers und Olk, 1996), ist 
dabei keinesfalls selbstverständlich und nicht immer Gegenstand der Wohlfahrts-
staatsforschung gewesen. Die Forschung zu Wohlfahrtsstaaten, vor allem in einer 
komparatistischen und typologischen Perspektive, fokussiert in ihren Analysen bis 
in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein lediglich die beiden Sektoren des 
Arbeitsmarktes und des Staates als Produzenten und Garanten individueller und 
kollektiver Wohlfahrt. Unberücksichtigt bleiben bis dahin die Familie und infor-
melle soziale Netzwerke als eigenständige und eigensinnige Mitproduzenten und 
ebenso Garanten von Wohlfahrt, durch die ein Versagen des Marktes oder des 
Staates durch familiäre und soziale Netzwerke aufgefangen werden können. Wäh-
rend in der angelsächsischen Forschungstradition an der Trias festgehalten und als 
Markt, Staat und Familie ausgewiesen wird (vgl. in Bezug auf Arbeitsmarkt-, Fa-
milien- und Sozialpolitik etwa Lewis, 2009b; Mahon, 2002; Ostner und Schmitt, 
2008), so hat sich vor allem im Horizont der spezifisch deutschen, korporatistisch 
verfassten Wohlfahrtsstaatlichkeit und dem damit einhergehenden Subsidiaritäts-
prinzip, eine Forschungsperspektive herausgebildet, die diese Trias um den Be-
reich von Non-profit-Organisationen als eigenständiges Teilsystem der Wohl-
fahrtsproduktion erweitert. Neben Markt, Staat und Familie rücken somit auch 
gemeinnützige Organisationsformen wie soziale Dienste in den Blick dieses theo-
retischen Zugangs (vgl. forschungsprogrammatisch Evers, 1993; Evers und Olk, 
1996, Evers, 2011; im Besonderen für die Kindertagesbetreuung und den Non-
Profit-Sektor der Kindertageseinrichtungen Evers, 2008). Da sich die weitere Er-
örterung des wohlfahrtsstaatlichen und wohlfahrtspolitischen Kontextes jedoch 
nahezu ausschließlich auf die angelsächsische Diskussion bezieht und in dieser 
Untersuchung weniger die administrativen Organisationsformen der Wohlfahrts-
produktion im Vordergrund stehen, sondern die politische und rechtliche Regulie-
rung des Wohlfahrtsdreiecks, wird im Folgenden an der Trias von Markt, Staat 
und Haushalt festgehalten. Die vierte, sogenannte intermediäre Instanz des Non-
Profit-Sektors (Evers, 1990) wird per definitionem als Zwischeninstanz zwischen 
Staat und Privathaushalten eingeordnet, die Familien durch soziale Dienste und 
durch auf dem Arbeitsmarkt angebotene und nachgefragte Professionen personen-
bezogener sozialer Dienstleistungen unterstützt und zugleich durch den Staat re-
guliert, gesteuert und subventioniert wird. 

Hervorzuheben ist jedoch im Besonderen die konzeptionell neu entstandene Rele-
vanz der Familie respektive der Privathaushalte als eigenständige Analysekatego-
rie der Wohlfahrtsstaatsforschung. Privathaushalte werden nun »nicht mehr (nur 
als) bloße Empfänger von Gütern und anderen Leistungen, nicht mehr als Konsu-
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menten (gesehen), sondern rück(t)en mit ihrem aktiven Beitrag zu ihrer eigenen 
(Eigenarbeit, i. Orig.) und der gesellschaftlichen Wohlfahrt in den Blickpunkt« 
(Ostner, 2008, S. 52; Anpassung u. Erg. CH).9 In einer systemtheoretischen Per-
spektive »ist Familie der institutionelle Ort von Privatheit« dessen »gesell-
schaftsweit institutionalisierte exklusive Leistung« in der »Verknüpfung von 
Fortpflanzung und Primärsozialisation (gesehen und anerkannt wird), für die sich 
erst im zwanzigsten Jahrhundert der eigenständige Normkomplex ›verantwortete 
Elternschaft‹ mit hoher Verbindlichkeit ausdifferenziert hat« (Kaufmann, 2009c, 
S. 279; Erg. CH) – auch wenn sich zugleich die Verbindlichkeit von Partnerschaft
– als Ehegemeinschaft von Eltern – aufgelöst hat (ebd.). Im Sinne der demografi-
schen Reproduktionsleistung erfüllt die Familie in ihren Außenbeziehungen zum 
Gemeinwesen die zentrale Funktion, in quantitativer und qualitativer Hinsicht die 
gesellschaftliche Nachkommenschaft zu sichern (ebd.). So sind vor allem der Ar-
beitsmarkt und die Systeme sozialer Sicherung in ihren Funktionsweisen von ei-
ner ausreichenden und – im Zusammenwirken von Familie und (Aus-) Bildungs-
system – qualifizierten Nachkommenschaft abhängig. In ihren Innenbeziehungen 
erfüllt die Familie darüber hinaus die zentrale Funktionen der »wechselseitigen 
Hilfe und sozialen Anerkennung sowie der Regeneration von Humanvermögen« 
(Kaufmann, 2009c, S. 289).10 In systematischer Hinsicht zeigt sich dabei die Re-
levanz der Familie in Bezug auf die Wechselseitigkeit und Gleichzeitigkeit der 
Förderung und Produktion der individuellen Wohlfahrt, also in Bezug auf den 
Nachwuchs, sowie der kollektiven Wohlfahrt, also in Bezug auf das gesamte Ge-
meinwesen. Der individuelle Nutzen leistet zugleich einen Beitrag zum kol-
lektiven Nutzen und vice versa.

Die Terminologie, mit der die Instanzen innerhalb des Wohlfahrtsdreiecks respek-
tive des Arrangements der Wohlfahrtsproduktion bezeichnet werden, variiert je-
doch je nach Forschungsverständnis. Während unter dem Gesichtspunkt des 
Wohlfahrtspluralismus mehrheitlich von der Trias von Markt, Staat und Haushalt 

9 Auch wenn aufgrund der starken typologischen Reduktion verschiedentlich kritisiert, wird diese 
Wohlfahrtstriade zum zentralen Bezugspunkt in den Three Worlds of Welfare Capitalism von 
Gøsta Esping-Andersen (1990, 1998). Die typischen Wohlfahrtsregime leiten sich aus der jeweili-
gen Relevanzsetzung des Arbeitsmarktes, des Staates und der Familie ab. 
10 Für die analytische Erfassung der politischen und wohlfahrtsstaatlichen Zielperspektive gerät 
damit der zentrale Begriff des Humanvermögens einer Gesellschaft in den Blick, den Kaufmann 
(2009c, S. 280, Hervorh. i. Orig.) als »… Gesamtheit der Kompetenzen ihrer Mitglieder (defi-
niert), insoweit sie diese – vermittelt über die Interaktion mit den Einrichtungen der verschiedenen 
gesellschaftlichen Funktionssysteme – in den gesamtgesellschaftlichen Leistungszusammenhang 
einbringen«. Wohlfahrtspolitik verfolgt dabei das zentrale Interesse der »Förderung, Erhaltung 
und Wiederherstellung von Humanvermögen« (ebd.) und realisiert dieses Interesse in entspre-
chenden politischen Maßnahmen. In diesem Sinne ordnet sich der Begriff des Humanvermögens 
auch in die konzeptionelle Perspektive auf die Verfassung und politische Gestaltung der Wohl-
fahrtsproduktion ein, wenn diese als »alle diejenigen Aktivitäten (verstanden werden), die zur 
Erhaltung und Entwicklung von Humanvermögen beitragen« (Kaufmann, 2009c, S. 281; Hervorh. 
i. Orig.; Erg. CH). 
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gesprochen wird, so wird der Haushalt in Untersuchungen mit familienpolitischen 
Erkenntnisinteressen häufig auch mit Familie ersetzt. Auch Kaufmann spricht 
vom gesellschaftlichen Teilsystem der Familie. Familie ist allerdings ein stark 
normativ aufgeladener und darum nur begrenzt analytisch tragfähiger Begriff. 
Familie gilt letztlich als die Lebens- und Gemeinschaftsform wie sie sich als 
Norm und Idee innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft als bürgerliche Kleinfami-
lie im 19. Jahrhundert entwickelt und etabliert hat (Herrmann, 1997), ohne jedoch 
zugleich universelle und empirische Gültigkeit für alle Privathaushalte mit Kin-
dern und ihren Erziehungsberechtigten zu besitzen. Insofern sind auch Konzepte 
der (De-) Familisierung einer kritischen Prüfung zu unterziehen (vgl. vor allem 
für die Kindheitssoziologie Zeiher, 2009a, b), weil sich der Grad und das Ausmaß 
der Familisierung oder De-Familisierung auf eine bürgerliche Norm zu beziehen 
scheint, die ohnehin nur begrenzte empirische Gültigkeit besitzt und nur eine von 
mehreren möglichen Lebensgemeinschaftsformen ist. Um solche Schwierigkeiten 
für die vorliegende Untersuchung zu vermeiden, wird – auch entgegen der Be-
griffswahl in den referierten und diskutierten Forschungsarbeiten – auf den de-
skriptiven Begriff des Haushalts respektive Privathaushalts mit Kindern zurück-
gegriffen. Dieser umfasst unterschiedliche Lebens- und Gemeinschaftsformen mit 
Erwachsenen und Kindern, auch jenseits der klassischen, auf die Gleichzeitigkeit 
von Ehegemeinschaft und Elternschaft beruhenden Kleinfamilie der verheirateten 
Eltern mit ihren (zwei bis drei) leiblichen Kindern. 

2.1.2 Veränderungen des wohlfahrtsstaatlichen Arrangements zwischen Er-
werbsarbeit und Privathaushalt 

Das wohlfahrtsstaatliche Arrangement zwischen Arbeitsmarkt, Staat und Privat-
haushalten mit Kindern hat sich in den meisten west- und nordeuropäischen Staa-
ten der Europäischen Union in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem 
in zweierlei Hinsicht geändert. Dies betrifft sowohl Änderungen innerhalb der 
einzelnen Teilsysteme des Wohlfahrtsdreieckes, als auch Änderungen in ihrer 
Wechselseitigkeit. In Bezug auf den Arbeitsmarkt lässt sich seit dem letzten Drit-
tel des 20. Jahrhunderts eine stark zunehmende Tertiarisierung feststellen und 
damit eine wachsende Bedeutung des Dienstleistungssektors gegenüber dem pri-
mären (Landwirtschaft) und sekundären (Industrie) Sektor. In Privathaushalten 
mit Kindern kommt es aufgrund veränderter Konstellationen von Partnerschaft 
und Elternschaft sowie aufgrund veränderter demografischer Entwicklungen zu 
einer Pluralisierung und Differenzierung von Lebens- und Gemeinschaftsformen 
auf Haushaltsebene – auch als Pluralisierung von Familienformen bezeichnet. 
Hierzu zählen etwa die Auflösung im Sinne der klassischen bürgerlichen Fami-
liennorm (der Ehegatten mit ihren leiblichen Kindern) und einem Anstieg von 
Privathaushalten mir Kindern, in denen ein Elternteil alleinerziehend ist, nach 
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Trennung und Scheidung eine neue Partnerschaft eingeht und unter Umständen 
hier auch weitere Kinder in den neuen Haushalt wechseln. Dazu gehört ebenso 
eine demografische Entwicklung, nach der Mütter zu einem späteren Zeitpunkt 
und im Durchschnitt weniger Kinder gebären und sich grundlegend das demogra-
fisch relevante Reproduktionsverhalten verändert. 

Im Wechselverhältnis zwischen Arbeitsmarkt und Privathaushalten mit Kindern 
kommt es zudem zu neuen Kompositionen auf der Haushaltsebene in Bezug auf 
die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Die Veränderung der Arbeitstei-
lung zwischen männlichen und weiblichen Elternteilen betreffen die bezahlte Er-
werbsarbeit auf dem auf wirtschaftliche Produktion bezogenen Arbeitsmarkt zur 
Sicherung des Haushaltseinkommens (und auch der sozialen Absicherung, je nach 
Staat, aller Haushaltsmitglieder) sowie die unbezahlte Haushalts- und Betreu-
ungsarbeit in der auf demografische Reproduktion bezogenen Privatsphäre inner-
halb des Haushalts. Darüber hinaus zeigen sich auch Phänomene des Wandels und 
der Restrukturierung des Staates als dritte Instanz des wohlfahrtsstaatlichen Ar-
rangements. Hierzu zählt einerseits der eigene Beitrag des Staates innerhalb der 
Wohlfahrtsproduktion, aber ebenso die politische Gestaltung, Steuerung und Re-
gulierung des Gesamtzusammenhangs, um auf Veränderungen des Arbeitsmarktes 
und der Privathaushalte sowie vor allem auf deren Wechselseitigkeit mit politi-
schen Maßnahmen und rechtlichen Regulierungen zu reagieren. Aufgrund der 
besonderen Relevanz, die dem Wohlfahrtsstaat und seiner spezifischen Politik in 
diesem Zusammenhang zukommt, wird auf die staatlichen und politischen Reak-
tionsweisen und die Strategien in Kapitel 2.2 gesondert eingegangen. Sie rekurrie-
ren auf und beeinflussen das Verhältnis zwischen Arbeitsmarkt, Privathaushalt 
und dem Staat selbst. Dabei zielen sie nicht zwangsläufig und unmittelbar auf 
Kinder ab. Dennoch wird zu zeigen sein, dass sich Veränderungen zwischen den 
drei wohlfahrtsstaatlichen Instanzen ebenso auf das Verhältnis zwischen Kindern, 
dem Haushalt – insbesondere repräsentiert durch die Eltern und Sorgeberechtigten 
– und dem Staat auswirkt, und in diesem Kontext sich auf der Ebene der Politik 
die Re-Institutionalisierung von Kindheit vollzieht. Bevor jedoch die politische 
Reaktion auf das wohlfahrtsstaatliche Arrangement einer eingehenden Betrach-
tung zu unterziehen ist, werden zunächst die Besonderheiten der Entwicklungen 
auf dem postindustriellen Arbeitsmarkt, der Zusammensetzung der Privathaushal-
te mit Kindern und der Komposition geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung auf 
der Ebene von Privathaushalten mit Kindern, in ihren zentralen Charakteristika 
gesondert betrachtet. 
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2.1.2.1 Postindustrielle Tertiarisierung des Arbeitsmarktes 

Ebenso wie die Industrialisierung in Europa seit Mitte des 18. und vor allem im 
Laufe des 19. Jahrhunderts die wirtschaftlichen Produktionsverhältnisse und die 
Strukturen der erwerbstätigen Bevölkerung einschneidend verändert und den bis 
dahin dominanten Bereich der agrarischen Produktionsweise ablöst, so zeigen sich 
vergleichbare Entwicklungen der Verlagerung im Laufe des 20. Jahrhunderts bis 
in die Gegenwart hinein. Neben dem bestehenden primären (Agrarwirtschaft) und 
dem sekundären (Industrie) Wirtschaftssektor, hat sich vor allem seit dem Zwei-
ten Weltkrieg ein an Bedeutung gewinnender tertiärer Sektor der Dienstleistungen 
und Dienstleistungsberufe innerhalb der wirtschaftlichen Produktionsverhältnisse 
herausgebildet und etabliert. Dieses Phänomen versteht sich als eine wachsende 
post-industrielle Tertiarisierung und De-Industrialisierung der wirtschaftlichen 
Produktion und der Arbeitsmärkte (Kaufmann, 1997, S. 54; vgl. auch Bonoli, 
2007). Diese Tertiarisierung zählt dabei zu den zentralen Herausforderungen mo-
derner Wohlfahrtsstaaten und ihrer wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung wie etwa 
auch die wachsende internationale und globale, wirtschaftliche und politische 
Einbindung und Verflechtung von Nationalstaaten oder die Entwicklung der Be-
völkerungsdemografie und dem damit einhergehenden Wandel der Altersstruktur 
(Kaufmann, 1997). Im Vergleich zu agrarischen oder industriellen Produktions-
weisen, gehen im Zuge der Tertiarisierung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt eine 
»Veränderung der Arbeitsinhalte und zunehmende Qualifikationsanforderungen 
an die Arbeitskräfte« in den Dienstleistungsberufen einher, die ebenso zu wach-
senden Ansprüchen an Motivation und Flexibilität der Arbeitnehmer führen 
(Kaufmann, 1997, S. 54 f.). Zugleich lässt sich die vorhandene Arbeitskraft aus 
dem an Bedeutung einbüßenden sekundären Industriesektor nicht ohne weiteres in 
den Arbeitsmarkt des Dienstleistungssektors transferieren, was einerseits zu ei-
nem Anstieg von Erwerbslosigkeit, vor allem der Industriearbeiterschaft führt, 
andererseits nur bedingt durch alternative Beschäftigungsverhältnisse kompensiert
werden kann, die darüber hinaus auf einem geringen Qualifikations- und damit 
Einkommensniveau beruhen (Bonoli, 2007, S. 498 f.). 

Mit Kaufmann (1997) lassen sich zudem zwei weitere zentrale Konsequenzen aus 
der Tertiarisierung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt ableiten, die vor allem einen 
markanten Unterschied zu industriellen wirtschaftlichen Produktionsweisen dar-
stellen. Zum einen besteht ein markanter Unterschied gegenüber sekundären Pro-
duktionsweisen in der Entwicklung von Produktivität und der Rationalisierung
innerhalb des tertiären Wirtschaftssektors (ebd.). Für Dienstleistungsberufe, ins-
besondere für solche personenbezogener Dienstleistungen im Sozial-, Bildungs- 
oder Gesundheitssystem, verursachen die Steigerung der Produktivität und ihre 
Rationalisierung im Sinne einer Steigerung der Qualität der Leistungen, höhere 
Kosten, da »ihrer Rationalisierung … aufgrund menschlicher Kommunikation als 
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Effektivitätsbedingung enge Grenzen gesetzt (sind)« (Kaufmann, 1997, S. 55; 
Anpassung CH). Während mit einer Produktivitätssteigerung und Rationalisierung 
industrieller Produktionsprozesse eine Senkung der Kosten einhergeht, zeichnen 
sich vor allem personenbezogene Dienstleistungen umgekehrt durch einen höhe-
ren monetären Aufwand aus, um eine Steigerung ihrer ›Produktivität‹ und ›Ratio-
nalisierung‹ zu erreichen. Ein weiterer markanter Unterschied betrifft die »wach-
sende Bedeutung weiblicher Normalarbeitsverhältnisse« (Kaufmann, 1997, S. 55) 
und damit der starke Anstieg an weiblichen Personen innerhalb der erwerbstätigen 
Bevölkerung (Bonoli, 2007, S. 499 f.),11 die sich zunehmend auf das gesamte er-
werbsfähige Alter von Frauen und auf alle soziale Schichten ausdehnt. Dieser 
Bedeutungszuwachs steht dabei im Zusammenhang mit einem Anstieg der weibli-
chen Beteiligung an bildungs- und ausbildungsbezogenen Qualifizierungsprozes-
sen und der Präferenz für Dienstleistungsberufe, im Besonderen personenbezoge-
ner Sozial-, Bildungs- oder Gesundheitsdienstleistungen (Kaufmann, 1997). 

Die Veränderungen weiblicher Erwerbstätigkeit zeigen sich besonders deutlich in 
nord- und westeuropäischen Staaten und differenzieren sich gegenüber männli-
cher Erwerbstätigkeit in Bezug auf den zeitlichen Umfang der Erwerbsbeteiligung 
aus. Generell lässt sich dabei ein deutlicher Anstieg in der weiblichen Erwerbsbe-
teiligung im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts identifizieren, der vor allem von 
den skandinavischen Staaten angeführt wird. »The increase in female employment 
started much earlier in the Nordic countries12 than in many of the non-Nordic Eu-
ropean countries,13 especially in (West) Germany« (Ostner und Schmitt, 2008, 
S. 25). Der westliche Teil der Bundesrepublik zeigt dabei gegenüber den nordi-
schen Ländern eine Verzögerung um rund zwei Dekaden, auch wenn hier der ge-
nerelle Anstieg ebenso Gültigkeit besitzt. Die zentraleuropäischen Staaten zeigen 
zudem einen höheren Anteil an weiblicher Teilzeiterwerbstätigkeit, während die 
nordischen Länder sich in stärkerem Maße durch eine Vollzeiterwerbstätigkeit der 
weiblichen Bevölkerung auszeichnen. Zu differenzieren ist ferner zwischen der 
allgemeinen Erwerbstätigkeit von Frauen und der darin enthaltenen Gruppe von 
Frauen mit Kindern. In den meisten nordischen Ländern wird ein größerer Anteil 
an Müttern von Kindern und Kleinkinder sichtbar, der bereits zeitnah nach der 
Geburt des Kindes einer Erwerbstätigkeit nachgeht, gegenüber Müttern in den 
westeuropäischen Staaten, die ihren Eintritt in den Arbeitsmarkt nach der Geburt 
des Kindes weiter hinauszögern (S. 26). Das gleiche Ungleichgewicht zwischen 

11 Frauen waren auch zuvor erwerbstätig, vor allem in unteren sozialen Schichten, um einen zu-
sätzlich notwendigen Beitrag zum Haushaltseinkommen zu leisten. Die Betonung liegt hier auf 
dem Wachstum und damit einer Normalisierung weiblicher Arbeitsverhältnisse auch über alle 
Sozialschichten hinweg. 
12 In der referierten Studie handelt es sich dabei um Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und 
Schweden. 
13 Das sind hier Deutschland, die Niederlande und Großbritannien. 
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den betrachteten Staaten zeigt sich auch in Bezug auf die Erwerbstätigkeit von 
alleinerziehenden Müttern, die in den nordischen Arbeitsmärkten stärker vertreten 
sind als etwa in den britischen, deutschen oder niederländischen (S. 26 f.).

Die Arbeitsmärkte post-industrieller Wohlfahrtsstaaten sind neben der De-
Industrialisierung und Tertiarisierung sowie dem Wachstum des Anteils weibli-
cher Personen an allen Arbeitskräften, zudem durch eine wachsende Destandardi-
sierung von Erwerbsarbeit gekennzeichnet (Bonoli, 2007, S. 500 f.). Diese löst 
sich zunehmend vom überwiegend von Männern besetzten Normalarbeitsverhält-
nis ab, das in Zeiten wirtschaftlicher Prosperität im 20. Jahrhundert, nach Ende 
des Zweiten Weltkriegs bis in die 1960er Jahre inein, weitreichende Gültigkeit 
besitzt. Das Normalarbeitsverhältnis zeichnet sich durch Berufskarrieren und -
verläufe aus, die sich kennzeichnen lassen durch »full-time, continuous employ-
ment from an early age and with a steadily rising salary« – Kennzeichen, die ein 
beständiges und stabiles Haushaltseinkommen garantieren und auf denen auch die 
Funktionsweise der Systeme sozialer Sicherung und der Renten beruht (Bonoli, 
2007, S. 500). Im Umkehrschluss zeichnen sich Erwerbs- und Berufsbiografien 
zunehmend durch eine post-fordistische Flexibilität aus, in der vermehrt auch 
Teilzeiterwerbstätigkeit, befristete Beschäftigungsverhältnisse, die Beschäftigung 
bei mehr als einem Arbeitgeber oder häufigere Wechsel der Arbeitsverhältnisse 
auftreten. Zudem verzögert sich der Eintritt in das Erwerbsleben zunehmend 
durch die Verlängerung von Ausbildungs- und Qualifizierungsphasen, wobei je-
doch eine höhere Qualifikation nicht mehr zwangsläufig Garant für ein höheres 
respektive steigendes Erwerbseinkommen ist. Im Allgemeinen werden Beschäfti-
gungsverhältnisse und Erwerbsbiografien zunehmend unsicherer, was mit einem 
Anstieg von Erwerbslosigkeit, teils auch Langzeit- und anhaltender struktureller 
Arbeitslosigkeit einhergeht (vgl. auch Kaufmann, 1997). 

2.1.2.2 Pluralisierung der Zusammensetzung von Haushalten mit Kindern 

Neben Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt sind im wohlfahrtsstaatlichen Ar-
rangement ebenso deutliche Veränderungen innerhalb der Privathaushalte mit 
Kindern zu identifizieren, die in der Forschung übergreifend als Pluralisierung 
von Familienformen ausgewiesen werden. Im Kontext von Family change spricht 
Lewis (2009a, S. 4) für die Staaten Nord- und Westeuropas von einer gewach-
senen »›family fluidity‹, with people moving in and out of marriage and cohabita-
tion … resulting in a growing proportion of lone-mother families«. Vor allem 
Lebensgemeinschaften mit alleinerziehenden Eltern markieren eine zentrale Ver-
änderung der Zusammensetzung von Haushalten mit Kindern, die im wachsenden 
Maße auch Gegenstand von Wohlfahrtspolitik werden, weil sie generell und auf-
grund des reduzierten Erwerbseinkommens ein erhöhtes Armutsrisiko implizieren 
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(vgl. etwa Lewis, 1998). Ganz allgemein gründet die Pluralisierung der Zusam-
mensetzung von Haushalten mit Kindern auf der zunehmenden Entkoppelung von 
Partnerschaft und Elternschaft (Kaufmann, 2009c), aber ebenso auf einem ein-
schneidend veränderten Reproduktionsverhalten. 

Die Veränderungen der Zusammensetzung von Haushalten mit Kindern lassen 
sich auf mehrere Faktoren zurückführen, die vor allem für nord- und westeuropäi-
sche Staaten der EU zutreffen (Bradshaw und Hatland, 2006, S. 2; vgl. auch 
Finch, 2006). Zum einen spielen die Fortschritte der hormonellen Empfängnisver-
hütung, vor allem seit der Einführung von Ovulationshemmern in den 1960er Jah-
ren, eine entscheidende Rolle, die eine zuverlässige und effektive Kontrolle und 
Hinauszögerung von Schwangerschaften erlaubt. Damit gehen eine Senkung der 
Fertilitätsrate und ein deutlich wahrnehmbarer Geburtenrückgang einher, der auch 
im Kontext der demografischen Entwicklung und der Überalterung der Bevölke-
rungsstruktur diskutiert wird (vgl. Schäfers, 2004). Zum zweiten spielt der Bedeu-
tungsverlust der ehelichen Lebensgemeinschaft als einzig gültige Sozialform der 
Kinderzeugung und -erziehung eine entscheidende Rolle. Dieser Bedeutungsver-
lust führt zugleich zu einem »later marriage age, later first births, premarital co-
habitation, more births outside marriage, increased relationship breakdown, di-
vorce and separation, a rapid increase in lone motherhood and non-resident par-
enting, and more repartnering« (S. 2). Damit verbunden sind ebenso veränderte 
Einstellungen und Werte, die vor allem auf das Spannungsverhältnis zwischen 
individuellen und familiären Interessen rekurrieren sowie auf unterschiedliche 
Rollenverständnisse von Mann und Frau. Nicht zuletzt ist ein entscheidender Fak-
tor ebenso der wachsende Anspruch der Gleichheit zwischen Mann und Frau so-
wie der wachsende Wunsch von Frauen nach politischer, sozialer und wirtschaft-
licher Unabhängigkeit. 

Diese Entwicklungen lassen sich anhand unterschiedlicher Indikatoren für Staaten 
Nord- und Westeuropas für das letzte Drittel des 20. Jahrhunderts ausweisen, die 
Rückschlüsse auf die Veränderungen der Zusammensetzung von Haushalten mit 
Kindern zulassen (vgl. Ostner und Schmitt, 2008, S. 14 ff.). Hierzu zählt eine all-
gemeine Entwicklung hin zu einer Hinauszögerung von Ehebündnissen sowie 
zugleich ein genereller Rückgang der Eheschließungen (S. 15). Zudem kommt in 
wachsenden Scheidungsraten eine zunehmende Diskontinuität von Ehegemein-
schaften zum Ausdruck, die im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts stetig ange-
stiegen ist (S. 16). Zugleich geht damit eine Steigerung von nicht ehelichen Le-
bensgemeinschaften einher, wobei sich dabei der Befund zeigt, dass dies in skan-
dinavischen Staaten Europas deutlich stärker ausgeprägt ist als in den Niederlan-
den, dem Vereinigten Königreich oder in der Bundesrepublik Deutschland (S. 17). 
Zugleich wächst auch der Anteil an Haushalten mit alleinerziehenden Eltern, der 
im Vereinigten Königreich und in den neuen Ländern der Bundesrepublik 
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Deutschland besonders ausgeprägt ist (S. 19). Darüber hinaus zeigen sich auch 
Veränderungen im Hinblick auf demografische Indikatoren, im Besonderen in 
Bezug auf die Geburtenrate (Ostner und Schmitt, 2008, S. 19 ff.). So wird in 
skandinavischen sowie westeuropäischen Staaten ein Absinken der Geburtenrate 
im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts deutlich. Zudem steigt das durchschnittli-
che Alter von Frauen – bei Männern noch stärker – bei der Geburt des ersten Kin-
des seit den 1970er Jahren an (S. 19). Außerdem zeigt sich für die betrachteten 
Staaten ein stetiger Zuwachs außerehelicher Geburten, und in Bezug auf den zent-
ralen Indikator der Geburtenrate ein Herabsinken unterhalb der notwendigen de-
mografischen Reproduktionsrate (S. 20). In der Zusammenschau der empirischen 
Befunde verdeutlichen sich somit »delayed parenthood, decreasing birth rates, and 
changing family ideals resulting in decreasing fertility in all countries compared. 
More men and also more women (albeit to a relatively lower degree) remain 
childless« (Ostner und Schmitt, 2008, S. 23). 

2.1.2.3 Veränderung der Haushaltskompositionen geschlechtsspezifischer Ar-
beitsteilung

Die vorangehenden Ausführungen rekurrieren zunächst selektiv auf die beiden 
Instanzen des Arbeitsmarktes und der Privathaushalte mit Kindern innerhalb des 
wohlfahrtsstaatlichen Arrangements. Von gesteigertem Interesse sind nun die In-
terdependenzen, die sich zwischen dem Arbeitsmarkt und Privathaushalten auf-
zeigen und kategorisieren lassen. Während die Betrachtung der Zusammensetzung 
der Haushalte im Sinne von Lebens- und Gemeinschaftsformen im Fokus stand, 
zielt der Begriff der Haushalskomposition geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung 
nun auf das Verhältnis zwischen Erwerbsarbeit (Paid work) und Betreuungsarbeit 
(Unpaid care work) zwischen den Geschlechtern auf der Ebene des Haushalts 
(vgl. Kapitel 1.2). Sowohl in ideeller und normativer Hinsicht als auch in empiri-
scher und faktischer Ausprägung, unterscheidet die Wohlfahrtsstaatsforschung 
diverse Typen von Haushaltskompositionen, die als Ergebnis des (normativ gülti-
gen oder realisierten) Verhältnisses zwischen der Einbindung von Eltern auf dem 
Arbeitsmarkt zum Einkommenserwerb einerseits (wirtschaftliche Produktions-
sphäre) und der Erfüllung von Verpflichtungen innerhalb des Haushalts gegen-
über nicht erwerbstätigen, der Sorge, Pflege und Betreuung bedürftigen Personen, 
hier: der Kinder andererseits (demografische Reproduktionssphäre). Zentral für 
die normative Bestimmung und auch faktische Realisierung von Haushaltskompo-
sitionen ist dabei eine weitgehend politisch-ideologisch und empirisch gültige 
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern: 

Women and, during recent decades, mothers in particular, have increased their 
participation in the labour market greatly, but men have not increased their 
participation in unpaid household work to a matching degree. The issue under-
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lying work-family balance is that of the gendered divisions of paid and unpaid 
work, which has also long been a fundamental source of gender inequalities 
(Lewis, 2009a, S. 1). 

In einer weit verbreiteten Typologie werden in der vergleichenden Wohlfahrts-
staatsforschung differente Kompositionen von Haushalten mit Kindern in Bezug 
auf Erwerbsarbeit und Betreuungsarbeit terminologisch in spezifischen Modellen 
verdichtet. Wegweisend ist dabei ein Beitrag von Jane Lewis (2001), in dem sie 
zwischen dem Male-Breadwinner Model, dem Dual-Breadwinner Model, dem 
Dual-Career Model und dem Single-Earner Model unterscheidet.14

Das Male-Breadwinner Model lässt sich ex negativo auch als Female-
Housekeeper oder Female-Carer Model bezeichnen. Dieses Modell rekurriert 
auf eine Haushaltskomposition, die auf das Erwerbseinkommen durch Voll-
zeitbeschäftigung in einem Normalarbeitsverhältnis des Ehegatten (und Vater) 
setzt und zugleich auf eine Ehegattin (und Mutter) die ausschließlich den Re-
produktionspflichten im Haushalt und in Bezug auf die Betreuung des Nach-
wuchses nachkommt und somit keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. Dieses Mo-
dell setzt die Gleichzeitigkeit von Eltern- und Partnerschaft voraus und sieht 
eine klassische, bürgerlich-familiale Rollenverteilung zwischen den Ge-
schlechtern vor. (Ebd.) 
Im Dual-Breadwinner Model sorgt neben dem männlichen Ernährer auch der 
weibliche Elternpart für einen Teil des erforderlichen Haushaltseinkommens 
durch Erwerbsarbeit. Allerdings wird diese Erwerbsarbeit nur durch eine Teil-
zeitbeschäftigung realisiert. Dieses Modell wird dabei nochmals in drei Teil-
modelle untergliedert, die sich nach dem Umfang der Teilzeiterwerbstätigkeit 
(kurz oder lang) unterscheiden und auch eine Kombination aus der Teilzeiter-
werbstätigkeit beider Eltern vorsehen. Die Reduzierung der Zeit für die erfor-
derliche Betreuungsarbeit muss zugleich durch unterstützende verwandtschaft-
liche und soziale Netzwerke sowie durch staatliche, gemeinnützige oder pri-
vatwirtschaftliche Dienste und Dienstleistungen kompensiert werden. (Ebd.) 
Das Dual-Career Model rekurriert auf die Vollzeiterwerbstätigkeit beider El-
ternteile. Die Arbeit der Betreuung der Kinder wird im Mix aus sozialen und 
verwandtschaftlichen Netzwerken sowie staatlicher, gemeinnütziger oder pri-
vatwirtschaftlicher Angebote übernommen. (Ebd.) 
Das Single-Earner Model beschreibt die besondere Situation alleinerziehender
Eltern – Lewis bezieht sich ausschließlich auf Mütter – die entweder einer 
Voll- oder einer Teilzeiterwerbstätigkeit nachgehen und in Bezug auf die Be-

14 Vergleiche hierzu auch die Weiterentwicklung und Differenzierung der Modelle von Haas 
(2005) im Hinblick auf ihre Umsetzung in Haushalten, auf ihre Relevanz innerhalb der Politik 
sowie ihre generelle kulturelle Bedeutung; unterschieden werden hier zwischen einem traditional 
breadwinner model, einem modified breadwinner model, einem egalitarian employment model,
einem universal carer model und einem role reversal model (S. 495 ff.). 
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treuungsarbeit staatlich oder vonseiten verwandtschaftlicher und sozialer 
Netzwerke unterstützt werden. Ausgehend von dem geringeren Einkommen 
alleinerziehender Eltern kommen dabei privatwirtschaftliche Angebote der 
Kleinkindbetreuung für dieses Modell nicht in Frage.15 (Ebd.) 

Diese Modelle rekurrieren – sowohl in normativen Annahmen sowie in der Reali-
sierung im Alltag von Haushalten mit Kindern – auf das Spannungsverhältnis 
zwischen der Sicherung eines ausreichenden Haushaltseinkommens durch Er-
werbsarbeit auf dem Arbeitsmarkt und der gleichzeitigen Verpflichtung der Be-
treuung, Sorge und Pflege von Kindern im Privathaushalt. Zugleich werfen diese 
Modelle die Frage auf, wie sich das Spannungsverhältnis auf die Geschlechter im 
Haushalt aufteilt und wer welchen Beitrag leistet, wenn der Haushalt um Kinder 
erweitert wird. »(A) married or cohabiting couple who reach a satisfactory ac-
commodation as joint earners prior to having children must usually renegotiate 
their financial and care contributions to family life once children arrive« (Lewis, 
2009a, S. 4; Anpassung CH). Dabei ist festzustellen, dass diese Neuverhandlung 
häufig einhergeht mit einer Reduzierung der Erwerbstätigkeit oder dem Eingehen 
einer gering qualifizierten Beschäftigung durch die Frau respektive Mutter, 
»which may cause tensions at the household level and may result in inequalities as 
social provision of all kinds becomes more firmly attached to labour market parti-
cipation« (ebd.). Eine Verringerung der Arbeitszeit sowie die Besetzung einer 
Beschäftigung auf geringerem Qualifikationsniveau gehen nicht nur einher mit 
einem für diese Person geringeren Erwerbseinkommen, sondern zugleich mit ge-
ringeren Ansprüchen und Bezügen aus den Systemen sozialer Sicherung und Al-
terssicherung. Zugleich steigt damit die wirtschaftliche Abhängigkeit dieser Per-
son – in der Regel der Mutter – vom (männlichen) Hauptverdiener. 

Die Differenzierung der geschlechtsspezifischen Haushaltskompositionen der 
Arbeitsteilung nach Lewis (2001) verdeutlicht die besondere Relevanz des Um-
fangs der Arbeitszeit in der Bestimmung der unterschiedlichen Modelle. Dies 
kommt vor allem darin zum Ausdruck, dass das Dual-Breadwinner Model in ei-
nem unterschiedlichen Umfang der Arbeitszeiten von Mann und Frau tieferge-
hend zu differenzieren ist. Diese Differenzierung lässt sich auch in empirischen 
Untersuchungen ausweisen, die entscheidend auf die Möglichkeiten und Grenzen 
der Harmonisierung eines Lebens mit Kindern im Haushalt sowie einem Erwerbs-
leben hinweisen, aber ebenso die besondere Situation von Frauen respektive Müt-
tern, die diese zeitlich differenten Arbeitszeiten vor allem betreffen (vgl. hierzu 
und zum Folgenden Lewis, Campbell und Huerta, 2008). In den skandinavischen

15 In dieser Charakterisierung kommen implizit Besonderheiten des britischen Wohlfahrtsstaates 
zum Ausdruck, in dem die privatwirtschaftlich getragene und angebotene Kinderbetreuung einen 
weitaus größeren Stellenwert besitzt als etwa in Deutschland. Kinderbetreuung ist in diesem Zu-
sammenhang auch eine Frage der vorhandenen finanziellen Mittel. 
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Staaten Dänemark, Finnland und Schweden ist überwiegend eine Haushaltskom-
position auszumachen, nach der beide Elternteile im Haushalt einer Vollzeiter-
werbstätigkeit nachgehen. In Frankreich und den Niederlanden etwa herrscht hin-
gegen ein Muster der Haushaltskomposition vor, das auf einer Vollzeiterwerbstä-
tigkeit eines und der Teilzeiterwerbstätigkeit des anderen Elternteils beruht. Al-
lerdings zeigen sich hier die Besonderheiten des Umfangs der Arbeitszeit in Be-
zug auf die Frauen respektive Mütter. In Frankreich erreicht die Teilzeiterwerbstä-
tigkeit der Mütter in der Mehrheit beinahe den Umfang einer Vollzeiterwerbstä-
tigkeit, wohingegen in den Niederlanden mehr als die Hälfte der Frauen respekti-
ve Mütter einer Halbtagserwerbstätigkeit nachgehen (Lewis, Campbell und Huer-
ta, 2008, S. 28). 

Während in den meisten Staaten Westeuropas die Politik noch nachhaltig und 
normativ auf dem Modell des Male-Breadwinner aufbaut,16 hat sich dennoch »the 
nature of the contributions that adults make to families … changed dramatically« 
(Lewis, 2009a, S. 4). Empirisch hat sich in den Staaten Westeuropas faktisch ein 
Haushaltsmodell durchgesetzt, das auf zwei Erwerbseinkommen setzt: dem durch 
Vollzeiterwerbstätigkeit erworbenen Einkommen des Mannes sowie dem meist 
geringeren Einkommen der Frau, das durch verschiedene Formen, in unterschied-
lichem zeitlichen Umfang und meist prekärer Erwerbstätigkeit ewirtschaftet wird 
(ebd.; vgl. bereits Lewis, 2001). Europaweit variieren somit die realisierten Mo-
delle der Haushaltskompositionen, in dem sich das Dual-Breadwinner Model dif-
ferenziert in ein »one-and-a-half earner model« und ein »one-and-three-quarter 
earner model«, um die Erwerbsarbeit und Betreuungsarbeit auf der Haushaltsebe-
ne in Einklang zu bringen (Lewis, 2009a, S. 4). Die Vollzeiterwerbstätigkeit des 
Mannes wird in diesen Modellen um eine halb- oder dreivierteltägige Erwerbstä-
tigkeit der Frau ergänzt und die verbleibende Zeit für die Betreuungsarbeit aufge-
wendet. »Some form of part-time work for women has historically been the main 
way of reconciling work and family responsibilities in much of Western and 
Northern Europe« (Lewis, 2009a, S. 4). Nur in ganz unterschiedlicher Weise wer-
den in den Staaten Europas diese gelebten Haushaltsmodelle von politischen Leis-
tungen und Maßnahmen begleitet, um die im Haushalt informell geleistete Be-
treuungsarbeit zu substituieren. Der faktische Bedeutungsverlust des Male-
Breadwinner Model und seine Ablösung durch ein, wenn auch teils unvollständi-
ges Dual-Earner Model, verursacht in modernen Wohlfahrtsstaaten das Folge-
problem einer Care crisis (Michel und Mahon, 2002) beziehungsweise eines Care
gap (Lewis, 2009a) oder strukturellen Betreuungsdefizits (Honig, 2004, 2007). 
Während das Male-Breadwinner Model in Bezug auf die Betreuung von Kindern 

16 Dies wird besonders eindrücklich in Staaten wie Deutschland, in denen die Sozialversicherung 
nicht auf jedes Individuum bezogen ist wie etwa in Schweden, sondern an die Erwerbstätigkeit 
geknüpft ist und dabei auf die nicht erwerbstätigen Haushaltsmitglieder übertragen wird. 
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im Haushalt funktional ist und hier die Aufgaben zwischen Mann und Frau ein-
deutig verteilt, führt die doppelte Erwerbstätigkeit beider Eltern zu einer struktu-
rellen, weil tiefgreifenden und anhaltenden Leerstelle der Betreuung von Kindern. 
Diese Leerstelle kann nur begrenzt durch Betreuungsleistungen und -dienste au-
ßerhalb des Haushalts aufgefangen werden und steigert zugleich vor allem für 
Frauen die Opportunitätskosten aufgrund der doppelten Erwerbs- und Betreu-
ungspflichten.

Bei aller hier erforderlichen Verallgemeinerung, muss dennoch der Hinweis auf 
Variationen erfolgen, die sich aus einer differenzierenden Sichtweise auf einzelne 
Staaten Europas ergeben und auch auffällige Ausnahmen verdeutlichen. Auch 
wenn hier nicht im Detail auf diese Besonderheiten eingegangen werden kann und 
den Rahmen der Untersuchung überschreiten, so sei dennoch auf einen entschei-
denden Umstand hingewiesen, der auch vielfach Gegenstand der Forschung ist. 
»It is very difficult to establish how far these different patterns are voluntary and 
how far they are the product of structural constraints or ideas about what should 
and should not be done« (Lewis, 2009a, S. 5). Neben einer strukturellen Sicht 
werden somit auch Fragen relevant, welche die Einstellungen und Präferenzen 
von Eltern in Bezug auf das Spannungsverhältnis betreffen, durch ein doppeltes 
Gehalt das Haushaltseinkommen sichern und den Betreuungsverpflichtungen 
nachkommen zu müssen. Zudem werden in diesem Zusammenhang auch solche 
Fragen relevant, welche die Aspirationen für Berufskarrieren und wirtschaftliche 
Unabhängigkeit der Haushaltsmitglieder – insbesondere der Frauen – sowie der 
Einstellung gegenüber einer dem Kind angemessenen, häuslichen oder außerhäus-
lichen Betreuung betreffen (vgl. entsprechend zu Cultural Models for a ›Good 
Childhood‹ im Kontext der Kleinkindbetreuung Pfau-Effinger, 2006). 

Die beschriebenen Transformationen des Arbeitsmarktes, die Veränderungen der 
Haushaltszusammensetzung sowie die Interdependenz zwischen Arbeitsmarkt und 
Privathaushalten in der Form unterschiedlicher, für Frauen teils prekären Erwerbs- 
und Haushaltskompositionen, um Betreuungs- und Erwerbspflichten vereinbar zu 
machen, haben neue Unsicherheiten und neue Bedarfe, in der Terminologie ver-
gleichender Wohlfahrtsstaatsforschung: neue soziale Risiken erzeugt (vgl. Bonoli, 
2005, 2007; Lewis, 2006). In Zeiten vorwiegend industrieller Produktionsverhält-
nisse zählen zu den dominanten ›alten‹ sozialen Risiken, die der (staatlichen) Ab-
sicherung bedürfen, vorwiegend Erwerbslosigkeit, Krankheit und Senium (vgl. 
Marten, Neyer und Ostner, 2012). Die beschriebenen Veränderungen des wohl-
fahrtsstaatlichen Arrangements seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts gehen 
einher mit weiteren, neuen Risikofaktoren postindustrieller Produktionsverhältnis-
se, im Besonderen für Frauen im Horizont der Tertiarisierung der Arbeitsmärkte 
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aufgrund ihrer gewachsenen Erwerbsbeteiligung (Bonoli, 2005, S. 433). Diese 
Risiken stehen somit in einem engen Zusammenhang mit den Veränderungen von 
Arbeitsmarkt, Privathaushalt und Haushaltskomposition. Giuliano Bonoli (2005) 
zählt zu den neuen sozialen Risiken, neben familiären Verpflichtungen gegenüber 
pflegebedürftigen Personen, geringe oder fehlende Qualifizierung oder eine unzu-
reichende soziale Absicherung, vor allem die Herausforderungen im Kontext der 
Vereinbarkeit von Erwerbsleben und einem Leben mit Kindern sowie die alleiner-
ziehende Elternschaft (S. 433–435; vgl. auch Lewis, 2006). 

Das sowohl normativ als auch faktisch bis in die 1970er Jahre hinein weitgehend 
gültige (nord- und westeuropäische) Male-Breadwinner Model, das eine klare 
Verteilung der Verpflichtungen männlicher bezahlter Erwerbsarbeit und weibli-
cher unbezahlter Betreuungsarbeit vorsieht, wird im letzten Drittel des 20. Jahr-
hunderts in wachsendem Maße durch die Zunahme weiblicher Erwerbstätiger und 
des Bedeutungsverlustes von Normalarbeitsverhältnissen aufgelöst. »The domes-
tic and child care work that used to be performed on an unpaid basis by housewi-
ves now needs to be externalised« (Bonoli, 2005, S. 433). Das entstehende Span-
nungsverhältnis in Bezug auf die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Betreuungs-
pflichten, das vorwiegend Mütter betrifft, entsteht vor allem im Kontext fehlender 
außerfamilialer Alternativen zur Substitution der Betreuungsarbeit und somit in 
der Notwendigkeit, Erwerbsarbeit und damit das Haushaltseinkommen zu redu-
zieren und materielle Wohlfahrt einzubüßen. Für alleinerziehende Eltern respekti-
ve Mütter stellt sich diese Situation in besonders verschärfter Form da, weil sich 
die Notwendigkeiten für Einkommenserwerb und Betreuungsarbeit in der Regel 
auf eine Person im Haushalt konzentrieren und mit Einkommenseinbußen und 
Armutsrisiken einhergehen. 

2.2 Politik zur Kleinkindbetreuung im Kontext wohlfahrtsstaatlicher
Restrukturierung

Vor dem Hintergrund des veränderten wohlfahrtsstaatlichen Arrangements, fokus-
siert die weitere Argumentation die Art und Weise, wie europäische Wohlfahrts-
staaten auf diese Veränderungen durch eine Politik zur Kleinkindbetreuung rea-
gieren. Dazu werden zunächst die politischen Basisannahmen erörtert, die sich auf 
das Verhältnis zwischen Arbeitsmarkt und Privathaushalt richten. In diesem Zu-
sammenhang wird die politische Orientierung an der Norm des männlichen Er-
nährers durch eine normative Ausrichtung am Modell des Adult-Worker deutlich, 
in dem die Unterschiede in der Erwerbsbeteiligung von Männern und Frauen ein-
geebnet werden. Diese Verschiebung ist Ausdruck einer wohlfahrtsstaatlichen 
Restrukturierung, in der Zielsetzungen dominieren, die im politischen Programm 
des ›aktivierenden‹ Wohlfahrtsstaates primär auf die Förderung von Beschäfti-
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gung und Beschäftigungsfähigkeit abzielen. Im Zuge dessen gewinnt eine Politik 
der Balancierung von Erwerbs- und Betreuungspflichten zunehmend an Bedeu-
tung. Die semi-formale und formale Kleinkindbetreuung (siehe Kap. 1) stellt da-
bei ein zentrales Instrument dieser Politik dar. Eine Politik der Balancierung von 
Erwerbs- und Betreuungspflichten, die im weitesten Sinne ebenso die Betreuung 
älterer und pflegebedürftiger Menschen einschließt, umfasst dabei zugleich die für 
diese Arbeit zentrale Politik zur Kleinkindbetreuung.

Während sich die politische Instrumentierung der Kleinkindbetreuung zunächst 
zwischen verschiedenen Wohlfahrtsstaaten unterscheidet, so zeigt sich zugleich 
eine starke Vereinheitlichung auf der supranationalen Ebene der Europäischen 
Union, die zunehmend und maßgeblich die nationalstaatlichen Politiken bestimmt. 
Dabei verdeutlicht sich eine markante und einschneidende Verlagerung der Politik 
zur Kleinkindbetreuung. Die wohlfahrtsstaatliche Förderung der häuslichen Be-
treuung von Kleinkindern durch die Eltern wird mit dem Wechsel von den 1990er 
in die 2000er Jahre durch eine Politik ersetzt, die primär auf die Förderung des 
Ausbaus der außerhäuslichen Kleinkindbetreuung in Einrichtungen gerichtet ist. 
Dieser Schnitt in der Politik stellt dabei eine entscheidende Markierung dar. Aus-
gehend von der EU-Politik zur Balancierung von Erwerbs- und Betreuungspflich-
ten respektive zur Kleinkindbetreuung, werden abschließend die zentralen und mit 
Blick auf diese Politik relevanten Dimensionen der Kleinkindbetreuung herausge-
arbeitet. Der zeitliche Schnitt der Verschiebung und die Dimensionen der Klein-
kindbetreuung werden für die weitere Untersuchung der Luxemburger Politik zur 
Kleinkindbetreuung leitend sein. 

2.2.1 Politisch-Normative Annahmen wohlfahrtsstaatlicher Restrukturierung: 
Vom Male-Breadwinner zum Adult-Worker Model 

Die Transformationen des Arbeitsmärkten, die veränderte Zusammensetzung von 
Privathaushalten und die Differenzierung von Haushaltskompositionen sowie das 
Aufkommen und die Verschärfung neuer sozialer Risiken und die wachsende fi-
nanzielle Last öffentlicher Haushalte, sind die zentralen Ausgangsprobleme für 
wohlfahrtspolitische Umstrukturierungen moderner Wohlfahrtsstaaten (Welfare 
state restructuring, Welfare state change). Darauf bezogen ändern sich die zentra-
len Annahmen der Politik in Bezug auf die Zusammenhänge von Arbeitsmarkt, 
Privathaushalt und Wohlfahrtsstaat sowie die daraus erforderlich werdenden 
wohlfahrtsstaatliche Programmatik und Reaktionsweise (Lewis, 2006a, 2009a, 
Mahon, 2002). Das Male-Breadwinner Model gilt für das 20. Jahrhundert in der 
Politik der meisten europäischen Wohlfahrtsstaaten als die zentrale Norm der Ar-
beitsteilung der Geschlechter auf Haushaltsebene, deren Realisierung die weitge-
hende materielle und soziale Versorgung aller Mitglieder des Haushalts und die 
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Produktion ihrer Wohlfahrt garantiert. Das Normalarbeitsverhältnis des männli-
chen Ernährers sichert ein ausreichendes Haushaltseinkommen sowie die materi-
elle Wohlfahrt der abhängigen Haushaltsangehörigen. Zugleich ist mit der Er-
werbstätigkeit des männlichen Ernährers der Schutz aller Haushaltsmitglieder 
durch eine entsprechende Konfiguration der Systeme sozialer Sicherung gewähr-
leistet. Den Erfordernissen der Sorge, Betreuung und Pflege von Kindern wird 
zugleich durch die Mutter im Haushalt Rechnung getragen, die grundsätzlich kei-
ner Erwerbstätigkeit nachgeht. 

Die Norm des Male-Breadwinner Model, die daraus abgeleiteten Basisannahmen 
sowie seine weitgehende Funktionalität innerhalb moderner Wohlfahrtsstaaten ist 
dabei leitend für die konkrete Ausrichtung der Politik vor allem der nord- und 
westeuropäischen Staaten im 20. Jahrhundert, die diese Norm über das System 
sozialer Sicherung oder des Steuersystems begünstigt und stabilisiert. Die Zu-
rückhaltung von Angeboten der außerhäuslichen Betreuung und Erziehung von 
Kleinkindern vor dem Eintreten in die Schule sowie von Schulkindern außerhalb 
der Schulzeiten – allenfalls als soziale Nothilfe vorgesehen –, aber auch die Halb-
tagsschule und der Halbtagskindergarten bauen auf dieser kulturellen und politi-
schen Norm der Haushaltskomposition auf, weil sie stets die Präsenz des mütterli-
chen Elternteils im Haushalt voraussetzen (Zymek, 2003). Anders wäre eine sol-
che universale Organisation des Betreuungs- und Bildungssystems nicht möglich, 
wie es etwa in der Bundesrepublik Deutschland im 20. Jahrhundert üblich ist. 
Dieser politisch-normativen Orientierung entgeht jedoch, dass auch während der 
weitgehenden Gültigkeit dieser Norm, ein Teil der Bevölkerung diese aus haus-
haltsökonomischen Gründen nicht erfüllen kann oder aus persönlichen, erwerbs-
biografischen und voluntativen Gründen nicht erfüllen möchte (Lewis, 2009a). 
Der Rückgang des Male-Breadwinner Model vollzieht sich zunächst auf empiri-
scher Ebene durch das veränderte Erwerbsverhalten von Müttern innerhalb von 
Privathaushalten mit Kindern, während Väter ihr Verhalten nicht ändern, was 
nicht nur zu Konflikten der Alltagsorganisation auf der Ebene des Haushalts führt, 
sondern auch zu Konflikten mit den normativen Basisannahmen der Politik (siehe 
oben; Lewis, 2001). Die fortschreitende Auflösung des gelebten Male-
Breadwinner Model verläuft dabei in den europäischen Staaten des 20. Jahrhun-
derts mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, was auch durch die jeweiligen natio-
nalstaatlichen Politiken unterstützt oder gehemmt wird. So gehört Schweden etwa 
zu den Staaten, in denen dieser Prozess besonders rasch im letzten Drittel des 20. 
Jahrhunderts vollzogen wird und Deutschland hingegen zu den konservativen 
Ländern, die vergleichsweise lange an der traditionellen Norm der Haushaltskom-
position festhalten (Ostner und Schmitt, 2008). 

Die Auflösung des Normalarbeitsverhältnisses, die zunehmende Flexibilisierung 
von Arbeitsverhältnissen sowie der verstärkte Eintritt von Frauen in den Arbeits-
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markt unter denselben oder gar verstärkten Unsicherheiten, steigert dabei vor al-
lem die Abhängigkeit vom Arbeitsmarkt in Bezug auf die individuelle und mone-
täre Wohlfahrtsproduktion sowie die Absicherung gegenüber sozialen Risiken. 
»(A)longside labour market and family change, welfare state restructuring has 
made the welfare of all adults, male and female, increasingly dependent on their 
success in the labour market at a time of increasing flexibilisation« (Lewis, 2006, 
S. 8). Die zentrale individuelle (und auch kollektive) Wohlfahrtsproduktion durch 
Erwerbsarbeit wird somit zunehmend und für alle Erwachsenen riskanter und die 
wohlfahrtsstaatliche Kompensation und Absicherung dieser Risiken zunehmend 
aufwendiger. Die wohlfahrtsstaatliche Restrukturierung konzentriert sich in die-
sem Zusammenhang vor allem auf eine beschäftigungsfördernde und aktivierende 
Arbeitsmarktpolitik, um die Wohlfahrtsproduktion nicht ausschließlich durch den 
überkommenen Wohlfahrtsstaat, sondern durch Erwerbsarbeit zu sichern (Welfare 
to work). »Der herkömmliche reaktiv-kompensatorische »sorgende« Staat zielte 
darauf ab, die negativen Folgen marktwirtschaftlicher Prozesse sozial abzufedern 
und soziale Risiken insbesondere für die abhängig Beschäftigten durch Ausbau 
von Schutzrechten und die Gewährung von Lohnersatzleistungen zu bekämpfen« 
(Olk, 2007, S. 44). Diese passive und auf soziale Notlagen gerichtete Wohlfahrts-
staatlichkeit wird in Europa durch eine aktivierende Wohlfahrtspolitik ersetzt, die 
anstelle einer Umverteilung von öffentlichen Mitteln auf sozial schwächere Be-
völkerungsgruppen, stärker Maßnahmen ergreift, um die Beschäftigungsfähigkeit 
und damit die Integration in den Arbeitsmarkt und die eigenständige Existenzsi-
cherung zu ermöglichen. Einer Schwächung der Wohlfahrtsproduktion soll somit 
bereits präventiv durch aktivierende Beschäftigungsmaßnahmen entgegnet wer-
den.

In dieser aktivierenden Arbeitsmarktpolitik sind zudem weitere politische Motive 
eingelagert, wie etwa die Stabilisierung der Systeme sozialer Sicherung vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels, die Erhöhung des Steueraufkommens, 
der Wirtschaftsleistung und des Wirtschaftswachstums sowie der Erhalt der Wett-
bewerbsfähigkeit auf den internationalen Märkten, die vor allem durch die Schaf-
fung von mehr Arbeitsplätzen erreicht werden soll; aber auch unter demografi-
schen Gesichtspunkten gehört die Steigerung der Fertilitätsrate zu den politischen 
Motiven, um dem Geburtenrückgang und dem demografischen Wandel entgegen 
zu wirken (vgl. auch Lewis, 2009a). Diese politische Umstellung ist Teil einer 
sozialen Investitionsstrategie als wohlfahrtsstaatliches Programm, mit der wohl-
fahrtsstaatliche Ausgaben an ihrem zu erwarteten zukünftigen volkswirtschaftli-
chen Ertrag und der Steigerung wirtschaftlicher Produktivität gemessen werden 
(eine Formel, die auf Anthony Giddens zurückgeht, vgl. Olk, 2007). Der Investiti-
on in die gegenwärtige und zukünftige Beschäftigungsfähigkeit der Bevölkerung, 
mit Kaufmann (2009c) in das Humanvermögen oder bildungsökonomisch gespro-
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chen in das Humankapital (Hummelsheim und Timmermann, 2010), sowie die 
Herstellung von Wohlfahrt und sozialer Sicherheit durch Erwerbstätigkeit wird 
dabei der Vorrang eingeräumt. Reduziert werden sollen hingegen wohlfahrtsstaat-
liche Ausgaben, die als Ausfallbürgschaft für Verluste fungieren, die aufgrund 
sozialer Notlagen entstehen (vor allem Einkommensarmut) und in ökonomischen 
Terms gesprochen keine gewinnbringenden, volkswirtschaftlich relevanten Erträ-
ge versprechen. Die Verantwortung für soziale Sicherheit wird somit zunehmend 
auf die erwerbsfähige Bevölkerung verlagert. 

Mit dieser Neuausrichtung europäischer Wohlfahrtsstaatlichkeit verliert die Norm 
des Male-Breadwinner Model für die Politik ihre Gültigkeit. Anstelle dessen rich-
ten sich die politischen Maßnahmen zur Sicherung der Wohlfahrt durch Erwerbs-
arbeit auf die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit aller für Erwerbstätigkeit in 
Frage kommenden Personen, vor allem auf nicht erwerbstätige Mütter. Damit 
wird ein Modell der Haushaltskomposition zur Norm erhoben, das auf die Subsis-
tenzsicherung durch beide Eltern gerichtet ist. Die Garantie sozialer Sicherheit 
durch den Wohlfahrtsstaat wird dabei zunehmend abgelöst von einer Sicherheit 
durch eine flexible Beteiligung von Arbeitnehmern auf dem Arbeitsmarkt, was 
politisch in die Formeln ›Welfare to work‹ oder ›Flexicurity‹ – als Begriffskom-
bination aus Flexibilität und Sicherheit – gefasst wird (Lewis, 2009a, S. 7). In 
diesem Kontext kommt es zu einer durch die Politik vorangetriebenen ökonomi-
schen und rechtlichen Individualisierung, mit der die Unabhängigkeit von Frauen 
respektive Müttern von ihrem Ehegatten verstärkt wird (Lewis, 2009a, S. 8 f.). 
Auch wenn unterschiedliche politische Ziele die wohlfahrtsstaatliche Umstruktu-
rierung begleiten, so etwa die sinkenden Geburtenziffern und die Überalterung der 
Gesellschaft mit den Konsequenzen für die sozialen Sicherungssysteme, oder 
auch Fragen der frühen Förderung und Bildung von Kindern als Grundlage für 
den qualifizierten Nachwuchs auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt, so sind dennoch 
die politischen Maßnahmen im Rekurs auf Privathaushalte mit Kindern vor allem 
vom Ziel der Beschäftigungsförderung und der Orientierung an einem Adult-
Worker Model geleitet, das die Erwerbstätigkeit aller erwachsenen erwerbsfähigen 
Personen vorsieht (Lewis, 2009a, S. 9). 

Ebenso wie bei dem ehemals normativ gültigen Male-Breadwinner Model, exis-
tiert bei diesem Model ein Konflikt zwischen den normativen politischen Annah-
men sowie den faktischen geschlechtsspezifischen Haushaltskompositionen und 
realen Lebensverhältnissen von Haushalten. Dieser Konflikt drückt sich vor allem 
im ungelösten Problem der Sorge, Pflege und Betreuung von Kindern aus, denn 
nach wie vor bleiben die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten zwischen Frauen 
und Männern respektive Müttern und Vätern in Bezug auf die Verteilung von Er-
werbs- und Betreuungsarbeit bestehen. Die Lasten im Hinblick auf die Vereinba-
rung eines Lebens mit Kindern und gleichzeitiger Erwerbstätigkeit tragen weiter-
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hin mehrheitlich die Mütter – neben der Alltagsorganisation im Haushalt, vor al-
lem vermittelt über geringere Einkommen, kürzere Arbeitszeiten und prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse. Die wachsende Notwendigkeit und Verpflichtung von 
Frauen respektive Müttern im Sinne des Adult-Worker Model einer Erwerbstätig-
keit nachzugehen, wird dabei nur geringfügig und komplementär über das Verhal-
ten von Männern bezüglich Erwerbsarbeit und Betreuungsarbeit kompensiert. Die 
verstärkte Partizipation von Müttern auf dem Arbeitsmarkt geht dabei nicht mit 
einer wachsenden Beteiligung von Vätern im Bereich der Betreuungsarbeit einher 
(vgl. Lewis, 2009a). In Bezug auf die Politik bleibt somit die Frage offen, wie und 
mit welchen konkreten Maßnahmen und Leistungen die Realisierung dieses poli-
tisch-normativen Adult-Worker Model möglich wird. Diese Frage stellt sich im 
Besonderen im Horizont des neu entstandenen sozialen Risikos, ein Leben mit 
Kindern und Beruf nicht vereinbaren zu können. Dieser Problemkonnex ist Ge-
genstand von Arbeitsmarkt-, Familien- und Sozialpolitik und Gegenstand der Ge-
währung neuer sozialer Rechte, die in ihrer Gesamtheit mit Lewis (2009a, b) im 
Term des Politikfeldes der Work and Family Balance Policy gefasst werden.17

2.2.2 Kleinkindbetreuung als Instrument einer Work-Family Balance Policy: 
Typische wohlfahrtspolitische Reaktionsmuster und deren Vereinheitli-
chung auf der Ebene der Europäischen Union 

Die Unsicherheiten, die im Kontext der Vereinbarkeit eines Lebens mit Kindern 
und der Erwerbstätigkeit beider Elternteile bestehen und im Zusammenhang des 
Bedeutungsverlusts des Male-Breadwinner Model verstärkt die Mütter betreffen, 
wurden als zentrales neues soziales Risiko postindustrieller Gesellschaften aus-
gewiesen (siehe Kap. 2.1.2.3, Bonoli, 2005, 2007). Eine Work-Family Balance 
Policy stellt eine wohlfahrtspolitische Reaktion dar, um dieses Risiko aufzufangen 
und abzufedern. Sie konkretisiert sich in diversen Maßnahmen und Leistungen, 
die den Konflikt minimieren, der in der gleichzeitigen Berufs- und Betreuungs-
verpflichtung von Eltern, vor allem von Müttern besteht. Kennzeichnend für diese 
Politik sind der zunehmend starke Bezug auf den Arbeitsmarkt und die Förderung 
von Beschäftigung sowie die zugleich zurückgehende Bedeutung von ehemals 
sozialfürsorgerischen oder gleichstellungspolitischen Zielen (Lewis, 2009a). Die 
Kleinkindbetreuung, wie sie in Kapitel 1 aus der Perspektive der Politik bestimmt 
wurde, gehört im Kontext von Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigungsförderung 
zu einem zentralen Instrument einer Work-Family Balance Policy. Während die 

17 Es handelt sich dabei um einen von Lewis bestimmten Fachterminus für ein politisches Hand-
lungsfeld, das für die Politik inhaltlich im Rekurs auf Arbeit respektive Erwerbstätigkeit und auf 
›Familie‹ respektive dem Privathaushalt mit Kindern konkretisiert wird. Auch wenn die bisherige 
und weitere Argumentation auf die Begriffswahl ›Familie‹ verzichtet (siehe Kap. 2.1.1), so muss 
der Begriff als Teil dieses Terminus jedoch erhalten bleiben. 
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vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung mit diesem Politikfeld auch die Betreu-
ung und Pflege alter und pflegebedürftiger Familien- und Haushaltsmitglieder vor 
Augen hat, so stehen hier ausschließlich Fragen der Kleinkindbetreuung im Vor-
dergrund. Vor diesem Hintergrund fasst die vorliegende Arbeit die Work-Family 
Balance Policy in den konstruierten Begriff der Politik zur Kleinkindbetreuung, 
die einen Überschneidungsbereich von Arbeitsmarkt-, Sozial-, Familien- und – im 
Falle der Betreuung von Kleinkindern zunehmend auch – Bildungspolitik bildet. 

Für die vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung sind vor allem die Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zwischen Staaten in ihren wohlfahrtspolitischen Reaktio-
nen auf das neu entstandene Risiko von hervorgehobenem Interesse. In diesem 
Zusammenhang werden die wohlfahrtspolitischen Reaktionen dahingehend be-
trachtet, ob sie als Reaktionsmuster in Einklang zu bringen sind mit Wohlfahrts-
regimen wie sie durch typologische Methoden der Wohlfahrtsstaatsforschung her-
ausgearbeitet werden (Kaufmann, 2003, S. 21). Zu den prominentesten Arbeiten 
gehört dabei die Typologie der drei Wohlfahrtswelten von Esping-Andersen 
(1990, 1998), die vor allem in der feministischen Wohlfahrtsstaatsforschung im 
Besonderen in Bezug auf die Work-Family Balance Policy (Lewis, 2009b) oder 
die Politics of Child Care (Mahon, 2002) angewendet werden. 

Nach Esping-Andersen werden der liberale, sozialdemokratische und korporatis-
tische Wohlfahrtsstaatstyp voneinander unterschieden, die ihre jeweiligen typi-
schen Eigenschaften ihrer spezifisch historischen Entwicklung und Konstitutions-
bedingungen verdanken und sich vor diesem Hintergrund durch eine vergleichs-
weise homogene, an ihre jeweilige Tradition gebundene Wohlfahrtspolitik aus-
zeichnen (Path dependency, Pfadabhängigkeit). Die zentralen Kriterien, auf denen 
die Konstruktion der Typen beruht und die innerhalb des wohlfahrtsstaatlichen 
Arrangements von Markt, Staat und Privathaushalt untersucht werden, betreffen 
die Individualisierung der Staatsbürger über die Sicherstellung soziale Rechte 
unabhängig von ihrer Einbindung am Arbeitsmarkt sowie damit einhergehend das 
Ausmaß sozialer Stratifizierung der Sozialstruktur und sozialer Ungleichheit (so-
ziale Rechte und De-Kommodifizierung, System der Stratifizierung, Esping-
Andersen, 1998). 

Wohlfahrtsstaaten unterscheiden sich erheblich hinsichtlich ihrer Prinzipien der 
Berechtigung und Stratifizierung. Hieraus resultieren qualitativ verschiedene Ar-
rangements zwischen Staat, Markt und Familie. Die feststellbaren Variationen 
zwischen einzelnen Wohlfahrtsstaaten sind daher nicht linear verteilt, sondern 
lassen sich in Regime-Typen bündeln (Esping-Andersen, 1998, S. 43). 

Eine Erweiterung der relevanten Untersuchungskriterien zum Vergleich von 
Wohlfahrtsregimen betrifft die Frage, inwiefern die Wohlfahrtsproduktion durch 
Erwerbsarbeit und die im Haushalt anfallenden Verpflichtungen für Betreuungs-
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arbeit voneinander entkoppelt sind; dieses Kriterium wird anhand des normativen 
Familienbegriffs in den Terminus der Defamilization gefasst und betrifft die Aus-
lagerung von Betreuungsarbeit aus dem Privathaushalt (Esping-Andersen, 1999; 
Mahon, 2002). 

Diese Kriterien sind für die feministische Forschung von besonderem Interesse, 
wenn im Kontext von Work-Family Balance Policy oder Politics of Child Care 
Fragen der ökonomischen und rechtlichen Individualisierung von Frauen sowie 
Fragen sozialer Ungleichheit gegenüber Männern aufgeworfen werden (siehe 
Kap. 2.1.2.3). Allerdings hat vor allem diese feministische Wohlfahrtsstaatsfor-
schung die Grenzen der Typologie der drei Wohlfahrtswelten deutlich gemacht. 
Einerseits blendet die Reduktion auf drei Regimetypen wichtige Differenzen zwi-
schen Staaten innerhalb eines Typs aus (Lewis, 2009b, S. 72). Zudem sieht sie in 
dieser Typologie zugleich eine Normativität in Bezug auf die ›beste‹ und ›vor-
bildhafte‹ Wohlfahrtswelt – bei Esping-Andersen die Sozialdemokratische, vor 
allem repräsentiert durch Schweden – im Sinne einer Rezeptur für Nachzügler 
(Mahon, 2002, S. 7). Ferner orientiert sich diese Typologie primär an der Einbin-
dung von Frauen in den Arbeitsmarkt, ungeachtet der damit einhergehenden ent-
stehenden und stabilisierenden Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern auf 
der Ebene des Privathaushalts. Auch wenn diese Typologie von der feministi-
schen Wohlfahrtsstaatsforschung nicht als hinreichend für den systematischen 
Vergleich von Staaten angesehen wird, so kann sie dennoch wichtige Hinweise zu 
Gemeinsamkeiten und Unterschieden in Bezug auf wohlfahrtspolitische Reakti-
onsweisen im Kontext wohlfahrtsstaatlicher Restrukturierung liefern. Da die vor-
liegende Untersuchung in ihrem weiteren Verlauf den Einzelfall des Großherzog-
tums Luxemburg fokussiert, werden im Besonderen die Bedingungen westeuropä-
ischer Wohlfahrtsstaaten berücksichtigt. Da das Großherzogtum in seinen Wur-
zeln zudem weitgehend – wenn auch nicht in allen Details und damit die Grenzen 
der Typologie bestätigend (siehe Anhang III) – als korporatistischer Wohlfahrts-
staat gilt (Hartmann-Hirsch, 2009), so sei vorgreifend die Aufmerksamkeit vor 
allem auf die Charakterisierung dieses Typs gelenkt. 

Kennzeichnend für das liberale Regime, zu dem etwa Großbritannien zählt, sind 
seine marktliberale Politik und seine Konzentration auf den Arbeitsmarkt als zent-
raler Wohlfahrtsproduzent innerhalb des wohlfahrtsstaatlichen Arrangements von 
Markt, Staat und Familie. Im liberalen Regimetyp existieren allenfalls eine »be-
darfsgeprüfte Sozialfürsorge« für Einkommensschwache, grundsätzlich »niedrige 
Transferleistungen und ebenfalls bescheidene Sozialversicherungsprogramme« 
(Esping-Andersen, 1998, S. 43). Die starke Bindung der Wohlfahrt an die Er-
werbstätigkeit führt zur Einschränkung sozialer Rechte (nur für bestimmte bedürf-
tige Bevölkerungsgruppen) unabhängig vom liberalen Arbeitsmarkt, und die 
stigmatisierende Wirkung von sozialfürsorgerischen Leistungen für Bedürftige 
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steigert die soziale Stratifizierung der Sozialstruktur. Der Staat greift hier nur mi-
nimal in die Gesetze des Marktes, insbesondere des Arbeitsmarktes ein. Auch in 
Bezug auf die Kleinkindbetreuung setzt das liberale Regime auf den Markt und 
die Mechanismen von Nachfrage und Angebot und weniger auf den Einfluss, die 
Maßnahmen und Leistungen des Wohlfahrtsstaates selbst (Mahon, 2002, S. 6). 
Angebote und Dienstleistungen der Kleinkindbetreuung sind primär über kom-
merzielle Marktstrukturen organisiert. Die starken Erfordernisse, die Wohlfahrt 
auf dem Arbeitsmarkt zu sichern, erhöht vor diesem Hintergrund die Defamilisie-
rung, wobei die Betreuungsarbeit über den Markt eingekauft werden muss und 
nicht Teil wohlfahrtsstaatlicher Leistungen und Dienste ist (Mahon, 2002, S. 6). 

Im krassen Gegensatz hierzu steht das sozialdemokratische Regime, zu dem etwa 
Norwegen und Schweden gehören, in dem der Wohlfahrtsstaat – anders als im 
liberalen Regimetype – eine gewichtige Rolle in der Wohlfahrtsproduktion ein-
nimmt. Soziale Rechte werden universell für alle Bevölkerungsschichten garan-
tiert, sodass wohlfahrtsstaatliche Leistungen nicht nur auf die unteren Schichten 
bezogen sind, sondern ebenso den Ansprüchen der Mittelschichten gerecht wer-
den. Die Wohlfahrt ist in diesem Regimetyp entkoppelt von der Erwerbstätigkeit, 
und die soziale Sicherung wird in einem für alle Staatbürger einheitlichen System 
zusammengefasst. Der sozialdemokratische Anspruch richtet sich auf die 
»Gleichheit auf höchstem Niveau«, sodass stratifizierende Momente der Sozial-
struktur minimiert werden. Zugleich ist dieser Regimetyp auf ein hohes Maß an 
Einnahmen durch Steuern angewiesen, um die generösen wohlfahrtsstaatlichen 
Leistungen und Dienste zur Garantie sozialer Rechte finanzieren zu können (E-
sping-Andersen, 1998). 

Dieser Wohlfahrtsstaat trägt eine große Verantwortung für soziale Dienste – und 
dies nicht nur, um den Bedürfnissen der Familien Rechnung zu tragen, sondern 
auch, um den Frauen die Möglichkeit zu bieten, sich für die Erwerbsarbeit statt 
für ihren Haushalt zu entscheiden (Esping-Andersen, 1998, S. 45). 

Durch die generösen wohlfahrtsstaatlichen Leistungen und ein umfassendes Netz 
sozialer Dienste, zeichnet sich dieser Regimetyp durch eine starke Defamilisie-
rung aus. Das starke Beschäftigungswachstum wird auch von dem umfangreichen 
Anteil der Arbeitsplätze im Bereich personenbezogener sozialer Dienstleistungen 
gesichert. »Publicly provided and financed child care constitutes an important 
component of this regimes’s social infrastructure« (Mahon, 2002, S. 6). Betreu-
ungsarbeit wird in diesem Regimetyp aus dem Haushalt ausgelagert und durch 
wohlfahrtsstaatliche, personenbezogene soziale Dienstleistungen übernommen. 
Staaten dieses Regimetyps gehören dabei zu den Vorreitern in der Auflösung des 
Male-Breadwinner Model in Bezug auf das Verhalten von geschlechtsspezifischer 
Arbeitsteilung auf der Haushaltsebene. 
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Der korporatistische Regimetyp, zu dem etwa Deutschland und Frankreich gehö-
ren, beruht auf den historischen korporatistischen Strukturen von statusbezogenen 
Interessensgruppen auf dem Arbeitsmarkt, seitens der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer. Die Gewährung sozialer Rechte und damit verbunden auch großzügige 
Sozialleistungen gelten hier, anders als im sozialdemokratischen Regimetyp, nicht 
universell, sondern sind – in Weiterentwicklung des korporatistischen Systems – 
an den sozialen Status und an die Erwerbstätigkeit gebunden. Damit besteht hier 
keine Entkoppelung von sozialen Rechten und der Stellung im Erwerbssystem, 
sondern die differenten Berechtigungen wirken über die Statusbindung sozial stra-
tifizierend. Vor dem Hintergrund seiner historischen Entwicklung ist der korpora-
tistische Regimetyp zudem von katholisch-konfessioneller Weltanschauung beein-
flusst, »woraus sich eine starke Verpflichtung zugunsten der Aufrechterhaltung 
traditionaler Familienformen ergibt« (Esping-Andersen, 1998, S. 44). Dies impli-
ziert eine klassische Arbeitsteilung auf der Haushaltsebene zwischen männlicher 
Erwerbsarbeit auf dem Arbeitsmarkt und unbezahlter weiblicher Betreuungsarbeit 
im Haushalt – die Stabilisierung des klassischen Male-Breadwinner-Model. 

Nicht erwerbstätige Frauen sind üblicherweise aus der Sozialversicherung aus-
geschlossen, familienpolitische Leistungen ermutigen zur Mutterschaft. Kinder-
tageseinrichtungen und ähnliche Familienbezogene Dienste sind deutlich unter-
entwickelt, und das »Subsidiaritätsprinzip« ist Garant dafür, daß der Staat nur 
dann eingreift, wenn die Selbsthilfetätigkeit der Familie erschöpft ist (Esping-
Andersen, 1998, S. 44). 

Innerhalb des wohlfahrtsstaatlichen Arrangements findet eine Betonung der Pri-
vathaushalte und des Wohlfahrtsstaates statt, wohingegen der Markt in seiner Rol-
le der Wohlfahrtsproduktion zurückgedrängt wird. Tendenzen der Zurückdrän-
gung der Privathaushalte in Bezug auf die Wohlfahrtsproduktion, also das Kriteri-
um der Defamilisierung, sehen sich hier mit den größten wohlfahrtsstaatlichen 
Widerständen konfrontiert. Der Sektor personenbezogener sozialer Dienstleistun-
gen, insbesondere der Kindertagesbetreuung, ist – entsprechend der Bestätigung 
und Stabilisierung des Male-Breadwinner Model – weitegehend unterentwickelt 
und »families (mothers, grandparents, or even fathers in the »free« time) are as-
sumed to be the dominant source of … (child) care« (Mahon, 2002, S. 7, Ausl. u. 
Erg. CH). Vor allem die zeitliche Organisation des Betreuungs- und Bildungssys-
tems als Halbtagsbetreuung- respektive -schule, zwingt Eltern, insbesondere Müt-
ter, die Erwerbsarbeit zu reduzieren (siehe auch Kap. 2.1.2.3, Zymek, 2003). 

Die Typologie von Esping-Andersen besteht inzwischen über mehr als 20 Jahre. 
Neben den Kritikpunkten der Varianzen von Staaten innerhalb eines Regimetyps 
und der starken Parteilichkeit für den sozialdemokratischen Weg, besteht ein ent-
scheidender Kritikpunkt zudem in einer historisch-diachronen Perspektive. Die 
mit dieser Typologie unterstellte Abhängigkeit der gegenwärtigen Entscheidungen 
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von den historischen Konfigurationsbedingungen des wohlfahrtsstaatlichen Regi-
metyps, hält gegenwärtigen Forschungsbefunden vergleichender Wohlfahrts-
staatsforschung nur noch bedingt stand. Unter der besonderen Berücksichtigung 
des dominanten oder fehlenden Einflusses konfessioneller Weltanschauungen, 
kommen andere Arbeiten, die ebenfalls nach Pfadabhängigkeiten suchen, zu ande-
ren Ergebnissen; so etwa markante Unterschiede zwischen dem laizistischen 
Frankreich und dem nach wie vor stark durch die katholische Kirche bestimmten 
Deutschland – beides Staaten des korporatistischen Regimetyps (Bahle, 2009). Im 
Besonderen hat sich auch die feministische vergleichende Wohlfahrtsstaatsfor-
schung diesen Kritikpunkt bearbeitet. Die Gleichheit zwischen Mann und Frau 
wird dabei nicht als alleinig über die gleichberechtigte Erwerbsbeteiligung abge-
rechnet; stattdessen, und damit auch die elterlichen Einstellungen und Präferenzen 
berücksichtigend, wird unter Gleichstellungsgesichtspunkten die kritische Frage 
aufgeworfen, inwiefern eine wirkliche Entscheidungsmöglichkeit für Frauen be-
steht, auch für Betreuungsarbeit und gegen Erwerbsarbeit und umgekehrt votieren 
zu können (Lewis, 2009b, 73). 

Zudem hat sich inzwischen, vor allem im Staatenverbund von supranationalen 
Zusammenschlüssen wie der EU, ein politisches Klima herauskristallisiert, das die 
Eigenheiten von Wohlfahrtsstaaten, der Rationalität einheitlicher und gemeinsa-
mer Motive, Ziele und Strategien unterordnet – ungeachtet der Widerstände, die 
hieraus erwachsen. Trotz aller Differenzen in den spezifischen Rationalitäten un-
terschiedlicher Wohlfahrtsregime, lassen sich auf der überstaatlichen Ebene der 
Europäischen Union für die Mitgliedsstaaten einheitliche politische Leitlinien für 
eine Work-Family Balance Policy ausmachen, die als Konsens der Mitglieder für 
diese Staaten richtungsweisende Gültigkeit besitzen. Die Transformation des 
wohlfahrtsstaatlichen Arrangements ist auch auf dieser Ebene Gegenstand eines 
wohlfahrtspolitischen Wandels, um auf die Transformationen und ihre Folgen zu 
reagieren. Innerhalb dieses EU-politischen Rahmens sind die Umsetzung und 
Ausgestaltung den Mitgliedsstaaten jedoch weitgehend frei gestellt, so lange sie 
sich an der strategischen Ausrichtung und der gesetzten Ziele auf überstaatlicher 
Ebene orientieren. Da in der vorliegenden Arbeit kein systematischer Vergleich 
unterschiedlicher Staaten vorgenommen, sondern ein einzelner Staat betrachtet 
wird, werden somit nur die konkreten Umsetzungen dieses Einzelfalls im Hori-
zont der EU-Politik für die Untersuchung relevant sein. 

Für die Work-Family Balance Policy respektive die Politik zur Kleinkindbetreu-
ung auf der Ebene der EU ist eine entscheidende Verlagerung festzustellen, wel-
che die Orientierung an einem Adult-Worker Model markant zum Ausdruck 
bringt und vor allem die ökonomische Orientierung der Politik und ihre Fokussie-
rung der aktiven Förderung von Beschäftigung und Erwerbstätigkeit unter den 
Motiven von Wirtschaftswachstum, internationaler Konkurrenzfähigkeit und dem 
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Aufhalten des demografischen Wandels verdeutlicht. Der Arbeitsmarkt wird dabei 
zum zentralen Garanten individueller und kollektiver Wohlfahrtsproduktion und 
sozialer Sicherheit sowie zum entscheidenden Integrationsfaktor. Lewis (2009a) 
lokalisiert diesen Policy Shift auf der Ebene der EU um die Wende zum 21. Jahr-
hundert, wobei erste Anzeichen bereits im Laufe der 1990er Jahre auszumachen 
sind. Die Work-Family Balance Policy auf der Ebene der EU … 

… provides a particularly clear-cut illustration of a shift away from work and 
family policies as part of an approach to equal opportunities … and towards a 
more instrumentalist, employment-driven approach that is more in line with 
wider welfare state restructuring (Lewis, 2009a, S. 10; Ausl. CH). 

Der Policy Shift verdeutlicht dabei eindrücklich die Umstellung und Modernisie-
rung der EU-Politik, um sie den Herausforderungen der sozioökonomischen und 
demografischen Veränderungen anzupassen und die Volkswirtschaft durch aktive 
Arbeitsmarktpolitik zu stärken. Lewis (2009a, S. 11) identifiziert dabei zwei zent-
rale Aspekte, die den Shift in der Politik markieren: Zum einen wird die allgemei-
ne Orientierung der EU-Politik an der Chancengleichheit zwischen Frau und 
Mann durch eine stärkere Förderung mütterlicher Erwerbstätigkeit ersetzt.18 Zum 
anderen vollziehen sich ein Wechsel in den politischen Instrumenten und damit 
eine Schwerpunktverlagerung. Diese Verlagerung vollzieht sich von der staatlich 
alimentierten Freistellungen der Eltern vom Arbeitsmarkt zur häuslichen Betreu-
ung von Kleinkindern (Parental leave, Elternurlaub),19 hin zu einer stärkeren 
Förderung der Infrastruktur der Kindertagesbetreuung (Childcare Services), durch 
welche die mütterliche Erwerbstätigkeit erleichtert werden soll. Die zentrale Lo-
gik der inhaltlichen Ausrichtung der EU-Politik ist entsprechend der Norm des 
Adult Worker Model dezidiert an Erwerbstätigkeit und Beschäftigung orientiert, 
vor allem der Frauen und Mütter, die gegenüber Männern in geringerem Maße in 
den Arbeitsmarkt integriert sind (Employment-driven apporach).

Hierzu seien zwei Beispiele angeführt, anhand derer sich dieser Shift verdeutli-
chen lässt und die für die vorliegende Untersuchung von entscheidender Relevanz 
sind. Im Rahmen der Europäischen Beschäftigungsstrategie (European Employ-
ment Strategy, EES) wurde 1996 eine Direktive zu Leave Schemes verabschiedet 
(Rat der Europäischen Union, 1996). Der Elternurlaub (Parental leave) wird darin 
als »wichtiges Mittel angesehen, Berufs- und Familienleben zu vereinbaren und 
Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen zu fördern«. 
Diese Direktive ist darauf gerichtet, Minimalregelungen für die Mitgliedsstaaten 
festzulegen, nach denen beiden Elternteilen ein Recht auf einen staatlich alimen-
tierten Elternurlaub in Voll- oder in Teilzeit gewährt werden soll, um sich durch 

18 Wie vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen deutlich wurde, stellt das nicht zwangs-
läufig eine Stärkung der Chancengleichheit dar. 
19 Diese Freistellung wird ohnehin fast ausschließlich von Frauen wahrgenommen. 
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die zeitweise Abwesenheit vom Arbeitsmarkt der häuslichen Betreuung der Kin-
der widmen zu können; mit der Maßgabe, dass dieser nicht von einem auf den 
anderen Elternteil übertragbar sein darf, werden somit auch stärker Männer ange-
sprochen, um die Gleichheit zwischen den Geschlechtern zu fördern; da jedoch 
die Festlegung des finanziellen Umfangs der Kompensation der Freistellung vom 
Arbeitsmarkt den Mitgliedsländern überlassen bleibt und die staatliche Alimentie-
rung in der Regel zu gering ausfällt, ist die Maßnahme für (meist besser verdie-
nende) Männer weniger attraktiv (Lewis, 2009a, S. 12). 

Im März 2000 wurde in einer Sondertagung in Lissabon die nach dem Tagungsort 
benannte Lissabon-Strategie durch die europäischen Staates- und Regierungschefs 
verabschiedet (Europäischer Rat, 2000). Diese Strategie für die Mitgliedsstaaten 
der EU richtet sich primär auf eine Förderung und Stärkung von Wirtschaft und 
Beschäftigung. Im Kontext dieses ökonomischen Movens, zielt sie zudem auf die 
Stärkung sozialer Kohäsion, um den »Übergang zu einer wettbewerbsfähigen, 
dynamischen und wissensbasierten Wirtschaft« (S. 3) zu gewährleisten. Die Lis-
sabon-Strategie repräsentiert ein politisches Programm eines aktiven und aktivie-
renden Wohlfahrtsstaates, der durch soziale Investitionen in das Humanvermögen 
respektive das Humankapital, eine neue »Wirtschaftsform (konstituiert, in der) die 
schon bestehenden sozialen Probleme Arbeitslosigkeit, soziale Ausgrenzung und 
Armut nicht noch verschärft« (S. 8; Erg. CH) werden. 

Neben älteren erwerbsfähigen, aber erwerbslosen Personen, richtet diese Strategie 
ebenso ihren Fokus auf die unterentwickelte Erwerbsbeteiligung von Frauen in 
der EU. Als aktive Beschäftigungsstrategie verpflichtet sich der »Europäische Rat 
… in einer sich herausbildenden neuen Gesellschaft mit besseren individuellen 
Wahlmöglichkeiten für Frauen und Männer ein Ziel für Vollbeschäftigung in Eu-
ropa (zu) setzen« (Europäischer Rat, 2000, S. 2, Ausl. u. Erg. CH). Hierzu wird 
auch ein zentrales konkretes Ziel benannt, nach dem »die Beschäftigungsquote 
der Frauen von heute (2000, CH) durchschnittlich 51 % bis 2010 auf über 60 % 
anzuheben« (S. 10) ist. Zwei Jahre später werden vor dem Hintergrund der allge-
meinen Grundlegung der Lissabon-Strategie vom Europäischen Rat bei einer Ta-
gung in Barcelona konkrete Entwicklungsziele für die Mitgliedsstaaten definiert, 
die es bis zum Jahr 2010 zu erreichen gilt (Europäischer Rat, 2002). Dabei ist das 
Ziel von besonderem Interesse, dass – in Einklang mit der jeweilig bestehenden 
Nachfrage – die Mitgliedsländer die Versorgung mit Einrichtungen der Kinderta-
gesbetreuung fördern sollen, sodass sich »bis 2010 für mindesten 90 % der Kinder 
zwischen drei Jahren und dem Schulpflichtalter und für mindestens 33 % der Kin-
der unter drei Jahren Betreuungsplätze zur Verfügung« (S. 12) stehen. Die starke 
Orientierung an Beschäftigung vor allem in Bezug auf Frauen, deren Gleichstel-
lung gegenüber Männern politisch ausschließlich über Beschäftigung herzustellen
ist, kann zudem der folgende Absatz illustrieren: 
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(Der Vorsitz des Rates) weist darauf hin, dass weiter an der Gleichstellung von 
Männern und Frauen gearbeitet werden muss, indem Maßnahmen ergriffen 
werden, die den Zugang der Frauen zum Arbeitsmarkt und ihre dauerhafte Be-
schäftigung erleichtern und Diskriminierungen vermeiden. Es ist daher wichtig, 
verstärkt Maßnahmen zu ergreifen, durch die sich Familien- und Berufsleben in 
Einklang bringen lassen, insbesondere durch die Schaffung von Betreuungsein-
richtungen für Kinder und andere betreuungsbedürftige Personen (Europäischer 
Rat, 2002, S. 47; Erg. CH). 

Die Herstellung der ›Gleichstellung‹ von Männern und Frauen wird in dieser Stra-
tegie ausschließlich über die Integration in den Arbeitsmarkt möglich, die durch 
die Bereitstellung von einrichtungsbezogenen Betreuungsmöglichkeiten für 
Kleinkinder begleitet werden muss. Alternativen dazu, wie die informelle Betreu-
ung von Kleinkindern im eigenen Haushalt unter Berücksichtigung der Chancen-
gleichheit von Mann und Frau, werden hier nicht mehr vorgesehen. Im Kontext 
der Lissabon-Strategie und der Ziele von Barcelona geraten Fragen der Chancen-
gleichheit von Männer und Frauen, jenseits von Beschäftigung und im Hinblick 
auf die Gleichzeitigkeit von bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter Betreuungs-
arbeit, gänzlich aus dem Blick. Der Fokus der EU-Politik richtet sich primär auf 
die Förderung von Beschäftigung; die zuvor bestehenden Möglichkeiten der Frei-
stellung von Erwerbstätigkeit durch einen Elternurlaub, soll politisch durch die 
Förderung des Ausbaus der Infrastruktur an Kinderbetreuungseinrichtungen er-
setzt werden (Lewis, 2009a, S. 13). Geschlechtergleichstellung über ein voluntati-
ves Element, das Eltern respektive Müttern die Wahl für oder gegen Betreuungs- 
oder Erwerbsarbeit lässt, ist hier nicht vorgesehen. 

Der EU-politische Rahmen verdeutlicht eindrücklich, dass die wohlfahrtsstaatli-
chen Reaktionsmuster auf die sozioökonomischen und soziodemografischen Ver-
änderungen gegenwärtig nur noch begrenzt einer Regimetypologie zuzuordnen 
sind. Der starke Bezug auf die Förderung der Erwerbstätigkeit, insbesondere von 
Frauen, in Richtung der Realisierung eines Adult Worker Model zur Programmie-
rung des wohlfahrtsstaatlichen Arrangements sowie die Instrumentierung durch 
Maßnahmen der Kindertagesbetreuung außerhalb der Privatsphäre von Haushal-
ten mit Kindern, zeigt hier eine klare Richtung, die Unterschiede zwischen den 
Regimetypen, wie sie in Kap. 2.2.1 ausgeführt wurden, wenn auch nicht vollstän-
dig, so doch weitestgehend einebnen. Die Politik zur Work-Family Balance hat in 
ihren Inhalten somit eine klare ökonomische, auf den Arbeitsmarkt rekurrierende 
beschäftigungspolitische Ausrichtung, um die Wohlfahrtsproduktion innerhalb 
des europäischen wohlfahrtsstaatlichen Arrangements zu gewährleisten. Realisiert 
wird diese Ausrichtung durch die organisierte und formale Kleinkindbetreuung, 
die hier als politisches Instrument funktionalisiert wird. 
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2.2.3 Dimensionen der Politik zur Kleinkindbetreuung: Zeit, Geld und Dienste 
für Betreuung 

Die Entgrenzung und Erweiterung des frühpädagogischen Begriffs der Kleinkind-
betreuung, wie sie mit der Unterscheidung zwischen informeller, semi-formaler 
und formaler Betreuung im ersten Kapitel vorgenommen wurde, lässt sich im 
Kontext einer Work-Family Balance Policy und der darin aufgehenden Politik zur 
Kleinkindbetreuung konkretisieren. Zugleich wird deutlich, wie in der Wohl-
fahrtspolitik die Kleinkindbetreuung zum Instrument wird, um auf die Verände-
rungen des Arrangements von Arbeitsmarkt, Privathaushalt und Wohlfahrtsstaat 
zu reagieren. Den entstehenden neuen sozialen Unsicherheiten und Risiken, zu-
vorderst die Herausforderung, Erwerbs- und Betreuungspflichten in Einklang zu 
bringen, werden wohlfahrtspolitisch durch die Gewährung neuer sozialer Rechte 
der Eltern entgegnet (siehe Kap. 2.1.2.3, Bonoli, 2005, 2007). In Bezug auf das 
politisch relevante Bedeutungsspektrum der Kleinkindbetreuung, das die infor-
melle Betreuung in der ›unsichtbaren‹ Privatsphäre sowie die wohlfahrtsstaatlich 
geförderte semi-formale Betreuung im Haushalt und formale Betreuung außerhalb 
des Haushalt umfasst, konkretisiert sich in diesen elterlichen Rechten: Zum einen 
das soziale Anspruchsrecht auf die Betreuung von Kleinkindern im eigenen Haus-
halt und zum anderen das soziale Recht auf außerhäusliche Kleinkindbetreuung 
(Pfau-Effinger, 2006). Vor dem Hintergrund dieser Anspruchsrechte ist eine 
Work-Family Balance Policy und die darin enthaltene Politik zur Kleinkindbe-
treuung dahingehend zu befragen, wie in ihr die Gewährung dieser Anspruchs-
rechte realisiert wird. 

In Anlehnung an die international-vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung, lässt 
sich mit Lewis (2009b) eine nationalstaatliche Politik zur Kleinkindbetreuung im 
Hinblick auf drei zentrale Dimensionen betrachten: (1) in der Dimension der Ar-
beitszeitpolitik (Working Time) zur Gestaltung von elterlichen Erwerbszeiten, um 
auf informellem Wege eine Kleinkindbetreuung zu ermöglichen; (2) in der Di-
mension der Geldpolitik (Money, Cash for care) zur staatlich-finanziellen Stär-
kung der Kaufkraft der Eltern – etwa durch ein Gutscheinsystem – für den Ein-
kauf von Dienstleistungen der Kleinkindbetreuung; zur direkten staatlichen Sub-
ventionierung solcher Dienstleistungen; oder zur staatlichen Alimentierung der 
temporären Freistellung von Erwerbsarbeit, um eine semi-formale Kleinkindbe-
treuung im Rahmen eines Elternurlaubs im eigenen Haushalt leisten zu können; 
sowie (3) in der Dimension einer Infrastrukturpolitik (Childcare services) zur 
staatlichen Subventionierung von Dienstleistern der formalen Kleinkindbetreuung 
in Tageseinrichtungen oder in Bezug auf die Unterhaltung von eigenen Einrich-
tungen durch den Staat selbst (Lewis, 2009b, S. 83; vgl. für Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz im Vergleich auch Marten, Neyer und Ostner, 2012).
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Die erste Dimension Working time der Politik zur Kleinkindbetreuung im Kontext 
einer Work-Family Balance Policy betrifft die Regulierung von Arbeitszeiten so-
wie die Gewährung von arbeitsfreier Zeit zur Ausübung informeller, familialer 
Betreuungsarbeit (Lewis, 2009b, S. 83). Hierbei geht es vor allem um den politi-
schen Einfluss auf das Verhältnis zwischen Privathaushalt und Arbeitsmarkt zur 
Erleichterung der Harmonisierung von Erwerbspflichten und Betreuungspflichten
gegenüber den eigenen Kindern. Zeitlich weiter reichende Freistellungen von Er-
werbsarbeit sind häufig gekoppelt an eine entsprechende staatliche Alimentierung, 
sodass sich hier eine Überschneidung mit der zweiten Dimension des Cash for 
care eröffnet. Das hängt vom jeweiligen wohlfahrtsstaatlichen Kontext und seiner 
politischen Konfiguration ab. Im konservativ-korporatistischen deutschen Wohl-
fahrtsstaat etwa lässt sich das sogenannte Elterngeld, das eine wohlfahrtsstaatliche 
Alimentierung einer mehrmonatigen Freistellung der Eltern von der Erwerbsarbeit 
darstellt, zugleich als Zeit- und Geldpolitik ausweisen (Marten, Neyer und Ostner, 
2012). Für die vorliegende Untersuchung wird zu prüfen sein, ob der in seiner 
Grundkonstitution konservativ-korporatistische Luxemburger Wohlfahrtsstaat hier 
eine ähnliche Konfiguration aufweist. 

Die zweite Dimension Cash for care betrifft monetäre wohlfahrtsstaatliche Leis-
tungen, um die Kaufkraft für die Inanspruchnahme kostenpflichtiger Dienstleis-
tungen der Kleinkindbetreuung seitens der Eltern zu stärken oder um die beste-
hende Infrastruktur an Dienstleistern finanziell zu subventionieren. Vor allem aber 
richtet sich diese Dimension auf die Kompensation von Einkommensausfällen im 
Zusammenhang mit Freistellungen der Eltern von einer bestehenden Erwerbstä-
tigkeit, um im eigenen Haushalt und auf semi-formaler Basis die Betreuung von 
Kindern zu leisten; hierzu zählen so genannte Leave Schemes wie der Elternurlaub 
(Lewis, 2009b, S. 83). An dieser Stelle werden die Grenzen eines rein frühpäda-
gogischen Verständnisses von Kleinkindbetreuung sichtbar, das vor allem für die 
staatlich unterstützte, semi-formale Betreuung von Kleinkindern im elterlichen 
Haushalt keinen eigenständigen Begriff hat. Hier wird somit ein fundamentaler 
Unterschied in der Definition von Kleinkindbetreuung offensichtlich, wie er sich 
im Vergleich einer frühpädagogischen und einer wohlfahrtspolitischen Bestim-
mung ausdrückt. In einer politischen, instrumentellen Perspektive muss jedoch ein 
erweiterter Begriff von Kleinkindbetreuung vorausgesetzt werden, der auch eine 
informelle Betreuung im eigenen Haushalt erfassen kann. Je nach national-
staatlicher Konfiguration, beeinflussen sich Betreuungsdienstleistungen und die 
staatliche Finanzierung eines Elternurlaubs wechselseitig, vor allem in Bezug auf 
das elterliche Verhalten, wenn alternative Wahlmöglichkeiten bestehen (Plantenga 
u. a., 2008, S. 33; siehe Kap. 1.2). 

Die dritte Dimension Childcare services betrifft konkrete Dienstleistungen der 
Kleinkindbetreuung, die der Wohlfahrtsstaat selbst zur Verfügung stellt oder die 
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von privaten Dienstleistern angeboten werden, aber durch den Staat reguliert oder 
kofinanziert werden können (Lewis, 2009b, S. 83). In frühpädagogischen Terms 
gesprochen handelt es sich dabei um die Kindertagesbetreuung schlechthin, wie 
sie als eigentliches Gegenstandsfeld der Frühpädagogik erscheint. Hierzu sind 
Kindertageseinrichtungen, die Kindertagespflege sowie darüber hinaus ebenso – 
je nach national-staatlichem Kontext und Tradition – auch (fakultative) vorschuli-
sche Einrichtungen zu zählen. Auch wenn hier zwischen Betreuungsdienstleistung 
als Teil des Sozialsystems und der Vorschule als Teil des Bildungssystems je nach 
nationaler Tradition unterschieden werden muss (Scheiwe, 2009), so können sich 
dennoch Einrichtungen der Tagesbetreuung und Einrichtungen vorschulischer 
Erziehung wechselseitig beeinflussen. Das betrifft vor allem das Verhältnis von 
Betreuungszeiten und elterlichen Arbeitszeiten, wenn es für Eltern darum geht, 
die jeweils notwendige Kombination für das eigene Kind vor dem Hintergrund 
elterlicher Erwerbspflichten zu wählen (Plantenga u. a., 2008). Entsprechend die-
ser Unterscheidungen von Einrichtungsformen ist die Dimension der Dienstleis-
tungen entsprechend zu differenzieren. 

Eine Politik zur Kleinkindbetreuung lässt sich anhand dieser drei Dimensionen 
beschreiben und charakterisieren, um im Vergleich mit anderen Wohlfahrtsstaaten 
sowie im Hinblick auf die zeitliche Entwicklung innerhalb eines Wohlfahrtsstaa-
tes auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin zu analysieren (vgl. Lewis, 2009c; 
Marten, Neyer und Ostner, 2012). Der in Kapitel 2.2 mit Lewis (2009b) verdeut-
lichte Policy Shift zur Kleinkindbetreuung auf der Ebene der EU, stellt eine Ver-
lagerung des Schwerpunktes in diesen drei Dimensionen dar. Er besteht darin, 
dass im Laufe der 1990er Jahre etwa durch die Richtlinie zum Elternurlaub primär 
die Dimension des Cash for Care betont wurde. In den 2000er findet dann im 
Horizont der Lissabon-Strategie eine deutliche Verlagerung auf die Dimension 
der Care services statt, ohne dass die Dimension des Cash for care noch Relevanz 
besitzt. Die Interpretation dieses Wechsels erfolgt dabei vor dem Hintergrund be-
schäftigungspolitischer Motive und einer aktivierenden Politik, die das Motiv der 
Gleichheit der Geschlechter in Bezug auf die Verteilung von Erwerbs- und Be-
treuungsarbeit zugunsten einer ausschließlichen Förderung von Beschäftigung 
und des Adult-Worker Model verabschiedet hat (Lewis, 2009a). Die Konkretisie-
rung innerhalb der Mitgliedsstaaten vollzieht sich jedoch auf unterschiedliche 
Weise und muss die jeweiligen nationalstaatlichen Besonderheiten und Traditio-
nen berücksichtigen (vgl. etwa in Bezug auf das Verhältnis von Elternurlaub, Ta-
geseinrichtung und vorschulische Einrichtungen ex. Plantenga u. a., 2008). Für 
den zweiten Teil der Arbeit wird in der Untersuchung der Luxemburger Politik 
zur Kleinkindbetreuung danach zu fragen sein, wie sich dort die Ausgestaltung 
der drei Dimensionen über den betrachteten Untersuchungszeitraum der 1990er 
und 2000er Jahre vollzieht. Die Untersuchung fokussiert jedoch nicht die Diffe-
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renz zwischen den Geschlechtern und die daraus resultierenden Ungleichheiten, 
sondern auf die Differenz zwischen der Erwachsenen- und der Kindergeneration. 
Das Erkenntnisinteresse ist kein politikwissenschaftliches oder im engeren Sinne 
politikfeldanalytisches (vgl. Schneider und Janning, 2006), sondern ein kindheits-
soziologisches. 
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3 Theoretischer Ansatz der Re-Institutionalisierung von Kindheit 

Die vorliegende Untersuchung wählt einen kindheitstheoretischen Zugang zum 
politischen Gegenstandsbereich der Politik zur Kleinkindbetreuung im Großher-
zogtum Luxemburg, die im Kontext wohlfahrtsstaatlicher Restrukturierung auf 
die veränderten Verhältnisse innerhalb des wohlfahrtsstaatlichen Arrangements 
reagiert. Wie durch und in dieser Politik sowie im Rahmen ihrer Gestaltung der 
Kleinkindbetreuung, das Kleinkind gedacht wird und sich im Zuge der politischen 
Veränderungen zugleich das Denken über Kleinkinder ändert, steht dabei im Mit-
telpunkt der Untersuchung. Vor dem Hintergrund, dass es in der Politik zur 
Kleinkindbetreuung um vieles geht, am wenigsten jedoch um Kinder, stellt eine 
entscheidende Herausforderung dar. Ausgehend von der Kindheitssoziologie und 
der in ihr diskutieren Kindheitsbegriffe und Forschungszugänge, begründen die 
folgenden Ausführungen den Forschungsansatz dieser Arbeit mit zwei zentralen 
Konzepten. In Abgrenzung und Erweiterung von Ansätzen, die in Kindern Objek-
te von Forschung sehen, wird ein Kindheitsbegriff aufgegriffen, der das Erkennen 
von Kindern als Kinder betont und dieses Erkennen in der Relation und der Un-
terscheidung zwischen Kindern und Erwachsenen sieht. Dieser Kindheitsbegriff 
hat darüber hinaus eine doppelte Stoßrichtung, indem er das Erkennen in der Re-
lation und Unterscheidung auch auf unterschiedliche Kinder anwendet. Kindheit 
wird sowohl in der generationalen Relation, als auch in Relationen zwischen un-
terschiedlichen Kindern einer Generation gesehen. 

Dieser doppelte Kindheitsbegriff mündet in den vorgestellten Ansatz der Instituti-
onalisierung und des institutionellen Wandels von Kindheit, wie er anhand der 
Politik zur Kleinkindbetreuung nachgezeichnet werden soll. Dieser Ansatz ver-
steht Institutionalisierung als einen Prozess, in dem sich die verfestigten und un-
hinterfragten Relationen zwischen Kindern und Erwachsenen sowie zwischen 
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unterschiedlichen Kindern über die Zeit verändern und weiter ausdifferenzieren. 
Der Prozess der Institutionalisierung wird nicht über allgemeingültige Normen 
und Werte oder über feststehende Regeln und Gesetzmäßigkeiten vollzogenen, 
sondern vollzieht sich über implizite, kulturell verfestigte und kognitive Kategori-
sierungen und Typisierungen, die das Denken über Kinder in Relation zu Erwach-
senen und zu anderen, verschiedenen Kindern beinhalten. Entscheidend ist dabei, 
wie sich das Denken und die Denkweisen verändern und differenzieren. Dieser 
Ansatz wird auf die Politik zur Kleinkindbetreuung übertragen, um sie dahinge-
hend zu untersuchen, wie sie implizit Relationen und Unterscheidungen zwischen 
Kindern und Erwachsenen – im Rahmen von Kleinkindbetreuung der Eltern – 
sowie zwischen unterschiedlichen Kindern vornimmt, in denen das Muster früher 
Kindheit als Ergebnis dieser Relationen zum Ausdruck kommt. Die These vom 
Wandel und der Ausdifferenzierung von Kindheit als, in der Politik vollzogene 
Institutionalisierung, rekurriert dabei auf eine auf der EU-Ebene markante betreu-
ungspolitische Umbruchsphase und richtet sich darauf, wie sich diese Umbruchs-
phase in einem ausgewählten nationalstaatlichen Kontext gestaltet und auf das 
darin gültige Muster von Kindheit auswirkt. 

3.1 Kindheitsbegriffe und Forschungszugänge der Kindheitssoziologie 

Der theoretische Ansatz der Re-Institutionalisierung von Kindheit versteht sich als 
ein kindheitssoziologischer Beitrag im weitreichenden Feld der Kindheitsfor-
schung. Die Kindheitssoziologie ist eine vergleichsweise junge Teildisziplin der 
Soziologie, die sich erst in den 1980er Jahren vor allem in Großbritannien, Skan-
dinavien und auch in Deutschland herausbildet. Kennzeichnend für das paradig-
matische Selbstverständnis der Kindheitssoziologie ist die Abgrenzung gegenüber 
den im 20. Jahrhundert dominanten klassischen Theorien der Sozialisation nach 
Parsons und der Entwicklungspsychologie nach Piaget (vgl. hierzu exemplarisch 
Alanen, 1988; Hengst, 1981; Honig, 1999a; A. James, Jenks und Prout, 1998; A. 
James und Prout, 1990/1997; Jenks, 1996/2005; Qvortrup, 1985; Zeiher, 1996). 
Gegenwärtig hat sich der kindheitssoziologische Diskussionszusammen internati-
onal als Social Studies of Childhood etabliert (Qvortrup, Corsaro und Honig, 
2009). Auch die deutschsprachige kindheitssoziologische Forschung ist durch 
prominente Protagonisten innerhalb der Social Studies of Childhood repräsentiert 
(vgl. etwa die Sammelbände Hengst und Zeiher, 2005b; Honig, 2009c). 



77

Gegenüber der Sozialisationstheorie und Entwicklungspsychologie formuliert die 
Kindheitssoziologie ein als ›neu‹20 deklariertes Paradigmas, Kinder und Kindheit 
wissenschaftlich zu denken. Zur forschungsprogrammatischen Ausrichtung zählen 
dabei vor allem die Beiträge im Sammelband Constructing und Reconstructing 
Childhood, herausgegeben von Allison James und Alan Prout (1990/1997), die bis 
in die Gegenwart zu den Protagonisten der Kindheitssoziologie zählen (vgl. auch 
James, Jenks und Prout, 1998). In ihrem Beitrag A New Paradigm for the Sociolo-
gy of Childhood? Provenance, Promise and Problems explizieren Prout und Ja-
mes (1997, zu den folgenden Paraphrasierungen siehe S. 8) die zentralen Prämis-
sen des kindheitssoziologischen Paradigmas. 

Die erste Prämisse führt die grundlegende Differenz zwischen Natur und Kultur 
ein, indem Kindheit als soziale Konstruktion und somit als gesellschaftlich herge-
stellt gefasst wird. Kindheit stellt einen historisch wie kulturell vergleichend vari-
ablen, nicht natürlichen und nicht universell gültigen Kontext für im Aufwachsen 
begriffene Menschen dar. Sie wird zudem als eigenständige Kategorie sozialwis-
senschaftlicher Analyse bestimmt, die jedoch nicht zu trennen ist von anderen 
Analysekategorien wie Klasse, Geschlecht oder Ethnie. Die dritte Prämisse rekur-
riert auf die Feststellung, dass die Welt und die Kultur von Kindern einen eigen-
ständigen Wert aus eigenem Recht für sozialwissenschaftliche Forschung und 
unabhängig von erwachsenen Sichtweisen besitzt. Die vierte Prämisse sieht Kin-
der nicht als passive Gesellschaftsmitglieder, sondern in ihrer aktiven Beteiligung
in Prozessen der Herstellung und Beeinflussung ihrer eigenen sozialen Umwelt. 
Eine weitere Prämisse misst vor allem qualitativer, offener und nicht standardi-
sierter ethnografischer Forschung einen gehobenen Stellenwert für die Kindheits-
soziologie bei, um die Möglichkeiten zu schaffen, die Sichtweisen von Kindern 
und deren aktive Beteiligung im Forschungsprozess zu gewährleisten. Diese kön-
nen in standardisierten und vorstrukturierten, experimentellen oder befragenden 
quantitativen Forschungsdesigns nicht ausreichend erfasst werden. Die letzte 
Prämisse rekurriert sodann auf ein doppeltes Verstehen gesellschaftlicher Wirk-
lichkeit im Sinne der Doppelten Hermeneutik (Anthony Giddens), sowohl auf der 
Ebene von wissenschaftlichem Verstehen als auch des Verstehens auf der Ebene 
von Alltagserfahrungen und Alltagswissen sozialer Akteure, Kindheit in der Ge-
sellschaft zu rekonstruieren. Diese sechs differenzierten Prämissen der Kindheits-
soziologie werden an anderer Stelle auf drei zentrale Prämissen komprimiert: 

The first premise is that childhood is socially constructed, the second is that chil-
dren are worthy of study in their own right, and the third is that children are com-

20 Bühler-Niederberger weist darauf hin, dass es sich dabei nicht im engeren Sinne um eine ›neue‹ 
Kindheitssoziologie handelt, da es zuvor keine korrespondierende ›alte‹ Kindheitssoziologie gab 
(Bühler-Niederberger, 2011a). 
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petent social actors who may have a particular perspective on the social world that 
we, as adults, might find worth listening to (James und James, 2001, S. 26). 

Die Prämissen des neuen Paradigmas der Kindheitssoziologie heben somit grund-
sätzlich auf die gesellschaftlichen Konstruktionsprozesse von Kindheit ab sowie 
darauf, dass Kinder in sozialwissenschaftlicher Forschung marginalisiert sind und 
sowohl in der Gesellschaft als auch in der Wissenschaft bis dahin nur einen passi-
ven Status einnehmen. Trotz ihres programmatischen Charakters für die gesamte 
Kindheitssoziologie, werden die Prämissen jedoch nicht zwangsläufig von allen 
Forschungsansätzen geteilt, sondern gehen in variierender Schwerpunktsetzung in 
unterschiedliche Forschungszugänge ein. 

Die in der kindheitssoziologischen Forschung gegenwärtig dominierenden Kind-
heitsbegriffe und Forschungszugänge lassen sich in systematisierender Absicht in 
drei Ansätze unterteilen. Alanen (2001, 2005) benennt drei Forschungsansätze, die 
sich in ihrem objekttheoretischen Bezug auf Kinder respektive Kindheit sowie in 
ihren methodologischen Ausgangsannahmen und dem methodischen Vorgehen 
voneinander unterscheiden lassen. Die Forschungszugänge der Kindheitssoziologie 
sind zu unterteilen in eine structural sociology of childhood, eine sociology of 
children sowie eine deconstructive sociology of childhood (Alanen, 2001, S. 12–14; 
für den deutschsprachigen Raum vgl. Alanen, 2005). Diese Dreiteilung der Kind-
heitssoziologie und ihrer Forschung gilt inzwischen als Gemeinplatz und wird 
ebenso in der deutschsprachigen Fachdiskussion als Soziologie der Kinder, sozial-
strukturelle Soziologie der Kindheit und dekonstruktive Soziologie der Kindheit
reproduziert (Hengst und Zeiher, 2005, S. 13–18; vgl. auch Betz, 2008; Bühler-
Niederberger, 2011b; Hengst, 2008; Kelle, 2009; Lange und Alt, 2009). Die folgen-
den Erörterungen werden diese drei Zugänge in Bezug auf die Konstitution ihres 
Gegenstandes Kinder respektive Kindheit sowie ihren theoretischen und methodo-
logischen Grundannahmen charakterisieren. Um den in dieser Arbeit entwickelten 
kindheitstheoretischen Ansatz und der in ihm verwendete Begriff von Kindheit in-
nerhalb der Kindheitssoziologie verorten zu können, greifen die folgenden Ausfüh-
rungen zunächst die bestehenden kindheitssoziologischen Forschungszugänge und 
die darin enthaltenen Kindheitsbegriffe auf. Aufgrund der zentralen Bedeutung, die 
dabei einer dekonstruktiven Sichtweise auf Kindheit für die vorliegende Arbeit zu-
kommt, nimmt dieser Ansatz auch den größeren Raum ein. 

3.1.1 Sozialstrukturelle Soziologie der Kindheit und Lebensverhältnisse von 
Kindern

Das prominenteste Forschungsunternehmen einer sozialstrukturellen Soziologie 
der Kindheit (Alanen, 2001, S. 13) stellt das Anfang der 1990er Jahre durchge-
führte international-vergleichende Projekt Kindheit als soziales Phänomen von 
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Jens Qvortrup und anderen dar, das eine sozialstrukturelle und komparatistische 
Sicht auf Kindheit, Sozialpolitik und Wohlfahrt von Kindern in 16 Industrienatio-
nen umsetzt (vgl. hierzu Qvortrup u. a., 1994). Für Deutschland ist zudem die 
Anfang der 1990er Jahre durchgeführte Untersuchung von Bernhard Nauck und 
Hans Bertram einschlägig, die den Titel Kinder in Deutschland – Lebensverhält-
nisse von Kindern im Regionalvergleich trägt (vgl. hierzu Nauck und Bertram, 
1995). Eine stärker wohlfahrtstheoretische Begründung erfährt die sozialstruktu-
relle Forschung zudem durch die Arbeit Die soziale Lage der Kinder von Magda-
lena Joos, in der konzeptionell die Lebensbedingungen und das Wohlbefinden von 
Kindern in den Vordergrund gerückt werden (vgl. Joos, 2001). Diese Arbeiten 
realisieren sich unter Bezug auf eine kindheitssoziologische Perspektive dabei 
vordergründig als eine Sozialberichterstattung zu strukturellen Lebensverhältnis-
sen und Lebensbedingungen von Kindern innerhalb der sozialwissenschaftlichen 
Kindheitsforschung (vgl. zur Einordnung innerhalb der Kindheitsforschung Wal-
per und Tippelt, 2010). 

Dieser sozialstrukturelle Forschungsansatz, der primär mit quantitativen For-
schungsmethoden arbeitet, bezieht sich nur mittelbar auf Kinder und deren All-
tags- und Lebenswelt. Im Vordergrund stehen vielmehr die gesellschaftlichen 
Lebensumstände, Lebenslagen und Lebensverhältnisse von Kindern, die als Mög-
lichkeiten und Grenzen des kindlichen Lebens und Handelns interpretiert werden. 
Es geht darum, Kinder als Teil der Sozialstruktur sichtbar zu machen und Kind-
heit als eine eigenständige sozialstrukturelle, generationale Kategorie zu etablie-
ren – vergleichbar mit den in der Sozialstrukturanalyse üblichen Kategorien Ge-
schlecht, Sozialschicht oder Ethnie (vgl. zur Sozialstrukturanalyse allgemein 
Geißler, 2011; Schäfers, 2004). Die Untersuchung richtet sich somit weniger auf 
die Perspektive von Kindern im engeren Sinne, sondern auf deren gesellschaftli-
che Position sowie ihren ökonomischen, rechtlichen und politischen Status. Auf 
diesem Wege wird eine Kind-Zentrierung vollzogen, die in vorhandenen Daten 
den Blick auf Kinder in den Fokus rückt. Die Position und der Status von Kindern 
können mit diesem Blick auf die gesamte Altersspanne ausgedehnt werden. Auf 
diesem Abstraktions- und Aggregationsniveau werden dann auch ›kind-zentrierte‹ 
Aussagen über die Lebensverhältnisse von Säuglingen und Kleinkindern möglich. 
Bereits für Neugeborene lässt sich aus struktureller Sicht ein Bild zeichnen, das 
die ökonomischen und sozialen Lebensumstände sowie deren rechtliche Position 
verdeutlicht. 

Diese Forschung zielt seit ihren Anfängen auf eine begriffliche und konzeptionel-
le Emanzipation von Kindern in sozialwissenschaftlichen, vor allem sozialstruktu-
rellen Untersuchungen, in denen sie nur eine randständige Bedeutung haben (vgl. 
bereits Qvortrup, 1985). Zudem zielt sie auf eine gesellschaftspolitische Emanzi-
pation von Kindern durch den Ausweis ihrer Benachteiligung innerhalb der ge-
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sellschaftlichen Ressourcenverteilung. Damit wird die Wahrnehmung von Kin-
dern aus eigenem Recht sowie die Eigenständigkeit der Kindheit als Lebensform 
und zentraler Bestandteil der generationalen Ordnung (Alanen, 2005) postuliert – 
in ihrer Eigenständigkeit im Unterschied zum Erwachsensein. In diesem Ver-
ständnis werden Kinder im weitesten Sinne als eigenständige soziale Akteure mit-
gedacht. Als ›Akteure‹ im engeren, handlungstheoretischen Sinne kommen sie 
jedoch nur im Kollektiv vor – als Teil der Bevölkerungsgruppe Kinder und Ange-
hörige der Lebensform Kindheit. Makrosoziale Strukturen und Prozesse werden 
dahingehend untersucht wie sie den Alltag und das Leben von Kindern bestim-
men. Die dominierende Gegenstandsperspektive der strukturellen Forschung stellt 
sich Kindheit als eine strukturelle Form (vgl. v. a. Qvortrup, 2009) vor, die für die 
Personengruppe der Kinder innerhalb einer Gesellschaft einheitlich und homogen 
ist, und an welche die gesellschaftliche Verteilung von Macht, Teilhabe und Res-
sourcen gebunden ist. Kindheit wird damit in ihrer Besonderheit gegenüber der 
Erwachsenengesellschaft gesehen und als Differenz zwischen Generationen her-
vorgehoben.

Unter methodischen Gesichtspunkten geht es einer strukturellen Forschung zu-
nächst darum, Kinder in den vorhandenen sozialwissenschaftlichen Daten sowie 
den amtlichen Statistiken sichtbar zu machen, in denen Kinder nicht explizit vor-
kommen. Zu diesen Datenquellen zählen allgemeine und bei Erwachsenen durch-
geführte Bevölkerungsumfragen, aber auch Bevölkerungs-, Sozial-, Bildungs- 
oder Gesundheitsstatistiken. Selbst wenn es sich dabei um Daten handelt, die 
nicht durch ein Forschungskonzept generiert werden, so liegt ihnen jedoch ein 
implizites, durch Politik geleitetes Konzept zugrunde, das bestimmt, was erhoben 
wird und was nicht (vgl. Sgritta, 2005). Die politische Relevanz oder Irrelevanz 
von Fragen, die Kinder betreffen sowie die in Politik identifizierten Probleme und 
Herausforderungen, beeinflussen somit die verfügbaren Daten über Kinder. Eine 
solche Forschung, die sich vordergründig auf vorhandene amtsstatistische Daten 
oder sozialwissenschaftliche Bevölkerungsbefragungen stützt, ist seit ihren An-
fängen in ihren Sekundäranalysen mit der Herausforderung konfrontiert, die übli-
che Analyse auf der Ebene von Haushalten bzw. Familien auf Kinder als Be-
obachtungs- und Analyseeinheit zu verlagern. Damit wird die Frage relevant, was 
bestimmte Lebensumstände für einzelne Kinder bedeuten und nicht für den ge-
samten Haushalt und die Familie (vgl. auch Lange und Mierendorff, 2009a, b). 
Daten von Bevölkerungsumfragen oder amtsstatistische Daten zu verwenden er-
bringt den Vorteil, auf eine repräsentative Stichprobe oder gar eine Vollerhebung 
der Bevölkerung zurückgreifen zu können. Von dort aus lassen sich zuverlässige 
und generalisierende Aussagen über Lebensverhältnisse von Kindern treffen. 

Darüber hinaus besteht ein weiterer Schwerpunkt einer strukturellen Forschung 
darin, eine Weiterentwicklung von wohlfahrtstheoretischen Konzepten der Le-
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benslage, der Lebensqualität und dem Wohlbefinden auf die Bevölkerungsgruppe 
der Kinder zu übertragen (child well-being) (siehe zur Child Indicators Movement
Ben-Arieh, 2008; Bradshaw, Hoelscher und Richardson, 2007). Kindheit als Le-
benslage oder die soziale Lage von Kindern (vgl. Joos, 2001; Leu, 2002) ent-
spricht diesem wohlfahrtstheoretischen Verständnis. In diesem Forschungskontext 
wird versucht, die gegebenen strukturellen Lebensverhältnisse als Handlungs-
spielräume und -möglichkeiten von Kindern zu deuten und mit deren subjektivem 
Wohlbefinden und ihrer subjektiven Sicht auf diese Möglichkeiten zu verknüpfen. 
Zu zentralen Bereichen kindlicher Lebensverhältnisse gehören etwa die Auswir-
kungen des demografischen Wandels, die Familie bzw. Familienformen und -
strukturen, die organisierte Betreuung, Erziehung und Bildung, das Bildungssys-
tem, Freizeitangebote, Arbeit von Kindern sowie die ökonomischen Verhältnisse, 
vor allem in Bezug auf Armutsverhältnisse von Kindern (vgl. Joos, 2001). Wäh-
rend in allgemeinen Bevölkerungsumfragen die subjektive Sicht der befragten 
Erwachsenen erfasst wird, verdeutlicht die strukturelle Kindheitsforschung jedoch 
das entscheidende Desiderat, dass zu dieser subjektiven Sicht von Kindern kaum 
Informationen vorliegen. 

Kindheit stellt in einem strukturellen Ansatz zunächst eine soziale und generatio-
nale Unterscheidungskategorie gegenüber dem Erwachsensein dar, auf welche die 
Kindheitssoziologie aufmerksam gemacht hat. Die Eigenständigkeit und »konzep-
tuelle Autonomie« (Qvortrup, 1994) von Kindheit als soziale Strukturkategorie 
herausgestellt und sozialwissenschaftlich begründet zu haben, ist einer der ent-
scheidenden Verdienste dieses kindheitssoziologischen Forschungsansatzes. An-
dererseits – und darin ist die Einseitigkeit zu erkennen – kennt dieser Ansatz 
Kindheit als Struktur immer nur als die eine homogene Kindheit im Singular. Die 
Entwicklung von Lebenslagenansätzen, vor allem aber auch die Kindheitsfor-
schung, die an die sozialstrukturelle Sozialisations- und Ungleichheitsforschung 
anknüpft, kann jedoch eindrücklich nachweisen, dass Kindheit ein vielfältiges 
Phänomen ist. Kindheit konkretisiert sich dann in unterschiedlichen Lebensver-
hältnissen und Erfahrungskontexten von Kindern, die im Hinblick auf Unterschie-
de im sozioökonomischen Status, in Bezug auf die ethnische Zugehörigkeit, aber 
vor allem auch in Bezug auf Unterschiede in Alltagspraktiken von Kindern un-
gleiche Kindheiten im Plural erzeugen (vgl. v. a. Betz, 2008, 2009b, 2011 sowie 
Betz und Mierendorff, 2011). 

3.1.2 Soziologie und Alltagswelt der Kinder 

Der zweite prominente und einflussreiche Forschungsansatz innerhalb des For-
schungsfeldes der Kindheitssoziologie konkretisiert sich im engeren Sinne als 
eine Soziologie der Kinder (Alanen, 2001, S. 12). In einem dezidiert kindersozio-
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logischen Zugang kommen vor allem drei zentrale Kennzeichen des aufkommen-
den neuen Paradigmas der Kindheitssoziologie zum Ausdruck, wie es sich in sei-
ner Entwicklung seit den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts abzeichnet: 
die Relevanz der, von der Erwachsenensicht unabhängigen Forschung kindlicher 
Kulturen und Interaktionsformen aus eigenem Recht; die Eigenaktivität von Kin-
dern in der Gestaltung ihres Alltagslebens und ihrer sozialen Beziehungen gegen-
über einem passiven gesellschaftlichen Status; sowie die besondere Relevanz eth-
nografischer Methoden zur aktiven Beteiligung von Kindern in der Erzeugung 
empirischer Daten über Kinder, gegenüber experimentellen und vorstrukturierten
Forschungsdesigns (Prout und James, 1997, S. 8). Bei diesem Forschungsansatz 
kommt es vordergründig zu einer Fokussierung »des Alltagslebens, der Erfahrun-
gen und des Wissens von Kindern« (Alanen, 2005, S. 68), die Kinder als Gegen-
stand von Forschung programmatisch und explizit als aktive Forschungssubjekte
adressieren (Hengst und Zeiher, 2005a, S. 14) und damit die Kontraposition mar-
kieren zu strukturfunktionalistischen oder klassischen entwicklungspsychologi-
schen Zugriffen auf Kinder als passive Forschungsobjekte. Erkenntnistheoretisch 
betrachtet handelt es sich dabei vor allem um eine phänomenologische, subjekti-
vistische und handlungstheoretische Forschung kindlicher Lebens- und Sozialwel-
ten.

Die zentrale Prämisse dieses Forschungsansatzes besteht darin, Kinder als fähige, 
autonome und wissende soziale Akteure zu verstehen. Die forschungsleitende 
Formel vom Kind als Akteur spiegelt dabei Forschungsmotivation und -interesse 
am »eigenständige(n), kompetente(n) Handeln« von »deutungsmächtige(n)« Kin-
dern wider, ihrer »Kreativität, Vitalität und Energie« (Hengst und Zeiher, 2005a, 
S. 13 f.), trotz und entgegen ihrer Marginalisierung in Gesellschaft, Politik und 
Wissenschaft. Der zentrale, vor allem forschungsprogrammatisch relevante Be-
griff in diesem Zusammenhang ist dabei die kindliche Handlungsfähigkeit und -
mächtigkeit, im angelsächsischen Sprachraum als agency bezeichnet – teils auch 
nicht übersetzt im deutschen übernommen. Innerhalb der Kindheitssoziologie 
werden in diesem Begriff »the most important theoretical developments in the 
recent history of childhood studies – the shift to seeing children as social actors« 
(A. James, 2009, S. 34) gesehen. In einem kindheitssoziologischen Ansatz wird 
Kindheit somit primär als Lebensweise von Kindern konzeptualisiert (Kelle, 2009, 
S. 468). Methodisch ist damit der Anspruch verbunden, erfahrungswissenschaft-
lich unmittelbar aus der Perspektive von Kindern zu forschen (zur Perspektivität 
in der Kindheitsforschung, vgl. Honig, 1999b; Honig, Lange und Leu, 1999). Zu 
den zentralen Herausforderungen gehören dabei vor allem die methodische Bear-
beitung und Nivellierung des asymmetrischen Verhältnisses zwischen beforschten 
Kindern und forschenden Erwachsenen (vgl. Mandell, 1988). 
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3.1.3 Dekonstruktive Soziologie der Kindheit 

Ein dritter Forschungsansatz innerhalb der Kindheitssoziologie stellt die sozial-
konstruktivistische und post-positivistische decontructive sociology of childhood
dar (Alanen, 2001), die aus wissenssoziologischen, konstruktivistischen und dis-
kursanalytischen Forschungsprogrammen hervorgeht (vgl. zu diesem Forschungs-
ansatz auch Bühler-Niederberger, 2011b; Kelle, 2009). Aufgrund seiner Relevanz 
für die vorliegende Untersuchung, wird dieser Darstellung einen gesonderten Stel-
lenwert in der Argumentation eingeräumt. Die Attribute und Zuschreibungen 
Kind und Kindheit werden in diesem Forschungszugang grundsätzlich in Frage 
gestellt und ihrer vermeintlichen Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit entzo-
gen. Die dekonstruktive Soziologie der Kindheit widmet sich sozialen und kultu-
rellen »Repräsentationen von Kindheit« sowie den »rhetorischen Formulierungen 
in wissenschaftlichen« Arbeiten oder nicht-wissenschaftlichen, etwa medialen 
oder politischen Texten und den darin erzeugten »Bildern von Kindheit« (Betz, 
2008, S. 76). Der Forschungsgegenstand wird weder in Erfahrungen und Hand-
lungen von Kindern in ihrer unmittelbaren, mikrosozialen Alltags- und Lebens-
welt aufgesucht, noch in ihren makrosozialen und strukturellen respektive sozio-
ökonomischen Lebensbedingungen und -verhältnissen. Zum Gegenstand von For-
schung werden stattdessen kognitive und kommunizierte Vorstellungen, Ideen, 
Leitbilder und Wissensformen von Kindern und von Kindheit im Sinne sozialer 
und kultureller Konstruktionen (James, Jenks und Prout, 1998; Jenks, 1996/2005; 
Prout und James, 1997). 

In diesem Forschungsverständnis ist der Begriff Kindheit – jenseits von struktu-
rellen Bedingungen des Kinderlebens und von realen Kindern – vordergründig ein 
kognitiv-kulturelles und sozial konstruiertes »semantisches Phänomen« (Hengst 
und Zeiher, 2005, S. 17), dessen Bedeutungs- und Sinngehalt es zu erschließen 
und in seiner gesellschaftlichen Funktion zu untersuchen gilt. In systematisieren-
der Absicht lässt sich die dekonstruktive Kindheitssoziologie nochmals in drei 
Zugänge unterteilen (vgl. hierzu und zu Folgendem Hengst und Zeiher, 2005, 
S. 14–15): Die Diskursanalyse, den Konstruktivismus und den Dekonstruktivis-
mus. Gemeinsam ist diesen drei Ansätzen der grundsätzliche Zweifel an einer 
positivistischen und objektivistischen Realität sowie an der Unabhängigkeit von 
›Wahrheiten‹ (hier explizit im Plural) vom Kontext und der Situation ihrer Gene-
rierung, Gültigkeit und Verbreitung. Diese Wahrheiten sind stets eingebettet in 
und abhängig von ihrem gesellschaftlichen Kontext, von unterschiedlichen sozia-
len Positionen von Diskursakteuren und damit ebenso abhängig von gültigen 
»Machtverhältnissen« (ebd.). 

Die Diskursanalyse untersucht »Annahmen, rhetorische Strategien und blinde 
Flecke« von diskursiven Thematisierungen von Kindern und Kindheit zum 
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Zwecke der Darlegung von vermeintlich unumstößlichen Wahrheiten und ha-
bitualisierten Handlungs- und Sprachvollzügen in mündlichen Äußerungen 
und schriftlichen Darstellungen (ebd.). 
Ein sozialkonstruktivistisches Vorgehen rekurriert auf die Koppelung und die 
Interdependenz von mentalen Konstruktionen, die in Diskursen zu Kindheit 
zum Ausdruck kommen, sowie sozialer Handlungspraxis und sozialen Organi-
sationsformen des Umgangs mit Kindern (ebd.). Durch diese Koppelung soll 
forschungsstrategisch die sozialtheoretisch problematische Opposition von 
Makro- und Mikrosoziologie überwunden werden (Prout, 2004). 
Ein dekonstruktives Vorgehen bricht binäre Codierungen von vorherrschen-
den, mit natürlich-universaler Gültigkeit versehener und als gesellschaftlich 
›wahr‹ geltenden Gegensätzen auf, die sich in mentalen Denkkonzepten und 
daran gebundenen Vorstellungen, Einstellungen und Werthaltungen manifes-
tieren; in der Kindheitssoziologie ist dies vor allem die auf hierarchische 
Machtverhältnisse zurückgehende Opposition von Kindern und Erwachsenen 
(Hengst und Zeiher, 2005, S. 15). Die Herausforderung von Forschung besteht 
darin, die Konstruktionen von Kindheit in der Form von binär codierten Ima-
ginationen, Kindheitsbildern und -modellen »zu ›dekonstruieren, indem sie die 
Akteure dieser Vorstellungen benennt, die dahinter stehenden Interessen und 
die historischen Umstände der Produktion, Interpretation und praktischen Um-
setzung von Kindheitsrhetoriken aufdeckt« (Hengst, 2008, S. 564). 

Soziale und kulturelle Konstruktionen stehen in Differenz zu den biologisch und 
natürlichen respektive psychischen und physischen Eigenschaften der Nachkom-
menschaft, referieren und rekurrieren in ihrem Konstruktionsprozess jedoch auf 
eben jene leiblichen Besonderheiten aufwachsender Menschen. Entscheidend ist 
somit die Trennung zwischen dem (kleinen) Menschen als biologisch determinier-
tem Entwicklungswesen und dem semantischen Attribut ›Kind‹ in seiner sozialen 
Bedeutungszuschreibung sowie als Repräsentant eines sozialen, historisch und 
räumlich variierenden Phänomens Kindheit (vgl. Honig, 1999a, S. 20). Kindheit 
als soziale Konstruktion zu untersuchen bedeutet, »exploring the ways in which 
the immaturity of children is conceived and articulated in particular societies into 
culturally specific sets of ideas and philosophies, attitudes and practices which 
combine to define the ›nature of childhood‹« (Prout und James, 1997, S. 1). Kind 
und Kindheit als Konstrukt aufzufassen »macht eine empirische Kindheitsfor-
schung möglich, die nicht immer schon weiß, was und wie Kinder sind, die viel-
mehr fragt, wie Kinder zu »Kindern« werden, wie sie ihre soziokulturelle Be-
stimmtheit erlangen« (Honig, 2009b, S. 41). Methodologisch erschlossen werden 
Kindheitskonstruktionen sozial- respektive kulturwissenschaftlich im Sinne der 
dekonstruktiven Kindheitsforschung über »semiotische, diskursive Formationen« 
(Alanen, 2005, S. 68), die ein kontingentes und über die Zeit veränderliches sozi-
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okulturelles und nicht enzyklopädisches Wissen über Kinder und Kindheit trans-
portieren und als »kulturelle Scripts« (Alanen, 2005, S. 68) auf Kinder bezogene 
soziale Handlungspraktiken legitimieren. Die soziokulturellen, vor allem durch 
Erwachsene vollzogenen Konstruktionen von Kindern und von Kindheit, werden 
im Forschungsprozess als für die soziale Handlungs- und Kommunikationspraxis 
vermeintlich allgemeingültige, natürliche und ontologische Wahrheiten in ihrer 
historisch und kulturell kontingenten Beschaffenheit rekonstruiert respektive de-
konstruiert. Somit werden sie von ihrem weitläufigen ontologischen Status und 
der Vorstellung einer Natürlichkeit von Kindheit sowie der Natur des Kindes be-
freit. 

Forschungsansätze einer dekonstruktiven Kindheitssoziologie verstehen Kindheit 
somit nicht als eine bestimmte strukturelle Lebensform (Qvortrup, 2009) oder als 
sozioökonomische Lebenslage (Joos, 2001). Ebenso wenig fassen sie unter Kind-
heit eine für Kinder spezifische Lebensweise und Art der Lebensführung (zur 
Übersicht objekttheoretischer Ansätze vgl. Kelle, 2009). Der Terminus Kindheit 
gewinnt stattdessen seine Bedeutung für Forschung als eine, im institutionalisier-
ten Lebenslauf verankerte diachrone Lebensphase, die eine spezifische, von Zeit 
und Raum abhängige Gestalt annimmt (etwa als pädagogisches Moratorium nach 
Zinnecker, 2000), oder Kindheit manifestiert sich in einem gegenwartsdiagnosti-
schen Sinne als spezifische Form der Thematisierung von Kindern und der Le-
bensphase Kindheit als Diskurs (Kelle, 2009). Vor diesem Hintergrund wird es 
möglich, Kindheit nicht nur in Bezug auf das Objekt Kind zu verstehen, sondern 
Prozesse des Erkennens von Kindern als Kinder zu untersuchen und die soziokul-
turellen Prozesse zu verstehen, in denen sich diese Erkenntnisprozesse vollziehen. 
Somit wird es im Horizont einer dekonstruktiven Kindheitssoziologie möglich, 
Kindheit als ein kulturbedingtes und historisch variables Erkenntnismuster zu 
bestimmen – einem Muster, mit dem Kinder als Kinder und Repräsentanten von 
Kindheit allererst wahrgenommen werden können. 

3.2 Dekonstruktion von Kindheit in Politik und Recht: Ansätze einer dekon-
struktiven Soziologie der Kindheit  

Das folgende Kapitel greift zentrale Forschungsansätze auf, die sich einer dekon-
struktiven Soziologie der Kindheit zuordnen lassen. Die Auswahl dieser Arbeiten 
ergibt sich vor allem aufgrund der Bedeutung, die der Konstruktion von Kindheit 
durch Politik und durch regulierendes Recht eingeräumt wird. Dabei sind vor al-
lem zwei Forschungsansätze von entscheidender Bedeutung: zum einen das im 
angelsächsischen Sprachraum entwickelte Forschungsprogramm einer Cultural 
politics of childhood (James und James, 2004) sowie das kindheitssoziologische 
Forschungsprogramm einer wohlfahrtsstaatstheoretischen Kindheitsforschung



86

(Mierendorff, 2010). Zum einen zeigt eine Cultural politics of childhood auf, wie 
durch Politik und im Medium des Rechts Prozesse der Zuschreibung, Herstellung 
und Veränderung von Kindheit vollzogen werden. Die wohlfahrtsstaatstheoreti-
sche Kindheitsforschung zeigt darüber hinaus einen konzeptionellen Zugriff auf 
das Verhältnis von Wohlfahrtsstaat und Kindheit und verdeutlicht, wie durch 
Recht die Bedingungen von Kindheit reguliert werden. Im Anschluss an die Dar-
stellung dieser Forschungsansätze, werden drei Forschungsbeispiele aufgegriffen, 
welche die Konstruktion von Kindheit in politischen und rechtlichen Zusammen-
hängen veranschaulichen. 

Adrian L. James und Allison James gehören mit dem von ihnen entwickelten For-
schungsprogramm der Cultural politics of childhood zu den einflussreichen Ver-
tretern innerhalb der dekonstruktiven Ansätze der Kindheitssoziologie. Dieses 
Programm zielt auf die Verschränkung von handlungs- und strukturtheoretischen 
Ansätzen und hebt dabei auf die Gleichzeitigkeit einer strukturell einheitlichen 
Kindheit als kulturspezifische Lebensform von Kindern und der dennoch von 
Kindern handlungspraktisch erfahrbaren Vielfalt gelebter Kindheiten ab. Für die 
programmatische Entwicklung der Social Studies of Childhood konstatieren A. 
James und A. L. James (2001, S. 27) die Relevanz der »twin recognition that 
childhood is, at one and the same time, common to all children but also fragment-
ed by the diversity of children’s everyday lives«. Vor allem in ihrer Veröffentli-
chung Constructing Childhood. Theory, Policy and Social Practice (A. James und 
James, 2004) haben sie dieses Programm entfaltet und wenden es auf die kindli-
chen Lebens- und Handlungsbereiche der Schule und der Familie sowie in Bezug 
auf Fragen kindlicher Gesundheit und Kriminalität in Großbritannien an (vgl. 
auch Blair, 2005; McNamee, James und James, 2005). Anhand dieser konkreten 
Bereiche verfolgen A. James und James (2004, S. 3) das Ziel, »to explore and 
explain how children’s behaviour and, consequently, their childhood social expe-
riences are shaped and controlled by adults«. Das Forschungsprogramm der cultu-
ral politics of childhood bezieht sich auf die Verschränkung eines gegebenen nati-
onalstaatlichen und kulturell geprägten Kontextes, die darin vollzogenen relevan-
ten Handlung- und Verhaltensweisen sowie die in diesem Kontext ablaufenden 
politischen Prozesse – eine Verschränkung in der sich die Herstellung von Kind-
heit auf kulturspezifische Weise und historisch variabel vollzieht (A. James und 
James, 2008, S. 37). 

Für das Verständnis des Konzepts der cultural politics of childhood ist dabei vor 
allem hervorzuheben, dass der Begriff politics21 auch, aber nicht ausschließlich 

21 Der Begriff Politics – im Englischen unterschieden von Polity und Policy – rekurriert auf »den 
politischen Prozess, das Interagieren und Verhandeln von Akteuren« (zur Abgrenzung der drei 
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auf politische Akteure wie etwa Regierungs- oder Parteienvertreter abhebt, son-
dern darüber hinaus die Perspektive öffnet für ein ganzes, politisch reguliertes 
Gemeinwesen und die darin befindlichen Akteure. So zeigen A. James und James 
(2004) diese Prozesse der politics eindrücklich an konkreten, wenn auch extremen 
Beispielen auf. Die Ereignisse im Zusammenhang des Verschwindens zweier 
Kinder und der spätere Fund ihrer Leichen, stellt dabei ein äußerst tragisches Er-
eignis dar. An diesem wird deutlich, wie die Missachtung der von Erwachsenen 
ausgesprochenen Ge- und Verbote bezüglich des Verlassens der vertrauten Um-
gebung oder dem Folgen fremder Personen von Kindern, innerhalb der britischen 
Gesellschaft weitreichende Konsequenzen durch die im Anschluss daran politisch 
eingeführten Kontrollmechanismen für alle Kinder und die Formung von Kindheit 
haben. Einen besonderen Einfluss besitzen dabei auch die, der Einführung von 
Kontrollmechanismen vorangehenden Darstellungen, Einschätzungen und Dis-
kussionen der Geschehnisse in öffentlichen Medien und die dadurch mittranspor-
tierten Bilder und Vorstellungen von Kindern. Trotz der Außenseiterposition und 
Inaktivität von Kindern in politischen Aushandlungs- und Gestaltungsprozessen, 
sind Kinder dennoch keinesfalls frei von den sich daraus ergebenden Folgen. Im 
rechtlichen Status der Minderjährigen sind Kinder »not spared from (immediate 
and mediate) effects of political acts that adults perpetrate, whether this be in their 
interests or simply as bi-lateral ›damage‹ (…) of adult-centred agendas« (A. 
James und James, 2005, S. 3; Erg. u. Ausl. CH). 

Auch wenn die vorliegende Untersuchung keine direkte Umsetzung des Pro-
gramms der Cultural politics of childhood verfolgt, so bietet es dennoch zentrale 
konzeptionelle Anknüpfungspunkte, die für die Anschlussfähigkeit und Weiter-
entwicklung der vorliegenden Arbeit entscheidend sind. Dies betrifft unter ande-
rem Teilaspekte der ausgewiesenen Kernelemente des Ansatzes und der durch sie 
vollzogenen sozialen Konstitution von Kindheit. Das erste Kernelement rekurriert 
dabei auf die kulturspezifischen Bestimmungsfaktoren von Kindheit (cultural 
determinants of childhood), die abheben auf »the social status to which children 
are assigned, as well as the influences children themselves might have over their 
position as children during childhood in any society« (A. James und James, 2004, 
S. 6 f.; Hervorh. i. Orig.). Dieses erste Kernelement kann sich dabei in vielerlei 
Hinsicht konkretisieren. Dazu gehören die Beschaffenheit von Familien- und 
Haushaltsstrukturen, die Eigenschaften des Bildungs- und Erziehungssystems und 
die politischen und ökonomischen Bedingungen eines kulturellen Kontextes. Aber 
ebenso zählen dazu spezifische Vorstellungen über Erziehung, Gesundheit und 
Wohlbefinden von Kindern sowie die diskursiven Formen der Bestimmung des-

       
Begriffe Sauer, 2006, S. 142). Über die engere Definition des akademischen Faches der Politik-
wissenschaften hinaus, bedeutet politics im weitesten Sinne seines sprachlichen Gebrauchs »the 
activity through which people make, preserve and amend the general rules under which they live 
(and) (…) the study of this activity« (Heywood, 2000, S. 33; Erg. u. Ausl. CH). 
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sen, was Kinder in Gegenwart und Zukunft in dem jeweiligen Kontext repräsen-
tieren (A. James und James, 2004, S. 6). 

Das zweite Kernelement zur Untersuchung von cultural politics of childhood re-
kurriert auf die Frage wie die kulturellen Determinanten und Diskursformen von 
Kindheit sichtbar werden und weitreichende Geltung für Kinder und Kindheit 
erlangen. »Here, we shall argue, that the key mechanism is that of Law, broadly 
conceived of as processes of social ordering« (A. James und James, 2004, S. 7). In 
Bezug auf das zweite Kernelement geht es um die mit dem Anschein von Ge-
setzmäßigkeit auftretenden ›implizite Habitualisierung von Gewohnheiten‹ und 
›Routinisierung von Traditionen‹, die jedoch nicht nur im diffusen Alltagshandeln 
eingelagert sind, sondern ebenso ihren Ausdruck in der inhaltlichen Bestimmung 
von Politiken (social policies) finden. Darüber hinaus erfahren sie ihre explizite 
Definition und Kodierung in Regulierungen des Rechts. Entscheidend ist dabei, 
dass sich die kulturelle Konstitution von Kindheit nicht nur unmittelbar durch 
Sozialpolitik und Sozialgesetzgebung per se ausspricht, sondern ebenso die kultu-
rell gegebenen Selbstverständlichkeiten, ihre unausgesprochenen Gewohnheiten 
und Routinen des Wahrnehmens, Denkens und Handelns in Bezug auf Kinder und 
Kindheit, unterschwellig in Politik und Gesetzgebung einfließen. Die Konstitution 
von Kindheit erschließt sich somit nicht unmittelbar über konkrete legalistische 
Regulierungen, sondern über das diesen Regulierungen zugrundeliegende implizi-
te Wissen um Kinder und Kindheit als Teil der sozialen (und damit auch generati-
onalen) Ordnung. In diesem Sinne verstehen A. James und James (2001) an ande-
rer Stelle das Kindheitskonzept als ›kumulative Geschichte der Formulierung von 
Sozialpolitiken‹ und deren Gesetze und konstatieren dazu, 

(…) that law is a dynamic mechanism that articulates and mediates the relation-
ship between the individual and the state, between adults and children, between 
adulthood and childhood, between the common and the diverse, and between so-
cial policies and social practices, while also providing the continuities between 
pasts, presents, and futures. (S. 35) 

Gesetzliche Regelungen schaffen und erneuern soziale Ordnung und unterstellen 
die Vielfalt des Alltagslebens einem gemeinsamen Prinzip (A. James und A. L. 
James, 2001, S. 34). In diesem Sinne erfolgt im Modus der Sozialpolitik und der 
entsprechenden gesetzlichen Regelungen, die Verknüpfung von Kindheit und Er-
wachsensein als Teil der Sozialstruktur mit der Ebene des Alltagshandelns von 
Kindern und Erwachsenen. Dieses zweite Kernelement der Cultural politics of 
childhood lenkt somit die Aufmerksamkeit auf die staatliche Rolle der Regulie-
rung der kulturellen Determinanten und Diskursformen von Kindheit durch Sozi-
alpolitik, wie sie das Leben von Kindern umgibt und beeinflusst und wie sie 
Kindheit damit formt und strukturiert. In dieser Verschränkung von Sozialstruk-
tur, Sozialpolitik und sozialem Handeln ist die Konstitution und Herstellung von 
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Kindheit innerhalb eines politischen Gemeinwesens und seinen Akteuren zu sehen 
(politics im weitesten Sinne). Dennoch ist diese Verschränkung zentraler Gegen-
stand politischer Gestaltung, der darin sich ausdrückenden und gültigen Interessen 
und Überzeugungen sowie ihrer konkreten legislativen Durchsetzung (A. James 
und James, 2004, S. 7). Auch wenn der angelsächsische Begriff und das Ver-
ständnis von politics den Blick auch auf andere relevante Akteure und deren Bei-
trag zur Herstellung von Kindheit öffnet, so kommen den politischen Akteuren 
und der Sozialpolitik eines Nationalstaates aufgrund ihres Einflusses in der Ana-
lyse eine entscheidende Bedeutung zu. 

Als Teil eines umfassenden Forschungsprogramms geht die Konzeption zur Ana-
lyse von cultural politics of childhood mit ihrem dritten Kernelement weit über 
die Untersuchung struktureller und kultureller Determinanten von Kindheit, Dis-
kursformen zu Kindern und Kindheit sowie der sozialpolitischen und gesetzlichen 
Regulierung von Kindheit, hinaus. Das dritte Kernelement greift die Untersu-
chung der unmittelbaren Alltagserfahrung der beiden ersten Kernelemente durch 
Kinder selbst auf, vor allem aber die Einflussmöglichkeiten von Kindern gegen-
über den Bestimmungen, der Kontrolle, Erziehung und Sozialisation durch Er-
wachsene. In Bezug auf die vielfältigen kulturellen Determinanten, Prozesse sozi-
aler Ordnung und Kontrolle sowie den regulierenden Rahmenbedingungen von 
Kindheit durch Erwachsene, ist für A. James und James vor allem die Frage rele-
vant, inwiefern »children themselves can influence the form and direction these 
take. (…) A cultural politics of childhood thus engages with and tries to capture 
this important dimension of childhood« (A. James und James, 2004, S. 7 f.). Im 
Vordergrund stehen dabei jedoch vielmehr normative Fragen, wie Erwachsene 
gegenüber Kindern Möglichkeiten der Einflussnahme eröffnen oder verschließen, 
und weniger die Frage, welche Erfahrungen Kinder machen und welchen Einfluss 
sie ausüben. A. James und James rekurrieren hier auf ein Verständnis kindlicher 
Agency (vgl. auch A. James, 2009), das Kinder entsprechend den Prämissen der 
Kindheitssoziologie als eigenständige soziale Akteure sieht, mit dem jedoch der 
normative Anspruch der Handlungsbefähigung von Kindern einhergeht. 

Das Forschungsprogramm einer Cultural politics of childhood macht, neben der 
Ebene der Alltagserfahrungen von Kindern, auf die Relevanz der strukturellen 
und wohlfahrtspolitischen Beeinflussung der Bedingungen von Kindheit aufmerk-
sam. In struktureller Hinsicht geht es dabei vor allem um die gesellschaftliche 
Position von Kindern in der Relation von Familie und Schulsystem, vermittelt 
über ihren sozialen Status. Zudem zeigt sich die Formung von Kindheit durch 
sozialen und rechtlichen Gesetzmäßigkeiten. Diese manifestieren sich in Routinen 
und Gewohnheiten des Wahrnehmens und Denkens von Kindern sowie in öffent-
lichen Thematisierungen und Diskursen über Kinder, die auch in politische Pro-
zesse der Gesetzgebung einfließen und zugleich die Relation zwischen Kindern 
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und Erwachsenen konstituieren. Entscheidend für die Formung und Veränderung 
von Kindheit sind dabei »changes in ways of thinking about children – about what 
they need, what they represent and what they will become« (James und James, 
2005, S. 4). Kognitive Konstruktionsprozesse sind somit entscheidend für die 
Konstitution von Kindheit im Sinne der Cultural Politics of Childhood. 

Innerhalb der deutschsprachigen Kindheitssoziologie hat sich mit der Studie 
»Kindheit und Wohlfahrtsstaat« von Johanna Mierendorff (2010) zudem eine de- 
respektive rekonstruktive Forschung herausgebildet und etabliert, die in Anleh-
nung an eine soziologische Politikforschung das Strukturmuster moderner Kind-
heit in seiner Herausbildung und seinem Wandel im westdeutschen Teil der Bun-
desrepublik untersucht. Gegenstand sind dabei die rechtlichen Regulierungen des 
Jugendrechts, des Jugendschutzes und der Jugendstrafe. Die historische Studie 
erstreckt sich über das gesamte 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart hinein und 
untersucht anhand der rechtlichen Regulierungen die Relevanz des deutschen 
Wohlfahrtsstaates für die Generalisierung und Ausweitung des modernen Kind-
heitsmusters in der fortschreitenden Verrechtlichung von Politik- und Handlungs-
feldern, die Kinder und Jugendliche betreffen. Als Reibungsfläche der Argumen-
tation dienen dabei vor allem die Thesen des Verschwindens der Kindheit (Neil 
Postman) sowie der – innerhalb der Wohlfahrtsstaatsforschung vorgetragenen – 
De-Familialisierung von Kindheit. 

Trotz der Einordnung der Arbeit in die Tradition einer soziologischen Politikfor-
schung, ist das Erkenntnisinteresse primär auf die Relation von Kindheit und 
Wohlfahrtsstaat gerichtet und verortet sich im disziplinären Kontext der New 
sociology of childhood (Mierendorff, 2010, S. 15 ff.). Von dort aus teilt die Arbeit 
die Prämissen der Kindheitssoziologie, die sich vor allem auf die soziale und kul-
turell Konstruktion und damit Kontingenz von Kindheit bezieht sowie die damit 
einhergehende Historizität und Veränderbarkeit von Kindheit. Ferner versteht sie 
Kindheit als Teil der generationalen Ordnung einer Gesellschaft, die in ihrer Ein-
heit die Gegenüberstellung von Kindern und Erwachsenen vornimmt und damit 
die relationale Bestimmung von Kindheit im Unterschied zum Erwachsensein 
erlaubt. Jenseits der Debatten darüber, ob es die eine einheitliche Form der Kind-
heit für alle Kinder gibt oder ob sich unterschiedliche, differentielle Kindheiten im 
Plural identifizieren lassen (vgl. hierzu Alanen, 2005; Qvortrup, 2009), fasst die 
Untersuchung der Relation von Kindheit und Wohlfahrtsstaat, Kindheit ebenso als 
gesellschaftliche Struktur, deren Spezifik sich in der Einheitlichkeit im Medium 
des Rechts, in Kommunikationsformen über Kinder oder in Selbstverständnissen 
von Kindereinrichtungen finden lässt (Mierendorff, 2010, S. 21). 
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Zentral für die Untersuchung ist vor dem kindheitssoziologischen Hintergrund das 
verwendete Verständnis von Kindheit. Im Mittelpunkt steht dabei das kulturelle 
Kindheitsmuster der Moderne respektive das Strukturmuster moderner Kindheit
(Mierendorff, 2010, S. 22 f.). Zentral für dieses Muster, das sich im Laufe des 20. 
Jahrhunderts als normatives Muster verfestigt, ist durch vier Dimensionen charak-
terisiert (Mierendorff, 2010, S. 23): Scholarisierung / Pädagogisierung, Familia-
lisierung, Institutionalisierte Altershierarchie und De-Kommodifizierung. Die 
Scholarisierung von Kindheit verweist auf die einschneidende Relevanz von 
Schule und schulischem Lernen, die Kindheit als Bildungsmoratorium (Zinnecker, 
2000), als »Schutz-, Schon- und Lernraum für alle Kinder« (Mierendorff, 2010, 
S. 25) jenseits von Erwerbsarbeit konstituiert. »Fortschreitende Scholarisierung 
war immer zugleich fortschreitende Pädagogisierung der Kindheit« (Mierendorff, 
2010, S. 26), die gegenwärtig verstärkt auch das Kindsein vor und außerhalb der 
Schule erfasst und sich in Formen des informellen und non-formalen Lernens in 
Familie, Freizeit und sozialpädagogischen Institutionen ausbreitet (vgl. auch 
BMFSFJ, 2005). Die Scholarisierung bestimmt im hohen Maße das Kindheits-
muster der Moderne, ist umfangreich gesetzlich geregelt, und zudem greift die 
Logik der Scholarisierung und Pädagogisierung von Kindheit über die Schule 
hinaus in andere Lebensbereiche von Kindern hinein (Mierendorff, 2010, S. 26). 
Das zweite entscheidende Merkmal der Familialisierung bezieht sich darauf, dass 
für das Kindsein die Privatsphäre der Familie der zentrale Bezugspunkt darstellt, 
der auch dann erhalten bleibt, wenn im wachsenden Maße außerfamiliale Erzie-
hungs- und Sozialisationsinstanzen wie Schule oder Kindertageseinrichtungen an 
Bedeutung gewinnen. Auch wenn Anzeichen einer »Erosion des Musters der Fa-
milialisierung« (Mierendorff, 2010, S. 30) auszumachen sind, die sich auf die 
Erosion des Familienmodells beziehen, nach dem die Hausfrau und Mutter sich 
ausschließlich Haushalt und Kindererziehung widmet, sieht Mierendorff (2010) 
dennoch den zentralen, ideellen und rechtlichen Bezugspunkt und die Primärver-
antwortung der Familie nicht in Frage gestellt (S. 31). 

Die Institutionalisierung einer hierarchischen Altersgradierung bezieht sich ferner 
auf die Bindung von rechtlichen Regulierungen an das Alter als zentrales, vor 
allem juristisches ›Maß‹ für Unterscheidungen in Bezug auf Rechte und Pflichten 
von Minderjährigen. »Kindheit ist kulturell, sozial und politisch als Phase der 
Minderjährigkeit konstruiert, die durch ausdifferenzierte Altersregeln genau be-
stimmt ist« (Mierendorff, 2010, S. 25). Die Bindung der gesetzlichen Schulpflicht 
an ein bestimmtes juristisches Alter ist wohl das prominenteste Beispiel. Als wei-
teres und innovatives Charakteristikum des modernen Kindheitsmusters sieht 
Mierendorff (2010) mit Esping-Andersen zudem die De-Kommodifizierung von 
Kindheit, worunter die Unabhängigkeit von Kindern vom Arbeitsmarkt respektive 
ihre Abhängigkeit von Eltern und dem Wohlfahrtsstaat gefasst werden. Die öko-
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nomische Abhängigkeit von Kindern macht sie »im umfassenden Sinne zu Sozial-
leistungsempfänger« (Mierendorff, 2010, S. 28), die neben den materiellen 
Grundlagen des Familienhaushalts ebenso auf öffentliche und sozialstaatliche 
Leistungen angewiesen sind. 

Zentral für die Studie von Mierendorff (2010, S. 60 f.) ist dabei die Verknüpfung 
des modernen Kulturmusters Kindheit mit den Motiven und Maßnahmen des mo-
dernen – im deutschen Fall konservativ-korporatistischen – Wohlfahrtsstaates. 
Die Konzeption des Wohlfahrtsstaates, seines Programms und seiner Wohlfahrts-
staatlichkeit besteht in dieser Studie darin, dass er nicht Kindheit an sich, sondern 
die Bedingungen von Kindheit in ihrer Gesamtheit beeinflusst. Es sind demnach 
nicht einzelne Kinder betreffende Handlungsfelder wie Betreuung, Erziehung, 
Bildung, Hilfe, Schutz oder Sanktionen von Kindern, in denen der Wohlfahrts-
staat selektiv Bezug auf Kindheit nimmt. Stattdessen ist es »die Reproduktion von 
Kindheit oder besser der gesellschaftlichen, kulturellen wie politischen Bedingun-
gen ihrer Reproduktion, die strukturelle Herausforderung für alle die Politiken 
ist, die Kindheit und deren Ausgestaltung berühren« (Mierendorff, 2010, S. 61; 
Hervorh. i. Orig.). Das primäre Interesse des Wohlfahrtsstaates besteht in der Si-
cherung der Ordnung der Gesellschaft und ihrem Wirtschaftssystem (Mierendorff, 
2010, S. 60). Prämisse für diese Ordnung – so Mierendorff – ist in der Aufrecht-
erhaltung der generationalen Ordnung, der wohlfahrtsstaatlichen Ordnungsleis-
tung und Relationierung zwischen der Erwachsenen- und Kindergeneration zu 
sehen. Auf diesem Wege wird die Sicherung der generationalen Ordnung implizit 
zur Intention der Regulierung und Steuerung des Wohlfahrtsstaates. Die Heraus-
forderungen des Wohlfahrtsstaates, um diese Ordnungsleistung über politische 
Steuerungs- und Regulierungsmechanismen zu vollbringen und die generationale, 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Ordnung zu sichern, besteht dabei in vier 
zentralen Bereichen: dem »Erhalt des Vitalvermögens, der Grundlegung zentraler 
Orientierungen, der Förderung von zukünftiger Arbeitskraft und Elternschaft so-
wie der Regulierung der Zahl der zukünftigen Arbeitskräfte und Eltern« (Mieren-
dorff, 2010, S. 63–64). 

Diese wohlfahrtsstaatstheoretische Kindheitsforschung fokussiert den engen Zu-
sammenhang, die Wechselbeziehung und Relation, zwischen Staat und Kindheit. 
Die Studie fokussiert die entscheidende Relevanz rechtlicher Regulierungen, die 
Kinder und Jugendliche betreffen sowie deren Auswirkungen auf das Muster mo-
derner Kindheit. Die Charakterisierung dieses Musters macht dabei auf zentrale 
Dimensionen von Kindheit aufmerksam, die nicht nur die Relation von Wohl-
fahrtsstaat und Kindheit hervorheben, sondern auch die Gestaltung der Bedingun-
gen von Kindheit in der Relation etwa zur Familie oder zum Arbeitsmarkt. Für die 
Generalisierung des Kindheitsmusters der Bundesrepublik Deutschland tritt dabei 
vor allem die Aufrechterhaltung des Bezugs zur familialen Privatsphäre hervor 
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sowie die Distanz und Unabhängigkeit zum Arbeitsmarkt, indem Kindheit grund-
sätzlich in ihrer Marktunabhängigkeit betont wird. Die Studie richtet den Blick 
auf rechtliche Regulierungen, die explizit auf Kinder und Jugendliche rekurrieren 
und deren rechtlichen Status betreffen. Die Gestaltung der Relation von Wohl-
fahrtsstaat und Kindheit hat dabei stets explizit Kinder vor Augen. 

Die weitere Erörterung fokussiert, vor dem Hintergrund der beiden Forschungsan-
sätze der Cultural politics of childhood sowie der wohlfahrtsstaatstheoretischen 
Kindheitsforschung, nun den thematischen Bereich, in dem die Problemstellung 
der Betreuung von Kindern (siehe Kap. 1) im Horizont politischer Diskurse sowie 
rechtlicher Regulierungen untersucht wird. Hierzu werden drei exemplarische 
Forschungsarbeiten herangezogen, in denen mit der Perspektive auf Politik und 
Recht die Betreuung von Kindern im Horizont dekonstruktiver Ansätze der Kind-
heitssoziologie untersucht werden. Dazu wird zunächst die angelsächsische For-
schung zur Dekonstruktion früher Kindheit aufgegriffen, wie sie mit der For-
schungsperspektive der Cultural politics of childhood den Bereich frühkindlicher 
Betreuung und Erziehung (Early childhood care and education) untersucht. Im 
Anschluss daran richtet die Erörterung ihren Blick auf entsprechende Forschung 
in Deutschland, die anschlussfähig ist an das angelsächsische Forschungspro-
gramm und eine Rekonstruktion von Kindheitsbildern in politischen Dokumenten 
zur frühkindlichen Betreuung, Erziehung und Bildung vollzieht. Innerhalb des 
Forschungsansatzes der wohlfahrtsstaatstheoretischen Kindheitsforschung und der 
in ihr fokussierten Relation von Wohlfahrtsstaat und Kindheit, wird dann ab-
schließend der Teilbereich rechtlicher Regulierungen der Kindertagesbetreuung in 
der Bundesrepublik Deutschland aufgegriffen. 

3.2.1 Politisch konstruierte Kindheit der Early childhood care and education 

Allison James (2008) hat als Mitbegründerin des Forschungsprogramms der De-
konstruktion von cultural politics of childhood (A. James und James, 2004) diese 
theoretische Perspektive auch auf den frühkindlichen und frühpädagogisch ge-
rahmten Bereich in Großbritannien übertragen und ihn im Sinne von cultural poli-
tics of early childhood education spezifiziert. Dieser Beitrag ist vor allem deswe-
gen relevant, weil er die Diversität des britischen Betreuungssystems in den Zu-
sammenhang mit der multiperspektivischen Konstruktion von ›guter‹ Kindheit 
stellt. Die Diversität des britischen Betreuungssystems verweist auf die markante 
Besonderheit nationaler Systemkonfigurationen der Kindertagesbetreuung und 
vorschulischen Erziehung. In Großbritannien existieren einerseits staatliche An-
gebote wie nursery schools, nursery classes oder reception classes sowie anderer-
seits private Angebote wie play groups bzw. preschools, private nurseries bzw. 
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prep schools, private day nurseries oder child minders. Darüber hinaus weist der 
Beitrag von A. James (2008) in den diversen Organisationsformen von childcare
unterschiedliche rekonstruierbare Handlungslogiken aus, die zwischen Konzepten 
von care, education und schooling liegen. In Bezug auf den angelsächsischen 
Kontext sind diese Handlungslogiken als betreuen, erziehen und unterrichten zu 
übersetzen, die den unterschiedlichen Organisationsformen für Kinder zugrunde 
liegen. Die Diskussion von A. James (2008) steht dabei im Horizont von briti-
schen Regierungsplänen, ein integriertes Angebot der Betreuung und Erziehung, 
aber auch der Familienunterstützung und der Gesundheitsversorgung in der orga-
nisatorischen Form von Children’s Centres (im Deutschen würde man von Kin-
derhäusern sprechen) einzuführen, die die bestehenden Organisationsformen ablö-
sen sollen. Dabei handelt es sich um den weiterführenden Ausbau der internatio-
nal bekannten britischen Excellence Centres. Allerdings scheint die Umsetzung 
dieser ambitionierten Pläne den damit gesteckten Zielen zum weitreichenden 
Ausbau zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beitrags noch drastisch hinterher 
zu hängen (A. James, 2008, para. 1). 

Der Beitrag folgt dabei der These, dass der bestehenden spezifisch nationalen 
Konzeption und Gestaltung der Kleinkindbetreuung (childcare) die Problematisie-
rung vorangehen muss, welche Vorstellungen und Konstruktionen vom Kind und 
von Kindheit sich in den jeweiligen angebotenen Dienstleistungen bzw. Organisa-
tionsformen ausdrücken und manifestieren (A. James, 2008, para. 3). Während 
dieser Zusammenhang auch für die konkrete praktische Gestaltung frühpädagogi-
scher Settings fruchtbar gemacht wird (etwa zum Bild des Kindes und des 
Pädagogen als Ko-Konstrukteure von Wissen im Sinne eines pädagogischen 
Programms, vgl. auch Dahlberg, 2010), so verfolgt der Beitrag von A. James 
(2008) eine kritisch-dekonstruktive Vorgehensweise der bestehenden, vor allem 
politisch forcierten Gestaltung dieser Settings. Demnach ist die Frage nach den 
Vorstellungen über die Art und Weise der Kleinkindbetreuung in theoretischer 
Hinsicht zunächst gebunden an die Frage nach den damit transportierten Vorstel-
lungen über den zugeschriebenen »social status of children«, inwiefern damit zum 
Zweiten dieser zugeschriebene soziale Status »is expressed in the social order« 
und zum Dritten die Frage nach »children’s experiences of these processes and of 
the regulatory framework through which their status of ›child‹ is established« (A. 
James, 2008, para. 3).  

Im Sinne der cultural politics of childhood zielt die These darauf ab, wie Vorstel-
lungen von Kindern und Kindheit eingelassen sind in die jeweilige Politik und die 
daraus hervorgehende Gesetzgebung, die einerseits eine kulturspezifisch einheitli-
che Form von Kindheit voraussetzen und andererseits in ihren Auswirkungen die 
Erfahrungen von Kindern in ihrem gelebten Alltag unterschiedlich beeinflussen. 
Für das britische Betreuungssystem für bis zu fünfjährige Kinder betrachtet A. 



95

James (2008) dabei die variablen Konstruktionen ›guter‹ britischer Kindheiten im 
Horizont der genannten, im Betreuungssystem dominanten Konzepte von be-
treuen, erziehen und unterrichten. Diese Auseinandersetzung zeigt dabei auf, dass 
»the status of ›child‹ is realized as either an object of familial socialization, social 
control or educative training« (A. James, 2008, para. 5). Die familiale Sozialisati-
on durch Betreuung, die Mechanismen sozialer Kontrolle durch Erziehung sowie 
die Ausbildung von Kindern durch Unterrichtung stellen dabei unterschiedliche 
Handlungslogiken der sozialen Ordnung dar, die auf eine unterschiedliche Art und 
Weise Erfahrungen von Kindern in dem jeweils gegebenen Kontext bestimmen 
und strukturieren (A. James, 2008, para 5). 

In einem weiteren Beitrag überträgt James (2011) die Untersuchung ausschließ-
lich auf die englischen Nursery Schools, im Besonderen auf den Zusammenhang 
des Konzepts der ›Kindzentriertheit‹ (child-centredness) und daran gebundene 
Vorstellungen vom Kind und von Kindheit in der englischen Bildungspolitik. 
Über die Kindheitskonzeptionen der Politik hinaus, verfolgt der Beitrag den An-
spruch, die Auswirkungen dieser Konzeptionen auf das Kinderleben abzuschät-
zen, auch wenn dieser empirisch nicht ausgewiesen werden kann. Mit Jenks 
(1996/2005) macht der Beitrag darauf aufmerksam, dass Kinder stets die gesell-
schaftliche Zukunft repräsentieren, dass »the state’s interests in children is always 
about the nation’s future« (A. James, 2011, S. 111). Allerdings ist diese Feststel-
lung für die frühe Kindheit insofern zu differenzieren, indem es zu fragen gilt wie 
der Staat die Zukunft projektiert; in Bezug auf die Einführung eines Foundation 
Stage Curriculum zeigt sich, dass sich diese Projektion vor allem in staatlicher 
Besorgnis um die Zukunft ausdrückt und Kinder die Zukunftsbefürchtungen in 
Bezug auf mangelnde zu erwartende biografische Sicherheiten in der Gegenwart 
zu tragen haben (A. James, 2011, S. 111 f.). Hier tritt die Ambivalenz einer natu-
ralisierten und als selbstverständlich genutzten Rhetorik der Kindzentriertheit in 
den Vordergrund, die weniger im eigentlichen Sinne den kindlichen Bedürfnissen 
gerecht wird als vielmehr auf die langfristigen Erfordernisse des Staates gerichtet 
ist (A. James, 2011, S. 114).  

Auch wenn sprachlich kaum eindeutiger das Kind im Fokus zu stehen scheint, so 
lässt der Begriff dennoch interpretativen Spielraum darüber zu, was genau unter 
Kindzentriertheit zu verstehen ist und wie sie ausgestaltet wird. Die Rhetorik der 
Kindzentriertheit im politischen Diskurszusammenhang wird dabei im Rekurs auf 
Chung und Walsh (2000) im Hinblick auf typische und auch historisch relevante 
Subjektpositionen dekonstruiert, die in ihrer jeweiligen Bedeutung Kindern einen 
unterschiedlichen sozialen Status zuschreiben und unterschiedliche Interpretatio-
nen von ›Kindzentriertheit‹ erlauben. Die drei referierten Subjektpositionen lassen 
sich in Anlehnung an James (2011, S. 117–120) wie folgt skizzieren: Eine erste, 
die auf die Klassiker Friedrich Froebel und Jean-Jacques Rousseau zurückgeht 
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und welche die Eigenaktivität des Kindes betont (»The child as agent«, S. 117 f.); 
eine entwicklungspsychologisch verankerte, an der Entwicklung von Curricula 
orientierte individualistische Subjektposition, die in Europa auf Maria Montessori 
und in den USA auf John Dewey zurückgeht (»The child as an individual«, 
S. 118 f.); sowie eine dritte Subjektposition, in der die staatlichen Interessen die 
Interessen und Bedürfnisse von Kindern überwiegen und die durch staatliche Auf-
sicht und Kontrolle sowie durch Mess- und Begutachtungsverfahren die effiziente 
Entwicklung zum erwachsenen und (damit wirtschaftlich) effektiven Bürger im-
pliziert (»The child as future citizen«, S. 119 f.). 

In Bezug auf die konkrete politische Situation in England schließen sich diese 
Subjektpositionen jedoch nicht gegenseitig aus, sondern eröffnen ein Kontinuum, 
in dem Schwerpunktverlagerungen bestimmter Positionen erfolgen, wie James 
(2011) anhand von Politikeraussagen in britischen Tageszeitungen aber auch an-
hand des besagten Basiscurriculum verdeutlicht. Der Beitrag kommt dabei zu fol-
gendem Schluss: »With its focus on outcomes and measurement, the Foundation 
Stage curriculum, in both its design and its delivery, threatens to leave little room 
for the agentic child« (A. James, 2011, S. 125). Damit wird jedoch weniger analy-
tisch argumentiert, als vielmehr eindeutig eine normative Bewertung der ersten 
Subjektposition (»The child as agent«) zum Ausdruck gebracht, in der diese ge-
genüber der Orientierung am zukünftigen Bürger durch die Verschulung kindli-
chen Lernens an Bedeutung verliert. Die Einschätzung, dass die gegenwärtigen 
Bedürfnisse von Kindern durch die Zukunft als Erwachsene definiert werden, 
wird dann mit der irritierenden Aussage begleitet, dass in dieser zukunftsorientier-
ten Subjektposition »the child has little agency« (A. James, 2011, S. 120). Dieser 
normative Möglichkeitsbegriff kindlicher Handlungsfähigkeit (deren Herstellung 
als Aufgabe von Politik gesehen wird), unterstellt einen skalierbaren Begriff von 
mehr oder weniger Handlungsfähigkeit, kann aber andererseits keine Perspektive 
auf die Wirklichkeit kindlichen Handelns ausweisen, wie also Kinder in den ge-
gebenen Möglichkeiten und Grenzen, die ihnen zugeschriebene Position aufgrei-
fen und verarbeiten, etwa als Teil ihrer Kinderkultur oder ihres interpretativen 
Umgangs mit der Erwachsenenwelt und der ihnen zugeschriebenen Position. 

3.2.2 Politisch konstruierte Kindheit organisierter frühkindlicher Bildung 

Im Horizont einer primär dekonstruktiven Kindheitssoziologie und -forschung ist 
neben diesen angelsächsischen Arbeiten für die vorliegende Untersuchung dar-
über hinaus ein deutsches Forschungsprojekt von Relevanz, das im Mittelpunkt 
der weiteren Ausführungen stehen wird. Es handelt sich dabei um das Projekt 
»Leitbilder guter Kindheit und ungleiches Kinderleben« mit dem Akronym edu-
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care unter der Leitung von Tanja Betz.22 Dieses derzeit an der Universität Frank-
furt laufende Forschungsprojekt untersucht mit einem multiperspektivischen An-
satz die unterschiedlichen Sichtweisen relevanter Akteure respektive Gruppen von 
Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen im Feld der frühkindlichen Betreuung, 
Erziehung und Bildung und bezieht diese sowohl theoretisch als auch empirisch 
aufeinander. Zu den zentralen Akteuren gehören die Politik, das Fachpersonal in 
Kindertageseinrichtungen, das Lehrpersonal in Grundschulen sowie darüber hin-
aus Eltern und nicht zuletzt Kinder selbst. In dieser multiperspektivischen Be-
trachtung zielt das Projekt im Kern auf den Zusammenhang zwischen dominie-
renden, impliziten wie expliziten Vorstellungen und Leitbildern ›guter‹ Kindheit 
einerseits und der handlungspraktischen Ausgestaltung von bildungsbezogener 
Ungleichheit im Modus frühkindlicher Betreuung, Erziehung und Bildung im Le-
ben von Kindern andererseits. Von besonderem Interesse sind dabei die Variatio-
nen und Kontingenzen von Kindheitsbildern zwischen den unterschiedlichen Ak-
teursgruppen sowie die Konflikte, die daraus im Feld der frühkindlichen Betreu-
ung, Erziehung und Bildung entstehen, damit Ungleichheiten im Kinderleben er-
zeugen und reproduzieren (zu konfligierenden »Kindheitsprofilen« von 
Fachkräften und Eltern vor dem Hintergrund bildungspolitischer Diskurse vgl. 
Betz, 2010). 

Der theoretisch-konzeptionelle Zugang beruht dabei auf einer weitreichenden und 
vielfältigen Bezugnahme auf unterschiedliche Stränge der Kindheitsforschung, 
Bildungsforschung und Ungleichheitsforschung. Er führt damit eine sozialwissen-
schaftliche, empirische Forschung zu bildungsbedingten ungleichen Kindheiten 
fort, die im Horizont der Entwicklungen der sozialstrukturellen Sozialisationsfor-
schung steht und der darin wachsenden Bedeutung von Milieukonzepten in ihrer 
Vermittlung von sozialstruktureller Position und lebensweltlichen Settings 
(Grundmann u. a., 2006; Grundmann u. a., 2003). Diese Forschung greift zudem 
die theoretische Perspektive einer dekonstruktiven Kindheitssoziologie auf, wie 
sie unter anderem das Programm der Cultural politics of childhood repräsentiert 
(A. James und James, 2004). Sie weist somit auf mehreren Ebenen Momente der 
Bildungsungleichheit in Kindheit und im Kinderleben empirisch aus (Betz, 2008). 
Einer der deutlichsten empirischen Befunde besteht dabei in der Intersektionalität
von sozialer bzw. sozioökonomischer Herkunft sowie von ethnischer bzw. migra-
tionsbedingter Herkunft (Betz, 2011). Zudem stehen diese Arbeiten gleichsam im 
Zusammenhang einer ebenso dekonstruktiven Sicht auf die Forschungspraxis der 
Kindheitsforschung selbst, in denen die Konstruktionen bestimmter und idealisier-
ter Kindheiten sowohl auf konzeptioneller als auch auf methodischer Ebene von 
Survey-Erhebungen der Kindheitsforschung ausgewiesen und reflexiv eingeholt 
werden (Betz, 2009a). 

22 www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/we2/professionalisierung/Projekt_educare.html (28.09.2012). 
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Die Relevanz des Projektes educare ergibt sich für die Argumentation dieser Ar-
beit vor allem aus den laufenden Forschungsarbeiten sowie den bisherigen For-
schungsergebnissen zu politischen Leitbildern von Kindheit, die anschlussfähig 
sind an eine dekonstruktive Kindheitssoziologie und -forschung. Dabei stand bis-
her in diesem Projektzusammenhang in einer ersten Phase vor allem die Rekon-
struktion solcher politischen Leitbilder im Vordergrund, um von dort aus in weite-
ren anstehenden Projektphasen einerseits die Besonderheiten von familialen Be-
treuungsarrangements auf der Ebene des gesamten Bundesgebietes zu rekonstruie-
ren (de Moll und Betz, 2012), um sodann auf die empirische Ebene der Befragung 
von Fach- und Lehrkräften sowie von Eltern und Kindern einer ausgewählten 
Stichprobe zu wechseln (siehe Fußnote 19). Da für die vorliegende Untersuchung 
vordergründig die inzwischen abgeschlossenen Analysen zu politischen Leitbil-
dern von Bedeutung sind, werden diese Arbeiten im Folgenden eingehender be-
trachtet. 

In ihrem Beitrag »Die diskursanalytische Rekonstruktion von politischen Leitbil-
dern bildungsbezogener ›guter Kindheit‹«, der im Zusammenhang des vorgestell-
ten Projektes veröffentlicht wurde, gehen Bischoff und Betz (2011) zunächst auf 
die theoretischen, methodischen und methodologischen Grundlagen der relevan-
ten diskursanalytischen Rekonstruktion politischer Leitbilder ein und verdeutli-
chen die Vorgehensweise unter Bezug auf die entsprechende – wenn auch noch 
rudimentäre – diskursanalytische Forschung zu Kindheit und frühkindlicher Be-
treuung, Erziehung und Bildung an einem konkreten Materialbeispiel, dem 8. 
Migrationsbericht. Die Veröffentlichung von Bischoff und Betz (2011) hat dabei 
einen weitgehend grundlagentheoretischen und vorbereitenden Charakter für wei-
tere diskursanalytische Arbeiten innerhalb des Forschungsprojekts. Die Verwen-
dung des Begriffs der Rekonstruktion anstelle der Dekonstruktion ist in der hier 
referierten Studie dem gewählten methodischen, diskursanalytischen Vorgehen 
geschuldet. Der Beitrag steht im Zusammenhang mit solchen Arbeiten, die sich 
mit Kindheitsbildern insbesondere in Kinder- und Jugendberichten der Bundesre-
gierung auseinandersetzen und im Horizont des Ausbaus und der Expansion von 
Tageseinrichtungen für Kinder eine zunehmenden »De-Familialisierung und So-
zialpädagogisierung« von Kindheitsbildern konstatieren (Joos, 2006). 

Im Unterschied zu den erörterten britischen Arbeiten, wird für die Untersuchung 
von Bischoff und Betz (2011) deutlich, dass mit dem expliziten theoretischen 
Blick auf bildungsbezogene Ungleichheit, der besonderen deutschen Situation 
Rechnung getragen wird, indem der Untersuchungsfokus auf Leitbilder ›guter‹ 
und vor allem bildungsbezogener Kindheit gerichtet ist. Damit sind Leitbilder 
einer »Bildungskindheit in öffentlich verantworteten Institutionen« gemeint (Betz, 
2010, S. 123). Beim Bildungsbegriff handelt es sich jedoch um einen typisch 
deutschen Begriff, der somit auch die deutsche Diskussion um die frühkindliche 
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Betreuung, Erziehung und eben Bildung prägt. Bereits ein Blick auf die sprachli-
che Übersetzungspraxis in Bezug auf die internationale Diskussion kann diesen 
Zusammenhang indizieren, da der angelsächsische Ausdruck early childhood 
education and care (OECD, 2001, 2006) für Deutschland wie selbstverständlich 
in frühkindliche Betreuung, Erziehung und Bildung übersetzt und damit erweitert 
wird (vgl. auch BMFSFJ, 2005; BMFSFJ und DJI, 2004; OECD, 2004). In diesem 
Zusammenhang zeigt sich auch, wie der in der Besonderheit der deutschen Tradi-
tion stehende, semantisch weitgreifende Begriff der ›Bildung‹ (vgl. etwa für die 
humanistische Tradition Benner, 2003) im politischen Diskurs zur frühkindlichen
Bildung im Horizont einer sozialinvestiven Politik seine philosophischen Wurzeln 
zu verlieren scheint. Der Verlust geht zu Gunsten einer Ökonomisierung von Bil-
dung im Modus der sozialstaatlichen Investition in Humankapital (Klinkhammer, 
2010). Vor allem für Deutschland scheint die international keinesfalls selbstver-
ständliche Koppelung von ›Kindheit‹ und ›Bildung‹ (siehe die begriffliche 
Unterscheidung zwischen care, education und schooling bei A. James, 2008) im 
besonderen Maße nahe zu liegen, wie sie das Projekt educare in den Vordergrund 
seiner Untersuchung rückt. 

Im Projektzusammenhang von educare fragen Bischoff und Betz (2011) im Be-
sonderen nach der Rekonstruktion der »›offiziellen‹ Leitbilder ›guter‹ Kindheit« 
(S. 1) in politischen Dokumenten der Bundesrepublik sowie nach den damit ver-
bundenen »implizit und explizit enthaltenen Handlungsaufforderungen« (S. 2), 
mit denen die unterschiedlichen Akteure wie Fach- und Lehrkräfte, Eltern und 
Kinder adressiert werden. Darüber hinaus ist die Frage relevant, wie durch die als 
Norm zu verstehenden politischen Leitbilder die »außerfamiliale Förderung zur 
Reduzierung von Bildungsungleichheiten (…), (dennoch) Ungleichheiten erst mit 
erzeugt und verfestigt« (S. 2). Vor diesem Hintergrund richtet sich die Fragestel-
lung weiterführend auch darauf, wie durch politische Leitbilder das Leben von 
Kindern »strukturiert wird und Kindheiten sich verändern (sollen)« (S. 2, Erg. 
i. Orig.). Die auf diesem Wege zu eruierenden »Vorstellungen/Wissensbestände 
von ›guter‹ Kindheit« (S. 2) beruhen dabei auf den Prämissen, »dass die in den 
(politischen, CH) Dokumenten (d. i. Pläne, Programme, Berichte, CH) erzeugten 
Annahmen, Strategien und Maßnahmen einen weitreichenden Einfluss auf bil-
dungspolitische Veränderungen und die Ausgestaltung der öffentlich verantworte-
ten (Früh-) Erziehung/Bildung haben, also soziale Prozesse aktiv mitgestalten« 
(S. 2), und darüber hinaus auch »Einfluss auf die Strukturierung der Vorstellun-
gen, Haltungen und Praktiken der sozialen Akteure« (S. 2) ausüben.

Mit diesem angenommenen Konnex zwischen verbreiteten politischen Leitbildern 
von Kindheit, vor allem in Bezug auf Bildung einerseits und der Handlungsebene 
von Akteuren andererseits, ist diese rekonstruktive Untersuchung auf einer Linie 
mit anderen Diskurs- und Rhetorikanalysen, die ebenfalls auf die Vermittlung 
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zwischen diskursiver und handlungspraktischer Ebene abheben. So konstatiert 
auch Lange (2010), dass in Gegenwartsgesellschaften Expertenwissen und Dis-
kursformen »in das Alltagsleben (eindringen) und (…) in empirisch zu ermitteln-
dem Ausmaß die Lebensführung von Erwachsenen und vermittelt über diese auch 
diejenigen von Kindern und Jugendlichen (gestalten)« (S. 93; Ausl. u. Erg. CH). 
Die diskursive Ebene von Leitbildern, etwa in Wissenschaft, Politik oder auch 
Fachpraxis, ist demnach keine isolierte kognitive Welt für sich, sondern hat deut-
liche und merkliche Implikationen für konkretes Handeln in sozialer Praxis. 

Die Untersuchung zur Rekonstruktion des konstruierten, im politischen Diskurs 
eingelagerten Wissens in der Form politischer Pläne, Programme und Berichte am 
Beispiel des 8. Migrationsberichts von Bischoff und Betz (2011), kommt in Bezug 
auf die auch handlungspraktisch relevante politische Konstruktion ›bildungsbezo-
gener Kindheit‹ zu dem zentralen, wenn auch noch vorläufigen Ergebnis, dass es 
vor allem die Handlungsebene und hier im Besondern die Eltern sind, durch die 
auf die Probleme der Gerechtigkeit der Chancen im Bildungssystem problemlö-
send reagiert werden soll (S. 44). Damit sind vor allem Aufforderungen verbun-
den, Kinder stärker dem vorschulischen System der frühkindlichen Betreuung, 
Erziehung und Bildung als Lösung bildungssystembezogener Probleme zuzufüh-
ren. Überspitzt formuliert ließe sich das Ergebnis damit auf die ambivalente Aus-
sage komprimieren, dass die bekannten und empirisch ausgewiesenen Probleme 
im Bildungssystem (Reproduktion von Ungleichheit), wiederum durch das Bil-
dungssystem lösbar zu sein scheinen. Eine besondere Relevanz kommt dabei der 
organisierten frühkindlichen Betreuung, Erziehung und Bildung zu, als ange-
nommenes – wenn auch administrativ der Kinder- und Jugendhilfe zugeordnetes 
und nach wie vor nicht vollständig integriertes – Teilsystem des Bildungswesens. 
Ein weiteres zentrales Ergebnis bezieht sich auf die spezifisch defizitäre Kon-
struktion der Gruppe von Migranten als »Problemgruppe in Opposition zu einer 
›Normalgesellschaft‹ ohne Migrationshintergrund« (Bischoff und Betz, 2011, S. 
44). Allerdings muss hier erneut darauf hingewiesen werden, dass das vorgeführte 
exemplarische Material sich im Besonderen auf Fragen der Migration richtet (sie-
he oben) und damit für den weiteren Verlauf des Forschungsprojektes zunächst 
einen vorläufig selektiven Zugang verfolgt. 

Im Kontext des Projektes educare ist im Anschluss an Bischoff und Betz (2011) 
die weiterführende diskursanalytische Untersuchung »Bilder ›guter Kindheit‹ in 
Regierungsdokumenten« von Maeße (2011) von zentraler Bedeutung. Die Unter-
suchung greift dabei die dargelegten Fragestellungen zu ›offiziellen‹ Leitbildern, 
der Adressierung von Akteuren oder der Normierung und Strukturierung des Kin-
derlebens von Bischoff und Betz auf. Die Untersuchung von Maeße (2011) führt 
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in der Projektphase der Rekonstruktion politischer Leitbilder die zentralen Ergeb-
nisse auf der Grundlage umfassender und einschlägiger politischer Veröffentli-
chungen wie Berichte, Pläne, Programme oder Beschlüsse des Bildungs-, Fami-
lien-, Sozial-, Integrations-, Kinder- und Jugendressort der Bundesrepublik 
Deutschland zusammen und komprimiert sie auf typische Diskursmuster.23 Diese 
typischen Muster drücken dabei spezifische Erwartungshaltungen gegenüber Kin-
dern aus, etwa in Bezug auf Kompetenzerwerb oder gesellschaftliche Integration, 
verwenden unterschiedliche Termini, um Kinder im jeweils spezifischen Diskurs 
sichtbar zu machen, etwa als Schulabsolventen oder als Teilnehmer in der Kinder-
tagesbetreuung, oder bringen Kinder in einen Zusammenhang mit »sozialen Prob-
lemen« wie etwa Armut oder Migration (Maeße, 2011, S. 2). Anhand der politi-
schen Dokumente lassen sich dabei fünf Diskurstypen extrahieren, die sich durch 
unterschiedliche Quellen des Wissens, der durch den Diskurs adressierten Perso-
nen (auch Eltern und Fachkräfte), der verwendeten zentralen Begrifflichkeiten 
und die in ihnen enthaltenen Weltbilder charakterisieren lassen (S. 3). Diese Cha-
rakterisierung der Diskurstypen erfolgt nach Maeße (2011, S. 3–6) wie in der fol-
genden Skizze dargestellt: 

Der modernisierungs- und sozialisationstheoretische »Kompetenzdiskurs« ist 
stark durch pädagogische und psychologische Expertisen fundiert. In ihm do-
miniert das »kompetente Kind« als Leitbild ›guter Kindheit‹, einem Kind, das 
sich in vielfältigen Settings und Prozessen der ›Betreuung‹, ›Erziehung‹ und 
›Bildung‹ umfangreiche personale, soziale und fachliche Kompetenzen aneig-
net.
Gegenüber dem Kompetenzdiskurs scheinbar ambivalent und unterlegen ver-
hält sich der »traditionelle Familiendiskurs«, in dem weniger ein Experten- als 
vielmehr ein alltägliches Wissen von emotionalen reziproken Beziehungen 
vorherrscht. In diesem Diskurs manifestiert sich eine Imagination des »wohl-
behüteten oder glücklichen Kindes«, geleitet durch ein »romantisches Welt-
bild« der Gemeinschaft von Familienmitgliedern und Akteuren im sozialen 
Nahraum von Familien. 
Der auf einem kulturellen Differenzwissen der allochthonen (›wir‹) und au-
tochthonen (›sie‹) Bevölkerung, ihrer Herkunft und Sprache basierender »In-
tegrationsdiskurs«, bringt eine ›ideale‹ und ›gute‹ Kindheit‹ des »integrierten 
Kindes« zum Vorschein. Besonders augenfällig in diesem Diskurs ist dabei 
die Gleichsetzung der unterschiedlichen Begrifflichkeiten von ›Integration‹ 
und ›Bildung‹ im Sinne einer ›Integration durch Bildung‹. 

23 Als exemplarische Dokumente sind etwa zu nennen: Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung von 2008, der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht von 2005, der Siebte Famili-
enbericht von 2006 oder der Bildungsbericht »Bildung in Deutschland« von 2010, der Nationale 
Integrationsplan von 2007 oder der Gemeinsame Rahmen der Länder für die frühe Bildung in 
Kindertageseinrichtungen von 2004. 
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Ein sozialstrukturell-analytisches Expertenwissen promoviert einen »Armuts-
diskurs« und befördert die Idealvorstellung eines »wohlhabenden Kindes« 
bzw. eines Kindes »wohlhabender Eltern«, das sich im Diskurs ex negativo
und in Kontrast zu den Vorstellungen vom »armen Kind« bzw. dem »Kind aus 
bildungsfernen Schichten« ergibt. Das zugrundeliegende Weltbild stützt sich 
auf die Annahme der Möglichkeit, Armutsverhältnisse und sozioökonomische 
Ungleichheit durch Bildung bearbeiten zu können. 
Überaus interessant ist die Feststellung eines, die Bedingungen ›guter‹ Kind-
heit quantifizierenden »Statistikdiskurses« und dessen Erzeugung des »mess-
baren Kindes«. Das den Diskurs steuernde Wissen ist dabei vor allem demo-
grafischer, bildungsökonomischer und sozialstruktureller Art. Statistische 
Quantifizierungen werden demnach nicht als selbstverständliche Wahrheits-
aussagen verstanden, sondern als kontingente Formen der Herstellung eines 
Wissens über Kindheit, etwa in Bezug auf die Entwicklung der Betreuungs-
plätze oder der Inanspruchnahme organisierter Betreuung, Erziehung und Bil-
dung. Darüber hinaus besitzt dieser Diskurs eine Bedeutung in seinen »symbi-
otischen Beziehungen« zu den anderen Diskurstypen, der auf den unterstellten 
indikativen Wahrheitsgehalt statistischer Aussagen, der Messbarkeit und der 
Möglichkeit der Zukunftsprojektion von Phänomenen anderer Diskurstypen 
zurückführbar ist. 

Im Horizont des Ziels der Herausarbeitung von Leitbildern einer politischen ›gu-
ten‹ und bildungsbezogenen Kindheit, bestimmen und formen diese fünf Dis-
kursmuster den allgemeinen und übergeordneten Diskurs zu ›Bildung‹ und ›Kind-
heit‹ in den zur Untersuchung stehenden politischen Dokumenten. Maeße (2011, 
S. 35) fasst auf dieser Feststellung aufbauend die zentralen Charakteristika wie 
folgt zusammen: 

Der Kompetenzdiskurs ist (…) zukunftsorientiert, agiert souverän mit (…) legi-
timen Expertenwissen und ist (…) dominant. Der Familiendiskurs ist hysterisch, 
bezieht seine Legitimität aus diskursiver Subjektivität und ist defensiv. Der In-
tegrationsdiskurs ist offensiv und aktiv. Der Armutsdiskurs ist fatalistisch und 
passiv.

Die konkreten Ergebnisse der darin sich ausdrückenden Idealbilder von Kindern 
sind jedoch aufgrund der Vielfalt der Dokumente und der Ambivalenzen zwischen 
den Diskursen nicht eindeutig, erlauben jedoch eine prägnante und eindrückliche, 
wenn auch optionale Verdichtung der Ergebnisse auf vier alternative Formen von 
Kindheit: das »bürgerliche Kind von weißen Akademikereltern«, das »Hartz IV-
Kind der städtischen Ghettos«, das »katholische Kind vom Lande« und das »neo-
liberale Kind«, das sich ausnahmslos über Leistung und gelungene Integration in 
die Gesellschaft definiert (Maeße, 2011, S. 37). Darüber hinaus ist auch für die 
Untersuchung von Maeße auf die zentrale Bedeutsamkeit des Bildungsbegriffs in 
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den ausgewählten Diskursformationen hinzuweisen. Neben der quantifizierenden 
Darstellbarkeit von ›Bildung‹ in einem Statistikdiskurs, sind die im Kompetenz-
diskurs zu Tage tretende Relevanz von Bildungsprozessen auch das Mittel zur 
Bekämpfung gesellschaftlicher Probleme wie Armut oder ›misslungener‹ Integra-
tion.

3.2.3 Politisch konstruierte Kindheit jugendrechtlicher Regulierungen
der Kindertagesbetreuung 

Anders als die Forschung zu Kindheit als Diskurs und deren Explikation von Vor-
stellungen und Leitbildern von Kindheit, richtet die Forschung zur wohlfahrts-
staatstheoretischen Kindheitsforschung den Blick auf Kindheit als kulturelles und 
strukturelle Muster und fragt nach der Relevanz des Wohlfahrtsstaates für die Ge-
staltung und Veränderung der Bedingungen von Kindheit in der Moderne. Die 
soziologische Politikforschung zum modernen Kindheitsmuster in rechtlichen, auf 
Wohlfahrtsstaatlichkeit bezogenen Regulierungen von Mierendorff (2010) um-
fasst einen weit gefassten Rechtsbereich, der sich auf das Recht zur Kinder- und 
Jugendhilfe, aber auch auf den Jugendschutz und die Jugendstrafe bezieht. Zur 
weiteren Diskussion wird vor dem Hintergrund der Fragestellung der vorliegen-
den Untersuchung, auf die zentralen Ergebnisse der Studie von Mierendorff ein-
gegangen, die sich auf den Teilbereich der rechtlichen Regulierung der Kinderta-
gesbetreuung außerhalb von Privathaushalt und Schulsystem beziehen, wie sie in 
Deutschland Gegenstand des Achten Sozialgesetzbuches respektive des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes ist (vor 1990 Jugendwohlfahrtsgesetz). 

Die Untersuchung unterscheidet dabei zwischen den rechtlich erzeugten Vorstel-
lungen von Aufgabe und Funktion der Kindertagesbetreuung einerseits sowie der 
Konsequenzen, die sich für das Muster moderner Kindheit ergeben. Für die Vor-
stellungen der Kindertagesbetreuung, wie sie in rechtlichen Regulierungen für das 
20. Jahrhundert im (Reichs-) Jugendwohlfahrtsgesetz und ab 1990 im Kinder- und 
Jugendhilfegesetz zum Ausdruck kommen, zeigt sich dabei eine Entwicklung von 
einer Maßnahme der Nothilfe für sozioökonomisch schwach gestellte Familien 
hin zu einem weitreichenden Normalangebot der Betreuung und Bildung von 
Vorschulkindern (vgl. in Bezug auf die quantitative Entwicklung Rauschenbach, 
2010). Diese Entwicklung des Wandels der Vorstellung zeigt sich im veränderten  

… Bild (der Tagesbetreuung für Drei- bis Sechsjährige) einer der Familie nach-
geordneten erzieherischen Versorgung im Falle des Ausfalls von Betreuung und 
Erziehung hin zum Bild … als eigenständigem und vor allem notwendigen Bil-
dungsangebot in der frühen Kindheit – ein Angebot, das in professionellen Set-
tings stattfindet, die nicht von der Familie herstellbar sind« (Mierendorff, 2010, 
S. 145; Erg. CH). 
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Die Kindertagesbetreuung und ihre zugeschriebenen Aufgaben der Erziehung und 
Bildung, erreichen dabei in Bezug auf Kindheit den Status der Normalität – ver-
gleichbar der Bedeutung der Schule. Diese Norm der vorschulischen und außer-
familialen Erziehung und Bildung im Kindesalter ist jedoch »bisher nicht im Sin-
ne der Schulpflicht formuliert, sondern umgekehrt (seit 1996) als individueller 
Rechtsanspruch des Kindes« (Mierendorff, 2010, S. 145; Hervorh. i. Orig.), auch 
wenn dieses Recht stellvertretend für das Kind von den Eltern wahrgenommen 
werden muss. 

In Bezug auf das Muster moderner Kindheit und seine zentralen Charakteristika 
(siehe Kap. 3.2), diskutiert Mierendorff diese Entwicklungen der Normsetzung 
der Kindertagesbetreuung – insbesondere des deutschen Kindergartens – im Hori-
zont von prominenten Thesen, die sich auf die Entwicklung des bundesrepublika-
nischen Wohlfahrtsstaates beziehen. Im Vordergrund stehen dabei die Familiali-
sierung und Scholarisierung von Kindheit. In den Hintergrund treten die De-
Kommodifizierung von Kindheit und ihre institutionalisierte Altershierarchie,
obwohl mit dem Bedeutungszuwachs von öffentlicher Tagesbetreuung Kinder 
verstärkt zu sozialstaatlichen Leistungsempfängern werden und mit dem Rechts-
anspruch auf einen Kindergartenplatz die Grenze durch das juristische Alter von 
drei Jahren verfestigt wird. 

In Bezug auf die Relevanz der Familie stellt sich Mierendorff unter Berücksichti-
gung des Kindheitsmusters gegen die Einschätzung, dass die Auslagerung von 
Aufgaben der Betreuung und Erziehung aus dem familialen Zusammenhang zu 
einer De-Familialisierung führt (Mierendorff, 2010, S. 145; vgl. Ostner, 2008). 
Die Feststellung, dass die Letztverantwortung der Eltern im rechtlichen Sinne 
nicht aufgehoben wird und ihnen nach wie vor – trotz der Normalität des Kinder-
gartens – die Entscheidung für oder gegen einen Besuch einer Tageseinrichtung 
obliegt, bindet Mierendorff (2010) stattdessen an eine Interpretation, die sich auf 
die »Neujustierung des Verhältnisses zwischen Familie und Staat« (Mierendorff, 
2010, S. 145; vgl. hierzu auch Joos, 2003) beruft. Bei dieser Interpretation handelt 
es sich um eine wohlfahrtstheoretische Auslegung, die sich auf die Verantwortung 
für die individuelle Wohlfahrt von Kindern bezieht und dabei von einem Mix im 
Verhältnis zwischen Familie und Wohlfahrtsstaat ausgeht. Familie verliert somit 
nicht ihren Stellenwert für das moderne Kindheitsmuster, sondern gewinnt eine 
veränderte Rolle im wohlfahrtsstaatlichen Zusammenhang. Der Bedeutungszu-
wachs öffentlicher, nicht-familialer Betreuung und Erziehung, drängt somit nicht 
die Familie in ihrer Relevanz zurück. Die Veränderung des Rechtsstatus des Kin-
des, also sein – wenn auch stellvertretend realisierter – Rechtsanspruch auf einen 
Kindergartenplatz, verändert somit die Position des Kindes und der Kindheit zwi-
schen den Wohlfahrtsinstanzen Familie und Staat. Die Verstetigung der Normali-
sierung einer Familienkindheit bleibt auf der Ebene der Stärkung von Elternrech-
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ten und ihrer zentralen Verantwortlichkeit für das Kind im Sinne des Subsidiari-
tätsprinzips erhalten, auch trotz der weitläufigen Erosion der klassischen bürgerli-
chen Familie als gesellschaftliche Norm, mit einem männlichen Ernährer und ei-
ner Hausfrau (vgl. auch Mierendorff, 2010, Kap. 5.7). 

Die Verlagerung von Aufgaben der Betreuung, Erziehung und Bildung aus der 
Privatsphäre der Familie hinaus in öffentliche und professionelle Organisationen, 
befördert zudem die Entwicklung der Scholarisierung von Kindheit als weiteres 
charakteristisches Merkmal moderner Kindheit, was zu einer Ausdehnung und 
Vorverlagerung des pädagogischen Moratoriums der Kindheit führt (Mierendorff, 
2010; Zinnecker, 2000). Scholarisierung rekurriert damit nicht nur auf die Schule, 
sondern erstreckt sich auch auf den Bereich der non-formalen Bildung in Kinder-
tageseinrichtungen. Anders als in der ehemaligen DDR, in der Kindergärten ex-
plizit Teil des Bildungssystems waren, »war die westdeutsche frühe Kindheit ex-
plizit als ein von curricularer Bildung freier Schonraum »definiert«« (Mieren-
dorff, 2010, S. 146). Die gegenwärtige, politisch-rechtliche Situation verdeutlich 
das Programm des Sozialinvestitionsstaates (Olk, 2007), schafft gesetzliche Rah-
menbedingungen für ein Verständnis der Kindertagesbetreuung als staatliche Bil-
dungsinvestition in die zukünftige Humanressource der Gesellschaft durch frühe 
Bildung und Förderung von Kindern. Auch hierbei handelt es sich inzwischen als 
eine generalisierte und durch zahlreiche gesellschaftliche Akteure getragene Norm 
der frühen Kindheit. Die Generalisierung dieser Norm für die frühe Kindheit und 
vermittelt über das Kinder- und Jugendrecht konnte sich allerdings erst über die 
Zeit allmählich entwickeln. Erst als die Kindertagesbetreuung unter dem konzep-
tionellen Dach frühkindlicher Bildung firmierte, ließe sich die Generalisierung 
dieser Norm in der Breite durchsetzen – eine Norm, die während der 1970er Jahre 
bereits in die Diskussion eingebracht wurde, sich jedoch nicht gegen gesellschaft-
liche Widerstände durchsetzen konnte (Mierendorff, 2010, S. 152). Mierendorff 
(2010) spricht von »einer allmählichen Pädagogisierung und Scholarisierung des 
Kinder- und Jugendhilferechts …, durch die die Pädagogisierung und Scholarisie-
rung von Kindheit als Grundmuster normativ gerahmt … wurde« (S. 154). 

3.3 Doppelter Kindheitsbegriff in einer differenztheoretischen Perspektive 

Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung mir den Forschungszugängen und 
Kindheitsbegriffen der Kindheitssoziologie, insbesondere einem dekonstruktiven 
Zugang zu Kind und Kindheit, entfaltet das folgende Kapitel den differenztheore-
tischen Kindheitsbegriff, der dem Ansatz der Re-Institutionalisierung von Kind-
heit zugrunde gelegt wird. Ein doppelter Kindheitsbegriff erweitert dabei beste-
hende Begriffsverständnisse von Kindheit innerhalb der Kindheitssoziologie in 
zweifacher Weise. Zunächst wird der Kindheitsbegriff einer Transformation un-
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terzogen, indem er nicht objekttheoretisch, sondern erkenntnistheoretisch als 
Form der Unterscheidung zwischen Kindern und Erwachsenen gefasst wird. Des 
Weiteren bezieht sich das Doppelte des Kindheitsbegriff auf ein Verständnis von 
Kindheit, das es ermöglicht, in der Unterscheidung zwischen Kindern und Er-
wachsenen, die zugleich eingelagerten Unterscheidungen zwischen unterschiedli-
chen Kollektiven von Kindern identifizieren zu können. Damit wird eine einseiti-
ge kategoriale Unterscheidung zwischen Kindern und Erwachsenen überschritten. 
Anhand dieser Konzeption des Kindheitsbegriffs wird es möglich, auch in einem 
erkenntnistheoretischen Zugang differentielle Kindheiten im Plural voneinander 
unterscheiden zu können. Im Ergebnis des differenztheoretischen Ansatzes steht 
am Ende der Argumentation ein solch doppelter Kindheitsbegriff, der als kulturel-
les Erkenntnismuster verstanden wird. 

Die Entfaltung des differenztheoretischen Kindheitsbegriffs als Erkenntnismuster 
beginnt dabei bei einer erziehungswissenschaftlichen Problemstellung der Vo-
raussetzungen und Bedingungen der Differenz zwischen Kindern und Erwachse-
nen für die Pädagogik. Bereits Mitte der 1990er Jahre hat der Erziehungswissen-
schaftler Rolf Nemitz die fundamentale Differenz zwischen Kindern und Erwach-
senen als Kritik der pädagogischen Differenz formuliert, die anschlussfähig ist für 
die in der Kindheitssoziologie mehrfach geforderte differentialistische Perspektive 
von Kindheit. In diesem Zusammenhang spielt das kindheitssoziologische Kon-
zept der generationalen Ordnung eine herausragende Rolle. Die differenztheoreti-
sche Fassung der generationalen Ordnung läuft darauf hinaus, einen erkenntnis-
theoretischen Begriff von Kindheit zu explizieren, der über ein Verständnis von 
Kindheit als Objekt hinausgeht und Kindheit als Wissens- und Erkenntnismuster 
bestimmt. Die Unterscheidung zwischen Kindern und Erwachsenen zur Konstitu-
tion des Kindheitsmuster wird dabei angeschlossen an konzeptionelle Überlegun-
gen, diese Unterscheidung zwischen Generationen um Unterscheidungen inner-
halb einer Generation zu erweitern, vor allem in Bezug auf ungleiche Kindheiten. 

3.3.1 Eine Unterscheidung, die Kinder als Kinder erkennbar macht:
Die Kind-Erwachsenen-Opposition 

Die weiteren Erörterungen zur Entwicklung des differenztheoretischen Kindheits-
begriffs bauen auf einer der zentralen kindheitssoziologischen Ausgangsproblem-
stellungen auf, die trotz ihrer Einfachheit in der Fragestellung, überaus vorausset-
zungsreich in ihrer Bearbeitung ist. Für die Forschung zu Kindern fasst der briti-
sche Soziologe Chris Jenks (1996/2005, S. 4) in seinem zentralen kindheitssozio-
logischen Werk Childhood dieses Ausgangsproblem pointiert in den folgenden 
Satz, der als fundamentale Kritik am Mainstream der Kindheitsforschung, im Be-
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sonderen nach den klassischen sozialisationstheoretischen und entwicklungspsy-
chologischen Paradigmen, zu verstehen ist:

It is as if the basic ontological questions ›What is a child?‹ and ›How is the child 
possible as such?‹ were, so to speak, satisfactorily answered in advance of the 
theorizing and then summarily dismissed.  

Jenks formuliert diese Feststellung in Bezug auf seine Durchsicht der dominanten 
Forschungsrichtungen zu Kindern und Kindheit im 20. Jahrhundert aus einer Per-
spektive der ›Neuen‹ Kindheitssoziologie. Diese Kritik fordert provokativ dazu 
auf, die Frage zu stellen, wie einem Menschen überhaupt das Attribut ›Kind‹ zu-
geschrieben werden kann und damit hinter die Selbstverständlichkeit zurück zu 
fragen, mit der Kinder stets als Kinder wahrgenommen werden. Diese Selbstver-
ständlichkeit, eben immer schon zu wissen, was ein Kind ist, wird somit grund-
sätzlich und fundamental in Frage gestellt und damit der Weg bereitet für eine 
dekonstruktive Forschung zu Kind und Kindheit, »die nicht immer schon weiß, 
was und wie Kinder sind« und die Frage aufwirft »wie Kinder zu »Kindern« wer-
den« (Honig, 2009b, S. 41). Teilt man dieses Ausgangsproblem, so ist es kaum 
noch möglich, das Kind lediglich in der Dimension seiner Natürlichkeit und sei-
nen physischen und psychischen Eigenschaften zu sehen. Neben diesen Eigen-
schaften eines Menschen, der im Wachstum begriffen ist, werden somit Fragen 
relevant, wie diesen natürlichen Umständen sozial und kulturell unterschiedliche 
Bedeutungen verliehen werden und wie sich diese Bedeutungen im historischen 
Verlauf im Sinne der Historizität von Kindheit verändern (Honig, 1999a). 

Um die Ausgangsproblemstellung in einen differenztheoretischen Kindheitsbe-
griff zu überführen, wird im Folgenden zunächst die Problemstellung mit Hilfe 
einer erziehungswissenschaftlichen Fragestellung erörtert, die auf die Kritik der 
pädagogischen Differenz zwischen Kindern und Erwachsenen und damit auf eine 
für die Konstitution von Kindheit zentrale Differenz rekurriert. Erziehung (ebenso 
wie Betreuung), setzen stets eine asymmetrische Differenzierung voraus. Oder 
anders: Die Differenz zwischen Kindern und Erwachsenen ist die Bedingung der 
Möglichkeit (mit Luhmann, 1991) oder Notwendigkeit (mit Lenzen, 2002) von 
Erziehung. Die Unterscheidung von Kindern gegenüber Erwachsenen ist dabei die
pädagogische Differenz schlechthin, die für die Geistes- und Humanwissenschaf-
ten grundlegend ist, und auf der sie ihre Gedanken- und Theoriegebäude in Bezug 
auf die Erziehung von Kindern zu Mitgliedern der Gesellschaft aufbaut: Kind ist 
dabei, wer (noch) nicht erwachsen ist, und Kind zu sein bedeutet, etwas zu sein, 
was man nicht ist, nämlich ein Erwachsener. Die Bezeichnung einer Person als 
»Kind« liefert implizit und zugleich einen Inhalt dessen mit, was mit dieser Be-
zeichnung davon unterschieden wird. Allerdings bleibt, wie bereits in dem Zitat 
von Jenks (siehe Kap. 3.3) deutlich wurde, die (eigentlich) simple Frage in den 
Geistes- und Humanwissenschaften unklar oder zumindest nicht hinreichend be-
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gründet, was genau mit dieser Differenz voneinander getrennt wird. Was ist das 
überhaupt, ein Kind? Semiotisch gesprochen: Um was für ein Signifikat (das Be-
zeichnete) handelt es sich überhaupt, wenn der Signifikant »Kind« (die Bezeich-
nung) genutzt wird, also eine Unterscheidung von einem Nicht-Kind, das heißt 
einer erwachsenen Person, getroffen wird? Gleiches gilt für mitgeführte Attribute: 
kleines Kind, unreifes Kind, schutzbedürftiges Kind, erziehungsbedürftiges Kind, 
pflegebedürftiges Kind etc. Diese Frage lässt sich ebenso und analog für den 
»Erwachsenen« und die mit ihm mitgeführten Attribute stellen. 

Was ein Kind ist, lässt sich somit in der Differenzierung dessen ausmachen, was 
ein Kind eben nicht ist. Ein solches differenztheoretisches Denken spielt etwa eine 
eminente Rolle in der Theorie sozialer Systeme Luhmanns (2002, Kap. II.2). Der 
theoretische Impuls für dieses differenztheoretische Denken verdankt sich einer 
Arbeit des Mathematikers George Spencer Brown und seinem zentralen Imperativ 
»Triff eine Unterscheidung« (Laws of Form, 1969/1997, S. 3). Für die vorliegen-
de Arbeit ist dabei der Gedanke zentral, wie Unterscheidungen zu einer Herstel-
lung von Unterschieden führen und wie durch Unterscheidungen gleichsam ein 
Inhalt und eine Bedeutung (mit Spencer Brown »Be-Inhaltung«) dessen mitgelie-
fert wird, was nicht nur innerhalb, sondern ebenso außerhalb der Differenz und 
damit jenseits der Unterscheidung liegt (Luhmann, 2002). In der Unterscheidung 
ist somit sowohl Bezeichnetes, als auch Unterschiedenes, also Nicht-
Bezeichnetes, enthalten. Daraus begründet sich die Untersuchung der Unterschei-
dung bzw. der Differenz und nicht der durch sie unterschiedenen Substanzen, Per-
sonen, Subjekte oder ähnliches in ihren Wesensmerkmalen. Die Unterscheidung 
zwischen Kindern und Erwachsenen erschließt sich dann als Einheit einer Diffe-
renz, weil sie eine inhaltliche Aussage zu beiden Seiten der Differenz in sich trägt. 
Der Inhalt dessen, was ein Kind ist, konkretisiert sich in seiner Bedeutung durch 
das, was es nicht ist, ein Erwachsener (Jenks, 1996/2005). 

Eine solche differenztheoretische Perspektive findet sich ebenso in der Kindheits-
soziologie. Auch sie formuliert eine Forschungsperspektive, die auf die Grenze, 
also die Differenz zwischen Kindern und Erwachsenen rekurriert und den Inhalt 
der Unterscheidung als die Einheit der Differenz darstellt. Mit Jenks (1996/2005, 
S. 3; Erg. CH): 

The ›known‹ difference between these two social locations [the child and the 
adult] directs us towards an understanding of the identity contained within each; 
the contents are marked by the boundaries. The child, therefore, cannot be imag-
ined except in relation to a conception of the adult, but essentially it becomes 
impossible to generate a well-defined sense of the adult, and indeed adult socie-
ty, without first positioning the child. 

Das in Anführungszeichen gesetzte und damit uneigentlich gemeinte Wort known
meint hier kein explizites, sondern in einem wissenssoziologischen Sinne ein im-
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plizites, nicht enzyklopädisches Wissen (tacit knowledge) um die Differenz zwi-
schen Kindern und Erwachsenen, einer unterschwellig mitgeführten und wirksa-
men Grenzziehung. Damit verweist Jenks auf die Relevanz von Prozessen der 
Erkenntnis, die ein Wissen um die Differenz zwischen Kindern und Erwachsenen 
konstituiert. Eine weitere entscheidende Aussage im Zitat von Jenks besteht darin, 
dass die inhaltliche Aussage der Differenz durch die Grenze markiert wird. Die 
inhaltliche Bestimmung dessen, wer Kind und wer Erwachsener ist, erschließt 
sich über die Grenzziehung, damit über den Punkt, an dem Prozesse der Unter-
scheidung identifizierbare, gesellschaftlich gültige Unterschiede hervorbringen 
und manifestieren. Was ein Kind ist – gleichgültig ob als biologisches Men-
schenwesen, als Rechtssubjekt oder als Konstruktion von Pädagogen – erschließt 
sich demnach in der Einheit der Differenz zwischen Kindern und Erwachsenen. 
Somit ist die Markierung der Differenz der Schlüssel zur Erkenntnis dessen, was 
ein Kind ist. 

Der Erziehungswissenschaftler Rolf Nemitz geht in seiner Dissertation mit dem 
Titel Kinder und Erwachsene. Zur Kritik der pädagogischen Differenz (1996) der 
eingangs gestellten Problemstellung theoretisch auf den Grund, was ein Kind ist 
und wie ein Kind zu einem Kind wird. Sie lässt sich vereinfachend wie folgt zu-
sammenfassen: Was bleibt bei der Leitdifferenz der Erziehung, also der konstitu-
tiven Unterscheidung von Kindern gegenüber Erwachsenen, an Realitätsgehalt der 
damit hervorgebrachten Unterschiede übrig (im Ansatz bereits Nemitz, 1985, S. 
11–13; zentral in der Publikation seiner Dissertation Nemitz, 1996; pointiert und 
im Vergleich zur Differenz zwischen Männern und Frauen Nemitz, 2001). In der 
Untersuchung einschlägiger theoretischer Auseinandersetzungen zu Erziehung 
und zur Differenz zwischen Kindern und Erwachsenen in den Geistes- und Hu-
manwissenschaften, stellt Nemitz (1996) heraus, dass mit der Unterscheidung von 
Kindern gegenüber Erwachsenen, die in diesem Fall eine von Erwachsenen ge-
troffene Unterscheidung ist, unterschwellig und stillschweigend reale Unterschie-
de zwischen diesen beiden Menschengruppen vorausgesetzt und mitgeführt, nicht 
aber selbst reflektiert werden. Vor allem die Pädagogik setzt somit durch Unter-
scheidungen in der Form des Wahrnehmens, Denkens und Handelns von bzw. 
über Erziehung, einen realen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen 
voraus, ohne die Realität dieses Unterschieds zu hinterfragen. Nemitz (1996) 
spricht darum von der Präsupposition der Kind-Erwachsenen-Opposition in den 
Geistes- und Humanwissenschaften, die somit auch kongruent ist mit der Kritik 
von Jenks (siehe Kap. 3.3). Demnach scheint es sie schlicht und ergreifend zu 
geben: Kinder. Für die Pädagogik sind sie unterschwellig – trotz aller Reflexionen 
über den konstruktiven Charakter der Semantik »Kind« (Nemitz diskutiert hierzu 
Lenzen, 2002; Luhmann, 1991) – einfach da. 
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Nemitz (1996) schlägt vor dem Hintergrund dieser Frage eine theoretische Rekon-
struktion der Differenz zwischen Kindern und Erwachsenen vor, um den Reali-
tätsgehalt der Unterscheidung zu überprüfen und die realen Unterschiede sichtbar 
zu machen. Dabei muss er zunächst davon ausgehen, dass sie faktisch existent 
sind: Kinder und Erwachsene. Ihn interessiert aber nicht die Realität von Kindern 
und von Erwachsenen als solche, sondern der Realitätsgehalt der Differenz. Seine 
theoretische Rekonstruktion wird dabei von der These geleitet, dass es eine zwei-
fache (nicht mehrfache) Teilung des Lebenslaufs in eine Phase des Kindseins und 
eine des Erwachsenseins gibt, dass sich ein relativ eindeutiger Zeitpunkt des Ein-
schnitts dieser Teilung festlegen lässt und dass diese Teilung auf sämtliche in Fra-
ge kommende Personen eines Gemeinwesens ausnahmslos generalisierbar ist. 
Nemitz spricht von der »Gliederung«, der »Datierung« und dem »Geltungsbe-
reich« der Kind-Erwachsenen-Differenz (Nemitz, 1996, S. 23–55). Die theoreti-
sche Rekonstruktion kommt dabei zu dem Ergebnis, dass es lediglich solche Fak-
toren sind, die reale Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen ausweisen, 
die als Begründungsfolien von der Pädagogik nicht herangezogen werden (kön-
nen), weil sie außerhalb ihres Einfluss- und Wirkungsbereichs liegen. Dabei han-
delt es sich einerseits um zwei biologische, auf den Leib von Kindern bezogene 
Dualismen, sowie um einen, auf das neuzeitliche und moderne Rechtssystem zu-
rückgehenden Dualismus. 

Unterschiede der Leiblichkeit beziehen sich auf den sichtbaren (hier nicht funktio-
nal und in Bezug auf die Reproduktion gemeinten) Unterschied der äußeren Geni-
talorgane, wie sie sich im Laufe der Pubertät manifestieren, sowie auf das Ende des 
Längenwachstums, nicht der bloßen Unterschiede der Größe des Körpers (Nemitz, 
1996, S. 126). Unter sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektive ist für diese 
Arbeit vor allem aber der rechtliche Dualismus von Relevanz. Dieser vollzieht sich 
durch die juristische Institution der Volljährigkeit, durch die eine Unterscheidung 
zwischen nicht-handlungsfähigen und handlungsfähigen Personen, zwischen (pas-
siven) Staatsangehörigen und (aktiven) Staatsbürgern innerhalb eines Rechtssys-
tems wirksam wird und somit reale, vom Rechtssystem zugeschriebene Unterschie-
de erzeugt (Nemitz, 1996, S. 127–132). Alle drei Faktoren erfüllen dabei die vorge-
gebenen Bedingungen für die Rekonstruktion der Kind-Erwachsenen-Differenz: 
einmal eine zweiwertige Gliederung zu erzeugen, zum anderen ein Datumsbereich 
festzulegen, in dem sich die Gliederung – gemessen am (gesetzlich gültigen) juristi-
schen Alter – vollziehen lässt (allgemein im Zeitraum der Pubertät) sowie drittens 
eine allgemein gültige Gliederung und Datierung für alle Personen eines politisch-
rechtlichen Gemeinwesens. Darin sieht Nemitz den Realitätsgehalt der Unterschie-
de, die durch Prozesse der Unterscheidung von Kindern gegenüber Erwachsenen 
entstehen. Diese sind dabei allem pädagogischen Handeln vorgegeben und entzie-
hen sich dessen Möglichkeiten der Einflussnahme. 
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Auch wenn die Untersuchung dahingehend aufschlussreich ist, welche Konse-
quenzen das Resultat für die Pädagogik hat, eben als Kritik der pädagogischen 
Differenz und ihre biologischen und rechtlichen Grenzen, so wird für die vorlie-
gende Untersuchung als entscheidender Ertrag der Argumentation von Nemitz der 
differenztheoretische Zugang für die Soziologie der Kindheit gesehen (siehe 
hierzu auch Honig, 2009a). Die Untersuchung von Nemitz unterstützt damit die 
Abgrenzung von einem rein pädagogischen Verständnis von Kleinkindbetreuung,
das die juristischen Vorgaben als gegeben hinnimmt und nach deren pädagogisch-
erzieherischer Ausgestaltung fragt. Darin zeigt sich ein reiner Möglichkeits- und 
Notwendigkeitsbegriff von Erziehung, der auf der gegebenen Unterscheidung von 
Kindern und Erwachsenen gründet und diese voraussetzt, die Unterscheidung 
selbst und die mit ihr gegebenen Unterschiede aber nicht reflektiert. Die biologi-
sche und rechtliche Rekonstruktion der Differenz zwischen Kindern und Erwach-
senen hingegen verdeutlicht, dass der Präsupposition der Differenz zwischen Kin-
dern und Erwachsenen durch die Pädagogik ein Minimum an realen, aber eben 
nicht-pädagogischen Unterschieden zugrunde liegen: die beiden biologischen Du-
alismen der äußerlichen Entwicklung der Genitalorgane und dem Stillstand des 
Längenwachstums sowie der rechtssoziologische Dualismus zwischen Staatsan-
gehörigen und Staatsbürgern, beruhend auf der juristischen Institution der Voll-
jährigkeit. Dabei handelt es sich um ein Merkmal, das sozial und kulturell variabel 
ist. 

Die biologischen und rechtlichen Dualismen sind jedoch nicht mehr pädagogisch 
begründbar, sondern sind als reale Unterschiede und Gegebenheiten der pädagogi-
schen Wahrnehmung des Unterschieds zwischen Kindern und Erwachsenen ent-
gegengesetzt; sie sind damit unpädagogisch und außerhalb des pädagogischen 
Einflussbereichs. Die biologischen und rechtssoziologischen Dualismen sind das 
Ergebnis von Zuschreibungen von Attributen und Merkmalen, die den Unter-
schied markieren, jedoch nicht das Resultat von individuellen, von Kindern er-
brachten Leistungen, welche die Pädagogik auf ihre Einwirkung zurückführt oder 
zumindest befördern möchte (Nemitz, 1996, S. 138–140). Die Zuschreibungen 
treten im Verlauf des Lebens unaufhaltsam und unumkehrbar ein, ohne (erzieheri-
sche) Einwirkung von außen. Dennoch bildet der Unterschied im biologischen 
und rechtlichen Sinne – in der Pädagogik unbesehen – die Grundlage für Erzie-
hung und Pädagogik, indem der implizit wahrgenommene Unterschied zwischen 
Kindern und Erwachsenen erzieherisches Handeln ermöglicht, notwendig macht 
und damit rechtfertigt. 

Andererseits wird deutlich, dass die Differenz zwischen Kindern und Erwachse-
nen und die Unterscheidung zwischen ihnen als die »pädagogische Differenz« 
nicht nur ein pädagogisches Phänomen darstellt, sondern auch und real nachvoll-
ziehbar auf Recht und damit auch auf Politik zurückzuführen ist. Vor diesem Hin-
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tergrund erscheint Pädagogik und pädagogisches Handeln als ein isoliertes Ge-
schehen. Außerhalb dieser isolierten Betrachtung – also auf der anderen Seite der 
nicht-pädagogischen Betrachtung –, stellen sich allerdings die relevanten Bezüge 
heraus, zwischen denen sich die Differenz zwischen Kindern und Erwachsenen 
konstituiert und hervorgebracht wird. Ungeachtet der leiblich-biologischen Dua-
lismen, vollzieht sich die rechtssoziologische Rekonstruktion zunächst nur im 
Rahmen von Politik und Recht. Die Entwicklung des Rechtssystems steht jedoch 
im Kontext einer Ökonomisierung und Bürokratisierung im Zuge funktionaler 
Differenzierung moderner Gesellschaften. An diesem Punkt stellt sich die Verbin-
dung her zwischen Staat, seiner Politik und seinem Recht sowie mit der Ökono-
mie und dem Markt (primär als Arbeitsmarkt). Die Herausbildung einer vorrangi-
gen Stellung der Ökonomie im Zuge gesellschaftlicher funktionaler Differenzie-
rung und der Herausbildung bürokratischer Organisationen, vollzieht sich jedoch 
nur in Differenz zu einer der Ökonomie entgegengesetzten, von ihr jedoch nicht 
unabhängigen Welt des Privaten, der intimen Kleinfamilie und ihrer Besonderheit 
nicht rein ökonomischer Beziehungen. 

Rolf Nemitz ist kein Kindheitssoziologe, sondern Erziehungswissenschaftler. 
Dennoch ist die Untersuchung von Nemitz aufschlussreich und anschlussfähig für 
die Entwicklung eines differenztheoretischen Kindheitsbegriffs, da er die Opposi-
tion zwischen Kindern und Erwachsenen eben jenseits von Pädagogik in der Form 
nicht-pädagogischer, natürlicher und rechtlicher Differenzen fasst. Ferner sucht 
Nemitz nicht nach dem Gehalt, dem Wesen einer der beiden Seiten, also des Kin-
des oder des Erwachsenen; er fokussiert vielmehr die Differenz selbst, also die 
Grenze zwischen Kindern und Erwachsenen als zentraler Punkt der Konstitution 
von Kindern in Abgrenzung von Erwachsenen. Anschlussfähig ist diese Argu-
mentation vor allem vor dem Hintergrund, dass sich die Problemstellung der vor-
liegenden Arbeit explizit auf die Unterscheidung zwischen Kindern und Erwach-
senen bezieht, die Grundlage einer Politik der Kleinkindbetreuung ist und sich auf 
der Basis rechtlicher Regulierungen vollzieht. In der weiteren Erörterung erfolgt 
darum die Anbindung des differenziellen Denkens der Unterscheidung zwischen 
Kindern und Erwachsenen im Kontext der kindheitssoziologischen Diskussion. 
Auch wenn manche Autoren für ein differenztheoretisches Denken in der Kind-
heitssoziologie plädieren, so steht dennoch dessen Umsetzung noch in seinen An-
fängen. Entscheidend für einen differenztheoretischen Ansatz ist dabei die Verla-
gerung eines objekttheoretischen Zugangs zu Kind und Kindheit hin zu einer the-
oretischen Perspektive, die auf den Prozess des Erkennens von und des Wissens 
um Kind und Kindheit abhebt. 
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Vergleichbar mit der von Jenks (1996/2004) für die Kindheitssoziologie formu-
lierten Ausgangsproblemstellung, wie sie eingangs des Kapitels zitiert wurde, 
arbeitet Honig (2009b) anhand klassischer Quellentexte von Charlotte Hardman, 
Enid Schildkrout und Matthew Speier heraus, dass die Klärungsfrage, was der 
Gegenstand der Kindheitssoziologie im engeren respektive der Kindheitsfor-
schung im weiteren Sinne nun sei, eine entscheidende Frage unterschlägt, die es 
zuvor zu klären gilt. Bevor zu fragen ist, was ein Kind ist, gilt es zunächst zu fra-
gen, wie im Wachstum begriffene Menschen überhaupt zu Kindern werden, und 
wie diese Menschen überhaupt als Kinder erkannt werden können. Die »Frage 
nach dem Kind (ist somit) eine epistemologische Frage …, bevor sie eine objekt-
theoretische Frage werden kann« (Honig, 2009b, S. 32; Erg. u. Ausl. CH). Im 
Vordergrund steht demnach nicht das Problem der Bestimmung eines Kindes als 
Objekt von Forschung, sondern das Problem, wie spezifische Menschen als Kin-
der erkannt werden, wie sie durch Erkenntnisprozesse zum Objekt von sozialen 
und kulturellen Konstruktionsprozessen werden. Wie stellen sich eine Wahrneh-
mung und daraufhin ein Wissen ein, um kognitiv bestimmte Menschen als Kinder 
zu identifizieren, und welches Wissen liegt diesem Prozess des Erkennens von 
bestimmten Menschen als Kinder zu Grunde? Für die Diskussion in der Kind-
heitssoziologie stellt Honig (2009b) jedoch fest, dass trotz ihrer zentralen Einsicht 
in die Historizität und Konstruktivität von Kindheit, diese erkenntnisbezogene 
Frage nach dem Kind nicht bearbeitet wird und stattdessen in der kindheitssozio-
logischen Kritik an Sozialisationstheorien und Entwicklungspsychologie letztlich 
nur ein alternatives Objektverständnis vom Kind entgegengesetzt wird. Dieses 
versteht Kinder in Kontraposition zu Sozialisations- und Entwicklungstheorien
nicht als passive Objekte, sondern als kompetente und autonome soziale Akteure 
(James, 2009). Einer kritisierten passiven Natur des Kindes in klassischen Theo-
rien der Sozialisation und Entwicklungspsychologie, wird dann von der Kind-
heitssoziologie lediglich ein ebenso substantielles Verständnis von einer aktiven 
›Natur‹ des Kindes entgegengesetzt. Darin ist jedoch vor allem ein anwaltschaftli-
ches Anliegen des Eintretens für Kinder gegen deren gesellschaftliche Marginali-
sierung zu sehen; die epistemologische Frage, wie Kinder zu Kindern werden und 
als solche erkannt werden, bleibt damit jedoch unbeantwortet. 

Die erkenntnistheoretische Problemstellung in Bezug auf die Konstitution und 
Konstruktion von Kind und Kindheit stellt sich dabei in zweifacher Weise. Diese 
betrifft nicht-wissenschaftliche, handlungspraktische oder institutionelle, soziale, 
kulturelle oder politische Erkenntnisprozesse ebenso wie den wissenschaftlichen 
Erkenntnisprozess. Im Horizont von Wissenschaft ist eine ebenso vollzogene so-
ziale Konstruktion von Kindheit zu sehen, die jedoch nicht in der Lage ist, den 
Anspruch einer dekonstruktiven Kindheitssoziologie ebenso auf ihre eigene wis-
senschaftliche Praxis anzuwenden. Wie aufschlussreich eine auf sich selbst ge-
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richtete Dekonstruktion von Forschung zu Kindern und Kindheit sein kann und 
wie einschneidend Verständnisse und Bilder von Kindern in den gesamten For-
schungsprozess und dessen Ergebnisse einfließen, hat eindrücklich Betz (2009b) 
für die Survey-Forschung mit Kindern herausgearbeitet. Diese führen grundsätz-
lich das Bild einer »moderner Durchschnittskindheit« mit, das den Forschungs-
prozess bestimmt, jedoch nicht für die gesamte Kinderpopulation repräsentativ ist. 
Im Vordergrund der vorliegenden Untersuchung stehen jedoch vor allem politi-
sche Prozesse der Konstitution und Konstruktion vom Kind in einer erkenntnis-
theoretischen Perspektive auf Kindheit. 

Objekttheoretische Bestimmungen reproduzieren lediglich Bilder von Kindern 
und Kindheit und fokussieren ausschließlich Kinder als solche. Es ist dann nur 
eine, wenn auch kontingente definitorische Frage, was ein Kind ist und was nicht. 
Die erkenntnistheoretische Frage nach dem Kind ist hingegen voraussetzungsrei-
cher. Wie wird Kindheit erkannt und ein Wissen um Kindheit generiert? Wie wird 
durch die Verfestigung der Erkenntnisprozesse und durch die Reproduktion dieses 
Wissens die Hervorbringung von Kindheit verstetigt und über die Zeit modifi-
ziert? Nemitz hat unter erziehungswissenschaftlicher Perspektive darauf aufmerk-
sam gemacht, dass es nicht das Kind oder der Erwachsene für sich ist, nach der es 
zu fragen gilt, sondern die Differenz, die beide in eine Relation zueinander setzt – 
eine Relation, durch die wechselseitig bestimmt wird, wer Kind und wer Erwach-
sener ist. Die Unterscheidung zwischen Kindern und Erwachsenen besitzt auch 
innerhalb der Kindheitssoziologie ein prominentes konzeptionelles Pendant: in 
struktureller Perspektive ist Kindheit als generationale Einheit und Strukturkate-
gorie zu sehen (Qvortrup, 2009) sowie zudem als Bestandteil der sozialen, vor 
allem der generationalen Ordnung zu verstehen (Alanen, 2005). Ebenso wie die 
Generalfrage nach dem Kind nicht objekttheoretisch sondern erkenntnistheore-
tisch gefasst werden muss, so ist auch dieses, für die Kindheitssoziologie zentrale 
Konzept der Relationierung der Generationen als Teil der Herstellung und des 
Erhalts sozialer Ordnung erkenntnis- und differenztheoretisch zu fassen. 

Das Konzept der generationalen Ordnung, wie es von Leena Alanen (2001) in die 
kindheitssoziologische Diskussion eingebracht wurde, sieht bereits vom Anspruch 
her die Relationierung von Kindern und Erwachsenen vor und macht konzeptio-
nell darauf aufmerksam, dass es sich nicht um eine Trennung von Generationen 
handelt, die für sich genommen gefasst und in ihren Merkmalen – zentral etwa 
über das Alter – bestimmt werden, sondern um eine wechselseitige und relationale 
Bestimmung des Verhältnisses zwischen Generationen als soziale Ordnungsleis-
tung (Alanen, 2005, S. 72). In der kontinuierlichen Ordnungsleistung konstituiert 
sich Kindheit als Ergebnis dieser Relationierung von Kindern und Erwachsenen. 
»Die generationale Ordnung ist als eine Einheit zu verstehen, als andauernder 
Zusammenhang, deren Pole Kindheit und Erwachsenheit sind« (Mierendorff, 
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2010, S. 19). In dieser Ordnung werden werden Grenzen zwischen Kindern und 
Erwachsenen markiert und interdependente Referenzen des Ein- und Ausschlusses 
(wer Kind und wer Erwachsener ist) hergestellt. Kind und Erwachsener werden 
dabei nicht getrennt, sondern aufeinander bezogen, denn das eine ist als Unter-
scheidung ohne das andere nicht zu denken und umgekehrt. Das von Alanen vor-
geschlagene Konzept der generationalen Ordnung rekurriert dabei »auf die kom-
plexe Menge sozialer (relationaler) Prozesse, durch die einige Personen zu »Kin-
dern« werden (oder als solche »konstruiert« werden), während andere zu »Er-
wachsenen« werden« (Alanen, 2005, S. 79; vgl. auch Honig, 1999a). 

Die Leistung dieser konstruierten Relationierung will Alanen jedoch nicht rein 
strukturtheoretisch verstehen, auch wenn sie die generationale Ordnung – ver-
gleichbar mit der strukturellen Kindheitssoziologie – auch synonym als generatio-
nale Struktur bezeichnet. Mit dem Anspruch der theoretischen und methodologi-
schen Integration der unterschiedlichen Soziologien der Kindheit (siehe Kap. 3.1), 
möchte Alanen die Relationierung von Kindern und Erwachsenen in der Interde-
pendenz zwischen einer strukturellen und einer handlungsorientierten Ebene in-
tegrieren (vgl. zum Anspruch der Aufhebung der Dichotomie zwischen struktur- 
und handlungstheoretischen Ansätzen in der Kindheitssoziologie siehe auch 
Prout, 2004). Darum konzipiert Alanen die generationale Ordnung als strukturelle 
Ordnung, die sich aber als Struktur im permanenten sozialen Prozess über hand-
lungstheoretisch gefasste Konstruktionsleistungen herstellt. Auf der Handlungs-
ebene werden damit alle Akteure der Erwachsenen- und Kindergruppe relevant; 
Alanen fasst diesen handlungstheoretischen Bezug auf soziale Akteure als soziale
Praxis der Herstellung und des Erhalts generationaler Ordnung – grammatikalisch 
im Englischen mit der Verlaufsform respektive der Present progressive Form ge-
nerational ordering bezeichnet (Alanen, 2005, S. 79). Das basale Ziel dieser Kon-
zeption generationaler Ordnung besteht für Alanen allerdings in der grundsätzli-
chen Aufdeckung gesellschaftlicher Verteilung von Macht und Ohnmacht zwi-
schen Kindern und Erwachsenen, verbunden mit dem Engagement, die Macht der 
Erwachsenen über Kinder aufzudecken und Kindern aus ihrer Ohnmacht gegen-
über Erwachsenen zu verhelfen, sie in ihrem objekttheoretisch vermuteten Sein 
als kompetente und autonome Akteure zu stärken und ihnen zu Handlungsmäch-
tigkeit zu verhelfen (Alanen, 2005, S. 80). 

Dieser intentionale Bezugspunkt, den die Mehrheit der Kindheitssoziologen als 
Engagement für Kinder im- oder explizit teilt, bremst dabei jedoch die konzeptio-
nelle Grundlegung der Unterscheidung zwischen Kindern und Erwachsenen als 
deskriptiv-analytische, erkenntnisbezogene und wissensbasierte Relation aus. Die 
Parteilichkeit für Kinder stellt selbst eine erkenntnisbezogene Konstitution von 
Kindheit dar, kann sich selbst jedoch nicht mehr als Teil des Erkenntnisprozesses 
ausweisen. Über den Anspruch eines relationalen Denkens (Bourdieu, 1996) hin-
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aus, wird erneut eine objekttheoretische Fassung des Wesens des Kindes als kom-
petenter, handlungsfähiger sozialer Akteur vollzogen (Alanen, 2005, S. 80), die in 
wissenssoziologischer Perspektive (Zinnecker, 1999) letztlich nur ein kontingen-
tes unter vielen möglichen Bildern vom Kind und von Kindheit repräsentiert. Be-
stärkt wird dies durch eine handlungstheoretische Fassung des Konzepts generati-
onaler Ordnung als soziale Handlungspraxis des generationalen Ordnens (vgl. 
auch Bühler-Niederberger, 2011), sofern an der normativen Orientierung kindli-
cher Agency und Handlungsfähigkeit in ihrer Möglichkeit festgehalten, nicht aber 
die Wirklichkeit der Praktiken des generationalen Ordnens fokussiert wird. 

Dieser normative Anspruch der Möglichkeit von kindlicher Handlungsfähigkeit als 
Teil des Konzepts generationaler Ordnung ist jedoch einer kritischen Sichtweise zu 
unterziehen, die dazu auffordert, auch diesen Modus des Erkennens von Kindern als 
Kinder selbst zu hinterfragen und nicht als Gegeben hinzunehmen. Eine erkenntnis- 
und differenztheoretische Fassung des Konzepts generationaler Ordnung erlaubt es 
jedoch, die Relationierung von Kindern und Erwachsenen jenseits normativer und 
objekttheoretischer Annahmen als »institutionalisierte Praktiken der Unterschei-
dung (generationing)« aufzufassen, mit denen »(g)enerationale Ordnungen (sich) 
lösen … von der (objekttheoretischen, CH) naturalen Bindung an »Jung und Alt«« 
(Honig, 2009b, S. 46). Institutionalisierte Praktiken der Unterscheidung von Kin-
dern und Erwachsenen setzen die Erkenntnis und das Wissen um deren Differenz 
voraus (siehe Kap. 3.3, Jenks, 1996/2005). Jenseits natürlicher Unterschiede – mit 
Nemitz etwa die Unterschiede zwischen wachsend und nicht mehr wachsend, nicht 
behaart sein und behaart sein – sind sozial und kulturell bedingte »Unterschiede 
zwischen Kindern und Erwachsenen … in differenztheoretischer Sicht Resultate 
einer (sozial institutionalisierten, CH) Unterscheidungspraxis« (Honig, 2009b, 
S. 46). Hierzu zählt auch die rechtliche Unterscheidungspraxis, die einen rechtlich 
codierten Unterschied zwischen Minder- und Volljährigen und somit zwischen 
Kindern und Erwachsenen festschreibt.  

Das Politik- und Rechtssystem – ein System besetzt von Erwachsenen – erzeugt 
dabei eine unter mehreren Formen der Inkraftsetzung von Unterschieden durch 
Unterscheidungen und trägt auf staatlicher Ebene zur Hervorbringung, dem Erhalt 
und der Reproduktion der generationalen Ordnung als relationale Ordnung zwi-
schen Kindern und Erwachsenen bei (Mierendorff, 2010). Die Jahre nach der Ge-
burt sind dabei nicht lediglich das sukzessiv steigende nominelle Alter und ein 
Indikator für den Alterungsprozess, sondern das Alter erhält darüber hinaus eine 
eigene juristische Bedeutung. »It is … through law rather than simply as a result 
of ageing process per se, that adults achieve ›adulthood‹ and their accompanying 
personhood« (James und James, 2004, S. 33, Ausl. CH; Hervorh. i. Orig). Wie 
bereits mit Nemitz verdeutlicht, ist hier vor allem die rechtliche Institution der 
Volljährigkeit maßgeblich für die Hervorbringung von Unterschieden durch das 
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politische und rechtliche System. Dabei handelt es sich jedoch um ein kontingen-
tes und variables Kriterium, das sich über die Zeit ändern oder auch im interkultu-
rellen Vergleich variieren kann (für Großbritannien etwa James und James, 2004, 
S. 34). Diese nicht natürliche Festschreibung über das juristische Alter variiert 
demnach über die Zeit und zwischen unterschiedlichen Nationalstaaten. 

Understanding and exploring the implications of what Jenks calls the rather cir-
cular and ›binary reasoning‹ through which childhood is institutionalised in so-
ciety lies, therefore, at the heart of a cultural politics of childhood for it is 
through this that ›the child‹ is made to represent ›difference and particularity‹. 
(James und James, 2004, S. 34, Hervorh. i. Orig.; Jenks, 1996/2005, S. 3)24

Jedoch schließt sich daran die Frage an, wie die Differenz begrifflich und theore-
tisch-konzeptionell zu fassen ist und wie sie in der Herstellung von Unterschieden 
generalisierend wirksam wird. Es bedarf demnach einer theoretischen Perspektive, 
mit der diese Unterscheidungsprozesse erfasst werden und für die weitere Unter-
suchung fruchtbar gemacht werden können. Korrespondierend mit der Feststel-
lung, dass es sich bei der Unterscheidung zwischen Kindern und Erwachsenen um 
institutionalisierte Praktiken handelt (siehe oben, Honig, 2009b), ist an dieser 
Stelle der Vorschlag von Nemitz aufzugreifen, der eine Verbindung zwischen 
dem differenztheoretischen Zugang mit einem institutionentheoretischen Ansatz 
eröffnet, wenn er die Differenzierung zwischen Kindern und Erwachsenen wie 
folgt fasst: 

Die Unterscheidung von Kindern und Erwachsenen ist … nicht eine bloße Vor-
stellung, ein Deutungsmuster, ein Wissensbestandteil, sondern eine Institution,
die mit einem ganzen Bündel von Organisationen verknüpft ist – Fürsorge, Ju-
gendgerichte, Jugendstrafanstalten usw. – und die mit einer Differenzierung in 
den Formen der Rechtsprechung und der Bestrafung einhergeht. (Nemitz, 1996, 
S. 129, Hervorh. CH) 

Zu klären bleibt, wie der Terminus der Institution vor dem differenz- und er-
kenntnistheoretischen Hintergrund zu verstehen ist. Zudem stellt sich die Frage, 
welche Unterscheidung zwischen Institution und Organisation der zitierten Fest-
stellung zugrunde liegt? Handelt es sich bei dem Phänomen der Institution um ein 
statisches und unveränderliches Gebilde, oder ist es nicht besser zu beschreiben 
als etwas Prozessuales (hier: wiederkehrender und modifizierender Unterschei-
dungen), das seine Stabilität dynamisch entwickelt und erhält? In welchem Ver-
hältnis steht also das Substantiv Institution zu seinem Verb institutionalisieren,
und worauf bezieht sich wiederum dessen Substantivierung Institutionalisierung?
Bevor diesen Fragen auf den Grund gegangen wird, erfolgt zunächst die Einfüh-
rung der Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Kindern, die in dem hier 

24 Siehe hierzu auch den folgenden Satz auf S. 34, in dem die Bedeutung von Sozialpolitik und 
Gesetzgebung hervorgehoben wird.  
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entfalteten Konzept von Kindheit als soziales und kulturelles Erkenntnismuster 
und des darin enthaltenen Wissens um die Differenz zwischen Kindern und Er-
wachsenen eingelassen ist. 

3.3.2 Unterscheidungen in der Unterscheidung: Differentielle Kindheiten eines 
doppelten Kindheitsbegriffes 

Für die Untersuchung der Relevanz der Politik zur Kleinkindbetreuung für die 
Konstitution und Modifikation von Kindheit als Erkenntnis- und Wissensmuster 
ist es jedoch unzureichend, lediglich zu beobachten wie Kinder in der Unterschei-
dung gegenüber Erwachsenen zu Kindern gemacht werden, sondern auch wie in 
dieser Unterscheidung zugleich unterschiedliche Kinder und Gruppen von Kin-
dern konstituiert werden. Um diese Einseitigkeit aufheben zu können, bedarf es 
darum eines doppelten Kindheitsbegriffs, der in der Kindheitssoziologie bislang in 
weiten Teilen ein konzeptionelles Desiderat darstellt. Es ist nicht nur die Unter-
scheidung zwischen Kindern und Erwachsenen, die eine Institution darstellt und 
mit Organisationsformen des Aufwachsens verknüpft ist (Nemitz, 1996), sondern 
ebenso die Unterscheidung unterschiedlicher Kinder. Auch hierbei ist festzustel-
len, dass solche Unterscheidungen innerhalb der Kindergeneration konstitutiv sind 
für die Gestaltung des Aufwachsens von Kindern. Die Wahrnehmung und Konsti-
tution von unterschiedlichen Kindern ist in modernen Gesellschaften an differen-
zierte Organisationsformen geknüpft, die sowohl altersgradiert wie auch in Bezug 
auf die Unterschiede innerhalb von Altersgruppen auf Kinder zugreifen. Promi-
nente Beispiele sind etwa Mehrgliedrige Schulsysteme, welche Kinder program-
matisch nach unterschiedlichen Fähigkeiten und Leistungen voneinander trennen 
möchten; ein weiteres Beispiel ist dabei die gesonderte Beschulung von Kindern 
mit einem angenommenen oder diagnostizierten ›sonderpädagogischen Förderbe-
darf‹ aufgrund einer Behinderung. 

Die Ausgangsfeststellung für die Diskussion für die Notwendigkeit eines doppel-
ten Kindheitsbegriffs gründet in der starken Betonung der generationalen Diffe-
renz zwischen Kindheit und Erwachsensein wie sie die – vor allem anglophone –
Kindheitssoziologie zur Verdeutlichung der Eigenständigkeit von Kindheit in 
Frontstellung zur klassischen Sozialisationstheorie und Entwicklungspsychologie 
betont. Damit einher geht jedoch ein konzeptioneller Verlust in Bezug auf die 
»Dezentrierung« (Hengst, 2005) und differentielle Beschaffenheit von Kindheit, 
durch die ebenso Unterschiede zwischen unterschiedlichen sowie innerhalb kind-
licher Lebenswelten und Lebensverhältnisse sichtbar werden. Befunde der sozial-
strukturellen Sozialisationsforschung und der daran anknüpfenden Kindheitsfor-
schung und -soziologie können hierzu wichtige Hinweise geben, wie sich in Be-
zug auf das Konzept sozialer Ungleichheit ebenso ungleiche, multiple und damit 
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differenzielle Kindheiten manifestieren und die Lebenswelten und Lebensverhält-
nisse von Kindern bestimmen. Vor diesem Hintergrund machen vor allem 
deutschsprachige Kindheitssoziologen mit dem Background der sozialstrukturel-
len Sozialisationsforschung mehrfach darauf aufmerksam, dass die Ungleichheit 
in der Differenz der Generationen, also zwischen Kindheit und dem Erwachsen-
sein, sowohl empirisch als auch konzeptionell mit einer Berücksichtigung der 
Ungleichheiten innerhalb der Kindergeneration einhergehen muss (konzeptionell 
Bühler-Niederberger, 2011a, b). Vor allem die Konfundierung und Intersektiona-
lität von Dimensionen sozialer Ungleichheit – etwa soziale und/oder ethnische 
Herkunft – sind zu berücksichtigen (empirisch im Besonderen für ethnische Un-
gleichheiten Betz, 2008, 2011). »Die gesellschaftliche Definition und Realisation 
von Kindheit – und damit einer Grenzziehung zwischen den Generationen, im 
Sinne sozial konstruierter Altersgruppen – ist also mit weiteren Differenzen und 
Distinktionsbemühungen untrennbar verbunden« (Bühler-Niederberg, 2011, 
S. 296). Voraussetzung dafür sind, neben der für die Kindheitssoziologie maßgeb-
lichen Kategorie Kindheit als ein Teil der generational-relationalen Ordnung, 
ebenso andere Differenzierungskategorien. Hierzu zählen das Geschlecht, der 
sozioökonomische Status, der soziokulturelle Hintergrund, die Nationalität res-
pektive Ethnie, aber auch regionale und räumliche Differenzen, wie sie im Rah-
men der Forschung zu sozialer Ungleichheit diskutiert werden (Hradil, 2001). Sie 
finden dabei etwa Anwendung in einer Soziologie der Kinder zur Herstellung 
ethnischer Differenz (Seele, 2012) oder auch in der strukturellen Kindheitsfor-
schung unter Berücksichtigung mehrerer Dimensionen sozialer Ungleichheit unter 
Kindern (Betz, 2008). 

Die maßgebliche Einsicht besteht darin, dass sich in der generationalen Differenz 
zwischen Erwachsenen und Kindern nicht nur zwei unterschiedliche Generationen 
herausbilden, die sich wechselseitig voraussetzen und im Moment der Unterschei-
dung definieren. Die Kindergeneration stellt kein homogenes Kollektiv dar, das 
sich in der Gesamtheit ausschließlich in der Abgrenzung von der Erwachsenen-
welt bestimmt und nur auf sie bezogen ist. Kinder einer je zeitgenössischen Kind-
heit sind zugleich auch Genossen innerhalb einer Generation zu der Zeit, während 
der sie leben; in Anlehnung an das Generationenkonzept von Karl Mannheim 
(1928/1964) schlägt Hengst (2005, 2009) das Konzept der differentiellen Zeitge-
nossenschaft vor, das einerseits die Einheit einer Generation – als Genossen ihrer 
Zeit – verbindet mit deren differentiellen Ausprägungen. In einem lebensweltli-
chen Bezug auf Kinder ist darunter zu verstehen, dass Kinder als Angehörige ei-
ner Generation »auch Erfahrungen machen – und damit sind habitusprägende 
(kollektive) Erfahrungen gemeint –, die nicht ausschließlich oder primär durch 
ihre Positionierung in der generationalen Ordnung (also in Relation zu Erwachse-
nen, CH) vermittelt sind« (Hengst, 2005). Die Lebenswelten von Kindern sowie 



120

auch deren Lebensverhältnisse sind somit nicht alleinig dadurch bestimmt, dass 
sie Kinder als einheitliches Kollektiv im Unterschied zum Kollektiv der Erwach-
senen sind. Trotz des kollektiven Charakters machen Kinder innerhalb einer Ge-
neration ebenso unterschiedliche Erfahrungen, die von Erfahrungen anderer Kin-
der zu unterscheiden sind. Eindrücklich belegt werden kann dies anhand der For-
schung zu milieuspezifischen Erfahrungsräumen von Kindern, die sich aufgrund 
ihrer sozialstrukturellen Konstitution unterschiedlicher familialer Lebensstile im 
Sinne von Sozialökologien des Aufwachsens, durch differente Lebens- und Hand-
lungswelten von Kindern auszeichnen, die sich nicht von ihrem sozialstrukturellen 
Bezug entkoppeln lassen (Grundmann u. a., 2003; Betz, 2008). Der Begriff der 
differentiellen Zeitgenossenschaft hebt dabei sowohl theoretisch als auch empi-
risch hervor, dass Kinder als Teil der Kindergeneration etwas sie alle (als Genera-
tion) Gemeinsames, aber zugleich auch innerhalb der Kindergeneration etwas 
Trennendes besitzen, nach dem sich das Kinderkollektiv differenzieren lässt – 
prominent etwa anhand von Trennungen sozialer Ungleichheit (Hengst, 2005). 

Nun rekurrieren diese Überlegungen auf Kindheitsbegriffe, die Kindheit entweder 
in ihrem alltäglichen und lebensweltlichen Bezug von Kindern verstehen oder als 
eine sozialstrukturelle Kategorie konzipieren. Zunehmend wachsen die For-
schungsarbeiten, die sich diesem Forschungsdesiderat der Kindheitssoziologie 
annehmen, um differentielle und ungleiche Handlungspraktiken oder Lebensum-
stände von Kindern zu berücksichtigen. Von der Übertragung des Konzepts der 
differentiellen Zeitgenossenschaft auf diese objekttheoretischen Verständnisse 
von Kind und Kindheit, kann jedoch nicht zugleich auf differentielle Kindheiten 
im Sinne eines Erkenntnismusters und der differentiellen Konstruktion von Kind-
heiten im Plural geschlossen werden. Offen bleibt somit die Frage, wie dieses 
Konzept und der damit aufgeworfene doppelte Kindheitsbegriff ebenso für einen 
Ansatz begründbar wird, der einer dekonstruktiven Forschung zuzuordnen ist. Es 
bleibt zu klären, wie dieser doppelt-differentielle Kindheitsbegriff im Sinne de-
konstruktiver Kindheitssoziologie ebenso als discursive formation oder als kultu-
relle Wissensform (Alanen, 2001) sowohl konzeptionell als auch empirisch auf-
zunehmen ist. 

Mit Bezug auf das Konzept der differentiellen Zeitgenossenschaft, beruht der 
doppelte Kindheitsbegriff auf der Annahme, dass in gesellschaftlichen Konstituti-
ons- und Konstruktionsprozessen von Kindern und Kindheit ebenso ein Wissens-
vorrat vorhanden ist, der auf Unterschiede zwischen Kindern abhebt und diese 
voneinander unterscheidbar macht. Ebenso wie die Differenz zwischen Kindern 
und Erwachsenen ein historisch variables Konstrukt darstellt, so unterliegen Dif-
ferenzen innerhalb der Kindergeneration ebenso einem variablen gesellschaftli-
chen Konstruktionsprozess. Ein einleuchtendes Beispiel ist etwa in der Feststel-
lung zu sehen, dass mit der Komplexität des diagnostischen Repertoires für Kin-
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der mit Legasthenie zugleich auch die Anzahl der Kinder steigt, denen eine solche 
Diagnose zugeschrieben wird (Bühler-Niederberger, 2001). Die Unterscheidung 
zwischen legasthenischen und nicht legasthenischen Kindern ist somit keinem 
universalen Umstand geschuldet, sondern historisch kontingent. Ein weiteres 
prominentes Beispiel ist die Konstruktion des ›armen‹ Kindes – im Unterschied 
zu Kindern, denen dieses Attribut nicht zugeschrieben wird – in modernen wohl-
fahrtskapitalistischen Staaten und der in diesem Zusammenhang vorgenommenen 
Definitionen relativer – und nicht absoluter – Armut, vor deren Hintergrund sich 
die variable Konstitution des ›armen‹ Kindes in sozialpolitischen Debatten voll-
zieht (Honig und Ostner, 2001). Darin zeigt sich, dass es nicht nur statistische 
Konstrukte sind, die bestimmte Kinder in Haushalten unterhalb einer definierten 
Einkommensgrenze quantitativ als ›arm‹ ausweisen. Das statistische Wissen um 
arme Kinder geht ebenso in die politischen Debatten und Diskurse sowie in den 
Politikprozess und die Konstruktion spezifischer Maßnahmen ein, um sich dem 
gesellschaftspolitisch wahrgenommenen Problem von Kinderarmut anzunehmen. 
Ebenso zeigt die Diskussion des Forschungsstandes zur dekonstruktiven Kind-
heitssoziologie zur frühkindlichen Erziehung und Betreuung, dass in politische 
Diskurse (Bischoff und Betz, 2011; Maeße, 2011) und rechtliche Regulierungen 
(Mierendorff, 2010) ebenso ein – vorwiegend wissenschaftliches – Wissen von 
markanten Differenzen zwischen Kindern Einzug hält.  

Die zahlreichen wissenschaftlichen und die Politik beratenden Expertisen, die mit 
mehr oder weniger Durchsetzungskraft Einzug in den Politikprozess halten (Lü-
ders und Hornstein, 1997), zeigen neben den Schwierigkeiten ihrer politischen 
Implementation, ebenso ihre Wirkungsweise auf Politik. Dieses Wissen fließt in 
die öffentliche und politische Thematisierung und auch mediale und politische 
Rhetorik mit ein (vgl. etwa Bühler-Niederberger und Sünker, 2009), wird repro-
duziert und verbreitet sowie – je nach Durchsetzungskraft – in konkrete Maßnah-
men transformiert, die spezifisch auf bestimmte Kindergruppen abzielen. Wissen-
schaftlich erforschte soziale Ungleichheit, aber auch andere Differenzkriterien 
(wie Lernförderbedarf) werden unter nicht-wissenschaftlichen und gesellschafts-
politischen Vorzeichen und damit vor allem zum Zwecke der Politik (Bühler-
Niederberger und Sünker, 2009) in ein nicht wissenschaftliches Wissen um diese 
Ungleichheit transformiert und in politische Prozesse eingespeist. Dass das ge-
samte wissenschaftliche Wissen, vor allem in Bezug auf soziale Ungleichheit, 
auch tatsächlich in den politischen Prozess eingebracht wird, hängt von der Op-
portunität der Problemlagen sozialer Ungleichheit mit der Politik ab respektive 
von der Bereitschaft der Politik, diese als politisch beeinflussbare Probleme anzu-
erkennen. Zwar stehen politische Maßnahmen – sofern sie auf Problemlagen sozi-
aler Ungleichheit Bezug nehmen – nicht in einem direkten Wirkungszusammen-
hang mit der Lebenswelt und den Lebensverhältnisse von Kindern; dennoch leis-
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ten sie, je nach der Form politischer Intervention wie etwa dem Recht (vgl. Kauf-
mann, 2009d), einen entscheidenden Beitrag zur Gestaltung der Bedingungen 
kindlicher Lebenswelten und Lebensverhältnisse (Mierendorff, 2010). 

Die Relationierung zwischen Kindern und Erwachsenen, also der permanente 
Vollzug des generationalen Ordnens, beruht somit erkenntnistheoretisch nicht nur 
auf einem Wissen um die Differenz zwischen Kindern und Erwachsenen, mit der 
institutionalisierte Unterscheidungen die generationale Ordnung erhalten und re-
produzieren. Ausgehend vom Konzept der differentiellen Zeitgenossenschaft
(Hengst, 2005) sind es nicht nur die differentiellen Lebensweisen von Kindern 
oder die differentiellen Lebensverhältnisse des Kindseins, sondern auch ein Wis-
sen um bekannte und meist über wissenschaftliches Wissen beförderte, auf Un-
gleichheit bezogene Differenzen, die in den Prozess des Wahrnehmens und Er-
kennens von Kindern eingehen. Demnach geht es einer dekonstruktiven Kind-
heitssoziologie nicht nur um die Frage wie ein Mensch als Neuling der Gesell-
schaft zu einem Kind wird (vgl. Honig, 2009b, S. 41), sondern ebenso wie sich 
die Neulinge der Gesellschaft in – sofern bekannten – Merkmalen unterscheiden 
und das gesamte Kollektiv der Kinder nach diesen Merkmalen in Gruppierungen 
aufgeteilt wird. In die vertikale Unterscheidung der generational-relationalen 
Ordnung zwischen Kindern und Erwachsenen, sind somit zugleich horizontale 
und intragenerationale Unterscheidungen zwischen unterschiedlichen Kindern 
respektive Kindergruppen eingelagert. 

Entgegen gängiger kindheitssoziologischer Gegenstandsbestimmungen, die Kind-
heit als Lebensweise von Kindern, als Lebensphase des Aufwachsens im Lebens-
verlauf, Kindheit als strukturelle Lebensform, Kindheit als sozioökonomische 
Lebenslage oder Kindheit als Diskurs fassen (vgl. Kelle, 2009), versteht die vor-
liegende Untersuchung vor dem Hintergrund der bisherigen Erörterungen Kind-
heit als soziales und kulturelles Erkenntnismuster, das auf einem impliziten Wis-
sen um die Differenz zwischen Kindern und Erwachsenen beruht. Ausdruck die-
ses Wissens sind Unterscheidungen zwischen Kindern und Erwachsenen, die im 
Anschluss an das Konzept der generational-relationalen Ordnung von Kindern 
und Erwachsenen als soziale Institution und als institutionalisierte Unterschei-
dungsprozesse zu konzeptualisieren sind. Im Horizont von Institutionalisierungs-
prozessen konstituiert sich Kindheit wissenssoziologisch als Erkenntnis- und Wis-
sensmuster jenseits von individuellen und empirischen Kindern. Ebenso sind auch 
Unterscheidungen zwischen unterschiedlichen Kindern wie arm vs. reich, weib-
lich vs. männlich, allochthon vs. autochthon, ländliche vs. städtische wohnhaft, 
behindert vs. nicht behindert etc., als Institutionen zu konzipieren, an die unter-
schiedliche Organisationsformen des Aufwachsens geknüpft sind. Hierzu zählen 
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auch solche Unterscheidungen, die altersspezifisch verlaufen, wie etwa die Unter-
scheidung des Kinderkollektivs nach Schulkindern und Vorschulkindern oder 
Kleinkindern. Auch diese Unterscheidungen sind zu verstehen als institutionali-
sierte Unterscheidungsprozesse, die ein Erkennen und Wissen um Differenzen 
zwischen unterschiedlich wahrgenommenen Kindern voraussetzen und damit in 
einer doppelten Ausrichtung das soziale und kulturelle Erkenntnis- und Wissens-
muster Kindheit konstituieren. Damit wird es möglich, im Sinne von Hengst 
(2005), nicht die gelebte und realisierte, sondern ebenso eine vorgestellte differen-
tielle Zeitgenossenschaft als Konstruktion von Kindheit einzuholen. 

Bevor die Übertragung dieses doppelten Kindheitsverständnisses auf den Unter-
suchungsgegenstand der Politik zur Kleinkindbetreuung und ihrer Relevanz für 
die Konstitution und Modifikation des Erkenntnismusters Kindheit übertragen 
wird, werden zunächst die erforderlichen und zentralen Grundlagen erörtert, die 
konzeptionell das Erkenntnismuster Kindheit in seiner Konstitution und Modifika-
tion im Modus seiner sozialen Institutionalisierung erfassen. Die folgenden Ar-
gumentationsschritte rekonstruieren darum den Prozess der Konstitution und Mo-
difikation des Kindheitsmusters im Horizont eines institutionentheoretischen An-
satzes. 

3.4 Modifikation und Differenzierung des Kindheitsmusters
als kulturell-kognitive Re-Institutionalisierung 

Eingangs des 3. Kapitels standen vor dem Hintergrund des Paradigmas der Kind-
heitssoziologie, die in ihr dominanten Forschungsansätze im Vordergrund der 
Erörterung. Innerhalb dieser Forschungsansätze verortete sich die vorliegende 
Arbeit innerhalb der dekonstruktiven Ansätze. Ausgehend vom Forschungsstand 
der Dekonstruktion von Kindheit im Horizont frühkindlicher Betreuung und Er-
ziehung, entfaltete die Argumentation in Abgrenzung zu objekttheoretischen Ver-
ständnissen von Kindheit, den differenztheoretisch gefassten doppelten Kind-
heitsbegriff als soziales und kulturelles Erkenntnis- und Wissensmuster. Die Basis 
dieses Kindheitsmusters bilden Unterscheidungen zwischen Kindern und Erwach-
senen sowie zwischen Kindergruppen, die auf einem impliziten Wissen um Kind-
heit oder genauer: um die Differenz zwischen Kindheit und Erwachsensein beru-
hen. Es wurde zuletzt bereits angedeutet, dass der Modus, in dem sich diese Un-
terscheidungsprozesse vollziehen, konzeptionell über einen institutionentheoreti-
schen Zugang einzuholen ist. In der weiteren Argumentation wird nun zunächst 
der Institutionenbegriff in Bezug auf Kindheit geklärt, um von dort aus anhand der 
theoretischen Perspektive des Neo-Institutionalismus das für die Arbeit zentrale 
Konzept der Re-Institutionalisierung von Kindheit als Erkenntnis- und Wissens-
muster zu entfalten. 
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Kindheit oder die »Kindheitsordnung« (Honig, 1999a; vgl. auch Honig, 2009b; 
Jenks, 1996/2005) wird in dieser Arbeit differenztheoretisch betrachtet, und zwar 
als Resultat von Unterscheidungen zwischen Kindern und Erwachsenen. Die kon-
zeptuelle Brücke zwischen empirisch wahrnehmbaren Unterscheidungen und ei-
nem epistemologischen Begriff der Kindheitsordnung, vollzieht die Argumentati-
on ausgehend von Nemitz mithilfe des Begriffs der Institution und seiner prozess-
orientierten Weiterentwicklung im soziologischen Institutionalismus. Dafür ste-
hen die verwendeten Begriffe der Institutionalisierung und dem der Re-
Institutionalisierung respektive des institutionellen Wandels. Damit wird dieser 
institutionentheoretische Ansatz anschlussfähig an eine Theorie pädagogischer 
Organisationen, die in den Praktiken innerhalb der pädagogischen Organisationen, 
Prozesse der Institutionalisierung von Kindheit untersucht (Honig, 2012a).

Mit Nemitz (1996) ist die »Unterscheidung von Kindern und Erwachsenen (…) 
eine Institution, die mit einem ganzen Bündel von Organisationen verknüpft ist« 
(siehe Kap. 3.3.1, Nemitz, 1996, S. 129, Ausl. u. Hervorh. CH). Dieser analyti-
sche Institutionenbegriff eröffnet somit eine konzeptionelle Perspektive auf Un-
terscheidungsprozesse, die sich in zugeschriebenen Unterschiedenen zwischen 
Kindern und Erwachsenen manifestieren. Der Vollzug der Unterscheidung zwi-
schen Kindern und Erwachsenen und die damit einhergehende Hervorbringung 
von Unterschieden, stehen jedoch nicht für sich, sondern befinden sich in einem 
Wechselverhältnis zum impliziten Wissen um sowie dem Erkennen von objekti-
vierten Unterschieden. Unterscheidungspraxis sowie Unterschiedswissen rekur-
rieren somit wechselseitig aufeinander und modifizieren sich zeitlich dynamisch 
und prozessual. Unterscheidungspraktiken und Unterschiedswissen finden dabei 
in verschiedenen Settings und sozialen Orten ihren Ausdruck, wie etwa innerhalb 
von Familienbeziehungen zwischen Eltern und Kindern oder innerhalb von päda-
gogischen Organisationen zwischen Professionellen und Kindern. Im Vorder-
grund dieser Arbeit steht jedoch der politische Zusammenhang der Erwachsenen-
gesellschaft, in dem sich im Zuge politischer Reformen der Kleinkindbetreuung 
eine Modifikation der Unterscheidung als Institution niederschlägt und auf diesem 
Wege die Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen relationiert werden. 
Primäre Indikatoren der Unterscheidungspraxis und des Unterschiedswissens sind 
gesetzliche Regelungen.

3.4.1 Von der Kindheit als Institution zur Re-Institutionalisierung von Kindheit  

Die Semantik des Begriffs Institution weist im weitläufigen, alltäglichen Sprach-
gebrauch eine deutliche Differenz zu seiner Bedeutung als sozialwissenschaftli-
cher, insbesondere soziologischer Grundbegriff auf. In der Alltagssprache herrscht 
ein eher substantieller Begriff von Institution vor, mit dem eine Behörde oder Ein-
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richtung, aber ebenso eine herausragende Persönlichkeit bezeichnet und deren 
zeitliche Dauerhaftigkeit hervorgehoben wird. Als soziologischer und nicht-
substantieller Terminus unterscheidet er sich jedoch deutlich vom allgemeinen 
Sprachgebrauch und sieht hier von konkreten Organisationen oder Personen ab. 
Da im Weiteren eine tiefergehende Erörterung des Institutionenbegriffs erfolgt, 
der selbst innerhalb der sozialwissenschaftlichen Tradition und Diskussion eine 
vielfältige Ausprägung erfahren hat, soll an dieser Stelle lediglich einführend eine 
Minimaldefinition angeführt werden: »Institutionen stiften (demnach) Sinn, geben 
Welterklärungen, bieten Legitimationen an und sind daher handlungsleitend und -
stabilisierend« (Vester, 2009, S. 106, Erg. CH). Bereits an dieser Stelle wird deut-
lich, dass dieses Verständnis die Bezeichnung konkreter Organisationen oder Per-
sonen übersteigt. Diese Minimaldefinition steht dabei im Kontext eines klassi-
schen Verständnisses wie es etwa Arnold Gehlen in den 1950er Jahren formulier-
te, wonach Institutionen für den an natürlichen Instinkten mangelnden Menschen 
eine Handlungsentlastung darstellen. In diesem Sinne werden etwa die Familie 
oder auch das Zivilrecht als Institutionen aufgefasst. Der Begriff der Organisation 
ist damit deutlich vom Begriff der Institution zu unterscheiden. Formale Organisa-
tionen stellen eine soziale Einheit dar, die einem Organisationszweck folgt, sich 
durch partielle und zeitlich begrenzte Mitgliedschaft auszeichnet und eine, in der 
Regel hierarchisch formierte, soziale Struktur aufweist; Wirtschaftsunternehmen, 
amtliche Behörden, Vereine oder Verbände gelten demnach im soziologischen 
Sinne als Organisationen (Vester, 2009, S. 106, 109). 

Doch auch in der sozialwissenschaftlichen Fachdiskussion findet sich häufig ein 
indifferenter Gebrauch der soziologischen Termini Institution und Organisation,
so etwa in den Erziehungswissenschaften. Die formale Organisation der Kinderta-
geseinrichtung wird ungeachtet des soziologischen Verständnisses unterschwellig 
synonym mit dem Begriff der ›Institution‹ bezeichnet. Aber auch die Kindheitsso-
ziologie, wie sie in Kap. 3.1 im Anschluss an die frühpädagogische Diskussion 
betrachtet wurde, im Besonderen aber die strukturelle Soziologie der Kindheit, 
kennt einen entsprechend indifferenten Gebrauch der Terminologie. In dem pro-
minenten Sammelband Childhood Matters (Qvortrup u. a., 1994), der zu den 
maßgeblichen Wegbereitern einer Neuen Kindheitssoziologie und einem Ver-
ständnis von Kindheit als soziales Phänomen zählt, findet sich ein explizit sub-
stantielles Institutionenverständnis (Näsman, 1994, S. 167, Hervorh. i. Orig.): 

I use the concept »institution« here in a more restricted way than the broad soci-
ological concept meaning basic societal entities, in which the family is looked 
upon as an institution. I shall, in the following, refer to organizations with goals, 
a work organization, a structure of decision-making, a staff, etc., that have chil-
dren as their main target group and staff members oriented towards with chil-
dren. These organizations take part in the distributive processes of the welfare 
state and are important in the social construction of childhood. 
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Ein vergleichbares Verständnis von Institution findet sich in einem weiteren Bei-
trag innerhalb dieses Sammelbandes, der ebenfalls die Institutionalisierung von 
Kindheit mit dem Bedeutungszuwachs von Betreuungs- und Bildungsinstitutionen 
gleichsetzt und damit unterschwellig die Relevanz etwa der Familie als Institution 
gegenüber Kindheit ausblendet (Frønes, 1994, S. 150 f.).

Auch gegenwärtig finden sich bei Vertretern einer strukturellen Kindheitssoziolo-
gie vergleichbare konzeptuelle Bestimmungen des Institutionenbegriffs. In einer 
Veröffentlichung im Kontext eines Forschungsprojektes, das die Entwicklungen 
in der skandinavischen frühkindlichen Betreuung, Erziehung und Bildung im Zu-
sammenhang mit der zunehmenden Flexibilisierung von Arbeitsmärkten unter-
sucht, werden Institutionen als besondere Einrichtungen für, vom Arbeitsmarkt 
ausgeschlossene Personen wie eben Kinder oder auch Senioren angesehen und der 
Prozess der Institutionalisierung mit dem gesellschaftlichen Bedeutungszuwachs 
eben dieser Institutionen gleichgesetzt (Kjørholt und Qvortrup, 2011; Qvortrup, 
2011). Ein solches Verständnis impliziert die Vorstellung der ›Unterbringung von 
Kindern in Institutionen‹, die hier mit formalen Organisationen im soziologischen 
Sinne gleichgesetzt werden. Damit werden jedoch terminologische Unterschei-
dungen eingeebnet, die konzeptionelle und theoretische Differenzierungen erlau-
ben. Die differenzierende Bestimmung der Unterscheidung zwischen Kindern und 
Erwachsenen als Institution sowie der Verknüpfung dieser Institution mit forma-
len Organisationen (siehe Kap. 3.3.1, vgl. Nemitz, 1996), würde somit konzeptio-
nell bedeutungslos werden. In der Gleichsetzung von Institution und Organisation 
kann dann nicht sinnvollerweise von Kindheit respektive der Erwachsenen-Kind-
Differenz als soziale Institution (Nemitz, 1996, S. 129) gesprochen werden, die 
allererst die Grundlage für spezifisch organisationales Handeln schafft.

Zwar stellt die weitgreifende und immer früher beginnende ›Unterbringung‹ von 
Kindern in Betreuungseinrichtungen ein Moment der Institutionalisierung von 
Kindheit als kulturelles Muster dar, jedoch geht diese über ein substantielles Ver-
ständnis hinaus und betrifft nicht nur die organisierte Betreuung und Bildung von 
Kindern in Einrichtungen. Zudem impliziert das zuvor zitierte Konzept der Institu-
tion eine, für analytische Zwecke problematische, weil anwaltschaftliche Position, 
die für ›eingeschlossene‹ Kinder und deren Rechte eintritt. Sie impliziert die norma-
tive Frage, ob Institutionen für Kinder schädlich sind und ob sie ihren Bedürfnissen 
(in der frühpädagogischen Variante) gerecht werden. Wie aber ebenso die Rechtssi-
tuation für Kinder, etwa die Einführung eines Rechtsanspruchs auf einen Platz in 
einer Kindertageseinrichtung (Mierendorff, 2010), einen gesonderten Beitrag der 
Institutionalisierung von Kindheit auch jenseits von Betreuungseinrichtungen leis-
tet, bleibt dabei unreflektiert. Mit dem hier referierten Institutionenverständnis wird 
somit der theoretisch-analytische Gehalt des Begriffs suspendiert, vor allem in sei-
ner analytisch gehaltvollen Abgrenzung gegenüber dem Organisationsbegriff.  
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Helga Zeiher hingegen, die zu den Pionieren der deutschsprachigen Kindheitsso-
ziologie zählt, orientiert sich mit ihrem Verständnis deutlich an der im engeren 
Sinne soziologischen Variante und überträgt dieses auf die Gegenstandskonstitu-
tion von Kindheit als Institution. »In gesamtgesellschaftlicher Perspektive be-
trachtet, zeigt sich (demnach) Kindheit als eine Konfiguration sozialer Prozesse, 
Diskurse und rechtlicher, zeitlicher und räumlicher Strukturen, die zu einer be-
stimmten Zeit in einer bestimmten Gesellschaft das Leben von Kindern formen« 
(Zeiher, 2009, S. 105, Erg. CH). In diesem Sinne kann dann Kindheit selbst als 
gesellschaftliche Institution aufgefasst werden und steht dem Verständnis nahe, 
Kindheit als Institution im Modus einer cultural politics of childhood diesseits 
und auch jenseits von Betreuungseinrichtungen zu untersuchen (siehe Kap. 3.2; A. 
James und James, 2004). Zeiher unterscheidet dabei explizit den Begriff der Or-
ganisation von dem der Institution und rekurriert auf einen nicht substantiellen 
Begriff der Institutionalisierung, der für kulturtheoretische Problemstellungen 
anschlussfähig ist. In diesem Verständnis kommt dann auch der Relevanz der Fa-
milie und dem Modus der Familisierung – neben dem Bedeutungszuwachs von 
Bildungseinrichtungen – als Prozess der Institutionalisierung von Kindheit ein 
eigenständiger Stellenwert in einem historisch wie auch interkulturell weitgrei-
fenden säkularen Trend zu (Zeiher, 2009). Allerdings provoziert die Definition 
von Zeiher die Frage, was hier unter dem diffusen Begriff Gesellschaft und was 
unter dem Adjektiv gesamtgesellschaftlich zu verstehen ist, beziehungsweise wo-
rin sich ›Gesellschaft‹ oder ›Gesamtgesellschaft‹ als Kontext des Lebens von 
Kindern und der Kindheit als Institution konkretisiert. Ferner unterstellt das Insti-
tutionenverständnis von Zeiher einen unmittelbaren Bezug zwischen Prozessen 
der Institutionalisierung und der Formung des Kinderlebens. Im Anschluss an 
Mierendorff (2010) und der Untersuchung der Relevanz von kinder- und jugend-
rechtlichen Regulierungen, die sich als Modus der Institutionalisierung von Kind-
heit verstehen lassen, wird nicht das Leben von Kindern, sondern die Bedingun-
gen von Kindheit beeinflusst. Damit zeigt sich die bereits in Kap. 3.3 diskutierte 
Problematik von objekttheoretischen Zugriffen auf Kinder und Kindheit, die stets 
– gleich ob ex- oder implizit – ein substantielles Verständnis vom Kind und von 
Kindheit mitführen. Mit dem Begriff der Institution wie ihn Zeiher vorschlägt, ist 
eine differenztheoretische Rekonstruktion ausgeschlossen, die sich nicht auf das 
Objekt Kind reduziert, sondern auf die Prozesse des Erkennens und der Herstel-
lung von Kindern im Modus der relationalen Unterscheidung zwischen Kindern 
und Erwachsenen. 

Es zeigt sich, dass selbst innerhalb der Grenzen einer Soziologie der Kindheit kein 
einheitlicher Begriff der Institution vorausgesetzt werden kann, auch wenn die 
Verwendung des Begriffs der Kindheit als Institution und der Institutionalisierung 
von Kindheit häufig verwendete Begriffe sind. Dennoch werden die institutionen-
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theoretischen Grundlagen des jeweils verwendeten Begriffs kaum spezifiziert und 
expliziert. Damit bleibt die jeweilige Positionierung innerhalb der Vielfalt an so-
ziologischen Konzepten weitestgehend unklar. Im hier verstandenen Sinne erlaubt 
das Konzept der Institution respektive der Institutionalisierung, die Prämisse der 
Kindheitssoziologie ernst zu nehmen, dass es sich bei einem Kind und bei Kind-
heit um ein Konstrukt und eine soziale und kulturelle Herstellungsleistung han-
delt, die es erkenntnistheoretisch und nicht objekttheoretisch zu konzipieren gilt 
(siehe Kap. 3.3, auch Honig, 2009b). Daraus folgt die Herausforderung für eine 
empirische Untersuchung die institutionentheoretische Diskussion aufzugreifen 
und von dort aus eine konzeptionelle und analytisch tragfähige Position und Kon-
zeption zu entfalten, die an eine differenz- und erkenntnistheoretische Perspektive 
der Kindheitssoziologie anschlussfähig ist. Ertragreich scheint es dabei zu sein, 
die Entwicklungen in den Sozialwissenschaften in Bezug auf den Institutionenbe-
griff in den Blick zu nehmen. 

3.4.2 Der Institutionenbegriff im Horizont der kognitiven Wende
in den Sozialwissenschaften 

Die Entwicklungen in den Sozialwissenschaften im letzten Drittel des 20. Jahr-
hunderts wirken sich entscheidend auf den Institutionenbegriff aus, der nun weni-
ger an handlungstheoretischer, als vielmehr an wissenssoziologischer Relevanz 
gewinnt. Im Kontext des cultural turn (Jeffrey C. Alexander) in den Sozialwis-
senschaften und der Transformation der Kulturtheorien (Andreas Reckwitz) zum 
Verständnis und zur Erklärung menschlichen Handelns, vollzieht sich eine grund-
legende sozialtheoretische Neuausrichtung auf kulturwissenschaftliche Problem-
stellungen. Im Vordergrund stehen dabei sozial geteilte Sinn-, Bedeutungs-, Sym-
bol- und Wissenssysteme als Bedingung der Möglichkeit menschlichen Handelns 
(Reckwitz, 2008, S. 16 f.). An die Stelle klassischer zweckrationaler oder norm-
orientierter Erklärungen, tritt nun eine kulturtheoretische Handlungserklärung 
(Reckwitz, 2003). In diesem Zusammenhang ist dabei im Besonderen eine Modi-
fizierung der klassischen Wissenssoziologie festzustellen, wie sie vor allem von 
Karl Mannheim und Max Scheler zu Beginn des 20. Jahrhunderts begründet wur-
de (etwa Kneer, 2010). Kulturtheoretisch ausgerichtete Problemstellungen richten 
sich im Kontext der wissenssoziologischen Neuausrichtung auf die Relevanz von, 
im Alltag vorherrschenden impliziten Wissensordnungen und die diese Ordnun-
gen fundierenden kulturellen Schemata – zu interpretierende Deutungsmuster oder 
zu entschlüsselnde symbolische Codes –, die menschliches Handeln und Verhal-
ten verständlich und erklärbar machen (Reckwitz, 2008, Kap. 3.3). Das kulturthe-
oretische Verständnis von Wissen ist dabei entkoppelt vom philosophischen 
Wahrheitsbegriff, dem wissenssoziologischen Ideologiebegriff sowie von konkre-
ten Inhalten des Wissens und richtet sich stattdessen auf handlungsleitende Wis-
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sensformen als Sinn- und Deutungsmuster. Eine Besonderheit besteht darin, dass 
weniger rein intellektuelles, sondern vor allem auch alltägliches Wissen in seiner 
Relevanz für Handeln in den Blick wissenssoziologischer und kulturtheoretischer 
Problemstellungen gerät. 

Diese kognitive Wende in den Sozialwissenschaften wirkt sich ebenso auf den 
Begriff der Institution aus. Neben klassischen handlungstheoretischen, an Zweck-
rationalität oder Normorientierung ausgerichteten Verständnissen, tritt nun dar-
über hinaus ein Institutionenbegriff, der kulturell-kognitiv begründet ist (Scott, 
2008). Diese kognitive, auf Wissensformen gründende Wende institutionentheore-
tischer Ansätze, kommt vor allem in sozialanthropologischen sowie in sozialphä-
nomenologischen Ansätzen zum Ausdruck. Von besonderem Interesse ist dabei 
die Arbeit der britischen Sozialanthropologin Mary Douglas, die durch ihre Feld-
forschung in Belgisch-Kongo und vor allem durch das daraus hervorgehende 
Hauptwerk Purity and Danger (1966) bekannt wurde. Ihre Entwicklung eines 
systematischen Institutionenbegriffs, die maßgeblich unter dem Einfluss der Sozi-
ologie Emile Durkheims sowie der wissenschaftssoziologischen Gedanken Lud-
wik Flecks stehen, finden sich in einem weiteren Werk mit dem programmati-
schen Titel How Institutions Think (1986), das Anfang der 1990er Jahre auch un-
ter dem wortwörtlich übersetzen Titel Wie Institutionen denken (1991) in 
Deutschland veröffentlicht wurde. Neben der zentralen kognitiv-kulturellen Fun-
dierung institutionellen Denkens, ist darüber hinaus die bei Douglas hervorste-
chende differentialistische Betrachtung kognitiver symbolischer Klassifizierungs-
systeme hervorzuheben, die vor allem für eine differenz- und erkenntnistheoreti-
sche Betrachtung der Erwachsenen-Kind-Unterscheidung relevant ist. Ein weite-
res zentrales Werk im Kontext der kognitiven Wende institutionentheoretischen 
Denkens ist der inzwischen in 23. Auflage erschiene und klassisch gewordene 
Band Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit von den durch die Sozi-
alphänomenologie von Alfred Schütz beeinflussten Soziologen Peter L. Berger 
und Thomas Luckmann (1969/2010). Deren allgemeiner Anspruch und theoriege-
schichtliche Verortung kommt im Untertitel Eine Theorie der Wissenssoziologie
prägnant zum Ausdruck. Die zunächst drei Jahre zuvor in den Vereinigten Staaten 
publizierte Veröffentlichung mit dem Originaltitel The Social Construction of 
Reality (1966), vollzieht die Abgrenzung zur klassischen Wissenssoziologie, in-
dem sie die intersubjektiv hergestellte sowie intra- und intergenerational geteilte 
gesellschaftliche Wirklichkeit im menschlichen Alltag zum Gegenstand einer 
Wissenssoziologie macht. Dabei handelt es sich um eine Wirklichkeit, die zwar 
auf kontingentem, aber dennoch für soziale Akteure als objektiv erfahrbarem und 
als solchem gültigen Wissen beruht. Die vorliegende Untersuchung bezieht sich 
zwar nicht auf alltägliche Wissensformen, sondern macht die Politik zu ihrem 
Gegenstand, die von einer Ebene des subjektiven Alltags deutlich abstrahiert. 
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Dennoch stellen die hier ausgewählten Konzeptionen eines soziologischen Institu-
tionenbegriffs entscheidende theoretische Weichenstellungen dar, um die Institu-
tionalisierung von Kindheit erkenntnistheoretisch und wissenssoziologisch zu 
fassen.

Eine Theorie der Institutionen sieht sich mit Douglas (1991) einer doppelten Her-
ausforderung gegenüber. Einerseits verfolgt sie den Anspruch, das soziologische 
Verständnis menschlicher Erkenntnis zu befördern sowie andererseits eine Er-
kenntnistheorie zu entfalten, die die Untersuchung der Relevanz von Institutionen 
in ihren vielfältigen Formen sichtbar macht (S. 9). Dabei geht es um die Wechsel-
seitigkeit von menschlichen Erkenntnisprozessen mit und durch Institutionen so-
wie dem wissenschaftlichen und systematischen Erkennen von Institutionen. Vor 
diesem Hintergrund wird plausibel, warum sich Douglas sowohl auf wissensso-
ziologische, als auch wissenschaftssoziologische Argumente stützt. Die Erörte-
rung knüpft darum an der theoriehistorischen und soziologischen Leitdifferenz 
von Individuum und Gesellschaft an, wie sie in ihrer Interdependenz vor allem 
das Werk Durkheims bestimmt. Darüber hinaus greift Douglas die darauf aufbau-
ende wissenschaftssoziologische Arbeit Ludwik Flecks25 auf, die das Wechsel-
verhältnis der Leitdifferenz auf die Herausbildung wissenschaftlicher Erkenntnis 
durch ein »Denkkollektiv« und einem dadurch beeinflussten »Denkstil« ausweist. 
Für Douglas entscheidend ist nun, dass das menschliche Denken generell seine 
Basis in sozialen Kollektiven hat und somit individuelles Denken – anders als es 
Theorien rationaler Wahlentscheidungen oder Demokratietheorien unterstellen – 
nicht losgelöst vom jeweils gegebenen soziokulturellen Kontext des Kollektivs 
verstanden werden kann. Stattdessen sind Sozialität und Denken in einem interde-
pendenten Verhältnis zueinander zu verstehen. Denn ebenso lässt sich das Kollek-
tive im Denken nicht losgelöst vom denkenden Einzelnen konzeptualisieren 
(Douglas, 1991, S. 30). Darin kommt eine dialektische Denkfigur zum Ausdruck, 
die keine unidirektionale Ausrichtung von individuellem Denken und Denkkollek-
tiv oder vice cersa unterstellt, sondern beide Seiten in ihrer Relationalität und 
Wechselseitigkeit untersucht. 

Das »Durkheim-Fleck-Programm« – wie es Douglas verschiedentlich nennt – 
richtet sein Interesse primär auf die »Entstehung der sozialen Ordnung« (Douglas, 
1991, S. 40). Eine für moderne Gesellschaften dominante Ausdrucksform sozialer 
Ordnung stellt dabei die gültige Arbeitsteilung dar sowie die spezifische Arbeits-
teilung zwischen wirtschaftlicher Produktion und menschlicher Reproduktion, die 
unter anderem auch über die Unterscheidung zwischen Mann und Frau sozial or-
ganisiert wird. Diese Unterscheidung etabliert und institutionalisiert eine (mehr 
oder weniger) stabile Ordnung der Geschlechter als Basis gesellschaftlicher Ar-

25 Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, 1935/1980.
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beitsteilung. Eine Modifikation im Erkennen und Denken der Differenz von Mann 
und Frau führt dann auch zu einer in Grenzen modifizierten Institution der Ge-
schlechterordnung. Diese Betrachtung der Unterscheidung zwischen Mann und 
Frau und deren Folgen für die soziale Ordnung ist übertragbar auf die Unterschei-
dung zwischen Erwachsenen und Kindern (Nemitz, 2001), in dem die gesell-
schaftliche Arbeitsteilung nicht nur im Hinblick auf die Geschlechterordnung, 
sondern ebenso im Hinblick auf die Generationenordnung betrachtet wird. In die-
sem Fall wird die kognitive Differenz von Mann und Frau um die Etablierung der 
Differenz zwischen Erwachsenen und Kindern erweitert. Vor diesem Hintergrund 
eröffnet sich ein Verständnis für die Entstehung sozialer Ordnung und gesell-
schaftlicher Arbeitsteilung in Bezug auf die Differenz zwischen Kindern und Er-
wachsenen seit der Neuzeit. In mittelalterlichen Gesellschaften galt diese Diffe-
renz als in geringerem Maße ausgeprägt und führte dazu, dass die Mitglieder der 
nachwachsenden Generationen in ihrer Ontogenese so bald als möglich in den 
wirtschaftlichen Produktionsprozess einbezogen wurden. Erst die handlungsprak-
tische Genese der Erwachsenen-Kind-Differenz auf der Grundlage eines Wissens 
um und eines Erkennens der Unterschiede von Erwachsenen und Kindern – mit 
Ariès (1975) die »Entdeckung« von Kindheit – liefert die Begründung für den 
Ausschluss der nachwachsenden Generation von gesellschaftlichen Produktions-
pflichten. Die tatsächlichen Motive, etwa für das Verbot der Kinderarbeit, die 
nicht unbedingt und ausschließlich dem Kinderschutz, sondern ebenso der Kon-
kurrenzsituation auf den Arbeitsmärkten während der Industrialisierung geschul-
det waren, seien hier außen vor. Entscheidend ist die Wirksamkeit der Differenz 
als Institution (vgl. auch Nemitz, 1996). 

Die Durchsetzungskraft einer Institution beruht auf der doppelten Ausrichtung, 
sowohl ein kognitiver, als auch ein sozialer Prozess zu sein. Dabei konkretisiert 
Douglas den mehrdeutigen und diffusen Begriff der Sozialität durch die Begriffe 
der Ökonomie und Politik (Douglas, 1991, Kap. 4). Institutionen lassen sich damit 
nicht in einem diffusen gegenüber von ›Individuum‹ und ›Gesellschaft‹ verorten, 
sondern das Kognitive und das Praktische einer Institution lassen sich präzisieren 
in ökonomischen und politischen Prozessen, etwa der gültigen gesellschaftlichen 
Arbeitsteilung. Institutionen sind in diesem Sinne nicht den Mitgliedern einer Ge-
sellschaft als starre Gesetzmäßigkeiten oder normative Erwartungen rein Äußerli-
ches. Stattdessen sind Institutionen das Resultat des Wissens um Unterschiede 
und der praktischen Umsetzung von Unterscheidungen in (etwa) politischen und 
wirtschaftlichen Produktionsgemeinschaften und durch ihre politischen Mitglieder 
und Produzenten.

Dabei drängt sich die Frage nach der Legitimität von Institutionen auf. Gerade 
aufgrund der durch Wissen und Handeln hervorgebrachten Institutionen, sind in 
deren Entwicklung ebenso ihre Begründungen enthalten, die ihnen Stabilität ver-
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leihen. Anders als explizite Begründungen von Institutionen im Sinne von Geset-
zen oder Normen, sind in diesem kognitiven und kulturellen Verständnis von In-
stitutionen deren Legitimität implizit in ihnen selbst angelegt. Institutionen und 
die diese konstituierenden Unterscheidungen referieren dabei auf als analog 
wahrgenommene natürlich-physische Unterschiede. Jegliche Institution bedarf 
einer ›Legitimationsformel‹, die »deren Richtigkeit in Vernunft und Natur grün-
det« (Douglas, 1991, S. 79 f.). Die Referenz einer Institution auf die vormensch-
lich gegebene und stets vorhandene Natur, kann demnach unhinterfragt und unbe-
sehen als Selbstverständlichkeit und unumstößliche Wahrheit angenommen wer-
den (Douglas, 1991, S. 85). Die in der Natur analog wahrgenommenen Unter-
schiede der Geschlechter dienen somit der Legitimation geschlechtsspezifischer 
Arbeitsteilung, in der dem weiblichen Teil der Geschlechterordnung die vorder-
gründige Reproduktion zugeschrieben wird. Damit erlangt ein »gesellschaftliches 
Prinzip durch eine physische Analogie« (Douglas, 1991, S. 85) seine Selbstver-
ständlichkeit und Rechtmäßigkeit.

Zudem ist die Institution der Geschlechterordnung gekoppelt an die Generatio-
nenordnung und die Institution der Familie, die ihre Legitimität ebenfalls durch 
eine Referenz auf die Natur und das Prinzip der Nachkommenschaft begründet. 
So legitimiert sich die, auf der Unterscheidung zwischen Erwachsenen und Kin-
dern aufbauende soziale Ordnung ebenso und implizit auf dem biologischen Dua-
lismus zwischen Kindern und Erwachsenen (Nemitz, 1996, S. 126) sowie das 
handlungsrelevante Wissen um die Natur des Kindes als Entwicklungswesen. 
Auch wenn die Differenz zwischen Kindern und Erwachsenen in erkenntnistheo-
retischer Perspektive jeglicher Natur entbehrt, so dienen natürliche respektive 
biologische Merkmale zugleich als Referent zur Begründung von Differenzierun-
gen zwischen Kindern und Erwachsenen. An den biologischen Unterschieden 
zwischen Kindern und Erwachsenen hat sich vor und nach dem Verbot der Kin-
derarbeit nichts geändert. Jedoch hat sich die Legitimierung der Differenz zwi-
schen Kindern und Erwachsenen im historischen Verlauf geändert, die Kinder 
vom wirtschaftlichen Produktionsprozess ausschließt.  

Die Referenz auf die Natur und die Herstellung von physischen Analogien be-
gründet dabei jedoch keinesfalls ein naturalistisches Verständnis von Institutio-
nen. Die physische »Ähnlichkeit, die brauchbare soziale Analogien abgeben, sind 
in erster Linie für die Legitimierung sozialer Institutionen gedacht, sie sollen kei-
ne Schlüsse auf die physikalische Welt ermöglichen« (Douglas, 1991, S. 91 f.). 
Soziale Ordnungen und die diese begründenden Institutionen sind historisch vari-
able und in ihren Ausprägungen kontingent. Der sozial- und kulturgeschichtliche 
Wandel der Generationendifferenz gehört dabei zu den deutlichsten Belegen für 
diese Feststellung. Der Begriff Institution ist keine reale und substantielle, son-
dern eine analytische Kategorie. Beobachtungstheoretisch gesprochen findet das 
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Konzept der Institution Anwendung in einer Beobachtung zweiter Ordnung, also 
in einer forschenden Beobachtung von sozialen Akteuren und Beobachtern inner-
halb sozialer Praxis. Insofern sind Wirklichkeitswahrnehmungen und -aussagen 
anhand der analytischen Kategorie der Institution, von solchen Wahrnehmungen 
der und Aussagen über die Wirklichkeit in sozialer Praxis zu unterscheiden. Eine 
naturalisierende Analogie für die Differenz von Erwachsenen und Kindern im 
personalen Miteinander begründet somit nicht gleichzeitig eine tatsächliche Natur 
des Kindes, sondern die kognitive und handlungsrelevante Referenz auf biologi-
sche Unterschiede. 

Einen weiteren anthropologisch und wissenstheoretisch begründeten Beitrag für 
die kognitive Wende des Institutionenbegriffs ist in den einschlägigen Arbeiten 
von Peter L. Berger und Thomas Luckmann zu sehen (Berger und Kellner, 1965; 
Berger und Luckmann, 1969/2010). Während Douglas (1991) stärker eine Mo-
mentaufnahme von Institutionen in den Vordergrund rückt, so machen Berger und 
Luckmann (1969/2010) eine Prozessperspektive der Institutionalisierung stark. 
Auch diese Sichtweise nimmt ihren Ausgang von der grundsätzlichen Frage, wie 
sich soziale Ordnung über die Zeit manifestiert und stabilisiert, und wie sich diese 
Ordnung in den dem Menschen durch die Natur gesetzten Grenzen, aber dennoch 
von der Natur unabhängig, durch menschliche Tätigkeit etabliert. Unabhängig von 
den biologischen Konstanten menschlichen Daseins, bedarf eine Untersuchung 
der Herausbildung und Stabilisierung sozialer Ordnung nach Berger und Luck-
mann (1969/2010) einer analytischen Perspektive, die auf einer Theorie der Insti-
tutionalisierung gründet (S. 55 f.). 

In ihrer Bestimmung des theoretischen Konzepts der Institutionalisierung gehen 
Berger und Luckmann (1969/2010) dabei bereits weit über das bis dahin in den 
Sozialwissenschaftlichen übliche Institutionenverständnis hinaus und öffnen es 
für seine wissenssoziologische und bei ihnen vor allem auf das Alltagshandeln 
bezogene Fundierung: 

Institutionalisierung findet statt, sobald habitualisierte Handlungen durch Typen 
von Handelnden reziprok typisiert werden. Jede Typisierung, die auf diese Wei-
se vorgenommen wird, ist eine Institution. Für ihr Zustandekommen wichtig 
sind die Reziprozität der Typisierung und die Typik nicht nur der Akte, sondern 
auch der Akteure (S. 58). 

Diese auf den ersten Blick sprachlich redundant erscheinende Formulierung, hat 
jedoch einen entscheidenden theoriestrategischen Gehalt. Zunächst ist festzuhal-
ten, dass sämtlichen Prozessen der Institutionalisierung habitualisierte Handlun-
gen vorausgehen. Als Ursprung von Institutionalisierung (Berger und Luckmann, 
1969/2010, S. 56 ff.) sind dabei Habitualisierungen als routinierte, sich durch 
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Gewöhnung reproduzierende, dem Bewusstsein nicht unmittelbar zugängliche und 
auf Dauer gestellte menschliche Tätigkeiten zu verstehen, die keine gesonderte 
Reflexion des Handelns selbst voraussetzen und damit vor allem zeitliche Res-
sourcen im menschlichen Alltagshandeln freisetzen. Insofern handelt es sich bei 
einem Großteil menschlicher Tätigkeit um eingespielte und nicht eigens hinter-
fragte Handlungen. Damit sind jedoch keineswegs voluntative Bestandteile 
menschlichen Handelns ausgeschlossen. Vielmehr schafft die Komplexitätsreduk-
tion durch Habitualisierungen Freiräume für improvisiertes und auf bewussten 
Entscheidungen beruhendes Handeln (Berger und Luckmann, 1969/2010, S. 57) – 
auch wenn davon auszugehen ist, dass selbst ›bewusst‹ getroffene Entscheidungen 
selbst einer gewissen Routine folgen können. Mit der Einführung des Begriffs der 
Habitualisierung wird bereits deutlich, wie sich das darauf aufbauende Verständ-
nis von Institutionen und Institutionalisierung von den klassischen Ansätzen ab-
grenzt, die mit diesem Begriff auf eine durchweg zweckrationale oder normorien-
tierte Handlungserklärung abzielen (siehe oben). Als wiederkehrende und typi-
sche Handlungen gehen Habitualisierungen in das gemeinsam geteilte implizite 
Handlungswissen einer Gesellschaft ein und abstrahieren dabei von konkreten 
Einzelpersonen oder Einzelhandlungen. Unabhängig von Einzelsubjekten wird 
somit für ein Kollektiv – ein Gemeinwesen, ein Staat, eine Gesellschaft – ein ge-
meinsam geteiltes Wissen generiert, das wiederum handlungsleitend für seine 
Mitglieder ist. 

Das dialektische Verständnis von habitualisierten Handlungen und typisiertem 
Wissen, das der oben zitierten Bestimmung von Institutionalisierung innewohnt, 
betont deren Interdependenz und konzeptualisiert Handeln und Wissen somit 
nicht in einem unidirektionalen Verhältnis, wonach Wissen einseitig Handeln an-
leitet oder umgekehrt. In den Worten von Berger und Luckmann (1969/2010) 
handelt es sich dabei um »wechselseitige Typisierungen von Handlungen« (S. 58) 
im Wechselspiel zwischen Produzent und Produkt, zwischen Hervorbringer und 
Hervorbringung. Diesen Zusammenhang formulieren die Autoren in einer Kreis-
bewegung und der Gleichzeitigkeit von menschlicher Externalisierung und Ent-
äußerung, Objektivation und Vergegenständlichung von Wirklichkeit sowie wie-
derum durch menschliche Internalisierung und Einverleibung durch Sozialisation 
innerhalb einer gegebenen sozialen Ordnung: »Gesellschaft ist ein menschliches 
Produkt. Gesellschaft ist eine objektive Wirklichkeit. Der Mensch ist ein gesell-
schaftliches Produkt« (Berger und Luckmann, 1969/2010, S. 65, Hervorh. 
i. Orig.).

Der Begriff der Externalisierung bezieht sich dabei auf das Moment, durch das 
kollektives und habitualisiertes Handeln zu einer sozialen Wirklichkeit kristalli-
siert. Der Terminus der Objektivation ist zudem nicht im Sinne des wissenschaft-
lichen Sprachgebrauchs zu verstehen, sondern meint hier, dass die durch typisierte 
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Handlungen erzeugte Wirklichkeit eine intersubjektiv gültige Allgemeingültig-
keit, Selbstverständlichkeit und einen faktischen Wahrheitsgehalt besitzt – auch 
wenn diese Wirklichkeit historisch und interkulturell kontingent ist.

Der Begriff der Internalisierung macht letztlich darauf aufmerksam, dass die von 
Akteuren durch Handeln konstruierte und als objektiv wahrgenommene Wirklich-
keit auf die Akteure wiederum zurückwirkt und deren weitere Handlungen be-
stimmt und beeinflusst. Damit erweitert sich die synchrone Betrachtung von Ex-
ternalisierung, Objektivation und Internalisierung um eine diachrone und histori-
sche Perspektive. Eine soziale und durch Institutionen getragene Ordnung stabili-
siert sich über die Zeit und wird auf Dauer gestellt, indem Institutionen im Prozess 
der Internalisierung durch Tradierung auch auf die nachwachsenden Generationen 
übertragen werden. Die als objektiv erfahrene Wirklichkeit erfährt durch ihre Tra-
dierung somit auch in diachroner Hinsicht an Stabilität. Eine Momentaufnahme 
sozialer Institutionen wird somit erweitert um eine Sicht auf die historische Gene-
se von Institutionalisierung und ihrer intersubjektiven und intergenerationalen,
kognitiven und handlungspraktischen Verwirklichung.26

Ein zentraler Gedanke in der theoretischen Begründung von Prozessen der Institu-
tionalisierung sowie deren wissenssoziologischen Grundlegung besteht nun darin, 
dass die Herausbildung von Institutionen in ihrer Gesamtheit aus der Sicht wis-
senschaftlicher Betrachtung keinesfalls eine funktionale und schlüssige Einheit 
sämtlicher Institutionen aufweisen, obgleich dieser Zusammenhang vielmehr eine 
Leistung sozialer Akteure in der Herstellung von Wirklichkeit darstellt (etwa die 
Herstellung biografischer Stringenz in einer retrospektiven Betrachtung des 
Lebenslaufs, Berger und Luckmann, 1969/2010, S. 67 f.). Vor allem vor dem Hin-
tergrund wachsender gesellschaftlicher Arbeitsteilung und der damit einhergehen-
den Differenzierung unterschiedlicher Institutionenkomplexe, kann kaum von 
ihrer Einheit als ein schlüssiges Ganzes ausgegangen werden. Diese Zurückwei-
sung der Funktionalität richtet sich dabei kritisch an das strukturfunktionale Para-
digma in den Sozialwissenschaften. Mit dieser Feststellung geht aber auch die 
Besonderheit des Wissensbegriffs im Rahmen von Institutionalisierungsprozessen 
einher. Es handelt sich hierbei nicht um ein dezidiert theoretisches und wissen-
schaftliches Wissen, das einen funktionalen und stringenten Zusammenhang sozi-

26 An dieser Stelle der Erörterung schließt sich die Frage der »Legitimation« einer institutionalen 
Ordnung an, die in einer synchronen Betrachtung sich jedem Akteur aus der Institution heraus 
selbst erschließt, in Bezug auf die neuen Generationen und deren Mangel an Erfahrung einer ge-
sonderten Legitimation bedarf, die in ebenfalls »in Form kognitiver und normativer Interpretatio-
nen« (Berger und Luckmann, 1969/2010, S. 66) vorliegen. Für eine Fragestellung, die sich mit 
dem Anteil der nachwachsenden Generation an der Institution der Unterscheidung zwischen Er-
wachsenen und Kindern beschäftigt, handelt es sich dabei um eine institutionentheoretisch zentrale 
Problemstellung. Da diese Problematisierung aber nicht Gegenstand dieser Arbeit ist, sei der As-
pekt der intergenerationalen Legitimität hier ausgeklammert. 
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aler Institutionen ›gewaltsam‹ herstellt. Im Vordergrund steht stattdessen das all-
tägliche Wissen in sozialen Akten durch soziale Akteure.  

Auch wenn Akteure nicht über »Institutionen« im soziologischen Sinne und in
actu reflektieren, so sind die damit verbundenen Handlungen und die damit ver-
bundene objektivierte Wirklichkeit dennoch der Reflexion eines jeden Einzelnen 
zugänglich, und erst auf dieser Ebene wird ein wechselseitiger Zusammenhang 
unterschiedlicher Institutionen erzeugt (Berger und Luckmann, 1969/2010, S. 69). 
Berger und Luckmann (1969/2010) sprechen in diesem Kontext von »reziproker 
Sinngebung bei Institutionalisierungsprozessen« (S. 68) und heben damit darauf 
ab, dass Relevanz und Bedeutung von Institutionen respektive die in ihnen voll-
zogenen Handlungen, keine ihnen äußerlichen Merkmale sind, sondern als Teil 
der Wirklichkeit als Relevanzen und Bedeutungen zugeschrieben und so in das 
geteilte Wissen integriert werden. Dieses sozial geteilte und als objektiv wahrge-
nommene Wissen drückt sich dabei am deutlichsten in symbolischen Zeichensys-
temen, vor allem in der Sprache aus, mit deren Hilfe die Schlüssigkeit und Einheit 
sozialen Handelns als institutionalisiertes Handeln hergestellt wird und sich das 
entsprechende Wissen um diese Institutionen sprachlich manifestiert (Berger und 
Luckmann, 1969/2010, S. 69). 

Vor dort aus begründet sich die wissens- und nicht rein handlungstheoretische Be-
trachtung von Institutionalisierungsprozessen. »Wenn die Integration einer institutio-
nalen Ordnung nur auf der Grundlage des »Wissens«, das ihre Mitglieder über sie 
haben, verstanden werden kann, so folgt daraus, daß die Analyse dieses »Wissens« 
für die Analyse der betreffenden institutionalen Ordnung entscheidend ist« (Berger 
und Luckmann, 1969/2010, S. 69). Die Setzung von Anführungszeichen beim Begriff 
des Wissens verweist dabei auf die Abgrenzung von einem philosophischen und wis-
senschaftstheoretischen Wissensverständnis. Wissenschaftliches und theoretisches 
Wissen ist dabei nur ein marginaler Bestandteil des Wissens, das die gesellschaftliche 
Wirklichkeit und ihre Institutionen bestimmt. Von größerer Relevanz ist hingegen ein 
nichttheoretisches und alltägliches, zum Teil implizites Wissen, das Prozessen der 
Institutionalisierung zugrunde liegt (Berger und Luckmann, 1969/2010, S. 70). Dieses 
Wissen ist dabei eingebettet in die Produktion von Wirklichkeit durch ihre Produzen-
ten und Rezipienten, die den Zusammenhang von Externalisierung, Objektivation und 
Internalisierung (siehe oben) an den sozial geteilten und vor allem sprachlich vermit-
telten Wissensbestand koppelt. Im Vollzug der kognitiven Wendung und der wissens-
soziologischen Begründung einer Theorie der Institutionalisierung, erlangt somit vor 
allem der Begriff des Wissens im Prozess der Herstellung und gleichzeitigen Rezep-
tion von Wirklichkeit eine maßgebliche Stellung. »Wissen über die Gesellschaft ist 
(…) Verwirklichung im doppelten Sinne des Wortes: Erfassen der objektivierten ge-
sellschaftlichen Wirklichkeit und das ständige Produzieren eben dieser Wirklichkeit 
in einem« (Berger und Luckmann, 1969/2010, S. 71, Ausl. CH, Hervorh. i. Orig.). 
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3.4.3 Die Weiterentwicklung des wissenssoziologischen Begriffs
der Institutionalisierung im soziologischen Neo-Institutionalismus 

Die hier erörterte kulturtheoretische und wissenssoziologische Wendung des Insti-
tutionenbegriffs ist dabei einflussreich für die institutionentheoretischen Debatten 
im letzten Drittel des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Hierbei hat sich ein 
Diskussionszusammenhang des soziologischen Institutionalismus herauskristalli-
siert, der die kognitive Wende aufgreift und weiterentwickelt. Zur Abgrenzung 
gegenüber klassischen, an zweckrationalen und normorientiertem Handeln ausge-
richteten Institutionentheorien, treten diese ›neuen‹ kulturwissenschaftlich be-
gründeten Theorien in den Sozialwissenschaften unter dem Begriff des Neo-
Institutionalismus auf, der sich forschungsprogrammatisch und empirisch seit 
Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre herausgebildet hat (Hasse und 
Krücken, 2005). Vorangetrieben wurde dieser neue soziologische Institutionalis-
mus jedoch in dem konkreten Anwendungsbereichs der Organisationstheorie,
wobei eine eigene institutionentheoretische Auseinandersetzung mit den klassi-
schen Vorläufern jedoch zu dieser Zeit noch weitestgehend ausblieb. Den Aus-
gangspunkt für die institutionalistische Wende in der Organisationstheorie bilde-
ten dabei die inzwischen als klassisch geltenden US-amerikanischen Beiträge von 
Meyer und Rowan (1977), von DiMaggio und Powell (1983) sowie der Beitrag 
von Zucker (1977). Unter diesen neo-institutionalistischen Klassikern findet sich 
dabei lediglich bei Zucker (1977) eine Auseinandersetzung mit anthropologi-
schen, ethnomethodologischen und phänomenologischen institutionentheoreti-
schen Grundlagen. 

Erst im Laufe der 1990er Jahre erfolgte eine explizite und weitreichende grundla-
gentheoretische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen zeitgenössischen An-
sätzen des Institutionalismus sowie mit der Theorietradition klassischer Ansätze 
(DiMaggio und Powell, 1991; Scott, 2008; Tolbert und Zucker, 1996). Neben den 
Differenzen zwischen einem klassischen und einem neuen Institutionalismus, 
werden dabei vor allem auch Unterschiede zwischen einem dezidiert soziologi-
schen Institutionalismus gegenüber einem solchen wirtschafts- und politikwissen-
schaftlicher Provenienz herausgearbeitet, die neben zahlreichen anderen Unter-
schieden, vor allem noch stärker an einem zweckrationalen und normorientierten 
Paradigma orientiert sind. Inzwischen wird auch innerhalb der deutschsprachigen 
Organisationssoziologie zunehmend der, zunächst in den Vereinigten Staaten sei-
nen Ausgang nehmenden, neuen soziologischen Institutionalismus rezipiert 
(Senge, 2007, 2011a, 2011b; Walgenbach, 2002). Aber ebenso in der Erzie-
hungswissenschaft findet eine Auseinandersetzung mit neo-institutionalistischen 
Ansätzen statt (Koch, 2009; Koch und Schemmann, 2009), dient der Untersu-
chung der Auswirkungen globaler Bildungspolitik auf ideosynkratisch verfasste 
nationale Bildungssysteme (Tröhler, 2009) und wird innerhalb der frühpädagogi-
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schen Diskussion für die Fundierung einer, am Feldbegriff orientierten Theorie 
pädagogischer Organisationen herangezogen (Honig, 2012a). Da in dieser Arbeit 
jedoch keine im engeren Sinne organisationstheoretischen Problemstellungen im 
Vordergrund stehen, begrenzen sich die weiteren Ausführungen auf die allgemei-
nen soziologischen Grundannahmen innerhalb des neuen Institutionalismus, vor 
allem aber auf die damit eingebrachte Prozessperspektive der Institutionalisierung 
zur Analyse institutionellen Wandels. 

Die Auseinandersetzung mit den klassischen Vorläufern in der Soziologie, unter 
anderem mit Emile Durkheim, Max Weber oder Talcott Parsons, hat es erlaubt, 
die Besonderheiten und das Profil des neo-institutionalistischen Denkens in der 
Soziologie deutlicher als in den Anfängen herauszustellen. Unter anderem auch 
die unmittelbare Anknüpfung an die Sozialanthropologie etwa von Mary Douglas 
(siehe Kap. 3.4.2) oder Clifford Geertz sowie an die Sozialphänomenologie von 
Thomas L. Berger und Thomas Luckmann (siehe Kap. 3.4.2), haben einen we-
sentlichen Beitrag zur Profilierung des neuen soziologischen Institutionalismus 
geleistet. In einem einleitenden Überblick über das vielfältige Feld neo-
institutionalistischer Ansätze, halten DiMaggio und Powell (1991) fest: »Not 
norms and values but taken-for-granted scripts, rules, and classifications are the 
stuff of which institutions are made« (S. 15). Hierin deutet sich die bereits in Kap. 
3.4.2 beschriebene kognitive Wende an, die sich von zweckrationalen und norm-
orientierten Handlungserklärungen distanziert und ein Institutionenverständnis 
entwickelt, das sich im Sinne der Argumentation von Berger und Luckmann 
(1969/2010) stärker auf das jedem als selbstverständlich gegebene, implizite Wis-
sen und seine Typisierung bezieht sowie auf kognitive symbolische Klassifizie-
rungen durch Institutionen abhebt (Douglas, 1991, Kap. 8). »Neoinstitutionalists 
tend to reject socialization theory, with its affectively »hot« imagery of identifica-
tion and internalization. They prefer cooler implicit psychologies: cognitive mod-
els in which schemas and scripts lead decision makers to resist new evidence« 
(DiMaggio und Powell, 1991, S. 15). 

Nun wird die Gültigkeit von Gesetzen und normativen Vorgaben nicht gänzlich 
suspendiert. Stattdessen werden sie in ihrer Relevanz stark relativiert, in dem der 
kognitive Aspekt des kulturell geteilten und weitgehend impliziten Wissens im 
Vordergrund der Betrachtung steht. Darum formuliert Richard W. Scott (2008) 
auch nach der Diskussion des Institutionalismus klassischer Provenienz, eine sehr 
allgemeine und weitreichende Definition des Institutionenbegriffs: »Institutions 
are comprised of regulative, normative and cultural-cognitive elements that, toge-
thter with associated activities and resources, provide stability and meaning to 
social life« (S. 48, Hervorh. i. Orig.). Eine besondere Betonung erfährt dabei die 
Einführung von Symbolsystemen sowie Symbolisierungen durch Institutionen, 
womit die Aufmerksamkeit auf die Handlungspraxis ihrer Hervorbringung sowie 
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ihrer Reproduktion gerichtet wird (Scott, 2008, S. 49). Institutionen stellen dem-
nach nicht nur Restriktionen für Handeln dar, wie klassischen Ansätzen unterstellt 
wird, sondern erleichtern und unterstützen ebenso Handlungspraxis (Scott, 2008, 
S. 50). Von der vorgestellten allgemeinen Definition von Institutionen, entwickelt 
Scott daraufhin eine Systematik zur Abgrenzung unterschiedlicher Ansätze und 
Schwerpunktsetzungen institutionentheoretischer Ansätze. 

Diese Ansätze unterscheiden sich dabei vor allem in ihrer Priorisierung drei unter-
schiedlicher Modellierungen von Institutionen, die Scott als die »Three Pillars of 
Institutions« (Scott, 2008, S. 51) bezeichnet. Während klassische und teils auch 
wirtschafts- und politikwissenschaftliche Ansätze stärker auf eine regulative oder 
normative Modellierung abheben (1. und 2. Säule von Institutionen), kennzeichnet 
den neuen soziologischen Institutionalismus die Hervorhebung einer dritten Säule 
der kulturell-kognitiven Modellierung von Institutionen. In diesem Label wird 
bereits die Wechselwirkung zwischen Kognition eines Akteurs und dem kulturell 
geteilten Wissen einer Gemeinschaft von Akteuren angedeutet. In der Systemati-
sierung der drei Säulen (siehe hierzu und zu den folgenden Paraphrasen Tabelle 
3.1 in Scott, 2008, S. 51; Abbildung 3.A) kennzeichnet die kulturell-kognitive 
Modellierung von Institutionen die auf Selbstverständlichkeiten und sozial geteil-
ten Verständnissen beruhenden Handlungen, gegenüber einer Ausrichtung an der 
regulativen Zweckmäßigkeit und der normativen sozialen Verpflichtung von 
Handlungen. Die Ordnungsleistung von Institutionen entsteht somit durch konsti-
tutive, kulturell-kognitiv geteilte Schemata, gegenüber regulativen Regeln oder 
verpflichtenden Erwartungen. Die Durchsetzung dieser Ordnung erfolgt dabei 
durch nachahmendes Handeln, gegenüber der zwanghaften bzw. normierenden 
Wirkung von Regeln bzw. gesellschaftlichen Werten und Normen. Vorausset-
zungsreich in einer kulturell-kognitiven Modellierung von Institutionen sind unter 
anderem der Nachvollzug und die Indikation von Institutionen. Hier treten ge-
meinsam geteilte Vorstellungen, Überzeugungen und Handlungslogiken in den 
Vordergrund, gegenüber vorhandenen expliziten Regeln, Gesetzten oder Sanktio-
nen respektive explizierte Werte und Normen. 
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Abbildung 3.A: Die »Three Pillars of Institutions« nach Scott 

 Regulative Normative Cultural-Cognitive 
Basis of compliance Expedience Social obligation Taken-for-grantedness 

Shared understanding 

Basis of order Regulative rules Binding expectations Constitutive Schema 

Mechanisms Coercive Normative Mimetic 

Logic Instrumentality Appropriateness Orthodoxy 

Indicators Rules 
Laws 
Sanctions 

Certification 
Accreditation 

Common beliefs 
Shared logics of action 
Isomorphism 

Affect Fear Guilt/Innocence Shame/Honor Certainty/Confusion 

Basis of legitimacy Legally sanctioned Morally governed Comprehensible 
Recognizable 
Culturally supported 

(Scott, 2008, Tabelle 3.1, S. 51): 

Eine Besonderheit neo-institutionalistischer Ansätze besteht zudem darin, dass sie 
eine »Radikalisierung der Prozessperspektive« vollziehen und stärker Problem-
stellungen »institutionellen Wandels« fokussieren (Hasse und Krücken, 2005, S. 
64). Der zentrale Begriff, in dem der Neo-Institutionalismus den Wandel von In-
stitutionen in einer Prozessperspektive fasst, ist der der Re-Institutionalisierung 
(vgl. auch Zucker, 1977). Diese Ausrichtung geht dabei auf die bereits bei Berger 
und Luckmann (1969/2010) explizierte Handlungserklärung zurück, die im Auf-
bau einer sozialen und institutionalen Ordnung nicht vorrangig bewusst getroffene 
Entscheidungen sehen, sondern ihre Genese weitgehend als Resultat von repetie-
renden, dem Akteur nicht in unmittelbar zugänglichen Routinen und Habitualisie-
rungen sehen. Bereits hier wurde die Prozessperspektive auf Institutionalisierung 
gegenüber einer statischen Momentaufnahme von Institutionen bevorzugt (siehe 
oben). Davon ausgehend stehen im Neo-Institutionalismus weniger die Neu- und 
Herausbildung von Institutionen im Vordergrund, sondern vielmehr Transforma-
tionen und Modifikationen bestehender institutionaler Ordnungen. Es geht dabei 
um die Genese von Institutionen, um deren Substitution oder Erweiterung oder 
aber um die Auflösung von Institutionen (institutionelle Entwicklung, Re-
Institutionalisierung, De-Institutionalisierung, siehe hierzu Hasse und Krücken, 
2005).

Bahnbrechend für die Öffnung instiutionentheoretischer Ansätz für eine solche 
prozessuale Perspektive ist dabei eine Experimentalstudie von Lynne G. Zucker 
(1977, Reprint 1991). Diese Studie sensibilisiert für eine graduelle Auffassung 
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von Institutionalisierungsprozessen. Diese Prozesse vollziehen sich somit nicht in 
einem Entweder-oder, sondern es lassen sich unterschiedliche Grade der Instituti-
onalisierung identifizieren, die ein Kontinuum zwischen stärkerer oder geringerer 
Institutionalisierung umfassen. Die von Berger und Luckmann (1969/2010) be-
schriebenen handlungsrelevanten Prozesse der Habitualisierung von Akten, die 
Objektivation von Wirklichkeit und die Internalisierung durch Akteure, variieren 
in dem Experimentaldesign der Studie von Zucker (1977) nach unterschiedlichen 
Handlungskontexten und die mit diesen variierenden Graden der Institutionalisie-
rung (siehe hierzu auch Tolbert und Zucker, 1996). In dieser Studie sieht Zucker 
eine Stärkung der Hypothese kultureller Persistenz durch Institutionalisierungs-
prozesse, indem sie anhand des autokinetischen Experiments nachweisen kann, 
dass sich mit Zunahme des Institutionalisierungsgrades in unterschiedlichen Expe-
rimentalgruppen, auch eine stärkere Übertragung von kulturell bedingten Über-
einkünften, deren Erhalt sowie deren Veränderungsresistenz feststellen lässt. Die-
se Studie steht vor allem unter dem Einfluss organisationstheoretischer Problem-
stellungen. Sie bestätigt jedoch darüber hinaus die Annahme eines graduellen und 
prozesshaften Verständnisses von Institutionalisierung sowie einer relativen kultu-
rellen Stabilität eben dieser Prozesse. 

Das in dieser Arbeit zu entfaltende Konzept der Re-Institutionalisierung geht von 
einem kindheitstheoretischen Ansatz aus, der keinen substantiellen Begriff vom 
Kind oder von Kindheit voraussetzt, sondern stattdessen eine differenz- und er-
kenntnistheoretische Perspektive einnimmt, in der sich die »Kindheitsordnung« 
(Honig, 1999a) in der Differenz und Relationalität von Erwachsenen und Kindern 
ausspricht. Die Konzeptualisierung der Erwachsenen-Kind-Differenz als Ergebnis 
von Unterscheidungen erfolgt dabei durch den Begriff der Institution (Nemitz, 
1996). Die Unterscheidung geht zwar nicht darin auf, eine Vorstellung von und 
ein Wissen über Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen zu sein; diese 
Vorstellungen und dieses Wissen sind jedoch institutionentheoretisch betrachtet 
die Grundlage für Praktiken der Unterscheidung. Die sozial zugeschriebenen Un-
terschiede zwischen Erwachsenen und Kindern sowie die daran gekoppelten Un-
terscheidungen sind jedoch historisch sowie interkulturell variabel und kontin-
gent. Daraus folgt, dass eine Momentaufnahme der Unterscheidung von Erwach-
senen und Kindern als Institution nur begrenzt analytisch tragfähig ist. Aufgrund 
dessen wird eine Prozessperspektive der Institutionalisierung respektive der Re-
Institutionalisierung – also institutionellem Wandel – notwendig, die sowohl das 
Wissen um den Unterschied sowie die Praxis der Unterscheidung als einen gradu-
ellen Prozess der Institutionalisierung versteht, in dem Unterscheidungspraktiken 
als habitualisierte Akte erscheinen, eine objektivierte Wirklichkeit des Unter-
schieds zwischen Erwachsenen und Kinder erzeugen und durch rückwirkende 
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Internalisierung eine relative zeitliche Dauer aufweisen, aber ebenso einem Wan-
del unterliegen. Dabei handelt es sich um die Relationierung von kulturell beein-
flusstem Wissen und durch Praxis erzeugte Kultur sowie der Interdependenz von 
Unterschiedswissen und Unterscheidungspraxis der Erwachsenen-Kind-Differenz, 
die in der analytischen Sprache des Konzepts der Institutionalisierung und seiner 
Weiterentwicklung im soziologischen Neo-Institutionalismus zugänglich wird. 
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Zweiter Teil

Re-Institutionalisierung früher Kindheit
durch die Politik zur Kleinkindbetreuung
in Luxemburg 
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4 Methodologische Rahmung und methodisches Vorgehen
der Untersuchung

Die vorliegende Untersuchung stellt eine Einzelfallanalyse des Luxemburger Wohl-
fahrtsstaates dar, in der die These der Konstitution, Modifikation und Differenzie-
rung des kulturellen Erkenntnismusters früher Kindheit anhand einer auf der EU-
Ebene politisch markanten Umbruchsphase in den 1990er und 2000er Jahren bear-
beitet wird. In der wohlfahrtsstaatstheoretischen Terminologie Kaufmanns (2003, 
S. 16 f.) gesprochen, stellt der Luxemburger Wohlfahrtsstaat (Polity) somit die Be-
obachtungseinheit der Untersuchung dar, der im Hinblick auf die zentralen wohl-
fahrtsstaatlichen und wohlfahrtspolitischen Inhalte und Operationen (Policies) – 
repräsentiert und konkretisiert durch soziale Rechte – untersucht wird, die politisch 
auf die Kleinkindbetreuung rekurrieren, um die darin enthaltenen impliziten Vor-
stellungen und Wissensformen früher Kindheit (Social ideas) herauszuarbeiten. 
Beschäftigungs-, Familien- oder Bildungspolitik werden somit nicht explizit als 
solche auf ihre Inhalte hin untersucht, sondern vor dem Hintergrund der kindheits-
theoretischen Konzeption der Arbeit einer Re-Interpretation unterzogen. Weitge-
hend ausgeschlossen bleiben in diesem Zusammenhang die politischen Auseinan-
dersetzungen unterschiedlicher Interessensgruppen (Social politics), die zwar in 
ihrer Prozesshaftigkeit als Grundlage der politischen Inhalte und Operationen und 
zudem als Anlass weiterführender Auseinandersetzungen gesehen werden, nicht 
aber eigenständiger Gegenstand der Untersuchung sind. Sie gehen allenfalls als 
Hintergrundinformation und Interpretationshilfe in die Untersuchung ein. 

Der zentrale Gegenstand, in dem die Re-Institutionalisierung von Kindheit durch 
die Politik zur Kleinkindbetreuung in der vorliegenden Einzelfallanalyse Luxem-
burgs untersucht und nachgezeichnet wird, besteht in rechtlichen Regulierungen, 
damit in Gesetzen und daraus abgeleiteten Rechtsverordnungen, wie sie sich den 
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Dimensionen der Politik der Kleinkindbetreuung zuordnen lassen. Damit orien-
tiert sich die Untersuchung an einem Forschungszugang der soziologischen Poli-
tikforschung (Kaufmann, 2009a), wobei der Schwerpunkt des Problemzusam-
menhangs ein dezidiert kindheitssoziologischer (Mierendorff, 2010) und kein im 
engeren Sinne politikwissenschaftlicher ist (Schneider und Janning, 2006). Die 
Problemstellung richtet sich auf das kulturelle Kindheitsmuster und nicht auf die 
Politik, ihre politisch relevanten Inhalte, Intentionen oder Wirkungsweisen. Die 
Anlehnung an einen soziologischen und politikwissenschaftlichen Zugang eröff-
net die Perspektive dafür, wohlfahrtsstaatliche Politik über den Gegenstand recht-
licher Regulierungen zu erschließen. Dieser Gegenstand ist unter den verschiede-
nen Erscheinungsformen politischer Inhalte – etwa politische und öffentliche Dis-
kurse und Debatten – ein maßgebliches Medium »der politischen Gestaltung der 
sozialen Bedingungen« – hier vor allem der Bedingungen von Kindheit. Neben 
den Medien Information und Geld ist das Recht ein zentrales Mittel der politi-
schen Steuerung und Regulierung sowie eine zentrale politische Interventionsform 
(Kaufmann, 2009a; Mierendorff, 2010, S. 73 f.). Auch wenn die Politik mit ihren 
Motiven, Intentionen und Inhalten nicht in rechtlichen Regulierungen aufgeht, so 
ist dennoch im Medium »Recht … der politische Steuerungsimpuls kodiert« 
(Mierendorff, 2010, S. 74; Voigt, 1986). In der folgenden Untersuchung wird es 
darauf ankommen, das im Recht inhärente Kindheitsmuster herauszustellen.  

Im Unterschied zu Erscheinungsformen von Politikinhalten wie Programmen, 
Diskursen oder Debatten, beruht Recht auf einem Konsens unterschiedlicher, teils 
interessensbedingt widerstreitender Positionen differenter gesellschaftlicher Ak-
teursgruppen – etwa Wirtschaftsverbände, Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerver-
bände, Interessensvertreter von sozialen Diensten der Kleinkindbetreuung, Fami-
lien, Eltern und teils auch von Kindern. In diesen Akteursgruppen bilden sich 
Konfliktparteien oder Interessensallianzen (siehe Kap. 1.2, Mahon, 2002). Recht-
liche Regulierungen stehen am Ende öffentlicher oder politisch-programmatischer 
Debatten und Auseinandersetzungen und bilden den geronnen Konsens divergie-
render Interessen. Das Medium Recht versteht sich als »normative Kommunikati-
onsform« und damit als semantische Vermittlungsinstanz von unterschiedlichen, 
interessensbedingten Relevanzsetzungen und Bedeutungszuschreibungen, die im 
Ergebnis einen Kompromiss darstellen. Dieser Kompromiss büßt nicht an norma-
tiver Kraft ein, mit der er das entsprechende Handlungsfeld, die beteiligten Akteu-
re und ihr Handeln im Sinne der Politik reguliert und steuert (Mierendorff, 2010, 
S. 74). Frühe Kindheit als kulturelles Erkenntnismuster resultiert nicht alleinig aus 
rechtlichen Regulierungen. Recht und seine normierende Wirkung ist primär ein 
Ausdruck eines politischen Gestaltungswillens und nicht der gesellschaftlichen 
Verhältnisse sozialer Wirklichkeit. Vor diesem Hintergrund kann die Untersu-
chung zunächst auch nur Aussagen über das Kindheitsmuster in Bezug auf eben 
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diesen politischen Gestaltungswillen treffen. Jedoch ist in der Verabschiedung 
und dem Wirksamwerden von Recht in demokratisch verfassten Staaten ein breit 
getragener gesellschaftlicher und politischer Konsens eingelassen, in dem ebenso 
implizite konsensuelle Bedeutungen, Sinngehalte und Semantiken von Kindheit 
eingehen. »Politische Regulierung, die über das Recht vermittelt ist, kann also 
nicht als ein von gesellschaftlichen Deutungsmustern abgelöster, selbstbezogener 
Prozess verstanden werden« (Mierendorff, 2010, S. 74 f.; Hervorh. CH). Sozial 
geteilte Deutungsmuster gehen somit stets in die Konstitution von Recht ein und 
entfalten darüber ihre normative Geltungskraft für einen wohlfahrtsstaatlichen 
Kontext, für den die rechtlichen Regulierungen Gültigkeit besitzen. 

Vor dem institutionentheoretischen und wissenssoziologisch begründeten konzep-
tionellen Hintergrund, wird frühe Kindheit als kulturelles Erkenntnismuster in der 
folgenden empirischen Untersuchung konzeptualisiert als ein solches soziales 
Deutungsmuster, das in die rechtliche Regulierung von Kleinkindbetreuung einge-
lassen ist und sich in diesen Regulierungen herauslesen und herausarbeiten lässt. 
Die empirische und wissenssoziologische Analyse sozialer Deutungsmuster zählt 
zu den kulturtheoretisch orientierten Verfahren einer sozialwissenschaftlichen 
Hermeneutik, die paradigmatisch verortet ist in einer qualitativen, verstehenden 
und interpretativen Soziologie (Hitzler und Honer, 1997b). Als eine spezifische 
Weiterentwicklung der objektiven Hermeneutik (vgl. hierzu Reichertz, 2012) 
wurde die ›klassische‹ Deutungsmusteranalyse zuerst im Kontext eines For-
schungsantrags von Ulrich Oevermann (1973/2001) in die sozialwissenschaftliche 
Diskussion eingebracht und seit dem verschiedentlich – wenn auch unterschied-
lich stark konzeptionell elaboriert – weiterentwickelt (vgl. zur Übersicht Lüders 
und Meuser, 1997; Plaß und Schetsche, 2001). Am Paradigma der verstehend-
interpretativen Soziologie orientiert sowie vor dem Hintergrund der gewählten 
Problemstellung und der theoretisch-konzeptionellen Überlegungen, erfolgt im 
Sinne eines sozialwissenschaftlich-hermeneutischen Verfahrens die methodisch 
kontrollierte interpretative Rekonstruktion des Deutungsmusters Kindheit in den 
zur Untersuchung stehenden Rechtstexten und -dokumenten.  

Der Terminus des Deutungsmusters stellt in der sozialwissenschaftlichen For-
schung kein klar definiertes Konzept dar. Bestimmungsversuche changieren dabei 
zwischen struktur- und objekttheoretischen sowie handlungs- und subjekttheoreti-
schen Ansätzen. In seiner allgemeinsten Bedeutung rekurriert der Begriff des 
Deutungsmusters auf »die Organisation der Wahrnehmung von sozialer und na-
türlicher Umwelt in der Lebenswelt des Alltags (nach A. Schütz, CH)« (Lüders 
und Meuser, 1997, S. 58). Deutungsmuster stellen subjektive Deutungen über-
schreitende Konfigurationen kollektivierter Bedeutungen dar, die einen »funktio-
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nalen Bezug zu objektiven Handlungsproblemen« aufweisen und »normative Gel-
tungskraft« für ein soziales Gemeinwesen oder eine soziale Gruppe besitzen; Deu-
tungsmuster sind zudem »auf einer latenten, tiefenstrukturellen Ebene angesiedelt 
und mithin nur begrenzt reflexiv verfügbar«, sie verdanken ihre Konstitution »ge-
nerativen Regeln« und sind vor diesem Hintergrund »intern konsistent struktu-
riert«; darüber hinaus stellen sie eine »eigene Dimension sozialer Wirklichkeit« 
dar, woraus sich ihre Stabilität, aber ebenso ihre Offenheit für Veränderungen 
ableiten lässt (siehe die Sammelzitation zur Spezifizierung des Terminus bei 
Lüders und Meuser, 1997, S. 59). Kindheit empirisch als Deutungsmuster aufzu-
fassen rekurriert somit auf die gesellschaftliche Aufgabe der Organisation des 
Aufwachsens und der kollektiven und normativen Wirkung innerhalb einer sozia-
len Einheit, verdankt sich einer genealogisch gewachsenen und konsistenten 
Struktur, die als soziale Wirklichkeit eine relative Kontinuität, aber ebenso eine 
genealogisch und entwicklungsbedingte Modifikation aufweist. 

Die Politik zur Kleinkindbetreuung über rechtliche Regulierungen zum Untersu-
chungsgegenstand zu machen, überschreitet dabei eben jene subjektive und hand-
lungstheoretische Perspektive auf soziale Wirklichkeitsausschnitte, in denen das 
an Deutungsmustern orientierte, regelegeleitete Handeln von Akteuren in ihrem 
Alltag im Vordergrund steht. Politik und Recht werden zwar von Personen res-
pektive politischen Akteuren prozessiert und gestaltet. Der Bedeutungsgehalt abs-
trahiert jedoch von singulären Personen, Akteuren und Subjekten. Anstelle dessen 
tritt das Deutungsmuster Kindheit als kollektiviertes Konglomerat von politischen 
Aushandlungsprozessen in Erscheinung, die sich durch eine nicht individualisti-
sche Soziologie, wie sie eine Analyse dieses Deutungsmusters intendiert (Lüders 
und Meuser, 1997), untersuchen lassen. Die Re-Institutionalisierung von Kindheit 
durch die Politik zur Kleinkindbetreuung erfordert darum eine Strategie der Deu-
tungsmusteranalyse, die in einer wissenssoziologischen und damit an die instituti-
onentheoretischen Konzeption anschlussfähigen Perspektive einzelne Personen, 
Subjekte oder Akteure, deren subjektiven Deutungen und Alltagswissen, trans-
zendiert. »Deutungsmuster gehören einer Ebene des Wissens an, die jenseits oder 
unterhalb dessen liegt, was den Akteuren als Handlungspläne, Einstellungen, 
Meinungen intentional verfügbar ist« (Lüders und Meuser, 1997, S. 64).

Die Abstraktion von Einzelpersonen durch die Fokussierung der Politik und des 
konsensuellen Rechts bedarf eines wissenssoziologischen Verständnisses, das 
Wissen nicht subjekttheoretisch fasst. Die Analyse von Deutungsmustern rekur-
riert nicht auf subjektive, individuell und mental repräsentierte Deutungsschema-
ta, sondern versteht soziale Deutungsmuster als objektivierte »Formkategorie so-
zialen Wissens« (Plaß und Schetsche, 2001, S. 522). Der letzte Ursprung liegt 
zwar in Deutungen von Einzelsubjekten; als eigentliche Deutungsmuster aber 
treten sie nur als sozial kollektiviertes Wissen in Erscheinung, welches das Wahr-
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nehmen, Denken und Handeln orientiert. »Deutungsmuster funktionieren gleich-
ermaßen als kollektive Programme, die Reaktionen von Menschen auf Ereignisse 
steuern, wie als gemeinsame Protokolle, welche die Interaktionen zwischen den 
Subjekten regeln« (Plaß und Schetsche, 2001, S. 525; Hervorh. i. Orig.). Solche 
Programme respektive Protokolle dienen der Reduktion von Komplexität, machen 
soziale Situationen vorhersehbar, markieren Grenzen des Möglichen und Unmög-
lichen und sind gemeinschaftsbildend (Plaß und Schetsche, 2001, S. 525 f.). Vor 
diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass das Deutungsmuster Kindheit, 
wie es in rechtliche Regulierungen zur Kleinkindbetreuung eingeht, somit auch 
über das normative Medium des Rechts das Handlungsfeld der Kleinkindbetreu-
ung programmiert und regelt. 

Wie bereits deutlich wurde, zielen die Politik der Kleinkindbetreuung sowie die in 
ihrem Zusammenhang konstituierten rechtlichen Regulierungen nicht unmittelbar 
auf Kinder und Kindheit, sondern primär auf die Balancierung von Erwerbstätig-
keit und Familie. Im Vordergrund stehen somit andere politische Intentionen und 
Motive, die nicht direkt auf Kinder gerichtet sind. Dennoch setzt die politische 
Regulierung und Steuerung der Kleinkindbetreuung als Teil der Familien- und 
Arbeitsmarktpolitik ein bestehendes und vorherrschendes, nicht beliebiges Muster 
von Kindheit voraus, das implizit in den politischen Regulierungsprozess eingeht 
und ihn damit implizit mitbestimmt. Ebenso gehen mit neuen oder modifizierten 
rechtlichen Regulierungen auch Änderungen des Kindheitsmusters einher. Vor-
stellungen über und Bedeutungen von Kindern sind als impliziter Sinngehalt
(Hitzler und Honer, 1997a) in rechtlichen Regulierungen zur Kleinkindbetreuung 
stets enthalten und als Teil des sozialen Deutungsmusters Kindheit dem politi-
schen Regulierungs- und Steuerungsprozess inhärent.

Für den nicht wissenschaftlichen Beobachter verhandeln rechtliche Regulierungen 
der Kleinkindbetreuung eben das, was sie regulieren, nämlich die Betreuung von 
Kindern (als Handlungsfeld) unter der Bedingung des Wandels der Lebens- und 
Erwerbsformen in Privathaushalten mit Kindern. Die wissenschaftliche Problem-
stellung und These, wie sich durch diese politischen Regulierungen das Kind-
heitsmuster verändert und differenziert, bedarf darum eines empirischen Vorge-
hens der Deutungsmusteranalyse, die darauf abzielt, »methodisch kontrolliert 
durch den oberflächlichen Informationsgehalt des Textes hindurchzustoßen zu 
tieferliegenden … Sinn- und Bedeutungsschichten und dabei diesen Rekonstrukti-
onsvorgang intersubjektiv nachvollziehbar zu halten« (Hitzler und Honer, 1997a, 
S. 23). Fokussiert werden die in rechtlichen Regulierungen »latenten« respektive 
»verborgenen«, »text-immanenten« (Hitzler und Honer, 1997a, S. 23 f.), darum 
aber kaum weniger relevanten Semantiken, Sinngehalte und Bedeutungen von 
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früher Kindheit als kulturelles Muster. Dieses Vorgehen geht somit über kategori-
al fragmentierende, Äquivalenzen von Bedeutungen voraussetzenden, inhaltsana-
lytischen Verfahren hinaus, die von der Entsprechung der Bedeutungen im Da-
tenmaterial und der Bedeutungszuschreibung im wissenschaftlichen Interpretati-
onsprozess ausgehen (vgl. ex. zur Inhaltsanalyse Mayring, 2010). 

Da die politisch-rechtlichen Regulierungen Kindheit nicht zu ihrem originären 
Gegenstand machen und Kinder mehrheitlich nur indirekt als Teil von Privathaus-
halten thematisiert werden, erschließen sich die Semantiken des institutionalisier-
ten Deutungsmuster früher Kindheit im Forschungsprozess jedoch nicht unmittel-
bar. Stattdessen zeigt sich die Bedeutung von Kindern und damit rückschließend 
auf das Kulturmuster Kindheit im Sinne des doppelten Kindheitsbegriffes, in Un-
terscheidungen zwischen Kindern und Erwachsenen – für die Politik konkret zwi-
schen Kindern und ihren Eltern sowie zwischen Kindern und dem Wohlfahrts-
staat; ebenso trifft die Politik Unterscheidungen zwischen unterschiedlichen Kin-
dern respektive Kindergruppen (siehe Kap. 3.3.2). Vor diesem Hintergrund gilt es 
unter methodologischen Gesichtspunkten den differenztheoretischen Zugang der 
Untersuchung in das wissenssoziologische Konzept der Deutungsmusteranalyse 
zu integrieren. Die Rekonstruktion des Deutungsmusters frühe Kindheit vollzieht 
sich damit nicht am impliziten Sinngehalt kollektiver Deutungen, sondern am 
impliziten Sinngehalt von Unterscheidungen, die in rechtlichen Regulierungen 
vorgenommen werden und Bedeutungen herstellen. Deutungsmuster beruhen in 
diesem Sinne auf Unterscheidungsmustern, durch die in der vollzogenen Differenz 
Bedeutungen und Sinngehalte generiert werden. Eine Unterscheidung ist zugleich 
eine Bezeichnung, mit der eine Deutung des Unterschiedenen einhergeht (siehe 
Kap. 3.3.1; vgl. Kap. 2 in Luhmann, 2002; im Rekurs auf Spencer Brown, 
1969/1999). Etwas von etwas anderem zu unterscheiden und damit zu bezeichnen, 
sagt etwas über den Inhalt beider Seiten der Differenz aus – was etwas ist und was 
es eben nicht ist. Auf der Grundlage von Unterscheidungsprozessen konstituieren 
sich Sinn und Bedeutungen somit in der Einheit der Differenz. 

Wir nehmen die Idee der Unterscheidung und die Idee der Bezeichnung als ge-
geben an, und daß wir keine Bezeichnung vornehmen können, ohne eine Unter-
scheidung zu treffen. Wir nehmen daher die Form der Unterscheidung für die 
Form (Spencer Brown, 1969/1999, S. 1) 

Das Deutungsmuster frühe Kindheit erschließt sich durch die Herausarbeitung 
von Unterscheidungsmustern, mit denen die frühe Kindheit als eigenständiges 
kognitives Kulturmuster einen Sinn und eine Bedeutung erhält. Kindheitssoziolo-
gisch ist die Politik zur Kleinkindbetreuung dahingehend zu befragen, welche 
generationalen und synchronen Unterscheidungen sie trifft und welcher implizite 
Sinngehalt sich aus diesen Unterscheidungen herauslesen lässt. 



151

Mit diesem Untersuchungsansatz wird keinesfalls unterstellt, dass damit die Poli-
tik zur Kleinkindbetreuung besser verstanden werden kann als diese sich selbst 
versteht – das wäre der Fall und der Anspruch einer Policy- respektive Politikfeld-
Analyse. Anstelle dessen zielt dieses Vorgehen darauf ab, dem expliziten politi-
schen Gehalt rechtlicher Regulierungen ein anderes, alternatives Verständnis an 
die Seite zu stellen. Darin ist eine zentrale wissenschaftliche Aufklärungsleistung 
für die Politik zu sehen, in deren Praxis unhinterfragte wissenssoziologische 
Selbstverständlichkeiten in Bezug auf das mit der Politik zur Kleinkindbetreuung 
einhergehende Kindheitsmuster aufgezeigt werden, um einen Beitrag zu leisten 
zur »Entzauberung gesellschaftlicher (im konkreten Fall politischer, CH) Wirk-
lichkeitskonstruktionen« (Hitzler und Honer, 1997a, S. 25). Darin besteht in sozi-
alwissenschaftlich-hermeneutischen Verfahren wie dem der Deutungsmusterana-
lyse, der entscheidende forschungsstrategische Anspruch, »quasi-naturwüchsiges, 
alltägliches Verstehen methodisch zu problematisieren, theoretisch zu hinterfra-
gen und epistemologisch zu reflektieren« (Hitzler und Honer, 1997a, S. 25). Die 
rechtlichen Regulierungen als Ausdruck der Politik zur Kleinkindbetreuung sind 
demnach nicht als das zu lesen, was sie sind, nämlich politisch intendiertes Medi-
um zur Steuerung eines gesellschaftlichen Politik- und Handlungsfeldes, sondern 
als Ausdruck eines politisch inhärenten und sich über die Zeit verändernden im-
pliziten Wissens um Kindheit im Kontext von Kleinkindbetreuung und im Ver-
hältnis zwischen Arbeitsmarkt, Staat und Privathaushalten.

4.1 Auswahl der relevanten rechtlichen Regulierungen des Cash for care und 
der Care services in der Form von Rechtsdokumenten 

Die Einzelfallanalyse der Politik des Luxemburger Wohlfahrtsstaates und seiner 
rechtlichen Regulierungen der Kleinkindbetreuung richtet sich auf ein kollektivier-
tes Wissen von Kindheit, als Deutungsmuster einer nicht-subjektivistischen Form-
kategorie sozialen Wissens; ausgeschlossen werden damit individuelle Wissensfor-
men und Repräsentationen einzelner Akteure und deren alltäglicher Wirklichkeits-
konstruktionen (Plaß und Schetsche, 2001, S. 530). Dieser Wechsel in eine formka-
tegoriale, wissenssoziologische Perspektive erfordert eigene forschungsmethodi-
sche Zugänge, Instrumente und Techniken und bedarf adäquater Datenformate, die 
zum Gegenstand der Analyse gemacht werden. Die Untersuchung verortet sich vor 
diesem wissenssoziologischen Hintergrund somit im Bereich sozialwissenschaftli-
cher Dokumentenanalyse (Lange und Mierendorff, 2009b, S. 204), die im Kontext 
einer de- und sozialkonstruktivistischen Methodologie in Abstraktion von singulä-
ren Personen und Perspektiven die »Dekonstruktion des Wissens über Kindheit und 
Kinder« sowie die »Institutionalisierungsprozesse (fokussiert), über die sich Kind-
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heit permanent herstellt« (Lange und Mierendorff, 2009b, S. 192, Erg. CH) fokus-
siert.

Anders als ein Großteil der sozialwissenschaftlichen Kindheits- und Kinderfor-
schung, in der Lebenslagen, Lebensverhältnisse, Lebenswelten oder Lebenskultu-
ren von Kindern durch direkte quantitative oder qualitative Befragung respektive 
Beobachtung bei Erwachsenen und Kindern untersucht werden (im Überblick 
Grunert, 2010; Wittmann, Rauschenbach und Leu, 2010), bedient sich die vorlie-
gende Untersuchung ausschließlich nicht-reaktiven sozialwissenschaftlichen Me-
thoden zur interpretativen Rekonstruktion des Kindheitsmusters. Eine wissensso-
ziologisch orientierte empirische Deutungsmusteranalyse richtet sich primär auf 
die »mediale Verbreitung« von Deutungsmustern in ausgewählten und einschlägi-
gen Dokumenten (Plaß und Schetsche, 2001). Rechtsdokumente zur Regulierung 
und Steuerung der Kleinkindbetreuung sind nicht das Produkt einzelner Akteure 
respektive Individuen, sondern stellen das Ergebnis eines kollektiven und kon-
sensuellen Aushandlungsprozesses verschiedener politischer Akteure dar und sind 
damit repräsentativ für die jeweils gültige Politik. Auch wenn die Grenzen teils 
fließend sind, so stellt diese Untersuchung ebenso wenig eine (wissenssoziologi-
sche) Diskursanalyse dar, in der stärker die Thematisierungen und Diskurse in 
Abhängigkeit unterschiedlicher Positionen untersucht werden, und in der Gesetze 
vielmehr das Ergebnis von Diskursen sowie Grundlage weiterer Diskurse darstel-
len (Keller, 2010). 

Deutungsmuster lassen sich nicht auf individuelle Positionen reduzieren, auch wenn 
individuelle Akteure als Teil des sozialen Kollektivs an der Hervorbringung und 
Generierung eines Deutungsmusters beteiligt sind. Die Herausforderung der Unter-
suchung besteht darin, »das interaktiv erzeugte kollektive Sinngebilde (frühe Kind-
heit, CH) genetisch, d. h. in seiner sozialen Gewordenheit und damit aber auch in 
seiner den einzelnen Akteuren vorausgesetzten und dennoch von ihnen (re-
)produzierten Intersubjektivität nach(zu)vollziehen« (Lüders und Meuser, 1997, S. 
68). Das interpretativ-rekonstruktive Vorgehen fokussiert vor diesem Hintergrund 
die in politisch-parlamentarischen und legislativen Prozessen produzierte dokumen-
tarische Wirklichkeit (Wolff, 2012, S. 511), die sich in entsprechenden Gesetzen 
und Rechtsverordnungen als qualitativ-materiale Textdokumente synthetisiert.  

Im Sinne qualitativer Dokumentenanalyse können diese Textformate als statische 
und standardisierte Artefakte (Wolff, 2012, S. 503) aufgefasst werden, die ihre 
Relevanz in modernen Gesellschaften im Besonderen »dem säkularen Trend zur 
Verrechtlichung und Organisierung aller Lebensbereiche (verdanken), insbeson-
dere der Entwicklung einer modernen Verwaltung, die sich wesentlich durch das 
Prinzip der Aktenförmigkeit auszeichnet« (Wolff, 2012, S. 502; Hervorh. i. Orig., 
Erg. CH). Die ausgewählten politisch-rechtlichen Dokumente repräsentieren »in-
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stitutionalisierte Spuren« (Wolff, 2012, S. 503), die den Gegenstand der Doku-
mente zum Zeitpunkt ihrer Entstehung repräsentieren, dennoch in ihrer archivier-
ten Form über die Zeit beständig sind. Die Herausarbeitung des Deutungsmusters 
Kindheit in rechtlichen Regulierungen der Kleinkindbetreuung rekurriert somit 
auf rechtliche Dokumente als zentrale Datenbasis, die nicht eigens zum Zwecke 
der Untersuchung entstanden sind, sondern der Regulierung und Steuerung eines 
ausgewählten politischen Regulierungs- und Handlungsbereichs dienen. Damit 
erübrigen sich die Verfahren der Sozialforschung zur eigenständigen Generierung 
von Daten durch diverse standardisierte oder nicht standardisierte Erhebungstech-
niken. Die Datenbasis liegt bereits in Form von Rechtsdokumenten als »quasina-
türliche« (Hitzler und Honer, 1997a, S. 11), nicht künstlich erzeugte Daten vor. Es 
handelt sich um »geronnene, fixierte … in objektivierter Form vergegenwärtigte 
Daten« (Hitzler und Honer, 1997a, S. 6), die der theoretisch angeleiteten interpre-
tativen Rekonstruktion zugänglich und in ihrer archivierten Form intersubjektiver 
Nachprüfbarkeit zugänglich sind. 

Die wissenssoziologische Analyse des Deutungsmusters Kindheit in rechtlichen 
Regulierungen zur Kleinkindbetreuung im Einzelfall des Luxemburger Wohl-
fahrtsstaates erstreckt sich über einen überschaubaren Zeitraum von etwas mehr 
als zwei Dekaden, für den die relevanten und einschlägigen rechtlichen Regulie-
rungen ausgewählt werden. Während historische und diachron verfahrende Deu-
tungsmusteranalysen (prominent etwa die Untersuchung zum Deutungsmuster 
»Mutterliebe« von Yvonne Schütze) größere Zeiträume und ganze Epochen um-
fassen, so richtet sich die vorliegende synchrone Untersuchung der Re-
Institutionalisierung des Deutungsmusters früher Kindheit auf einen sozialen und 
kulturellen, entsprechend der Problemstellung historischen, vor allem politisch 
motivierten und rechtlich durchgesetzten Umbruch innerhalb eines ausgewählten 
Zeitausschnitts. Dies erfolgt hier in »gegenwartsdiagnostischer Absicht« (Lüders 
und Meuser, 1997, S. 66 f.) zur Untersuchung des institutionellen Wandels des 
kulturellen Erkenntnismusters früher Kindheit im Kontext einschneidender und 
europaweit zu identifizierenden Veränderungen der Politik zur Kleinkindbetreu-
ung. Auch wenn die Institutionalisierung des Kindheitsmusters ein ständiger, un-
terschiedliche historische Epochen überdauernder Prozess ist, so führt die For-
schung zur Politik der Kleinkindbetreuung das Augenmerk der Untersuchung auf 
den einschneidenden Politikwechsel wie er sich an der Wende zum 21. Jahrhun-
dert in Europa abzeichnet und arbeitet die damit einhergehende und weitreichende 
Re-Institutionalisierung von Kindheit in Luxemburg in diesem Übergang heraus. 

Wie aus den Erörterungen im ersten Teil der Arbeit deutlich wird (siehe Kap. 
2.2.2), lässt sich für den Wechsel von den 1990er Jahren zu den 2000er Jahren ein 
einschneidender Shift in Bezug auf die Politik zur Balancierung von Erwerbstä-
tigkeit und Familie und damit indirekt auch auf die Kleinkindbetreuung identifi-
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zieren (Lewis, 2009a). Der Politikwechsel besteht vor allem darin, dass im Ver-
laufe der 1990er Jahre in stärkerem Maße Maßnahmen des Cash for care geför-
dert wurden, und mit dem Wechsel ins 21. Jahrhundert die Politik hingegen die 
Förderung von Care services intensivierte. Diese Feststellung leitete auch die Re-
cherchen und die Auswahl der relevanten Rechtsdokumente für die vorliegende 
Einzelfallanalyse an und legte – zunächst vorläufig – den für die Untersuchung 
relevanten Zeitraum auf diese beiden Dekaden fest. Neben einer ersten Internet- 
und Literaturrecherche zu bestehenden Leistungen, Maßnahmen und Diensten in 
den Dimensionen der Kleinkindbetreuung (Time, Money, Service), wurde von der 
Eingrenzung des Untersuchungszeitraums ausgehend, das öffentlich zugängliche 
Amtsblatt des Großherzogtum Luxemburgs (Mémorial. Journal Officiel du 
Grand-Duché de Luxembourg) über dessen frei zugänglichen online Dienst Legi-
lux27 systematisch nach einschlägigen Gesetzen und Rechtsverordnungen mithilfe 
relevanter Stichworte durchsucht und die dort verfügbaren elektronischen Kopien 
der Gesetze und Rechtsverordnungen nach den Dimensionen der Politik zur 
Kleinkindbetreuung geordnet und archiviert. Um sicherzustellen, dass sämtliche 
relevanten Rechtsdokumente in die Untersuchung eingehen, wurden für alle Ge-
setze und Verordnungen deren Genealogien und auch Querverbindungen zu ande-
ren Gesetzen und Verordnungen gesichtet und systematisch überprüft. 

Die Recherchen zeigten, dass neben der Dimension der Care services, also recht-
liche Regulierungen zur Infrastruktur der Kleinkindbetreuung, im Sinne der Defi-
nition keine eigenständige rechtliche Regulierung besteht, die sich lediglich auf 
die Arbeitszeit bezieht (Working time, siehe Kap. 2.2.2). Die rechtliche Regulie-
rung von Arbeitszeiten respektive der Freistellung von Erwerbsarbeit, geht stets 
einher mit einer gleichzeitigen wohlfahrtsstaatlichen Alimentierung wie im Falle 
des Elternurlaubs. Die Zuordnung wurde darum nur zur Dimension des Cash for 
care vollzogen, da andernfalls eine Regulierung in zwei Dimensionen zugleich 
aufzufinden wäre. Da der zentrale Aspekt freier Zeit durch eine politische Maß-
nahme des Cash for care in der Interpretation berücksichtigt wurde, entstehen so-
mit keine inhaltlichen Widersprüchlichkeiten. 

Die Systematisierung der recherchierten Gesetze und Rechtsverordnungen erfolgt 
nach den beiden relevanten Dimensionen des Cash for care und der Care services 
(siehe Kap. 2.2.2). Zur Dimension des Cash for care zählen ein Erziehungsurlaub 
und dessen Alimentierung, ein Elternurlaub und dessen Alimentierung sowie ein 
monetäres Gutscheinsystem für die Betreuung von Kindern. Zur Dimension der 
Care services gehören rechtliche Regulierungen zur Zusammenarbeit zwischen 
dem Staat und den sozialen Diensten sowie daran geknüpfte spezifische Regulie-
rungen der Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung; darüber hinaus zählt auch 

27 Siehe http://www.legilux.public.lu, Letzter Zugriff: 28.09.2012. 
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der Bereich der Kindertagespflege sowie der Bereich der fakultativen Früherzie-
hung zu dieser Dimension.  

Bei der Auswahl der Gesetze und Rechtsverordnungen wurde nicht nur die erst-
malige rechtliche Regulierung berücksichtigt, sondern darüber hinaus auch etwai-
ge rechtliche Änderungen innerhalb des Untersuchungszeitraums. Die Recherche 
hat außerdem gezeigt, dass sich der Untersuchungszeitraum nicht ohne weiteres 
strikt auf den Beginn der 1990er Jahre festsetzen lässt. Die jüngste rechtliche Re-
gulierung ist auf das Jahr 1988 datiert und betrifft die gesetzlichen Bestimmungen 
zur Einführung eines Erziehungsurlaubs. Da es sich dabei um die einzige politi-
sche Maßnahme im Sinne dieser Untersuchung handelt, die in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts gesetzlich eingeführt wurde, bedarf es zudem keiner weiteren 
Vorverlegung des Untersuchungszeitraums. Die Recherche hat gezeigt, dass die 
Konzeption tatsächlich einen wichtigen und abgrenzbaren historischen und politi-
schen Umbruch umfasst. Mit der Einführung des Erziehungsurlaubs und seiner 
Alimentierung im Jahr 1988 ist somit der Startpunkt der Untersuchung markiert. 
Eine zu strikte zeitliche Grenzziehung (etwa exakt ab dem Jahr 1990) würde somit 
einen wichtigen Bestandteil der Politik der Kleinkindbetreuung ausschließen und 
das Gesamtbild verzerren.

Die Recherche hat darüber hinaus verdeutlicht, dass sich die rechtliche Regulie-
rung der Kleinkindbetreuung keinesfalls auf einen fest umgrenzten Rechtsbereich 
festsetzen lässt, wie etwa im deutschen Wohlfahrtsstaat innerhalb des Kinder- und 
Jugendrechts (Mierendorff, 2010). Als transversaler Bestandteil von Sozial-, Fa-
milien-, Arbeitsmarkt- oder Bildungspolitik berührt die Regulierung der Klein-
kindbetreuung dementsprechend auch ganz unterschiedliche Rechtsbereiche. 
Hierzu zählen neben einzelnen, nicht koordinierten Gesetzen und Verordnungen, 
vor allem das Sozialrecht, das Arbeitsrecht, das Schulrecht und auch das bürgerli-
che Recht. Bereits dieser Umstand verweist darauf, dass Kleinkindbetreuung stets 
ein Politikfeld darstellt, das anderen Politikfeldern untergeordnet ist, vordergrün-
dig der Arbeitsmarktpolitik. Diese fehlende rechtliche Integration wie sie etwa 
Teil des deutschen Kinder- und Jugendrechts in Bezug auf die Kleinkindbetreu-
ung ist, muss im Kontext der Analyse in Rechnung gestellt werden. Allerdings ist 
dieser Umstand und die rechtliche Desintegration der Kleinkindbetreuung gegen-
wärtig Teil neuer politisch-rechtlicher Aushandlungsprozesse, in denen noch nicht 
verabschiedete Gesetzesentwürfe zur Diskussion stehen, welche die Betreuung 
von Kindern als Teil einer neuen Kinder- und Jugendgesetzgebung integrieren 
möchten.28

28 Chambre des Députes, Session ordinaire 2011–2012: Projet de Loi portant modification de la loi 
du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. (No. 6410, 20.03.2012). 
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Die zentrale Basis der materialen Analysen zur Rekonstruktion des Kindheitsmus-
ters besteht also in den politisch-rechtlichen Regulierungen zur Kleinkindbetreu-
ung. Dennoch, und damit anderen Untersuchungen folgend (Mierendorff, 2010), 
werden als Unterstützung des Verständnisses und der Interpretation über die 
Rechtsdokumente hinaus, auch weitere Quellen und Materialien zur Kontextuali-
sierung der Untersuchung herangezogen. Dabei handelt es sich um wissenschaftli-
che sowie auch nicht-wissenschaftliche Fachbeiträge, die sich auf die politischen 
Maßnahmen der Kleinkindbetreuung beziehen und diese vor dem Hintergrund 
konkreter Problemstellungen diskutieren. Hierzu zählen einerseits ministerielle 
und administrative Ausführungen und Erläuterungen zu einzelnen politischen 
Maßnahmen wie Familienleistungen oder Angebote der Tagesbetreuung, die auf 
die zu untersuchenden rechtlichen Regulierungen Bezug nehmen. Ebenso werden 
solche Fachbeiträge herangezogen, die sich auf das politische und wohlfahrtsstaat-
liche System Luxemburgs beziehen, um die rechtlichen Regulierungen nicht für 
sich, sondern entsprechend der Vorgehensweise der Deutungsmusteranalyse in 
ihren wohlfahrtsstaatlichen Entstehungs- und Gültigkeitszusammenhang zu stel-
len, in dem sie nur verstanden und interpretiert werden können.

4.2 Untersuchungsschritte zur Rekonstruktion des Deutungsmusters Kindheit 

Die Untersuchung der Re-Institutionalisierung geht für den gewählten und theore-
tisch abgeleiteten Zeitausschnitt sequenzanalytisch vor. Die Sequenzanalyse zählt 
dabei unter den theoretisch-methodologischen Grundlegungen der Deutungsmus-
teranalyse zu ihren wichtigsten Verfahrensweisen (Lüders und Meuser, 1997). Die 
rechtlichen Regulierungen werden demnach einer systematischen, sequenziellen 
und chronologisch aufeinanderfolgenden rekonstruktiven Interpretation in Bezug 
auf Kindheit unterzogen. Es geht damit um ein lineares Verstehen der Re-
Institutionalisierungsprozesse von Kindheit als sozial-genetischer Prozess. Eine 
kontra-chronologische Umorganisation oder theoretisch-kategoriale Fragmentie-
rung der rechtlichen Regulierungen würde die Genealogie der Prozesse der Re-
Institutionalisierung aufbrechen und die kumulative Entwicklung des Deutungs-
musters vor dem Hintergrund bestehender Ausprägungen konterkarieren. Modifi-
kationen des Deutungsmusters werden nur verständlich vor dem Hintergrund sei-
ner vorherigen Erscheinungsformen. Dennoch ist es – vor allem in der vorliegen-
den synchronisch angelegten Untersuchung – unausweichlich, einen zeitlichen 
Startpunkt zu wählen. Entsprechend der theoretisch begründeten Selektion des 
Zeitraums ist dieser im vorliegenden Fall so gewählt, dass sich der politische Um-
bruch ausreichend beschreiben und analysieren lässt (siehe Kap. 2.2.2). 

In Anlehnung an Lüders und Meuser (1997) erfolgt die Analyse des Deutungs-
musters Kindheit in den rechtlichen Regulierungen zur Kleinkindbetreuung in 
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Luxemburg in drei zentralen Arbeitsschritten. Zunächst erfolgt (1) die Darstellung 
der »Grobstruktur des Falles« (S. 69), um den politischen und wohlfahrtsstaatli-
chen Kontext Luxemburgs zu charakterisieren, in dem die rechtlichen Regulie-
rungen zur Kleinkindbetreuung entstanden sind und für den diese Gültigkeit besit-
zen, und um darüber hinaus auf »die elementaren Handlungsprobleme« (S. 69) 
des politischen und wohlfahrtsstaatlichen Kontextes einzugehen, die sich in Bezug 
auf die Betreuung von Kindern stellen. Für diesen Arbeitsschritt greift die Unter-
suchung auf bestehende Forschungsarbeiten zum Luxemburger politischen und 
wohlfahrtsstaatlichen System zurück.29 Der zweite Arbeitsschritt (2) fokussiert in 
Anlehnung an Lüders und Meuser (1997) die Deskription und Interdependenzen
der rechtlichen Regulierungen in Bezug auf ihren expliziten Inhalt und ihre Struk-
turierung. Über die politischen und wohlfahrtsstaatlichen Rahmenbedingungen 
des Einzelfalls Luxemburg hinaus, richtet sich die Untersuchung damit auf die 
Zusammenhänge der Regulierungen und darauf wie sich diese Zusammenhänge 
und Interdependenzen auf mögliche Ausprägungen des Deutungsmusters Kindheit 
auswirken können (S. 70). Hierbei ist vor allem von Relevanz, wie sich einzelne 
rechtliche Regulierungen parallel entwickeln, sich wechselseitig überlagern und 
beeinflussen. Ergänzend zu den zentralen Rechtsdokumenten, werden zugleich 
auch – sofern verfügbar – entsprechende wissenschaftliche oder politische Fach-
publikationen als Interpretationshilfe herangezogen.30 In der sequenziellen 
Feinanalyse letztlich (3) erfolgt die detaillierte Untersuchung der rechtlichen Re-
gulierungen in ihrer zeitlichen Abfolge in Bezug auf das Deutungsmuster Kind-
heit. Im Lichte der Problemstellung der Arbeit werden dabei interpretativ an den 
Rechtsdokumenten mögliche und plausible Varianten von Deutungsmustern als 
Unterscheidungsmuster entworfen und in weiteren Interpretationssequenzen über-
prüft, beibehalten oder wenn notwendig verworfen (S. 70). In der technischen 
Umsetzung der Untersuchung dieses letzten Schritts der Feinanalyse werden be-
gleitend zum Durcharbeiten der Rechtsdokumente Analysenotizen angefertigt, 
Analysememos zu den einzelnen Rechtsdokumenten verfasst und vor allem zent-
rale Unterscheidungen zwischen Kindern und Eltern, aber auch in Bezug auf die 
Relation zwischen Kindern und Wohlfahrtsstaat sowie zwischen unterschiedli-
chen Kindergruppen markiert und notiert. 

Diese Untersuchungsschritte dienen der methodischen Anleitung der Untersu-
chung sowie der kontrollierten Vorgehensweise. Diese Kontrolle bezieht sich vor 
allem darauf, »Gefahren endloser Spekulationen« (Lüders und Meuser, 1997, S. 
70) zu vermeiden und zu nachvollziehbaren und nachprüfbaren Resultaten zu ge-
langen. Ein weiterer Kontrollmechanismus für die Untersuchung stellt die Spar-

29 Teile dieser Beschreibung finden sich im folgenden Kapitel 4.3. Weiter führende und detaillierte 
Ausführungen finden sich zudem in den Anhängen II und III. 
30 Gesetzeskommentare wie etwa das von Johannes Münder zum SGB VIII in Deutschland existie-
ren in Luxemburg nicht. 
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samkeitsregel dar, die den rekonstruktiven Interpretationsprozess dazu anhalten, 
»nur Lesarten zu bilden, die nach menschlichem Ermessen plausibel sind« 
(Lüders und Meuser, 1997, S. 71). Der verstehende und interpretative Prozess 
wird durch die methodische Anleitung der Untersuchungsschritte sowie durch 
deren methodisch kontrolliertes Vorgehen möglicher Beliebigkeit spekulativer 
Interpretationen entzogen. Diese methodische Kontrolle wird vor allem vor dem 
Hintergrund relevant, dass es eben nicht um das explizit aufgeführte geht, sondern 
um dahinterliegende, implizite Bedeutungs- und Sinngehalte. 

Die Darstellung der Analyseergebnisse erfolgt in drei Schritten.31 Das folgende 
Kapitel 4.3 wird zunächst das Gesamttableau der untersuchten rechtlichen Regu-
lierungen entlang der Dimensionen der Politik zur Kleinkindbetreuung vorstellen 
und in relevante betreuungspolitische Phasen einteilen. Im darauf folgenden Kapi-
tel erfolgt über zentrale rechtliche Basisunterscheidungen eine Hinführung zur 
Analyse. Mit diesen Basisunterscheidungen vollzieht das Luxemburger Recht 
über das juristische Alter sowie über die Zuschreibung von Rechten, Pflichten und 
eines rechtlichen Status, Unterscheidungen zwischen Erwachsenen und Kindern 
sowie zwischen unterschiedlichen Kindern. Im Ergebnis stellt sich dabei die 
rechtlich definierte Gruppe der Kleinkinder heraus, auf die sich die Untersuchung 
bezieht (Kap. 5.1). Entsprechend dem sequenzanalytischen Vorgehen der Unter-
suchung und um die Chronologie der rechtlichen Regulierungen der Politik zur 
Kleinkindbetreuung nachvollziehbar zu machen, werden anschließend die einzel-
nen Phasen rechtlicher Regulierungen vorgestellt. In einem ersten Schritt erfolgt 
zunächst eine allgemeine Deskription der jeweiligen Regulierung in ihrem expli-
ziten Bedeutungsgehalt sowie in Bezug auf ihre Genealogie (Kap. 5.2 bis 5.4), um 
von dort aus die implizierten Sinn- und Bedeutungsgehalte in Bezug auf das insti-
tutionalisierte Muster früher Kindheit entlang seiner zentralen Ausprägungen vor-
zustellen (Kap. 6). Daran schließt sich eine Synopse der Analyse an, die mit einer 
Diskussion der Ergebnisse schließt (Kap. 7).

4.3 Gesamttableau rechtlicher Regulierungen zur Kleinkindbetreuung in den 
Dimensionen Cash for care und Care services von 1988 bis 2012 

Die gegenwärtig bestehenden rechtlichen Regulierungen sind keinesfalls zu glei-
cher Zeit und aus einem Guss entstanden, sondern verdanken sich unterschiedli-
chen gesellschaftspolitischen Impulsen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und vor 
unterschiedlichen politischen Hintergründen. Um einen ersten Überblick über alle 

31 Hintergrundinformationen zum politischen und wohlfahrtsstaatlichen System Luxemburgs fin-
den sich in den Anhängen II und III. Hierzu zählt vor allem eine Darstellung des Gesetzgebungs-
prozesses im politischen System Luxemburgs. 
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relevanten Gesetze und Rechtsverordnungen in ihrem zeitlichen Verlauf zu ge-
winnen, richtet die folgende Darstellung ihren Blick auf die Genealogie sämtli-
cher, in die Untersuchung einbezogener rechtlicher Regulierungen der Kleinkind-
betreuung in ihrer chronologischen Reihenfolge. Keine der relevanten Regulie-
rungen innerhalb des betrachteten Zeitraums ist dabei außer Kraft gesetzt, allen-
falls per Gesetzesänderung modifiziert oder mit anderen Gesetzen koordiniert 
worden. Daraus folgt, dass sämtliche untersuchten rechtlichen Regulierungen der 
Politik zur Kleinkindbetreuung gegenwärtig parallel nebeneinanderher bestehen. 
Die am Ende dieses Kapitels befindliche Abbildung 4.A stellt in einer grafischen 
Übersicht die Genese und Parallelität der untersuchten rechtlichen Regulierungen 
zusammen, wie sie sich über den Zeitraum der etwas mehr als zwei vergangenen 
Dekaden entwickelt haben (1988–2012). 

Die erste rechtliche Regulierung, die zugleich den Startpunkt der Untersuchung 
markiert, stellt die 1988 gesetzlich verabschiedete und 1989 eingeführte Erzie-
hungszulage dar, die der Förderung der Betreuung und Erziehung eines Kindes im 
eigenen Haushalt durch einen Elternteil dient. In der Luxemburger Amtssprache 
wird diese Zulage als Allocation d’éducation bezeichnet und lässt sich als wohl-
fahrtsstaatliche Familienleistung der Entschädigung semi-formaler Betreuungsar-
beit im Privathaushalt der Dimension Cash for care zuordnen (CNPF, 2004). In 
der Übersicht wird deutlich, dass die Allocation d‘éducation in Bezug auf das 
Gesamttableau der rechtlichen Regulierungen für einen Zeitraum von etwas mehr 
als zehn Jahren bis 1999 die einzige Regulierung zur Kleinkindbetreuung dar-
stellt. Für die Dimension der Care services, also der sozialen Dienste der Tagesbe-
treuung, sind keinerlei Regulierungen vorhanden – was jedoch die Existenz von 
Care services respektive Betreuungseinrichtungen im Großherzogtum keinesfalls 
ausschließt.

Neben der Allocation d’éducation existieren weitere Familienleistungen (Presta-
tions familiales) im Luxemburger Wohlfahrtssystem, die allerdings entweder 
punktuelle und keine langfristigen Leistungen darstellen oder für die kein konzep-
tueller Bezug zur Politik der Kleinkindbetreuung an der Wende zum 21. Jahrhun-
dert hergestellt werden kann. Zu diesen weiteren, universal geltenden Familienle-
istungen zählen (vgl. CNPF, 2004): 

seit 1947 die monatliche Allocation familiale, ein Kindergeld als Individual-
recht des Kindes, 
ebenfalls seit 1947 die Allocation de naissance, eine einmalige Zulage anläss-
lich der Geburt eines Kindes, 
seit 1980 die Allocation de maternité, eine monatliche Zulagenpauschale für 
einen Zeitraum von acht Wochen vor und nach der Geburt, dem Mutter-
schaftsurlaub, sowie 
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seit 1986 die Allocation de rentrée scolaire, eine jährliche Zulage zu Beginn 
eines neuen Schuljahres. 

Für die Entwicklung der Kindertagesbetreuung in Tageseinrichtungen entschei-
dend ist die gesetzliche Regulierung der Beziehungen und der Zusammenarbeit 
zwischen Staat und sozialen Diensten – dem Gesetz bezüglich der Relations état – 
organismes sociaux, familiaux et thérapeutiques, auch als ASFT-Gesetz32 abge-
kürzt –, worunter der gesamte soziale Sektor respektive der Bereich organisierter 
sozialer Hilfe und seine Einrichtungen zählen. Darunter fallen in Luxemburg vor 
allem die Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, aber ebenso auch Einrichtun-
gen wie die der stationären Hilfen zur Erziehung (Schmit, 2009) oder psychosozi-
ale ambulante Familienhilfen (Theisen, 2009). Auch wenn die rechtliche Regulie-
rung erst 1998 erfolgt, so bestanden bereits zuvor soziale Dienste unterschiedli-
cher Art, allerdings ohne eine entsprechende gesetzliche Grundlage und ohne ei-
ner einheitlich geregelten Finanzierung durch die öffentliche Hand (Achten und 
Schmit, 1998; Manderscheid und Vandevinit, 2009). Im Anschluss an und auf-
bauend auf diesem Gesetz folgt dann ein Jahr nach seiner Verabschiedung, also 
1999, eine aus diesem Gesetz hervorgehende, gesonderte Rechtsverordnung zur 
Regulierung der Dienstleistungsorganisationen der damals bereits vorhandenen 
Kindertageseinrichtungen. Diese formal geleistete Betreuungsarbeit gehört zur 
Dimension der Care services der Politik zur Kleinkindbetreuung. Diese Tagesein-
richtungen werden in der Luxemburger Amtssprache unter den Terminus der 
Structures d‘accueil sans hébergement pour enfants gefasst. Ihre gegenwärtig 
prominentesten Organisationsformen sind die Crèches für nicht schulpflichtige 
Kinder unter drei Jahren, Foyers de jour für Schulkinder zwischen vier und zwölf 
Jahren sowie Garderies als eine kurzfristige Betreuung von Kindern unter acht 
Jahren (Achten, Horn und Schronen, 2009; Achten und Schronen, 2008). 

Im selben Jahr wird zudem vor dem Hintergrund einer EU-Direktive bezüglich 
der Einführung eines Elternurlaubs in den Mitgliedsstaaten (siehe Kap. 2.2.2, Rat 
der Europäischen Union, 1996) im Rahmen des Luxemburger nationalen Aktions-
plan für Beschäftigung (vgl. auch Kerschen, 2008) mit dem so genannten Congé
parental (Elternurlaub) eine weitere betreuungspolitische Maßnahme eingeführt, 
dessen wohlfahrtsstaatliche Alimentierung (Indemnité de congé parental) – ver-
gleichbar der Erziehungszulage – zu den staatlichen Familienleistungen zählt 
(CNPF, 2004). Die Entschädigung bezieht sich auf eine temporäre Freistellung 
vom Arbeitsmarkt beider Eltern zu verschiedenen Zeitpunkten, um die Betreuung 
eines Kindes im eigenen Haushalt zu leisten, verbunden mit der garantierten 
Rückkehr an den Arbeitsplatz. Damit gehört diese Familienleistung – ebenso wie 
die Allocation d’éducation – zur Dimension des Cash for care für eine semi-

32 Activités sociales, familiales et thérapeutiques 
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formale Betreuungsarbeit im Privathaushalt. Diese Maßnahme und deren Alimen-
tierung ersetzt nicht die bestehende Erziehungszulage, sondern ergänzt diese wei-
terhin bestehende wohlfahrtsstaatliche Familienleistung: Allocation d’éducation 
und Indemnité de congé parentale bestehen bis in die Gegenwart hinein nebenei-
nander her, können aber nicht gleichzeitig in Anspruch genommen werden. 

Von 1999 bis 2005 bleiben diese rechtlichen Regulierungen der beiden Familien-
leistungen sowie die Zusammenarbeit zwischen Staat und sozialen Diensten zur 
Kleinkindbetreuung in Tageseinrichtungen, ohne einschneidende Änderungen 
nebenher bestehen. Erst im Jahr 2005 wird hingegen vor dem Hintergrund der 
nationalen Umsetzung der Lissabon-Strategie und der Erfüllung der Barcelona-
Ziele, eine neue, die bestehenden Einrichtungsformen ergänzende Organisations-
form der Tageseinrichtungen ins Leben gerufen und durch eine entsprechende 
Rechtsverordnung reguliert, die ebenfalls aus dem ASFT-Gesetz hervorgeht. Es 
handelt sich um die Verordnung zu den Maisons relais pour enfants, einer Orga-
nisationsform von Kindertageseinrichtungen auf Gemeindeebene, die sowohl für 
unter Dreijährige als auch für Schulkinder gedacht ist (Achten, Horn und Schro-
nen, 2009; Achten und Schronen, 2008). Diese Kindertageseinrichtung stellt eine 
formalisierte Betreuungsarbeit in der Dimension der Care services der Politik zur 
Kleinkindbetreuung dar. 

Während an den beiden bestehenden Familienleistungen zur Kleinkindbetreuung 
keine einschneidenden Änderungen oder gar Ergänzungen neuer Leistungen vor-
genommen werden und diese bis in die Gegenwart bestehen bleiben, so findet vor 
dem Hintergrund der EU-Politik im Horizont der Lissabon-Strategie eine zuneh-
mende rechtliche Regulierung von Diensten und Einrichtungen der Tagesbetreu-
ung statt. Im Anschluss an die Einführung der Maisons relais pour enfants im Jah-
re 2005, werden 2007 per Gesetz die zuvor informell bestehenden Tätigkeiten der 
Tageseltern im Rahmen der Kindertagespflege gesondert rechtlich reguliert, die 
nun als formalisierte Betreuungsarbeit ebenfalls der Dimension der Care services 
zuzuordnen sind. Dieser Bereich wird in Luxemburg mit dem Ausdruck As-
sistance parentale bezeichnet und die Tageseltern als Assistants parentaux (Thei-
sen, 2009). 

An der Schnittstelle zwischen Tagesbetreuung und Schulsystem besteht seit 1998 
eine Einrichtungsform der fakultativen vorschulischen Früherziehung für Dreijäh-
rige – die sogenannte Éducation précoce (Kneip, 2009). Sie ist der eigentlichen 
Vorschule Éducation préscolaire vorgelagert, die wiederum eine obligatorische 
Schulvorbereitung auf den Primarbereich des Schulsystems darstellt. Das Angebot 
einer Éducation précoce wird von den Luxemburger Gemeinden bereitgestellt, 
jedoch ist dies für die Gemeinden zunächst nicht verpflichtend. Die Einführung 
geht auf eine Empfehlung des Unterrichtsministeriums zurück (vgl. MENFP, 
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1997). Dabei handelt es sich um eine hybride Einrichtungsform, weil sie einerseits 
der Administration des Unterrichtsministeriums und nicht der des Familienminis-
teriums untersteht, andererseits jedoch von der eigentlichen Vorschule und Schul-
pflicht für Kinder im Alter von vier und fünf Jahren – der Éducation préscolaire – 
zu unterscheiden ist. Zwei Jahre nach der gesetzlichen Regelung zur Tagespflege, 
wird im Jahr 2009 diese Früherziehung ebenfalls über das Schulgesetz für die 
Gemeinden verpflichtend festgeschrieben und eigens rechtlich reguliert. Dennoch 
bleibt der Besuch für dreijährige Kinder nach wie vor fakultativ. Alle Luxembur-
ger Kinder haben ein Recht diese Einrichtung zu besuchen, dennoch sind sie von 
der gesetzlichen Schulpflicht ausgenommen, die erst ab vier Jahren für die Éduca-
tion préscolaire gilt.

Der fakultative Charakter der Früherziehungseinrichtungen macht diese zu einer 
Alternative für Dreijährige zu den anderen Organisationsformen der Kindertages-
betreuung jenseits des Unterrichtssystems. Zudem ist ihr Auftrag als ein sozialpä-
dagogischer zu verstehen, der vor allem auf die Sprachförderung und Integration 
von nicht luxemburgischen Kindern gerichtet ist und sowohl von Lehr- als auch 
von Betreuungspersonal (Erzieherinnen) erfüllt wird. Nicht zuletzt stellen sie un-
abhängig von ihrem sozialpädagogischen Programm eine kostenfreie, weil dem 
Unterrichts- und Bildungssystem zugeordnete Betreuungsform für Eltern zur Ver-
fügung – anders als die kostenpflichtigen Tageseinrichtungen und die Tagespfle-
ge, für die Elternbeiträge geleistet werden müssen. Diese Organisationsform der 
Früherziehung ist vor diesem Hintergrund als eine formale Betreuungsarbeit zu 
verstehen und damit der Dimension der Care services der Politik zur Kleinkindbe-
treuung zuzuordnen. 

Die letzte gültige rechtliche Regulierung ist die Einführung eines Gutschein- res-
pektive Gutschrift-Systems – der Chèque-service accueil – im gleichen Jahr 2009 
(MFI, o. J., 2010). Die staatliche Förderung wird hier auf einzelne Kinder gerich-
tet und umfasst direkte geldwerte Leistungen für die organisierte Tagesbetreuung 
sowie für die Förderung von Freizeitaktivitäten. Diese können zwar für die Ta-
gesbetreuung in Tageseinrichtungen oder bei Tageseltern in Anspruch genommen 
werden, richten sich aber darüber hinaus auch auf die Förderung von kostenpflich-
tigen nachmittäglichen musischen oder sportiven Aktivitäten von Kindern in Mu-
sikschulen oder Sportvereinen. Dieser rechtlichen Regulierung ist ein implizites 
Recht des Kindes auf staatliche Förderung der Betreuung, Erziehung und Bildung 
inhärent, da der Bezugspunkt der staatlichen finanziellen Förderung das einzelne 
Kind ist. Der monetäre Charakter der wohlfahrtsstaatlichen Förderung und Sub-
ventionierung von formalisierter Betreuungsarbeit begründet die Einordnung die-
ser Maßnahme in die Dimension des Cash for care der Politik zur Kleinkindbe-
treuung.
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Die für die Untersuchung ausgewählten rechtlichen Regulierungen von Maßnah-
men und Leistungen der semi-formalen und formalen Kleinkindbetreuung, lassen 
sich in der Gesamtübersicht (Abbildung 4.A) in drei betreuungspolitischen Phasen 
gruppieren. Das Kriterium der Unterteilung in drei Phasen ergibt sich aus einer 
diachronen Betrachtung sowie in Bezug auf die chronologische Untersuchung der 
rechtlichen Regulierungen. Die Phasen konstituieren sich zum einen aufgrund der 
zeitlichen Distanz unterschiedlicher rechtlicher Regulierungen sowie ihrer zeitli-
chen Kumulierung.  

Die erste Phase (I) umfasst dabei lediglich

die Allocation d’éducation (Erziehungszulage) für den Zeitraum von 1988 
bis 1998 (die Zulage besteht dennoch bis in die Gegenwart hinein).

Die zweite Phase (II) beinhaltet die rechtlichen Regulierungen  

der Relations état – organismes sociaux, familiaux et thérapeutiques (Zu-
sammenarbeit zwischen Staat und sozialen Diensten, ASFT-Gesetz),  
der Structures d‘accueil sans hébergement pour enfants (soziale Dienste 
der Kindertageseinrichtungen) und
die Indemnité de congé parental (der Elternurlaub und seiner wohlfahrts-
staatlichen Entschädigung).  

Diese 2. Phase erstreckt sich über den Zeitraum von 1998 bis 2005 (wobei alle 
drei Regulierungen bis in die Gegenwart hinein bestehen). 

Letztlich die dritte Phase (III), die den Zeitraum seit 2005 bis in die Gegenwart 
umfasst, beinhaltet  

die rechtliche Regulierung der Maisons relais pour enfants,
das Gesetz zur Assistance parentale (Tagespflege durch Tageseltern),
die gesetzliche Fixierung der Éducation précoce (fakultative Früherzie-
hung) sowie
der Chèque-service accueil (das Gutscheinsystem) zur Tagesbetreuung 
und für ›betreuende‹ Freizeitaktivitäten.

In dieser dreiteiligen Ordnung, die sich an der zeitlichen Entwicklung der unter-
schiedlichen Leistungen und Maßnahmen sowie ihres Inkrafttretens orientiert, 
wird bereits deutlich, dass sich die gesamte rechtliche Regulierung der Kleinkind-
betreuung über die drei unterschiedenen Phasen hinweg intensiviert – zunächst 
eine rechtliche Regulierung in der ersten Phase bis 1998, drei in der zweiten Phase 
bis 2005 und zuletzt vier rechtliche Regulierungen in der dritten Phase, die bis in 
die Gegenwart reicht. Bereits hier zeigen sich erste Anzeichen für den zentralen 
Shift in der EU-Politik zur Balancierung von Erwerbstätigkeit und einem Leben 
mit Kindern, der vor allem durch die Lissabon-Strategie erheblich angetrieben 
wird.
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5 Deskription der wohlfahrtspolitisch-rechtlichen Regulierungen zur 
Kleinkindbetreuung in Luxemburg 

5.1 Rechtliche Basisunterscheidungen des Status Kind 

»What is a child? … How is the child possible as such?« (Jenks, 1996/2005). 
Ausgehend von diesen Fragen ist Kind, neben den unterschiedlichen objekttheore-
tischen Möglichkeiten und Zugängen sowie konzeptuellen Kindheitsbegriffen 
(siehe Kap. 3.3), auch und vor allem ein kulturell abhängiges juristisches Muster, 
das an das Alter als vermeintlich natürliche Kategorie gebunden ist. Im Sinne ei-
ner zweiwertigen Unterscheidung zwischen einem Erwachsenen und einem Kind, 
der Markierung eines Datums für diese Unterscheidung sowie der Verallgemeine-
rung dieser Unterscheidung, erzeugt das bürgerliche Recht den Status Kind im 
Unterschied zum Erwachsenen, in dem Minderjährige von Volljährigen rechtlich 
differenziert werden (Nemitz, 1996, S. 127). Die Markierung erfolgt dabei anhand 
des juristischen Alters, das an den Tag der Geburt gebunden ist und als variabel 
zu definierendes Datum die Zweiteilung vollzieht. Das moderne Recht zeichnet 
sich zugleich dadurch aus, das es für alle Personen, die dem jeweiligen Recht un-
terliegen, gültig ist und damit die Status der Minder- und Volljährigkeit auf alle 
Personen entsprechenden Alters generalisierbar sind. Die rechtliche Unterschei-
dung von Minder- und Volljährigen, Kindern und Erwachsenen, erzeugt im Hori-
zont synchroner juristischer Gleichheit der Rechte und Pflichten eine diachrone 
juristische Ungleichheit zwischen den Generationen (Nemitz, 1996, S. 128) und 
ist damit grundlegend für die jeweilige generationale Ordnung (siehe Kap. 3.3.1). 
Das vermeintlich universale und natürlich gegebene, jedoch eigentlich juristisch 
variable Kriterium des Alters, wird hier dazu herangezogen, Staatsangehörige von 
Staatsbürgern, unvollständig Handlungsfähige von vollständig Handlungsfähigen 
sowie Unmündige von Mündigen zu unterscheiden. 
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Die vorliegende Arbeit fokussiert die Re-Institutionalisierung früher Kindheit als 
kulturelles Erkenntnismuster durch die Politik zur Kleinkindbetreuung, in dem dif-
ferenztheoretisch die durch die Politik vollzogenen Unterscheidungen zwischen 
Eltern und Kindern, dem Wohlfahrtsstaat und Kindern sowie zwischen unterschied-
lichen Kindergruppen betrachtet wird. Bevor diese Untersuchung vollzogen wird, 
muss zunächst grundsätzlich der rechtliche Status Kind für den Luxemburger Wohl-
fahrtsstaat geklärt werden, der historisch und kulturvergleichend keinesfalls einheit-
lich, sondern variabel und kontingent ist. Die eigentliche Untersuchung auf der 
Ebene der Politik zur Betreuung von Kleinkindern wird somit durch die folgende 
Betrachtung rechtlicher Basisunterscheidungen eingeleitet, mit denen sich der recht-
liche Status des Kindes respektive des Kleinkindes herausarbeiten lässt. Dabei wer-
den mehrere rechtliche Unterscheidungsschritte berücksichtigt, die nicht nur die 
Erwachsenen-Kind-Differenzierung aufzeigt, sondern zugleich und im Sinne des 
doppelten Kindheitsbegriffs (siehe Kap. 3.3) die juristische Herstellung unterschied-
licher Kinder verdeutlicht. Folgende Unterscheidungen werden berücksichtigt: zu-
nächst die Unterscheidung zwischen volljährigen Erwachsenen und minderjährigen 
Kindern sowie die Unterscheidung zwischen Eltern und Kindern wie sie beide im 
bürgerlichen Recht vollzogen werden. Darauf folgend kann anhand von Unter-
scheidungen, die das Luxemburger Jugendgesetz vornimmt, die Differenzierung der 
Gruppe der Minderjährigen in Jugendliche und Kinder nachvollzogen werden. So-
dann werden die zentralen rechtlichen Unterscheidungen betrachtet, die in Bezug 
auf die Definition von ›Familie‹ durch das Luxemburger Gesetz zur sozialen Absi-
cherung getroffen werden, die auf der Ebene von Privathaushalten bereits unter-
schiedliche Kindergruppen konstituiert. Letztlich kristallisiert sich durch die Schul-
gesetzgebung das Kleinkind im rechtlichen Sinne heraus, das vom Vorschul- und 
Schulkind unterschieden wird. Im Nachvollzug dieser mehrstufigen rechtlichen 
Unterscheidungen wird zugleich deutlich, wie Unterscheidungen als Institution mit 
einer entsprechend unterschiedlichen pädagogischen Organisation des Aufwach-
sens einhergeht (siehe Kap. 3.3.1, Nemitz, 1996).  

Die primäre und grundlegende rechtssoziologische Differenz zwischen Minder-
jährigen und Volljährigen respektive zwischen Kindern als Staatsangehörige und 
Erwachsenen als Staatsbürger, wird im Code Civil als Kodifizierung des Luxem-
burger bürgerlichen Rechts getroffen. Im Art. 388 werden seit 1975 sämtliche 
Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr als minderjährig bestimmt und 
ihnen ab diesem Alter die Volljährigkeit zugesprochen. 

Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-
huit ans accomplis. (Art. 388 du Code Civil)33

33 Siehe zum Texte coordonné des Code Civil: http://www.legilux.public.lu. Letzter Zugriff : 
28.09.2012. 
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Erst vor dem Hintergrund dieser Basisunterscheidung wird es nachvollziehbar, im 
juristischen Sinne überhaupt von Kindern zu sprechen. Dass es sich dabei um eine 
juristische Konstruktion handelt, die nicht Ausdruck einer natürlichen Tatsache 
oder der physischen und psychischen Eigenschaften von Personen ist, sondern 
eine historisch variable Konstruktion, kann dadurch verdeutlicht werden, dass der 
Luxemburger Code Civil bis 1975 die Unterscheidung zwischen Minder- und 
Volljährigen an der juristischen Altersgrenze von 21 Jahren festmachte. 

Der Ausdruck »Minderjährige« (le mineur) vollzieht die »Dualisierung« und be-
zeichnet den Unterschied gegenüber dem Volljährigen (Erwachsenen) anhand der 
»Datierung« durch das juristische Alter von 18 Jahren und liefert als bürgerliches 
und allgemeingültiges Recht auch unabhängig vom Geschlecht die »Generalisie-
rung« der Unterscheidung für jede einzelne, dem Recht unterstehende Person (vgl. 
zu Dualisierung, Datierung und Generalisierung Nemitz, 1996). Somit sind Kin-
der von Erwachsenen über eine juristische Zuschreibung und daran gebundene, 
differente Rechte und Pflichten getrennt, unabhängig von den juristisch relevanten 
Beziehungen, die zwischen ihnen bestehen. 

Die im Hinblick darauf aufbauende primäre Unterscheidung zwischen Kindern 
und ihren Eltern findet sich ebenfalls im bürgerlichen Recht Luxemburgs im fol-
genden Artikel des Code Civil:

Les père et mère, légitimes ou naturels, qui exercent l'autorité parentale sont ad-
ministrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs non émancipés. (Art. 389 
du Code Civil) 

Über die Einführung der rechtlichen Differenz zwischen Kindern und Erwachse-
nen hinaus, erfolgt hier die Unterscheidung zwischen Eltern und Kindern. Den 
leiblichen oder rechtlich legitimierten Eltern, welche die Autorité parentale (elter-
liche Gewalt)34 innehaben, sind die rechtlichen Verwalter des Eigentums ihrer 
minderjährigen Kinder und tragen die Verantwortung der Vermögenssorge. Hier 
konkretisiert sich der Ausdruck Minderjähriger explizit als Kind respektive Kin-
der, und es werden darüber hinaus explizit Vater und Mutter benannt und adres-

34 Das deutsche Pendant hierzu wäre die »elterliche Sorge« wie sie im Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB) als Recht und Pflicht der Eltern bestimmt wird. Allerdings besitzt der Ausdruck der »Auto-
rité parentale« (elterliche Gewalt) einen anderen, autoritäreren Zungenschlag. Um diese Differenz 
nicht einzuebnen, wird der originale französische Ausdruck nicht mit dem deutschen Pendant 
übersetzt. Der entsprechende § 1626 Familienrecht des deutschen BGB lautet: »Die Eltern haben 
die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge). Die elterliche 
Sorge umfasst die Sorge für die Person des Kindes (Personensorge) und das Vermögen des Kindes 
(Vermögenssorge)«. Im Luxemburger Code Civil wird an anderer Stelle, Art. 372, die Autorité 
parentale wie folgt bestimmt: »L’autorité parentale se définit comme l’ensemble des droits et pou-
voirs que la loi reconnaît aux père et mère quant à la personne et aux biens de leurs enfants mi-
neurs non émancipés afin d’accomplir les devoirs de protection, d’éducation et d’entretien qui leur 
incombent«. 
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siert. Die Differenzierung zwischen Erwachsenen und Kindern wird konkretisiert 
in einer Unterscheidung von (unabhängigen) Eltern und (abhängigen) Kindern. 

Über diese asymmetrische Eltern-Kind-Beziehung hinaus, definiert der Code de la 
Sécurité Sociale die ›Familiengruppe‹. Diese Détermination de groupe familiale
ist im Zusammenhang dieser rechtlichen Regulierung für die Zuweisung von Fa-
milienleistungen von Relevanz, vor allem der des Kindergeldes (Allocation fami-
liale).

Sont considérés comme appartenant à un même groupe familial … tous les en-
fants légitimes ou légitimés issus des mêmes conjoints, ainsi que tous les enfants 
adoptés par les mêmes conjoints en vertu d’une adoption plénière. (Art. 270 du 
Code de la Sécurité Sociale)35

In dieser juristischen Konstruktion der Familiengruppe wird definiert, was recht-
lich unter einer Familie verstanden wird und welche Personen der Familiengruppe 
als zugehörig gelten. Diese Definition entspricht dabei einem traditionellen bür-
gerlichen Familienverständnis (Herrmann, 1997), wonach Partnerschaft der Ehe-
gatten (Conjoints) sowie Elternschaft gegenüber den ehelichen, von beiden Eltern-
teilen oder einem der beiden abstammenden Kindern (enfants légitimes ou légi-
timés issus) aufeinander bezogen werden. Die zentrale Unterscheidung betrifft 
dabei die zwischen miteinander verheirateten Eltern und ihren leiblichen Kindern. 
Die gesetzliche Definition wird zudem erweitert, indem der Platz der leiblichen 
Kinder durch – in einem anerkannten Verfahren – adoptierte Kinder eingenom-
men werden kann, die zugleich den Ehegatten als Eltern und der Familiengruppe 
zugerechnet werden. 

Dennoch werden auch den Entwicklungen moderner Privathaushalte mit Kindern 
Rechnung getragen, die diesem traditionellen Familienbild nicht entsprechen (sie-
he Kap. 2.1.2.2), indem der Kreis rechtlich anerkannter Kinder einer Familien-
gruppe erweitert wird. In der Tat werden dabei der Haushalt sowie der Umstand, 
dass das Kind im Haushalt aufwächst, zugrunde gelegt, womit dir Fragwürdigkeit 
der Gültigkeit eines normativen Familienverständnisses aufgeworfen wird. 

Sont assimilés aux enfants légitimes d’une personne, aussi longtemps qu’ils sont légalement décla-
rés et élevés dans son ménage et qu’ils remplissent les conditions visées à l’alinéa précédent 

35 Siehe zum Texte coordonné des Code de la Sécurité Sociale: http://www.legilux.public.lu. Letz-
ter Zugriff : 28.09.2012. Im frankophonen juristischen Sprachgebrauch ist nicht eindeutig, ob der 
Begriff »conjoint« dem Ehegatten als Synonym für »époux« gleichgestellt ist oder ob er unabhän-
gig von einer Heirat auf Partnerschaft erweitert wird. Da im folgenden Zitat der Begriff Conjoint 
auch im Kontext von unterschiedlichen rechtlich legitimierten Lebensgemeinschaften verwendet 
wird (Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats), wird aufgrund der 
offizialisierten Lebensgemeinschaft die Heirat oder ein vergleichbarer Rechtsakt mit dem Begriff 
Conjoint verbunden. 
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a)  les enfants adoptés en vertu d’une adoption simple; 
b)  ses enfants naturels qu’elle a reconnus; 
c)  les enfants du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 
 relative aux effets légaux de certains partenariats; 
d)  ses petits-enfants, lorsqu’ils sont orphelins ou que les parents ou celui d’entre eux qui 
 en a la garde effective sont incapables au sens de la loi.  
(Art. 270 du Code de la Sécurité Sociale) 

Während etwa die internationale rechtliche Regulierung der Kinderrechte durch 
die vereinten Nationen36 alle Personen vor Vollendung des 18. Lebensjahres res-
pektive nach den jeweils in den Nationalstaaten gültigen bürgerlichen Rechten 
definierten Minderjährigen, als »Kinder« fasst, finden sich im Luxemburger 
Rechtssystem weitere Differenzierungen, die Kinder darüber hinaus von Jugendli-
chen unterscheiden. Das Jugendgesetz von 2008 definiert hierzu: 

On entend dans la présente loi: … 2) par enfants, les jeunes qui n’ont pas atteint 
l’âge de 12 ans; 3) par adolescents, les jeunes âgés d’au moins 12 ans accomplis 
et de moins de dix-huit ans (Art. 3, A-109L-25.07.08)37

Innerhalb der Gruppe der Minderjährigen wird hier eine Differenzierung zwischen 
Kindern als Personen, die das Alter von zwölf Jahren noch nicht erreicht haben, 
und Jugendlichen, die das zwölfte Lebensjahr vollendet haben und jünger als 18 
Jahre alt sind, eingeführt. In die Differenz zwischen Minderjährigen und Volljäh-
rigen ist somit durch das Jugendgesetz eine weitere Unterscheidung von Kindern 
und Jugendlichen eingelagert, die ebenfalls an die Datierung über ein juristisch 
definiertes Alter gebunden ist. 

Der rechtliche Status, der dem Nachwuchs altersgradiert Rechte und auch Pflichten 
zuschreibt, drückt sich im Besonderen in Bezug auf das Schulsystem aus. Der Code 
de l’éducation nationale, das Schulgesetzbuch, in dem alle relevanten Gesetze und 
Verordnungen das Schulsystem betreffend koordiniert sind, trifft ausgehend von der 
rechtlichen Gruppe der minderjährigen Kinder, eine weitere Unterscheidung, die 
ebenfalls an das juristische Alter gebunden mit spezifischen Rechten und Pflichten 

36 »Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein Kind jeder Mensch, der das achtzehnte Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach dem auf das Kind anzuwendenden Recht 
nicht früher eintritt« Vgl. UNICEF (2012). Konvention über die Rechte des Kindes. URL: 
http://www.unicef.de/fileadmin/content_media/mediathek/D_0006_Kinderkonvention.pdf. Letzter 
Zugriff: 29.09.2012. 
37 Neben dem üblichen Belegverfahren für Publikationen, werden in dieser Arbeit für den Beleg 
der rechtlichen Regulierungen Siglen verwendet. Die Sigle »A-109L-25.07.08« in diesem Fall 
verweist darauf, dass es sich um ein Dokument aus dem Luxemburger Amtsblatt »Mémorial A« 
handelt, die darauffolgende Ziffer benennt die laufende Nummer des Gesetzes innerhalb des 
Amtsblattes und der folgende Buchstabe verweist darauf, ob es sich um ein Gesetz (›L‹ für Loi) 
oder um eine Rechtsverordnung (›R‹ für Règlement) handelt. Daran schließt sich das Datum der 
Veröffentlichung des Gesetzes an. Das entsprechende Verzeichnis aller untersuchten rechtlichen 
Regulierungen befindet sich im Anhang I. 
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einhergeht. Alle Luxemburger Kinder im Alter von drei oder mehr Jahren besitzen 
das staatlich garantierte Recht auf eine schulische Ausbildung. 

Tout enfant habitant le territoire du Grand-Duché âgé de trois ans ou plus a droit 
à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son 
éducation. Ce droit est garanti par l’État conformément aux dispositions des lois 
régissant les différents ordres d’enseignement (Art. 2, loi du 6 février 2009 rela-
tive à l’obligation scolaire, A-20L-16.02.09-I). 

Die allgemeine Schulpflicht, die sich fortlaufend auf zwölf Jahre erstreckt, gilt 
allerdings erst für Kinder im Alter von vier Jahren, wodurch sich ein Altersunter-
schied von einem Jahr ergibt, der das Recht auf schulische Ausbildung von der 
Pflicht der Teilnahme an schulischer Unterrichtung trennt. Diese Regelung ist auf 
die spezifische Organisation des Luxemburger Schulsystems zurückzuführen, die 
an späterer Stelle erörtert wird (siehe Kap. 5.4.3). 

Tout enfant habitant le Luxembourg âgé de quatre ans révolus avant le premier 
septembre, doit fréquenter l’École. Cette obligation s’étend sur douze années 
consécutives à partir du premier septembre de l’année en question (Art. 7, loi du 
6 février 2009 relative à l’obligation scolaire, A-20L-16.02.09-I). 

Im europäischen Vergleich gehört Luxemburg neben Zypern und Nordirland mit 
dieser frühen Schulpflicht zu den Ausnahmen (EACEA, 2011). In den Nachbar-
ländern Belgien, Deutschland und Frankreich ist die allgemeine Schulpflicht an 
das juristische Alter von sechs Jahren geknüpft. Anders etwa als im Vorschulsys-
tem Frankreichs, ist die Luxemburger Vorschule obligatorisch, was das frühe Ein-
schulungsalter erklärt. Allerdings existiert ein feiner Unterschied gegenüber dem 
Schulbesuch im Primarbereich. Während das Fernbleiben von Kindern dort mit 
strafrechtlichen Konsequenzen einhergeht, wird der Nichtbesuch der Vorschule in 
Luxemburg trotz Pflicht nicht strafrechtlich verfolgt (Oberhuemer und Schreyer, 
2010, S. 226). Der Vergleich Luxemburgs mit seinen Nachbarstaaten macht aber 
vor allem die Kontingenz und Variabilität deutlich, mit der Kinder rechtlich zu 
Schulkindern werden. Die Attribuierung von Kindern als Schulkinder ist somit 
keine natürlich Konstante und verdankt sich keiner anthropologischen Notwen-
digkeit, sondern stellt eine nicht notwendig so vorzunehmende und historisch38

wie kulturvergleichend juristische Konstruktion dar. Das vierjährige Kind in 
Deutschland gilt als, der Schule noch ferne »Kindergartenkind«, während das Lu-
xemburger vierjährige Kind bereits in das Schulsystem eingetreten ist und einer 
rechtlichen Pflicht des Schulbesuchs unterliegt. 

38 Die Luxemburger Vorschule wurde per Gesetz 1963 für das gesamte Großherzogtum generali-
siert. Seit 1976 war der Vorschulbesuch ab fünf Jahren obligatorisch, seit 1992 wurde diese Obli-
gation auf Vierjährige ausgeweitet (MENFP, 2010S, S. 26). 
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Das Gesetz zur allgemeinen Schulpflicht unterscheidet die Gruppe der Kinder 
somit in solche, die der Schulpflicht unterliegen, von solchen Kindern, die ein 
Recht, aber keine Pflicht auf schulischen Unterricht besitzen, und damit wiederum 
von solchen, denen mithilfe einer juristischen Altersgrenze noch kein entspre-
chendes Recht zugesprochen wird. Da das Luxemburger Schulsystem neben dem 
Primarbereich für Kinder ab sechs Jahren auch einen Vorschulbereich ab vier Jah-
ren vorsieht, für den die Schulpflicht bereits Gültigkeit besitzt (MENFP, 2010), 
lassen sich somit in der Gruppe der Kinder – in Differenz zu Erwachsenen und 
auch Jugendlichen – die juristische Konstruktion des »Schulkindes« ab sechs Jah-
ren, die des »Vorschulkindes« ab vier Jahren sowie die des »Kleinkindes« jünger 
als vier Jahre, anhand der bestehenden rechtlichen Regulierungen voneinander 
abgrenzen. Damit ist aufgrund rechtlicher Basisunterscheidungen der Gesetzge-
bung in Luxemburg und dem zentralen Kriterium der gesetzlichen Schulpflicht, 
die Gruppe herauskristallisiert, die die vorliegende Untersuchung fokussiert: das 
noch nicht schulpflichtige Kleinkind als Repräsentant früher Kindheit. 

5.2 Erste betreuungspolitische Phase von 1988 bis 1998: Erziehungszulage 

Die erste Phase rechtlicher Regulierung der Politik zur Kleinkindbetreuung für 
den Zeitraum von 1988 bis 1998 beinhaltet lediglich die Familienleistung der Al-
location d’éducation, der Erziehungszulage für den Erziehungsurlaub. Diese Leis-
tung stellt eine wohlfahrtsstaatliche Alimentierung einer semi-formalen, weil im 
Privathaushalt von den Eltern vollzogenen Betreuungsarbeit dar und wird in der 
vorliegenden Untersuchung der Dimension des Cash for care der Politik zur 
Kleinkindbetreuung zugeordnet. Für den Zeitraum der ersten Phase sind im Sinne 
der Definition von Kleinkindbetreuung in dieser Arbeit keine weiteren rechtlichen 
Regulierungen aufzufinden, sodass sich die folgende Deskription auf die Allocati-
on d’éducation beschränkt.

5.2.1 Cash for care: Allocation d’éducation seit 1988 

Die Allocation d’éducation stellt eine im engeren Sinne familien- und arbeits-
marktpolitische Leistung dar, die im Horizont der Luxemburger Politik zur Balan-
cierung von Erwerbstätigkeit und Familie steht: »L’allocation d’éducation a pour 
objectif la conciliation de la vie familiale et la vie professionnelle«.39 Die Alloca-
tion d‘éducation sieht vor, durch eine monatliche monetäre Unterstützung einem 
Elternteil die Möglichkeit zu geben, seine Erwerbstätigkeit zum Zwecke der Kin-
dererziehung auszusetzen oder – unter besonderen Bedingungen der ökonomi-

39 Caisse Nationale des Prestations Familiales du Grand-Duché de Luxembourg (2012). URL: 
http://www.cnpf.lu/. Letzter Zugriff: 28.09.2012. 
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schen Situation des Haushalts – lediglich zu reduzieren. Eltern können diese Leis-
tung auch dann in Anspruch nehmen, wenn sie vor der Geburt oder mit Verfall 
des Anspruchs keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, da die Zulage nicht grundsätz-
lich an die Erwerbstätigkeit beider Eltern gebunden ist. Somit tritt diese Familien-
leistung deutlich stärker als familienpolitische Leistung hervor und weniger als 
eine Leistung, die auf die Förderung der Beschäftigung am Arbeitsmarkt gerichtet 
ist. Die Allocation d’éducation kann nach Ablauf des Mutterschaftsurlaubs, sprich 
acht Wochen nach der Geburt, bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres des Kindes 
in Anspruch genommen werden. Unter bestimmten Umständen ist es möglich, den 
Zahlungszeitraum zu verlängern, wenn etwa mehr als drei Kinder im Haushalt 
leben, im Falle von Mehrlingsgeburten oder wenn die Familienleistung für Kinder 
mit Behinderung in Anspruch genommen wird. Die Anspruchsberechtigung der 
Eltern ist gebunden an ihren nachweislich dauerhaften Wohnsitz in Luxemburg. 
Zudem sind Eltern, die keinen Wohnsitz in Luxemburg haben auch dann berech-
tigt, die Familienleistung in Anspruch zu nehmen, wenn einer der beiden Eltern-
teile einer sozialversicherten Beschäftigung im Großherzogtum nachgeht und für 
das betreffende Kind das Luxemburger Kindergeld erhält. Damit erstreckt sich die 
Allocation d’éducation auf die Erwerbstätigen mit Wohnsitz in den umliegenden 
EU-Partner- und Grenzländern. 

Der rechtliche Anspruch auf die Allocation d‘éducation wird durch das Gesetz 
den leiblichen oder gesetzlich legitimierten Eltern zugeschrieben respektive dem 
Elternteil, der zugleich das Kindergeld für das betreffende Kind bezieht. Es be-
steht somit kein gesonderter individueller Anspruch des Kindes wie etwa im Falle 
des Kindergeldes. Bei der Allocation d’éducation handelt es sich um eine univer-
selle Leistung, die allen in Luxemburg wohnhaften Eltern mit Kleinkindern unter 
zwei Jahren zusteht – darüber hinaus auch Eltern aus den Grenzstaaten, in denen 
ein Elternteil im Großherzogtum einer Erwerbstätigkeit nachgeht – unabhängig 
vom Haushaltseinkommen und ohne einer gesonderten Bedarfsprüfung. Die Er-
ziehungszulage kann jedoch zudem bei Eltern in Privathaushalten mit geringem 
Haushaltseinkommen (gemessen am gesetzlich garantierten Mindesteinkommen, 
dem Revenu minimum garanti, RMG, vgl. Böwen, 2009) oder auch in einem Ar-
rangement mit Teilzeiterwerbstätigkeit und gleichzeitiger Kindererziehung in An-
spruch genommen werden, bei der die Leistung halbiert wird. Sie stellt somit eine 
finanzielle Stärkung von einkommensschwachen Haushalten dar, in denen die 
Zulage auch bei Erwerbstätigkeit beider Eltern oder eines allein erziehenden, ge-
gebenenfalls auch erwerbstätigen Elternteils gewährt wird. Gegenwärtig liegt die 
Höhe der Leistung der Allocation d’éducation bei 485,01 Euro pro Monat für ein 
Kind (Stand: 2012), sofern sie in vollem Umfang ausgezahlt wird (vgl. CNPF, 
2004). Zum Vergleich: Der gesetzlich festgelegte und an den Lebenshaltungsin-
dex gekoppelte soziale Mindestlohn (Salaire social minimum, SSM) liegt derzeit 
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bei 1.757,56 Euro für qualifizierte Arbeitnehmer mit vollendetem 18. Lebens-
jahr.40 Er liegt damit bei mehr als dem dreieinhalbfachen der Erziehungszulage 
und kann somit kein eigenständiges Erwerbseinkommen ersetzen. Die Allocation 
d’éducation ist somit lediglich eine geringfügige Aufwandsentschädigung, die 
grundsätzlich ein ausreichend hohes Erwerbseinkommen des zweiten Elternteils 
voraussetzt, der die Zulage nicht in Anspruch nimmt. 

Das Gesetz zur Einführung der Allocation d’éducation wurde 1988 verabschiedet 
und trat laut Artikel 13 zum 1. Januar 1989 in Kraft (A-44L-17.08.88). Artikel 1 
bestimmt die Einführung der Familienleistung wie folgt: 

Il est créé une allocation d’éducation qui est accordée sur demande aux per-
sonnes qui remplissent les conditions prévues par la présente loi. (A-44L-
17.08.88) 

Im darauf folgenden Artikel 2 wird der Personenkreis definiert, dem ein Recht auf 
die Erziehungszulage zugesprochen wird und die Bedingungen festgelegt, unter 
denen dieses Recht in Anspruch genommen werden kann. Neben der Grundbe-
dingung, den Wohnsitz auf dem Territorium des Großherzogtums zu haben, steht 
primär die Bedingung im Vordergrund, dass sich die anspruchsberechtigte Person 
primär der Erziehung des eigenen Kleinkindes bis zwei Jahren im eigenen Haus-
halt widmet und währenddessen keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. Sprachlich 
wird der Anspruch geschlechtsneutral Personen zugesprochen und nicht Eltern 
oder gar spezifisch Müttern oder Vätern. Die gleichzeitige Erwerbstätigkeit ist für 
den Bezug der Erziehungszulage nur in dem Falle von Haushalten mit geringem 
Einkommen erlaubt, sofern sie aufgrund dessen keine anderen wohlfahrtsstaatli-
chen Einkommensersatzleistungen (Revenu de remplacement) beziehen; die ent-
sprechenden Einkommensschwellen zur Feststellung des gesonderten Leistungs-
bedarfs bei niedrigem Haushaltseinkommen im Verhältnis zum Mindesteinkom-
men (RMG), werden dabei aufsteigend gestaffelt nach der zunehmenden Anzahl 
der Kinder im Haushalt festgelegt. Die Artikel 3 und 4 nehmen Bestimmungen 
vor, was mit diesem Gesetz unter Erwerbstätigkeit und Einkommensersatzleistun-
gen verstanden wird. Die Artikel 5 bis 7 regeln die Modalitäten der Gewährung 
der Allocation d’éducation wie die Fälligkeit der Zahlung, die Zahlungsweise, die 
Dauer der Zahlung, das Aussetzen und die Beendigung der Zahlung sowie die 
Höhe der Leistung. Während gegenwärtig die Höhe der Leistung festgesetzt ist, so 
wurde sie mit der Gesetzeseinführung (bis einschließlich 2005) an den Lebenshal-
tungsindex gekoppelt – mit dem Anstieg der Lebenshaltungskosten ging somit bis 
2005 auch eine Steigerung der Allocation d’éducation einher. Die Artikel 8 bis 11 
bestimmen die administrative Zuständigkeit und Verfahrensweise und schreiben 
diese Aufgabe der Luxemburger Familienkasse (Caisse nationale des prestations 

40 Vgl. http://www.guichet.public.lu, Letzter Zugriff: 28.09.2012. 
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familiales, CNPF) als öffentlich-rechtliche Dienstleistungseinrichtung zu, die dem 
Luxemburger Familienministerium untersteht. 

Als am längsten gültiges Gesetz innerhalb des Gesamttableaus rechtlicher Regu-
lierungen der Kleinkindbetreuung, wurde es auch über die Zeit zahlreichen Ände-
rungen und Modifikationen unterzogen sowie durch diverse Rechtsverordnungen 
präzisiert. Zu den zentralen Änderungen und Präzisierungen zählen dabei die Fol-
genden:

Die im gleichen Jahr wie das Gesetz verabschiedete Rechtsverordnung zur 
Präzisierung der Einkommenskategorien, die als Grundlage für die Berech-
nung der Allocation d’éducation für unselbständig und selbständig Beschäftig-
te dienen (A-63R-10.12.88). 
In der Änderung des Gesetzes zur Allocation d’éducation im Jahre 1992 wer-
den die Konditionen der Anspruchsberechtigung im Artikel 2 modifiziert und 
der anspruchsberechtigte Personenkreis differenziert. Zudem wird über eine 
Änderung des Artikel 5 die Dauer der Zahlung für Personen auf maximal bis 
zur Vollendung des vierten Lebensjahres des betreffenden Kindes erhöht, 
wenn es sich um Personen in kinderreichen Haushalten (mit mehr als drei 
Kindern) oder um Personen in Haushalten handelt, in denen ein Kind mit Be-
hinderung aufwächst. Die Änderung des Artikels 6 sieht eine Erhöhung der 
Leistung von 2.000 auf 3.000 Luxemburger Franc pro Monat für ein Kind vor, 
die mit dem jeweils gültigen Lebenshaltungsindex multipliziert werden. Zu-
letzt wird dem Staat die alleinige Zuständigkeit für die finanzielle Träger-
schaft der Familienleistung zugeschrieben und nicht mehr über Sozialversi-
cherungsbeiträge ko-finanziert (A-53L-28.07.92). 
Im darauf folgenden Jahr 1993 wird eine weitere Rechtsverordnung verab-
schiedet, die sich wie die Verordnung von 1988 (siehe oben) ebenfalls auf die 
Einkommenskategorien beziehen, die der Grundlage für die Berechnung der 
Allocation d’éducation für unselbständig und selbständig Beschäftigte respek-
tive unterschiedliche Berufsgruppen dienen (A-47R-30.06.93). 
Im Jahr 2002 wird der erste Bezug zum 1999 eingeführten staatlich alimentier-
ten Elternurlaub eingeführt; dabei ist vor allem das Verhältnis der beiden Fa-
milienleistungen relevant sowie der Ausschluss einer gleichzeitigen An-
spruchsberechtigung auf beide staatliche Zulagen (siehe unten, A-135L-
10.12.02).
Zwei Jahre später wird die Allocation d’éducation zudem auf den neu einge-
führten zivilen Solidaritätspakt ausgeweitet, den Pacte civil de solidarité
(PACS) für eingetragene und öffentlich anerkannte Partnerschaften (A143L-
06.08.04).
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Im Jahr 2006 wird die Festsetzung der Leistungspauschale vom Lebenshal-
tungsindex entkoppelt und auf 485,01 Euro pro Monat für ein Kind festgesetzt 
(Art. 6, A114L-27.06.06). 
Zwei Jahre darauf, 2008, wird das Gesetz in seiner Eigenständigkeit außer 
Kraft gesetzt und in das Gesetz zum Einheitsstatut für Arbeiter und Angestell-
te integriert (A-60L-15.05.08). 

5.3 Zweite betreuungspolitische Phase von 1998 bis 2005: Zusammenarbeit 
zwischen Staat und sozialen Diensten, Kindertageseinrichtungen,
Elternurlaub 

Die zweite Phase der Entwicklungen rechtlicher Regulierungen umfasst in einem 
ersten Schritt die Konsolidierung der Zusammenarbeit zwischen dem Staat und 
den Dienstleistungsorganisationen im Luxemburger sozialen Sektor. Aus dem 
Gesetz zur Regulierung dieser Zusammenarbeit ergeben sich weitere Rechtsakte 
über Rechtsverordnungen, welche unter anderem die Kindertageseinrichtungen 
betreffen. Die rechtliche Basis des Gesetzes zur Zusammenarbeit von Staat und 
sozialen Diensten sowie die Konkretisierung dieses Gesetz durch eine Rechtsver-
ordnung im Bereich der Kindertagesbetreuung, werden beide der Dimension der 
Care services zugerechnet. Innerhalb der zweiten Phase tritt aber ebenso ein Ge-
setz in Kraft, mit dem der Elternurlaub und dessen wohlfahrtsstaatliche Alimen-
tierung eingeführt werden. Diese betreuungspolitische Maßnahme und die damit 
einhergehende Familienleistung der Kleinkindbetreuung, werden der Dimension 
des Cash for care zugeordnet. 

5.3.1 Care services: Relations état – organismes sociaux, familiaux
et thérapeutiques seit 1998 

Die Relations état – organismes sociaux, familiaux et thérapeutiques respektive 
die Zusammenarbeit zwischen Staat und sozialen Diensten, finden ihre rechtliche 
Grundlage im entsprechenden Gesetz vom 8. September 1998. Dieses Gesetz, das 
abgekürzt auch ASFT-Gesetz genannt wird, umfasst die Activités sociales, famili-
ales et thérapeutiques (vgl. Achten und Schmit, 1998; Manderscheid und Vandi-
vinit, 2009; Schmit, 2009). Das ASFT-Gesetz ist das Ergebnis einer Entwicklung, 
die in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts ihren Anfang nimmt (Manderscheid 
und Vandivinit, 2009) und zunächst die – rechtlich noch nicht regulierte – Zu-
sammenarbeit zwischen dem Staat und Einrichtungen der Heimerziehung betrifft, 
bevor die Form und das Modell dieser Zusammenarbeit über die Zeit auf andere 
Bereiche im sozialen Sektor übertragen wurde. Missstände zum Nachteil der Kin-
der und Jugendlichen in den Einrichtungen der Heimerziehung wie eine schlechte 
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Infrastruktur und inadäquate Räumlichkeiten, Personalmangel, vor allem fehlende 
finanzielle Mittel oder die Ausgrenzung der Bewohner gegenüber dem Gemein-
wesen, erhöhen den Druck gegenüber dem Staat, die Situation in der Heimerzie-
hung zu verbessern (Manderscheid und Vandivinit, 2009). Um die Landschaft der 
freien Trägerschaft gemäß dem Subsidiaritätsprinzips nicht zu schwächen, wurde 
auf den Ausbau staatlicher Einrichtungen verzichtet und bestehende soziale 
Dienste in frei-gemeinnütziger Trägerschaft gestärkt. So wurden im Laufe der 
1970er Jahre erste Vereinbarungen zur Zusammenarbeit zwischen Staat, vertreten 
durch das Familienministerium, und sozialen Diensten getroffen, welche die 
wechselseitige Verpflichtung und Anerkennung der Vertreter beider Vertragspar-
teien, der teilweisen administrativen Kompetenzübertragung an ein Verwaltungs-
gremium (Verwaltungskomitee) mit Beteiligung ministerielle Repräsentanten und 
einrichtungsexterner Fachvertreter sowie die verpflichtende Beratung durch ein 
weiteres Gremium aus externen Fachvertretern wie Ärzten, Psychologen, Pädago-
gen und Sozialarbeiter (Manderscheid und Vandivinit, 2009). 

Mit dem Inkrafttreten des ASFT-Gesetzes 1998 wurde das seit den 1970er Jahren 
entwickelte Modell der Vereinbarungen oder Modell der Konvention zwischen 
Staat und sozialen Diensten rechtlich verankert. 

Das Konventionsmodell beruht auf dem Prinzip, dass der Staat, in den meisten 
Fällen das Familienministerium, mit einer gemeinnützigen Vereinigung einen 
Vertrag (convention) abschließt, in dem diese die Trägerschaft einer sozialen 
Dienststelle oder Einrichtung übernimmt, für die der Staat über den Staatshaus-
halt dann einen Teil der Finanzierung trägt (Schmit, 2009, S. 366). 

Zur staatlichen Finanzierung gehören Investitionskosten, infrastrukturelle und 
Personalkosten und eine Fehlbedarfsfinanzierung, sprich eine Finanzierung von 
Kosten, die aus der Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben der laufenden 
Betriebskosten resultieren. Entscheidend für diese Zusammenarbeit ist das Ver-
hältnis von Abhängigkeit und Autonomie sozialer Vereinigungen, die durch die 
Zusammenarbeit mit dem Staat einen größeren – vor allem finanziellen – Hand-
lungsspielraum und Sicherheit erhalten, zugleich aber einen Teil der Eigenstän-
digkeit und Handlungsfreiheit durch Verpflichtungen gegenüber dem Staat einbü-
ßen müssen, der über das Konventionsmodell kontrollierenden und steuernden 
Einfluss auf den sozialen Sektor nimmt (Achten und Schmit, 1998). Der Staat hat 
zudem über die Vergabe von Konventionen die Möglichkeit, die Verteilung dieser 
Vereinbarung und die damit einhergehende Verteilung von staatlichen Subventio-
nen über das gesamte soziale und therapeutische Handlungsfeld zu verteilen 
(Schmit, 2009, S. 366). 

Zu den wichtigsten Bereichen und Tätigkeitsfeldern, in denen das Konventions-
modell zur Anwendung kommt, zählen vor allem Dienste im sozialpädagogischen 
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sowie im Gesundheits- und Pflegebereich. Während der sozialpädagogische Be-
reich der Heimerziehung seit den Anfängen des Konventionsmodells das wich-
tigste soziale Handlungsfeld darstellt, für das Konventionen ausgearbeitet wurden, 
so sind es gegenwärtig ebenso die sozialen Dienste und Einrichtungen der Kinder-
tageseinrichtungen, die eine wichtige Stellung in der Gesamtheit der Konventio-
nen einnehmen (Schmit, 2009). Einer der zentralen öffentlichen Kritikpunkte an 
dem ASFT-Gesetz besteht darin, dass es sich vorwiegend auf die sozialen Dienste 
konzentriert und weniger auf die eigentlichen Dienstleistungen in Bezug auf die 
Klienten und Adressaten (Schmit, 2009). Insofern entsteht eine große Distanz 
zwischen der rechtlichen Regulierung der Dienste des sozialen Sektors und den 
Nutzern dieser Dienste – hier insbesondere die Kinder. 

Das ASFT-Gesetz (A-82L-24.09.98) operiert auf zwei Ebenen. Zunächst werden 
im 1. Kapitel die Regelungen zur Betriebserlaubnis – dem Agrément – getroffen, 
die für alle Einrichtungen im sozialen Sektor in Luxemburg obligatorisch ist, un-
geachtet dessen, ob es sich um privatwirtschaftliche und gewinnorientierte Ein-
richtungen oder um gemeinnützige Einrichtungen in freier Trägerschaft ohne Ge-
winnzweck handelt. Kapitel 2 fortfolgende hingegen konkretisieren die Regelun-
gen zur finanziellen Beteiligung des Staates sowie der Convention, der eigentli-
chen Vereinbarung zwischen Staat und sozialen Diensten in frei-gemeinnütziger 
Trägerschaft mit bestehender Betriebserlaubnis. 

Art. 1 legt fest, dass professionelle Tätigkeiten im sozialen, familialen und thera-
peutischen Handlungsfeld nur unter der Bedingung ausgeübt werden dürfen, dass 
eine Betriebserlaubnis des zuständigen Ministeriums im Einflussbereich von Fa-
milie, Jugend, Gesundheit oder der Förderung von Frauen vorliegt. Die Betriebs-
erlaubnis respektive das Agrément sind dabei vergleichbar derjenigen in Mittel-
stands- und Handwerksbetrieben (Schmit, 2009, S. 367), wobei das Agrément im 
sozialen Bereich auf die Besonderheiten und Anforderungen der jeweiligen spezi-
fischen Handlungsfelder ausgerichtet ist. Die Betriebserlaubnis kann sowohl einer 
natürlichen als auch einer juristischen Person erteilt werden. In allgemeiner Be-
stimmung für den sozialen Sektor wird der Gegenstand der Tätigkeiten im Art. 1 
definiert als (1) Aufnahme, Betreuung oder Unterbringung von mehr als drei Per-
sonen zur gleichen Zeit über Tag und/oder Nacht sowie (2) Tätigkeiten im Rah-
men von Beratung, Hilfe und Unterstützung, Sorge- und Pflegeleistungen, Aus-
bildung im sozialen Bereich, Freizeitgestaltung oder beruflicher Orientierung. Die 
weitgehend unbestimmten Bedingungen zum Erhalt des Agrément sind Gegen-
stand des Art. 2. Dazu zählen die Ehrenhaftigkeit des Antragsstellers, die Entspre-
chung der Räumlichkeiten mit Minimalnormen zum Schutz von Gesundheit und 
Sicherheit der Nutzer der Dienstleistung, eine ausreichende Zahl qualifizierten 
Personals, um den Bedürfnissen und Anforderungen der Nutzer sowie den Erfor-
dernissen zur Ausführung der Dienstleistung gerecht zu werden, eine Finanz- und 
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Budgetplanung sowie die Verpflichtung zur Wahrung der Gleichheit der Zugangs-
rechte der Nutzer der Dienstleistung unabhängig ihrer ideologischen, philosophi-
schen oder religiösen Weltanschauungen sowie die Wahrung ihrer Privatsphäre. 
In den folgenden Artikeln 3 bis 8 werden vor allem Bestimmungen vorgenom-
men, die sich auf die Erneuerung einer Betriebserlaubnis bei modifizierten Bedin-
gungen beziehen sowie auf die Umstände, unter denen das Agrément durch das 
Familienministerium abgelehnt oder zurückgezogen werden kann. Im Vorder-
grund stehen dabei vor allem der Schutz und das Interesse der Nutzer von sozialen 
Dienstleistungen. Zudem definieren die Art. 9 und 10 die Pflicht des verantwortli-
chen Ministeriums, über die Einhaltung der Bedingung des Agrément zu wachen 
und ermöglichen diesem, gegebenenfalls strafrechtliche Maßnahmen bei Zuwi-
derhandlungen zu ergreifen. 

Während sich diese obligatorischen Regulierungen zum Agrément über den ge-
samten Bereich sozialer oder therapeutischer Tätigkeiten erstrecken, folgen im 2. 
Kapitel des Gesetzes die Regelungen für die sozialen Dienste und Einrichtungen, 
die eine Kooperation mit dem Staat eingehen (Konventionsmodell). Zunächst 
werden hierzu die Bedingungen und Modalitäten festgelegt, unter denen sich der 
Staat mit einer finanziellen Unterstützung beteiligt. Zunächst legt Art. 11 fest, 
dass eine entsprechende Vereinbarung – die Convention – mit dem Staat ge-
schlossen werden muss, in der die Leistungen und Modalitäten der Geschäftsfüh-
rung vertraglich verbindlich festlegt werden, die Art der finanziellen Beteiligung 
durch den Staat, die Informations-, Kontroll- und Sanktionsmittel, mit denen der 
Staat die Leistungen und die Führung der Geschäfte überwacht sowie die Art und 
Weise der Kooperation zwischen den Vertragsparteien. Gemäß den Anforderun-
gen des Staates ist ein kontinuierliches Rechnungswesen zu gewährleisten. Ferner 
haben die staatlich unterstützten Tätigkeiten den von der amtierenden Regierung 
festgestellten Notwendigkeiten sozialer Dienste zu entsprechen. Art. 12 präzisiert 
die Kosten, die in den Bereich der staatlichen Unterstützung fallen. In Art. 13 
werden außerdem die Anteile bestimmt, mit denen sich der Staat an sozialen 
Diensten beteiligt. Für Investitionskosten zum Aufbau eines sozialen Dienstes 
etwa kann der staatliche Anteil bis zu 50 Prozent betragen, und bei erhöhter regi-
onaler oder nationaler Dringlichkeit des Aufbaus eines sozialen Dienstes kann der 
Anteil der Investitionskosten darüber hinaus bei 80 bis 100 Prozent liegen. 

Die Artikel des Kapitel 3 des ASFT-Gesetzes (A-82L-24.09.98) beziehen sich auf 
die beiden, die bestehenden Konventionen und Kooperationen zwischen sozialen 
Diensten und Staat begleitenden Organe und Gremien, der Commission
d’Harmonisation sowie das Comité de Concertation, deren Aufgaben und Ziele 
sowie deren paritätische Zusammensetzung durch unterschiedliche Repräsentan-
ten von staatlicher Seite sowie von Seiten der sozialen Dienste. Die Commission 
d’Harmonisation war bereits feste Instanz der Zusammenarbeit, bevor diese ge-
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setzlich konstituiert wurde und dient der »Abstimmung und der Entwicklung der 
Konventionsbestimmungen sowohl auf inhaltlicher als auch auf finanzieller Ebe-
ne« (Schmit, 2009, S. 367). Das Comité de Concertation hingegen erarbeitet Gut-
achten für die Bestimmungen des Erhalts eines Agréments und ist mit der Erhe-
bung des Bedarfs im sozialen Sektor Luxemburgs betraut (Schmit, 2009, S. 367). 
In Art. 17 im 4. Kapitel werden die strafrechtlichen Regelungen bei Zuwiderhand-
lungen von natürlichen oder juristischen Personen gegen das Gesetz bestimmt. 
Hierzu zählen Geld- und Gefängnisstrafen sowie die zeitweilige oder endgültige 
Schließung einer sozialen Einrichtung oder eines Dienstes. Die verbleibenden 
Kapitel 5 und 6 beziehen sich auf Übergangs- und Abschlussverfügungen. 

Aus dem ASFT-Gesetz sind zahlreiche Rechtsverordnungen hervorgegangen, 
welche das Gesetz für diverse Teilbereiche der sozialen, pflegerischen oder thera-
peutischen Arbeit und deren Dienstleister konkretisieren. Das Gesetz selbst hin-
gegen ist über die Zeit weitgehend beständig geblieben. Die rechtliche Regulie-
rung vom 14. Dezember 1998 in Bezug auf das ASFT-Gesetz bezieht sich ledig-
lich auf eine orthografische Korrektur (A-104L-14.12.98). Die einzige inhaltlich 
relevante Modifikation des ASFT-Gesetzes erfolgte am 28. Juli 2011 (A-167L-
05.08.11). Die erste von drei Änderungen betrifft zunächst den Art. 1 des Ur-
sprungsgesetzes und erweitert den Tätigkeitsbereich sozialer Dienste, für welche 
das Gesetz Gültigkeit besitzt. Hinzukommen professionelle Dienstleistungen, die 
der fachlichen Feststellung und Bewertung individueller Stärken und Schwächen 
von Klienten sowie die darauf aufbauend der Orientierung, Koordinierung und 
Bewertung von Entwicklungsmaßnahmen dienen. Die zweite Änderung erlaubt es 
natürlichen oder juristischen Personen aus dem europäischen Wirtschaftsraum 
temporär ihren Dienst im Großherzogtum Luxemburg auszuüben, wenn sie in 
ihrem Herkunftsland dazu autorisiert sind. Die dritte Änderung betrifft den Art. 2 
des Gesetzes und führt eine Regelung ein, wonach Anfragen auf ein Agrément 
einer Empfangsbestätigung bedürfen.

5.3.2 Care services: Gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement 
pour enfants seit 1999 

In der Rechtsverordnung vom 28. Januar 1999 erfolgen die konkreten Ausfüh-
rungsbestimmungen von Art. 1 des zuvor erörterten ASFT-Gesetzes für das Ag-
rément zur Unterhaltung einer Structure d’accueil sans hébergement pour enfants.
Dabei handelt es sich – wortwörtlich übersetzt und im Luxemburger Sprachge-
brauch auch häufig verwendet – um Auffang- respektive Betreuungsstrukturen für 
Klein-, Vorschul- und Schulkinder außerhalb des Privathaushalts und der Schule, 
in denen keine nächtliche Unterbringung erfolgt. Dieser Begriff umfasst dabei 
vielfältige, für Luxemburg spezifische Einrichtungen der Kindertagesbetreuung.
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Die Entstehung dieser Einrichtungen nimmt in den 1980er Jahren ihren Anfang 
und zielt vorwiegend auf die Schaffung von Gelegenheiten der Kleinkindbetreu-
ung für einkommensschwache Familien sowie für alleinerziehende Eltern, deren 
Beiträge – auch heute noch – einer einkommensabhängigen Staffelung unterzogen 
werden (Schmit, 2009, S. 368). Sie werden darum für diese Zeit auch als Dienste 
sozialer Nothilfe verstanden. Eltern sollen dadurch die Möglichkeit erhalten, auf 
dem Arbeitsmarkt partizipieren und dadurch Einkommensausfälle aufgrund der 
Geburt von Kindern vermeiden zu können. Die Tageseinrichtungen unterliegen 
dabei klar – vor allem in ihrer Orientierung an einkommensschwachen Familien – 
einer politischen, armutspräventiven Intention der Ermöglichung, Erwerbsleben 
und ein Leben mit Kindern vereinbaren zu können, und damit einer Politik zur 
Balancierung von Erwerbsarbeit und Familie. Sie werden auch heute noch unter 
der Kategorie Conciliation vie familiale / vie professionnelle in den Jahresberich-
ten des Familienministeriums aufgeführt (vgl. zuletzt MFI, 2012). In der Mehr-
zahl handelt es sich um Crèches (Krippen), Foyers de jour (Kindertagesstätten)
und Garderies (kurzzeitige Kleinkindbetreuungsstellen) (Achten, Horn und 
Schronen, 2009, S. 692 f.; Achten und Schronen, 2008), auch wenn – wie im Fol-
genden ersichtlich wird – darunter auch andere Einrichtungen und Dienste fallen. 
Die Träger dieser Tageseinrichtungen sind in Luxemburg fast ausschließlich pri-
vat organisiert, abgesehen von wenigen kommunalen Einrichtungen wie etwa in 
der Hauptstadt Luxemburg (Achten, Horn und Schronen, 2009). Die private Trä-
gerlandschaft teilt sich auf in einen privat-gewerblichen Sektor41 der Kindertages-
einrichtungen sowie in einen Sektor frei-gemeinnütziger42 Trägerschaft. Für beide 
Sektoren gelten dabei die gleichen Konditionen zum Erhalt eines Agrément (siehe 
Kap. 5.3.1). Das Konventionsmodell findet jedoch nur in Zusammenarbeit mit 
frei-gemeinnützigen Trägern Anwendung. 

Die erste rechtliche Regulierung der Structures d’accueil sans hébergement pour 
enfants (im Folgenden abgekürzt als Structures d’accueil bezeichnet) vom 28. 
Januar 1999 teilt sich in vier Abschnitte auf (A-7R-08.02.99). Zunächst werden 
allgemeine Bestimmungen über ihren Tätigkeitsbereich und ihre Einrichtungs-
formen definiert. Der zweite Abschnitt bestimmt die konkreten Bedingungen für 
die Structures d’accueil zum Erhalt des Agrément. Der dritte Abschnitt regelt die 
Kontrollmodalitäten in Bezug auf die Erfüllung der Bedingungen, die an das Ag-
rément geknüpft sind. Der vierte Abschnitt beinhaltet Regelungen zur Beantra-
gung eines Agrément. Im Art. 1 des ersten Abschnitts erfolgt zunächst der Bezug 
auf das ASFT-Gesetz und der dort allgemein getroffenen Bestimmungen zu den 
Activité sociales, familiales et thérapeutiques sowie zu den allgemeinen Bestim-

41 Meist handelt es sich dabei um Betriebe, die der deutschen GmbH vergleichbar sind. Die Be-
zeichnung lautet in Luxemburg Société à responsabilité limitée (S.à.r.l). 
42 Hierbei handelt es sich um gemeinnützige Vereine ohne Gewinnzweck, in Luxemburg als 
Associations sans but lucratif (a.s.b.l) bezeichnet. 
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mungen zum Erhalt und zur Kontrolle eines Agrément. Im Besonderen für die 
Structures d’accueil wird in Art. 2 festgelegt, dass eine entsprechende Tätigkeit in 
der Tagesbetreuung von Kindern nur ausgeführt werden darf, wenn eine entspre-
chende Betriebserlaubnis des Familienministeriums vorliegt. 

Von besonderer Bedeutung ist der folgende Art. 3. Zunächst wird das Tätigkeits-
feld sozialer Dienste der Tagesbetreuung bestimmt. Die Tätigkeiten der Fremdbe-
treuung von Kindern außerhalb von Privathaushalt und Schule ohne eine dauer-
hafte Unterbringung über Nacht (wie es für die Heimerziehung gilt) setzt mindes-
tens die Betreuung von drei Kindern zur gleichen Zeit voraus, die gegen ein Ent-
gelt der Eltern betreut werden. Diese Tätigkeiten können sowohl von natürlichen 
als auch von juristischen Personen geleistet werden, die weder die Eltern- noch 
die Vormundschaft für die Kinder innehaben. Das Ursprungsgesetz unterscheidet 
im selben Art. 3 sechs unterschiedliche Formen respektive Typen von Diensten 
und Tageseinrichtungen, die sich im Hinblick auf die betreute Zielgruppe und teils 
auch in Bezug auf Art und Umfang ihrer Tätigkeiten unterscheiden:

1. La crèche (eine Krippe) ist ein professioneller Dienst respektive eine Einrich-
tungsform zur Fremdbetreuung und Erziehung von Kindern unter vier Jahren
respektive von noch nicht eingeschulten Kindern.

2. Le centre de loisirs pour enfants (ein Kinderfreizeitzentrum) ist ein Dienst der 
Betreuung und Erziehung von Schulkindern unter 13 Jahren außerhalb der 
Schulstunden sowie außerhalb der Schulferien. 

3. Le foyer de jour pour enfants (eine Tagesstätte für Kinder) ist nach dem Ur-
sprungsgesetz eine Einrichtung, die beide vorherigen Formen in einem Dienst 
integriert. 

4. Le services de restauration et d’animation (ein Mahlzeiten- und Freizeit-
dienst) ist ein Dienst zur Aufnahme und zum Empfang sowie zur Verkösti-
gung und Betreuung von Schulkindern in den Mittagsstunden. 

5. Le service d’aide aux devoirs (ein Dienst für Hausaufgabenhilfe) ist ein nicht 
schulischer Dienst zur Aufnahme und Betreuung von Schülern des Primarbe-
reichs (Grundschule) außerhalb der Schulstunden zur Hilfe bei den Hausauf-
gaben und zum Zwecke der Unterhaltung der Kinder. 

6. La garderie (eine kurzzeitige Kinderbetreuungsstelle) ist ein Dienst zur spon-
tanen Aufnahme und Betreuung von Kindern unter acht Jahren von weniger 
als 16 Stunden pro Woche für ein Kind. 

Außerhalb dieser sechs Formen von Einrichtungen und Diensten sind weitere 
Mischformen möglich, die aber den entsprechenden Regelungen für die einzelnen 
Formen Rechnung tragen müssen. Art. 5 verpflichtet die Structures d’accueil – 
wenn auch inhaltlich unbestimmt – zu einer den Kindern adäquaten erzieherischen 
Betreuung und zur Anpassung der Infrastruktur der Einrichtung im Sinne der Be-
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dürfnisse der Kinder. Die Ausgestaltung der Unbestimmtheit wird dabei verlagert 
auf den Betreiber eines Dienstes, der im Sinne der allgemeinen Bestimmungen der 
Verordnung auf die betriebene Structure d’accueil individuell angepasste Maß-
nahmen ergreifen muss, um den Bestimmungen gerecht zu werden. 

Die Artikel 6 bis 14 des zweiten Abschnitts zu den Bedingungen des Erhalts eines 
Agrément beziehen sich auf den Ausweis der Ehrenhaftigkeit (honorabilité)43 der 
Leitung und der Angestellten einer Structure d‘accueil, auf die Personalstruktur 
sowie dem gültigen, nach Altersgruppen definierten Betreuungsschlüssel. Zu den 
Bedingungen der Ehrenhaftigkeit gehört es, keiner Straftat, insbesondere gegen-
über Kindern, angeklagt gewesen zu sein. Art. 9 und 10 definieren die Begriff-
lichkeiten der beruflichen Qualifikation und beruflichen Erfahrung des Fachper-
sonals für den Bereich der Kindertagesbetreuung und konkretisieren die Anforde-
rungen für die Direktion sowie das Betreuungspersonal einer Structure d’accueil. 
Zu den zentralen Qualifikationen des Personals gehören solche in den Bereichen 
Pädiatrie, Psychologie oder Pädagogik. Die auf Betreuungsgruppen zu berechnen-
de Anzahl der Stunden für die professionell zu leistende erzieherische Betreuung44

beruht auf einer Berechnungsformel, welche die Anzahl der Kinder pro Betreu-
ungsperson (Betreuungsschlüssel gestaffelt nach Altersgruppen der Kinder) rela-
tioniert mit einer Multiplikation der Plätze pro Gruppe, der Anzahl der täglich 
geöffneten Stunden der Einrichtung sowie der Anzahl der geöffneten Tage pro 
Woche (vgl. Art 13.). Hervorzuheben ist dabei, dass der Betreuungsschlüssel für 
alle Betreuungsformen gilt (siehe oben), mit Ausnahme der Kurzzeitbetreuung in 
einer Garderie, in der mehr Kinder auf eine Betreuungsperson entfallen dürfen. 

Die Art. 15 bis 27 definieren die allgemeinen Anforderungen an die Infrastruktur 
aller Structures d’accueil sowie nochmals gesondert für alle sechs bereits oben 
ausgeführten Formen. Neben den unbestimmten Definitionen, dass die Infrastruk-
tur – also auf die Räumlichkeiten und das Gebäude bezogene Anforderungen – für 
Kinder nicht gesundheitsgefährdend sein dürfen, etwa durch Unannehmlichkeiten 
wie starker Lärm, unangenehme Gerüche oder Erschütterungen. Die Bestimmun-
gen zu den Anforderungen der Bau- und Räumlichkeit der Einrichtungen nehmen 
den Großteil der gesamten rechtlichen Regulierung ein. Eine inhaltliche Konkreti-
sierung der benannten Tätigkeiten der Betreuung und Erziehung wird nicht vorge-
nommen. Sie konzentrieren sich auf technische und infrastrukturelle Aspekte wie 
Temperatur, Licht, Flächenmaße, Mobiliar, Aufenthalts-, Küchen- und Schlaf-
räume, Sanitäranlagen, Außen- und Grünflächen sowie auf die Größe der einzel-
nen Gruppen. In den Artikeln 28 bis 38 werden die Modalitäten zur Kontrolle der 

43 Die »Condition d’honorabilité« sind vergleichbar mit einem polizeilichen Führungszeugnis in 
Deutschland. 
44 »Erzieherische Betreuung« ist eine in Luxemburg übliche und wortwörtliche Übersetzung für 
sozialpädagogische Tätigkeiten. 
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zu erfüllenden Bedingungen zur Ausstellung eines Agrément geregelt sowie Mo-
dalitäten zur Kontrolle bereits bestehender Agréments durch das Familienministe-
rium. Die abschließenden Artikel 39 bis 40 beinhalten die Konditionen der Bean-
tragung sowie die erforderlichen Informationen einer Betriebserlaubnis bei dem 
dafür zuständigen Familienministerium. 

Die ursprüngliche Rechtsverordnung zu den Structures d’accueil (A-7R-08.02.99) 
wurde im Jahr 2000 erweitert und im Jahr 2001 neu gefasst. Die Erweiterung be-
trifft die Konditionen zum Erhalt eines Agrément, das für einen begrenzten Zeit-
raum auch vorläufig ausgestellt werden kann (A-139R-27.12.00). Diese Erweite-
rung betrifft natürliche oder juristische Personen, die ihre Tätigkeit und Dienst-
leistung im Sinne der Rechtsverordnung bereits vor der rechtlichen Regulierung 
ausgeübt haben (vor September 1997), und die bis Ende 2001 die notwendigen 
Anforderungen für ein vollständiges Agrément auszuweisen haben. Am 20. De-
zember wird eine Neufassung der Rechtsverordnung verabschiedet, welche die 
ursprüngliche Verordnung von 1999 außer Kraft setzt, mit der es jedoch nicht zu 
einer substantiellen Änderung kommt (A-159R-28.12.01). Es werden vor allem 
Präzisierungen und Differenzierungen einzelner Artikel vorgenommen sowie die 
Struktur des Gesetzes entsprechend überarbeitet. Die sechs Formen respektive 
Typen der Tageseinrichtungen und Dienste werden auf fünf reduziert, indem die 
Centre de loisirs pour enfants (siehe oben) entfernt werden (nun im Art. 3). Be-
gleitend zu dieser Reduktion wird der Dienst der Foyer de jour pour enfants diffe-
renziert. Während zuvor dieser Dienst eine Kombination der Crèche und der Cent-
re de loisirs darstellte, so gewinnt der Foyer de jour nun an Eigenständigkeit als 
Tagesstätte für Kinder. Dieser Dienst soll nunmehr darauf abzielen, Vorschul- und 
Schulkinder zu empfangen, zu betreuen und zu erziehen, welche Einrichtungen 
der fakultativen Früherziehung, des Elementar- oder des Primarbereichs besuchen. 
Diese außerfamiliale Fremdbetreuung bezieht sich auf die Zeiten außerhalb der 
Schule, an schulfreien Nachmittagen und während der Schulferien. 

Während zuvor die Anforderungen an die Qualifikation und die Berufserfahrung 
des Personals sowie der Betreuungsschlüssel und die Anzahl der Stunden für die 
Leistung der erzieherischen Betreuung global für alle Structure d’accueil geregelt 
wurden, so erfolgt dies in der Neufassung der Rechtsverordnung gesondert für 
jeden der fünf Typen der Structure d’accueil (Art. 9 ff., A-159R-28.12.01). Zu-
dem werden in den Bestimmungen und Anforderungen zur Infrastruktur, also der 
Bau- und Räumlichkeiten der Structures d‘accueil, die zulässige Anzahl der Kin-
der pro Gruppe verändert (Art. 28). Während in der ursprünglichen Rechtsverord-
nung von 1999 etwa für Crèches eine maximale Anzahl von fünf Gruppen festge-
legt und darüber hinaus für Kleinkindgruppen eine maximale Anzahl von zwölf 
Kindern je Gruppe festgesetzt wird, so wird in der Neufassung von 2001 eine ma-
ximale Größe von 100 Plätzen für die gesamte Einrichtung definiert, wobei die 
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maximale Größe je Gruppe mit 12 Kindern erhalten bleibt. Die Einrichtungen 
haben nun die Möglichkeit in ihrer Gesamtgröße um – im hier ausgewählten Bei-
spiel – von 60 auf 100 Plätze zu expandieren. Zudem werden Mischtypen von 
Diensten und Einrichtungen gesondert berücksichtigt, ebenso wie alle anderen 
Einzelformen von Diensten. 

5.3.3 Cash for care: Congé parental und Indemnité de congé parental seit 1999 

Der 1999 über eine rechtliche Regulierung eingeführte Congé parental stellt den 
Luxemburger Begriff für den in den EU-Staaten verbreiteten Elternurlaub dar und 
ist Bestandteil des 1999 eingesetzten Nationalen Aktionsplans für Beschäftigung. 
Er erlaubt es beiden Eltern nacheinander für einen festgesetzten Zeitraum die Er-
werbstätigkeit zu unterbrechen, um sich der Betreuung und Erziehung der eigenen 
Kinder im Haushalt zu widmen und anschließend die Erwerbstätigkeit bei dem-
selben Arbeitgeber wieder aufzunehmen. Als beschäftigungspolitische und auf 
den Arbeitsmarkt bezogene wohlfahrtspolitische Maßnahme, geht der Elternur-
laub auf die Direktive 96/34/EG des Rates der EU zurück (Rat der Europäischen 
Union, 1996) und ist zentraler Bestandteil der Luxemburger Politik zur Balancie-
rung von Erwerbsleben und einem Leben mit Kindern sowie zur Stärkung der 
Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt (CNPF, 
2004; CSL, 2011, S. 8).45 Neben diesen beiden primären Motiven, zielt die Ein-
führung des Elternurlaubs sekundär auf eine aktive Beschäftigungspolitik, indem 
durch die zeitweise Beurlaubung von Erwerbstätigen zugleich temporär freie Ar-
beitsplätze auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen (CSL, 2011, S. 8). Der 
Elternurlaub stellt ein universelles Recht für alle erwerbstätigen Eltern dar, zu 
denen unselbständige, selbständige sowie Beamte im Staats- oder Kommunal-
dienst gerechnet werden46 und ist damit ein Individualrecht von Müttern und Vä-
tern innerhalb einer »Familiengruppe« (siehe Kap. 5.1).  

Neben dem Recht auf einen Elternurlaub, haben beide Eltern ein Recht auf die 
staatliche Alimentierung der befristeten Abwesenheit vom Arbeitsmarkt. Die fi-
nanzielle und sozialstaatlich getragene Entschädigung des Elternurlaubs, in der 
Luxemburger Amtssprache Indemnité de congé parental genannt, stellt somit eine 
ebenso universelle Leistung dar, die im Kontext der bestehenden Familienleistun-
gen – wie etwa der Allocation d’éducation – durch die Luxemburger Familienkas-
se abgewickelt und entrichtet wird (vgl. Kerschen, 2008). Es handelt sich dabei 
um eine für alle Anspruchsberechtigten festgesetzte monatlichen Pauschale von 
derzeit 1.778,31 Euro brutto als Ersatzzahlung für das ausbleibende Erwerbsein-

45 Vgl. auch: Caisse Nationale des Prestations Familiales du Grand-Duché de Luxembourg (2012). 
http://www.cnpf.lu/. Letzter Zugriff: 28.09.2012. 
46 Die EU-Richtlinie hingegen sieht den Elternurlaub nur für abhängig Beschäftigte vor. 
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kommen, was abzüglich des fälligen Sozialversicherungsbeitrags einem Nettobe-
trag von 1.709,78 Euro entspricht (Stand 2012).47 Damit liegt die monatliche Ent-
schädigung des Elternurlaubs somit in etwa bei dem sozialen Mindestlohn in Lu-
xemburg von derzeit 1.757,56 Euro und damit deutlich über der monatlichen Pau-
schale der Allocation d‘éducation (siehe Kap. 5.2). Die Regelung der Entschädi-
gung des Elternurlaubs als universelles Recht sieht zudem keine gesonderte Ein-
kommens- oder gar Bedarfsprüfung für die Berechtigung der Inanspruchnahme 
vor.

Die Einführung des Congé parental sowie dessen monetäre Entschädigung stellen 
eine eigenständige rechtliche Regulierung im Rahmen des Gesetzes zur Umset-
zung des Nationalen Aktionsplans für Beschäftigung dar (Artikel XXIV, A-13L-
23.02.99). In Luxemburg wurde der Elternurlaub 1991 zum ersten Mal in die par-
lamentarische Diskussion eingebracht, wobei es bis 1998 dauerte, um die Diskus-
sion erneut zu forcieren und den Elternurlaub im darauffolgenden Jahr einzufüh-
ren. Der erste Artikel definiert den Personenkreis, der einen Anspruch auf einen 
Elternurlaub hat sowie die Bedingungen, unter denen dieses soziale Recht in An-
spruch genommen werden kann. Die primäre Voraussetzung ist mindestens ein 
Kind im Haushalt der anspruchsberechtigten Person, das jünger als fünf Jahre ist 
und das ein Anrecht auf Kindergeld besitzt. Damit sind sowohl leibliche (eheli-
che, uneheliche und gesetzlich legitimierte, CSL, 2011, S. 21) Kinder als auch 
Adoptivkinder gemeint, für die ein Adoptionsverfahren läuft. Eine weitere Bedin-
gung besteht darin, dass sich der Elternteil, der das Recht auf einen Elternurlaub 
wahrnimmt, vorwiegend um die Erziehung des Kindes kümmert und zugleich (a) 
während des Elternurlaubs keiner Erwerbstätigkeit oder (b) lediglich einer 50-
prozentigen Teilzeitbeschäftigung nachgeht. Ferner muss er entweder dauerhaft 
im Großherzogtum gemeldet und wohnhaft sein oder dem gemeinsamen Sozial-
versicherungsabkommen der EU unterstehen.48 Zudem muss die rechtmäßige und 
lückenlose Erwerbstätigkeit auf dem Territorium Luxemburgs für das vorange-
hende Jahr nachweisbar sein. Darüber hinaus muss vor der Geburt oder Adoption 
des Kindes entweder eine mindestens einjährige Mitgliedschaft in der Sozialversi-
cherung bestehen oder eine mindestens einjährige Tätigkeit als Beamte im Staats- 
oder Kommunaldienst oder im öffentlichen Dienst vollzogen worden sein. 

Der Art. 2 der rechtlichen Regulierung definiert den zeitlichen Umfang des El-
ternurlaubs, den jeder Elternteil in Anspruch nehmen kann sowie die Bedingun-
gen, unter denen eine Verlängerung des Zeitraums möglich ist. Der Rechtsan-

47 Caisse Nationale des Prestations Familiales du Grand-Duché de Luxembourg (2012). URL: 
http://www.cnpf.lu/. Letzter Zugriff: 28.09.2012. 
48 Vgl. Amtsblatt der Europäischen Union, Verordnung 1408/71, URL: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1971:149:0002:0050:DE:PDF. Letzter Zu-
griff: 21.09.2012. 
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spruch bezieht sich auf einen zeitlichen Umfang von sechs Monaten für jeden 
Elternteil und kann im Falle von Mehrlingsgeburten oder einer Adoption von 
mehreren Kindern für jedes Kind um zwei Monate verlängert werden. Gehen die 
Eltern während des Congé parental einer Teilzeiterwerbstätigkeit nach, so besteht 
Anspruch auf eine zwölf Monate währende Freistellung in Teilzeit, die im Falle 
von Mehrlingsgeburten oder -adoptionen um vier Monate verlängert werden kann. 
Im dritten Artikel wird die Aufteilung des Elternurlaubs festgelegt, der von den 
Eltern nur nacheinander sowie von jedem Elternteil und für jedes Kind nur einma-
lig und in Gänze genommen werden kann. Der erste Elternurlaub muss dabei un-
mittelbar an den Mutterschaftsurlaub – oder an den Aufnahme- respektive Emp-
fangsurlaub für Adoptivkinder – anschließen, also spätestens acht Wochen nach 
der Entbindung. Dem anderen Elternteil wird sodann eine Frist zur Inanspruch-
nahme des zweiten Urlaubs gesetzt, die mit der Vollendung des fünften Lebens-
jahres des betreffenden Kindes endet. Allein erziehende Eltern sind hingegen da-
rin frei, wann sie binnen der ersten fünf Lebensjahre des Kindes den Urlaub in 
Anspruch nehmen. 

Art. 4 regelt die Modalitäten und Fristen der Antragsstellung für den Elternurlaub 
beim Arbeitgeber. Im darauf folgenden Artikel 5 werden die Pflichten und Rechte 
des Arbeitsgebers definiert, der grundsätzlich dazu verpflichtet ist, die Unterbre-
chung der Erwerbstätigkeit zum beantragten Zeitpunkt und die Fortführung der 
Tätigkeit nach der Unterbrechung zu gewähren. Nur unter Ausnahmebedingungen 
kann der Arbeitgeber eine Verschiebung des Urlaubs erwirken, etwa bei einer 
erheblichen Störung der Unternehmensorganisation, bei gehobenen Personen auf 
Führungsebene, bei saisonabhängigen Arbeiten oder etwa bei Unternehmen mit 
kleiner Belegschaft. Bei schwer wiegenden Erfordernissen seitens des Kindes, 
kann diese Verschiebung wiederum nicht vom Arbeitgeber durchgesetzt werden, 
so bei Ereignissen, welche die kontinuierliche Anwesenheit des Elternteils im 
Haushalt erforderlich machen, wie Krankheit oder Schulprobleme des Kindes. 
Art. 6 betrifft den Arbeitsvertrag, der während des Elternurlaubs ausgesetzt wird 
und grundsätzlich unkündbar ist. Nach Rückkehr aus dem Elternurlaub hat der 
zuvor beurlaubte Arbeitnehmer ein Anrecht auf seine vorherige Arbeitsstelle oder 
muss, sofern aus triftigen Gründen dies unmöglich ist, eine seiner Qualifikation 
und seiner vorherigen Vergütung adäquaten Stelle besetzen können. Art. 7 grenzt 
den Elternurlaub von anderen arbeitsrechtlichen Urlaubformen in seiner Eigen-
ständigkeit ab. 

Mit dem achten Artikel des Gesetzes zur Einführung eines Congé parental (A-
13L-23.02.99) wird im Gesetzestext die zentrale Unterscheidung zwischen dem 
Recht auf einen Elternurlaub und der Entschädigung desselben eingeführt. Dieser 
Artikel legt zunächst den finanziellen und monatlich pauschal zu erhaltenden Um-
fang der Entschädigung des Elternurlaubs fest, der bei der Einführung des Eltern-
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urlaubs 1999 bei 11.000 Luxemburger Franken (vor Abzug des Sozialversiche-
rungsbeitrags) für den Vollzeiturlaub liegt (272,68 Euro nach festem Euro-
Umrechnungskurs der Euroeinführung am 1. Januar 1999, wonach 1 Euro 
40,3399 LUF entsprechen49). Diese Entschädigung wird dabei an den Lebenshal-
tungsindex (Indice des prix à la consommation) gekoppelt respektive mit dem 
jeweils gültigen Index multipliziert. Die Zahlung der Entschädigung ist Teil der 
Administration der Familienleistungen der Luxemburger Familienkasse. Im Art. 9 
werden dabei zudem die Modalitäten der Antragsstellung, die erforderlichen In-
formationen und Daten sowie die Zahlung der Leistung durch die Familienkasse 
festgelegt. Der folgende Art. 10 grenzt die Indemnité de congé parental von der 
Allocation d’éducation oder vergleichbarer, aber in anderen Mitgliedsstaaten be-
ziehbarer Leistungen ab. Grundsätzlich gilt hier, dass eine Leistung für ein Eltern-
teil und ein Kind nicht kumuliert werden kann. (RMG Bezug, Böwen, 2009) Das 
erforderliche gesamte Finanzvolumen zur Entrichtung der Entschädigung für alle 
Anspruchsberechtigten wird anteilig vom Beschäftigungsfond sowie vom Staats-
budget bezogen (Art. 11). Zur Einführung des Congé parental wurde im Gesetz 
zum Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung ebenfalls (Art. XXIV, Chapitre 3.-
Dispositions finales, A-13L-23.02.99) festgelegt, dass im Juli 2003 eine Evaluati-
onsstudie vorgesehen ist, welche die Umsetzung des Elternurlaubs überprüfen 
soll.50

Im Gegenstandsbereich rechtlicher Regulierungen zur Kleinkindbetreuung der 
Untersuchung gehört diese zum Elternurlaub zur umfangreichsten, vor allem in 
Bezug auf Änderungen und Präzisierungen. Aus diesem Grunde rekurrieren die 
weiteren Ausführungen vor allem auf die zentralen Modifikationen, die für die 
Untersuchung relevant sind. Das Gesetz zum Nationalen Aktionsplan, in dem der 
Elternurlaub verankert ist (A-13L-23.02.99), wurde 2002 revidiert (A-37L-
05.04.02). Diese Revision betrifft jedoch nicht die Regelungen zum Congé paren-
tal und dessen Entschädigung. Eine entscheidende Änderung vollzieht sich durch 
die Gesetzesänderung im Dezember 2002 (A-135L-10.12.02). Während im ur-
sprünglichen Gesetz bei Mehrlingsgeburten oder Adoptionen mehrerer Kinder der 
Elternurlaub nur um zwei Monate bei einem Vollzeiturlaub und um vier Monate 
bei einem Teilzeiturlaub verlängert werden konnte, so wird diesen kinderreichen 
Familien nun das Recht gewährt, für jedes einzelne geborene oder adoptierte Kind 
die volle Länge des Urlaubs zu nehmen (Änderung des Art. 2). Im Gesetz von 
1999 wurde zudem der Mutter des Kindes der Vorrang eingeräumt, den Elternur-
laub in Anspruch zu nehmen, wenn der andere Elternteil zugleich und konkurrie-

49 http://www.ecb.int/euro/intro/html/index.de.html (28.09.2012) 
50 KPMG, Assurance Advisory Services Luxembourg (2002). Etude d’évaluation de l’impact du 
Congé parental au Grand-Duché de Luxembourg. Présentation des résultats. URL: 
http://www.gouvernement.lu/salle_presse/actualite/2002/12/23biltgen/dossier.pdf. Letzter Zugriff: 
28.09.2012. 
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rend diesen Anspruch für sich geltend machen wollte. In der Änderung des Geset-
zes im Jahr 2002 wurde diese Regelung ersetzt, indem dem Elternteil der Vorrang 
zukommt, dessen Familienname im Alphabet vorangeht. Eine weitere Änderung 
betrifft den Art. 10, der den Bezug und die Abgrenzung zur Erziehungszulage und 
vergleichbaren, nicht-luxemburgischen Leistungen vornimmt. Der Ausschluss der 
Kumulierung der Entschädigung des Elternurlaubs mit der Erziehungszulage oder 
anderen, vergleichbaren Familienleistungen aus anderen Staaten, wird für den Fall 
ausgenommen, in dem drei oder mehr Kinder im Haushalt leben oder im Falle 
eines Kindes mit Behinderung. 

Die bereits im Ursprungsgesetz 1999 verankerte Überprüfung der Maßnahme des 
Congé parental durch eine gesonderte Evaluationsstudie wurde 2002 veröffent-
licht (siehe Fn 56). Daraus ging dann eine Änderung des Gesetzes von 1999 her-
vor, die auf den Juli 2003 datiert ist (A-102L-24.07.03). Die Studie kommt zu 
dem Ergebnis, dass sich alle relevanten Akteure, die Sozialpartner sowie die brei-
te Bevölkerung, für den Elternurlaub aussprechen (vgl. auch CSL, 2011, S. 9). 
Aufgrund dessen wurde der Congé parental per Gesetzesänderung auf unbestimm-
te Zeit festgeschrieben, verankert und damit als wohlfahrtspolitische Maßnahme 
auf Dauer gestellt sowie die entsprechenden Artikel zur Bindung an eine entspre-
chende Evaluation entfernt. 

Die Änderung des Gesetzes zum Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung vom 
Juli 2003 (A-195L-31.12.03) betrifft nicht den Elternurlaub, sondern lediglich den 
mit diesem eingeführten Congé pour raisons familiales, ein kurzfristiger und 
kurzzeitiger Urlaub aus familiären Gründen, der damit für diese Untersuchung 
außerhalb des Gegenstandsbereich der Kleinkindbetreuung liegt. 

Eine weitere einschneidende Modifikation wird durch die Gesetzesänderung vom 
Juni 2006 vorgenommen (A-114L-27.06.06), die im Kontext der »Anpassung 
einiger Anwendungsmodalitäten für die gleitende Lohn- und Besoldungsskala« 
(Übers. CSL, 2001, 9) steht. Die entscheidende Änderung in Bezug auf den Congé 
parental besteht darin, dass – ebenso wie bei der Erziehungszulage – die Bindung 
an den Lebenshaltungsindex aufgehoben wird (Art. 9). Damit wird die Entschädi-
gung des Elternurlaubs auf den damaligen und noch gegenwärtig gültigen Pau-
schalbetrag für den Vollzeiturlaub von 1.778,31 Euro (brutto, entsprechend die 
Hälfte für den Urlaub in Teilzeit, siehe oben) festgesetzt. Die monatliche Pauscha-
le für den Elternurlaub bleibt damit vorerst von einer Steigerung der Konsum- und 
Lebenshaltungskosten, die durch einen Anstieg des Lebenshaltungsindex berück-
sichtigt werden, unberührt. Die Familienleistungen und damit auch die Indemnité 
de congé parental sollten von nun an »aufgrund von politischen Entscheidungen, 
die Gesetzesabänderungen begründen« (CSL, 2011, S. 9; Komma i. Orig.), mit 
denen eine Erhöhung der Leistung einhergeht. Damit gilt nun seit sechs Jahren 
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derselbe Leistungsbetrag für den Elternurlaub. Mit der Basis von 272,68 Euro im 
Jahr der Einführung des Congé parental 1999 (siehe oben), läge der monatliche 
Pauschalbetrag für den Elternurlaub gemessen am Jahresdurchschnitt des Lebens-
haltungsindex des Jahres 2011 von 7,8483 bei 2.140,07 Euro.51 Eltern, die einen 
Elternurlaub in Anspruch nehmen, würden gegenwärtig somit gut 360 Euro mehr 
im Monat erhalten. 

Im August desselben Jahres 2006 wurde per Gesetz ein integriertes Arbeitsgesetz-
buch (Code du Travail) für Luxemburg geschaffen (A-149L-29.08.06). Mit die-
sem Gesetz werden die zahlreichen rechtlichen Regulierungen in Form von Ge-
setzen und Verordnungen im Rahmen des Luxemburger Arbeitsrechtes in einem 
Gesetzbuch integriert (texte coordonné) wie etwa der Code de la Sécurité Sociale. 
Diese Integration betrifft ebenso die gesetzliche Regelung zum Elternurlaub, wo-
bei nach dem Prinzip des »Droit constant« »das geltende Recht … auf keinen Fall 
in der Substanz verändert werden (sollte)« (CSL, 2011, S. 10). Auch wenn sich 
der Inhalt und die Substanz der rechtlichen Regulierung des Elternurlaubs damit 
nicht geändert haben, so besitzt dieser Rechtsakt dennoch eine entscheidende Be-
deutung für die vorliegende Untersuchung. Ursprünglich als Teil des Nationalen 
Aktionsplans für Beschäftigung und als Teil einer Arbeitsmarktpolitik, ist hier 
von Interesse, dass diese Familienleistung nun expliziter Gegenstand der Gesetz-
gebung ist, die sich auf den Arbeitsmarkt und das Arbeitsrecht bezieht. Der Bezug 
auf die Politik zur Balancierung von Erwerbs- und Familienleben wird durch die-
sen Rechtsakt markant unterstrichen. 

Im Dezember 2006 kommt es dann zum dritten Mal im selben Jahr zu einer Ände-
rung des Gesetzes zum Congé parental (A-242L-29.12.06). Dabei handelt es sich 
um eine grundlegende und damit um die umfangreichste Gesetzesänderung. Unter 
den Änderungen, die zahlreiche Details betreffen, werden im Folgenden nur die 
zentralen Modifizierungen hervorgehoben, die für die Untersuchung von Interesse 
sind.52 Die erste Änderung betrifft die Bedingungen, unter denen der zweite El-
ternurlaub in Anspruch genommen werden kann. Er muss nunmehr mindestens 
zur Hälfte vollzogen sein, bevor das Kinder das fünfte Lebensjahr vollendet hat 
(Art. L. 234-45, A-242L-29.12.06). Zudem wird die besondere Situation von Aus-
zubildenden berücksichtigt, die nun nicht dazu verpflichtet sind, das Anrecht auf 
den ersten Elternurlaub unmittelbar an den Mutterschaftsurlaub anzuschließen. 
Sollte der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung gefährdet sein, kann der erste 

51 Vgl. das Luxemburger Amt für Statistik: http://www.statistique.public.lu. Letzter Zugriff: 
28.09.2012. 
52 Unberücksichtigt bleiben Modifikationen etwa bezüglich Arbeitsverhältnis, den Arbeitsvertrag 
betreffende Angelegenheiten, Mindestarbeitszeiten, die Einstellung von Vertretungen am Arbeits-
platz, Kündigungsbedingungen, Rechte des Arbeitsgebers, Fristenregelungen, Tod des Kindes 
oder Scheitern eines Adoptionsverfahrens, Sanktionen bei Zuwiderhandlungen oder Pfändbarkeit 
des Elterngeldes (vgl. auch CSL, 2011). 
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Elternurlaub verschoben werden, und somit wird beiden Eltern die Frist bis zur 
Vollendung des fünften Lebensjahres des Kindes gewährt (Art. L. 234-48, A-
242L-29.12.06). Eine erneute Schwangerschaft oder Adoption während eines lau-
fenden Elternurlaubs, setzt diesen nicht wie zuvor außer Kraft, sondern unter-
bricht ihn. Der Elternurlaub wird dann wieder aufgenommen, wenn der neue Mut-
terschafts- oder Adoptionsurlaub beendet ist. Ein erneuter Elternurlaub im An-
schluss an den zweiten Mutterschafts- oder Adoptionsurlaub wird zu dem verblei-
benden Elternurlaub aufsummiert (Art. L. 234-49, A-242L-29.12.06). 

5.4 Dritte Phase von 2005 bis 2012: Maison relais pour enfants, Tagespflege, 
fakultative Früherziehung und Gutscheinsystem 

Die dritte und letzte betreuungspolitische Phase ist die umfangreichste und um-
fasst rechtliche Regulierungen zu vier unterschiedlichen betreuungspolitischen 
Maßnahmen und Leistungen. Zunächst werden auf der Grundlage des ASFT-
Gesetzes die bestehenden Organisationsformen formaler Kindertagesbetreuung 
um die so genannte Maison relais pour enfants erweitert. Zudem wird die bis da-
hin bestehende informelle Betreuungsarbeit von Tageseltern rechtlich einer For-
malisierung unterzogen. Ferner wird der Bereich rechtlicher Regulierungen um 
Angebote der fakultativen, der Vorschule vorgeordneten Früherziehung erweitert, 
und als letzte rechtliche Regulierung vollzieht sich die Einführung eines Gut-
scheinsystems für Betreuungsleistungen. Während die ersten drei Regulierungsbe-
reiche der Politik zur Kleinkindbetreuung als formale Betreuungsarbeit in außer-
häuslichen Kontexten verortet werden, sind sie der Dimension der Care services 
zuzurechnen. Die Einführung des Gutscheinsystems hingegen stellt eine betreu-
ungspolitische Maßnahme zur finanziellen Förderung von Betreuungsleistungen 
dar, die vor diesem Hintergrund der Dimension des Cash for care zugeordnet 
wird.

5.4.1 Care services: Maisons relais pour enfants seit 2005 

Als Teil einer forcierten Politik der Balancierung von Erwerbstätigkeit und Fami-
lie, wurde das bestehende Angebot an Kindertageseinrichtungen im Jahr 2005 
durch eine neue Einrichtungsform erweitert. Dabei handelt es sich um Einrichtun-
gen im Rahmen des Konzepts der Maisons relais pour enfants, die an anderer 
Stelle auch als »Kinderhäuser« bezeichnet werden (Oberhuemer und Schreyer, 
2010). Eine Maison relais pour enfants ist nicht gleichzusetzen mit einer Einrich-
tung, sondern stellt als Konzept eine kommunale Organisationseinheit dar, unter 
die – je nach Gemeinde – mehrere Teileinrichtungen (in Luxemburg auch Anten-
nes, Außenstelle, oder Unité, Einheit, genannt) beinhalten kann (vgl. auch Honig 
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und Haag, 2011). Neben den bislang bestehenden Tageseinrichtungen und Diens-
ten der Kindertagesbetreuung, vor allem den Crèches, den Foyers de jour sowie 
den Garderies (siehe Kap. 5.3.2), treten nun diese neuen, flexiblen und flächende-
ckend vorhandenen Einrichtungen der Kindertagesbetreuung mit großzügigeren 
Öffnungszeiten als die bestehenden Angebote (Achten, Horn und Schronen, 
2009). Damit hat sich das Motiv der Nothilfe von einkommensschwachen und 
alleinerziehenden Eltern relativiert, wie es zur Entstehungszeit der ersten Tages-
einrichtungen in den 1980er Jahren in Luxemburg bestimmend war (Schmit, 
2009). Mit den Maisons relais wird ein breiterer Adressatenkreis angesprochen. 
Wie der französische Ausdruck »relais« bereits suggeriert, stellen diese Einrich-
tungen mit ihrem sozialpädagogisch orientierten Angebot ein »Bindeglied zwi-
schen Eltern, Schule, Vereinen und weiteren Angeboten« (Achten, Horn und 
Schronen, 2009, S. 693) dar. Von der nationalen und politischen Einrichtungskon-
zeption her, »stehen beim Aufbau der Maisons Relais das Kind mit seiner Familie 
und nicht die Einrichtung im Mittelpunkt der Planung« (Achten, Horn und Schro-
nen, 2009, S. 693). Entscheidend für den flächendeckenden Ausbau ist die Veran-
kerung einer Maison relais in jeder der 106 Luxemburger Gemeinden, wobei de-
ren Aufbau und Betrieb in Zusammenarbeit von Familienministerium, Gemeinden 
und privat-gemeinnützigen Vereinen erfolgt. 

Die Maisons relais pour enfants (im weiteren nur noch Maisons relais genannt) 
wurden über eine Rechtsverordnung vom 20. Juli 2005 eingeführt (A-123R-
10.08.05), bei der es sich um eine Ausführungsbestimmung des bereits erörterten 
ASFT-Gesetzes handelt. Vergleichbar der Verordnung zu den Structures 
d’accueil, regelt sie vor allem die allgemeinen, personalstrukturellen und infra-
strukturellen Rahmenbedingungen sowie die spezifischen Modalitäten zum Erhalt 
und der Kontrolle des Agrément für den Betrieb einer Maisons relais. Zu den pri-
mären Nutzern53 der Maisons relais werden Personen unter 18 Jahren gerechnet, 
womit rein rechtlich ein weitaus größerer Adressatenkreis angesprochen wird, als 
in den herkömmlichen Tageseinrichtungen üblich. Diese Setzung ist dabei Teil 
des Konzepts, wobei faktisch die Betreuung von Kleinkindern, Vorschulkindern 
und Schulkindern bis zu einem Alter von zwölf Jahren erfolgt (Art. 2). In Art. 2 
werden neben der Festlegung der Altersgrenze sowohl obligatorische Leistungen 
definiert, die von jeder Maisons relais erbracht werden müssen, als auch fakultati-
ve Leistungen mit denen Betreiber einer Maisons relais ihr Angebot je nach Be-
darf und Notwendigkeit erweitern können. Zu den verpflichtenden Leistungen 
zählen vor allem solche, die auf die Betreuung von Schulkindern ausgerichtet 
sind: Öffnungszeiten und Empfang der Nutzer der Einrichtungen außerhalb der 
Schulzeiten, Verpflegung mit einem Mittagessen und Zwischenmahlzeiten, Be-

53 In der Tat ist im Rechtstext mit dem Ausdruck »usager« vordergründig von Nutzern respektive 
Teilnehmern die Rede. 
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aufsichtigung der Nutzer, Freizeitaktivitäten und sozialpädagogische (socio-
éducatif) Aktivitäten sowie die Unterstützung der Nutzer bei ihren Hausaufgaben. 
Das freiwillig realisierbare Angebot bezieht sich auf sozialpädagogische Unter-
stützungsleistungen, die Beaufsichtigung kranker Nutzer in dessen heimischen 
Räumen oder in der Einrichtung, sozialpädagogische oder kulturelle Begegnungen 
und Veranstaltungen für Nutzer und ihre Familien, Elternbildung sowie sozialpä-
dagogische, intergenerationale oder interkulturelle Begegnungen und Veranstal-
tungen auf der Ebene des Gemeinwesens. 

In Art. 5 findet die Verpflichtung zur engen Zusammenarbeit und dem Informati-
onsaustausch zwischen der Maisons relais sowie der Schule und der Familie ihren 
rechtlichen Niederschlag, auch wenn eine inhaltliche Konkretisierung dieser Zu-
sammenarbeit unbestimmt bleibt. Zudem wird im gleichen Artikel der Gleich-
heitsanspruch wiederholt, der sich ebenso im ASFT-Gesetz befindet (siehe Kap. 
5.3.1), und sich auf die Wahrung der Gewaltfreiheit und Nichtdiskriminierung 
bezüglich Geschlecht, Fähigkeiten, ethnische Herkunft, sozialer Status oder Welt-
anschauungen der Nutzer bezieht. Darüber hinaus wird der Betreiber einer Maison 
relais dazu verpflichtet, ein pädagogisches Konzept zu entwickeln, das Qualitäts-
kriterien der Betreuungsleistung festlegt sowie gegenüber Eltern, Lehrern, Mitar-
beitern und dem Familienministerium kommuniziert. 

Ebenso wie in der rechtlichen Regulierung der Structures d’accueil, legt die Ver-
ordnung zu den Maison relais die Notwendigkeit des Ausweises der Ehrenhaf-
tigkeit des Betreibers und des Personals fest (Art. 7). Die Art. 9 fortfolgende re-
geln die Anforderungen an die Personalstruktur einer Maison relais und die An-
forderungen an die Betreuungsfachkräfte, die sich auf die Gewährung der in der 
Verordnung definierten Leistungen (siehe oben) sowie auf Kontroll-, Organisati-
ons-, Ausbildungs- und Supervisionsaufgaben beziehen. Laut Art. 10 müssen vier 
Fünftel der Mitarbeiter einer Maisons relais eine fachliche Qualifikation aus psy-
chosozialen, pädagogischen oder sozialpädagogischen Fachbereichen, aus dem 
Gesundheits-, Pflege oder Hauswirtschaftsbereich oder aus dem Bereich der Fa-
milienhilfe besitzen. Der Umfang des fachlichen Personals kann jedoch während 
der Ferienzeiten reduziert werden. Ferner – und für Luxemburg von entscheiden-
der Bedeutung – ist die Festschreibung, dass das Betreuungsfachpersonal die lu-
xemburgische Sprache beherrschen muss sowie eine weitere in Luxemburg ge-
bräuchliche Sprache (Art. 11). Zudem wird der Betreiber einer Maison relais dazu 
verpflichtet, für eine kontinuierliche Weiterbildung und Supervision der Fachkräf-
te zu sorgen (Art. 12). Art. 13 legt den Betreuungsschlüssel fest, wobei auf eine 
Fachkraft sechs Nutzer kommen, die jünger als zwei Jahre alt sind und neun Nut-
zer, die zwei bis fünf Jahre alt sind. Für ältere Kinder werden weitere Staffelun-
gen vorgenommen. 
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Die Art. 16 fortfolgende definieren die infrastrukturellen, also baulichen und 
räumlichen, vor allem technischen Anforderungen, die eine Maison relais erfüllen 
muss, um in Betrieb genommen werden zu können (vgl. hierzu auch die Ausfüh-
rungen zu den Structures d’accueil). Den zentralen Bezugspunkt stellen dabei As-
pekte des Schutzes der Nutzer dar. Hierzu zählen die Zugänglichkeit und Hygiene 
der Einrichtung sowie die Sicherheit und die Gesundheit der Nutzer. Auffällig bei 
diesen infrastrukturellen Bestimmungen ist dabei, dass anders als bei den Struc-
ture d’accueil, keine Angaben zur maximalen Zahl von Kindern für die gesamte 
Einrichtung gemacht werden, sondern diese vom Betreiber der Einrichtung festge-
legt werden können. Für die gesamte Maison relais gibt es somit keine festgesetz-
te Maximalgrenze, wie viele Nutzer aufgenommen werden dürfen. Diese ergibt 
sich stattdessen aus der Mindestfläche von 3 Quadratmetern pro Nutzer im Auf-
enthaltsbereich und einem Maximum der Nutzer pro Gruppe von 30 Personen. In 
begründeten und zeitweiligen Ausnahmefällen dürfen die Maximalbestimmungen 
um ein Drittel überschritten werden. Die letzten Art. 23 bis 25 regeln die Modali-
täten der Kontrolle der Bedingungen zum Erhalt eines Agrément für den Betrieb 
einer Maison relais. 

Bislang wurde die Verordnung und Ausführungsbestimmung für die Inbetrieb-
nahme einer Maison relais lediglich einmal modifiziert, und zwar durch die Ver-
ordnung vom 13. Februar 2009 (A-25R-18.02.09). Diese betrifft zunächst den 2. 
Art. zum fakultativen Leistungsangebot, das vor allem um musische und sportive 
Leistungsangebote sowie um Freizeit- und Unterhaltungsangebote während der 
Schulferien erweitert wird. Zudem wird der Art. 3 erweitert um die Möglichkeit, 
dass sich die Tätigkeiten innerhalb einer Maison relais im Rahmen eines inter-
kommunalen, regionalen oder nationalen Ansatzes weiterentwickelt werden kön-
nen. Zudem wird im Art. 10 – korrespondierend zur Erweiterung des fakultativen 
Leistungsangebots – die Anstellung von spezialisiertem Personal für Sport- und 
Musikangeboten vorgesehen. Die Änderung des Art. 20 bezieht sich auf die ge-
plante Einführung der Betreuungsgutscheine (siehe Kap. 5.4.4) und in diesem 
Zusammenhang auf die auf fünf Jahre befristete Möglichkeit, zweckgebundene 
Räume für soziale, kulturelle oder sportliche Aktivitäten in Anspruch nehmen zu 
können.

5.4.2 Care services: Assistance parentale seit 2007 

Der Terminus Assistance parentale bezeichnet im Luxemburger Sprachgebrauch 
die Tätigkeiten und Dienstleistungen von Tageseltern im Rahmen der Kinderta-
gespflege – im Prinzip geschlechtsneutral von Tagesmüttern und -vätern, wobei 
nach wie vor fast ausschließlich weibliche Personen diese Tätigkeiten ausüben. 
Die Tagespflege stellt eine Formalisierung vormals informeller, vor allem familia-
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ler Betreuungsarbeit dar (Pfau-Effinger, 2006). Diese Formalisierung findet dabei 
ihren prominenten Ausdruck in einer entsprechenden rechtlichen Regulierung 
dieser Dienstleistung. Die bereits bestehende Betreuungspraxis der Tagespflege, 
die im Jahr 2003 rund ein Fünftel aller Formen der Kleinkindbetreuung in Lu-
xemburger Familien ausmachen (neben Großeltern, Tageseinrichtungen, Freunden 
oder Nachbarn, vgl. Lejealle, 2005), werden erstmals durch ein entsprechendes 
Gesetz vom 30. November 2007 eigenständig rechtlich reguliert (A-214L-
07.12.07). Dieses Gesetz geht auf einen Gesetzesvorschlag der Familienministerin 
Marie-Josée Jacobs zurück, der im November 2005 der Abgeordnetenkammer 
vorgelegt wurde (Projet de Loi No. 5517). Im Exposé des motifs dieses Vor-
schlags wird auf die wachsende Notwendigkeit von Eltern – hervorgehoben wer-
den Mütter – hingewiesen, ihre Kinder durch Personen wie Verwandte, Freunde, 
Nachbarn oder andere informelle Personen fremdbetreuen zu lassen, vor allem aus 
Gründen der Erwerbstätigkeit, aber auch aus kurzfristig auftretenden Gründen wie 
Krankheit, Besorgungen oder anderweitige Verpflichtungen. Die Motive für das 
Gesetz stehen vordergründig im Horizont einer Politik der Balancierung von Er-
werbstätigkeit und Familienleben. Trotz der gestiegenen staatlichen Investitionen 
in die Angebote der Betreuung von Kindern in Einrichtungen, übersteigt die 
Nachfrage zum damaligen Zeitpunkt den Umfang der verfügbaren Plätze. Die 
Tagespflege wird dabei als Teil der bestehenden Angebote und Dienstleistungen 
der Tagesbetreuung gesehen und zeichnet sich im Besonderen durch seine Flexi-
bilität aus, durch seine Bedeutung als Kompensation der Differenz zwischen 
Nachfrage und geringerem Angebot nach Fremdbetreuung sowie durch ein fami-
liales und intimes Umfeld der Betreuung mit einer festen Bezugsperson. Das Ge-
setz soll dabei sowohl die Nutzer dieser Dienstleistung wie auch die Dienstleister 
selbst im Rahmen der Kindertagespflege durch minimale Normsetzungen und 
Kontrollmechanismen schützen. 

Der Art. 1 des Gesetzes (A-214L-07.12.07) definiert den Gegenstand der Tätig-
keiten in der Kindertagespflege, die eine regelmäßige und entgeltliche Leistung 
darstellt, in der minderjährige Kinder auf Anfrage der Sorgeberechtigten (autorité 
parentale) am Tage oder auch über Nacht betreut werden, wobei maximal fünf 
Kinder zur gleichen Zeit betreut werden dürfen. Es handelt sich um eine Service-
leistung, die entweder selbständig oder unselbständig ausgeübt werden kann. Zu 
den Leistungen gehören die Betreuung außerhalb der Schulzeiten und die Beglei-
tung der Hausaufgaben, die Verpflegung mit Mahlzeiten, die Beaufsichtigung der 
Kinder, die Freizeitgestaltung und sozialpädagogische Aktivitäten (socio-éducatif) 
sowie die Beaufsichtigung während der Schlaf- und Ruhezeiten sowie bei Krank-
heit des Kindes. Der Art. 2 bindet die Tätigkeiten der Kindertagespflege an eine 
Betriebserlaubnis durch das zuständige Luxemburger Familienministerium, und 
der folgende Art. 3 bindet die Tagespflegepersonen – vergleichbar der Personen in 



195

Tageseinrichtungen – an den Ausweis ihrer Ehrenhaftigkeit (honorabilité). Art. 4 
legt Erfordernisse zur Gewährung der Betriebserlaubnis fest, die an die berufliche 
Vorqualifikation der Tagespflegeperson gebunden sind; hierzu zählt eine auf die 
Tätigkeit als Tagespflegeperson bezogene Erstausbildung (formation initiale) in 
psychosozialen, pädagogischen, sozialpädagogischen, Gesundheits-, Pflegeberei-
chen, im hauswirtschaftlichen oder einem diesen vergleichbaren Bereichen; zu-
dem ist eine Tagespflegeperson zu einer Weiterbildung oder Supervision in Bezug 
auf ihre Tätigkeit als Tagespflegeperson von 20 Stunden pro Jahr verpflichtet und 
muss mindestens eine der drei Luxemburger Amtssprachen beherrschen. Die An-
erkennung der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 ist Gegenstand des Art. 5. 
Vergleichbar den Bestimmungen für die Gebäude in Tageseinrichtungen, werden 
in Art. 6 – wenn auch mit geringeren Anforderungen – minimale Bestimmungen 
für die Räumlichkeiten festgelegt, in denen die Tätigkeit der Tagespflege ausge-
führt wird; durch unbestimmte Regelungen gilt es, eine Gefährdung von Gesund-
heit und Sicherheit der Kinder zu vermeiden und den Leistungen entsprechend 
Räumlichkeiten vorzuhalten (Mahlzeiten, Ruhepausen, Freizeitaktivitäten und 
Hausaufgabenhilfe). Für den Mahlzeiten- und Aufenthaltsraum müssen zudem 
mindestens 2 Quadratmeter für jedes Kind verfügbar sein, wobei die eigenen Kin-
der einer Tagespflegeperson mit zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus sind für 
die betreuten Kinder adäquate sanitäre Anlagen vorzuhalten. Art. 7 verpflichtet 
die Tagespflegeperson zur Mitgliedschaft in der Sozialversicherung sowie den 
Besitz einer Berufshaftpflichtversicherung. Der Art. 8 legt die Gültigkeit einer 
Betriebserlaubnis auf fünf Jahre fest und bestimmt die Möglichkeit der Ableh-
nung, Verweigerung oder Nichtverlängerung der Erlaubnis, wenn die Konditionen 
des Gesetzes nicht (mehr) erfüllt werden. Im Rahmen der Formalisierung der Tä-
tigkeiten von Tageseltern wird darüber hinaus mit Art. 9 eine Initiative zwischen 
Familien- und Berufsbildungsministerium beschlossen, die sich der Aus- und 
Weiterbildung der Tageseltern annimmt. Art. 10 definiert Geldstrafen von 251 bis 
10.000 Euro für Personen, die eine Tätigkeit der Kindertagespflege ohne Besitz 
einer Betriebserlaubnis des Familienministeriums ausübt. Der letzte Artikel 11 
betrifft Übergangsbestimmungen für die bereits tätigen Tageseltern, denen eine 
dreijährige Tätigkeit in der Tagespflege als ausreichende Bedingung für ihre pro-
fessionelle Qualifizierung zugesprochen wird. 

Bislang ist das Gesetz vom 30. November 2007 die einzige Fassung für die Tätig-
keiten in der Kindertagespflege. Lediglich eine Verordnung geht im Oktober 2008 
aus diesem Gesetz hervor (A-157R-24.10.08). Sie betrifft die nähere Bestimmung 
der Aus- und Weiterbildung der Tageseltern in Kooperation von Familien- und 
Berufsbildungsministerium. Darin werden der Zugang, die Modalitäten und der 
Inhalt der Aus- und Weiterbildung definiert. Zu den zentralen Inhalten werden in 
Art. 2 Kurse und Seminare zu den Kinderrechten, zu Psychologie, Pädagogik, zur 



196

Freizeitgestaltung, zu erster Hilfe sowie zu Hygiene und Sicherheit gezählt. Fer-
ner wird die Erfordernis eines Praktikums im sozialpädagogischen Arbeitsfeld 
(service socio-éducatif) festgeschrieben, die Zertifizierung der Aus- und Weiter-
bildung sowie die Konstitution einer Kommission und deren Repräsentanten für 
die Belange der Aus- und Weiterbildung in der Tagespflege festgeschrieben. 

5.4.3 Care services: Éducation précoce seit 2009 

Der Gegenstandsbereich der Untersuchung rechtlicher Regulierungen bezieht sich 
nahezu ausschließlich auf Familienleistungen der Kleinkindbetreuung (Cash for 
care) oder soziale Dienstleistungen der Kindertagesbetreuung (Care services). Die 
rechtlichen Regulierungen richten sich somit zum einen auf die Familie respektive 
den Haushalt, in dem Kinder leben und aufwachsen sowie in Abgrenzung dazu 
auf den außerfamilialen Bereich der Kindertagesbetreuung in Tageseinrichtungen 
und in der Tagespflege. Offen bleibt eine weitere entscheidende und für das 
Kindheitsmuster in Luxemburg konstitutive Grenze. Es handelt sich um die Gren-
ze zur Schule respektive zum Schulsystem. Die frühe Kindheit wird in dieser Un-
tersuchung abgegrenzt durch die rechtliche Regulierung der Schulpflicht, die in 
Luxemburg im Vergleich zu anderen europäischen Staaten mit einem Alter von 
vier Jahren bereits sehr früh einsetzt, womit sich die Konstitution der frühen 
Kindheit per Gesetz auf die ersten vier Lebensjahre des Aufwachsens begrenzt 
(siehe Kap. 5.1). Die früh einsetzende Schulpflicht ist in Luxemburg auf den Ein-
fluss – wie etwa in Frankreich – einer Vorschultradition zurückzuführen (siehe 
Kap. 1.1, Scheiwe, 2009). Auch wenn im Einzelfall Luxemburg keine klare Tren-
nung von einer sozialpädagogischen Tradition vorgenommen werden kann, weil 
diese Tradition den gesamten Bereich der außerfamilialen und nichtschulischen 
Kindertagesbetreuung dominiert, so ist die Vorschule in Luxemburg aufgrund 
ihrer – im Vergleich zur Tagesbetreuung – starken historischen Verankerung im 
Laufe des 20. Jahrhundert dominant für die Konstitution des Schulsystems. Durch 
diese Konfiguration des Schulsystems lassen sich somit aufgrund der entspre-
chenden rechtlichen Regulierungen Schulkinder von Vorschulkindern unterschei-
den, wobei beide Kindergruppen einer gesetzlichen Schulpflicht unterliegen. Erst 
vor dem Hintergrund dieser Unterscheidung lässt sich die hier interessierende 
Gruppe der Kleinkinder und die frühe Kindheit abgrenzen, die unterhalb der Al-
tersgrenze der Schulpflicht von vier Jahren liegt. 

Die Besonderheit Luxemburgs zwischen einer Vorschultradition und einer sozial-
pädagogischen Tradition der Kleinkinderziehung, wird zudem verstärkt und be-
tont durch eine weitere Einrichtungsform der Kleinkindererziehung und im Sinne 
dieser Arbeit auch der Kleinkindbetreuung. Während die Pflicht für die (vor-) 
schulische Erziehung und Unterrichtung ab einem Alter von vier Jahren gilt, so 
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besteht ein Recht auf schulähnliche (Früh-) Erziehung und Unterrichtung bereits 
ab einem Alter von drei Jahren. Der obligatorischen Vorschule ist im Luxembur-
ger Schulsystem eine weitere Stufe der fakultativen Früherziehung für Dreijährige 
vorgeschaltet – dem so genannten Enseignement précoce respektive der Éducati-
on précoce. Auch wenn die Éducation précoce dem administrativen Zuständig-
keitsbereich des Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professi-
onnelle (Ministerium für Erziehung und Berufsbildung) und nicht dem Familien-
ministerium zugeordnet ist, handelt es sich dabei – und das ist hier entscheidend – 
um eine hybride Einrichtungsform zwischen Vorschule und sozialpädagogisch 
orientierter Kindertagesbetreuung. Bevor explizit auf die Beschreibung der ent-
sprechenden rechtlichen Regulierung zur Éducation précoce eingegangen werden 
kann, sollen im Folgenden im Sinne eines Exkurses auf den Luxemburger Primar- 
und Elementarbereich des Schulsystems eingegangen werden, in dessen Kontext 
die Herausbildung der Éducation précoce steht.  

Die Konstitution des Elementar- und Primarbereichs konstituiert sich in seiner 
gegenwärtigen Verfassung erst Ende der 2000er Jahre, vor allem vor dem Hinter-
grund weitreichender politischer und rechtlicher Reformen des Schulsystems. 
Durch das neue Schulgesetz aus dem Jahre 2009 wurde – neben anderen Refor-
men höherer Bildungsgänge – der gesamte Elementar- und Primarbereich umge-
staltet und re-strukturiert. Der Anlass dieser Veränderungen besteht vor allem in 
dem unterdurchschnittlichen Abschneiden Luxemburgs bei den large-scale asses-
sments der OECD. Der Kern der Reformen besteht in der Orientierung des Ele-
mentar- und Primarbereichs an einem kompetenzorientierten Ansatz und der Be-
stimmung von socles de compétences (Basiskompetenzen), die luxemburgische 
Kinder am Ende bestimmter Lernzyklen erreicht haben sollen (MENFP, 2010). 

In Luxemburg lebende Kinder besuchen die Schule vom 15. September bis zum 
15. Juli – mit Ausnahme der Ferien – in der Regel ganztags (von 8 bis 16 Uhr) mit 
einer Unterbrechung über die Mittagszeit. Dienstags und donnerstags findet (ab 
12 Uhr) kein Nachmittagsunterricht statt. Die ehemalige Primärschule (Éducation
primaire, Grundschule) umfasste bis zu den Reformen eine Dauer von sechs Jah-
ren und war in Jahrgangsklassen gegliedert. Diesem Primarbereich war zudem ein 
vorschulischer Elementarbereich vorgeordnet, der als Brücke zwischen dem fami-
lialen und schulischen Leben dienen sowie die besondere Aufgabe der Förderung 
der luxemburgischen Sprache und der Integration von Kindern aus zugewanderten 
Familien erfüllen sollte. Die Reformen im Jahr 2009 definieren den neuen Bereich 
des Enseignement fondamental (Grundbildung respektive Basisunterricht) des 
Schulsystems, der nunmehr neun Jahre umfasst und die Gliederung in Jahrgangs-
klassen durch eine Unterteilung in Lernzyklen ersetzt. Der ehemalige Grundschul- 
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und Primarbereich, in dem die Alphabetisierung der Kinder in den Sprachen 
Deutsch, Französisch und Luxemburgisch beginnt, umfasst nun im neuen Enseig-
nement fondamental die je zwei Jahre umfassenden Lernzyklen zwei bis vier (ins-
gesamt sechs Jahre). Der Vorschul- respektive Elementarbereich ist als erster 
Lernzyklus in den Enseignement fondamental strukturell, curricular und diachro-
nisch integriert und umfasst zwei obligatorische Jahre des Schulbesuchs (Vor-
schule) sowie ein fakultatives Jahr (Früherziehung). 

Die Vorschule wird in Luxemburg Éducation préscolaire genannt, deren Besuch 
für alle Luxemburger Kinder gesetzlich verpflichtend ist, die vor dem 1. Septem-
ber eines Jahres das vierte Lebensjahr vollenden. Ungeachtet dessen, ob Kinder 
die vorherige fakultative Früherziehung (Éducation précoce) für Dreijährige be-
sucht haben, treten sie in die Éducation préscolaire – Vorschulerziehung, auf Lu-
xemburgisch auch »Spillschoul« (Spielschule) genannt – ein. Seit den Reformen 
des Schulsystems im Jahr 2009 bildet die obligatorische Éducation préscolaire 
gemeinsam mit der vorangehenden fakultativen Éducation précoce den ersten 
Zyklus als Basis des gesamten Enseignement fondamental (vgl. Abbildung 5.A). 

Abbildung 5.A zur Struktur des Enseignement fondamental 

Alter Vor der Reform 2009 Nach der Reform 2009 
3–4 Éducation précoce (fakultativ) Zyklus 1 
4–5 Éducation préscolaire (obligatorisch) 
5–6
6–7 Éducation primaire (obligatorisch) Zyklus 2 
7–8
8–9 Zyklus 3 
9–10
10–11 Zyklus 4 
11–12

Im Gegensatz zu den ehemaligen Bewahranstalten im 19. Jahrhundert, erfüllt die 
zeitgenössische Éducation préscolaire respektive die luxemburgische Spiel- und 
Vorschule weitreichende Funktionen der Erziehung, Förderung und teils auch 
Schulvorbereitung von Kindern. Vor dem Hintergrund der multinationalen und -
lingualen Gesellschaft Luxemburgs, kommt dem Erlernen und der Förderung der 
luxemburgischen Sprache sowie der interkulturellen Erziehung ein besonderer 
Stellenwert zu. In den altersgemischten Klassen mit durchschnittlich 15 bis 16 
Kindern wird luxemburgisch gesprochen. Die Klassen werden von einer Vor-
schullehrkraft (mit Hochschulabschluss) unterrichtet und im Lernen begleitet. Die 
Unterrichtszeiten entsprechen denen der anderen Lernzyklen. Kennzeichnend für 
das Selbstverständnis der Vorschulerziehung in Luxemburg ist die Förderung und 
Erziehung der Kinder in der Balance zwischen spielerischem Lernen und Schul-
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vorbereitung (Oberhuemer & Schreyer, 2010, S. 231). Dies drückt sich auch in 
den Begrifflichkeiten wie Spillschoul und ehemals Jardin d’enfant einerseits und 
Éducation préscolaire anderseits aus. Dennoch ist der Éducation préscolaire die 
Differenz zum Unterricht im Primarbereich wichtig. Es erfolgt keine Unterrich-
tung in einer Fächersystematik, sondern »Aktivitätsbereiche« werden benannt, in 
denen die Förderung der globalen kindlichen Entwicklung durch spielerisches 
Lernen in einem familienähnlichen Klima erfolgen soll (Kneip, 2009, S. 714; sie-
he hierzu auch die Ziele, Inhalte und Methoden des Rahmenplans). 

Die fakultative Früherziehung respektive die Éducation précoce im Rahmen des 
ersten Lernzyklus des Enseignement fondamental wird im Folgenden aufgrund 
seiner hybriden Sonderstellung im Schulsystem an der Grenze zur frühkindlichen 
Kindertagesbetreuung und der Familie sowie seiner Bedeutung für die vorliegen-
de Untersuchung gesondert betrachtet. In Anlehnung an die deutsche Terminolo-
gie kann dieser Lernzyklus, trotz seiner neuerlichen Zuordnung zum Enseigne-
ment fondamental, als Teil des Elementarbereichs des Schulsystems betrachtet 
werden. In Luxemburg lebenden Kindern wird ab einem Alter von drei Jahren ein 
gesetzlich kodifiziertes Recht auf kostenfreie öffentliche (Früh-) Erziehung im 
Rahmen des Enseignement fondamental zugesprochen.54 Dieses Recht für Kinder 
ist hervorzuheben, weil der Besuch des Elementarbereichs in einem Alter von drei 
Jahren (noch) fakultativ ist und grundsätzlich für alle in Luxemburg wohnhaften 
Kinder gilt. Auch wenn die Neustrukturierung des Schulsystems den Elementar-
bereich in einen (dreijährigen) Zyklus zusammenfasst, so besuchen luxemburgi-
sche Dreijährige im ersten Jahr auf freiwilliger Basis die gesonderte Einrichtungs-
form der Éducation précoce (Früherziehung), die neben der Förderung der Kinder 
auch eine Funktion der Betreuung übernimmt. Ihre Sonderstellung ergibt sich aus 
den sozial- und bildungspolitischen Entwicklungen seit Ende der 1990er Jahre. 

Die Einführung dieser Einrichtungen der Früherziehung vollzog sich vor dem 
Hintergrund der Wahrnehmung wachsender Probleme von Kindern im öffentli-
chen Schulsystem, vorwiegend von Kindern mit speziellen Lernbedürfnissen und 
insbesondere von Kindern aus der allochthonen Bevölkerung (Kneip, 2009). Ge-
rade die starke multinationale Differenzierung der Bevölkerung sowie die ausge-
prägte Mehrsprachigkeit im Schul-, Berufs- und Lebensalltag in Luxemburg, 
drängten zu politischen Anstrengungen, die Gleichheit von Bildungschancen und 
die gesellschaftliche Integration zu stärken. Als ein erster Schritt wurde dazu im 
Schuljahr 1997/98 den Gemeinden Luxemburgs nahegelegt, Einrichtungen der 

54 Vgl. Loi du 6 février portant organisation de l’enseignement fondamental (Mémorial A – 20 du 
16 février 2009, p. 200), Chapitre I. Cadre général, section 2 – Le droit à l’enseignement fonda-
mental, Art. 3. « Chaque enfant habitant le Grand-Duché de Luxembourg a droit à l’enseignement 
fondamental déterminé suivant les dispositions de la présente loi. » et Art. 5. « L’accès à 
l’einseignement public est gratuit pour chaque enfant habitant le Grand-Duché, inscrit à une école 
de sa commune de résidance, à une école d’une autre commune ou à une école de l’État. » 
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fakultativen Früherziehung für Kinder im Alter von drei Jahren zu schaffen 
(MENFP, 1997; Oberhuemer & Schreyer, 2010, S. 226). Mit der Veröffentlichung 
eines eigenen Rahmenplans für die Éducation précoce im Jahr 2000 konstituiert 
sich die Früherziehung als erste Stufe des Vorschulunterrichts und folgt damit 
einem Verständnis der »préscolarisation« (Kneip, 2009, S. 713). Durch die Be-
griffswahl »Éducation précoce« –wortwörtlich übersetzt Früherziehung – gab das 
Bildungsministerium dieser Einrichtung dennoch einen eigenständigen Sinn ge-
genüber der bereits bestehenden Éducation préscolaire. 

Der Rahmenplan beschreibt die curricularen und didaktischen Arbeitsschwer-
punkte der Éducation précoce vor dem Hintergrund der Herausforderungen der 
globalen kognitiven, sozialen und motorischen Entwicklung von Kindern in die-
sem Alter. Seit dem Aufbau dieser Einrichtung der Früherziehung bestehen das 
primäre Ziel und der zentrale Arbeitsschwerpunkt im Erlernen der luxemburgi-
schen Sprache als zentrales Moment der gesellschaftlichen Integration und als 
Voraussetzung für die Alphabetisierung im Primarbereich. Darüber hinaus ist die 
Früherziehung aber auch auf die ganzheitliche Entwicklung und Enkulturation der 
Kinder gerichtet, die vor allem im gegenseitigen Austausch unter Gleichaltrigen 
gefördert werden soll. Die Gruppenstärke beträgt rund 18 Kinder, die von einer 
institutrice du préscolaire (Vorschullehrerin mit Universitätsabschluss) und in der 
Regel von einer éducatrice (pädagogische Fachkraft, Erzieherin) betreut werden 
(Oberhuemer & Schreyer, 2010, S. 232). Die Besuchszeiten richten sich zwar 
nach den allgemein gültigen Schulzeiten (siehe oben), können jedoch unter den 
Kindern im fakultativen Bereich zwischen drei halben und den maximal acht hal-
ben Tagen (Vor- und Nachmittage) variieren. Um allen in Luxemburg wohnhaften 
Kindern ein Recht auf Früherziehung einräumen zu können, werden diese Ein-
richtungen seit dem Jahr 2000 sukzessive und landesweit ausgebaut. Mit der Re-
form der Schulgesetzgebung im Jahr 2009, erfolgt letztlich die Verpflichtung der 
Gemeinden, Einrichtungen der für Kinder nach wie vor fakultativen Éducation 
précoce vorzuhalten (Oberhuemer & Schreyer, 2010, S. 226). 

Im Zuge der Reform des Schulgesetzes von 2009, wird die Éducation précoce 
rechtlich als Bestandteil des Schulsystems festgeschrieben (A-20L-16.02.09-II). 
Zuvor bestand sie ohne rechtliche Grundlage und lediglich auf der Basis einer 
Empfehlung des Unterrichtsministeriums an die Gemeinden im Großherzogtum. 
Die Éducation précoce findet sich erstmalig in den Lettre circulaire aux administ-
rations communales concernant l’organisation scolaire 1996/97 (MENFP, 1996), 
einem regelmäßigen Rundschreiben des Unterrichtsministeriums an die Luxem-
burger Gemeinden, die für die Organisation der Schulen vor Ort zuständig sind. 
Zum damaligen Zeitpunkt und ihrer konzeptionellen Startphase, sieht das Unter-
richtsministerium in der Éducation précoce eine »Mesures en faveur des familles« 
(Maßnahme zugunsten der Familien) sowie ihre Bedeutung für das Erlernen der 
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luxemburgischen Sprache. Im ministeriellen Rundschreiben des folgenden Schul-
jahres 1997/98 (MENFP, 1997) wird vor allem der Anspruch auf die Kompensati-
on von Sprachdefiziten betont und vor allem die Eigenständigkeit der Éducation 
précoce gegenüber der bereits bestehenden Éducation préscolaire betont. Der Lett-
re circulaire des Unterrichtsministeriums für das Schuljahr 1998/99 (MENFP, 
1998) hebt vor allem die Bedeutung des Erlernens der luxemburgischen Sprache 
für Kinder der allochthonen Bevölkerung und deren darauf beruhenden Integrati-
onsprobleme hervor. Von besonderem Interesse, vor allem in Relation zur Kinder-
tagesbetreuung, ist zudem der folgende Absatz dieses Rundschreibens: 

Sur les enfants étrangers, la familiarisation avec la langue luxembourgeoise 
constitue une des priorités de ces structures d’accueil. L’accent sera mis sur une 
approche ludique de la langue dans des situations de communication réelles. 
Aussi le précoce sera une institution de jeu surtout, de jeu éducatif et commu-
nautif, d’entraînement langagier par la pratique (narration d’histoires, contes, 
..ant, découverte commune de livres d’images). Dans ce but, il importe de 
s’installer à l’équilibre entre le nombre d’enfants luxembourgeois et étrangers
(MENFP, 1998, Hervor. : CH). 

An dieser Stelle wird für die Éducation précoce derselbe Amtsterminus verwen-
det, mit dem ebenso die Tageseinrichtungen für Kinder bezeichnet werden: Struc-
tures d’accueil (siehe Kap. 5.3.2). Zudem wird das spielerische Lernen des Lu-
xemburgischen betont und darüber hinaus die pädagogische Gestaltung grundsätz-
lich an einem spielerischen Lernen orientiert und damit vom schulischen Lernen 
abgegrenzt. Ferner ist hervorzuheben, dass durch eine gleichberechtigte Zusam-
mensetzung der Gruppen durch autochthone und allochthone Kinder die Ziele der 
Éducation précoce unterstützt werden sollen. Deutlich werden dabei die sozialpä-
dagogischen Motive dieser hybriden Einrichtungsform zwischen Schule respekti-
ve Vorschule und Kindertagesbetreuung. Anders als Kindertageseinrichtungen ist 
die Éducation précoce frei von Einschreibegebühren oder Elternbeiträgen, weil es 
sich um eine öffentliche Bildungsmaßnahme respektive ein öffentliches Bildungs-
angebot handelt. 

Für die Betrachtung der fakultativen Früherziehung sind drei rechtliche Regulie-
rungen zentral, die am 6. Februar 2009 verabschiedet wurden. Dazu zählen ein 
erstes Gesetz zur allgemeinen Schulpflicht (A-20L-16.02.09-I), in dem das Recht 
auf schulische Bildung ab drei und die Pflicht zum Schulbesuch ab vier Jahren 
bestimmt werden (siehe Kap. 5.1), sowie ein zweites Gesetz zur Organisation (A-
20L-16.02.09-II) sowie zum Personal (A-20L-16.02.09-III) des Enseignement 
fondamental. Im zweiten Gesetz zur Organisation des Enseignement fondamental 
wird die Éducation précoce erstmals als Teil des ersten Zyklus des Basisunter-
richts festgelegt (Art. 1, A-20L-16.02.09-II). Bevor Kinder im Alter von vier Jah-
ren die Éducation préscolaire besuchen müssen, können somit Dreijährige ein Jahr 
zuvor die fakultative Früherziehung der auf Gemeindeebene verankerten Einrich-
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tungen der Éducation précoce besuchen (Art. 18) – entsprechend der Regelung 
zum Recht und zur Pflicht des Unterrichtsbesuchs im ersten Gesetz zur allgemei-
nen Schulpflicht (A-20L-16.02.09-I). Ferner wird die hybride Form der Éducation 
précoce in Art. 4 des Gesetzes zum Personal des Enseignement fondamental (A-
20L-16.02.09-III) bekräftigt, in dem geregelt wird, dass sich das Fachpersonal in 
den Klassen der Früherziehung nicht nur aus einer Primarschullehrerin, sondern 
zugleich auch aus einer Erzieherin zusammensetzt, die üblicherweise zum Fach-
personal in Kindertageseinrichtungen zählt. In Art. 48 werden sodann sämtliche 
Luxemburger Gemeinden dazu verpflichtet, im Rahmen ihrer Schulorganisation, 
eine Einrichtung der Éducation précoce vorzuhalten. Damit sind die wenigen, aber 
zentralen Regulierungen genannt, welche die Éducation précoce betreffen. Dar-
über hinaus werden für die seit 1998 bestehende Praxis der Einrichtungen der fa-
kultativen Früherziehung keine weiteren Bestimmungen in den drei Gesetzen vom 
6. Februar 2009 vorgenommen. 

In einer Rechtsverordnung vom 26. August 2009 wird rund ein halbes Jahr später 
der Plan d’études – Lehrplan – für den gesamten Enseignement fondamental 
rechtlich festgeschrieben (A-184R-01.09.09). Dieser definiert für den gesamten 
ersten Zyklus, also für die Éducation précoce und préscolaire gemeinsam, zu er-
werbende Kompetenzen und das zu erreichende Sockelniveau (Niveau socle) für 
unterschiedliche Bereiche wie Mathematik und logisches Denken, für die luxem-
burgische Sprache und das Entdecken von Sprachen, das Erfassen der Welt mit 
allen Sinnen, körperliche Ausdrucksweise, Sport und Gesundheit, kreative, ästhe-
tische und kulturelle Ausdrucksweise in Kunst und Musik sowie das Leben im 
Gemeinwesen und Werteerziehung (siehe Anhang der Verordnung A-184R-
01.09.09). Eine Überarbeitung des gesamten Lehrplans des Enseignement fonda-
mental findet sich dann zwei Jahre später in der Verordnung vom 11. August 2011 
(A-178R-22.08.11). Dieser Lehrplan stellt eine Integration der Basiskompetenzen 
und Lerninhalte für den kompletten Enseignement fondamental dar, in dem der 
erste Zyklus nicht für sich definiert wird, sondern im Kontext aller Zyklen eins bis 
vier. Am 16. Dezember 2011 wird zuletzt das Gesetz zur Organisation des 
Enseignement fondamental geändert (A-259L-20.11.11). Dieses Gesetz regelt die 
Vergütung des Lehrpersonals sowie des erzieherischen Fachpersonals in der 
Éducation précoce durch die öffentliche Hand.

5.4.4 Cash for care: Chèque-service accueil seit 2009 

Der Luxemburger Chèque-service accueil ist ein Dienstleistungsgutschein für die 
Kleinkindbetreuung, durch den der Staat die elterlichen Kosten der Kleinkindbe-
treuung finanziell subventioniert (MFI, o. J.; 2010). Das zentrale Motiv dieser 
sozialpolitischen Maßnahme ist die Senkung der Kosten für die Kleinkindbetreu-
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ung, mit der Perspektive, in Zukunft – je nach Möglichkeiten des Staatshaushaltes 
– ein gebührenfreies Angebot der Kleinkindbetreuung gewährleisten zu können 
(Jean-Claude Juncker in seiner Rede zur Lage der Nation am 22. Mai 2008). Dar-
über hinaus steht die Steigerung der Chancengleichheit der Kinder in Luxemburg 
im Vordergrund der Maßnahme: Die Einführung der Dienstleistungsgutscheine
steht im Kontext des Ausbaus des Betreuungsangebotes, dessen Qualitätssteige-
rung, die fachliche Weiterentwicklung der Einrichtungen und die Bereitstellung 
eines universellen Betreuungsangebotes, das für alle Kinder gleich welchem sozi-
oökonomischen Status zugänglich ist (Marie-Josée Jacobs in MFI, o. J.55). Vor 
allem die Chancengleichheit von Kindern aus einkommensschwachen und von 
Armut bedrohten Haushalten soll gefördert werden. Zudem werden mit der Ein-
führung der Dienstleistungsgutscheine ebenso erzieherische Motive verbunden, in 
dem die kindliche Entfaltung und Erziehung sowie das non-formale Lernen der 
Kinder durch die Ermöglichung des Zugangs zu Tageseinrichtungen gefördert 
werden soll (MFI, 2010, S. 12). Dennoch verliert – zumindest in der politischen 
Rhetorik – die Familie nur bedingt an Bedeutung, und auch der Bezug auf die 
Relevanz der Kleinkindbetreuung für den Arbeitsmarkt und die Erwerbstätigkeit 
beider Eltern bleibt nicht außen vor, wie im Vorwort der Familienministerin Ma-
rie-Josée Jacobs in der ersten Broschüre zu den Dienstleistungsgutscheinen vor 
deren Einführung deutlich wird (vgl. auch MFI, 2010, S. 12): 

Die Strukturen der erzieherischen Betreuung dürfen keinesfalls die Familie er-
setzen, die die erste und wichtigste Lebensschule ist. Ziel der Betreuungsleistun-
gen ist, eine Ergänzung zur Erziehung durch die Familie zu schaffen. Ihre Auf-
gabe ist nachrangig, vor allem aus dem Blickwinkel der Verfügbarkeit der El-
tern. Um ihren beruflichen und sozialen Aufgaben nachzukommen, ist die 
Mehrheit der Mütter und Väter gezwungen, den Familienhaushalt täglich zu ver-
lassen. Die Betreuungsleistungen sind auch hinsichtlich des erzieherischen 
Rahmens, der bereitgestellt wird, nachrangig: verfügbare Infrastrukturen und 
Einrichtungen, sozialpädagogische Qualifikation des Personals sowie die Be-
treuung des Kindes in einer Gruppe gleichaltriger Kinder. (Marie-Josée Jacobs 
in MFI, o. J., S. 8) 

Nach wie vor gehört die elterliche Erwerbstätigkeit zum zentralen Begründungs-
muster für die Politik zur Kleinkindbetreuung, die nach wie vor eine Politik der 
Balancierung von Erwerbstätigkeit und Familie darstellt. Dennoch tritt mit den 
Dienstleistungsgutscheinen eine neue Motivlage in den Vordergrund – zumindest 
als politische Rhetorik. Neben der Kostenerleichterung für die Eltern sowie die 
Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, treten nun aber auch in 
stärkerem Maße die Kinder selbst in den Fokus der Politik. Ersichtlich wird dies 
an der Zielsetzung, durch die Dienstleistungsgutscheine eine höhere Chancen-

55 Der Zeitpunkt der Veröffentlichung muss zwischen Mai 2008 und März 2009 liegen; er wird in 
der Publikation nicht ausgewiesen. 
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gleichheit unter Kindern in Bezug auf die Betreuung zu erreichen. Programmati-
scher und pointierter, wenn auch inhaltlich unbestimmt, ist die zentrale Ab-
schlussaussage im Vorwort der Familienministerin zur bevorstehenden Einfüh-
rung der Chèque-service accueil: »Unsere Kinder sind unsere Gegenwart und un-
sere Zukunft!« (MFI, o. J., S. 9) – eine Aussage, die ebenfalls den Titel der Publi-
kation liefert. Zentral an dieser Aussage ist die politisch motivierte Kind-
Zentrierung, deren Bedeutung für die Zukunft der Gesellschaft und vor allem die 
Vergesellschaftung von Kindern durch das Possessivpronomen ›unsere‹ betont 
wird.

Der Dienstleistungsgutschein stellt keine klassische wohlfahrtsstaatliche Beihilfe 
(allocation en espèce) dar, sondern versteht sich als eine universelle Sachleistung 
(prestation en nature) für die gesamte Luxemburger Kinderpopulation und ihre 
Familien (MFI, 2010, S. 12). Der Staat leistet einen finanziellen Beitrag zu den 
elterlichen Kosten für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
der Tagespflege sowie in organisierten Freizeitaktivitäten in Form von Musikun-
terricht oder Sportvereinen (ebd.). Der Staat beteiligt sich an den jeweiligen Stun-
densätzen für die in Anspruch genommenen Betreuungsleistungen und finanziert 
darüber hinaus die (Mittags-) Verpflegung der Kinder in Tageseinrichtungen. Fer-
ner wird die staatliche Leistung gestaffelt nach dem Haushaltseinkommen, sodass 
mit sinkendem Einkommen der staatliche Anteil ansteigt, um sozioökonomische 
Differenzen und Nachteile auszugleichen. Der Ausdruck Gutschein ist dabei im 
übertragenen Sinne zu verstehen und geht auf ursprüngliche Bestrebungen zurück, 
die staatliche Beteiligung tatsächlich über materielle Gutscheine abzuwickeln. Es 
hat sich stattdessen jedoch ein umfangreiches Abrechnungssystem entwickelt, im 
Rahmen dessen für jedes Kind eine Karte mit Identifikationsnummer ausgestellt 
wird, über welche die Kosten und der staatliche Anteil über ein EDV-System ab-
gerechnet werden. 

Der Dienstleistungsgutschein richtet sich nicht auf die Familie oder den Haushalt 
als Bezugseinheit, sondern auf individuelle Kinder im Alter unter 13 Jahren res-
pektive Kinder, die den Primarbereich des Bildungssystems noch nicht abge-
schlossen haben (MFI, 2010). Der Gutschein besitzt nur Gültigkeit für Kinder, die 
in einem Haushalt leben mit Wohnsitz im Großherzogtum (ebd.). Somit werden 
andererseits die Kinder der zahlreichen, am Luxemburger Arbeitsmarkt beschäfti-
gen und teils auch für andere Familienleistungen anspruchsberechtigen Grenzgän-
ger von dieser sozialpolitischen Leistung ausgeschlossen; nicht die Erwerbstätig-
keit der Eltern ist der Bezug für die Anspruchsgewährung, sondern das in Luxem-
burg lebende Kind. Anders als der Großteil der Leistungen und Maßnahmen zur 
Kleinkindbetreuung, die bislang in die Untersuchung eingegangen sind, werden 
somit erstmals Kinder unmittelbar fokussiert und ihnen ein individueller rechtli-
cher Status und Rechtsanspruch zugeschrieben. Nicht der Familienhaushalt, nicht 
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der soziale Dienst oder die Früherziehungseinrichtung sind der Bezugspunkt einer 
wohlfahrtsstaatlichen Leistung oder Maßnahme des Cash for care oder der Care 
services, sondern das individuelle Kind, das in Luxemburg lebt. Damit werden 
jedoch nicht nur Kinder luxemburgischer Staatsangehörigkeit adressiert, sondern 
ebenso die zahlreichen allochthonen Kinder, die im Großherzogtum leben.  

Die Chèque-service accueil werden in einer Verordnung vom 13. Februar 2009 
rechtlich reguliert (A-26R-18.02.09), die auf dem bereits erörterten ASFT-Gesetz 
von 1998 (A-82L-24.09.98) beruht. Art. 1 definiert den Gegenstandsbereich der 
rechtlichen Regulierung, auf den sich die Maßnahme der Dienstleistungsgutschei-
ne bezieht. Dieser erstreckt sich auf den außerschulischen Bereich der erzieheri-
schen Betreuung (accueil éducatif), für den durch die Dienstleistungsgutscheine 
teilweise kostenlose und die Elternbeiträge verringernde Inanspruchnahme profes-
sioneller Erziehungsleistungen ermöglicht werden soll. Im Art. 2 werden die Per-
sonen bestimmt, denen ein Rechtsanspruch auf die Dienstleistungsgutscheine ge-
währt wird. Als Anspruchsberechtigte werden explizit Kinder genannt: 

Le chèque-service accueil s’adresse à tous les enfants de moins de 13 ans ou 
n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental et qui résident sur le territoire du 
Grand-Duché de Luxembourg (A-26R-18.02.09). 

Anspruch auf den Chèque-service accueil haben alle in Luxemburg wohnhaften 
Kinder, die jünger sind als 13 Jahre respektive den Primarbereich des Bildungs-
systems noch nicht abgeschlossen haben. Für die anspruchsberechtigten Kinder 
werden zudem im Rahmen des Dienstleistungsgutscheines zwei Sonderregelun-
gen eingeführt. Zum einen betrifft das Kinder, die in einem Haushalt leben, der 
den Regelungen des garantierten Mindesteinkommens unterliegt (Revenu mini-
mum garanti, RMG, vgl. Böwen, 2009). Oder es betrifft Kinder, die von kommu-
naler oder ministerieller Seite in Zusammenarbeit mit psychosozialen, sozialpä-
daogischen oder medizinischen Diensten als von Armut gefährdet eingeschätzt 
werden – etwa bei problematischen und belastenden Familienhaushalten. Art. 3 
bestimmt, dass die Vorteile des Chèque-service accueil nur gewährt werden dür-
fen, wenn entsprechend ausreichend Plätze in der zuständigen Gemeinde verfüg-
bar sind. Zudem müssen bei der Aufnahme von Kindern im Rahmen des Dienst-
leistungsgutscheins soziale, ökonomische, familiale, medizinische, schulische und 
physische Kriterien berücksichtigt werden. 

Der Art. 4 legt die Dienstleister fest, die berechtigt sind, ihre Leistungen über den 
Chèque-service accueil abzurechnen. Hierzu zählen Maisons relais, Crèches, Fo-
yers de jour, Garderies, (Internats socio-familiaux), Assistants parentaux, vom 
Familienministerium anerkannte Freizeitaktivitäten sowie Einrichtungen für musi-
schen oder sportiven Unterricht. Ferner werden im Art. 5 die unterschiedlichen 
Tarife des Dienstleistungsgutscheins festgelegt; hierzu zählen eine partielle Kos-
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tenfreiheit der in Anspruch genommenen Betreuungsleistung, sowie sogenannte 
»tarif chèque-service« und »tarif socio-familial« für die Begünstigung des Eltern-
beitrags. Diese beiden Tarife sowie die partielle Kostenfreiheit werden in der Be-
stimmung der Regelleistung in Art. 6 gestaffelt festgeschrieben. Demnach sind die 
ersten drei Stunden einer Leistung pro Woche kostenfrei, bis 21 Stunden in An-
spruch genommener Leistungen pro Woche werden nach dem Tarif chèque-
service abgerechnet und bis 36 Stunden pro Woche nach dem Tarif socio-familial. 
Zudem reduzieren sich die Kosten für die Nutzung von kommunalen Angeboten 
des Sport- oder Musikunterrichts. Die Art. 7 und 8 beziehen sich sodann auf die 
Sonderleistungen für die beiden Gruppen der Kinder in Haushalten, die das garan-
tierte Mindesteinkommen beziehen sowie für Kinder, denen ein erhöhtes Ar-
mutsrisiko bescheinigt wurde. Für diese beiden Gruppen fällt die öffentliche Un-
terstützung durch den Dienstleistungsgutschein großzügiger aus. Die Nutzung von 
Musik- oder Sportunterricht ist zudem kostenfrei, wird also zur Gänze durch öf-
fentliche Mittel finanziert. Die Verteilung der Anteile an den Kosten für die Leis-
tungen der Kleinkindbetreuung wird dabei zwischen Eltern und der öffentlichen 
Hand aufgeteilt (Art. 9). Hierbei wird das Haushaltseinkommen berücksichtigt, 
wonach mit steigendem Einkommen der staatliche Anteil an den Elternbeiträgen 
für Dienstleistungen reduziert wird und damit Kinder einkommensschwacher 
Haushalte stärker begünstigt werden. Allerdings setzt dies voraus, dass Informati-
onen über das Haushaltseinkommen vorliegen, deren Angabe allerdings für Eltern 
freiwillig ist. Ferner werden bei dieser Staffelung der Kostenteilung zwischen 
Eltern und Staat ebenso die Anzahl der Kinder im Haushalt berücksichtigt sowie 
der Rang des Kindes in der Filialfolge. Um die Förderung durch den Dienstleis-
tungsgutschein in Anspruch nehmen zu können, muss ein offizieller Beitritt in das 
Gesamtsystem vorgenommen werden, der vertraglich abgesichert ist. Die Modali-
täten des Beitritts werden dabei in Art. 10 definiert, zu denen vor allem Grundin-
formationen zum begünstigten Kind sowie zu den Eltern gehören ebenso wie In-
formationen, um die Eingruppierung der Förderung in die Einkommensstaffelung 
vornehmen zu können. Für jedes Kind wird dabei eine Beitrittskarte mit individu-
eller Identifikationsnummer ausgestellt, die ein Jahr gültig ist. Mit Art. 11 wird 
der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Maßnahme für den 1. März 2009 bestimmt. 
Der verbleibende Artikel 12 bezieht sich lediglich auf die Installation einer zentra-
len Datenbank unter Berücksichtigung der für Luxemburg gültigen Datenschutz-
richtlinien.56

Im Anhang I der rechtlichen Regulierung findet sich zudem die tabellarische Zu-
sammenstellung des haushaltseinkommensbezogenen Beitrags der Eltern, den sie 
für Betreuungsleistungen in Tageseinrichtungen oder in der Tagespflege zu leisten 

56 Vgl. Mémorial A – No. 91 (13.08.2002). Loi du 2 août 2002 relative à la protection des per-
sonnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. 
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haben. In diese Zusammenstellung gehen dabei zahlreiche Differenzierungskrite-
rien ein. Dazu zählen die Gruppierungen nach dem Haushaltseinkommen, der 
Rang des anspruchsberechtigten Kindes unter allen im Haushalt vorhandenen 
Kindern, der Grundtarif für eine Betreuungsleistung sowie der Tarif chèque-
service und der Tarif socio-familial. Ferner werden die für Eltern verbleibenden 
Anteile für das Mittagessen aufgeführt.
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6 Phasen der Re-Institutionalisierung früher Kindheit in politisch-
rechtlichen Regulierungen zur Kleinkindbetreuung in Luxemburg 

Vor dem Hintergrund der Deskription der drei Phasen der Politik zur Kleinkind-
betreuung und der in ihnen vollzogenen rechtlichen Regulierungen des Cash for 
care und der Care services, erfolgt nun die Interpretation und Rekonstruktion der 
darin enthaltenen zentralen Unterscheidungs- und Deutungsmuster, anhand derer 
die frühe Kindheit institutionalisiert und re-institutionalisiert wird. Dabei ist die 
zentrale Frage leitend, wie frühe Kindheit als soziale, insbesondere politische kul-
turell-kognitive Wissensform im Modus von Unterscheidungen zwischen Eltern 
und Kindern, zwischen Wohlfahrtsstaat und Kindern sowie zwischen unterschied-
lichen Kindergruppen gedacht wird und welches implizite Wissen um Kleinkinder 
und frühe Kindheit darin zum Ausdruck kommt. 

6.1 Das ›häuslich betreute Kleinkind‹ und das ›Kleinkind einkommensschwa-
cher Haushalte‹ – Ausprägungen des institutionalisierten Musters früher 
Kindheit in der ersten betreuungspolitischen Phase 

Für die erste betreuungspolitische Phase im Zeitraum von 1988 bis 1998 lässt sich 
für die Politik zur Kleinkindbetreuung lediglich das Gesetz zur Erziehungszulage 
identifizieren. Die rechtliche Regulierung der Allocation d’éducation formuliert 
einen universellen rechtlichen Anspruch der Eltern auf die häusliche Betreuung 
ihrer Kinder, nicht aber einen Anspruch von Kindern, von den Eltern zu Hause 
betreut zu werden (vgl. A-44L-17.08.88). Die Einführung der Erziehungszulage 
ändert somit über die Gewährung sozialer Rechte den rechtlichen Status von El-
tern und nicht den von Kindern. Das Gesetz institutionalisiert zudem eine spezifi-
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sche Gruppe von Kleinkindern zwischen der Geburt und der Vollendung des 
zweiten Lebensjahres und grenzt damit zugleich diese Kindergruppe von älteren 
Kindern ab, für dessen Eltern der rechtliche Anspruch auf eine Erziehungszulage 
nicht mehr gültig ist. Damit konzentrieren sich die folgenden Interpretationen des 
Musters früher Kindheit auf diese Gruppe von Kleinkindern zwischen null und 
zwei Jahren. Für die Interpretation sind dabei zwei zentrale Lesarten der Kogniti-
on der Politik von Relevanz. In der rechtlichen Regulierung der Allocation 
d’éducation vollzieht sich eine Institutionalisierung früher Kindheit als häuslich
betreutes Kleinkind eines traditionellen Haushalts mit nur einer erwerbstätigen 
Person; aufgrund des grundsätzlich universellen Rechtsanspruchs aller Eltern auf 
diese Zulage, zeigt sich dieses Muster in seiner politischen Allgemeingültigkeit. 
Die frühe Kindheit wird somit politisch primär im häuslichen Kontext gedacht, 
der durch seine spezifische Konfiguration von Haushaltszusammensetzung und -
komposition diese Zuweisung bestätigt und begünstigt. 

Der zentrale Interpretationsansatz besteht darin, dass die Politik zur Kleinkindbe-
treuung durch die Allocation d’éducation Kleinkinder nahezu ausschließlich im 
traditionellen Haushaltsmodell mit einem männlichen Ernährer sieht, das einen 
erwerbstätigen Elternteil und einen Elternteil voraussetzt, der sich ausschließlich 
für mindestens die ersten beiden Lebensjahre um das Kleinkind kümmert. Zwar 
steht die Erziehungszulage bereits Ende der 1980er Jahre im Horizont einer Poli-
tik zur Balancierung von Erwerbstätigkeit und einem Leben mit Kindern, ist aber 
andererseits von der dem Erziehungsurlaub vorangehenden oder daran anschlie-
ßenden Erwerbstätigkeit des anspruchsberechtigten Elternteils entkoppelt – im 
Unterschied zum Elternurlaub –, der gänzlich dem Arbeitsmarkt fern bleibt. Es 
besteht somit keine direkte rechtliche Verbindung zum Arbeitsmarkt. Kleinkinder 
werden primär im häuslichen Kontext verortet, der sich durch eine klare Rollen-
verteilung zwischen einem erwerbstätigen und einem nicht erwerbstätigen Eltern-
teil auszeichnet, durch welche die ökonomische Basis des Haushalts gesichert 
wird und dennoch die informelle Betreuungsarbeit durch staatliche finanzielle 
Unterstützung semi-formal geleistet werden kann.  

Das Kind wird somit kognitiv gegenüber einem Elternteil positioniert, der für die 
materielle Existenzsicherung des Haushalts und seiner Mitglieder zuständig ist 
sowie gegenüber einem Elternteil, der sich ausschließlich seiner Erziehung und 
Betreuung widmet. Die materielle Abhängigkeit des Kindes wird somit in Bezug 
auf den Alleinverdiener gesehen. Die geschlechtsunspezifische Formulierung in 
der rechtlichen Regulierung – es ist von Personen die Rede (Art. 2, A-44L-
17.08.88) – lässt dabei de jure offen, bei welchem Elternteil es sich um die Mutter 
oder den Vater handelt, auch wenn de facto mehrheitlich die Mütter in westeuro-
päischen Wohlfahrtsstaaten die Betreuungsarbeit übernehmen (siehe 2.1.2.3). 
Durch die Alimentierung der Erziehungszulage begünstigt der Wohlfahrtsstaat 
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somit dieses Haushaltsmodell der Aufteilung von Erwerbsarbeit und Betreuungs-
arbeit. Der elterliche Privathaushalt wird damit – im Sinne des Subsidiaritätsprin-
zips des grundsätzlich konservativ-korporatistischen Luxemburger Wohlfahrts-
staates (Hartmann-Hirsch, 2009) – als primäre Instanz für die Betreuung und Er-
ziehung von Kindern angesehen. 

Dennoch hat die Politik zum anderen auch Abweichungen dieser Konfigurationen 
von Privathaushalten mit Kleinkindern vor Augen, mit denen die Institutionalisie-
rung früher Kindheit differenziert vollzogen sowie Gruppen von Kleinkinder dif-
ferenziert imaginiert und konstituiert werden. Neben dem häuslich betreuten 
Kleinkind institutionalisiert sich frühe Kindheit zugleich im Rekurs auf ein Klein-
kind einkommensschwacher Haushalte. Aufgrund eines niedrigen Haushaltsein-
kommens können Eltern in solchen Haushalten auch dann ihren Anspruch auf die 
Erziehungszulage geltend machen, wenn beide einer Erwerbstätigkeit nachgehen. 
Diese Regelung trifft ebenso auf alleinerziehende Eltern zu. Die Grundlage hier-
für ist eine Bedarfsprüfung gemessen am gesetzlich festgelegten sozialen Min-
desteinkommen (Art 2, c), A-44L-17.08.88). Der Gesetzgeber antizipiert die Not-
wendigkeit von – trotz der Beihilfe durch die Erziehungszulage zur Aufbesserung 
des Haushaltseinkommens – von zwei Erwerbseinkommen für die materielle 
Wohlfahrt des Haushalts und seiner Mitglieder, damit auch der Kinder. Die Mög-
lichkeit, das Haushaltseinkommen durch zwei Einkommen zu bestreiten wird so-
mit nur für den Fall als relevant erachtet, in dem eine ökonomische Notwendigkeit 
besteht.

Kleinkinder in Haushalten mit vergleichsweise geringem Einkommen und damit 
zwei erwerbstätigen Eltern befinden sich somit vor dem Hintergrund der spezifi-
schen sozioökonomischen Situation in einer anderen Betreuungssituation, in der 
sich die Aufteilung von Erwerbs- und Betreuungspflichten der Eltern nicht im 
Sinne des traditionellen Haushaltsmodells aufteilen lässt. Diese Situation von 
Haushalten und Eltern vor Augen und mit dem Ziel, durch wohlfahrtsstaatliche 
Leistungen zwischen den Einkommensunterschieden und sozialer Ungleichheit 
einen Ausgleich zu schaffen, werden politisch implizit unterschiedliche Muster 
früher Kindheit konstituiert. Das aufgrund der universellen Rechtssituation beste-
hende dominante Muster des häuslich betreuten Kindes lässt sich nicht auf die 
zweite Gruppe von Kindern übertragen, weil sie in ihrem häuslichen Kontext an-
ders gedacht werden, nämlich als Kinder von zwei erwerbstätigen und damit nicht 
durchgängig im Haushalt präsenten Eltern. Die Politik rekurriert auf die unter-
schiedlichen sozioökonomischen Bedingungen von Haushalten und zielt auf die 
Kompensation dieser Unterschiede, produziert damit aber zugleich unterschiedli-
che Varianten, Kleinkinder zu denken. Vor dem Hintergrund der Alleinstellung 
der rechtlichen Regulierung der Erziehungszulage in der ersten betreuungspoliti-
schen Phase, bleibt somit die Frage offen, an welche Alternativen der nicht mögli-
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chen häuslichen Betreuung für diese Kindergruppe aus Sicht der bestehenden 
rechtlichen Regulierungen zu denken ist.57

Trotz der universellen Gültigkeit der Erziehungszulage, wird das damit zugleich 
transportierte universelle Muster früher Kindheit differenziert. Das Wissen um 
und die Antizipation sozioökonomischer Ungleichheit zwischen Familienhaushal-
ten sowie um dessen Konsequenzen der Schwächung materieller Wohlfahrt von 
Kindern, findet auf diesem Wege Eingang in die rechtliche Regulierung zur Er-
ziehungszulage. Damit institutionalisiert sich jedoch auch ein implizites Wissen 
um differente Kleinkinder. Unterschieden werden hier Kinder in einkommens-
schwachen Haushalten von Kindern in Haushalten mit einem einzigen, ausrei-
chenden Einkommen. Zudem scheinen die Unterschiede zwischen Haushalten 
anhand eines Vielfachen des Sozialen Mindesteinkommens in Kombination mit 
der Anzahl der Kinder im Haushalt, auch quantifizierbar und messbar zu sein – 
zumindest im Verständnis der rechtlichen Regulierung. Somit erhält soziale Un-
gleichheit als antizipiertes gesellschaftliches Faktum eine Relevanz in Unterschei-
dungsprozessen zwischen unterschiedlichen Kindergruppen, je nach der sozio-
ökonomischen Situation des Haushalts, in dem sie leben. Die Abhängigkeit vom 
Arbeitsmarkt besitzt für Kinder in Haushalten mit geringem Einkommen eine 
größere Bedeutung und führt trotz der Erziehungszulage zur Abwesenheit beider 
Elternteile, um die materielle, auch für das Kind entscheidende Basis zu sichern. 

Die dichotome Trennung von Kindern in gut situierten Haushalten nach dem Mo-
dell mit einem Male-Breadwinner und Kindern in sozioökonomisch schwachen 
Haushalten nach dem Modell mit Dual-Earner, wird jedoch in der weiteren Gene-
alogie des Gesetzes differenziert, was auf Veränderungen in der von Eltern prakti-
zierten geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung zurückgeführt werden muss. Mit 
einer Änderung des Gesetzes zur Erziehungszulage im Jahr 1992 identifiziert die 
Politik zur Kleinkindbetreuung in dieser rechtlichen Regulierung auch Kleinkin-
der von Eltern, die einer Erwerbstätigkeit in Teilzeit nachgehen (Art 1, 1. (3), a), 
A-53L-28.07.92). Während zuvor generell auf die Erwerbstätigkeit durch einen 
Elternteil verzichtet werden musste – Ausnahme bei Niedrigeinkommen – entsteht 
somit eine neue Gruppe von Kleinkindern, deren Elternteil einer Teilzeit-, der 
andere einer Vollzeiterwerbstätigkeit nachgeht. In diesem Falle haben die Eltern 
aber auch nur den Anspruch auf die Hälfte des regulären Leistungssatzes der Er-
ziehungszulage. Das universell als gültig anzusehende Muster des häuslich betreu-
ten Kindes wird somit zum Teil aufgebrochen, indem nun auch zunehmend 

57 In der Tat existieren diverse Möglichkeiten formaler und informeller Kinderbetreuung außerhalb 
des Haushalts während der 1990er Jahre, vor allem als Nothilfe für eben diese Gruppe von Eltern 
einkommensschwacher Haushalte. An dieser Stelle ist allerdings von Interesse, dass im Horizont 
aller rechtlichen Regulierungen der Kinderbetreuung bis 1998 keine entsprechenden Möglichkei-
ten vorgesehen sind. 
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Kleinkinder in solchen Haushalten gesehen werden, die nicht der traditionellen 
Arbeitsteilung zwischen den Eltern folgen. Dennoch wird die geteilte, temporäre 
Präsenz eines der beiden Elternteile vorausgesetzt, durch welche die häusliche 
Betreuungsarbeit geleistet werden kann und für die entsprechend auch nur eine 
geteilte wohlfahrtsstaatliche Zulage vorgesehen ist. 

Im Zuge der Gesetzesänderung von 1992 erfolgen zudem zwei weitere zentrale 
Unterscheidungen des Gesetzgebers, die für das kulturelle Muster früher Kindheit 
in Luxemburg relevant sind. Nun hat die Politik zum einen auch die besondere 
Situation kinderreicher Haushalte – im Sinne von vielen Kindern – vor Augen und 
zum anderen Haushalte mit Kindern, die eine Behinderung haben (Art. 1, 3., A-
53L-28.07.92).58 Mit dieser Gesetzesänderung differenziert die Politik zur Klein-
kindbetreuung somit Kleinkinder in Haushalten ohne oder mit einem Geschwister 
und Kleinkinder in Haushalten mit drei oder mehr Geschwistern. Zudem wird 
durch die Bezeichnung von Kindern mit einer Behinderung eine Unterscheidung 
zwischen diesen und Kindern ohne Behinderung eingeführt, die einer Berücksich-
tigung des Gesetzgebers bedarf. Die Berücksichtigung erfolgt dabei jedoch nicht 
durch eine Erhöhung des finanziellen Umfangs der Erziehungszulage, sondern 
durch eine Ausdehnung des Zeitraums, für den die Anspruchsberechtigung gilt. 
Für Kinder in kinderreichen Familien sowie für Kinder mit einer Behinderung, 
wird die traditionelle Haushaltskomposition, wenn nicht finanziell stärker geför-
dert, so doch insofern bestätigt, dass Kinder in diesem Fall Kleinkinder für die 
ersten vier Lebensjahre und damit bis zum Beginn der gesetzlichen Schulpflicht in 
dieser Haushaltsform gedacht werden. Interessanterweise werden die höheren 
Kosten von kinderreichen Familien nicht berücksichtigt und stärker alimentiert, 
sondern die männliche Ernährer-Norm des Haushalts gestärkt.

Da innerhalb der ersten betreuungspolitischen Phase keine weiteren rechtlichen 
Regulierungen bestehen, kann dem zuvor erörterten kulturellen Muster früher 
Kindheit in seinen beiden differenzierenden Wissensformen ein Alleinstellungs-
merkmal zugesprochen werden. Vor allem tritt die Ausprägung des häuslich be-
treuten Kleinkindes als die primäre Denkweise hervor wie sie in der Politik zur 
Kleinkindbetreuung in der Form rechtlicher Regulierung zum Ausdruck kommt. 
Dennoch zeigt sich durch die diskutierten Änderungen des Ursprungsgesetzes 
ansatzweise eine Modifikation. Veränderungen von Privathaushalten, vor allem in 
Bezug auf die Haushaltskomposition und die damit von Eltern praktizierte Ar-
beitsteilung, werden zunehmend durch die Politik in der Form von rechtlichen 
Regulierungen berücksichtigt. Darin ist ein erstes Anzeichen für Veränderungen 
der wohlfahrtsstaatlichen Reaktionsweisen im Rekurs auf Transformationen des 

58 Voraussetzung ist der gleichzeitige Bezug der Familienleistung für Familien mit Kindern mit 
Behinderung, die Allocation spéciale suplémentaire (pour enfants handicapés). Vgl. Caisse Natio-
nale des Prestations Familial. URL http://www.cnpf.lu. Letzter Zugriff: 28.09.2012. 



214

wohlfahrtsstaatlichen Arrangements zu sehen. Der Arbeitsmarkt gewinnt für das 
kulturelle Die Bedeutung des Arbeitsmarktes wächst für das kulturelle Muster 
früher Kindheit.

Dieser Bedeutungszuwachstrifft in der ersten betreuungspolitischen Phase zu-
nächst und vordergründig auf die Gruppe von Kleinkindern zu, die vermittelt über 
die sozioökonomische Situation des Privathaushalts, in dem sie leben, einer Ar-
mutsgefährdung unterliegen. In diesem Fall besitzt die Erziehungszulage vor al-
lem den Charakter einer sozialen Beihilfe, in dem sie der Aufbesserung des Haus-
haltseinkommens durch Erwerbsarbeit beider Eltern – oder auch eines alleinerzie-
henden Elternteils – dient. Die doppelte elterliche Erwerbstätigkeit erfüllt die 
Funktion der Sicherung der materiellen Wohlfahrt von Kindern zum Schutz vor 
Armutslagen. Von dieser Abhängigkeit und Anbindung an den Arbeitsmarkt sind 
hingegen Kleinkinder weitestgehend ausgenommen, die in einem traditionellen 
Haushalt mit einem männlichen Ernährer gesehen werden. Für diese Kinder wer-
den nach wie vor Elternteile angenommen, die über ein Erwerbseinkommen eines 
Normalarbeitsverhältnisses verfügen, sodass die informelle, durch die Erzie-
hungszulage nun semi-formale Betreuungsarbeit temporär vom anderen Elternteil 
geleistet werden kann. Dessen Position im Arbeitsmarkt bleibt bei der rechtlichen 
Regulierung der Allocation d’éducation unberücksichtigt. Die im weiteren Ver-
lauf der rechtlichen Regulierung und ihrer Modifikation vollzogene Berücksichti-
gung der Teilzeiterwerbstätigkeit, weist hingegen auf einen Trend hin, in der Poli-
tik zur Kleinkindbetreuung stärker die notwendige Anbindung an den Arbeits-
markt zu berücksichtigen. 

6.2 Das kommerziell oder gemeinnützig betreute und das häuslich ›betreute 
Kleinkind erwerbstätiger Eltern‹ – Ausprägungen des institutionalisierten 
Musters früher Kindheit in der zweiten betreuungspolitischen Phase 

Die zweite betreuungspolitische Phase zwischen 1998 und 2005 ist durch eine 
doppelte Stoßrichtung der rechtlichen Regulierungen bestimmt, die in zwei unter-
schiedliche Richtungen verläuft und damit das Spektrum erweitert, wie Kleinkin-
der gedacht und die frühe Kindheit als kulturelles Muster institutionalisiert wird. 
Es kommt dabei zu einer entscheidenden Veränderung der politisch-rechtlichen 
impliziten Wissensform der frühen Kindheit – sowohl in der generationalen Un-
terscheidung von Kindern und Eltern sowie zwischen Kindern und dem Wohl-
fahrtsstaat, als auch in der synchronen Unterscheidung unterschiedlicher Kinder. 
Wie in der gesamten EU greift auch Luxemburg Ende der 1990er Jahre die Richt-
linie zur Einführung eines Elternurlaubs auf und stärkt – neben der nach wie vor 
bestehenden Allocation d’éducation –, durch die finanzielle Entschädigung des 
Congé parental die Dimension des Cash for care. Andererseits richtet sich die 
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rechtliche Regulierung des ASFT-Gesetzes sowie der Structures d’accueil gegen 
diesen Trend, indem die wenigen bestehenden Tageseinrichtungen als Dienste 
sozialer Nothilfe einheitlich gesetzlich reguliert werden. Gestärkt werden somit 
zeitgleich die Dimension der Care services und somit auch der Möglichkeitsbe-
reich, in dem betreute Kleinkinder gedacht werden. Damit gehen unterschiedliche 
Varianten einher, zwischen Kindern, Eltern und dem Wohlfahrtsstaat zu unter-
scheiden und das Muster früher Kindheit zu institutionalisieren. 

Dabei bieten sich für die Unterscheidungsmuster zwei Lesarten an, die sowohl 
Gemeinsames als auch Verschiedenes beinhalten. Die Gemeinsamkeit besteht 
darin, dass Kleinkinder in den rechtlichen Regulierungen der zweiten betreuungs-
politischen Phase durchgehend als Kinder von Eltern gedacht werden, die beide 
einer Erwerbstätigkeit nachgehen und von deren doppelten Erwerbseinkommen 
auf der Haushaltsebene auch die materielle Wohlfahrt von Kindern abhängt. Diese 
Ausprägung des Kindheitsmusters des Kleinkindes erwerbstätiger Eltern unter-
scheidet sich somit gravierend vom dominanten Muster des häuslich betreuten 
Kleinkindes der ersten Phase. Durch die gleichzeitige Gewichtung der beiden Di-
mensionen der Care services durch die Structures d’accueil respektive Crèches für 
Kleinkinder sowie des Cash for care durch die Indemnité de congé parental, wird 
das Muster des Kleinkindes erwerbstätiger Eltern differenziert. Zum einen wird 
trotz der elterlichen Erwerbstätigkeit, die Betreuung des Kleinkindes als semi-
formale Betreuungsarbeit im Haushalt gedacht und zum anderen die Betreuungs-
arbeit alternativ dazu als formalisierte Betreuungsarbeit in Organisationen der 
Tagesbetreuung außerhalb des Privathaushalts. Sie lösen sich nicht ab, sondern 
ergänzen sich gegenseitig. Darüber hinaus wird dieses Muster einer weiteren Dif-
ferenzierung unterzogen, die Kinder nicht in einem einheitlichen Sektor der Ta-
gesbetreuung sieht, sondern sie implizit sowohl altersgradiert als auch nach unter-
schiedlichen kommerziellen und gemeinnützigen Organisationsformen denkt, 
denen gegenüber der Wohlfahrtsstaat unterschiedliche Rollen zwischen Beauf-
sichtigung und Investition einnimmt. Trotz des häuslichen Bezugs, der durch den 
Elternurlaub nach wie vor hergestellt und bestärkt wird, zeichnet sich vor diesem 
Hintergrund am Ende der 1990er Jahre ein institutioneller Wandel und damit eine 
deutliche Re-Institutionalisierung des Musters früher Kindheit in rechtlichen Re-
gulierungen zur Kleinkindbetreuung ab. 

Die globale Ausrichtung des ASFT-Gesetzes auf den gesamten erzieherischen und 
sozialen Sektor kennt zunächst keine Kinder, sondern denkt in den Kategorien des 
Nutzers oder des Teilnehmers (Usager) eines sozialen Dienstes (A-82L-24.09.98). 
Mit der Kategorie Kind gelesen, wird ein sozialer Dienst erst dann zu einem sol-
chen, wenn Kinder in einer Gruppe von mindestens drei Personen außerhalb des 
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Privathaushalts und der elterlichen Bezüge zusammenkommen sowie auf ein-
schlägig qualifiziertes Fachpersonal zur Betreuung und Erziehung treffen (Art. 1, 
A-82L-24.09.98). Die Art und Weise, Kleinkinder zu denken, verlagert sich somit 
aus dem Privathaushalt hinaus und positioniert Kinder nun gegenüber Einrichtun-
gen und dessen Fach- und Arbeitskräften der formalisierten Betreuung. Die klare 
Trennung zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit bestimmt in diesem Fall den 
Denkmodus der Politik. Die Besonderheit der Privatsphäre kommt auch darin zum 
Ausdruck, dass sie dezidiert als von den Organisationsformen Unterschiedene 
bezeichnet wird und die rechtliche Regulierung vor diesem Hintergrund deren 
Schutz als notwendig erachtet (Art. 2, e), A-82L-24.09.98). Zudem verfolgt das 
Gesetz zugleich – trotz des nicht verpflichtenden Charakters des Besuchs sozialer 
Dienste für Kinder – den Anspruch der Gleichheit aller in Frage kommenden Kin-
der in Bezug auf die Zugangsmöglichkeiten. 

Aufgrund der Betonung der sozialen Dienste und ihre Organisationsformen, er-
folgt kein unmittelbarer Bezug auf Kinder respektive Kleinkinder. Auch wenn das 
ASFT-Gesetz zudem keine unmittelbare Verbindung zu Organisationsformen der 
Tagesbetreuung herstellt, sondern sich auf alle Dienste des Erziehungs- und Sozi-
alsektors Luxemburgs bezieht, hat dieses rahmende Gesetz zentrale Konsequen-
zen, wie Kleinkinder – vermittelt über die entsprechenden Tageseinrichtungen, 
die durch das Gesetz gerahmt werden – im Verhältnis zwischen Eltern und Privat-
haushalt sowie gegenüber dem Wohlfahrtsstaat gedacht werden. Das ASFT-
Gesetz bringt deutlich den Subsidiaritätsgedanken des grundsätzlich konservativ-
korporatistischen Luxemburger Wohlfahrtsstaates zum Ausdruck (Hartmann-
Hirsch, 2009; Schmit, 2009). Entsprechend der ersten betreuungspolitischen Pha-
se, besitzt der häusliche Kontext den Vorrang in der Verantwortlichkeit gegenüber 
den in ihm lebenden Kindern. Das ASFT-Gesetz unternimmt in der zweiten Phase 
nun darüber hinaus eine Erweiterung, in dem die Grenzen des Privathaushaltes 
überschritten werden und die informelle oder semi-formale Betreuungsarbeit 
durch andere Organisationsformen teils übernommen werden. Nicht der Staat 
übernimmt – abgesehen von Ausnahmen – soziale Dienste in Eigenregie, sondern 
überlässt diese vor allem gemeinnützigen, den Bedürfnissen von Privathaushalten
auf der Ebene von Gemeinwesen näheren und vor allem vom Staat finanziell ge-
förderten gemeinnützigen Organisationen. Damit wird die Zwischeninstanz der 
gemeinnützigen Einrichtungen zwischen dem Privathaushalt und dem Wohl-
fahrtsstaat gestärkt und der alleinige Einfluss des Staates vermieden – wenn auch 
nicht gänzlich suspendiert. 

Darüber hinaus differenziert sich die Denkweise wie und vor allem wo Kleinkin-
der in außerhäuslicher Betreuung gedacht werden. Dies liegt in der Strukturierung 
des ASFT-Gesetzes auf den beiden Ebenen des Agrément (für alle Organisations-
formen der Kleinkindbetreuung obligatorische Betriebserlaubnis, Kap. 1, A-82L-
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24.09.98) und der Convention (obligatorisches Modell der Konvention mit dem 
Staat, Kap. 2, A-82L-24.09.98) begründet. Ausgehend vom Subsidiaritätsgedan-
ken und der Vorrangstellung des Privathaushaltes sowie der sich daran anschlie-
ßenden Nachordnung des gemeinnützigen Sektors, bevor der Staat Aufgaben und 
Maßnahmen übernimmt, gilt nur für einen Teil der regulierten Organisationsfor-
men der Kleinkindbetreuung. Die Obligation für eine Betriebserlaubnis zur Un-
terhaltung einer Tageseinrichtung für Kinder sowie die Option, mit dem Staat eine 
Konvention zu vereinbaren, für die nur gemeinnützige Träger in Frage kommen, 
konstituiert zugleich eine Denkweise, die Kinder in Bezug auf die möglichen Or-
ganisationsformen der Kindertagesbetreuung ex negativo auch in kommerziellen 
Einrichtungen ohne Konvention, ohne gemeinnützigen Hintergrund und ohne 
wohlfahrtsstaatliche Förderung und Einfluss sieht. Aufgrund der unterschiedli-
chen Anforderungen zwischen kommerziellen und gemeinnützigen Trägerschaf-
ten, werden Kinder somit jenseits des Einflusses gemeinnütziger Einrichtungen 
und der wohlfahrtsstaatlichen Förderung und Einflusses gedacht. Sie befinden 
sich demnach in einem freien, durch Angebot und Nachfrage bestimmten Betreu-
ungsmarkt, der seiner eigenen, lediglich auf die Minimalbestimmungen der recht-
lichen Regulierung für den Erhalt einer Betriebserlaubnis zurückgehenden Ge-
setzmäßigkeiten folgt. Dieser Markt unterliegt, anders als Einrichtungen mit einer 
staatlichen Konvention, dabei keiner wohlfahrtsstaatlichen Einflussnahme. 

Neben dem häuslich betreuten Kleinkind, das aufgrund der weiterhin bestehenden 
Erziehungszulage erhalten bleibt, findet somit eine differenzierte Institutionalisie-
rung früher Kindheit statt, die ausgehend von der doppelten Erwerbstätigkeit von 
Eltern, Kleinkinder nun zunehmend auch in professionalisierten und formalisier-
ten außerhäuslichen Betreuungseinrichtungen verortet. Die gedankliche Positio-
nierung von Kleinkindern differenziert sich des Weiteren auf zwei unterschiedli-
chen Ebenen. Zum einen auf einer Ebene gewerblicher Kindertagesbetreuung, 
über die der Staat mit minimalen Anforderungen den Schutz körperlicher Unver-
sehrtheit und die Interessen des Kindes – wenn auch juristisch weitgehend unbe-
stimmt und technisch-infrastrukturell – wacht; zum anderen auf der Ebene der den 
Privathaushalten näheren, durch den Staat sowohl finanziell unterstützt als auch in 
ihrer programmatischen Ausrichtung beeinflussten, gemeinnützigen Organisati-
onsformen der Tagesbetreuung. Dennoch übernimmt der Staat keine eigene und 
alleinige Verantwortung in Bezug auf Maßnahmen der formalen Betreuungsarbeit 
durch staatliche Einrichtungen, sondern fördert und steuert diesen Bereich über 
die unterschiedlichen Gremien indirekt mit (Kap. 3, A-82L-24.09.98). 

In der Rechtsverordnung zu den Structures d’accueil, welche auch die Crèches für 
Kleinkinder umfassen, gehen erstmals in den politisch-rechtlichen Regulierungen 
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zur Kleinkindbetreuung explizit Kinder in den Titel des Rechtstextes ein, eben: 
Structures d’accueil sans hébergement pour enfants (A-7R-08.02.99). Während 
sich die Allocation d’éducation auf die Erziehung bezog, die der anspruchsberech-
tigte Elternteil für das Kind im Haushalt bezog, und das ASFT-Gesetz – wie auch 
die Kritiker hervorheben – auf die Dienste und Einrichtungen (Schmit, 2009), und 
nicht auf die Dienstleistungen oder gar im Besonderen auf die Nutzer dieser Leis-
tungen abhebt, so treten nun erstmals Kinder an prominenter Stelle hervor. Den-
noch handelt es sich um eine Rechtsverordnung, die aus dem ASFT-Gesetz her-
vorgegangen ist und damit nach wie vor Dienste – hier der Kindertagesbetreuung
– fokussiert und nur bedingt auf die Kinder als Nutzer eingeht. Wie bereits im 
ASFT-Gesetz geregelt, kann erst dann im Sinne der rechtlichen Regulierung von 
einer organisierten Kindertagesbetreuung durch entsprechende soziale Dienste 
gesprochen werden, wenn außerhalb vom elterlichen Haushalt oder schulischer 
Unterrichtung mehr als drei Kinder zugleich in einer Einrichtungen aufgenommen 
und betreut werden. Es werden dabei deutlich die Grenzen zum Privathaushalt 
und zum staatlich getragenen Schulsystem deutlich. Der starke Fokus auf die ad-
ministrativen Strukturen, Organisationsformen und Dienste kommt auch darin 
zum Ausdruck, dass Eltern kaum zum Gegenstand werden. Als außenstehende ist 
es in dieser rechtlichen Regulierung lediglich relevant, Kenntnis über die Rechts-
verordnung zu besitzen. 

Entscheidend in dieser rechtlichen Regulierung sind die Unterscheidungen, die 
zwischen unterschiedlichen Kindern nach Einrichtungsformen der Kindertagesbe-
treuung getroffen werden und wie damit vor allem Kleinkinder verortet und im 
Unterschied zu anderen, älteren Kindern gedacht werden (Art. 3, A-7R-08.02.99). 
Die Einrichtungsformen vollziehen eine Altersgradierung und -hierarchisierung 
und grenzen zugleich die Gruppe der Kleinkinder von älteren Kindern ab, die be-
reits eingeschult sind und andere Organisationsformen der außerhäuslichen und 
außerschulischen Tagesbetreuung besuchen. Das Kleinkind wird dabei in zwei 
unterschiedlichen Organisationsformen formaler Betreuung gesehen: das Klein-
kind in einer Crèche zur kontinuierlichen außerhäuslichen Betreuung von Kindern 
zwischen der Geburt und dem gesetzlichen Schulpflichtalter (Art. 3, 1., A-7R-
08.02.99); das Kleinkind in einer Garderie, in der es temporär und phasenweise 
auch mit älteren Kindern (bis zu acht Jahren) zusammentrifft (Art. 3, 6., A-7R-
08.02.99). Mit diesen Bezeichnungen werden umgekehrt andere Organisations-
formen von der Crèche und der Garderie unterschieden wie etwa der Foyer de 
jour, der als Tagesstätte für die Betreuung von Schulkindern außerhalb der Schul- 
und Ferienzeiten gedacht ist (Art. 3, 3., A-7R-08.02.99). Im Zuge der Re-
Institutionalisierung des Musters früher Kindheit erfolgt somit eine weitere Diffe-
renzierung des impliziten Wissens dahingehend, wie Kleinkinder politisch im 
Modus rechtlicher Regulierung gedacht werden. Zunächst die Differenzierung 
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zwischen einem häuslich betreuten und einem formal betreuten Kleinkind, sodann 
die Differenzierung zwischen dem Kleinkind auf einem Markt der Tagesbetreu-
ung und der Betreuung in Einrichtungen in gemeinnütziger und vom Staat unter-
stützter Trägerschaft. Nun erfolgt darüber hinaus eine Differenzierung nach unter-
schiedlichen Organisationsformen formaler Betreuungsarbeit. 

Diese differenzierenden politischen Denkformen des Kleinkindes stehen dabei in 
einem entscheidenden Verhältnis zum Arbeitsmarkt, der unter zwei zentralen Ge-
sichtspunkten hervortritt. Der Arbeitsmarkt hat in Bezug auf die Sicherung des 
Haushaltseinkommens – wie in der ersten betreuungspolitischen Phase bereits in 
der Sichtweise auf das Kleinkind einkommensschwacher Haushalte ansatzweise 
deutlich wurde – einen gewachsenen Stellenwert erfahren und auch die Abhän-
gigkeit von Kindern in Bezug auf die monetäre Wohlfahrtsproduktion erhöht. 
Kleinkinder werden nicht mehr nur in der Einheit mit dem nicht erwerbstätigen 
Elternteil gedacht, sondern von diesem nun deutlicher unterschieden. Das Haus-
haltsmodell mit nur einem erwerbstätigen Elternteil wird gedanklich erweitert um 
ein Haushaltsmodell, in dem die Notwendigkeit eines doppelten Erwerbseinkom-
mens besteht. Diese Denkweise ist zugleich darauf zurückzuführen, dass die Mög-
lichkeiten der außerhäuslichen Tagesbetreuung aus ihrer Tradition heraus vor al-
lem auch Einrichtungen sozialer Nothilfe sind, um Eltern die Sicherung eines aus-
reichenden Haushaltseinkommens zu ermöglichen. Elterliche Entgelte für soziale 
Dienstleistungen der Kindertagesbetreuung sind einkommensgestaffelt. Damit 
werden aber zugleich politisch unterschiedliche sozioökonomische Bedingungen 
in den Haushalten antizipiert, denen durch die Maßnahmen entgegen gewirkt 
werden soll. Die rechtliche Regulierung der Kindertagesbetreuung antizipiert die 
weitläufige Notwendigkeit des doppelten Erwerbseinkommens auf dem Arbeits-
markt auch über einkommensschwache Haushalte hinaus. Sie beantwortet diese 
mit einer Formalisierung und Professionalisierung von ehemals informeller Be-
treuungsarbeit in formalen Einrichtungen der Kleinkindbetreuung. 

In der politischen Denkweise früher Kindheit kommt es somit zu einer doppelten 
Verlagerung auf den an Bedeutung zunehmenden Arbeitsmarkt. Zum einen die 
Verlagerung der unsichtbaren Arbeit des nicht erwerbstätigen Elternteils auf der 
Haushaltsebene, hin zur Ebene des Arbeitsmarktes zur erweiterten Subsistenzsi-
cherung des Haushaltseinkommens; zum anderen wird die notwendige Betreu-
ungsarbeit ebenso auf den Arbeitsmarkt verlagert, auf dem Fach- und Arbeitskräf-
te ihre professionellen Qualifikationen für Betreuungsarbeit über Einrichtungen 
anbieten und die, durch die vermehrte doppelte Erwerbstätigkeit von Eltern feh-
lende informelle Betreuungsarbeit kompensieren. In diesem Kontext vollzieht sich 
eine Denkweise des Kleinkindes, die seine Position im Gefüge von Arbeitsmarkt, 
Privathaushalt und Wohlfahrtsstaat deutlich verändert. Kleinkinder werden nicht 
mehr nur im betreuenden Privathaushalt gedacht, sondern gedanklich aus diesem 
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hinaus und in den Arbeitsmarkt der personenbezogenen sozialen Dienstleistungen 
verlagert. Diese Neupositionierung von Kindern vollzieht sich trotz der Tatsache, 
dass sich der rechtliche Status von Kindern nicht verändert. Kleinkindern wird 
kein eigenständiges soziales Recht auf Kleinkindbetreuung – sei sie nun semi-
formal oder formal – zugewiesen. Das soziale Recht auf Kleinkindbetreuung wird 
den Eltern gewährt. Die Motivlage ist vor allem ökonomischer und volkswirt-
schaftlicher Art. 

Auch wenn der Elternurlaub und seine monetäre Entschädigung als Familienzulage, 
die Indemnité de congé parental, zunächst eine institutionalisierende Bestärkung des 
Musters des häuslich betreuten Kleinkindes darzustellen scheint, das primär zu 
Hause betreut und erzogen wird, so zeigt sich der entscheidende Unterschied ge-
genüber der Erziehungszulage, der Allocation d’éducation, genau in dieser volks-
wirtschaftlichen und ökonomischen Motivlage. So paradox es klingen mag: Klein-
kinder werden in der semi-formalen häuslichen Betreuung verortet, die in der Logik 
des alimentierten Elternurlaubs aber eine Kleinkindbetreuung durch zwei erwerbs-
tätige Eltern darstellt. Die Erwerbstätigkeit wird zwar unterbrochen, aber dennoch 
bleiben die Eltern trotz ihrer temporären Freistellung passiv auf dem Arbeitsmarkt 
präsent. Die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt und in das bereits eingegangene Ar-
beitsverhältnis wird über Verpflichtungen des Arbeitsgebers für die Fortführung des 
Beschäftigungsverhältnisses am selben oder einem gleichwertigen Arbeitsplatz ga-
rantiert. Obwohl es sich um eine universelle Leistung handelt, so kommt diese doch 
ausschließlich für Eltern in Betracht, die sich bereits eine ausreichend lange Zeit auf 
dem Arbeitsmarkt befinden. Nicht erwerbstätige Eltern können den Anspruch auf 
einen alimentierten Elternurlaub somit nicht geltend machen. 

Die Abhängigkeit des Privathaushalts, der Wohlfahrt seiner Mitglieder und damit 
auch der darin lebenden Kinder vom Arbeitsmarkt, sind beim alimentierten Eltern-
urlaub somit deutlich ausgeprägter als bei der Erziehungszulage. Bestärkt wird dies 
durch das grundsätzliche Recht beider Eltern, den Elternurlaub auch in Teilzeit zu 
nehmen, um die Distanz zum Arbeitsmarkt zu verringern. Die ökonomische Unsi-
cherheit von Eltern durch den Ausfall eines Erwerbseinkommens wird somit vor-
hergesehen und durch Verpflichtungen des Arbeitsgebers zur Wiedereinstellung des 
beurlaubten Elternteils abgesichert. Der Privathaushalt und die Eltern sind dennoch 
nach wie vor eine entscheidende Instanz der Betreuung und Erziehung des Kindes, 
werden aber für den betreuenden Elternteil nicht mehr völlig losgelöst vom Ar-
beitsmarkt gedacht. Die Denkweise des häuslich betreuten Kleinkindes der ersten 
betreuungspolitischen Phase wird somit in ihrer Alleinstellung durch die betreu-
ungspolitische rechtliche Regulierung des Elternurlaubs, wenn auch nicht gänzlich 
verabschiedet, so doch entscheidend überlagert. 
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Ein entscheidendes Unterscheidungsmuster der Re-Institutionalisierung früher 
Kindheit in der Politik zur Kleinkindbetreuung wird durch den Elternurlaub auch 
in Bezug auf das Verhältnis zwischen Kind und Eltern vollzogen. Das Verhältnis 
zwischen Eltern und Kindern wird in der rechtlichen Regulierung der Allocation 
d’éducation noch geschlechtsunspezifisch formuliert (Art. 1, A-44L-17.08.88), 
womit de jure sowohl der Mutter als auch dem Vater das Anspruchsrecht zusteht. 
Die rechtliche Regulierung des alimentierten Elternurlaubs unterscheidet nun das 
Kleinkind von Mutter und Vater. Während die Erziehungszulage die Gleichheit 
von Mann und Frau rechtlich garantiert (Art. XXIV, Art. 2, A-13L-23.02.99), 
reagiert das Gesetz zur Regulierung des alimentierten Elternurlaubs auf das ge-
sellschaftliche Faktum der ungleichen Verteilung von Erwerbs- und Betreuungs-
arbeit zwischen Mann und Frau auf der Haushaltsebene. Die Stärkung der Chan-
cengerechtigkeit gehört auch, neben der Erleichterung der Balancierung eines 
Erwerbslebens und eines Lebens mit Kindern, zu den zentralen EU-politischen 
Motiven der Richtlinie für den Elternurlaub (Lewis, 2009b). Darin ist ein eindeu-
tiger und nachträglicher Beleg zu identifizieren, dass Kleinkinder vor allem im 
Rahmen der Allocation d‘éducation in der Betreuung durch die Mutter gesehen 
werden. Damit bringt die Institutionalisierung früher Kindheit eine Ausprägung 
dieses Musters hervor, in der das häuslich-mütterlich betreute Kleinkind zum 
Vorschein kommt. Die Regelung, dass der alimentierte Elternurlaub nur dann im 
vollen Umfang in Anspruch genommen werden kann, wenn auch der Vater das 
soziale Recht wahrnimmt, stellt zugleich eine modifizierte Form des Denkens von 
Kleinkindern dar, die nun in Bezug auf ihre Betreuung auch gegenüber dem Vater 
positioniert werden, der einen Teil der Verantwortung und Verpflichtung gegen-
über dem Kind wahrnimmt und seine Erwerbstätigkeit dazu unterbricht. 

In der rechtlichen Konstruktion des Elternurlaubs wird damit zugleich auch ein 
Denken von Kleinkindern sichtbar, das es grundsätzlich und zuvorderst in einem 
vollständigen Haushalt bestehend aus zwei Elternteilen aufwächst. Dies wird ge-
rade durch die doppelte Adressierung von Vätern und Müttern deutlich, durch die 
ein häuslich-mütterlich betreutes von einem häuslich-väterlich betreuten Klein-
kind unterschieden wird. Relativiert wird diese Konstruktion jedoch dadurch, dass 
der Gesetzgeber zugleich das Faktum alleinstehender Eltern vor Augen hat und 
somit auch das Kleinkind eines alleinerziehenden Elternteils mitdenkt. Während 
der Zeitraum, in dem Eltern nacheinander den Anspruch auf alimentierten Eltern-
urlaub wahrnehmen können, für zwei Elternteile an Fristen gebunden ist, so haben 
alleinerziehende Eltern hier einen größeren Entscheidungsspielraum, wann sich 
der Elternurlaub am besten mit den Erwerbspflichten verbinden lässt. Die beson-
dere Situation von alleinerziehenden Eltern wird dabei vor allem von ihrem Ver-
hältnis zum Arbeitsmarkt bestimmt. 
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Ein entscheidender Unterschied zwischen der Allocation d’éducation und der In-
demnité de congé parental besteht in Bezug auf die Altersgradierung, in der 
Kleinkinder gedacht werden. Das häuslich betreute Kleinkind der Erziehungszu-
lage ist ein Kind zwischen der Geburt und der Vollendung des zweiten Lebensjah-
res (Ar. 2, A-44L-17.08.88). Für diesen gesamten Zeitraum erfolgt die durch die 
Erziehungszulage alimentierte häusliche Betreuung des nicht erwerbstätigen El-
ternteils. Das betreute Kleinkind erwerbstätiger Eltern des Elternurlaubs ist ein 
häuslich betreutes Kleinkind zwischen der Geburt und der Vollendung des fünften 
Lebensjahres, damit zugleich am Ende dieser Zeit bereits ein vorschulpflichtiges 
Kind (Art. 1, A-13L-23.02.99). Der Zeitraum der Anspruchsberechtigung ist beim 
Elternurlaub somit größer, auch wenn nicht über den gesamten Zeitraum der An-
spruch wahrgenommen werden kann (in der Regel sechs Monate für jeden Eltern-
teil), der durch die Erwerbstätigkeit beider Eltern unterbrochen wird. Der zweijäh-
rige Zeitraum der Anspruchsberechtigung bei der Erziehungszulage deckt sich 
hingegen mit der betreuten Zeit des Kindes. Dabei unterscheiden sich beide Leis-
tungen auch in ihrer Höhe, die bei der Erziehungszulage bei weniger als einem 
Drittel des sozialen Mindestlohns liegt, beim alimentierten Elternurlaub hingegen 
mit diesem in etwa deckungsgleich ist. Damit drücken sich einerseits Vorstellun-
gen über den erforderlichen finanziellen Umfang aus, den die Politik für die un-
terschiedlichen häuslichen Betreuungsvarianten vorsieht. Der Elternurlaub muss 
so etwa ansatzweise ein ausbleibendes Einkommen kompensieren können, die 
Erziehungszulage hingegen rechnet mit einem ausreichenden Haushaltseinkom-
men durch den Alleinverdiener, das lediglich um ein Drittel des sozialen Mindest-
lohns ergänzt wird (sofern keine Sonderregelungen für geringe Einkommen gel-
ten). Vor allem aber werden Unterschiede deutlich, in welchem zeitlichen Umfang 
und in welchem zeitlichen Zusammenhang Kleinkinder zu betreuen sind. Unter 
der Bedingung des Elternurlaubs ist es ein über zwei Jahre hinweg betreutes Kind; 
im alimentierten Elternurlaub wird die häusliche Kleinkindbetreuung in weitaus 
kürzeren Zeiträumen gedacht und zudem durch Phasen der effektiven Erwerbstä-
tigkeit beider Eltern gedacht. 

Es muss am Ende der analytischen Betrachtung dieser zweiten betreuungspoliti-
schen Phase nochmals betont werden, dass sich durch die Überlagerung und Paral-
lelität von unterschiedlichen rechtlichen Regulierungen von Maßnahmen und Leis-
tungen,59 das kulturelle Muster früher Kindheit in dem Sinne re-institutionalisiert
wird, dass es sich erweitert und differenziert. Vor allem in Bezug auf den alimen-
tierten Elternurlaub wird dieser Aspekt ersichtlich, denn dieser ersetzt nicht die Er-

59 Neben der zunächst alleinig bestehenden Allocation d’éducation, bestehen nun auch die durch 
das ASFT-Gesetz gerahmten Structures d’accueil pour enfants, insbesondere der Crèche, sowie 
der alimentierte Elternurlaub. 
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ziehungszulage und das damit spezifisch transportierte implizite Wissen vom häus-
lich betreuten Kleinkind, sondern es wird ergänzt und überlagert. Damit wird deut-
lich, dass im Horizont rechtlicher Regulierungen zugleich unterschiedliche Wis-
sensformen früher Kindheit nebenher bestehen und auch Gültigkeit besitzen, die 
zwar Gemeinsamkeiten aufweisen, aber dennoch in ihrer Logik verschieden sind. 

Gegenüber der ersten betreuungspolitischen Phase bis 1998, wird in der zweiten 
nun die maßgebliche Orientierung der Politik zur Kleinkindbetreuung deutlich, 
mit der das Muster früher Kindheit implizit einer deutlichen Anbindung an den 
Arbeitsmarkt unterliegt. Kinder werden zunehmend in der Abhängigkeit vom Er-
werbseinkommen beider Eltern gedacht. Ein Ausbleiben des Erwerbseinkommens 
durch eine Freistellung vom Arbeitsmarkt zur Verrichtung semi-formaler Betreu-
ungsarbeit innerhalb des Haushalts, wird in diesem Zusammenhang durch den 
alimentierten Elternurlaub wohlfahrtsstaatlich kompensiert. Der Bezug zum Ar-
beitsmarkt wird jedoch keinesfalls aufgelöst und die Notwendigkeit der monetä-
ren Wohlfahrtsproduktion durch Beschäftigung in der Verbindung mit Pflichten 
der Kleinkindbetreuung unterstützt. Dies gelingt zugleich durch die Positionie-
rung von Kleinkindern gegenüber dem Arbeitsmarkt der personenbezogenen sozi-
alen Dienstleistungen von entsprechenden Fach- und Arbeitskräften in Organisa-
tionsformen der Kleinkindbetreuung. Kindheit verlagert sich somit gedanklich aus 
der Sphäre des Privathaushaltes hinaus auf einen Arbeitsmarkt, der die informelle 
oder semi-formale Betreuungsarbeit unter wirtschafts- und beschäftigungspoliti-
schen Motiven kommodifiziert und professionalisiert (Lewis, 2009b). 

Die implizite Wissensform des Musters früher Kindheit ist vor diesem Hinter-
grund nicht mehr jenseits des Arbeitsmarktes ausschließlich vom elterlichen Pri-
vathaushalt aus zu denken. Der Arbeitsmarkt hat für die Sicherung des Haushalts-
einkommens sowie in seiner Relevanz für die Verrichtung von Betreuungsarbeit 
entscheidend an Bedeutung gewonnen. Gegenüber der ersten betreuungspoliti-
schen Phase haben sich damit zugleich deutlich die Unterscheidungen zwischen 
Eltern, Kind und Wohlfahrtsstaat verändert (Lewis, 2006). Während die Erzie-
hungszulage den Unterschied zwischen Kleinkind und Eltern im Privathaushalt 
gering hielt und der Wohlfahrtsstaat diese Unterscheidung nur im geringen Maße 
– lediglich über die Transformation informeller in semi-formale Betreuungsarbeit 
– beeinflusst, so zeigt sich für die zweite betreuungspolitische Phase eine demge-
genüber stärkere Unterscheidung zwischen Kindern und Eltern, die über den 
Wohlfahrtsstaat durch Regulierungen und auch Subventionierungen außerhäusli-
cher Kleinkindbetreuung unter beschäftigungspolitischen Motiven durch die Poli-
tik vorangetrieben wird. 
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6.3 Bestärkung des kommerziell oder gemeinnützig ›betreuten Kleinkindes er-
werbstätiger Eltern‹ und das Aufkommen des ›rechtlich individualisierten 
Kleinkindes‹ – Ausprägungen des institutionalisierten Musters früher Kind-
heit in der dritten betreuungspolitischen Phase 

Die festgestellte Re-Institutionalisierung des Musters früher Kindheit der zweiten 
betreuungspolitischen Phase wird in der dritten Phase von 2005 bis 2012 fortgesetzt 
und zudem intensiviert. Während sich an der Lesart des häuslich betreuten Klein-
kindes nach wie vor nichts ändert, da die entsprechende rechtliche Regulierung der 
Erziehungszulage bis in die Gegenwart hinein bestehen bleibt, lässt sich zudem die 
Lesart des Kleinkindes erwerbstätiger Eltern in der dritten Phase übernehmen, wei-
terführen und anhand weiterer rechtlicher Regulierungen verfestigen. Dies erlauben 
nun in der dritten betreuungspolitischen Phase ab 2005 weitere rechtliche Regulie-
rungen, mit denen die bis in die Gegenwart bestehende Gesamtheit an Organisati-
onsformen der Kleinkindbetreuung formalisierter Betreuungsarbeit ausgedehnt und 
komplettiert wird. Die Re-Institutionalisierung des Musters früher Kindheit und 
dessen Ausprägung als Kleinkind erwerbstätiger Eltern wird nun deutlich vorange-
trieben. Gegenüber der rechtlichen Regulierung der Structures d’accueil gewinnt im 
Horizont der Richtlinien-Politik auf der Ebene der EU eine neue Qualität.

Jedoch wird auch diese dritte betreuungspolitische Phase nicht alleinig durch diese 
Konkretisierung des Musters früher Kindheit dominiert. Zwei weitere bildungs- und 
familienpolitische und auf die Betreuung von Kindern rekurrierende rechtliche Re-
gulierungen führen zu einer entscheidenden Modifikation der politischen Denkwei-
se von Kleinkindern. Während Kleinkinder bislang unter dem Privathaushalt und 
seinen spezifischen Kompositionen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung subsu-
miert wurden – als häuslich betreutes Kleinkind und als Kleinkind erwerbstätiger 
Eltern – so wird nun, am Ende der 2000er Jahre das Kleinkind stärker in seiner Ei-
genständigkeit gedacht und ein eigenständiger rechtlicher Status zugeschrieben. 
Soziale Rechte werden nun nicht mehr alleine den Eltern zugeschrieben (Recht auf 
semi-formale oder formale Betreuung der eigenen Kinder), sondern zugleich – da 
sich die bestehende Rechtelage der Eltern nicht ändert oder auflöst – auch den Kin-
dern. Diese zweite Lesart, die keinesfalls die bestehenden Lesarten ersetzen kann, 
weil alle daran gebundenen Regulierungen bis in die Gegenwart existieren, ergänzt 
die bereits aufgefundenen Lesarten durch eine weitere Lesart. Diese lässt sich als 
Re-Institutionalisierung des Musters früher Kindheit im Modus des rechtlich indivi-
dualisierten Kleinkindes interpretieren. Die neue kognitive Positionierung des 
Kleinkindes gegenüber dem Arbeitsmarkt wird dabei und erstmals vorangetrieben 
durch einen veränderten und eigenständigen rechtlichen Status von Kleinkindern. 
Die Politik zur Kleinkindbetreuung hat damit entscheidend einen institutionellen 
Wandel des kulturellen Musters früher Kindheit vollzogen, der vor allem auf ein 
wirtschaftliches Movens zurückzuführen ist. 
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Die rechtliche Regulierung der Maison relais pour enfants (A-123R-10.08.05) 
sowie die der Assistance parentale (A-214L-07.12.07) stehen im Horizont der EU-
Strategie von Lissabon und den in Barcelona formulierten Zielen des Ausbaus der 
Kindertagesbetreuung für nicht-schulpflichtige Kinder (siehe Kap. 2.2.2, Europäi-
scher Rat, 2000, 2002). Für diese Strategie ist eine Denkweise konstitutiv, die 
beide Eltern im Arbeitsmarkt und das Kleinkind im außerhäuslichen Arbeitsmarkt 
formalisierter Betreuung sieht, wodurch die Einheit von betreuendem Elternteil 
und betreutem Kind im Privathaushalt weiter aufgelöst wird. Während über die 
Verteilung von Konventionen für die Structure d’accueil dem Staat nur ein be-
dingter Einfluss auf die Verteilung von sozialen Diensten der Tagesbetreuung auf 
dem gesamten Territorium Luxemburg möglich ist und zugleich der Betreuungs-
markt seine Angebote nach Kriterien der Nachfrage und nicht nach der regionalen 
Gleichverteilung richtet, so sieht das Konzept der Maison relais einen flächende-
ckenden, regionale Disparitäten ausgleichenden Ausbau in jeder Gemeinde im 
Großherzogtum vor. Dieser Ausbau wird ausschließlich von gemeinnützigen Or-
ganisationen im Kooperation mit Staat und Gemeinde bestritten. Die Förderung 
der Assistance parentale durch ihre rechtliche Formalisierung ist eine begleitende 
Maßnahme der Tagesbetreuung von Kindern, um den erforderlichen Platzbedarf 
laut den EU-politischen Vorgaben zu decken. Vor diesem Hintergrund wird die 
Denkweise und das entsprechende Muster früher Kindheit verstärkt – auch wenn 
es per Gesetz ohnehin für das gesamte Großherzogtum Gültigkeit besitzt. 

Kleinkinder werden in den politisch-rechtlichen Regulierungen der Maison relais 
und der Assistance parentale – komplementär zu den bestehenden Structure 
d’accueil, insbesondere den Crèches – zunehmend im Bereich professionalisierter 
und formalisierter Betreuungsarbeit gedacht und damit gegenüber Fach- und Ar-
beitskräften der Kleinkindbetreuung auf dem Markt der Betreuungsdienste positi-
oniert. Dennoch unterscheiden sich beide Regulierungen in Bezug auf den Kon-
text, in dem Kleinkinder in formalisierter Betreuungsarbeit gesehen werden. Die 
Regulierung der Maison relais stellt in ihrer gesetzlichen Bestimmung groß ange-
legte Einrichtungen dar, deren maximale Größe vom Betreiber bestimmt wird, in 
denen jedoch nicht mehr als 30 Kinder in einer Gruppe zusammenkommen kön-
nen. Im Rahmen der Betreuungsarbeit einer Fachkraft werden zudem sechs 
Kleinkinder in einem Alter unter zwei und neun Kleinkinder in einem Alter zwi-
schen zwei und fünf Jahren gesehen. Dieser Betreuungsschlüssel ist identisch mit 
dem für die Structures d’accueil Crèche, auch wenn die maximale Gruppengröße 
mit 12 bis 15 Kleinkindern in letzteren deutlich geringer ausfällt als in den Mai-
sons relais. Im Rahmen der Betreuungsarbeit einer Tagespflegeperson werden 
Kleinkinder hingegen lediglich in einer Kindergruppe von maximal fünf Kindern 
gedacht, die gemäß der Regulierung der Assistance parentale in einem, dem elter-
lichen Privathaushalt ähnlichen Kontext verortet werden, nämlich dem Privat-
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haushalt der Tageseltern. Aus diesem Grund kennt der Gesetzgeber dabei auch 
das leibliche oder rechtlich legitimierte Kind der Tagespflegeperson, das sich zu-
gleich im Haushalt befinden kann. 

Auffällig ist dabei zudem, wie Kinder in Relation zu räumlichen Flächenmaßen 
gesetzt werden. Für Crèches der Structures d’accueil wird für ein Kleinkind unter 
18 Monaten eine Fläche von 3,5 m² und für ein Kleinkind zwischen 18 Monaten 
und vier Jahren eine Fläche von 3,3 m² vorgesehen (Art. 18 u. 19, A-7R-
08.02.99). Für Maisons relais hingegen wird eine Fläche von 3 m² für ein Klein-
kind als ausreichend erachtet (Art. 19, A-123R-10.08.05) und für ein Kleinkind in 
der Assistance parentale eine Fläche von lediglich 2 m² (Art. 6, A-214L-
07.12.07). Darin wird der maßgeblich infrastrukturelle Bezug der rechtlichen Re-
gulierungen zur Kleinkindbetreuung deutlich, mit dem der Schutz und die Sicher-
heit von Kleinkindern gegenüber misslichen Umständen der formalisierten Be-
treuungsarbeit von staatlicher Seite aus gewährleistet werden soll. Dieser tech-
nisch-strukturellen Präzision steht zugleich eine weitgehende Unbestimmtheit der 
Ausgestaltung der Betreuungsarbeit gegenüber, was eine universell gültige päda-
gogische Programmatik und Konzeption angeht. Dennoch werden im Rahmen der 
rechtlichen Regulierung der Maison relais zumindest die Betreiber dazu verpflich-
tet, ein eigenes Konzept zu entwickeln (Art. 5, A-123R-10.08.05). 

Im Rückblick auf die Bestimmungen zu den Structures d’accueil, insbesondere zu 
den Crèches sowie im Vergleich zu den neuen Regulierungen der Maison relais 
sowie der Assistance parentale, lassen sich weitere zentrale Differenzen ausma-
chen, wie Kinder im Verhältnis zur formalisierten Betreuungsarbeit von Fachkräf-
ten gedacht werden. Kleinkinder werden demnach in Crèches der Structures 
d’accueil in Relation zum Personal gesetzt, wonach zum Mindesten die Hälfte des 
Betreuungspersonals aus einschlägig qualifizierten Fachkräften besteht (Art. 12, 
A-159R-28.12.01). Die rechtliche Regulierung der Maison relais hingegen sieht 
für den gesamten zeitlichen Betreuungsumfang einen Anteil von vier Fünftel an 
Fachkräften vor, denen sich Kleinkinder (und auch andere Vor-/Schulkinder) ge-
genüber sehen (Art. 10, A-123R-10.08.05). Allerdings werden hier auch nähere 
Bestimmungen über die Art der Qualifikation vorgenommen, wozu auch Hilfs-
kräfte im erzieherischen Bereich zählen. 

Tageseltern haben ihre Betreuungsarbeit vor der rechtlichen Regulierung vor al-
lem auf informeller Basis ausgeübt, die nun durch das Gesetz zur Assistance pa-
rentale formalisiert und sichtbar wird sowie einen offiziellen Status auf dem Ar-
beitsmarkt erhält. Damit können aber zugleich geringere fachliche Qualifikationen 
in den einschlägigen sozialen und erzieherischen Arbeitsbereichen einhergehen. 
Vor diesem Hintergrund denkt die Politik zur Kleinkindbetreuung Kleinkinder in 
Situationen der formalisierten Betreuungsarbeit von Tageseltern, die zur Aus-
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übung ihrer formalen Betreuungsarbeit – sofern nicht vorhanden – eine entspre-
chende Erstausbildung absolvieren müssen. Eine entsprechende Verordnung kon-
kretisiert den Inhalt dieser Ausbildung. Auch wenn hier nicht auf die Details der 
Qualifikationsprofile eingegangen werden kann, die in allen rechtlichen Regulie-
rungen ohnehin nur bedingt einsehbar sind, so zeigt sich jedoch eine entscheiden-
de differenzierende implizite Denkweise der Politik. Mit den unterschiedlichen 
Organisationsformen der Crèche, der Maison relais sowie der Assistance parentale 
werden Kleinkinder auch in unterschiedlich qualifizierten Kontexten formalisier-
ter Betreuungsarbeit gedacht. Zugleich handelt es sich stets auch um einen, in 
Bezug auf die fachliche Qualifikation des Betreuungspersonals begrenzten Kon-
text der Betreuungsarbeit, da Kleinkinder ebenso gegenüber nicht einschlägig 
oder nur geringqualifizierten Betreuungspersonen positioniert werden. 

Eine zentrale Auffälligkeit in der rechtlichen Regulierung der Maison relais be-
steht des Weiteren darin, dass – anders als in den Structures d’accueil – deutlich 
weniger zwischen unterschiedlichen Kindern und insbesondere Kleinkindern un-
terschieden wird.60 Zunächst werden alle Personen unter 18 Jahren als Kinder und 
damit Adressaten der Maison relais verstanden (Art. 2, A-123R-10.08.05). Damit 
zeigt sich ein Unterschied zum Luxemburger Jugendgesetz, das Kinder als Perso-
nen bis zu einem Alter von zwölf Jahren bestimmt und mit älteren Personen Ju-
gendliche vor Augen hat (A-109L-25.07.08). Anders als in der Verordnung zu den 
structures d’accueil, die in Bezug auf die Organisationsformen der Kleinkindbe-
treuung eine Altersgradierung einführt und Kleinkinder primär in den Crèches 
sieht, schweigt sich die Verordnung zu den Maisons relais in Bezug auf Kleinkin-
der größtenteils aus. Lediglich zur Definition des Betreuungsschlüssels sowie in 
Bezug auf die Bestimmungen zu Sanitär- und Waschräumen, werden Kleinkinder 
(unter vier respektive fünf Jahren) erwähnt (Art. 22, A-123R-10.08.05). In Formu-
lierungen im Rekurs auf das Schulsystem (Ferien, schulfreie Nachmittage, Zu-
sammenarbeit mit der Schule etc.) wird hingegen deutlich, dass die Politik vor 
allem Schulkinder in den Maison relais pour enfants denkt, da die Regulierung 
stark auf deren Situation zugeschnitten ist (Art. 2, A-123R-10.08.05). Nichtsdes-
totrotz werden – und das belegt die Definition, in welchem Verhältnis das Klein-
kind in seiner Gruppe gegenüber einer Fachkraft gesetzt wird (Art. 13, A-123R-
10.08.05) – ebenso Kleinkinder in diesen Einrichtungen formalisierter Betreu-
ungsarbeit gesehen. 

Neben der Bestärkung der Lesart des Kleinkindes erwerbstätiger Eltern durch die 
rechtlichen Regulierungen der Maison relais und der Assistance parentale, lässt 

60 Gleiches gilt im Übrigen auch für die Assistance parentale, für die keine Altersgradierung der 
Kindergruppe vorgesehen ist. 
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sich für die dritte betreuungspolitische Phase aufgrund zwei weiterer rechtlicher 
Regulierungen die weitere Lesart des rechtlich individualisierten Kleinkindes
identifizieren. Frühe Kindheit als Erkenntnismuster und implizite Wissensform 
modifiziert sich im Großherzogtum Luxemburg entscheidend am Ende der 2000er 
Jahre und zeigt eine weitere Re-Institutionalisierung des Kindheitsmusters an. 
Alle bisherigen rechtlichen Regulierungen der Erziehungszulage, der Zusammen-
arbeit zwischen Staat und sozialen Diensten, der Kindertageseinrichtungen, der 
Maison relais pour enfants sowie der Tagespflege rekurrieren auf die Situation 
von Eltern und sprechen ihnen soziale Rechte auf semi-formale oder formale Be-
treuungsarbeit zu. Vor diesem Hintergrund werden Kleinkinder durch die rechtli-
chen Regulierungen implizit in Relation zu Eltern mitgedacht und kognitiv immer 
wieder neu positioniert, wie es durch die unterschiedlichen Lesarten zum Aus-
druck kommt. Am rechtlichen Status von Kleinkindern hat diese implizit vollzo-
gene Um- und Neupositionierung jedoch nichts geändert. Mit zwei weiteren recht-
lichen Regulierungen im Jahre 2009 ändert sich diese Situation jedoch grundle-
gend, was zu einem neuen und qualitativ anderen Modus des Erkennens und Den-
kens von Kleinkindern und somit zu einer weiteren Re-Institutionalisierung des 
Musters früher Kindheit in der Politik zur Kleinkindbetreuung führt. Es handelt 
sich dabei um die rechtliche Regulierung, mit der die Éducation précoce als Orga-
nisationsform der fakultativen vorschulischen Früherziehung rechtlich in das 
Schulsystem integriert wird, sowie um die rechtliche Regulierung zur Einführung 
eines Systems der Subventionierung der elterlichen Kosten für formale Betreu-
ungsarbeit außerhalb des Privathaushalts durch das Gutschein- respektive Gut-
schriftsystem des Chèque-service accueil. 

Unter politischen und administrativen Gesichtspunkten sind diese beiden rechtli-
chen Regulierungen getrennt voneinander. Die Éducation précoce untersteht der 
Administration des Unterrichtsministeriums und der Chèque-service accueil unter 
der des Familienministeriums. Unter historischen und systematischen Gesichts-
punkten lässt sich hier keine Trennung vollziehen. Wie deutlich gemacht wurde, 
wird seit den Anfängen der Éducation précoce Ende der 1990er Jahre diese Organi-
sationsform als eine familienpolitische Betreuungsstruktur für Kleinkinder gedacht, 
die das pädagogische Motiv der Sprachförderung allochthoner Kinder verfolgt 
(MENFP, 1998). Die sozialpädagogische Motivlage der Éducation précoce sowie 
das Kriterium der gesetzlichen Schulpflicht, die für diese Organisationsform nicht 
gültig ist, lassen sie als eine hybride Organisationsform der Kleinkindbetreuung 
zwischen Betreuungs- und Schulsystem erkenntlich werden. Nicht zuletzt stellt die 
Éducation précoce ein staatliches und – anders als die Kindertagesbetreuung – kos-
tenfreies Bildungs- und Betreuungsangebot dar, mit dem der Möglichkeitsraum 
formaler Betreuungsarbeit für Eltern und Kinder erweitert wird, die hier sowohl von 
Primarschullehrerinnen als auch von Erzieherinnen geleistet wird. 
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Das Schulgesetz spricht jedem in Luxemburg wohnhaften Kind ab einem Alter 
von drei Jahren ein staatlich garantiertes Recht auf schulische Ausbildung zu (A-
20L-16.02.09-I), womit eine synchrone Differenzierung der Kindergeneration 
erfolgt, die Kleinkinder mit diesem Recht ex negativo von Kleinkindern unter-
scheidet, denen dieses Recht nicht zugesprochen wird. Realisiert und garantiert 
wird dieses Recht wiederum durch ein flächendeckendes Angebot durch die Ver-
pflichtung aller Luxemburger Gemeinden, eine Einrichtung der Éducation précoce 
für Kleinkinder vorzuhalten. Die Eigenständigkeit des Rechtes auf schulische 
Ausbildung gilt jedoch nur Kleinkindern in einem Alter von drei Jahren. Kinder 
ab vier Jahren werden in der gesetzlichen Pflicht gesehen, schulischen Unterricht 
zu besuchen – zunächst im obligatorischen Luxemburger Elementarbereich (ehe-
mals Éducation Préscolaire), dann im Luxemburger Primarbereich (Cycle 2 bis 4 
des Luxemburger Bildungssystems). Kinder mit einem Recht, aber ohne Pflicht 
auf schulische Unterrichtung, werden gegenüber einem formalen (Lehr- und) Be-
treuungspersonal positioniert, das sich sowohl aus einer Primarschullehrkraft als 
auch aus einer Erzieherfachkraft rekrutiert. Während die politische Konzeption 
der Éducation précoce vor ihrer rechtlichen Regulierung vor allem das allochtho-
ne Kind in diesen Einrichtungen dachte (MENFP, 1997, 1998), entfällt diese Dif-
ferenz in der rechtlichen Regulierung durch die Adressierung aller in Luxemburg 
wohnhaften Kleinkinder und dem ihnen universell gewährten Rechtsanspruch. 

Während Kleinkinder nach wie vor als Kleinkinder erwerbstätiger Eltern gedacht 
werden und diese Denkweise in Bezug auf elterliche Erwerbstätigkeit aufgeht, so 
werden Kleinkinder nun zudem als rechtlich individualisierte Kleinkinder und da-
mit in einer partiellen Unabhängigkeit von ihren Eltern und dem Privathaushalt 
gesehen. Während die Rechtelage der Eltern auf die semi-formale Betreuungsarbeit 
im Haushalt und die formale Betreuungsarbeit in Betreuungseinrichtungen als Er-
satz informeller häuslicher Betreuungsarbeit gerichtet ist, verbindet sich der univer-
selle Rechtsanspruch von Kleinkindern auf schulische Ausbildung mit pädagogi-
schen Motiven. Diese Motivlage steht dabei im Horizont einer wohlfahrtsstaatli-
chen Investition in die Qualifizierung des Nachwuchses für den weiteren Verlauf im 
Schulsystem und damit für die Qualifikationsanforderungen auf dem Arbeitsmarkt. 
Kleinkinder werden vor diesem Hintergrund als Humanressource und Humankapi-
tal gesehen, deren frühzeitiger Beginn des Lernprozesses den Erfolg im Schulsys-
tem und die Chancen auf dem späteren Arbeitsmarkt erhöht. Die damit vollzogene 
Re-Institutionalisierung des Musters früher Kindheit in der Denkform des (bil-
dungs-) rechtlich individualisierten Kleinkindes, entzieht auf der Ebene der Politik 
zur Kleinkindbetreuung durch rechtliche Regulierungen das Kleinkind somit parti-
ell der Privatsphäre des Haushalts und ergänzt die formale Betreuungsarbeit vor 
dem Hintergrund wirtschafts- und beschäftigungspolitischer Motive zugleich um 
einen pädagogischen Anspruch der frühzeitigen ›Ausbildung‹ des Nachwuchses. 
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Die politische Denkweise des rechtlich individualisierten Kleinkindes wird über 
die rechtliche Regulierung der Éducation précoce hinaus zudem durch die Regu-
lierung des Chèque-service accueil befördert und bestärkt. Dieser spricht explizit 
Kleinkindern ein universelles Recht auf die staatliche Förderung und Subvention 
ihrer formalen Betreuung in Tageseinrichtungen, bei Tageseltern sowie in organi-
sierten musischen oder sportiven Freizeitaktivitäten zu (Art. 2, A-26R-18.02.09). 
In dem Motiv dieses universellen Rechtes für alle in Luxemburg wohnhaften Kin-
der ist in der Herstellung sozialer Gerechtigkeit durch Kleinkindbetreuung be-
gründet. Im Umkehrschluss verdeutlicht sich darin jedoch eine politische Denk-
weise, die sich auf das Faktum sozialer Ungleichheit unter Kleinkindern und de-
ren Privathaushalten richtet und somit unterschiedliche Kleinkinder vor Augen 
hat. Durch das Gutscheinsystem denkt die Politik zur Kleinkindbetreuung sehr 
differenziert unterschiedliche Kleinkinder gestaffelt nach Einkommensgruppen 
des Haushalts, in dem sie leben. Diese Gruppen bilden die Grundlage für die Be-
rechnung des Anteils der Eltern an den Kosten für die formale Betreuung der 
Kleinkinder neben der straatlichen Subvention (siehe Anhang A-26R-18.02.09). 

Das Recht auf die staatliche Subventionierung der Betreuung jedes individuellen 
Kleinkindes stellt zugleich ein universelles Recht auf formalisierte Betreuung dar. 
Die rechtliche Regulierung des Chèque-service accueil formuliert somit einen 
individuellen Rechtsanspruch auf einen Platz im Bereich der Kindertagesbetreu-
ung. Das setzt zudem voraus, dass entsprechende Möglichkeiten der Kleinkindbe-
treuung auch vorhanden sind. Entsprechend muss die Politik zur Kleinkindbetreu-
ung den Konflikt vor Augen haben, der entstehen kann, wenn der Rechtsanspruch 
eines Kleinkindes aufgrund fehlender Angebote der Tagesbetreuung nicht wahr-
genommen werden kann. Zudem besitzen auch Kleinkinder ein Recht auf Tages-
betreuung, die in einem Haushalt leben, in dem nicht beide Eltern einer Erwerbs-
tätigkeit nachgehen. Der Bezug zur elterlichen Erwerbstätigkeit ist somit – im 
Unterschied zu den bisherigen rechtlichen Regulierungen – entkoppelt. Das sozia-
le Recht erwerbstätiger Eltern auf die Betreuung der eigenen Kleinkinder ist somit 
enger gefasst, als das nun realisierte Recht von Kleinkindern auf Betreuung. 

Mit der Regulierung des Rechtsanspruchs auf den Chèque-service accueil wird die 
politische Neupositionierung des Kleinkindes zwischen der Geburt und dem vier-
ten Lebensjahr über die Neubestimmung ihres rechtlichen Status im Rahmen der 
Kleinkindbetreuung weiter forciert. Auch wenn Kleinkinder letztlich in Bezug auf 
die Inanspruchnahme dieses Rechtes von den Eltern abhängig sind, so hat sich 
dennoch der politische Denkmodus entscheidend verändert. Der enge Bezug des 
Kindes auf den Privathaushalt der Eltern sowie auf die Erwerbstätigkeit der Eltern 
wird durch den individuellen Rechtsanspruch gelockert. Kinder werden als recht-
lich individualisierte Personen gesehen, die mit ihren Ansprüchen prinzipiell El-
tern und Wohlfahrtsstaat gegenüber stehen. Kleinkinder treten in der Politik kog-
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nitiv aus dem Haushalt heraus. Die Richtung dieser Bewegung und Neupositionie-
rung von Kleinkindern ist dabei einerseits auf den Markt formaler Betreuung 
durch Betreuungsfachkräfte auf dem Arbeitsmarkt gerichtet sowie in Richtung des 
Staates, gegenüber dem sie nun – auch als Minderjährige – einen eigenständigen 
Rechtsanspruch auf die individuelle und monetäre Förderung ihrer Kleinkindbe-
treuung geltend machen können. Die politische, rhetorisch-programmatische 
Formel, Kinder seien Gegenwart und Zukunft der Gesellschaft, illustriert die 
Denkweise des gesellschaftlichen Besitzanspruchs auf das Kleinkind, auch wenn 
zugleich der ›Familie‹ eine eminente und vorrangige Bedeutung zugesprochen 
wird. Vermittelt über den Wohlfahrtsstaat, seiner wohlfahrtsstaatlichen Politik zur 
Kleinkindbetreuung und dem universellen Recht auf Kleinkindbetreuung, werden 
im politischen Denken Kleinkinder kognitiv aus dem Privathaushalt heraus in die 
Nähe des Arbeitsmarktes gerückt, für den Kinder als gesellschaftliche Ressource 
und als »unsere« Zukunft relevant sind (MFI, o. J., 2010). 

Einen besonderen Stellenwert besitzt in diesem Zusammenhang auch der Bezug 
auf Fragen sozialer Ungleichheit unter Kindern. Als ein bekanntes gesellschaftli-
ches Faktum geht dies in die Denkweise von Kleinkindern durch die Politik und 
damit in die Formulierung rechtlicher Regulierungen mit ein. Dabei zeigt sich wie 
die Politik vor dem Hintergrund sozialer Ungleichheit unterschiedliche Kleinkin-
der in unterschiedlichen Haushalten denkt und diese in Relation zur staatlichen 
Förderung setzt. Neben dem Kleinkind, das von Armut betroffen oder gefährdet 
ist, lassen sich darüber hinaus unterschiedliche Gruppen von Kleinkindern heraus-
lesen, die sich aus dem verfügbaren Haushaltseinkommen als ein Vielfaches des 
Salaire social minimum (SSM) berechnen lassen. Sofern die freiwillig preiszuge-
benden Informationen zum Haushaltseinkommen vorhanden sind, lässt sich neben 
dem armutsgefährdeten Kleinkind, das der stärksten wohlfahrtsstaatlichen Förde-
rung bedarf, ebenso ein Kleinkind unterscheiden, das in einem Haushalt lebt, der 
das 1,5-, 2,0-, … 4,5- oder mehr als 4,5-fache des SSM als Haushaltseinkommen 
aufweist (siehe Anhang A-26R-18.02.09). Diese Staffelung dient der Berechnung 
der jeweiligen Anteile an den Betreuungskosten, die aufgrund der staatlichen För-
derung noch durch die Eltern zu entrichten sind. Die Förderung durch den 
Chèque-service accueil stellt ein universelles Recht des Kleinkindes dar. Wie um-
fangreich die staatliche Förderung ausfällt, hängt allerdings nicht vom Kleinkind 
ab, sondern davon, in welchem Haushalt das Kleinkind lebt und welchen sozio-
ökonomischen Bedingungen dieser unterliegt – demnach in Abhängigkeit von den 
Einkommensverhältnissen der Eltern des Kleinkindes. 



232

In rechtlicher Hinsicht wird die Nachfrageseite für Angebote und Dienstleistun-
gen der Kleinkindbetreuung durch das System des Chèque-service durch den in-
dividuellen Rechtsanspruch seitens der Kinder gestärkt. Prinzipiell werden Kin-
der, wenn auch vermittelt über ihre Eltern, zu Marktteilnehmern auf einem Markt 
an Angeboten professioneller und formaler Betreuungsarbeit (Joos, 2003). Somit 
stellt sich eine implizite Wissensform des Musters früher Kindheit seitens der 
Politik heraus, das im Modus der Kleinkindbetreuung stark durch seine Vermarkt-
lichung geprägt ist. Dies erfolgt im Rahmen der rechtlichen Regulierung der 
Éducation précoce sowie der des Chèque-service accueil durch eine Verstärkung 
der Unterscheidung zwischen dem Kleinkind, seinen Eltern und dem Wohlfahrts-
staat. Dabei handelt es sich um Unterscheidungen, in denen vermittelt über den 
veränderten rechtlichen Status von Kleinkindern, ihre neue gesellschaftliche Posi-
tion zum Ausdruck kommt. Diese Denkweise hat nun wenig mit Kognitionen zu 
tun, die Kleinkinder im häuslichen Kontext und der Beziehung zu ihren Eltern 
›verschwinden‹ lassen. 
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7 Schlussbetrachtung: Re-Institutionalisierung als Vermarktlichung 
der frühen Kindheit durch die Politik zur Kleinkindbetreuung

Das erste Kapitel hat die Ausgangsfrage aufgeworfen, was unter dem Begriff der 
Kleinkindbetreuung zu verstehen ist und auf welche vielfältigen Probleme Klein-
kindbetreuung als politisch rekonstruierter Begriff eine Antwort liefern muss. Von 
dort aus wurde im zweiten Kapitel der wohlfahrtsstaatliche Kontext der Politik 
zur Kleinkindbetreuung eröffnet, der sich durch einen grundlegenden Wandel des 
wohlfahrtsstaatlichen Arrangements zwischen Arbeitsmarkt, Privathaushalt und 
Wohlfahrtsstaat auszeichnet. Dieser Wandel konkretisiert sich in der Tertiarisie-
rung des Arbeitsmarktes sowie in den Veränderungen der Haushaltszusammenset-
zung und der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung zwischen Erwerbs- und Be-
treuungsarbeit. Von dort aus erfolgte die Erörterung, wie wohlfahrtsstaatliche Po-
litik als eine Politik zur Kleinkindbetreuung auf diese Veränderungsprozesse des 
wohlfahrtsstaatlichen Arrangements reagiert. Vor dem Hintergrund des politisch 
rekonstruierten Begriffs der Kleinkindbetreuung als semi-formale und formale 
Betreuungsarbeit, ließen sich vor allem drei zentrale Dimensionen der Politik zur 
Kleinkindbetreuung herausstellen, in denen im Kontext der Restrukturierung mo-
derner Wohlfahrtsstaaten die politische Reaktion auf die Veränderungen des 
wohlfahrtsstaatlichen Arrangements erfolgt. Dabei handelte sich um Politiken zu 
sozialstaatlichen Geldtransfers, zur Infrastruktur an Dienstleistungen oder zu Ar-
beitszeitenregelungen in Bezug auf die Kleinkinderbetreuung. Auf der politischen 
Ebene der Europäischen Union ließ sich dann verdeutlichen, dass ein zentraler 
zeitlicher Schnitt erfolgt, der eine markante Verlagerung in der EU-weiten Politik 
zur Kleinkindbetreuung darstellt. Während die 1990er Jahre geprägt sind von 
Maßnahmen zur Förderung semi-formaler Betreuungsarbeit im Privathaushalt 
durch Leave schemes wie den Elternurlaub, so findet nach der Jahrtausendwende 
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ein politisches Umdenken statt, das vor dem Hintergrund beschäftigungspoliti-
scher Erwägungen die außerhäusliche formale Betreuungsarbeit in diversen Orga-
nisationsformen der Kleinkindbetreuung fördert. Diese Schwerpunktverlagerung 
stellt jedoch kein Ersetzen des alten durch den neuen Schwerpunkt dar, sondern 
vielmehr eine Erweiterung der politischen Reaktionsweisen auf die Veränderun-
gen des wohlfahrtsstaatlichen Arrangements und der Umstrukturierung moderner 
Wohlfahrtstaaten.

Ausgehend von einer dekonstruktiven Forschungsperspektive auf Kindheit und 
der Infragestellung dessen, was unter ›Kind‹ in unterschiedlichen Kontexten zu 
verstehen ist, wurde im dritten Kapitel ein differenztheoretischer Untersuchungs-
ansatz der Re-Institutionalisierung des kulturell-kognitiven Musters früher Kind-
heit entwickelt, der auf einem doppelten Kindheitsbegriff der epistemischen Un-
terscheidungen zwischen Erwachsenen und Kindern sowie zwischen unterschied-
lichen Kindern aufbaut. Die theoretisch-konzeptionellen Vorarbeiten haben somit 
frühe Kindheit wissenssoziologisch als kulturspezifisches Erkenntnismuster kon-
zipiert. Von dort aus leitet sich die zentrale These ab, dass sich das kulturelle Er-
kenntnismuster früher Kindheit in der Form eines impliziten und kulturspezifi-
schen Wissens durch Unterscheidungen zwischen Erwachsenen und Kindern so-
wie zwischen Kinderkollektiven konstituiert und institutionalisiert. Veränderun-
gen und Ausdifferenzierungen in den Unterscheidungen zwischen Erwachsenen 
und Kindern sowie zwischen Kinderkollektiven führen zu einer Modifizierung 
und Differenzierung des impliziten und kulturell-kognitiven Wissens und damit 
zu einer Re-Institutionalisierung des kulturellen Erkenntnismusters früher Kind-
heit. Es steht somit nicht die Frage im Vordergrund, was Kinder als Menschen im 
natürlich-biologischen Sinne und aufgrund ihrer physischen und psychischen Ei-
genschaften sind, auch nicht die Frage nach den Alltagserfahrungen von Kindern 
in ihren Lebenswelten und ebenso wenig die Frage nach den sozial, ökonomisch 
oder kulturell bestimmten Lebensverhältnisse von Kindern. Stattdessen steht die 
Frage im Vordergrund, wie Kinder von der Politik gedacht werden, wie Personen 
und Staatsangehörige im Lichte von Unterscheidungsprozessen das Attribut Kind
erhalten und sich somit ein kulturell-kognitives, kontingentes Erkenntnismuster 
Kindheit konstituiert. Die materialen Untersuchungen im zweiten Teil der Arbeit 
haben sich in einem konkreten Anwendungsfall dieser Frage angenommen. Hier 
wurden Prozesse der Institutionalisierung und Re-Institutionalisierung auf der 
operativen Ebene der Luxemburger Politik zur Kleinkindbetreuung im Kontext 
wohlfahrtsstaatlicher Umstrukturierung untersucht und in ihrer Ausformung und 
Richtung betrachtet. 

Auf der Grundlage der epistemischen Unterscheidung zwischen Kindern und Er-
wachsenen sowie zwischen Kindergruppen operiert die Politik zur Kleinkindbe-
treuung implizit mit der Unterscheidung zwischen Kleinkindern und ihren Eltern, 
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zwischen Kleinkindern und dem Wohlfahrtsstaat sowie zwischen unterschiedli-
chen Gruppen von Kleinkindern. Die Politik zur Kleinkindbetreuung reagiert als 
Politik jedoch nicht primär auf Kinder, sondern auf den Zusammenhang des Be-
darfsausgleichs im wohlfahrtsstaatlichen Arrangement von Arbeitsmarkt, Wohl-
fahrtsstaat und Privathaushalten, in denen Kinder leben. Sie expliziert die Reakti-
onsweisen in einer Politik, die sich auf die Möglichkeiten der Balancierung von 
Erwerbsleben der Eltern und deren Leben mit Kindern richtet. Diese Politik kon-
kretisiert sich dabei in der politisch-rechtlichen Regulierung der Kleinkindbetreu-
ung in den benannten Dimensionen semi-formaler Betreuungsarbeit, politisch 
gefördert durch Time for care und Cash for care sowie formaler Betreuungsarbeit 
im Kontext von Care services. In diesen beiden Dimensionen und ihrer zeitlich 
wechselnden Schwerpunktsetzung vollzieht sich gleichzeitig die politisch-
operative Anwendung der Unterscheidung zwischen Kindern und Eltern respekti-
ve Kindern und Staat sowie zwischen unterschiedlichen Kindergruppen. Um 
Rückschlüsse auf das Muster früher Kindheit und seine Veränderungen zu ermög-
lichen, wurden diese Unterscheidungen als Re-Institutionalisierung eines kultur-
spezifischen und impliziten Wissens um dieses Kulturmuster durch die Politik 
interpretiert. In theoretischer Hinsicht richtet sich die Untersuchung somit begriff-
lich auf eine betreuungspolitische Re-Institutionalisierung des Musters früher 
Kindheit. Betreuungspolitik wird hierbei als virtuelle Gesamtheit unterschiedli-
cher, für die Kleinkindbetreuung relevanter wohlfahrtsstaatlicher Politikfelder 
verstanden, zu denen vor allem Arbeitsmarkt-, Demografie-, Sozial- und Famili-
enpolitik, aber ebenso Bildungspolitik gehören. 

7.1 Ausprägungen des re-institutionalisierten Musters früher Kindheit  
im Großherzogtum Luxemburg seit 1988 

Die Untersuchung unterscheidet drei betreuungspolitische Phasen, in denen sich im 
zeitlichen Verlauf jeweils die politisch-rechtlichen Regulierungen der Kleinkindbe-
treuung im Großherzogtum Luxemburg verdichten. Die erste Phase im Zeitraum 
zwischen 1988 und 1998 ist dabei lediglich von der rechtlichen Regulierung einer 
Erziehungszulage respektive der Luxemburger Allocation d’éducation geprägt. Da-
bei handelt es sich um eine Leistung des Cash for care, mit der die elterliche infor-
melle Betreuungsarbeit im Privathaushalt wohlfahrtsstaatlich alimentiert wird und 
diese den Status semi-formaler Betreuungsarbeit erhält. 

Die zweite betreuungspolitische Phase für den Zeitraum von 1998 bis 2005 verdeut-
licht hingegen umfangreichere rechtliche Regulierungen in der Form von Gesetzen 
und Rechtsverordnungen. Dazu zählt das Gesetz zur Regelung der Zusammenarbeit 
zwischen Staat und sozialen Diensten, das ASFT-Gesetz, sowie die daraus hervor-
gehende Rechtsverordnung zur Regulierung der Structures d’accueil pour enfants, 



236

in der vor allem für den Bereich der Kleinkindbetreuung die Organisationsform der 
Krippe von Bedeutung ist, die so genannte Crèche für Kinder unter vier Jahren. 
Durch diese beiden rechtlichen Regulierungen stärkt die Politik die Dimension der 
Care services außerhäuslicher formaler Betreuungsarbeit in Kindertageseinrichtun-
gen. In der zweiten betreuungspolitischen Phase wird jedoch zugleich auch die Di-
mension des Cash for care und damit die semi-formale Betreuungsarbeit im Privat-
haushalt mit Kindern gefördert, in dem die bestehende Erziehungszulage um die 
wohlfahrtsstaatliche Alimentation und Entschädigung des Elternurlaubs, die soge-
nannte Indemnité de congé parental, im Rahmen des Luxemburger Nationalen Ak-
tionsplans für Beschäftigung im Kontext EU-politischer Richtlinien zum Elternur-
laub ergänzt wird.  

Die dritte betreuungspolitische Phase, die von 2005 bis in die Gegenwart hinein-
reicht, umfasst die meisten rechtlichen Regulierungen, die in die Untersuchung ein-
gehen. Zunächst findet eine Bestärkung der Dimension der Care services statt, in 
dem die bestehenden Organisationsformen der Tagesbetreuung, die Structures 
d’accueil pour enfants, mit der Rechtsverordnung zur Maison relais pour enfants 
um eine weitere, neue Organisationsform der Kindertageseinrichtungen erweitert 
wird. Diese Rechtsverordnung geht dabei ebenfalls aus dem ASFT-Gesetz hervor. 
Zudem wird durch ein weiteres Gesetz der Bereich der Kindertagespflege als Orga-
nisationsform der Tagesbetreuung von Kleinkindern formalisiert, der zuvor ledig-
lich informell bestand. Darüber hinaus wird im Zuge bildungspolitischer Reformen 
die bislang rechtlich unverbindlich bestehende Organisationsform der Éducation 
précoce, sprich die sich seit 1998 auf Gemeindeebene entwickelnde fakultative 
Früherziehung, im Kontext der Reorganisation des Schulsystems eigens rechtlich 
reguliert. Diese drei Organisationsformen in der Dimension der Care services der 
Kleinkindbetreuung, stellen somit eine Stärkung der außerhäuslichen, formalen und 
in den Teilarbeitsmarkt personenbezogener sozialer Dienstleistungen integrierte 
Betreuungsarbeit dar. Die letzte rechtliche Regulierung in der dritten betreuungspo-
litischen Phase betrifft das Gutscheinsystem des Chèque-service accueil zur wohl-
fahrtsstaatlichen Subvention der elterlichen Kosten für die Kleinkindbetreuung. Im 
Sinne der konzeptionellen Terminologie handelt es sich dabei um eine Stärkung der 
Dimension des Cash for care zur monetären Förderung formaler und außerhäusli-
cher Betreuungsarbeit auf dem Teilarbeitsmarkt der Kindertagesbetreuung. Die 
Rechtsverordnung zu dem Chèque-service accueil stellt die gegenwärtig letzte 
rechtliche Regulierung zur Kleinkindbetreuung dar. 

Im zeitlichen Verlauf dieser drei betreuungspolitischen Phasen stellt die Analyse 
der rechtlichen Regulierungen differente Ausprägungen des kulturell-kognitiven 
Erkenntnismusters früher Kindheit heraus, die in unterschiedlichen impliziten 
Sinngehalten und Wissensformen um Kleinkinder zum Ausdruck kommen. Mit 
diesen werden Personen in der Unterscheidung gegenüber Erwachsenen – den 



237

Eltern und dem Wohlfahrtsstaat – als spezifische Kleinkinder politisch hergestellt. 
Die erste Ausprägung wird als die Institutionalisierung des häuslich betreuten 
Kleinkindes bezeichnet, die vor allem die erste betreuungspolitische Phase domi-
niert, die alleinig durch die rechtliche Regulierung der Allocation d’éducation 
geprägt ist. Kleinkinder werden in der Politik zur Kleinkindbetreuung vorder-
gründig im Privathaushalt und in der Beziehung zu einem betreuenden Elternteil 
gedacht. Diese Kognition von Kleinkindern baut dabei auf dem Subsidiaritätsge-
danken sowie auf der verbreiteten Norm des männlichen Ernährer-Haushaltes auf. 
Kleinkinder werden in zweifacher Weise gegenüber einem erwerbstätigen und 
einem nicht erwerbstätigen Elternteil unterschieden. Die Betreuungsarbeit wird 
vor diesem Hintergrund für die ersten beiden Lebensjahre des Kindes wohlfahrts-
staatlich alimentiert. Die Ausprägung des häuslich betreuten Kleinkindes wird im 
Kontext der Regulierung der Allocation d’éducation zudem um eine weitere Aus-
prägung ergänzt, die Kleinkinder in Privathaushalten mit geringem Haushaltsein-
kommen unterscheidet. Die Kognition des institutionalisierten Kleinkindes ein-
kommensschwacher Haushalte setzt dabei bedarfsgeprüfte Sonderregelungen der 
wohlfahrtsstaatlichen Alimentierung in Kraft, indem die Politik sozioökonomi-
sche Ungleichheiten zwischen Privathaushalten mit Kleinkindern antizipiert. Im 
Ergebnis werden durch die rechtliche Regulierung der Erziehungszulage unter-
schiedliche Kleinkinder differenter Haushalte in der Unterscheidung zwischen 
einkommensschwach und nicht einkommensschwach gedacht. Im Zuge dessen 
verändern sich aber auch die Unterscheidungen zwischen Kleinkind und Eltern, 
da im Falle von Einkommensarmut die Erwerbstätigkeit beider Elternteile, respek-
tive die Erwerbstätigkeit eines alleinerziehenden Elternteils, trotz Betreuungsver-
pflichtungen vorgesehen ist.

Die Ausprägung des Musters früher Kindheit als häuslich betreutes Kleinkind 
wird mit dem Wechsel in die zweite betreuungspolitische Phase ergänzt und mo-
difiziert. Es vollzieht sich eine Re-Institutionalisierung des Musters früher Kind-
heit in der Ausprägung des Kleinkindes erwerbstätiger Eltern, dass die Phase zwi-
schen 1998 und 2005 dominiert und den Bezug auf die Partizipation beider Eltern 
am Arbeitsmarkt als Norm generalisiert. Grundsätzlich werden Kleinkinder in 
Haushalten gedacht, in denen sie mit zwei Elternteilen zusammenleben. Die recht-
liche Regulierung der Indemnité de congé parental setzt zwar als wohlfahrtsstaat-
lich alimentierte semi-formale Betreuungsarbeit das häuslich betreute Kleinkind 
voraus. Die Aufrechterhaltung des Bezugs beider Elternteile zum Arbeitsmarkt, 
der auch während der häuslichen Betreuung der Kleinkinder durch einen der bei-
den Elternteile rechtlich gesichert ist, modifiziert jedoch die vorherige Ausprä-
gung des Musters früher Kindheit in Bezug auf die elterliche Abhängigkeit von 
Erwerbsarbeit. Das Kleinkind wird damit politisch stets in der Unterscheidung 
seiner erwerbstätigen Eltern gedacht, deren temporäre Freistellung von Erwerbs-
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pflichten durch den Wohlfahrtsstaat monetär ausgeglichen wird. Vor dem Hinter-
grund des EU-politischen Motivs der Gleichstellung der Geschlechter in Bezug 
auf die Verteilung von Erwerbs- und Betreuungsarbeit sowie der universelle Cha-
rakter des Rechtsanspruchs auf den Elternurlaub, erzeugt keinen rechtlichen und 
kognitiven Unterschied zwischen Vater und Mutter gegenüber dem Kind, da beide 
vom sozialen Recht auf einen alimentierten Elternurlaub adressiert werden. Zu-
dem zeigen sich keine differenzierenden Momente des Kindheitsmusters in Bezug 
auf unterschiedliche Kleinkinder, da es sich um einen, für alle erwerbstätigen El-
tern universell gültigen Rechtsanspruch handelt. 

Die Ausprägung des institutionalisierten Musters früher Kindheit in der Form des 
Kleinkindes erwerbstätiger Eltern wird zudem durch weitere politisch-rechtliche 
Regulierungen promoviert. Neben der häuslichen, semi-formalen Betreuung werden 
Kleinkinder erwerbstätiger Eltern nun zugleich außerhalb des Privathaushalts ge-
dacht. Den zeitlichen Restriktionen für häusliche Betreuung durch Erwerbspflichten 
beider Eltern wird in der rechtlichen Regulierung dadurch entgegnet, dass Klein-
kinder in gesonderten außerhäuslichen Organisationsformen formaler Kleinkindbe-
treuung gedacht werden. Hierzu zählen die Regelungen zur Zusammenarbeit zwi-
schen Staat und sozialen Diensten, insbesondere die zu den Structure d’accueil der 
Crèche. Hiermit vollzieht sich eine implizite Kognition der Politik – vermittelt über 
die impliziten sozialen Rechte von Eltern auf Kleinkindbetreuung –, in der Klein-
kinder gegenüber Fach- und Arbeitskräften des Teilarbeitsmarktes personenbezo-
gener sozialer Dienstleistungen positioniert werden. Ex negativo werden Kleinkin-
der damit zeitweise außerhalb des Einflussbereiches der Eltern im Privathaushalt 
gedacht. Mit der Unterscheidung zwischen Kleinkindern und ihren erwerbstätigen 
Eltern wird somit eine weitere Unterscheidung zwischen Kleinkindern und dem 
Fachpersonal formaler Betreuungsdienstleistungen eingeführt. 

Durch die spezifisch rechtliche Konstruktion des ASFT-Gesetzes differenziert sich 
das institutionalisierte Kleinkind erwerbstätiger Eltern zudem weiter aus. Kleinkin-
der werden dabei einerseits in kommerziellen Organisationsformen der Tagesbe-
treuung verortet, die ihre formale Betreuungsarbeit und -leistung auf einem durch 
Angebot und Nachfrage bestimmten Markt anbieten. Der Wohlfahrtsstaat zeigt sich 
dabei lediglich in der Verantwortung, über die allgemeinen, vor allem technischen 
und infrastrukturellen Bedingungen zur Wahrung des Schutzes, der körperlichen 
Unversehrtheit und der Interessen von Kleinkindern zu wachen. Von diesem kom-
merziell betreuten Kleinkind erwerbstätiger Eltern wird darüber hinaus das gemein-
nützig betreute Kleinkind unterschieden, für dessen Situation formaler Betreuung 
der Wohlfahrtsstaat einen größeren Einfluss auf die Ausgestaltung der Betreuungs-
arbeit sowie vor allem eine finanzielle Verantwortung übernimmt. Mit dem Kon-
ventionsmodell, das im Rahmen des ASFT-Gesetzes vorwiegend gemeinnützigen 
Organisationsformen der Tagesbetreuung eine Zusammenarbeit mit dem Wohl-
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fahrtsstaat und damit auch eine staatliche Subvention ermöglicht, erzeugt somit eine 
differente Gruppe von Kleinkindern, die in stärkerem Maße der wohlfahrtsstaatli-
chen Einflussnahme und Verantwortlichkeit unterliegt. Die politische Kognition des 
Kleinkindes erwerbstätiger Eltern enthält somit zugleich ein implizites Wissen um 
differente Kleinkinder in verschiedenen Organisationsformen formaler Kleinkind-
betreuung.

Das Kleinkind erwerbstätiger Eltern wird mit dem Wechsel in die dritte betreu-
ungspolitische Phase erneut bekräftigt und verstetigt. Im Hintergrund wirkt dabei 
zugleich der politische Einfluss auf der Ebene der EU, der über strategische Aus-
bauziele die formale und außerhäusliche Betreuung von Kindern vorantreibt. Da-
mit überträgt sich das auf der EU-Ebene zur Norm erhobene Adult-worker model 
auf die nationalstaatliche Situation und fördert das bereits institutionalisierte 
Kleinkind erwerbstätiger Eltern. Im Zuge der rechtlichen Regulierung der Maison 
relais pour enfants wird dabei aufgrund seiner Auswirkung auf einen flächende-
ckenden Ausbau formaler Kleinkindbetreuung, die vorherrschende Ausprägung 
des Musters früher Kindheit ausgeweitet und ausgedehnt. Die Kognition des 
Kleinkindes außerhalb des Privathaushalts und in Gegenüberstellung professionel-
ler Betreuungsarbeit, wird somit vorangetrieben. Aufgrund der Konstruktion der 
rechtlichen Regulierung der Maison relais, die auf der Ebene von Gemeinden die 
Zusammenarbeit mit ausschließlich gemeinnützigen Trägern vorsieht, tritt somit 
die Kognition des gemeinnützig betreuten Kleinkindes gegenüber der vorherigen 
betreuungspolitischen Phase deutlicher hervor. Neben der nach wie vor bestehen-
den rechtlichen Regulierung der Structures d’accueil, wird somit eine weitere 
Gruppe von Kleinkindern gedacht, die neben dem Kleinkind in der kommerziellen 
oder gemeinnützigen Crèche, auf die Anwesenheit in Maison relais pour enfants 
bezogen ist. Innerhalb der rechtlichen Regulierung der Maison relais ebnet sich 
jedoch die unterschiedliche Wahrnehmung differenter Kinder ein. Als globales 
Konzept der Tagesbetreuung richtet sie sich auf vielfältige Bedürfnislagen der 
Betreuung, vor allem in Bezug auf die Betreuung des Schulkindes. Während im 
Zuge der EU-politischen Entwicklungen somit das gemeinnützig betreute Klein-
kind erwerbstätiger Eltern bestärkt wird, führt die rechtliche Regulierung und da-
mit Formalisierung der Assistance parentale zugleich zur Stärkung des kommerzi-
ell betreuten Kleinkindes. In der Politik zur Kleinkindbetreuung kommt dabei eine 
implizite Wissensform zum Vorschein, die Kleinkinder in der Tagespflege – ge-
genüber Kleinkindern in Tageseinrichtungen – stärker in kleineren und dem häus-
lichen Kontext ähnlichen Kindergruppen sieht, die dennoch Teil des Arbeitsmark-
tes formaler Betreuung sind. 

Die dritte betreuungspolitische Phase lässt sich jedoch nicht alleinig durch das 
Kleinkind erwerbstätiger Eltern charakterisieren. Die rechtliche Regulierung der 
Éducation précoce sowie die des Chèque-service accueil bringt eine weitere poli-
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tische Kognition von Kleinkindern hervor, die eine einschneidende Transformati-
on des institutionalisieren Musters früher Kindheit darstellt. In diesen beiden 
rechtlichen Regulierungen kommt die politische Vorstellung eines rechtlich indi-
vidualisierten Kleinkindes zum Vorschein, dass sich entscheidend von den bishe-
rigen Ausprägungen des Musters früher Kindheit unterscheidet. Im Zuge dessen 
werden im Rahmen aller untersuchten rechtlichen Regulierungen zur Kleinkind-
betreuung erstmals nicht Eltern, sondern Kleinkindern Rechte zugesprochen – das 
kulturelle Recht auf formale Bildung sowie das soziale Recht auf formale Betreu-
ung. Eltern werden hierdurch nun in weitaus stärkerem Maße außerhalb des Pri-
vathaushaltes und nun auch unabhängig von der elterlichen Erwerbstätigkeit ge-
dacht. Der Wohlfahrtsstaat hingegen tritt stärker in die Verantwortung für die 
Lernprozesse und die Entwicklung von Kindern in formalen Einrichtungen der 
Betreuung, die nun auch mit Ansprüchen und Anforderungen konfrontiert werden, 
die Betreuungsarbeit zugleich pädagogisch zu rahmen und kindliches Lernen und 
Kompetenzentwicklung zu fördern. Das zentrale Movens steht dabei im Horizont 
des lebenslangen Lernens und der frühzeitigen Vorbereitung auf das Schulsystem 
und den späteren Arbeitsmarkt. 

Während die Organisationsform der Éducation précoce vor ihrer rechtlichen Re-
gulierung deutlich zwischen autochthonen und allochthonen Kleinkindern unter-
scheidet, da dieses Angebot vormals vor allem allochthone Kleinkinder zur Förde-
rung ihrer sprachlichen Kompetenzen adressierte, so wird die Éducation précoce 
als fakultatives Element im Schulsystem mit seiner rechtlichen Regulierung gene-
ralisiert und mit universeller Gültigkeit für alle Kleinkinder in Luxemburg verse-
hen. Dennoch erfolgt trotz der Einebnung der Unterscheidung von autochthonen 
und allochthonen Kleinkindern, eine weitere Unterscheidung, die deutlich die 
Grenze zum verpflichtenden schulischen Unterricht markiert. Der hybride Cha-
rakter der Éducation précoce wird damit bestärkt und die Unterscheidung zwi-
schen dem Schulkind und dem Kleinkind in das Schulsystem verlagert. Die Poli-
tik sieht dabei ein Kleinkind mit einem Recht auf Bildung, das für das juristische 
Alter von drei Jahren gilt, sowie davon unterschieden Kleinkinder unter drei Jah-
ren, denen dieses Recht nicht zuteilwird, sowie wiederum Schulkinder ab einem 
Alter von vier Jahren, die einer gesetzlichen (Vor-) Schulpflicht unterliegen. Als 
Teil des öffentlichen Schulsystems tritt nun der Staat vermittelt über die Éducati-
on précoce verstärkt in die Verantwortung gegenüber Kleinkindern, indem sowohl 
finanziell als auch in curricularer Hinsicht die formale Betreuung in der Éducation 
précoce staatlich geregelt wird. 

Die Ausprägung des kognitiven Musters früher Kindheit als rechtlich individuali-
siertes Kleinkind wird zudem durch die rechtliche Regulierung des Chèque-service 
accueil bestärkt. Auch wenn es sich konkret um das Recht auf die staatliche Förde-
rung von Kleinkindbetreuung handelt, die Kleinkindern zugeschrieben wird, so lässt 
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sich diese Regelung zugleich als ein universeller Rechtsanspruch aller in Luxem-
burg lebenden Kleinkinder – unabhängig von ihrem Alter – auf formale Betreuung 
in Tageseinrichtungen und der Tagespflege lesen. Über soziale Rechte wird die 
Unterscheidung zwischen Kleinkindern bestärkt, die rechtlich und formal gegen-
über ihren Eltern unabhängiger gedacht werden. Das Kleinkind mit einem Recht auf 
formale Betreuung zu sehen, verändert kognitiv zugleich seine Position vor allem 
gegenüber dem Teilarbeitsmarkt formaler Kleinkindbetreuung. Auch wenn vermit-
telt über die Eltern, durch die die Realisierung des Rechtsanspruchs faktisch erfol-
gen muss, so wird formal-rechtlich die Position von Kleinkindern als Teilnehmer 
auf dem durch Angebot und Nachfrage definierten Betreuungsmarkt gestärkt. Auf 
diesem Markt werden aufgrund des Rechtsanspruchs auf wohlfahrtsstaatliche För-
derung und vermittelt über die Eltern, die angebotenen Betreuungsleistungen nach-
gefragt und in Anspruch genommen. Dennoch, und damit entgegen der Funktions-
weise von Märkten, ist mit dem Rechtsanspruch auf den Chèque-service accueil 
zugleich eine politische Kognition verbunden, die Kleinkinder – vergleichbar der 
rechtlichen Regulierung der Allocation d’éducation – unterschiedlicher Privathaus-
halte sieht. Mit dem politischen Gerechtigkeitsanspruch, der in die rechtliche Regu-
lierung des Chèque-service accueil eingelassen ist, werden somit Kleinkinder diffe-
renziert, die gemessen am Haushaltseinkommen einer unterschiedlichen wohl-
fahrtsstaatlichen Subventionierung bedürfen. Das durch die Politik zur Kleinkindbe-
treuung hervorgebrachte Muster früher Kindheit und die Institutionalisierung des 
rechtlich individualisierten Kleinkindes denkt somit trotz des universellen Rechts-
anspruches des Chèque-service accueil, vor dem Hintergrund einkommensbedingter 
Ungleichheiten, unterschiedliche Kleinkinder. 

Die Ungleichzeitigkeit der Ergebnisdarstellung verdeckt jedoch einen entschei-
denden Aspekt der Gleichzeitigkeit. Auch wenn sie zeitlich nacheinander in Kraft 
treten, so bestehen jedoch sämtliche untersuchten rechtlichen Regulierungen der 
Politik zur Kleinkindbetreuung bis in die Gegenwart hinein. Keines der Gesetze 
und Rechtsverordnungen wurde endgültig außer Kraft gesetzt. Die untersuchten 
rechtlichen Regulierungen sowie die darin rekonstruierten impliziten Wissens-
formen und Bedeutungsgehalte des institutionalisierten Musters früher Kindheit, 
lösen sich somit in der zeitlichen Entwicklung nicht gegenseitig ab, sondern über-
lagern und ergänzen sich. Für den gesamten Untersuchungszeitraum bilden die 
rechtlichen Regulierungen und die Ausprägungen des Musters früher Kindheit 
somit mehrere Schichten von politischen Leistungen und Maßnahmen sowie von 
damit einhergehenden impliziten Bedeutungen und Sinngehalten des Kindheits-
musters, die gleichzeitig und parallel nebeneinanderher bestehen. Die extrahierte 
Ausprägung des Musters früher Kindheit des häuslich betreuten Kleinkindes, wie 
es innerhalb der ersten betreuungspolitischen Phase aus der Regulierung der Allo-
cation d’éducation abgeleitet wurde, besitzt somit in der Gegenwart zeitgleich 
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seine Gültigkeit neben dem rechtlich individualisierten Kleinkind, das sich am 
Ende der ersten Phase verdeutlicht hat. Neben der daraus resultierenden Vielfalt 
der Optionen semi-formaler und formaler Betreuung von Kleinkindern, ergibt sich 
für die Kognition der Politik der Kleinkindbetreuung zudem eine umfangreiche 
Differenzierung des Musters früher Kindheit. Die Politik zur Kleinkindbetreuung 
unterscheidet somit gegenwärtig und zugleich differente Kleinkinder, das häuslich 
betreute Kleinkind ebenso wie das Kleinkind erwerbstätiger Eltern und das recht-
lich individualisierte Kleinkind (siehe Abbildung 7.A). 
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7.2 Diskussion der Untersuchungsergebnisse und Fragen weiterführender
Forschung

Die vorliegende Untersuchung belegt eindrücklich den institutionellen Wandel 
und die damit einhergehende Ausdifferenzierung des Musters früher Kindheit 
durch die Politik zur Kleinkindbetreuung im Großherzogtum Luxemburg. Die 
Analyse verdeutlicht anhand der rechtlichen Regulierungen über die betrachteten 
betreuungspolitischen Phasen hinweg, die diachrone Modifikation sowie die syn-
chrone Ausdifferenzierung des institutionalisierten, kulturell-kognitiven Musters 
früher Kindheit. Dieses Muster verändert sich dabei grundlegend in der Genealo-
gie der untersuchten politisch-rechtlichen Regulierungen und differenziert sich 
zugleich mehrfach aus. Innerhalb des gesamten betrachteten Zeitraums eröffnen 
sich zentrale und einschneidende Schnittstellen des institutionellen Wandels und 
der Re-Institutionalisierung des Musters früher Kindheit. Die Kognition des häus-
lich betreuten Kleinkindes gilt nahezu konkurrenzlos für einen Zeitraum von rund 
zehn Jahren. Sie wird lediglich differenziert durch die Ausprägung des Kleinkin-
des einkommensschwacher Haushalte, das sich auf die Armutsgefährdung von 
Kleinkindern bezieht. Gegen Ende der 1990er Jahre vollzieht sich sodann eine 
entscheidende Re-Institutionalisierung des Musters früher Kindheit, die in der 
Kognition des betreuten Kleinkindes erwerbstätiger Eltern zum Ausdruck kommt. 
Eine erneute und entscheidende Schnittstelle der Re-Institutionalisierung früher 
Kindheit lässt sich ferner für die Mitte der 2000er Jahre identifizieren, indem die 
bestehenden Ausprägungen des Musters früher Kindheit um die Kognition des 
rechtlich individualisierten Kleinkindes erweitert werden. Diese Schnittstellen der 
Re-Institutionalisierung vollziehen einerseits eigenständige Ausdifferenzierungen 
des Musters früher Kindheit, da keine der Kognitionen aufgelöst, sondern sämt-
lich nebeneinanderher Gültigkeit besitzen. Zum anderen hat die Untersuchung 
verdeutlicht, dass auch innerhalb der Kognitionen weitere Differenzierungen vor-
genommen werden, mit denen das Kleinkind in unterschiedlicher Weise gedacht 
wird, etwa im Unterschied zu anderen Kleinkindern oder in unterschiedlichen 
Kontexten semi-formaler oder formaler Betreuungsarbeit. 

Die Untersuchungen der Politik zur Kleinkindbetreuung des Großherzogtum Lu-
xemburgs zeigt darüber hinaus auf, dass sich die Re-Institutionalisierung und da-
mit Modifizierung und Differenzierung des Kulturmusters früher Kindheit in einer 
wachsenden politisch und kognitiv vollzogenen Marktabhängigkeit und Markt-
bindung konkretisiert. Es verdeutlicht sich eine zunehmende Vermarktlichung des 
Musters früher Kindheit. Diese Vermarktlichung ist dabei zu verstehen als eine 
kulturell-kognitive Neupositionierung von Kleinkindern innerhalb des wohlfahrts-
staatlichen Arrangements von Arbeitsmarkt, Staat und Privathaushalt. Die von der 



245

Politik gedachte Position von Kindern verlagert sich, vermittelt über den Wohl-
fahrtsstaat, aus dem Privathaushalt hinaus, hin zu einer stärkeren Anbindung an 
den Arbeitsmarkt mit seinen Funktionsprinzipien. Die vorliegenden Untersu-
chungsergebnisse stützen auch für Luxemburg die These vom wohlfahrtsstaatli-
chen »Umbau von Kindheit« und der »Re-Kontextualisierung von Kindheit« (Ho-
nig und Ostner, 2001) innerhalb des wohlfahrtsstaatlichen Arrangements von Ar-
beitsmarkt, Privathaushalt und Staat (vgl. auch Joos, 2002, 2003). In der Verlage-
rung von einem versorgenden und kompensierenden, vor allem auf Armutslagen 
bezogenen, hin zu einem auf die Aktivierung von Beschäftigungspotentialen ge-
richteten sozialinvestiven Wohlfahrtsstaat (vgl. Olk, 2007), verändert sich im Zu-
ge dieses Umbaus der, vor allem rechtliche Status von Kleinkindern. In dieser 
Statusveränderung drückt sich eine gedankliche Um- und Neupositionierung von 
Kindern aus. Dieser Zusammenhang konkretisiert sich dabei in den veränderten 
Prozessen der Unterscheidung zwischen Kind und Eltern sowie Kind und Wohl-
fahrtsstaat. Die vorliegende Arbeit re-interpretiert dabei den Umbau und die Re-
Kontextualisierung von Kindheit als Prozess der kulturell-kognitiven Re-
Institutionalisierung des kulturellen Musters früher Kindheit durch die Wohl-
fahrtspolitik zur Kleinkindbetreuung. 

Die Veränderungen innerhalb des wohlfahrtsstaatlichen Arrangements von Ar-
beitsmarkt, Privathaushalt und Staat sowie die politischen Reaktionen darauf im 
Kontext der Umstrukturierung moderner Wohlfahrtsstaaten, wirken sich entschei-
dend auf das Verhältnis zwischen Wohlfahrtsstaat, Eltern und Kleinkindern aus 
(Lewis, 2006). Auch wenn in vergleichender Betrachtung unterschiedlicher Wohl-
fahrtsstaaten hierzu deutliche Differenzen auszumachen sind, so lässt sich jedoch 
für Europa ein genereller Trend identifizieren. Kleinkinder werden im 20. Jahr-
hundert primär im Privathaushalt und in der Verantwortung und Abhängigkeit der 
Eltern verortet. Lediglich im Sinne eines versorgenden Wohlfahrtsstaates greift 
dieser in sozialen Notsituationen zum Schutze des Kindes in die Privatsphäre des 
Haushalts ein. Betreuungsarbeit ist vor diesem Hintergrund jenseits wohlfahrts-
staatlicher Intervention primär informelle und unbezahlte Betreuungsarbeit der 
Eltern, insbesondere der Mutter. Die Veränderungen des wohlfahrtsstaatlichen 
Arrangements in Bezug auf die Tertiarisierung des Arbeitsmarktes, die Verände-
rung der Haushaltszusammensetzung und der Haushaltskomposition geschlechts-
spezifischer Arbeitsteilung, weichen jedoch den engen Bezug von Kleinkindern 
und dem elterlichen Privathaushalt zunehmend auf.  

Der Bedeutungsverlust des Modells des Male-Breadwinner Haushalts, in dem die 
enge Verbindung zwischen Kleinkind und Privathaushalt überhaupt möglich ist, 
verlangt nach einer strukturellen Kompensation durch wohlfahrtspolitische Maß-
nahmen und Leistungen. Informelle und unbezahlte Betreuungsarbeit wird hier 
zunächst durch semi-formale, wohlfahrtsstaatlich finanzierte Betreuungsarbeit 
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ersetzt, sodann durch die Intensivierung formaler und bezahlter Betreuungsarbeit 
außerhalb des Privathaushalts. In diesem Zusammenhang tritt weitaus stärker der 
Wohlfahrtsstaat direkt oder indirekt in die Verantwortung für die Betreuung von 
Kindern ein, ohne jedoch die Letztverantwortlichkeit der Eltern aufzuheben (Mie-
rendorff, 2010). Während er zuvor lediglich im Sinne sozialer Nothilfe intervenie-
rend und kompensierend eingreift, weiten sich seine Interventionen nun zuneh-
mend auf alle Kinder aus, in dem er kompensierende und strukturelle Bedingun-
gen und Möglichkeiten für den Bedeutungsverlust des Male-Breadwinner Haus-
halts schafft. Dies erfolgt zunächst über die Alimentierung semi-formaler Betreu-
ungsarbeit im Haushalt, dann über die Bereitstellung eigener, staatlicher Angebote 
der formalen Kleinkindbetreuung oder über die Förderung und Regulierung öf-
fentlich-privater, aber nicht staatlicher Organisationsformen formaler Betreuungs-
arbeit für Kinder. Diese Verlagerung kommt dabei bereits deutlich im Policy-Shift 
auf der Ebene der EU zum Ausdruck (siehe Kap. 2.2.3; Lewis, 2009a). 

Die Vermarktlichung des Musters früher Kindheit ist dabei in drei zentralen As-
pekten zu sehen. Zunächst wächst die Abhängigkeit von Privathaushalten und 
damit indirekt auch die Abhängigkeit von Kindern vom Arbeitsmarkt, in dem die 
materielle Wohlfahrt von Kindern stärker an das elterliche – sofern vorhanden 
doppelte – Erwerbseinkommen gebunden ist. Dieser Aspekt zeigt sich deutlich bei 
dem Wechsel vom häuslich betreuten Kleinkind zum betreuten Kleinkind er-
werbstätiger Eltern. In dieser ersten Form der Vermarktlichung werden die öko-
nomischen Unsicherheiten von Privathaushalten mit Kindern und deren Einkom-
menssituation von der Politik vorhergesehen und über die Ermöglichung der Er-
werbstätigkeit beider Eltern durch staatliche Unterstützungsleistungen sowie 
durch die Förderung von Angeboten und Dienstleistungen der außerfamilialen 
Betreuung und Erziehung von Kleinkindern abgesichert (Honig und Ostner, 
2001). In diesem Zusammenhang werden auch Unterscheidungen der Politik deut-
lich, die Kinder unterschiedlicher Privathaushalte antizipiert, die sich in Bezug auf 
die Einkommenssituation unterscheiden. Die Unterscheidungen von Kindern un-
terschiedlicher Haushalte rekurrieren dabei implizit auf ein Wissen um das Fak-
tum der Ungleichheit der Einkommensverhältnisse und die daraus hervorgehen-
den sozialen Ungleichheiten. Der Bedarfsausgleich und die materielle Wohlfahrt 
von Kindern wird stärker auf die Abhängigkeit beider Elternteile von einem Er-
werbseinkommen bezogen und in stärkerem Maße durch den Arbeitsmarkt und 
nicht durch sozialstaatliche Kompensationsleistungen für Niedrigeinkommen oder 
Erwerbsausfall bestimmt. Die Relevanz immaterieller Wohlfahrt von Kindern 
durch Beziehungen durch Mitglieder im Privathaushalt wird dabei reduziert und 
durch Außenbeziehungen zu professionellen Erziehern und Betreuern in Organi-
sationsformen der Kindertagesbetreuung kompensiert.  
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Des Weiteren kommt es in diesem Kontext zu einer Verlagerung informeller und 
semi-formaler Betreuungsarbeit auf den Arbeitsmarkt formalisierter Betreuungs-
arbeit. Das formal betreute Kleinkind erwerbstätiger Eltern ist ein kommerziell
oder gemeinnützig betreutes Kind, dessen Betreuungssituation durch außerfamilia-
le Tageseinrichtungen geprägt ist. Damit konkretisiert sich eine zweite Form der 
Vermarktlichung des Musters früher Kindheit, indem die ursprünglich informelle 
Betreuungsarbeit gegenüber Kindern, die faktisch vorwiegend von Müttern geleis-
tet wird, vor dem Hintergrund der wachsenden Professionalisierung von Betreu-
ungsarbeit und der zunehmenden Verlagerung von Maßnahmen der Kleinkindbe-
treuung auf den Arbeitsmarkt ersetzt wird. Diese werden die in Form von sozialen 
Diensten gegen ein elterliches Entgelt oder auch durch staatliche Subventionen 
angeboten. Dabei handelt es sich um einen Teilarbeitsmarkt formaler Kleinkind-
betreuung, auf dem formale Betreuungsarbeit für Kinder durch professionelle 
Fach- und Arbeitskräfte angeboten wird – im Übrigen weitgehend von weibli-
chem Fachpersonal dominiert. Dieser Arbeitsmarkt der Kleinkindbetreuung ist 
dabei keinesfalls homogen, sondern kennt unterschiedliche Organisationsformen 
der Betreuung von Kindern, die sich in unterschiedlichen Kontexten und auf der 
Basis einer Altersgradierung vollziehen. Somit werden zugleich durch die Politik 
Unterscheidungen unterschiedlich betreuter Kinder eingeführt, die außerhalb des 
Privathaushalts gegenüber professionellen Fach- und Arbeitskräften der Klein-
kindbetreuung positioniert werden. 

Es handelt sich dabei um eine Kommodifizierung von Betreuungsarbeit im Sinne 
ihrer Professionalisierung und Integration in den dritten Sektor des Arbeitsmark-
tes personenbezogener soziale Dienstleistung wie Soziales, Bildung oder Gesund-
heit. Diese Kommodifizierung steht zugleich im Horizont der Förderung eines 
Adult-worker model und einer, die Beschäftigung aktivierenden Wohlfahrtspolitik 
(Lewis, 2009b). Die Wohlfahrtspolitik im Kontext wohlfahrtsstaatlicher Umstruk-
turierung ist dabei von der Annahme geleitet, »that more care will become com-
modified and that women will become paid rather than unpaid carers« (im Rekurs 
auf Esping-Andersen Lewis, 2006, S. 11). Der weitgehend bestehende hohe Anteil 
an weiblichen Fachkräften im Bereich formaler Kleinkindbetreuung ist dabei ein 
Indiz dafür, dass der Anstieg der Erwerbsbeteiligung von Frauen zu einem bedeu-
tenden Teil auf den Bereich personenbezogener sozialer Dienstleistungen wie der 
Kleinkindbetreuung zurückzuführen ist (siehe Kap. 2.1.2.1). 

Außerdem kommt es zu einer ebenfalls auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt bezoge-
nen Investition in zukünftiges Humankapital im Rahmen formaler Betreuungsar-
beit. Kennzeichnend hierfür ist der veränderte Status des rechtlich individualisier-
ten Kleinkindes. Davon ausgehend zeigt sich eine dritte Form der Vermarktli-
chung des Musters früher Kindheit, die sich auf die Modifikation der Betreuungs- 
und Dienstleistungsfunktion der Kleinkindbetreuung für Eltern, hin zu einem 
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wachsenden Anspruch der frühzeitigen Förderung des frühkindlichen Lernens und 
des Kompetenzerwerbs im Rahmen der Kleinkindbetreuung konkretisiert und 
erweitert (vgl. auch Joos, 2002). Dieser wirtschaftlich motivierte pädagogische 
Anspruch verdankt sich dabei politischen Argumentationen, die sich auf die Not-
wendigkeit lebenslangen Lernens beziehen. Das bedeutet hier, dass alle Kinder als 
– bildungsökonomisch verstandene – gesellschaftliche Humanressource und Hu-
mankapital durch Förderung ihres Lernens, ihrer Entwicklung und ihrer Kompe-
tenzen, bereits frühzeitig auf das Bildungssystem und damit auf den zukünftigen 
Arbeitsmarkt vorbereitet werden sollen. 

Dabei handelt es sich um eine politische Wahrnehmung der Funktionserweiterung 
der Kleinkindbetreuung, die im Kontext einer kognitiven Homogenisierung der 
»Europäisierung« des Aufwachsens (Ostner, 2009) steht. Hierbei geht es um einen 
allgemeinen und auf supranationaler Politikebene der OECD und der EU promo-
vierten Trend (vgl. ex. Europäische Kommission, 2011; OECD, 2001, 2004), in 
allen Mitgliedsstaaten und universell für alle Kinder unter drei Jahren die früh-
kindliche Bildung und das frühkindliche Lernen zu fördern und durch entspre-
chende Maßnahmen der Kleinkindbetreuung und -erziehung zu intensivieren. Zur 
Umsetzung dieses Trends muss in den Mitgliedstaaten eine entscheidende Verän-
derung des rechtlichen Status von Kindern erfolgen, der ihnen die gesellschaftli-
che Partizipation durch einen universellen Anspruch auf das kulturelle Recht auf 
Bildung zuschreibt. Damit vollzieht sich eine rechtliche Individualisierung von 
Kindern, die sie in wachsendem Maße in Unabhängigkeit von ihren Eltern be-
greift und somit maßgeblich das Verhältnis zwischen Kind, Eltern und Staat ver-
ändert (vgl. Ostner, 2009; vgl. auch zum Begriff der Individualisierung Lewis, 
2006; Ostner, 2003, 2007). Damit werden zugleich auf der Ebene der Politik zur 
Kleinkindbetreuung Veränderungen in den Unterscheidungen zwischen Kindern 
und Eltern sowie Kindern und Wohlfahrtsstaat erforderlich, die diese neue Ver-
hältnisbestimmung ermöglichen. Die Relevanz von Eltern wird im Zuge dieser 
politischen Denkweise nicht aufgehoben, sondern vor allem darauf reduziert, 
durch Erwerbseinkommen (beider Eltern) die materielle Wohlfahrt von Kindern 
zu sichern. Der Wohlfahrtsstaat hingegen übernimmt eine maßgebliche Rolle in 
der Förderung und Sicherstellung der Maßnahmen frühkindlicher Bildung und 
frühkindlichen Lernens. 

Ebenso wie die Förderung eines Modells des Adult-worker model, steht diese 
veränderte politische Denkweise im Horizont eines sozialinvestiven und aktivie-
renden Ansatzes moderner Wohlfahrtsstaaten, der sich auf die Sicherung des 
Wirtschaftswachstums und der internationalen Konkurrenzfähigkeit der Volks-
wirtschaft richtet. Mit der wohlfahrtsstaatlichen Investition in die Förderung früh-
kindlicher Lernprozesse und Kompetenzen durch Maßnahmen frühkindlicher Be-
treuung und Erziehung, verspricht eine solche Wohlfahrtspolitik volkswirtschaft-
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lich relevante Erträge in der Zukunft. Das politisch wahrgenommene schwindende 
qualifizierte Arbeitskräftepotential aufgrund des demografischen Wandels, soll 
durch ausreichend vorhandene Möglichkeiten der Kleinkindbetreuung kompen-
siert werden und darüber hinaus der Feststellung des wachsenden Mangels an 
qualifizierten Arbeitskräften durch den frühzeitigen Beginn des Lernprozesses 
und des Kompetenzerwerbs bei Kleinkindern entgegnet werden (Ostner, 2009, 
S. 57). Moderne Wohlfahrtsstaaten haben dabei bereits mit dem Kleinkind den 
zukünftigen Erwerbstätigen als qualifizierte Arbeitskraft vor Augen (Lewis, 
2006), dessen Chancen im Bildungs- und später im Erwerbssystem durch seine 
frühzeitige Förderung steigen. Diese, vor allem für die OECD und die EU kenn-
zeichnende und in ihren Mitgliedsstaaten implementierte Denkweise, ist dabei 
primär wirtschafts- und beschäftigungspolitisch motiviert; Kleinkindbetreuung 
und ihre Erweiterung um frühkindliche Bildung stellt somit politisch ein »funkti-
onalistisches« Instrument dar (Ostner, 2009, S. 57). Hierbei geht es im Kontext 
von Kleinkindbetreuung am wenigsten um Kinder, sondern um wirtschaftliche 
Interessen und Motive (vgl. Lewis, 2006). Im Rahmen formaler Betreuungsarbeit 
geht es somit zugleich und in wachsendem Maße auch um Investitionen in zu-
künftige Humanressourcen und Humankapital. Für die Politik verlagert sich die 
Position von Kleinkindern innerhalb des wohlfahrtsstaatlichen Arrangements, 
vermittelt über den Wohlfahrtsstaat, zunehmend aus der Privatsphäre des Haus-
halts hinaus, hin zum (zukünftigen) Arbeitsmarkt und der in ihm gültigen Wett-
bewerbs- und Konkurrenzprinzipien. 

Die Verlagerung der Politik zur Kleinkindbetreuung auf der Ebene der EU, die 
sich zwischen den 1990er und 2000er Jahren identifizieren lässt, liefert einen 
zentralen Anhaltspunkt für eine Re-Institutionalisierung und damit Modifizierung 
und Differenzierung der frühen Kindheit. Dem entsprechen auch die beiden ersten 
Aspekte der Vermarktlichung früher Kindheit im Horizont der Politik zur Klein-
kindbetreuung. Dieser Bezug verdankt sich jedoch vordergründig dem Verhältnis 
von Eltern und dem Arbeitsmarkt, insbesondere von Frauen und deren wachsen-
der Erwerbsbeteiligung. Der dritte Aspekt hingegen ist weitaus stärker auf Klein-
kinder selbst, ihren rechtlichen Status und ihre gesellschaftliche Position gerichtet. 
Er stellt somit eine Ergänzung der Politik zur Kleinkindbetreuung dar, die auf 
wirtschaftliche Motive und pädagogische Ansprüche im Horizont wohlfahrtsstaat-
licher Investitionen in die gesellschaftlichen Humanressourcen zurückzuführen 
ist. Diese Ergänzung ist dabei ein Phänomen, das sich vor allem im Laufe der 
2000er Jahre identifizieren lässt und zu einem gewichtigen Teil auf Auswirkungen 
der Large-scale assessments der OECD (v. a. PISA) auf die Politik zurückführbar 
ist, welche die politische Wahrnehmung und das politische Denken von Kindern 
entscheidend verändert haben. Die Veränderungen im Verhältnis zwischen Eltern 
und Erwerbstätigkeit sind jedoch die Ausgangsbasis, von der aus die sozialinves-
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tiven Motive an die Kleinkindbetreuung herangetragen werden. Jenseits des 
Schulsystems und dem verpflichtenden schulischen Unterricht, stellt die Ausdeh-
nung formaler Kleinkindbetreuung die Voraussetzung dar, um universelle päda-
gogische Ansprüche an diese heranzutragen. Anders wäre die Gewährung eines 
universellen Rechtes auf (frühe) Bildung politisch nicht vertretbar.

Die Selbstverständlichkeit, mit der Kleinkinder mit weniger als einem, mit zwei, 
oder mit drei Jahren zu Beginn des 21. Jahrhunderts zeitweilig den elterlichen 
Haushalt verlassen, um während der vor allem erwerbsbedingten Abwesenheit der 
Eltern Einrichtungen und Personen der formalen Tagesbetreuung und Früherzie-
hung zu besuchen, hat somit gegenüber dem 20. Jahrhundert eine ganz neue Qua-
lität erreicht. Auch unabhängig von den Alltagserfahrungen und den Lebensver-
hältnissen von Kindern, zeigt sich dieser Umstand auch darin, wie Kleinkinder 
und die frühe Kindheit auf diese Art und Weise politisch anders gedacht werden, 
war es doch im Laufe des 20. Jahrhundert – jenseits von sozialer Nothilfe – un-
denkbar, Kleinkinder an einem anderen Ort als im elterlichen Haushalt und bei 
ihren Müttern zu sehen. Diese umfassende, weit reichende und einschneidende 
kognitive Verlagerung nimmt so selbstverständliche Züge an, dass sie sich mit 
guten Gründen und anhand des Materials belegbar, als eine tiefgreifende kulturell-
kognitive Re-Institutionalisierung des Musters früher Kindheit interpretieren lässt, 
in der sie als Wissensform nicht nur konstituiert, sondern im Zuge der wohlfahrts-
staatlichen und wohlfahrtspolitischen Entwicklungen modifiziert und differenziert 
wird. Welcher kognitive Stellenwert dabei dem Arbeitsmarkt in seinen unter-
schiedlichen Ausprägungen zugeschrieben wird – für die monetäre Wohlfahrt, für 
Betreuungsdienstleistungen und als Zielperspektive des Aufwachsens – ist histo-
risch keinesfalls neu. Die Relevanz der Marktbindung und -abhängigkeit von 
Kindheit bricht sich jedoch entscheidend mit den Vorstellungen und Konstruktio-
nen von Kindheit, wie sie das Denken über und Wissen um Kinder als Kleinkin-
der in intimen familialen Beziehungen im 20. Jahrhundert dominiert haben. 

Die Arbeit fokussiert einen Ausschnitt, ein kurzes Zeitfenster und einen zeitlichen 
Umbruch, auf den die supranationalen politischen Entwicklungen aufmerksam 
machen, die keinesfalls abgeschlossen sind. Auch wenn die Resultate der Unter-
suchung die Vermutung einer kontinuierlichen Entwicklung nahe zu legen schei-
nen, so wird hier keinesfalls von einer Kontinuität im Sinne von Fortschritt aus-
gegangen. Dennoch zeigt der gegenwärtige Status quo, der vor allem die rechtli-
che Individualisierung von Kleinkindern markiert, einen allgemeinen Trend an. 
Aktuelle politische Bestrebungen im Großherzogtum Luxemburg zielen darauf ab, 
den Bereich der organisierten Kindertagesbetreuung in Einrichtungen aus seinem 
Bezug auf die sozialen Rechte von Eltern oder der Regulierungen des Sektors 
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sozialer Dienste zu lösen. Auf diesem Wege werden die sozialen Rechte von Kin-
dern und Kleinkindern betont. Ausdruck dessen ist das gegenwärtig im parlamen-
tarischen Prozess befindliche Gesetzesprojekt zur Modifikation des Jugendgeset-
zes (A-109L-25.07.08), um den Bereich der Kindertageseinrichtungen im neuen 
Kinder- und Jugendgesetz zu integrieren.61 Damit wird zugleich der Gedanke der 
non-formalen Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen gestärkt und unmit-
telbar auf den rechtlichen Status von Kindern bezogen. Inwiefern auf diesem We-
ge die Marktbindung des Musters früher Kindheit weiter vollzogen wird oder ob 
sich doch eine distanzierende Entwicklung gegenüber dem Arbeitsmarkt abzeich-
net, bleibt eine offene Fragestellung für weiterführende Forschung. 

Der verfolgte Ansatz, nach der Art und Weise zu fragen, wie die Politik Kleinkin-
der implizit denkt, wenn sie den Bereich der Kleinkindbetreuung im wohlfahrts-
staatlichen Zusammenhang gestaltet, kann dabei umfangreichere Erkenntnisse um 
das Muster früher Kindheit hervorbringen, als die Frage zu stellen, wie Politik 
Kleinkinder direkt adressiert. Es handelt sich um zwei Ebenen: die explizite Ge-
staltung der Kleinkindbetreuung und die damit verbundenen impliziten Vorstel-
lungen von Kleinkindern. Letztlich bleibt die Frage offen, wann und wie es im 
Rahmen der Kleinkindbetreuung tatsächlich um Kinder geht. Wie die Untersu-
chung gezeigt hat, stehen stets andere Erwägungen im Vordergrund, wenn poli-
tisch die Frage nach der Kleinkindbetreuung aufgeworfen wird. Selbst wenn Or-
ganisationsformen formaler Betreuung in ihrem Titel pour enfants sind, geht es 
letztlich immer um mehr und um anderes: um die Subsistenzsicherung von Haus-
halten, die Förderung von Beschäftigung, die Steigerung der Geburtenrate, die 
professionsbezogenen Interessen von sozialen Diensten oder die Sicherung eines 
qualifizierten Nachwuchses für den Arbeitsmarkt. Vor diesem Hintergrund haben 
es pädagogisch-programmatische Formulierungen schwer, die das Kind als Kind
in den Vordergrund stellen und ausschließlich Fragen pädagogischer Gestaltung 
aufwerfen, die in ihren Möglichkeiten und Grenzen immer auch politisch definiert 
sind. Die herausgestellten impliziten Denkweisen der frühen Kindheit machen 
deutlich, wie mit einer einheitlichen Orientierung am Arbeitsmarkt, zugleich eine 
Vervielfältigung der Denkweisen früher Kindheit einhergeht. Am deutlichsten 
wird dies in der Steigerung der politisch erzeugten Freiheiten von Eltern, zwi-
schen semi-formaler oder formaler Betreuung zu wählen sowie innerhalb formaler 
Betreuung nochmals zwischen unterschiedlichen Organisationsformen der kom-
merziellen oder gemeinnützigen Kleinkindbetreuung sowie der Früherziehung. 
Die zahlreichen Erfordernisse, denen die Politik zur Kleinkindbetreuung genügen 
muss, führen sowohl in einer diachronen als auch in einer synchronen analyti-
schen Betrachtung zu einer umfangreichen Differenzierung des Musters früher 

61 Chambre des Députes, Session ordinaire 2011–2012: Projet de Loi portant modification de la loi 
du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. (No. 6410, 20.03.2012). 
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Kindheit, das die gesamte betreffende Gruppe der Kleinkinder in unterschiedli-
chen Kontexten, in unterschiedlichen sozialen Beziehungen sowie in unterschied-
lichen Organisationsformen der Kleinkindbetreuung denkt. Von einer Einheitlich-
keit des Musters früher Kindheit kann somit keinesfalls gesprochen werden. 

Eine zentrale Herausforderung für weiterführende Forschung besteht vor diesem 
Hintergrund darin, wie sich die Re-Institutionalisierung des Musters früher Kind-
heit, vermittelt über die daran gebundenen Organisationsformen der Kleinkindbe-
treuung, auf die empirischen Lebensverhältnisse und das Alltagsleben von Kin-
dern auswirken. Die entsprechenden Forschungszugänge liegen dabei außerhalb 
des gewählten Ansatzes der vorliegenden Arbeit. Der Wandel und vor allem die 
Ausdifferenzierung des Musters früher Kindheit, die in der Analyse der Luxem-
burger Politik zur Kleinkindbetreuung zum Ausdruck kommen, machen darauf 
aufmerksam, dass die strukturellen Bedingungen sowie die Erfahrungen und Be-
ziehungen im Alltag von Kindern, überaus heterogen sind und sich im Zuge der 
Vermarktlichung von Kindheit weiter ausdifferenzieren. Die rechtlichen Regulie-
rungen der Kleinkindbetreuung erzeugen ganz unterschiedliche Bedingungen und 
Kontexte des Aufwachsens von Kleinkindern zwischen Elternhaus und öffentli-
cher Tagesbetreuung, zwischen Tageseinrichtungen und Tagespflege, zwischen 
kommerziellen, gemeinnützigen und staatlichen Einrichtungen, die für die gesam-
te Gruppe der Kleinkinder unterschiedliche Relevanz besitzen. 
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Anhang I: Verzeichnis der Gesetze und Rechtsverordnungen 

A-6L-18.02.75: Loi du 6 février 1975 relative à la majorité civile, l´autorité 
parentale, l´administration légale, la tutelle et l´émancipation. 

A-7R-08.02.99: Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 portant exécution des 
articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre 
l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et 
thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder 
aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.  

A-13L-23.02.99: Loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan 
d'action national en faveur de l'emploi 1998. 

A-20L-16.02.09-I: Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire. 
A-20L-16.02.09-II: Loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement 

fondamental. 
A-20L-16.02.09-III: Loi du 6 février 2009 concernant le personnel de 

l’enseignement fondamental. 
A-25R-18.02.09: Règlement grand-ducal du 13 février 2009 portant modification 

du règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l'agrément à 
accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.  

A-26R-18.02.09: Règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le 
« chèque-service accueil ».  

A-37L-05.04.02: Loi du 8 mars 2002 portant révision de la loi du 12 février 1999 
concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur de 
l’emploi 1998. 

A-44L-17.08.88: Loi du 1er août 1988 portant création d'une allocation 
d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la 
création d'une allocation de rentrée scolaire. 

A-47R-30.06.93: Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 ayant pour objet de 
préciser les modalités d'application de la loi modifiée du 1er août 1988 
portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 
juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire. 

A-53L-28.07.92: Loi du 27 juillet 1992 portant 1. modification de la loi du 1er 
août 1988 portant création d'une allocation d'éducation; …  

A-60L-15.05.08: Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique.
A-63R-10.12.88: Règlement grand-ducal du 8 novembre 1988 ayant pour objet de 

préciser les catégories de revenus ainsi que les modalités de leur mise en 
compte prévues à l'article 4 de la loi du 1er août 1988 portant création 
d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 
concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire. 
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A-82L-24.09.98: Loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les 
organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. 

A-102L-24.07.03: Loi du 18 juillet 2003 portant modification des articles XXIV 
et XXX de la loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre 
du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998. 

A-104L-14.12.98: Loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les 
organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. 

A-109L-25.07.08: Loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. 
A-114L-27.06.06: Loi du 27 juin 2006 adaptant certaines modalités d’application 

de l’échelle mobile des salaires et des traitements et modifiant ... 7) la loi 
modifiée du 1er août 1988 portant création d’une allocation d’éducation; 
8) la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un 
congé pour raisons familiales. 

A-123R-10.08.05: Règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant 
l'agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.  

A-135L-10.12.02: Loi du 21 novembre 2002 portant: ... 3) modification de la loi 
du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et 4) 
modification de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé 
parental et d’un congé pour raisons familiales. 

A-139R-27.12.00: Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant 
modification du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 portant 
exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les 
relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, 
familial et thérapeutique en ce qui concerne l'agrément gouvernemental à 
accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour 
enfants.

A-143L-06.08.04: Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains 
partenariats. 

A-149L-29.08.06: Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du 
Travail. 

A-157R-24.10.08: Règlement grand-ducal du 6 octobre 2008 relatif à la formation 
aux fonctions d'assistance parentale portant exécution de la loi du 30 
novembre 2007 portant réglementation de l'activité d'assistance parentale.  

A-159R-28.12.01: Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution 
des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations 
entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et 
thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder 
aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.  

A-167L-05.08.11: Loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi du 8 
septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant 
dans les domaines social, familial et thérapeutique et de la loi du 16 
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décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la familleA-195L-
31.12.03: Loi du 19 décembre 2003 portant modification de la loi du 12 
février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en 
faveur de l'emploi 1998. 

A-178R-22.08.11: Règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d'études 
pour les quatre cycles de l'enseignement fondamental.  

A-184R-01.09.09: Règlement grand-ducal du 26 août 2009 fixant le plan d'études 
pour les quatre cycles de l'enseignement fondamental. 

A-214L-07.12.07: Loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité 
d’assistance parentale.  

A-242L-29.12.06: Loi du 22 décembre 2006 portant modification … 1. de la loi 
modifiée du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un 
congé pour raisons familiales. 

A-259L-20.11.11: Loi du 16 décembre 2011 modifiant et complétant l’article 76 
de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement 
fondamental. 
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Anhang II: Der Prozess rechtlicher Regulierung im Luxemburger 
Kontext politischer Stabilität und Konsensorientierung 

Der europäische Kleinstaat Luxemburg versteht sich laut Artikel 1 seines noch heute gültigen 
Verfassungstextes von 1868 als demokratischer, freier, unabhängiger und unteilbarer Staat
(Übers. CH) und ist zugleich eine konstitutionelle Erbmonarchie eines Großherzogs des Ge-
schlechts Nassau-Weilburg als Staatsoberhaupt (Hirsch und Thewes, 2008). Nach dem Ende der 
Herrschaft Napoleons und der geopolitischen Neuordnung Europas durch den Wiener Kongress 
1814 bis 1815 sowie der darauf folgenden Londoner Konferenz und dem dort zwischen Belgien 
und den Niederlanden geschlossenen Vertrag von London, ist Luxemburg nach seiner Zugehörig-
keit zu Frankreich und den Niederlanden seit 1839 ein eigenständiges Fürstentum und souveräner 
Staat (Trausch, 2008). Das für die Luxemburger Geschichte bedeutsame Jahr 1839 repräsentiert 
den Beginn der Herausbildung eines selbstverwalteten Staates, eines wachsenden nationalen 
Selbstverständnisses und der Entwicklung einer politischen Identität (Trausch, 2008), hin zu einem 
– trotz seines Status als Kleinstaat – bedeutenden nationalstaatlichen Akteur innerhalb der europäi-
schen Staatengemeinschaft im 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts. 

Nicht nur geografisch, sondern vor allem auch außenpolitisch nimmt Luxemburg eine zentrale 
Stellung innerhalb Europas, in supranationalen Zusammenschlüssen und dessen internationalen 
Beziehungen ein. Vor allem im Rahmen des europäischen Integrationsprozesses und in Bezug auf 
die supranationale Politik der Europäischen Union spielt Luxemburg seit jeher eine gewichtige 
Rolle. Das Großherzogtum ist unter anderem Gründungsmitglied der Vereinten Nationen (UNO, 
1945), der durch die OECD 1961 abgelösten Organisation für europäische wirtschaftliche Zusam-
menarbeit (OEEC, 1948) und der Organisation des Nordatlantikvertrages (NATO, 1949). Vor 
allem aber ist Luxemburg Motor der Europäischen Integration als Gründungsmitglied der europäi-
schen Montanunion (EGKS, 1951) sowie der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG, Rö-
mische Verträge, 1958), Vorläufer der Europäischen Gemeinschaft (EG, 1967) und der heutigen 
EU (Maastrichter Vertrag, 1993). Das politische Gewicht Luxemburgs für den Prozess der europä-
ischen Integration drückt sich nicht zuletzt darin aus, dass es heute zahlreiche Organe der EU be-
heimatet. Als ursprünglich stark agrarisch geprägtes Land mit einer mit Deutschland gleichziehen-
den Industrialisierung (Trausch, 2008), zeichnet sich die Wirtschaft des Großherzogtums gegen-
wärtig durch seine Bedeutung als internationaler Finanzplatz und durch die Stärke seines Dienst-
leistungssektors aus, der die bis in die 1970er Jahre hinein währende Dominanz der Stahlindustrie 
zunehmend abgelöst hat. Aufgrund der langfristig anhaltenden ökonomischen Prosperität und des 
wirtschaftlichen Wachstums führt Luxemburg innerhalb der EU die Liste der Staaten mit dem 
höchsten Lebensstandard an und findet sich international auf den oberen Plätzen der Staaten mit 
dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen (Lorig und Hirsch, 2008a, S. 9). Innerhalb der Euro-
Währungsunion weist Luxemburg zudem das geringste Haushaltsdefizit und die geringste Staats-
verschuldung auf. 

Da sich die Untersuchung der Re-Institutionalisierung von Kindheit in der Politik zur Kinderbe-
treuung in Luxemburg primär auf die Gesetzgebung und die ministerielle Berichterstattung der 
Umsetzung dieser Gesetzgebung stützt, sind im Folgenden vor allem die politischen Organe, Pro-
zesse und Zusammenhänge zu erläutern, welche die Verabschiedung von Gesetzen und Verord-
nungen sowie dessen ministerielle Ausführung bestimmen. Im Vordergrund stehen dabei die in der 
Luxemburger Verfassung verankerte Gewaltenteilung – abgesehen von der Judikative – vor allem 
die verfassungsrechtliche Teilung zwischen der legislativen und exekutiven Gewalt, sowie der 
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Gesetzgebungsprozess wie er sich im Zusammenspiel dieser Instanzen bis zum Inkrafttreten juris-
tischer Normen vollzieht. 

Die Verfassung garantiert dem Luxemburger Volk die alleinige Machtsouveränität im Großher-
zogtum, nachdem 1919 per Verfassungsrevision die autokratischen Eigenschaften des Staatswe-
sens und Prärogativen des Großherzogs begrenzt wurden (Hirsch und Thewes, 2008, S. 93, 95). 
Luxemburger Staatsbürger mit vollendetem 18. Lebensjahr sind aufgrund der obligatorischen 
Wahlbeteiligung bis zu ihrem 75. Lebensjahr dazu verpflichtet, alle fünf Jahre in Parlamentswah-
len dieser Macht Ausdruck zu verleihen, indem sie wahlweise in einem kumulierenden oder pana-
schierenden Verfahren aus den Reihen der zur Wahl stehenden Parteien die 60 Volksvertreter der 
Abgeordnetenkammer (Chambre des Députés) als zentrale legislative Instanz in einer Verhältnis-
wahl bestimmen (Hirsch und Thewes, 2008, S. 97 ff.).62 Bei diesen Abgeordneten unterschiedli-
cher Parlamentsfraktionen handelt es sich in der Regel nicht um Berufspolitiker (Schroen, 2008, 
S. 107). Diese geringe Zahl an Mandatsträger sowie deren weitgehend ehrenamtlich vollzogene 
Arbeit, stellt die Volksvertreter vor hohe Anforderungen. In der kleinsten Abgeordnetenkammer 
der EU müssen ihre Mandatsträger »einerseits Generalisten, andererseits aber auch Spezialisten in 
gleich mehreren Politikbereichen sein, um im Gesetzgebungsprozess ihre Artikulations- und Kon-
trollfunktion wahrnehmen zu können« (Schroen, 2008, S. 109).

Die exekutive Gewalt liegt verfassungsrechtlich und formal beim Großherzog als Oberhaupt des 
Staates (Chef de l‘État) sowie als Repräsentant und »Symbol der Einheit und Garant der nationa-
len Unabhängigkeit« (Hirsch und Thewes, 2008, S. 98). Sein Anspruch auf den Thron und seine 
Stellung im Staat resultiert aus der Zugehörigkeit zur Filialgeneration seines Adelsgeschlechtes. 
Die exekutive Gewalt liegt jedoch in der demokratisch verfassten modernen Monarchie selbstre-
dend nicht alleinig und primär beim Monarchen. Als Teil der Exekutive bildet die Regierung die 
zentrale intermediäre Instanz zwischen dem Großherzog und der Volksvertretung. Verfassungs-
rechtlich hat der Großherzog die Regierung und deren Minister zu »organisieren«, allerdings ist 
die Zusammensetzung der Regierung vom Ergebnis der nationalen Parlamentswahlen und der 
etwaigen, daraus resultierenden Parteienkoalitionen abhängig (Hirsch und Thewes, 2008, 
S. 99 ff.). Als ›Erstem unter Gleichen‹ kommt dem designierten Premier- und Staatsminister (Pre-
mier ministre, Ministre d’État), der sich üblicherweise aus der stärksten Fraktion rekrutiert, als 
»Formateur« und Gestalter der Regierung im Auftrag des Großherzogs eine zentrale Stellung zu 
(Hirsch und Thewes, 2008, S. 100). Die Regierung, ihr Premierminister und ihre Ressortminister63

stehen als Teil der Exekutive vor allem in der politischen Verantwortung gegenüber der Volksver-
tretung und sind für ihre Regierungstätigkeit und Handlungsfähigkeit auf deren Vertrauen ange-
wiesen.64 Als Träger eines Regierungsamtes und der Leitung ihrer Ministerien müssen sie ein 

62 Wahlberechtigt ist nur die wohnansässige Bevölkerung, die in Besitz der luxemburgischen Staatsangehörigkeit ist. Das 
zur Wahl berechtigende Alter wurde 1972 von 21 auf 18 Jahre herabgesenkt; die obere Altersgrenze von 75 Jahren für die 
Wahlpflicht gilt seit 2003; zuvor lag sie bei 70 Jahren; bis 1954 erstreckte sich eine Legislaturperiode über sechs Jahre 
(Dumont, Fehlen und Poirier, 2008). Als plebiszitäres Element sieht die Verfassung in Ausnahmefällen zudem ein Volksre-
ferendum vor (Hirsch und Lorig, 2008). Neben der Möglichkeit der Enthaltung, geben die Wähler ihr Votum entweder 
kumulierend für die Liste einer Partei oder panaschierend für einzelne Abgeordnete unterschiedlicher Parteien ab; der Wille 
für Koalitionsregierungen kommt darin zum Ausdruck, dass ein Viertel der Wähler ihr Votum durch Panaschieren über 
Parteilisten hinweg abgibt (Dumont, Fehlen und Poirier, 2008). Die Parteien finden im Übrigen keine Erwähnung in der 
Verfassung, sondern sind lediglich ableitbar aus dem Recht auf Vereinigungen sowie aus dem Recht auf Presse- und Mei-
nungsfreiheit (Hirsch und Thewes, 2008, S. 98–99). Während sich bis in die 1980er Jahre hinein die Anzahl der Abgeord-
neten in der Kammer nach dem Umfang der Bevölkerung in den vier Wahlbezirken Nord, Süd, Ost und Zentrum bemaß, 
wurde sie 1989 per Verfassungsänderung auf 60 Sitze begrenzt, die in Relation zur Größe der Wahlbezirke verteilt werden 
(Dumont, Fehlen und Poirier, 2008).
63 Wobei einzelne Minister teils mehrere Ressorts vertreten, so auch der Staatsminister selbst.
64 Obgleich die Luxemburger Verfassung kein Misstrauensvotum des Parlaments gegenüber der Regierung vorsieht, ist die 
Regierung im Gesetzgebungsverfahren und ihrem politischen Handlungsspielraum stark an das Parlament gebunden.
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bestehendes Mandat als Abgeordneter ablegen, da die gleichzeitige Wahrnehmung eines öffentli-
chen Amtes und eines Abgeordnetenmandates verfassungswidrig ist (Schroen, 2008, S. 112). 

Da der Luxemburger Parlamentarismus unter anderem aufgrund der Größe des Landes nur eine 
Kammer vorsieht und das Parlament somit die alleinige gesetzgebende Körperschaft bildet, stellt 
die Verfassung ihr den 21-köpfigen Staatsrat (Conseil d’État) als konsultativ-beratendes und kor-
rektives Organ der Legislative zur Seite (Hirsch und Thewes, 2008, S. 97, 102). Der Staatsrat, 
dessen Mitglieder unmittelbar oder auf Vorschläge des Parlaments und des Rates selbst durch den 
Großherzog ernannt werden, vereinte als »monarchisch-judikatives Mischorgan« (Schroen, 2008, 
S. 114) sowohl die beratende Funktion im Gesetzgebungsverfahren als auch eine Funktion der 
Verfassungsrechtsprechung. Aufgrund des Widerspruchs dieser doppelten Funktion und Kompe-
tenzzuschreibung gegenüber international geltendem Menschenrecht, wurde diese judikative 
Funktion 1996 durch eine eigene Verwaltungs- und Verfassungsgerichtbarkeit abgelöst und aus 
dem Staatsrat ausgelagert (Schroen, 2008). Da der Staatsrat ernannt, jedoch nicht frei gewählt 
wird, »besitzt er folglich auch keine mit dem Parlament konkurrierende Gesetzgebungskompetenz. 
Vielmehr trägt er den Charakter eines staatsrechtlich kompetenten, außerparlamentarischen Ge-
setzgebungsausschusses« dem die Funktion zukommt, »die Kompatibilität neuer Gesetzesvorha-
ben mit dem geltenden Recht zu überprüfen« (Schroen, 2008, S. 115). Auch für die Bekleidung 
eines Amtes im Staatsrat gilt die Unvereinbarkeit mit einem gültigen Mandat in der Abgeordne-
tenkammer (siehe oben). Der Staatsrat »kompensiert mit seinen Diensten zu einem guten Teil den 
dürftigen Abgeordneten- und Fraktionsapparat und arbeitet zugleich der Regierung zu« (Schroen, 
2008, S. 115). 

Das Parlament, der Großherzog und die Regierung sowie der Staatsrat sind die primären Stationen 
im Instanzenzug des Gesetzgebungsverfahrens; als sekundäre, aber dennoch in Teilen relevante 
und fakultativ in das Verfahren eingebundene Akteure sind darüber hinaus die sechs Berufskam-
mern, der Wirtschafts- und Sozialrat sowie seit 1996 das Verfassungsgericht an Prozessen der 
Gesetzgebung beteiligt (Schroen, 2008, S. 117). Die »differenzierte Konsensbildung« im frühen 
Verlauf der Gesetzgebung gilt als besonderes Merkmal im politischen System des Großherzog-
tums sowie die Herausbildung einer »Gesetzgebungskultur …, die den Rechtsstaat als ein Ge-
meinschaftsprojekt von öffentlicher Herrschaft und gesellschaftlichen Netzwerken versteht« 
(Schroen, 2008, S. 116 f.; Ausl. CH). Vor allem Parteien, Verbände und Interessensvereinigungen 
geben häufig den Anstoß für ein Gesetz; die eigentliche Initiative geht jedoch entweder von der 
Exekutivgewalt aus, wobei dann von einem Gesetzesprojekt respektive einem projet de loi die 
Rede ist, oder sie geht von der Legislative aus, einem so genannten Gesetzesvorschlag des Parla-
mentes, in der Amtssprache proposition de loi65 genannt (Schroen, 2008, S. 118). Es zeigt sich 
allerdings in der gesetzgeberischen Praxis, dass Gesetzesinitiativen in der deutlichen Mehrzahl 
»von der Regierung und der ihr unterstellten Ministerialbürokratie« (Schroen, 2008, S. 118) aus-
gehen.66 Dieser Zurückhaltung des Parlamentes steht jedoch der Umstand entgegen, dass es ihm 
obliegt, neben der eigentlichen Abstimmung und Verabschiedung von Gesetzen, auch die Präzisie-
rung ihres Inhalts vorzunehmen; so ist im Verlauf der 1980er Jahre laut Schroen (2008) eine Pra-
xis entstanden, in der »die parlamentarische Mitregierung über die Ausschüsse stärker geworden 
(ist), da diese zunehmend den endgültigen Wortlaut der Regierungsvorlagen bestimmen« (S. 118, 
Erg. CH). Trotz ihrer Zurückhaltung in Bezug auf Gesetzesinitiativen, nehmen die Vertreter des 
Volkes somit nicht nur Einfluss in Form der Zustimmung oder Ablehnung von Gesetzen, sondern 
haben als Volksrepräsentanten einen maßgeblichen Anteil an der konkreten Ausgestaltung und 

65 Die Gesetzesinitiative muss dabei von mindestens fünf Abgeordneten unterstützt werden, um den weiteren Instanzenweg 
gehen zu können (Schroen, 2008).
66 Schroen (2008, S. 118) führt als Beispiel an, dass von Januar bis Oktober 1995 gut 92 % der Gesetze durch die Regie-
rung und nur knapp 8 % durch das Parlament initiiert wurden.
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sprachlichen Formulierung des Gesetzeswortlautes, der im weiteren Verlauf in mehrheitsfähigen 
parlamentarischen Voten verabschiedet wird. Dieser zentrale Punkt spielt für die Untersuchung der 
Luxemburger Gesetze zur Politik der Kinderbetreuung eine entscheidende Rolle, weil sie formal 
dessen Allgemeingültigkeit, Repräsentativität und Legitimität für das Großherzogtum in ihrem 
Entstehungsprozess klärt und begründbar macht. 

Der Auftakt des eigentlichen Gesetzgebungsverfahrens im Anschluss an eine Gesetzesinitiative 
unterscheidet sich zunächst zwischen einem Gesetzesprojekt der Regierung (projet de loi) und 
einem Gesetzesvorschlag des Parlamentes (proposition de loi) (vgl. hierzu und zu den folgenden 
Ausführungen Schroen, 2008).67 Bei letzterem ergeht an den zuständigen Ressortminister der 
Regierung die Aufforderung zu einer, vom gesamten Kabinett mit zu tragenden Stellungnahme, 
die an den Staatsrat und das Parlament weitergeleitet wird. Der Staatsrat gibt sowohl zu dem Ge-
setzesvorschlag als auch zur ministeriellen Stellungnahme seine Expertise ab und leitet diese an 
den, mit diesem Gesetzesvorgang betrauten, parlamentarischen Ausschuss weiter. Für die Eingabe 
eines Gesetzesprojektes hingegen fungieren die gesamte Regierung und ihre Minister als »gesetz-
gebender Ausschuss« (S. 119). Für die Eingabe eines Gesetzesprojektes der Regierung in das 
Parlament und den entsprechenden, durch weitere Abgeordnete versehenen parlamentarischen 
Ausschuss sowie zur Konsultation und Begutachtung an den Staatsrat, bedarf es zudem einer Ver-
fügung (Depotverfügung) des Großherzogs als Teil der Exekutive. Nach der Initiation eines Ge-
setzes und der folgenden Ausarbeitung in einem parlamentarischen Ausschuss sowie nach dem 
Einholen der Expertise des Staatsrates, wird das Gesetz der parlamentarischen Lesung zugeführt, 
in der zunächst der Ausschuss, die Parlamentsfraktionen sowie der verantwortliche Minister ihre 
Stellungnahmen einbringen. »In dieser ersten gesamtparlamentarischen Meinungsbildung geht es 
um die Zielperspektive des Gesetzes als Ganzes, danach um die Diskussion seiner einzelnen Arti-
kel« (S. 121). Vonseiten der Fraktionen sowie der Regierung können Änderungs- und Zusatzan-
träge in den jeweiligen Ausschuss eingebracht und müssen zur weiteren Stellungnahme an den 
Staatsrat weitergeleitet werden. 

Nach den parlamentarischen Debatten sowie der Prüfung und Einarbeitung der Anträge sieht das 
weitere Verfahren de jure vor, dass in einem ersten Wahlgang über jeden Artikel des betreffenden 
Gesetzes gesondert abgestimmt wird, und dass eine etwaige, daraus resultierende Änderung des 
gesamten Gesetzes (prüfe diesen Zusammenhang erneut) eine weitere Konsultation des Staatsrates 
erforderlich macht (Hirsch und Thewes, 2008). Sodann wird ein weiterer Wahlgang im Parlament 
notwendig, sobald die Expertise des Staatsrates über die vorgesehenen Änderungen eingegangen 
ist. Die Verfassung sieht somit grundsätzlich, und um die Nachteile einer einzigen Kammer aus-
zugleichen, ein doppeltes parlamentarisches Votum einer Gesetzesvorlage vor; sie bietet allerdings 
dem Parlament unter gegebenen Umständen die Möglichkeit, im Einvernehmen mit dem Staatsrat 
auf einen zweiten Wahlgang zu verzichten (Hirsch und Thewes, 2008, S. 102). Seit einer Verfas-
sungsänderung von 2004 erfolgt die besagte Abstimmung aller Einzelartikel zudem nur noch auf 
gesonderten Antrag von mindestens fünf Abgeordneten (Schroen, 2008, S. 122). De facto hat sich 
jedoch inzwischen eine Praxis der Gesetzgebung entwickelt, wonach über Gesetze ausschließlich 
in ihrer Gesamtheit votiert wird; zudem wird in der Regel auf das zweite parlamentarische Votum 
verzichtet, denn der Staatsrat kommt der Bitte des Verzichts auf ein zweites Votum durch das 
Parlament üblicherweise nach; jedoch besitzt der Staatsrat formal die Möglichkeit, einem grund-
sätzlichen Veto gegen ein Gesetz Ausdruck zu verleihen, sofern er verfassungsrechtliche oder das 
allgemeine Interesse betreffende Einwände hat (Schroen, 2008, S. 122). In diesem Fall kann er das 
Parlament dazu veranlassen, die Verabschiedung des Gesetzes für einen mindestens drei Monate 
währenden, vom Parlament einzuhaltenden Zeitraum aufschieben zu müssen. Über seine beratende 

67 Unter Gesichtspunkten der Dringlichkeit kann das Verfahren verkürzt werden (vgl. hierzu Schroen, 2008).
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Funktion hinaus, ist es dem Staatsrat jedoch nicht möglich, die Verabschiedung eines Gesetzes in 
letzter Instanz zu verhindern; um das Parlament vor nicht ausreichend bedachten Entscheidungen 
zu bewahren, ist es durch diese Frist angehalten, den Einspruch des Staatsrates zu prüfen und zu 
bedenken, kann sich aber darüber hinwegsetzen und nach Ablauf der Frist das Gesetz dennoch 
verabschieden. 

Nach Verabschiedung des Gesetzes partizipiert der Großherzog erneut am legislativen Verfahren – 
wie auch zu Beginn durch die Verfügung eines Gesetzesprojektes der Regierung. Er bestätigt die 
vom Parlament verabschiedeten Gesetze und nimmt die formale Aufgabe war, sie öffentlich zu 
verkünden (Schroen, 2008, S. 124). De Jure kommt dem Großherzog damit eine dem Parlament 
vergleichbare »legislative Entscheidungsgewalt« (Schroen, 2008, 124) zu, weil ein Gesetz per 
Verfassung erst dann in Kraft tritt, wenn es durch den Großherzog gebilligt und verkündet wurde; 
jedoch macht der Großherzog faktisch von diesem impliziten Vetorecht in der Regel keinen Ge-
brauch (Schroen, 2008, S. 124; vgl. auch Hirsch und Thewes, 2008, S. 103).68 Neben der Verab-
schiedung, Bestätigung und Verkündigung von Gesetzen (Lois), manifestieren sich die legislativen 
Verfahren in Luxemburg zudem über den »Verordnungsweg«, über den die für Gesetze erforderli-
chen Ausführungsbestimmungen konkret festgelegt werden (Hirsch und Thewes, 2008, S. 103). 
Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang vor allem die großherzogliche Verordnung (Règle-
ment grand-ducal), die rechtlich von grundsätzlicher und »allgemeiner Natur« (Hirsch und The-
wes, 2008, S. 103) ist.69 Das Verfahren des Erlasses von Gesetzen und Verordnungen (vgl. hierzu 
zusammenfassend Abbildung II.1) stellt einen öffentlich transparenten und zugänglichen Prozess 
dar. Zum einen werden sämtliche Haushalte mit wahlberechtigten Personen kontinuierlich über die 
parlamentarischen Lesungen und Voten im Gesetzgebungsprozess postalisch informiert. 

Abbildung II.1: Vereinfachter Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens im Großherzogtum Luxemburg 
(»Déroulement sommaire de la procédure législative«). 

Quelle: Dieses Schaubild wurde unverändert aus Andrich (2003, S. 42) übernommen. Für eine 
detaillierte Darstellung des Gesetzgebungsverfahrens siehe das umfassendere Schaubild bei And-
rich (2003, S. 43). 

68 Eine Ausnahme vollzog sich im Jahre 1912, als die damalige Großherzogin Marie-Adelaïde die ihr gegebene Frist von 
drei Monaten verstreichen ließ, als es um die Bestätigung und Verkündigung des damaligen Schulgesetzes ging; das führte 
zu einem »Kulturkampf« und kostete sie den Thron, den sie an ihre Schwester und Nachfolgerin Großherzogin Charlotte 
abtreten musste (Hirsch und Thewes, 2008, S. 103). Zu einer weiteren Verfassungskrise der Gegenwart führte die aus 
Gewissensgründen erfolgte Weigerung des amtierenden Großherzogs Henri im Winter 2008, das vom Parlament beschlos-
sene Euthanasiegesetz zu unterzeichnen. In diesem Kontext traten vor allem die Konfliktlinien zwischen dem Willen der 
Volksvertretung, dem Monarchen und der katholischen Kirche hervor.
69 Zudem existieren der großherzogliche Erlass (arrêté grand-ducal), der sich auf konkrete Personen bezieht sowie die 
ministerielle Verordnung und der ministerielle Erlass (règlement ministériel et arrêté ministériel), die sich auf die Organisa-
tion der Dienststellen, der Verwaltung und deren Personalrekrutierung beziehen (Hirsch und Thewes, 2008, S. 103).
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Neben den zentralen verfassungsrechtlichen Organen und deren Bedeutung im Kontext der Ge-
setzgebung, ist es zudem erforderlich einen Blick auf die politischen Kräfteverhältnisse zu werfen, 
durch die der Zeitraum geprägt ist, der im weiteren zur Untersuchung steht. Ein markantes Charak-
teristikum für das Großherzogtum ist in seiner vorherrschenden »politischen Konsenskultur« 
(Schroen, 2008, S. 124) zu sehen. Luxemburg zeichnet sich durch weitgehend homogene und 
stabile politische Kräfteverhältnisse sowie durch eine, auf einem breiten gesellschaftlichen Kon-
sens basierende Politik aus (Lorig und Hirsch, 2008a). Gründe hierfür sind etwa in der positiven 
Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt zu sehen, die die gesellschaftlichen »Verteilungs-
kämpfe« (Schroen, 2008, S. 124) verringert und die Grundlage für einen breiten Konsens geschaf-
fen haben. Dies trifft ebenso auf Verbände und Interessensgruppen zu, denen formal eingerichtete 
Möglichkeiten der politischen Partizipation offen stehen, was nicht zuletzt auch durch den Um-
stand gefördert wird, dass in einem Land von so geringer Größe informelle Kontakte leicht und 
schnell aufgebaut und stabilisiert werden können (Schroen, 2008, S. 124). »Zur politischen In-
tegration des Verbändepluralismus tragen Personalunion zwischen Partei-, Fraktions- und Ver-
bandspolitikern (…), zeitweise einberufenen Arbeitskreise der politischen Parteien und so genann-
te Konventionen (conventions) über regelmäßige Beratungen mit Ministerien bei« (Schroen, 2008, 
S. 124; Ausl. CH; Hervorh. i. Orig.). Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen sind zudem in 
doppelter Weise mit ihren Interessen im politischen System und in Gesetzgebungsverfahren reprä-
sentiert. »Auf der einen Seite die privatrechtlichen Organisationen der Gewerkschaften und Ar-
beitgeberverbände und auf der anderen die öffentlich-rechtlichen Institutionen der sechs Berufs-
kammern« (Schroen, 2008, S. 124). Wie bereits weiter Phase angedeutet, besitzen vor allem die 
Berufskammern den Anspruch, ihre Position zu Gesetzesinitiativen sowie zum Staatshaushalt 
artikulieren und einbringen zu können; sofern deren Interessen unmittelbar berührt werden, ist die 
Regierung zudem dazu verpflichtet, im Sinne des bewährten »pluralistische(n) Modell(s) berufli-
cher Interessenvertretung«, die entsprechenden »Gutachten bei den betreffenden Kammern einzu-
holen« (Schroen, 2008, S. 125; Umst. und Erg. CH). 

Eine politische Konsenskultur drückt sich im Besonderen auch in der Stabilität und Homogenität 
der Kräfteverhältnisse innerhalb des Luxemburger Parteienspektrums im gesamten 20. Jahrhundert 
sowie zu Beginn des 21. Jahrhunderts aus. Die bürgerlich-konservative Christlich-Soziale Volks-
partei (Chrëschtlech Sozial Vollekspartei, CSV) geht im Laufe des 20. Jahrhunderts bis in die 
Gegenwart hinein in Wahlen als stärkste politische Kraft hervor, übernimmt in wechselnden Koa-
litionen mit zwei weiteren Volksparteien die Regierungsverantwortung und stellte mit zwei Aus-
nahmen70 seit 1919 den Premier- und Staatsminister; die CSV hat somit stets »eine Schlüsselposi-
tion im politischen System Luxemburgs inne gehabt« (Dumont, Fehlen und Poirier, 2008, S. 166), 
»gilt als Garant des gesellschaftspolitischen Status quo« (ebd., S. 169) und stellt bis in die Gegen-
wart hinein den »Nukleus der verschiedenen Regierungen« (Trausch, 2008, S. 27). Die zweit-
stärkste politische Kraft ist die sozialdemokratische Luxemburger Sozialistische Arbeiterpartei
(Lëtzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei, LSAP), gefolgt von der liberalen Demokratischen 
Partei (Demokratesch Partei, DP) (Dumont, Fehlen und Poirier, 2008). Ausschließlich mit diesen 
beiden Parteien koalierte die CSV in der Regierungsbildung im 20. Jahrhundert und zu Beginn des 
21. Jahrhunderts. Bis in die 1970er Jahre hinein zählte die Kommunistische Partei Luxemburgs
(KPL) zur vierten, wenn auch deutlich schwächeren politischen Kraft, verlor allerdings seit dem 
zunehmend an Bedeutung. Mitte der 1980er Jahre entstanden zwei grüne Parteien, die sich Mitte 
der 1990er Jahre vereinten und gegenwärtig als ökologisch orientierte Partei Die Grünen (Déi 

70 Obwohl die CSV aus den Parlamentswahlen 1974 als stärkste Kraft hervorging (18 von 54 möglichen Parlamentssitzen), 
verzichtete sie aufgrund des dennoch unbefriedigenden Wahlergebnisses auf den Regierungsanspruch für Zeit von 1974 bis 
1979; Großherzog Jean beauftragte Gaston Thorn, damaliger Spitzenkandidat der liberalen Demokratischen Partei (DP) als 
Gestalter einer neuen Regierung, da der Monarch bei ihm den »bemerkenswertesten persönlichen Wahlerfolg« sah (Schro-
en, 2008, S, 110). Eine weitere Ausnahme ist die Zeit zwischen 1925 und 1926 (Trausch, 2008, S. 27).
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Gréng) im Parlament vertreten sind. Ende der 1980er erweiterte sich das Parteienspektrum um die 
Protestpartei des Aktionskomitees für Demokratie und Rentengerechtigkeit (heute: Alternativ De-
mokratesch Reformpartei, ADR), das für die Gerechtigkeit in der Verteilung der Altersbezüge im 
Privatsektor gegenüber dem öffentlichen Sektor eintrat und sich inzwischen im politischen Spekt-
rum etabliert hat. Ende der 1990er Jahre trat zudem die eigenständige sozialistische und extreme 
Partei Die Linke (Déi Lénk) hinzu (vgl. zu Details bezüglich der Parteien, deren Geschichte und 
Programmatik sowie zu weiteren Kleinstparteien Dumont, Fehlen und Poirier, 2008). 

Die Abbildung I.2 im verdeutlicht die personellen Formationen und parteipolitischen Kräftever-
hältnisse von Exekutive und Legislative im Großherzogtum Luxemburg innerhalb des Zeitraums, 
den die Untersuchung der Politik zur Kinderbetreuung fokussiert. Als Startpunkt dieser Politik 
wurde das Jahr 1988 mit der Einführung des Erziehungsgeldes festgesetzt. Die Übersicht beginnt 
darum mit der entsprechenden Legislaturperiode zwischen 1984 und 1989, in welche das Inkraft-
treten des Gesetzes zur allocation d’éducation fällt. Seit 1964 war Seine Königliche Hoheit Groß-
herzog Jean das Staatsoberhaupt und wurde im Jahre 2000 von seinem Sohn Henri abgelöst, der 
bis heute an der Spitze des Großherzogtums steht (Trausch, 2008, S. 24). In allen sechs Legisla-
turperioden von 1984 bis heute übernimmt ein Mitglied der CSV, die durchweg als stärkste Frak-
tion aus Parlamentswahlen hervorgeht, das Amt des Premier- und Staatsministers, stets vertreten 
durch einen Minister aus der jeweiligen Koalitionspartei. Bis 1995 bildeten Jacques Santer (CSV) 
als erster und Jacques F. Poos (LSAP) als dessen stellvertretender Minister die Regierungsspitze. 
Nach dem Ruf Jacques Santers zum Präsidenten der Europäischen Kommission im Jahr 1995 
übernimmt fortan Jean-Claude Juncker (CSV), der bis dahin das Ministeramt für Finanzen und 
Arbeit innehatte, die Leitung der Regierungsgeschäfte (Thewes, 2011, S. 222). Der weiter neben 
Jean-Claude Juncker amtierende Vize-Premier Jacques F. Poos wurde durch den Wechsel der 
Koalition im Anschluss an die Wahlen von 1999 durch die liberale Politikerin Lydie Polfer (DP) 
abgelöst. In den beiden vergangenen Legislaturperioden 2004 bis 2009 sowie der laufenden Perio-
de seit 2009 hat Jean Asselborn (LSAP) – neben dem Außenminister – das Amt des Vize-
Premierministers inne. Während bis zur Regierungsbildung im Jahr 2004 die Anzahl der Minister 
in persona zwischen den Koalitionsparteien gleich verteilt war (6 zu 6 respektive 7 zu 7), über-
nahmen die Minister, die sich aus der CSV rekrutierten, seitdem – entsprechend der Fraktionsstär-
ke im Parlament – das Übergewicht in der Regierung ein (9 zu 6). 
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Abbildung II.2: Exekutive und Legislative im Großherzogtum Luxemburg 1984–2012. 

EXEKUTIVE LEGISLATIVE

Großherzog Premier- und Staatsminister, 
Vize-Premierminister 

Minister nach Parteien 
(inkl. Premier u. Vize)  

Parlamentsmandate 
nach Parteien 

1984–1989 

S.A.R. Jean Jacques Santer (CSV), 
Jacques F. Poos (LSAP) 

CSV:  6 
LSAP:  6 

CSV: 25
DP: 14
LSAP: 21
GAP: 2
  (64/62)

1989–1994 

S.A.R. Jean Jacques Santer (CSV), 
Jacques F. Poos (LSAP) 

CSV:  6 
LSAP:  6 

CSV: 22
LSAP: 18
DP: —
KPL: —
grün 1: —
grün 2: —
ADR: —
  (60)

1994–1999 

'94–'95 S.A.R. Jean Jacques Santer (CSV), 
Jacques F. Poos (LSAP) 

CSV:  6 
LSAP:  6 

CSV: 21
LSAP: 17
DP: 12
GLEI/GAP: 5
ADR: 5
  (60)

'95–'99 Jean-Claude Juncker (CSV), 
Jacques F. Poos (LSAP) 

1999–2004 

'99–'00 S.A.R. Jean Jean-Claude Juncker (CSV), 
Lydie Polfer (DP) 

CSV: 7 
DP:  7 

CSV: 19
DP: 15
LSAP: 13
ADR: 7
Déi Gréng: 5
déi Lénk: 1
  (60)

'00–'04 S.A.R. Henri 

2004–2009 

S.A.R. Henri Jean-Claude Juncker (CSV), 
Jean Asselborn (LSAP) 

CSV:  9 
LSAP:  6 

CSV: 24
LSAP: 14
DP: 10
Déi Gréng: 7
ADR: 5
  (60)

seit 2009 

S.A.R. Henri Jean-Claude Juncker (CSV), 
Jean Asselborn (LSAP) 

CSV:  9 
LSAP:  6 

CSV: 26
LSAP: 13
DP: 9
Déi Gréng: 7
ADR: 4
déi Lénk: 1
  (60)

Quelle: Eigene Zusammenstellung auf der Grundlage von Thewes (2011). Anmerkungen: (1) Die 
Abkürzung S.A.R. steht für die französische Anrede von Monarchen »Son Altesse royale« (Seine 
Königliche Hoheit, SKH). (2) GAP ist die erste ökologische grün alternative Partei (Déi Gréng 
Alternativ Partei, vgl. Dumont, Fehlen und Poirier, 2008, S. 177). (3) Im Jahr 1989 wurde die 
Zahl der Parlamentsabgeordneten auf 60 festgesetzt (siehe oben). (4) GLEI ist die zweite ökologi-
sche grün alternative Partei (Gréng Lëscht Ekologesch Initiativ, vgl. Dumont, Fehlen und Poirier, 
2008, S. 177). 

Von 1984 bis 1999 regierte die bürgerlich-konservative CSV über drei Legislaturperioden hinweg 
gemeinsam mit der sozialdemokratischen LSAP. Deren starker Stimmenverlust bei den Parla-
mentswahlen 1999 führte zu einer neuen Regierungskoalition aus CSV und der gestärkt aus den 
Wahlen hervorgehenden liberalen DP. In den Wahlen von 2004 verlor diese hingegen wieder an 
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Stimmen zugunsten der LSAP, die fortan und bis zur heute laufenden, zweiten gemeinsamen Le-
gislaturperiode seit 2009 den Regierungspartner der CSV stellt. Die drei Volksparteien CSV, 
LSAP und DP bilden seit 1984 stets die stärksten Fraktionen der Abgeordnetenkammer. Während 
bei den Wahlen 1984 die KPL keinen Sitz mehr für sich verzeichnen konnte, zog die neu gegrün-
dete Grün Alternative Partei (Déi Gréng Alternativ Partei, GAP) erstmals in das Parlament ein 
(Thewes, 2011, S. 204). Die Legislaturperiode zwischen 1989 und 1994 war hingegen durch ein 
parteipolitisch diversifiziertes Parlament gekennzeichnet, da neben den drei Volksparteien vier 
weitere kleine Parteien die Fraktionen des nun genau 60 Abgeordnete umfassenden Parlaments 
bildeten (erneut die KPL, die zunächst gesplitteten zwei grünen Parteien sowie das neu gegründete 
ADR als Protestpartei). Seit den darauf folgenden Legislaturperioden 1994 bis 1999 bis heute sind 
es neben CSV, LSAP und DP vor allem die Grüne und die ADR, die im Anschluss an Parla-
mentswahlen die Fraktionen im Parlament bilden. In den Legislaturperioden 2000 bis 2004 sowie 
in der laufenden Periode kann sich zudem die Linke jeweils eines der 60 Mandate in der Abgeord-
netenkammer sichern. 

Exkurs: Migration und Sprache als zentrale Herausforderungen der Politik 

Dieses Bild überaus homogener und stabiler Verhältnisse im politischen System Luxemburgs und 
seiner auf den breiten Konsens unterschiedliche Interessen bezogenen Kultur, bricht sich aller-
dings mit zentralen vergangenen und gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Herausforderungen. 
Als Kleinstaat mit einer Fläche von gerademal rund 2.500 km², einer Stärke der Gesamtbevölke-
rung von lediglich circa 500.000 Einwohnern und einer Hauptstadt mit weniger als 100.000 Ein-
wohnern, weist das Großherzogtum trotz seiner geringen Größe eine außerordentlich heterogene 
Bevölkerungsstruktur auf. Ein herausstechendes Charakteristikum, das vor allem auch für die 
politische Gestaltung von zentraler Bedeutung ist, besteht vordergründig in der, nach wie vor an-
haltenden, starken Arbeitsmigration aus Italien und vor allem Portugal in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts (Willems und Milmeister, 2008; vgl. auch Willems u. a., 2009a). Die multinatio-
nale Bevölkerung Luxemburgs zeichnet sich durch ein immenses Wachstum aus, das in den ver-
gangenen Dekaden primär durch diese Immigration zustande gekommen und kaum auf den Zu-
wachs der autochthonen Bevölkerung luxemburgischer Nationalität zurückzuführen ist; das in 
Luxemburg gültige Abstammungsrecht für den Besitz respektive den Erhalt einer Nationalität geht 
einher mit einer geringeren Einbürgerung von Einwanderern; inzwischen besitzen mehr als zwei 
Fünftel der Wohnbevölkerung nicht die luxemburgische Nationalität (Willems und Milmeister, 
2008, S. 63, 68 f.). In diesem Zusammenhang heben Willems und Milmeister (2008) das zentrale 
Problem der fehlenden politischen Partizipation und Integration der großen Zahl der Nicht-
Luxemburger hervor, denen somit trotz des Wohnsitzes im Großherzogtum das Wahlrecht ver-
wehrt ist (siehe oben). Darüber hinaus verstärkt sich die multinationale Zusammensetzung Lu-
xemburgs in Bezug auf den Arbeitsmarkt. Rund zwei Fünftel der Erwerbstätigen pendeln werktags 
über die Grenzen der Nachbarländer Belgien, Deutschland und Frankreich und decken den anhal-
tenden Bedarf an Arbeitskräften auf dem Luxemburger Arbeitsmarkt (Willems und Milmeister, 
2008, S. 63, 71 ff.). Die geringen Lohnnebenkosten und die daraus resultierenden, vergleichsweise 
hohen Nettolöhne und -gehälter (Zahlen, 2009, S. 324), gleichzeitig aber auch die deutlich gerin-
geren Lebenshaltungskosten in den Nachbarländern, machen die Erwerbstätigkeit im nahegelege-
nen Großherzogtum für Grenzpendler attraktiv.71

Aus der starken Immigration ergeben sich ebenso politische Konsequenzen für die Sprachsituati-
on. Vor dem Hintergrund der politisch-historischen Entwicklung ist diese seit jeher für das Groß-

71 Seit 2009 besteht neuerdings die Möglichkeit, die doppelte Staatsbürgerschaft anzunehmen 
(Thewes, 2011, S. 253). 
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herzogtum von zentraler Bedeutung, nicht zuletzt für die Herausbildung einer nationalen Identität 
(Trausch, 2008). Die Souveränitätsabtretungen vor seiner Eigenständigkeit, die Verletzungen sei-
ner Neutralität in europäischen, zwischenstaatlichen Konflikten seiner Nachbarn sowie die seit 
jeher gleichzeitige Zugehörigkeit zur romanischen und germanischen Sprachgemeinschaft, hat in 
Luxemburg zu einer äußerst heterogenen Sprachsituation geführt, auf welche die Politik im 20. 
Jahrhundert nur zurückhaltend reagierte (Fehlen, 2008, S. 49). Während die Luxemburger Verfas-
sung die französische und deutsche Sprache bis 1948 gleichstellte, wurde diese Gleichberechti-
gung durch eine Verfassungsänderung zunächst zugunsten des Französischen aufgehoben; das 
Lëtzebuergesch, die dem Deutschen ähnliche Muttersprache der autochthonen Bevölkerung – 
ursprünglich ein eigenständiger moselfränkischer Dialekt –, wird erst Mitte der 1980er Jahre per 
Gesetz zur Nationalsprache erklärt, zugleich aber die nationale Mehrsprachigkeit durch die erneute 
Gleichsetzung der französischen und deutschen Sprache bekräftigt (Fehlen, 2008, S. 49). Die ein-
heimische Bevölkerung, vor allem der Anteil mit luxemburgischer Nationalität, beherrscht durch 
die Alltagskommunikation und die multilinguale Alphabetisierung innerhalb des Bildungssystems, 
formal alle drei gesetzlich festgeschriebenen Sprachen. Die Sprech- und Sprachenpraxis ist davon 
gekennzeichnet, dass das Luxemburgische vordergründig die Alltagskommunikation bestimmt, 
das Französische und Deutsche hingegen primär die Amtssprachen oder die Sprachen in den Me-
dien darstellen (Fehlen, 2008, S. 45). So ist die luxemburgische Gesetzgebung ausschließlich in 
französischer Sprache verfasst. Eine besondere Herausforderung stellt diese Sprachsituation vor 
allem für Immigranten dar, die aus Staaten kommen, in denen keiner dieser Sprachen heimisch ist 
– wenn auch aus dem romanischen Sprachraum stammend, trifft dies vor allem auf die große por-
tugiesische Gemeinschaft zu. So müssen das Bildungssystem und die Bildungspolitik den ständi-
gen Konflikt zwischen dem Festhalten an der Dreisprachigkeit und der in Bezug auf Herkunft und 
Sprache überaus heterogenen Schülerschaft bearbeiten (Fehlen, 2008, S. 54).  
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Anhang III: Der hybride Luxemburger Wohlfahrtsstaat zwischen den 
Wohlfahrtswelten 

Die spezifischen, auf den Arbeitsmarkt und die soziale Sicherung bezogenen Besonderheiten Lu-
xemburgs erschweren eine eindeutige Zuordnung des Luxemburger Wohlfahrtssystems zu gängi-
gen wohlfahrtsstaatstheoretischen Typologien und Klassifizierungen wie sie etwa von Esping-
Andersen vorgeschlagen wurden (siehe oben, Esping-Andersen, 1990, 1998; Hartmann-Hirsch, 
2009). Mit der beginnenden Gestaltung des Luxemburger Staates als moderner Sozial- und Wohl-
fahrtsstaat Anfang des 20. Jahrhunderts, orientiert er sich am deutschen, konservativ-
korporatistischen Modell der Koppelung von Erwerbstätigkeit und sozialer Sicherung, wie es Otto 
von Bismarck in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts durch gesetzliche Sozialversicherungssys-
teme zur Absicherung gegenüber Krankheit, Arbeitsunfall, Invalidität und Altersarmut einführte. 
So wurden auch in Luxemburg rund 20 Jahre später, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, entsprechen-
de Systeme für die Arbeitnehmerschaft unterschiedlicher Berufsgruppen initiiert und aufgebaut, so 
die Krankenversicherung 1901, die Arbeitsunfallversicherung 1902 und die Invaliditäts- und Ren-
tenversicherung 1911; diese Versicherungen wurden 1925 in einem gesonderten Gesetzbuch zur 
Sozialversicherung (Code des assurances sociales) zusammenfassend kodifiziert und damit die 
»Etablierung des luxemburgischen Wohlfahrtsstaates« markiert (Kerschen, 2008, S. 379). Der 
Staat hatte die Gewährleistung eines Großteils sozialer Leistungen und Dienste übernommen, die 
lange zuvor durch die – in Luxemburg nahezu ausschließlich vorherrschende – römisch-
katholische Kirche erfolgte sowie die Leistungen und Dienste, die Industrielle der Stahlindustrie 
ausschließlich für ihre Arbeitnehmerschaft getragen hatten (Hartmann-Hirsch, 2009, S. 251 f.). 

Neben der Orientierung am Bismarck‘schen Sozialversicherungssystem übte Anfang der 1940er 
Jahre zudem der Bericht des Ökonom und liberalen Politiker William Henry Beveridge zur Neu-
gestaltung des britischen sozialen Sicherungssystems Einfluss auf die Konfiguration des Luxem-
burger Wohlfahrtssystems aus (Social insurance and allied services oder Beveridge-Report, 1942). 
Der Beveridge-Bericht argumentiert für einen Universalismus von Rechten und Ansprüchen auf 
soziale Sicherheit, die entkoppelt von Erwerbstätigkeit durch Steuern finanziert garantiert wird, 
und die in wirtschaftsliberalen Systemen auf der Grundlage geringer Steuereinnahmen lediglich 
Minimalleistungen zur Verfügung stellen und in skandinavisch-sozialdemokratischen Staaten 
aufgrund hoher Steuerbelastungen umfangreiche Leistungen und Maßnahmen garantieren (Hart-
mann-Hirsch, 2009, S. 254; Kerschen, 2008, S. 379). Unter dem Einfluss dieser beiden sozialpoli-
tischen Stränge erfolgte im Laufe des 20. Jahrhunderts eine Ausgestaltung des Luxemburger 
Wohlfahrtssystems, das bis in die Gegenwart hinein sowohl die an Erwerbstätigkeit gebundene, 
zentral organisierte und korporatistisch strukturierte Sozialversicherung, als auch universale Rech-
te auf Schutz vor diversen sozialen Risiken garantiert (Kerschen, 2008). 

Es ist diese doppelte Orientierung des Luxemburger Sozialmodells und seines Systems sozialer 
Sicherung, die eine eindeutige typologische Zuordnung zwischen korporatistisch-konservativen, 
liberalen oder sozialdemokratischen Wohlfahrtsregime erschwert. Trotz geringer Lohnnebenkos-
ten und einem geringen Steuersatz – üblicherweise ein Kennzeichen wirtschaftsliberaler Systeme –
, war Luxemburg bis in die Gegenwart hinein in der Lage, durch umfangreiche Einnahmen durch 
die Ansiedelung ausländischer Unternehmen sowie durch ein anhaltend starkes Wirtschaftswachs-
tum, neben den umlagefinanzierten Sozialversicherungen, zudem großzügige universale Siche-
rungsleistungen für unterschiedliche soziale Risiken finanzieren zu können (Hartmann-Hirsch, 
2009). Die »Grundstruktur des luxemburgischen Systems (kann man) im korporatistischen Modell 
ansiedeln, während die Großzügigkeit der Leistungen auf Mittelstandsniveau klare Anlehnung an 
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die skandinavischen Staaten suggeriert« (Hartmann-Hirsch, 2009, S. 257; vgl. zur Typologie auch 
Schoos und Schmit, 2009, S. 278). Für die prinzipielle Zuordnung zum konservativ-
korporatistischen Typ führt Hartmann-Hirsch (2009) drei zentrale Merkmale auf: die alleinige 
Verantwortung des Wohlfahrtsstaates in der Leistungsdistribution, die Gültigkeit des Subsidiari-
tätsprinzips (im 20. Jahrhundert vor allem in Bezug auf die Betreuung von Kindern) und damit ein 
funktionierendes männliches Ernährer-Modell sowie die Grundlegung und Berechnung von Leis-
tungen auf Haushalts- bzw. Familienebene und nicht auf der Ebene von Einzelpersonen. Mit dem 
skandinavisch-sozialdemokratischen Typ hat Luxemburg hingegen etwa den garantierten An-
spruch auf ein gesetzliches Mindesteinkommen (Revenu minimum garanti, RMG, Böwen, 2009) 
gemeinsam, der je nach Komposition des Empfängerhaushalts (etwa Anzahl der Kinder) in seinem 
Umfang den gesetzlich definierten monatlichen Mindestlohn (Salaire social minimum mensuel) 
übersteigen kann (Hartmann-Hirsch, 2009, S. 258). Die Vergleichbarkeit mit den hohen »skandi-
navischen Standards« und einer »mittelständisch orientierten Sozialpolitik« stellt sich im Luxem-
burger Wohlfahrtssystem zudem über Kindergeldleistungen oder eine gesonderte Leistung zum 
Schuljahresbeginn ein (Hartmann-Hirsch, 2009, S. 258). Auch wenn im Laufe der 2000er Jahre 
zunehmend die zukünftig wachsenden Belastungen der öffentlichen Haushalte sichtbar werden, so 
war es vor allem der Zusammenhang zwischen starken Beschäftigungs- und Wirtschaftswachstum 
sowie die Expansion des Dienstleistungssektors und der Niederlassung zahlreicher ausländischer 
Unternehmen aufgrund der geringen Lohnnebenkosten und Steuern, die umfangreiche und groß-
zügige wohlfahrtsstaatliche Leistungen und Maßnahmen fiskalisch ermöglichten. 
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